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Geschäftliche Mitteilung.

<8>

1. Der Preis jedes Jahrganges der »Mitteilungen« (bestehend

aus drei Abteilungen: 1. »Ostasiatische Studien«, 2. »West-

asiatische Studien«, 3. »Afrikanische Studien«) beträgt 15,

der Preis der einzelnen Abteilung 6 Mark.

2. Die »Mitteilungen« sind durch alle Buchhandlungen des In-

line! Auslandes zu beziehen.

3. Die fur die »Mitteilungen« bestimmten Zuschriften, welche in

deutscher, französischer, englischer oder italienischer Sprache

abgefaßt sein können, wolle man an die Seminardirektion,

Berlin NW 7, Dorotheenstr. 6, oder an die einzelnen Redak-

teure adressieren.
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I

Seminarchronik für die Zeit vom Oktober 1907

bis August 1908.

Das Seminar zählte:

a) im "Wintersemester 1907/08: 302 Mitglieder — darunter

10 Post- und 4 Eisenbahnbeamte als Mitglieder des Kursus

behufs Ausbildung im praktischen Gebrauch der russi-

schen Sprache — und 20 Hospitanten und Hospitantinnen.

Gesamtzahl der Seminarbesucher: 322 Personen;

b) im Sommersemester 1908: 222 Mitglieder — darunter 9 Post-

und 4 Eisenbahnbeamte als Mitglieder des Kursus behufs Aus-

bildung im praktischen Gebrauch der russischen Sprache —
und 24 Hospitanten und Hospitantinnen. Gesamtzahl der

Seminarbesucher: 246 Personen.

Der Lehrkörper bestand:

o) im Wintersemester 1907/08 aus 27 Lehrern und 14 Lektoren.

Zu Beginn des Wintersemesters wurde der Privatdozent

an der Universität Greifswald Herr Dr. Friedrich Giese

zum etatmäßigen Lehrer des Türkischen und der Privat-

dozent an der Universität Halle Herr Dr. Georg Kampff-
meyer zum kommissarischen Lehrer arabischer Dialekte

ernannt. Beiden Herren wurde gleichzeitig das Prädikat

eines Königlichen Professors beigelegt. Der Lehrkörper für

das Chinesische wurde durch Eintritt der Herren Chiang
Chao-Yuo, Wang Hung-Ming und Wang Kung-Ming
als Lektorgehilfen verstärkt, und an Stelle des ausgeschie-

denen Lektors des Abeasinischen und Amharischeu, Aleka
Taje, wurde der Privatdozent für semitische Sprachen an

der Universität Berlin Herr Dr. Eugen Mittwoch mit

der Abhaltung des Unterrichts in diesen Sprachen beauftragt.

Zu gleicher Zeit übernahm Herr Hauptmann a. D. Hans
Ramsay die bisher von Herrn Professor Dr. Lip pert

über Landeskunde von Kamerun und Herr Professor Dr.

Karl Uhlig die bisher von Herrn Professor Dr. Velten
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über Landeskunde von Deutsch-Ostafrika gehaltenen Vor-

lesung. Ferner wurde der Gymnasial -Oberlehrer Herr

Adolf Lane aus Saratow in Rußland mit den Funktionen

eines Hilfslehrers des Russischen, der Privatdozent Herr

Professor Dr. Franz Finck mit der Vertretung ozeanischer

Sprachen und von Neujahr 1908 ab der Missionar Herr

Diedrich Westermann mit der Abhaltung des Eweunter-

richts beauftragt. Schließlich wurde der Kaiserliche Konsul

a. I). Herr Dr. Georg Schulze ermächtigt, im Seminar

Vorlesungen über Konsularrecht und Konsulargeschäfte zu

halten

:

b) im Sommersemester 1908 aus HO Lehrern und 14 Lektoren.

Mitte des Semesters wurde der Lehrer des Ewe, Herr

Missionar Diedrich Westermann, neben seinem Ewe-
unterricht auch mit den Funktionen eines Lektors des Haussa

und Fulbe beauftragt. Von den Dozenten des Seminars er-

hielten im Laufe des Semesters ausländische Ordensauszeich-

nungen: der Lehrer des Suaheli Herr Professor Dr. Velten

von Seiner Hoheit dem Sultan von Zanzibar den Orden vom
»Strahlenden Stern« 3. Klasse, und der Lehrer des Japa-

nischen Herr Plaut von Seiner Majestät dem Kaiser von

Japan die 6. Klasse des Ordens der »Aufgehenden Sonne«.

Der Seminarunterricht erstreckte sich:

a) im Wintersemester 1906/07

auf 17 Sprachen:

Chinesisch, Japanisch, Arabisch (Syrisch, Ägyptisch, Ma-
rokkanisch), Persisch, Türkisch, Suaheli, Haussa, Fulbe,

Ewe, Nama, Herero, Englisch, Französisch, Neugriechisch,

Rumänisch, Russisch und Spanisch

und 7 Realienfächer:

wissenschaftliche Beobachtungen auf Reisen, Tropenhygiene,

tropische Nutzpflanzen, Landeskunde von Deutsch-Ost-

afrika, Landeskunde von Kamerun und Togo, deutsche

Kolonien, Konsularrecht und Konsulargeschäfte:

b) im Sommerseinester 1908

auf 20 Sprachen

:

Chinesisch, Japanisch, Arabisch (Syrisch, Ägyptisch, Ma-
rokkanisch), Amharisch, Äthiopisch, Persisch, Türkisch,

Suaheli, Guzerati, Haussa, Fulbe, Ewe, Herero, Ozeanisch,

Englisch, Französisch, Neugriechisch, Rumänisch, Russisch

und Spanisch
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m
und 6 Realienfäeher:

wissenschaftliche Beobachtungen auf Reisen, Tropenhygiene,

tropische Nutzpflanzen, Landeskunde von Deutseh-Ost-

afrika, Landeskunde von Kamerun und Togo, Rechtspre-

chung und Verwaltung der Schutzgebiete, Konsularrecht

und Kousulargeschäfte.

Der Unterricht wurde erteilt:

a) im Winterseraester 1907/08 zwischen 8 Uhr morgens und

8 Uhr abends;

b) im Sommersemester 1908 zwischen 7 Uhr morgens und

8 Uhr abends.

Ferienkurse fanden während der Herbstferien 1907 vom 15. Sep-

tember bis 14. Oktober und während der Osterferien 1908 vom
15. März bis zum 14. April statt.

Zu außerstatutenmäßigen Terminen im Februar und März 1908

sowie zum statutenmäßigen Termin im Sommer 1908 brachten die

nachstehend verzeichneten Mitglieder des Seminars durch Ablegung

der Diplomprüfung vor der Königlichen Diplom-Prüfungskommission

ihre Seminarstudien zum vorschriftsmäßigen Abschluß:

1. Kurt Alinge, stud, jur., im Chinesischen;

2. Walther Fimmen, stud, jur., im Chinesischen:

3. Herbert König, stud, jur., im Chinesischen;

4. Enno Bracklo, Referendar, im Chinesischen;

5. Heinrich Müldner, Referendar, im Chinesischen;

6. Friedrich Leu t wein, Leutnant, im Chinesischen;

7. Ernst Lexis, Oberleutnant, im Chinesischen;

8. Alexander von Falkenhausen, Oberleutnant, im Ja-

panischen;

9. Werner Rabe von Pappenheim, Oberleutuant, im Ja-

panischen;

10. Fritz Hartog, Oberleutnant, im Japanischen;

11. Fritz Kämmerling, Oberleutnant, im Japanischen;

12. Walter Kaempf, Regierungsbaumeister, im Japanischen;

13. Georg Krause, stud, jur., im Japanischen;

14. Erich Seh mahl, stud, jur., im Japanischen;

15. Kurt Sell, stud, jur., im Japanischen;

16. Hermann Kraushaar, stud, jur., im Arabisch-Marokka-

nischen ;

1". Johannes Richter, stud,jur., im Arabisch- Marokkanischen;

18. Gotthold Guertler, stud, jur., im Persischen;
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19. Hans Meyer, stud, jur., im Persischen;

20. Feodor Fiedler, Referendar, im Türkischen;

21. Paul Ebert, Referendar, im Türkischen;

22. Georg Brinck, Amtsrichter, im Türkischen;

23. Wolfgang Hammann, Referendar, im Türkischen;

24. Ludwig Kaiisch, stud, jur., im Türkischen;

25. Gustav Niemöller, stud, jur., im Türkischen;

26. Erich P ritsch, stud, jur., im Türkischen;

27. Margarete Michaelson, Schriftstellerin, im Russischen.

Am 31. Juli 1908 fand die Entlassung des diesjährigen Kursus

der dem Seminar für Ausbildung im praktischen Gebrauch der

russischen Sprache überwiesenen Post- und Eisenbahnbeamten statt,

der sich aus den folgenden Mitgliedern zusammensetzte:

1. Ernst Gawron, Ober-Postpraktikant, aus Schlesien:

2. Hans Braun, Ober-Postpraktikant, aus Posen;

3. Fritz Mietzner, Ober-Postpraktikant, aus Brandenburg:

4. Georg Abromeit, Ober-Postpraktikant, aus Ostpreußen:

5. Robert Clemens, Ober-Postpraktikant, aus Ostpreußen;

6. Paul Krippeit, Telegraphensekretär, aus Ostpreußen;

7. Richard Müller, Postsekretär, aus Westpreußen;

8. Wilhelm Neu mann, Postsekretär, aus Posen;

9. Karl Macht, Postassistent, aus der Rheinprovinz;

10. Georg Neumann, Eisenbahn -Bahnhofsvorsteher, aus

Schlesien;

11. Oskar Fuhrmann, Eisenbahn-Gütervorsteher, aus Prov.

Sachsen

;

12. Paul Seemann, Eisenbahn-Praktikant, aus Posen;

13. Joseph Wiecha, Eisenbahn-Praktikant, aus Schlesien.

Soweit vom Seminar aus festgestellt werden konnte , haben die

nachstehend aufgeführten Mitglieder des Seminars während der Zeit

vom August 1907 bis dahin 1908 in verschiedenen Ländern Asiens

und Afrikas Amt und Stellung gefunden:

1. Walter Trittel, Referendar, aus Prov. Sachsen, als Dol-

metscheraspirant bei der Kaiserlichen Gesandtschaft in

Peking;

2. Hans Bragard, Referendar, aus der Rheinprovinz, desgl.;

3. Walter Holstein, Referendar, aus Berlin, desgl. in Kon-

stantinopel ;
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4. Paul Ebert, Dr. jur., Referendar, aus Westpreußen, desgl.

in Bagdad;

5. Edmund Simon, Dr. jur., Referendar, aus Kgr. Sachsen,

desgl. in Tokio;

6. Friedrich Mohr, Referendar, aus der Rheinprovinz, desgl.

bei dem Kaiserlichen Gouvernement von Kiautschou;

7. Friedrich Thilo, Referendar, aus Schleswig- Holstein,

desgl.

;

8. Alfred Kohler, Dr. jur., Assessor, aus Baden, als höherer

Beamter bei dem Kaiserlichen Gouvernement von Deutsch-

Sudwestafrika
;

9. Waldemar Ammann, Dr. med., aus dem Elsaß, als Leiter

der deutschen Medizinschule in Schanghai;

10. Karl Franz, Dr. phil., Oberlehrer, aus Hannover, als Leiter

einer deutschen Schule in China;

11. Friedrich Pultar, Lehrer, aus Schlesien, als Lehrer an

einer deutschen Schule in China;

12. Karl Kaiser, Lehrer, aus der Rheinprovinz, desgl.;

13. Johann Aring, Lehrer, aus Hannover, desgl.;

14. Hans Taubert, Hauptmann, aus Schleswig-Holstein, als

Offizier bei dem Kaiserlichen Besatzungsdetachement in China;

15. Erich Mater, Oberleutnant, aus Kgr. Sachsen, desgl.;

16. Ernst Streit, Oberleutnant, aus Pommern, desgl.;

17. Eduard von Losch, Oberleutnant, aus Anhalt, desgl.;

18. Friedrich Leutwein, Leutnant, aus Berlin, desgl.;

19. Fritz Hartog, Hauptmann, aus der Rheinprovinz, zu

Studienzwecken nach Japan kommandiert;

20. Fritz Kämmerling, Hauptmann, aus Pommern, desgl.;

21. Fritz Hentz, Hauptmann, aus Berlin, desgl.;

22. Hans Albert Beyer, Hauptmann, aus Kgr. Sachsen, desgl.

;

23. Kurt von Stegmann und Stein, Oberleutnant, aus Schle-

sien, als Offizier der Kaiserlichen Schutztruppen in Deutsch-

Ostafrika;

24. Friedrich Rogallavon Bieberstein, Oberleutnant, aus

Schlesien, desgl.;

25. Paul Stemmermann, Oberleutnant, aus Hannover, desgl.;

26. Paul llochschultz, Oberleutnant, ausWestpreußen, desgl.;

27. Karl von Buchwaldt, Leutnant, aus dem Elsaß, desgl.;

28. Harald Linde, Leutnant, aus dem Elsaß, desgl.;

29. Fritz Braunschweig, Leutnant, ausWestpreußen, desgl.;

30. Franz Reitzenstein, Leutnant, aus der Prov. Sachsen,

desgl.;



31. Karl Seitz, Leutnant, aus Bayern, desgl.;

32. Wilhelm Jördens, Hauptmann, aus Hannover, desgl. in

Kamerun

:

33. Karl Geiß er, Leutnant, aus Württemberg, desgl. bei der

Polizeitruppe in Togo;

34. (reo A. Schmidt, Bezirksamtmann, aus Brandenburg, als

Bezirksamtmann bei dem Kaiserlichen Gouvernement von

Kamerun; •

35. Gustav Grützner, Zollassisteut, aus Kgr. Sachsen, als

Zollbeamter bei dem Kaiserlichen Gouvernement von Deutsch-

Ostafrika;

36. Johannes Hoffmann, Forstbeamter, aus Brandenburg,

desgl. als Forstbeamter;

37. Wilhelm I? au er, Forstbeamter, aus Westpreußen, desgl.;

38. Walter Jopp, Steuerdiätar, aus Ostpreußen, desgl.;

39. Erich Maeffert, Regierungs-Supernumerar, aus Berlin,

als Sekretär hei dem Kaiserlichen Gouvernement von Deutsch-

Ostafrika;

40. Ludwig Paul, Regierungs-Supernumerar, aus Schleswig-

Holstein, desgl.;

41. Ernst Rudau, Gerichtssekretär, aus Westpreußen, desgl.:

42. Otto Scheffler, Gerichtsaktuar, aus Hannover, desgl.;

43. Richard Krim ling, Aktuar, aus Hannover, desgl.;

44. Heinrich Merle, Gerichtsschreiber, aus Hessen-Nassau,

desgl.

;

45. Karl Roh de, Zollsekretär, aus Ostpreußen, desgl.;

46. Friedrich Warncke, Gerichtsaktuar, aus Hannover,

desgl.

:

47. Heinrich .laep, Postassistent, aus Hannover, als Post-

beamter bei dem Kaiserlichen Postamt in Smyrna;

48. Ludwig Schluckebier, Postassistent, aus Westfalen,

desgl. in Konstantinopel;

49. Valentin Stößer, Postassistent, aus Baden; desgl.;

50. Martin Conzen, Postassistent, aus der Rheinprovinz, desgl.:

51. Wilhelm Meuschke, Postassistent, aus Westfalen, desgl.;

52. Otto Gebert, Postassistent aus Brandenburg, desgl. in

Tanger (Marokko):

53. Paul Heinrich, Postassistent, ans der Rheinprovinz, desgl.:

54. Richard Hob erg, Postassistent, aus Schlesien, desgl.;

55. Fritz Waßmuth, Postassistent, aus Hessen-Nassau, desgl.

in Deutsch-Ostafrika:

56. Kurt Menge, Postassistent, aus Pommern, desgl.;
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57. Paul Barthel, Postassistent, Kgr. Sachsen, desgl.;

58. Julius Lorenz, Postassistent, aus Westfalen, desgl.;

59. Friedrieh Sieckmann, Missionskandidat, aus Westfalen,

als Missionar in Deutsch-Südwestafrika;

60. Emil Bufe, Missionskandidat, aus Kgr. Sachsen, desgl.;

61. Wilhelm Fricke, Missionskandidat, aus Lippe-Detmold,

desgl.;

62. Peter Terp, Missionskandidat, aus Schleswig-Holstein,

desgl. in Deutsch-Ostafrika;

63. Otto Dannenberger, Missionskandidat, aus Brandenburg,

desgl.;

64. Karl Nauhaus, Missionar, aus der Kapkolonie, desgl.;

65. Gustav Pröck, Missionskandidat, aus Ostpreußen, desgl.

:

66. Johannes Schwell nus, Missionskandidat, aus Südafrika,

desgl.;

67. Emil Gramatte, Missionskandidat, aus Schlesien, desgl.

in Südchina;

68. Eduard Kittlaus, cand. theol., aus Ostpreußen, desgl.:

69. Reinhard Kluge, Missionskaudidat, aus Berlin, desgl.:

70. Erhard Roland, Landwirt, aus Kgr. Sachsen, als Farmer

in Deutsch-Südwestafrika;

71. Kasimir Bernhard, Landwirt, aus Westpreußen, desgl.

in Deutsch-Ostafrika.

Von den vom Seminar herausgegebenen Publikationen sind

von dem »Archiv fürdas Studium deutscherKolonialsprachen«

Ende 1907 Band V: Costantini, Lehrbuch der neupomiuer-

schen Sprache, und Band VI: Ilendle, Die Sprache der

Wapogoro, erschienen, während von dem Bande 11, Fritz,

Chainorro-Wörterbueh, eine zweite Auflage zur Zeit im

Druck ist und demnächst zur Ausgabe gelangen wird.

Der Direktor,

• Ober-Regi

Sachau.

Geheimer Ober- Regierungsrat
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Untersuchungen über den Ton im Arabischen. I.

Von G. Kamfffmeyer.

Bei vergleichender Betrachtung der Spracherscheinungen der verschiedenen

semitischen Idiome wandte sich mein Interesse in den letzten Jahren ins-

besondere den Tunverhältnissen zu. Ich sah in so manchen Fällen die

deutliche und wichtige Abhängigkeit der Kormentwicklung von der Be-

tonung. Was ließ sich nun fiber diese Betonung durch vergleichende

Untersuchung ermitteln? Innerhalb welcher Grenzen wares möglich, nicht

über die Tonverhältnisse irgend etwas auszusagen, sondern das, was sie

wirklich gewesen sind, mit Sicherheit historisch festzustellen?

Während ich, je nachdem es mein Lehramt oder wechselnde Lektüre

mit sich brachten, sämtliche semitische Sprachen hierbei in Betracht zog,

waren es doch das Arabische und das Assyrische, die mich besonders in

Ansprach nahmen. Die Verhältnisse des Assyrischen sind ungemein lehr-

reich und wichtig. Voraussetzung ist natürlich, daß man hier mit äußerster

Behutsamkeit und mit genfigend weitem Überblick über die .Sprach-

erscheinungen des Assyrischen selbst sowie der anderen semitischen Sprachen

zu Werke gehe. Das Arabische lag mir von vornherein am nächsten. Bei

Untersuchungen der vergleichenden semitischen Grammatik kann es sich

öfter empfehlen, vom Arabischen auszugehen. Das Arabische, als heute

noch lebende, dabei weitverbreitete Sprache, gewährt feste Ausgangspunkte;

wir haben hier ein genügendes Nebeneinander und teilweise auch Nach-

einander von Formen, so daß Aussicht besteht, wenn man sich nur der

vorhandenen Materialien in der rechten Weise bemächtigt, zu wirklich

historischen Erkenntnissen zu gelangen, zur Feststellung sicherer Tatsachen,

mit denen dann anderes gegebenenfalls verknöpft werden kann. Als ich

daher mit einer Darstellung der Tonverhältnisse beginnen wollte, war

es fur mich naturgemäß das Arabische, das ich zuerst in Angriff nahm.

Als ich die für meinen Zweck nötige besondere Materialiensammlung für

wesentlich abgeschlossen halten durfte und wesentliche Ergebnisse meiner

Untersuchung mit Sicherheit vor mir lagen, begann ich die Niederschrift,

wobei ich es, für zweckmäßig hielt, die Darstellung der Verhältnisse des

Ma£ribinischen an die Spitze zu stellen. Ich sah bald, daß es sich bei

dem, was ich vorhatte, nicht um einen Zeitschriftenaufsatz, sondern um
«•in Buch handle. Selbst wenn ich mich möglichster Kürze befleißigte, er-

forderten die grundlegenden Untersuchungen, d*ie ich vorzulegen halte, doch

eine genügend umfangreiche Beibringung von Belegmaterial, damit gewisse

Mitt d Sem. £ Orient Sprwlwn. 1908. II. Abt 1



2 Kampffmeykr: Untersuchungen über den Ton im Arabischen. L

Fragen ein für allemal erledigt würden. Leider wurde meiue Arbeit durch

andere Aufgaben, deren ich mich nicht entschlagen durfte, sehr zu meinem

Bedauern unterbrochen. Diese andern Aufgaben dauern noch an. und ich

kann vorläufig nicht absehen, wann ich ein Buch über den Ton im Arabi-

schen herausbringen könnte. Ich habe mich daher, gegen meine anfäng-

liche Neigung, entschlossen, das Buch in einige Zeitschriftenaufsätze zu /er-

legen, so daß ich Fertiges sogleich vorlegen und die Fortsetzung dann auch

in dem Maße des Fortschreitens meiner Arbeit folgen lassen kann.

Ich habe fast die ganze Darstellung der Verhältnisse des Mngribini-

sehen fertig liegen. Den Anfang macht das Spanisch - Arabische, daran

schließt sich — die Ordnung darf nicht anders sein — das Marokkanische,

wonach die übriger», sehr viel kürzer zu erledigenden magribinischen Idiome

kommen. Aber in die Darstellung der Tonverhältnisse des Marokkanischen

möchte ich noch die Feststellungen einschalten, die ich im vorigen Sommer
während eines fast halbjährigen Studienaufenthaltes in Marokko, vornehm-

lich in Fez, gewinnen durfte. So gebe ich, was die besondere Darstellung

und Beibringung des besonderen Belegmaterials angeht, an dieser Stelle

nur die Darstellung des Spanisch-Arabischen und der Hälfte des Marokka-

nischen, der aber die Darstellung des übrigen Marokkanischen und des

sonstigen Magribinischen sehr rasch folgen soll. Ich hoffe, auch weitere

Fortsetzungen werden nicht zu sehr auf sich warten lassen.

Wie ich schon andeutete, haben meine Untersuchungen — neben

anderem, das weiterer Aufklärung bedarf — zu ganz sicheren, im übrigen

sprachgeschichtlich nicht unwichtigen Krgehnissen geführt, die freilich dem.

was über den Ton im Arabischen allgemein angenommen ist, schlechter-

dings entgegenlaufen.

Wir betonen schulmäßig fd'ala, jdf'alu, fd'alun, mdf'alun usw. Zwar
hat Barth an einer Stelle beiläufig bemerkt 1

, die Beduinen der Syrischen

Wüste hielten in einem qatdl eine alte Betonung fest, auch sonst sind

schon Zweifel an der Berechtigung oder doch an der Ursprünglichkeit

unsrer schulmäßigen altarabischen Betonung geäußert worden 2
, und ins-

besondere auf dem Gebiet des Magribinischen ist nicht nur gelegentlich die

heutige Betonung wie qtel — JjS mit der entsprechenden Betonung des

Aramäischen bzw. Hebräischen verglichen worden, sondern Mayer Lambert

trat ausdrücklich für die Ursprünglichkeit dieser Betonung ein 3
. Aber

Barth ist in eine Beweisführung nicht eingetreten, auch die Ausführungen

Lamberts, so sehr sie an und für sich Richtiges treffen, enthalten für das

Arabische keine wirklichen Nachweisungen, daher sie denn die Frage nicht

haben entscheiden könuen, und auch sonst hat man nirgend durch eine

eigentliche Untersuchung die Betonung wie qtel als alt darzutun gesucht.
_______ •

1 Nominalbildnng S. 15.

5 Vgl. Mayer Lambert (s. Anm. 3) 8. 411 ; Brockehnaim (s. S. 3 Anm. 1) S. $2.

3 De l'accent en arabo, Journ. As. Nov.-Dec. 1S07 (Sor.9, T.10) S. 402 ff. —
Er sagt S. 400: «On comprendrait difficilemcnt que kntah soit devenu kleb; au eon-

traire katäb a pu devenir aisement kdtab.»
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Kampffmeyeb: Untersuchungen Aber den Ton im Arabischen. I. 3

Demgegenüber aber hat Stumme die Formen wie qtel als -umgesprungene,

bezeichnet, weil hier der Ton von der vorletzten Silbe auf die letzte um-

gesprungen, also aus altem qdtal(a) hier q(a)idl geworden sei. Stummes

Auflassung sind die namhaftesten Forseher (I'raetorius. Nöldeke und andere)

beigetreten, seine Terminologie ist bei uns allgemein angenommen und auch

im Auslande (Marcais: formen sursauteea) übernommen worden. Ihr hat

niemand, soweit ich sehe, widersprochen. Unsere schulinäßige altarabische

Betonung hat durchaus weiter Kurs. Selbst .Männer wie Nöldeke, der es

wohl weiß und ausgesprochen bat, wie sehr fd'ala aus dem sonstigen

semitischen Rahmen heraustritt, läßt diese Betonung doch als tatsächlich

gelten, und noch Brockelmann legt in seinen neuesten vergleichenden Unter-

suchungen, in denen er sehr ausführlich über den Akzent handelt, für das

Arabische durchaus diese Betonung allen seinen Betrachtungen der arabi-

schen Spracherscheinungen zugrunde

Worauf beruht eigentlich diese unsere Betonungsweisei' Die alten

Grammatiker reden über den Ton überhaupt nicht. Also ist diese Be-

tonung wohl Schulüberlieferung der einheimischen Gelehrten? «Ja, in dem

Sinne wenigstens, daß die syrischen und ägyptischen Gelehrten wesentlich

so, wie wir es tun. das Schriftarabischc betonen. Die Sache liegt ja so,

daß wir seit dem 17. Jahrhundert von solchen syrischen und ägyptischen

Gelehrten unsre Betonung des Arabischen übernommen haben 2
. Im Magrib

wird indessen das Schriftarabische anders betont. Wo man hier nicht eine

Art staccato hat (qdtdld u. dgl.) oder die Ultima betont (dahabün usw.),

lie»t der Ton durchaus auf der Pänultima (qatdla, dahdlmn usw.), nicht

auf der Antepänultima 8
. Wenn man hier *ine Einwirkung der Volks-

sprache für möglich halten will, so muß man logischerweise eine solche

Einwirkung auch bei der syrisch-ägyptischen Betonungsweise, die ja auch

der Betonung der Volkssprache im wesentlichen parallel läuft, für möglich

halten. Da eine ausgesprochene Schullehre in bezug auf den Ton, soweit

ich sehe, nirgend besteht, so wäre hier wie dort die Anlehnung an die

Betonungsweise der Volkssprache nur natürlich. Ein wissenschaftliches

Argument für die Betonung von altem faala darf man der syrisch -ägypti-

schen Betonungsweise, im Vorzüge vor der magribinischen, keineswegs ent-

nehmen. Man hat es eigentlich wohl auch noch nicht getan. Hätten wir

1 Grundriß der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen Bd. 1,

Lief. 1, Berlin 1007, S. 71— 116. — In seiner -Speziellen Geschichte des Akzentes»

(S. S2ff.) mustert Brockelmann sehr wohl die meisten der auch von uns betrachteten

Erscheinungen der arabischen Dialekte, aber allen Unstimmigkeiten, allen durch

nichts begründeten Zerreißungen der Spracherscheinungen zum Trotz verharrt er

immer und überall bei jener Anschauungsweise, z. B. das Oman! hat in kettb die

ursprüngliche Betonung bewahrt, aber schon akäi > kal -a**. usw.

• Vgl. Joa. Bapt. Wenig, Regulae de tono vocum Arabicarum. Oeniponte 1870.

a Näheres in dem von mir vorbereiteten Lehrbuch des Marokkanisch- Arabi-

en. Ich habe auch ans dem Munde eines Fezer Gelehrten schriftarabische Texte

mit genauer Angabe der Betonung aufgenommen. Vgl. auch Lambert S. 406 unten

und S. 407 oben.
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magribinische Lehrmeister gehabt, so würden wir wahrscheinlich ebenso

ruhig fadla betonen wie. jetzt fd'ala und würden uns vermutlich über

fa'dla sogar sehr viel weniger den Kopf zerbrechen, als wir es bisweilen

doch schon über das so merkwürdige fd'ala getan haben.

Die Wahrheit, welche die eingehende Betrachtung der Verhältnisse

des Arabischen mit völliger Klarheit und Sicherheit ergibt, Lst nun die.

daß keineswegs f(a)'dl aus fd'al »umgesprungen- ist, sondern daß vielmehr

auf der ganzen Linie, wo immer wir fd'al haben, dieses aus fa'dl durch

Ton zu rück ziehung entstanden ist und daß ebenso jdf'aU df'al. mdf'al

usw. durchaus aus ja/'dl, af'dl, maf'dl usw. durch Tonzurückziehnng ent-

standen sind. Die historische Untersuchung führt uns durchweg auf altes

fadla, jaf'dlu, ma/'dlun usw., überhaupt im allgemeinen auf die Betonung

der Pänultima altarabischer Formen. Wo für das ältere Arabisch ein

Zweifel bleibt, ist es der zwischen Pänultima und Ultima, nicht zwischen

Pänultima und Antepänultiina. — Indem wir die offenbare Anlehnung an

die volkstümliche sekundäre syrisch-ägyptische Betonungsweise seitens

der Gelehrten dieser Länder mitmachten, haben wir eine irrige, wissen-

schaftlich in keiner Weise zu verwertende Betonung des Altarabischen an-

genommen.

Im Spanisch-Arabischen haben wir neben fa'dl. das weit zurück zu

verfolgen ist, noch am Ende des 15. Jahrhunderts jaf'dl, qf'dt U.dgl., regel-

mäßig beim Verbuin, im Wechsel schon mit df'al beim Nomen. Im heutigen

Marokkanischen, wo, wie teilweise auch anderwärts im Magrib, die Ton-

bewegung noch im Flusse ist, hat die Tonzurückziehung in solchen Formen

auch das Verbum ergriffen. Aber überall hier sind Formen wie jigtil

häufiger als ßqtil, und in Fez ist bei solchen Silbenverhältnissen die Be-

tonung der Ultima durchaus die typische und normale, fast allein hergehende.

Da, wo im Majirib — so in Tlemcen, der Stadt Tunis, der Stadt Tripolis —
die Tonbewegung zur Ruhe gekommen ist, betont man jdf 'al u. dgl. Daß

auch hier bei solchen Silbenverhältnissen früher die Ultima betont wurde.

beweisen nicht nur Petrefakten wie burnüs, ginftld -
ij** J. > »"d

andere, sondern auch Elativformen wie kbdr usw. Aus einem dkbar kann

nicht kbdr werden, wohl aber kann ein akbdr seinen unbetonten Ansatz-

vokal einbüßen. Als dann der Tonrückgang einsetzte, war kbdr unver-

änderlich, während beispielsweise maf'dl zu mdf'al weiden konnte.

Die Tonzurückziehung ist im Magribinisehen, wie die Darstellung

zeigen wird, ein starkes, allgemein wirkendes Prinzip, sie umfaßt nicht

etwa nur die von uns herausgegriffenen Silbenverhältnisse. Sie würde

auch Formen wie JlJ allgemein ergriffen haben, wenn der Tonrückgang

hier nicht großenteils durch Verlust des Vokals der ersten Silbe unmöglich

geworden wäre. Das sehr wohl magribinische Maltesisch hat den Vokal

der ersten Silbe nicht aufgegeben; hier wurde qdtal möglich.

Die Frage nach den Ursachen, warum in der einen Umgrenzung der

unbetonte Vokal verdrängt wurde, in der andern nicht, ist eine Frage für

sich. Ks kann verschiedene Vokal Qualität hineinspielen, die verschieden
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KAMrrtMEYKB: Untersuchungen über den Ton im Arabischen. I. 5

starke Energie der daneben stehenden Tonsilbe kann auch mitwirken, und

man mag auch noch an andre Ursachen denken.

Die sizilischen Urkunden /eigen uns schon im Mittelalter die Ton-

stufe des Maltesischen. Selbstverständlich kann die Tonbewegung in den

verschiedenen Gegenden /.u sehr verschiedenen Zeiten vor sich gehen. Hier

kann, wie später einleuchten wird, ein Zusammenhang vorliegen mit der

in verschiedenen Umgrenzungen verschiedenen Zeitdauer der Erhaltung des

l'räb und anderer Endungen.

Die Entwicklung im Osten geht der des Westens parallel. Allgemein

bekannt ist ja aus Kairo, Beirut und andern ägyptischen und syrischen

Städten bzw. Hadar-Gebieten die Betonung qdtal, jiqtil usw. Dahinter steht

das beduinische qatäl, und in Texten Landbergs aus Siidarabien begegnen

Formen wie jiqtil wenigstens im Wechsel mit jiqtil. Auch qatäl und qdtal

wechseln hier. Daß es sich aber auch hier nicht um irgendeine Form-

mischung, sondern um eine wirkliche Tonbewegung handelt, und in

welcher Richtung diese vor sich gegangen ist und heute noch vor sich geht,

beweist das Nebeneinanderbestehen von 'OmSni kdteb u. dgl. und froh

(r J), srüb j^) u. dgl. Es ist nicht abzusehen, warum in einem

f<i'al(a) der Ton unverändert geblieben, in einem fä'il(a) aber umge-

sprungen sein soll. Das Nebeneinanderbestehen jener beiden Formen wird

aber bei entgegengesetzter Betrachtungsweise sein- wohl verständlich. Es

bestand fadl(a) und fail(a), z. B. katäbia) und iariO(a). Sarib wurde nach

sonstiger Analogie zu Mrib. Kurzes unbetontes *
*
ist aber auch sonst der

gänzlichen Ausstoßung mehr ausgesetzt wie a l
. Als nun die Tonbewegung

einsetzte, konnte wohl katdb zu kätalf, kiteb werden, aber krib (srüb) war

unveränderlich. Oinäni keteb und iriib verhalten sich also ähnlich wie

maltesisch qdtal zu sonstigem magribinischen qtel oder wie mäf'al u. dgl.

m f*di aus af'dl in dem gleichen Idiom.

Neben 'Omäni krüb steht syrisches und ägyptisches iirib. Die. Form
ist selbst offenbar ein Zeuge der früher verschiedenen Betonung. Daß
sich ein betontes a folgendem unbetontem j angeähnelt, daß das

Stärkere sich dem Schwächeren angepaßt haben sollte (um eine Anähn-

lichung aber handelt es sich offenbar bei diesem Vokalwandel), ist schwer

glaublich, während der Wandel von harih in sirib sehr natürlich ist. Eine

Einwirkung von iiribta usw. auf sdrib genügt nicht zur Erklärung, .iirib

(aus iirib) im Verhältnis zu 'Omäni Mib zeigt andrerseits wieder, daß unter

sonst ähnlichen Verhältnissen ein unbetonter kurzer Vokal in der einen

Umgrenzung ausgestoßen wird, in der andern bleibt.

Auch hier im Osten geben uns ältere Dokumente (darunter so frühe

wie das Violetsche Psalmeufragment) über Betonungsverhältnisse lehrreiche

Aufschlüsse.

1 Vgl. syrisch-arabisch iribt , Sirbu usw. (von iirib) neben katdbt, kätabu usw.

'irlia auch ägyptisch-arabisch. Hartinann, Sprachführer S. 23. Dazu sind Er-

scheinungen andrer semitischer Sprachen zu halten. (Zum Äthiopischen vgl. unten.)
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Die Pänultimabetonung altarabischer Können, auf die wir durch eine

historische Untersuchung geführt werden, kann unmöglich ursprünglich sein.

In dahabun ist un ein Zusatz, der ursprünglich deinonstrativische Kraft ge-

habt haben muß, die sich abnutzte, wie sich die Demonstrativa (lat.) ilk,

(deutsch) der abgenutzt haben. Das un in dahabun muß ursprünglich, als

es hinzugefügt wurde, den Ton gehabt haben. Das Arabische wächst über-

haupt nach hinten. Es liegt in der Natur der Sache, daß, wenn ein neuer

Sprach baustein aufgelegt wird, dieser Baustein als das Neue, dessen llin-

zufögung aus irgendeinem Grunde notig wird, gewichtig ist, einen Nach-

druck, einen Ton hat. In baituka, baituhu usw. sind ka und hu ursprüng-

lich Genitive. Als solche haben sie ursprünglich das schwerere Gewicht

gehabt, müssen betont gewesen sein. In baitul-maliki ist auch der Genitiv

- f
1 •*

das schwerere. Das Haus des Königs ist al-maliku baituhu. CA I, O» \,

. >« i

pZ» \ zerfallen in an-ta, an-ti, an-tum. Der Natur der Sache nach muß hier

das, worauf es fur die Unterscheidung ankommt, nicht der den Formen

gemeinsame Träger an, ursprünglich betont geweseu sein, ta und ft' sind

ja auch einmal (unter dem Tone) lang gewesen und erst nachher (außer

dem Tone) verkürzt. Auch in fdalta, fdalti und andern Verbformen ist.

wie ich nicht zweifele, ursprünglich die Endung betont gewesen. Bei den

Verbis tertiae J und £ sollten wir Formen wie gard, yardt erwarten. Aber
•

Ojr*" «st — gdrat, und danach haben wir (nicht notwendig überall , wie

natürlich CjJ>- nicht überall Geltung gehabt zu haben braucht) ydrä anzu-

setzen. In die Augen springt ja die Tonzurückziehung in Formen wie

y *jj Inma, lima statt und neben Li, U ,
ursprünglich sicher — bimd, limä.

Wir haben also — ich beschränke mich hier auf diese kurzen Andeutungen,

an seiner Stelle mehr — im Arabischen schon in »Her Zeit das Gesetz,

welches den Ton von der Ultima des Wortes, auf der er zunächst liegt,

auf die Pänultima zurückdrängt. Dieses Gesetz, diese Entwicklung ist un-

ausgesetzt in Wirkung gewesen. Eine Form kann dieser Entwicklung

wiederholt unterliegen. Aus dahabun wird ßahdbun ; nach Abfall der Endung
ist die frühere Pänultima zur Ultima geworden, das Gesetz, das den Ton
von der Ultima zurückwirft, setzt wieder ein, und wir erhalten d<ihab\

1 Deutlich auf nicht betonte Pänultima weisen die äthiopischen Intransitiva

wie lab*a = J^-J sowie die parallelen ar. und . Daß wir aber hier auf

Formen geführt werden, in denen der Ton auf der Ultima lag (nicht etwa auf

der Antepänultima), zeigen eben diese arabischen Formen, ni'ma steht für tu ima.

Wie im Falle Sirib möchte ich nicht glauben, daß sich hier ein betontes a folgen-

dem unbetonten i angeähnelt hat oder daß man mit einer Einwirkung von nt imia

usw. auskommt. Man mag ja hier die in beiden Wörtern vorkommenden Gulturalis

in Betracht ziehen und bekannte Lauterscheinungen des Äthiopischen vergleichen

(Practorius, Äth. Gr. § 16, 2 und 3). Aber im Äthiopischen liegt die Sache meines
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Dasselbe Gesetz der Rückbewegung des Times von der Ultima auf

die Pänultima ist auch auf dem Gebiet der übrigen semitischen Sprachen

in sehr lehrreicher Weise zu verfolgen.

In dieser meiner Darstellung will ich aber nur auf das Arabische ein-

gehen, und ich habe die obigen Summierungen auch nur gegeben, weil

ihnen die genaue Einzeldarstellung zur Seite stehen soll. Es kommt nicht

auf Theorien an, sondern auf historische Nachweisung.

In dieser besondern Nachweisung wird dann freilich auch mehr her-

vortreten als die großen allgemeinen Richtlinien. Aus der Ferne sieht der

Wanderer eine große, weite, gerade, ebene Straße. Kommt er näher, so

sieht er, wie hier ein Hügel, dort ein Tal sich dazwischenlegt, wie hier

ein Fluß die Richtung ablenkt, dort ein Wildbach die Straße unterbrochen

hat. Dennoch bleibt es die große Straße. Der Topograph trägt alle die

Besonderheiten sorgfältig auf seiner Karte ein. Nicht nur die großen Linien,

sondern auch ihre Abweichungen und deren Bedingtsein durch besondere

Faktoren sind dein Geographen von Interesse. Der Topograph aber wird

nach Möglichkeit Sorge zu tragen haben, daß auf seiner Karte bei aller

wünschenswerten Eintragung von Einzelheiten die größeren Züge und Linien,

ihre Richtung und ihre Zusammenhänge, sich recht deutlich und übersicht-

lich abheben.

Das Material ist ja zum Teil sehr weitschichtig. Aber je genauer

wir es übersehen, um so eher wird es gelingen, an einzelnen Stellen sogar

auf die treibenden Kräfte der Entwicklung aufmerksam zu werden, dem

(Jange der Entwicklung — wo sie zunächst einsetzt, wie sie weiter ver-

läuft — wenigstens teilweise nachzugehen.

Um gründliche und sichere Ergebnisse zu gewinnen, kann meines Er-

achtens die Darstellung nur so sein: Es kommt auf möglichst sorgfältige

Umgrenzung der Formen nach Ort und Zeit an, und das, was irgendwo

und irgendwann an Betonungen vorhanden war, muß man auch im Zu-

sammenhange überblicken können. Ich folge also den örtlichen Umgren-

zungen, innerhalb deren ich gegebenenfalls die verschiedenen zeitlichen

Kpochen unterscheide. Für jede Umgrenzung trage ich das gesamte Ma-

terial, das mir für den Aufbau der Untersuchung wichtig scheint, zusammen.

Zur Erleichterung der Vergleichung der Betonungsweisen verschiedener

Wortklassen durch die verschiedenen Umgrenzungen hindurch

liehe ich einzelne Klassen, die immer w iederkehren, durch fette Buchstaben

hervor, nach dem folgenden Schema. Bei den Vokalen kommt es dabei

auf die Quantität, nicht auf die Qualität an.

Krachtens doch so, daß die Gutturalis eine Anähnlichung der Vokale, die sie trennt,

weniger hindert, .als es andre Konsonanten tun. Nur das ist ihre Rolle, nicht

eine aktive Einwirkung. Im übrigen folgt die Anähnlichung ihren eigenen Gesetzen.

Ks assimiliert sich o einem folgenden i, und auch < einem folgenden a (Praetorium

unter 3), was die passive Rolle der Gutturalis beleuchtet. Die Tonverhaltnisse

aber sind dabei wohl in Betracht zu ziehen.
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A. Silbenverhältnisse wie /aal (oder andre kurze \'okale als a)

B. » • fa"al (ja/'al, ma/'al, qf'al usw.)

C. • • /aal

D. • • fdäly fa'all, fa"äl

E. » fä'äl, insbesondere dabei der Plural fa'älil

F. • • ramä

6. • • jarmt

H. - rämt

l

J. » • lafrm (Jj», mit Nebenformen, die einen

kurzen Vokal nach dem zweiten Radikal zeigen)

K. Verbum mit Bildungszusätzen

a) Flexion

b) Suffixe

L. Nomen mit Bildungszusätzen

a) Femininum

b) Suffixe

c) Plurale und Duale

BL Enklisis

Diese Ordnung halte ich im allgemeinen ein. Auf diese Gruppen

lasse ich dann gegebenenfalls die Erörterung andrer Dinge folgen.

Im allgemeinen soll die Materialdarbietung für sich und die Bein-

teilung des Materials auch wieder fur sich dastehen. Am Schlüsse ver-

schiedener zusammengehöriger Umgrenzungen überblicke ich dann das

Material und sage, was es uns lehrt. Ganz am Schluß kommt dann der

allgemeine überblick, der auf der Zusammenhaltung der Einzelüberblicke

aufgebaut ist.

So gebe ich also zunächst das Material, das den Magrib betrifft, und

zwar in diesem Augenblick die erste Hälfte. Die Fortsetzung wird also

das weitere den Magrib betreffende Material und im Anschluß daran
die zusammenfassende Beurteilung dieses Materials, auch des jetzt dar-

gebotenen, bringen.

Jeder Aufsatz soll auch eine Inhaltsübersicht bringen, überhaupt will

ich alles mir Mögliche tun, um trotz der Zerstücklung des Ganzen einen

leichten und klaren Uberblick über die einzelnen Teile der Arbeit zu er-

möglichen.

Die von mir angewandte Umschrift ist die bei uns im allgemeinen

übliche und bedarf kaum einer Erläuterung. / = ts, ( = usw. a be-

zeichnet die betonte Länge.

Der Magrib.

Uber die Sprache des Magrib haben wir gute Materialien, wir haben

hier die Möglichkeit, die Idiome verschiedener Gegenden, wie Spaniens.

Marokkos, Algeriens, Tunisiens, Tripolitaniens, miteinander zu vergleichen.
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endlich ist es von besonderein Wert, daß wir hier über die Volkssprache,

namentlich Spaniens, umfangreichere Materialien besitzen, die uns zeitlich

ein gutes Stuck hinaufzugehen gestatten: der Diwan des Ihn Quztnän

(12. Jahrhundert) , das (allerdings wenig vulgäre) Leidener Glossar (etwa

gleichzeitig oder etwas Rlter), der von Schiaparelli herausgegebene Vocabu-

lista (etwa ein Jahrhundert jünger) und die beiden Bücher des Pedro de

Alcala (um 1500). Dazu kommen einige Materialien über die Volkssprache

Marokkos um 1610.

1. Spanien.

A. Im Diwan des Ihn Quzmän 1 führt uns die einmal begegnende 4

Schreibung J^(16b,7) auf die Form = ahdd. Wir werden da-

nach auch (woran wir im Zusammenhang der unten aufzuführenden Tat-

sachen ohnehin nicht zweifeln werden) eine Verbalform qatdl annehmen,

obgleich wir sie unmittelbar nicht erschließen können 1
.

B. Nichts Gewisses lassen erkennen, aber bemerkenswert sind einige 5

weitere Fälle. In einer kleinen Anzahl von Fällen reimen Silben mit kurzem

\ okal auf solche mit langem Vokal. Wir werden ja zunächst, obwohl in

dem sehr umfangreichen Diwan die Reime sonst sehr regelmäßig sind, an-

nehmen, daß der Dichter sich hier Freiheiten gestattet habe. Aber ein paar

j
• ? j • > •

f
l älle geben zu denken. 46 b 5 v. u. reimen ^y-** und £\ mit jr
Wenn wir nun bedenken, daß der Vocabulista ^yj. hat und auch sonst

für den Matirib die Form j bezeugt wird (vgl. Dozy. Beaussier gibt

nur ^j>y j), so werden wir die Schreibung an dieser Stelle sowie

43b 7 v. u. für unvollkommen halten und annehmen, daß der Reim hier

ganz regelrecht sei. Wenn dann weiter 44 b 13 Jeä nuf j^So und jjl

reimt, anderseits an drei andern Stellen (21b 6; 46a 6 v. u. und 53a 3 v. u.)

im Reime mit ün ^)ya& steht, so werden wir uns ja vielleicht zunächst

1 Le Diwan dTbn Guzman ... par David de Gunzbnrg. Fase. I. Berlin 1896.

Vgl. auch meinen I. Beitrag zur Dialektologie des Arabischen, in WZKM. XIII, 3 ff.

1 Fände mau etwa Jl* odei' für <JI-» geschrieben, wie denn sonst im

Magribinischen und anderwärts in dieser Form durch den Einfluß der Betonung der

Vokal der ersten Silbe leicht verloren geht, so wäre ja die Betonung (j(a)f>il außer

Zweifel Aber so findet sich immer, soweit ich gesehen habe, , sowohl in

Verbal- wie Nominalformen (z. B. geschrieben. Der Vokal wird immer ge-

schrieben und die Silbe, welche er mit dem vorhergehenden Konsonanten bildet, zählt

immer mit. Natürlich spricht dieser Tatbestand auch keineswegs gegen die Betonung

joto/. Auch in Formen JtL*, wo der Ton sicher auf der letzten Silbe geruht hat,

»st der kurze Vokal nie geschwunden.
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10 Kampffmkykr : Untersuchungen über den Ton im Arabischen. L

scheuen, wirklich eine Form jjhi anzunehmen, aber das Zeugnis im II. Teil

des Vocabulista (S. 23b) nimmt jeden Zweifel. So ist auch in diesem Fall

der Heim einwandfrei. Da erhebt sich denn doch die Frage, ob nicht auch

die übrigen Fälle anders zu beurteilen seien. Ohne weiteres erledigt sich

21b, 8 v.u., wo im Reime mit
^j-yf-

wieder ^jJy und dann noch ^j-SX» \

steht, für welch letzteres wir sonst (und soeben oben) haben. Die

weiteren von mir notierten Falle sind diese 1
: Fs reimen 1Gb <>

i

jJb\ auf

und ^yf^, 25 a 9 JilL und jUr auf Ju^-^ , 42 b b v.u.

^>—i auf und wozu 47a 11 zu stellen sein wird, wo ich

J-^VI CjJ^i «n» Reime mit und in jlUii OjU- zu ändern vor-

schlage J
. Wenn man das vergleicht, was wir weiter unten über Vokal-

verlängerung unter dem Ton kennen lernen werden, wenn man insbesondere

an Petrefakten. wie msid, ImrmU usw. denkt, so kann man doch fragen, ob

wir uns nicht oben /^li , llsw - a ' s naskün , bätil — naskün, bätil zu

denken haben, mit andern Worten: ob nicht im Magribinischen früher in

ausgedehnterem Maße in betonter Fndsilbe Tonlängen vorhanden

gewesen sind, deren Bestand und Wirkungen nur etwa aus dem Grunde

für uns in größerem Umfange verwischt sind, weil sich die Tonvcrhalt-

nisse inzwischen geändert haben. Ob auch
i

ya3 ~ {jjiaA ebenso zu

erklären oder ob hier die Einwirkung irgendeiner romanischen Form (die

die Araber beim Handel oft gehört haben können) anzunehmen sei, kann

unerörtert bleiben.

6 B. Noch anzumerken ist als Material für eine allerdings erst unten

mögliche Besprechung, ob und in welchem Umfange, wir bei Ihn Quzmän

den Plural statt eines zu erwartenden jJU* Mitreffen. Wir haben

:

1
:>a ;> v. u., wo im Reime mit t3*^> J^^- und andern Können

mit U steht, kann ausscheiden, da wir als Plural von J^>ji (-Vogel, Sperling-

40b 10 vgl. Dozy) bei Ibn Quzm.iti auch Jb\ j annehmen dürfen. Auch 53b IL
y I

wo ijtj im Reime mit J^J> und j^O steht, können wir uns denken.

» Der Schreiber hat sich auch sonst öfter verschrieben und durch eigene

Korrekturen dies eingestanden. Ks ist nicht anzunehmen, daß der Dichter diese

starke, zudem so leicht 2U vermeidende Unregelmäßigkeit des Reimes beabsichtigt

habe. Ähnliche Kalle kommen sonst nicht vor. <jf* 4 (.»b 4 v. u. ha Reime mit

sonstigen ün folgt älteren Mustern. Oder neigte etwa auch ü zu u, wie im heutigen

.indisch-Arabischen von Marokko.' Die Juden in Mogador z. B. sagen statt ar&«'i

(^ -wer-?) aikün. Dein Versmaß widerstreitet die Änderung in jLl^ nicht.
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Kampifmeyer : Untersuchungen über den Ton in« Arabischen. I. 11

(von »Bude«) 16a 7 v. u., 16n letzte Zeile. Jl*L* (von

JLZf, vgl. Dozy) 16b 7, ^j]) I8b5 v. u., ^JpAi 42b 9 und 44b 4 v.u.1,

(von ^-yU) 45b 5 v. u. Weiter haben wir J*k 17a 13, 18b 13. 16, 24 b 14,

33b 1, aber daneben JütU 79a 7 v.u., ferner Jj\^ 49a 5 neben J»_jlj~

49b 9, 78b 14. Endlich finden wir: j 5a 5 v.u. (vgl. oben S. 10 Anm. I).

jfL. 27b 3 und^.jl^* 54a 4.— 80b 13 steht j\.

J. Die Beispiele 30b 5, J* 4« a 2, JaL 46 a 8 v.u., ^ 51 a 3 7

v. u. und andere zeigen hier schon bei Ihn Qu/inän eine aus den heutigen

arabischen Dialekten, insbesondere auch aus dein Magribinisehen. bekannte

Erscheinung, ohne daß wir aber über den Ton in diesen Fällen etwas er-

sehen könnten.

K. L. Wir lesen regelmäßig (sehr oft) ^/-l», ft» usw. — •mit mir- usw. 8

(81 a 13 einmal ^*), was natürlich auf nu£% usw. führt und seinerseits ein

Beispiel für Tonlängung ist. Ohne Suffix steht *u, ebenso haben wir

6z.U. 48b 10. Parallel ist *fc -laß ihn-, 92 b 5 v.u.

Das von Seybold herausgegebene Leidener Glossar (Krganzungshefte 9

zur Zeitcclir. f. Assyriologie Heft 15— 17, Herlin 1900) will eigentlich schrift-

arabisch sein, es laufen ihm nur gelegentlich Vulgarismen unter. Deswegen

darf man, was besonders betont sei. da, wo sich Übereinstimmung mit Schrift-

arabischem findet, nicht annehmen, die Volkssprache sei hier vom Schrift-

arabischen nicht abgewichen.

A. Die Sehreibungen ^>tJ\ ^£ 34 (auf derselben Seite
f

— Aj>- 48, ^>y^ as ^\j£ 60 mag man als einfache Versehen des Schrei-

1 Unter dem zweiten Nun ein senkrechter Strich, der meist, aber durchaus

nicht immer, bei langem (mit folgendem geschriebenen) i in Anwendung kommt,

wie deim auch der gewöhnliche schräge Strich sowohl för kurzes als auch für langes

i gebraucht wird.

1 Beidemal steht ^j-jM* da, aber der Zusammenhang, namentlich an der

zweiten Stelle (
jtS^^jj^h £^.-^3 ^^-^J)» läßt keinen Zweifel, daß es sich um

j-H», Plur. von ^r-jJ» es jniUtu "junges Huhn- (s. Dozy, vgl. u. § 12), bandelt.

Dem syrischen Schreiber (der Duktus ist syrisch, und es findet sich in der IIa. die

ausdrückliche Angabe, daß die Abschrift in Sated gemacht ist) war das magribiuische

Wort wohl unbekannt.
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12 Kampffmkyer: Untersuchungen fiber den Ton im Arabischen. I.

bris betrachten. Als eigentlich orthographische Fehler wären sie verständ-

lich nur auf der Grundlage von sardb usw., am ehesten unter der Voraus-

setzung, daß diese Formen mit Vokaldehnung nicht viel anders geklungen

haben als Sarah oder etwa daß gedehnte Formen mit nicht gedehnten wech-

selten. — Nicht dazu gestellt werden darfJtA 124 = j^o, dein, wie Sey-

bold schon anmerkte, bei Pedro de Alcala dinar entspricht. Der Fall kann

vielmehr in den folgenden Paragraphen geboren.

10 E. Neben den schriftgemäßen Pluralen J»_y\ji> 47, ^/jLa* = in-

testina, 268, £f»\J = olocausta, 352, j j{-L±> 497, = turdas, 521,
—

-

haben wir ^.L.T = clauos, 73, und J^^Vi- = periscelide?. 512.

473 steht J-»i— \ = Smael. Uber ^ij s. den vorhergehenden Para-

graphen.

Die Besprechung dieser Fälle müssen wir ebenso wie die von § b'

noch aufsparen.

11 Der von Schiaparelli herausgegebene Vocabulista Firenze 1871 ist fur

vulgäre Dinge viel ergiebiger als das Leidener Glossar. Für die Beurtei-

lung seiner Darbietungen ist es wichtig, hervorzuheben, daß er mit großer
Sorgfalt das vulgäre Lautbild wiederzugeben und selbst ganz gering

erscheinende Untei schiede zum Ausdruck zu bringen trachtet. Von den

zahlreichen Beispielen finden sich unten einige. Vgl. auch z. B. so charakte-

ristische Schreibungen wie jl j=?*~ *^6» iSy*-\ J\ •J* und daneben

T X " '
e f ' *^

ausdrücklich *j>-\ j| •j» und Ja 444, und -Simulare- = ^* J^i

^JJ 581.

12 A. qatäl, an dem man nicht zweifeln wird, ist, soviel ich sehe, nirgends

zu erschließen. Aber

B. »Ifl-ä - \ 1b" und O_^ä— \ 36b" tV/rxoroc, sonst LjLjL»), weisen beide

•a\\{ usqüf. ^yyj 37, im Osten ^j>, setzt auch burnüs voraus. Auch
"' *"

291. mag es auch gelehrte Entlehnung sein, lehrt, daß in Silben-

Verhältnissen, wie sie h-jxvcc, eyenus bieten, innerhalb des Arabischen, wie

es uns der Vocabulista zeigt, der Ton so sicher auf der letzten Silbe ruhte,

daß das Fremdwort aus einer andersartigen Betonung in die arabische über-

geführt wurde. Wann und wo die Übernahme des Wortes erfolgte (bezeugt

ist das Wort nur im Vocabulista und bei Pedro de Alcala), und ob die Uni-

legung des Tones bei der Übernahme oder später erfolgte, bleibt freilich

eine offene Frage 1
.

1 Interessant, aber keine sichere Erkenntnis bietend, ist ferner ^y-* 156.

nach Bedeutung und Form r= pullu*. Bei dem Wort, das wir auch bei lbn Quzman
in ganz volkstümlichem Gebrauch fanden (§ b' Anm.), möchte man zunächst nicht an
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B. Plurale jJli» statt zu erwartenden ,^JlJ» haben wir in größerer 13

Anzahl, aber daneben mindestens ebenso viele, eher noch mehr Plurale

jJLrf >. - Es ist nun angesichts der von uns in § 11 dargelegten pein-

lichen Genauigkeit, mit der der Vokal nebeneinander bestehende lautliche

Verschiedenheiten verzeichnet, sehr bemerkenswert, daß er niemals das

Nebeneinanderbestehen der beiden Formen in einem Worte anmerkt,

sondern bestimmte Wörter haben jJUä, andere Wenn wir auch

dem ganzen uns hier entgegentretenden Problem erst an einer späteren

Stelle unserer Untersuchung nähertreten können, so haben wir doch

hier zu fragen, ob und inwiefern wir dem genaueren, beim Yoeabulista vor-

liegenden Tatbestand eine Erklärung jener Scheidung von JJU» und

jJLrf entnehmen können.

Wir werden von vornherein Kalle ausscheiden, in denen neben einem

vierkonsonantischen Singular mit langem Vokal der letzten Silbe eine

Form mit kurzem Vokal stand oder früher gestanden haben konnte. Einen

Plural vom Singular j werden wir nicht auf diesen Singular.

sondern auf ein älteres j (vgl. § 5) beziehen. (Näheres hierüber wird

später zu sagen sein.) Aber es bleiben genug Fälle übrig, in denen von

einer solchen Nebenform nicht wohl die IJede sein kann, und mag man

auch annehmen wollen, daß von jenen ersteren Fällen aus eine weiter-

gelehrte Entlehnung glauben. Hei der Annahme einer volkstümlichen Übernahme

erheben sieh aber Fragen. Das Wort ist mannigfach, aber nur für den Magrib

bezeugt (s. Dozy), könnte also dort von den Arabern frühestens im 8. Jahrhundert

übernommen sein. Sprach man damals noch, da doch unter der Voraussetzung von

^3 —f sonst p durch o wiedergegeben wird, »_j noch als p? Und daß die latei-

iti-sdie Endung «« damals noch innerhalb des Magrib erhalten gewesen sei, werden

die Romanisten nicht glauben, obgleich wir schwerlich genügend Materialien für eine

vollständig sichere Verneinung der Frage besitzen. Ist ^j-jX^ irgendwie auf

volkstümliche Weise oder, wenn man Gründe dafür hat, auf gelehrte Weise —pullus

(ein gelehrt übernommenes Wort könnte nachher volkstümlich geworden sein), so

haben wir allerdings wieder eine Umlcgung des Tones des Wortes innerhalb des

Arabischen. Bei der Schwierigkeit, die die volkstümliche Herkunft aus pullus bietet,

könnte man auch fragen, ob nicht ^j-jXi urspünglich — pullon und der Plural dann

fur den Singular gebraucht sei. Das os der Pluralendung ist ja heute im Spanischen

kurz, kann aber wohl im H. Jahrhundert und etwa auch spater, noch lang gewesen

sein, äs könnte dann die regelrechte Wiedergabe von <5< sein, und das Wort würde

uns in diesem Fall über Tonverhältnissc nichts für uns Interessantes sagen.

1 Eine nicht vollständige Aushebung der im II Teil begegnenden Fälle ergab

mir das Verhältnis von 56 J^kj* zu 41 J^kj*. Eine vollständige Aushebung

würde das Verhältnis, nach allem was ich sehe, eher noch zugunsten von

zed by Google



14 Kami'fkmkykk: Unlcrsuchttngeo fiber den Ton im Arabischen. I.

greifend«» Entwicklung angehahnt sei, so fragt es sieh doch: warum haben

beim Vocabulista gerade die einen Wörter jJÜ* und gerade die andern

Worter Jili ?

Eine nähere Prüfung ergibt folgendes:

1. Aus dem lautlichen Bestand ist die Scheidung nicht erklärbar.

2. Alte gemeinarabische Worter haben vielfach <JjlJ*. aber

oft auch J)ü£.

3. Speziell maü ribinischc Wörter (teils rein arabische, teils Ent-

lehnungen aus dein Romanischen oder Berber ischen) haben gleichfalls teils

jJli, teils jJVi.

4. Worter, die wir höherem Stile zuweisen können, haben J^JLi*;

volkstümliche Wörter (eine ^roße Zahl nach Ursprung und Gebrauch

ganz zweifellos) haben teils ,jJ\J»i, teils ,jJLi*.

Von all diesen Gesichtspunkten aus ist (abgesehen von Wörtern

höheren Stils) die Scheidung nicht erklärbar. Es bleibt meines Erachtens

nur eine Erklärung übrig, die, daß wir verschiedene räumliche Um-
grenzungen anzunehmen haben, eine, in der eine Entwicklung zu JJli*

im Flusse war, eine andre, in der dies nicht der Kall war, und daß die

einen Wörter in der einen, die andern in der andern Umgrenzung ihre

Wurzel haben. Man vergleiche z. B.. daß in Marokko in den Städten

im allgemeinen wie y gesprochen wird, aber in einzelnen Wörtern ist es y.

Das sind Wörter beduinischen oder bäuerischen Ursprungs: die Bewohner

hören diese Wörter hauptsächlich aus dem Munde der Bauern, und die

Wörter setzen sich nun in dieser Form auch bei der Stadtbevölkerung

durch. Eine solche Scheidung kann auch wenigstens die Grundlage
für das beim Vocabulista uns entgegentretende Verhältnis abgeben. Daß bei

dem Ineinandergreifen von Stadt und Land sich keine unwandelbaren

Kategorien ergeben können, ist selbstverständlich, jedes Wort hat seine be-

sondere Geschichte, die wir natürlich nicht verfolgen können, und der Tat-

bestand konnte sich mannigfach verschieben. Aber es treten uns als J^JLi»

entgegen Feld (230), Garten (b31), Saline (56b"), Aquädukt (249), Kanal

(27H, zwei Wörter), die hattära (der ländliche Ziehbrunnen), Pilug (250),
} f

eine Heihe von Pflanzen, auch z.B. J)
>«~^ — sificiia (381) und -ryZ'j

Oleaster (501), freilich auch mit t Kürbis (327) und jyj_ blatum, ein

Küchengewächs; ferner Tiere, wie Storch (291), Igel (3(59), Eidechse (448).

Kröte (273). Büflel (273), JXÄ burdo. junges Maultier (273), J£fKapaun

(281). auch der Floh (544) — demgegenüber mit i Gans (214), AaU242),

cantarides- (spanische Fliege) (279). Für »pullus- haben wir Jr-jJ-* und
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Kami ffmeveb: Untersuchungen über den Ton im Arabischen. L 15

• £ ? f~" * •lit'"-
•r *j> mit i, aber Oj^Ifc mit I (545). — Als ^UL«» treten uns z. B. ent-

gegen campana (277), d)L-l cancellus (-78). j^*« archtepisco-

pus (950), jL> balista (266), eine Anzahl von Ausdrücken für Werk-

zeuge und Geräte, wie Axt (255), Meißel (288), Nagel (295), JLJ
• culullus. (327)', Heil (ö74). — Wenn wir für manche Dinge (vgl. z.B.

die eben erwähnten »pullus« und »cultellus-, ferner Hem I (277), .urceus«

[Becher usw. 638]) teils Wörter mit dem Plural ^U*, teils solche mit

Plural (JJL»* haben, so mag das eine Wort mehr in der Stadt, das andre

mehr auf dem Lande üblich gewesen sein; auch wird es sich teilweise um
verschiedene Arten von Dingen handeln, von denen die eine Art auf dem
Linde, die andre in der Stadt im Gebrauch gewesen sein kann. — Immer

endlicli muß man fragen, ob ein Wort etwa auch nicht volkstümlich (ge-

lehrt oder dem höheren Stile angehörend) sei. — Schwankend muß wohl

der Gebrauch im Handel sein, wo so viele Kiemente ineinandergreifen.

Ich merke an: jU—j Kapital (280) mit I, ebenso JUu* (270), dagegen

mit T jU-o (270) und *>\j& obolus (497), ferner auch ^j (267), sowie

JjU und jl^=»i (501).

Was das Verhältnis des Gebrauchs beim Vocabulista zu dem bei 15

Ihn Quzmän und im Leidener Glossar angeht, so sei angemerkt:

1. Die aus Ihn Quzmän ausgehobenen Wörter fand ich auch im Voc.

außer ^ß**. Dem Gebrauch bei Ihn Quzmän steht überall im Voc. ein T

gegenüber, außer in JÜ1« (Voc. f, s. o.) und JLalj (t, 638). In bezug

auf «las letztere Wort ist aber zu bemerken, daß der Voc. neben dem

Sing. JIÜLj (638) auch die Form J^J (164) aufführt.

2. Der von tins oben festgestellte Gebrauch des Leidener Glossars

stimmt mit dem des Voc, nur daß wir den Plural bzw.

: .

(Voc 618) haben, neben dem aber auch nicht etwa jjjjj, sondern jjjj

loder Jjjj) als Singular steht.

16 und 414 steht J-£U-d Ismahel, Hysmael, 4 und 223
<f>

l

j\

Ataaam, 15 und 444 aber jM Israel.

1 Dagegen j^-^ ebenda, mit f. In Marokko ist heut der "nahezu

gerade Säbel der Vornehmen und eines Teils der Kavallerie- A. Fischer, in Mitt.

d. Sem. f. Orient. Sprachen, .lahrg. 2 (1899) II, 227, doch auch -Me*ser.. nicht nur

bei den Juden, sondern auch allgemein in Fez.

16
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10 Kampffmeyer: Untersuchungen fiber den Ton im Arabischen. I.

17 D. P. [vgl. danach noch einmal F sowie H und L] M. Auf Grund

von JUil neben JU* = ibi (419) kann man annehmen wollen, daß hundk

KU AnäA-, "AndA wurde. Ebenso könnte huna zu Ana, °And, dies aber

weiter zu dAna geworden sein. 414 l>j ^ybl hic. Zusammengesetzt damit

konnte sein ^fM und ^4) hue (417). Freilich kann auch = ursprüng-

lichem ild-hunä sein (vgl. später £ '»9), selbst iJU^Jl illic (420) könnte die

Wirkung von ursprünglichem UA-hunäk darstellen. Aus solchen Verbin-

dungen aber könnten ähna und ahndk losgelöst sein. Ebenso weist

Ui .> citra (294) nicht mit Gewißheit auf minahnd, es kann auch =
minähnä sein.

18 P. (vgl. oben), in der Anmerkung H. In 4i ^Pj V_» J^c advena (233)

ist A.^«. sicher = ytirfo(A), vielleicht = yurabd K

19 J. Sehr häufig sind Darbietungen wie ^JiZ> hutiriuti (273), ls*J (283).

JL» (576), (470). Bei der Regelmäßigkeit, mit der hier, wie es tat-

sächlich der Fall ist. /dl neben /dal steht, wird man vermuten, daß beide

Formen wohl nicht allzuweit auseinander lagen, daß wir also wohl fdal

anzunehmen haben. Fine feste Entwicklung von /dal hätte wohl /dl zu-

rückgedrängt. Als eine Bestätigung mag erscheinen j>U sagitta (566).

L. ^pU" mecum (472) ist zu § 8 zu stellen.

M. s. o.

20 Sehr wertvolle Erkenntnisse gewähren die Bücher Pedros de

Alcala (Petri Hispani de lingua arabica libri duo Pauli de Lagarde studio

et sumptibus repetiti, Gottingae 1883), der sein ganzes reiches Material in

Umschrift mit Bezeichnung des Tones darbietet. Man hat mit mancherlei

Ungenauigkeiten (zum Teil des Druckes), die sicher nachweislich vor-

handen sind, zu rechnen; auf vereinzelt sich Findendes ist nicht viel zu

geben. Aber des durch zahlreiche ganz regelmäßige Darbietungen voll-

ständig Gesicherten ist sehr viel.

Im folgenden sollen zunächst die Betonungsverhältnisse der ver-

schiedenen Verbal- und Nominalfortnen. sofern dieselben keine Suffixe
oder andere hinten angefügte Bildimgszusätze haben, dargestellt werden 1

.

' 7^ dives (353) deutet auch vielleicht auf gani(j). Die Verkürzung ur-

sprünglich langen Vokals in unbetonter Endsilbe ist auch zum Ausdruck gebracht in

<j\Z» ciU* darum (294).

^
* Nur einige Formen mit selteneren Bildungszusätzen (wie die Feminina zu

Jtl I) oder Formen, in denen die Bildungszusätze durch irgendwelche phonetische

Einflüsse verändert erscheinen und deswegen als solche nicht oder nicht ohne weiteres

deutlich sind, sind mit dem andern Sprachgut zusammen behandelt worden.
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K ampffmeyeh : Untersuchungen über den Ton im Arabischen. I. 17

Inwiefern solche Bildungs/.usätzc die Betonung ändern oder nicht ändern,

sollen § 31 und 32 zeigen.

A. Wir haben zunächst fa'dl in Verbal- und Nominalfonnen. Die 21

Regelmäßigkeit dieser Betonung wird, abgesehen von den Fällen des § 30,

in ganz seltenen Fällen unterbrochen: fdzaa 1 36.27, ndam 37,26; 39,3.

coraa 40. 24. tdmaa 51,19; 52,10; 53,2, leben 54.29, jemel, Kamel, 136,30;

207.10 (neben yimel 207,12). Beachtenswert ist. daß wir ganz regelmäßig

atnab — ij± (stat. constr. u. nbsol.) finden, 231», 30; 423,9; 426,33.34;

432,34.36. 37.38; 433,2, ebenso ainaba 432,33.38. Ähnlich gOel »Berg-

314. 12. 13. 28; 328, 11.12: 397. 22. 23, niemals gebel. — ainab wird sich um,

durch spätere Parallelen als durchaus gesichert darstellen.

B. Wir haben ferner fa'dl. Hier bietet sich nun die sehr bemerkens- 22

werte Tatsache dar, daß, während in Verbal formen die Betonung fa'dl

ganz regelmäßig ist (so immer im Wörterbuch im Imperfekt und Im-

perativ des II., IV., V. und X. Stammes 2
, aber auch im ersten Buch in

den Texten uberall), die Betonung in Nominal formen zwar auch teil-

weise fa'dl, in zahlreichen Fällen aber fa'al ist. So haben wir also, wie

gesagt, die Imperfecta II ymeye\' 46, 22, timeye? 57, 19, H^adddq 40, 20. 32;

52, 19 usw. ganz regelmäßig so betont, aber fast ebenso regelmäßig die

Partizipia mumeyeg 40,31, mucddee 38,5 (und oft) und unendlich viele

andere 3
. Andere Beispiele fur fd"al: yehe'nem 32,8; 58,6; 60,1; mdudaa,

mdrdaa 110,18; 296,1; 55,13.15 (aber mavdda 46,13.17), dyuil, dvil

(Jjl) 110,10 usw. 356,1 usw. und im 1. Buch 34,18; 39.34 und oft

(aber 57. 34 ayxtil), Meryem 57, 38; 59, 36 und sehr oft (64, 7 MeriM neben

llmem Zeile 5), merqueb 140.3; 141,34, drmul 116,19, mdrfaa 425,25

1 Zur Umschrift Pedros sei bemerkt: £j — c, fZJ=J m,a> 9> =
j = 4, J = *, * s=» f, b = d, il = yu, c, — c, c,

s
j> = d, £j= *, a [a auch

= £Hi * J = c ?«. = c
« f» t-r = *t J = y«. o. <S = y- (So die

Reihenfolge des Alphabets bei Pedro S. 3.) Den Ton bezeichnet • , über i aber »

.

Vokallänge ist nicht ausgedrückt, so daß * sowohl kurzes als langes betontes i (auch

die Inn le von ä) ausdrückt. — Vgl. im übrigen die Textproben in § 35.

5 77 acontecer nifiddaf, piddaß, idddaf ist ungenaue Schreibung. Es liegt

jjL« vor, vgl. Dozy. 75 abcnir apreciar nüj-dar, fäart, ?dar = ist gleichfalls

keine Ausnahme, da zu beobachten ist, daß in Fällen, wo a den Akzent haben sollte,

dieser aus typographischen Gründen nicht auf « sondern links davor gesetzt

wird. Ähnliche Fälle mögen noch ein paar vorkommen, wie auch einige offenbare

Fehler mit unterlaufen.

s Siehe z.B. 102, 31; 104 passim; 106 passim; 134, col. 2; 135, 39; 136,

27; 140, 86: 142, 36; 143 col. 1 usw. Ganz vereinzelt stehen Fälle wie munwlle\-

-*2» 3, miiquede'm 102, 28; 139, 32. mubeyrn 171, 38 und einige wenige andere

(z.B. noch 114, 29; 117, 27).

Mitt d. Sem. f. Orient. Sprachen. 1908. II. Abt 2
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18 Kampkfmkyeh: Untersuchungen über den Ton im Arabischen. I.

(neben marfda 103, 3) mtequm 142, IS. 31, caronfai 146, 15— 17 usw.

— cuteyeb 142.39 und ähnliche Diniinutiva (sehr zahlreich) immer mit Ton

auf der vorletzten Silbe. Besonders KU bemerken: tntum -ihr- 5,36;

13, 12. 16. — Daneben aber fa'dh. makzen (jji^) sehr oft vorkommend,

immer so betont (99, 7ff.; 118,36; 168,7; 198,14.15; 376,7 und öfter),

maxmda ), tekayül 102, 1 und entsprechend regelmäßig die Infinitiva V

(z. B. 103, 7. 29; 191,14; 198, 30. 31 ; 380, 13 und sonst oft); auch sind die

Adjektiva ^Ji» \ regelmäßig auf der letzten Silbe betont: aqcdr 38, 32, ahmär

115,36, abidd 1 16, 34. 37, azräq 140, 2 usf. Ebenso immer arbda 161, 15 ff.,

435,21 und oft. — Bei den Partizipien ist die Betonung fd"al durchaus

die Regel; die Fälle fa'dl, mögen es auch ein paar Dutzend sein, können
auf Fehlern beruhen; im besten Falle kann man sagen, daß möglicher-

weise die Betonung in vereinzelten Fällen nach fa"dl hinüberschwankte.

Bei den übrigen Substantiven und Adjektiven überwiegt auch bei weitem,

wie ich auf Grund genauer Durcharbeitung und Verzeichnung des Materials

sagen kann, die Betonung fd"al; aber hier ist doch andrerseits auch die

Betonung fa'dl so häufig, in einzelnen Formen sogar so feststehend, daß

an ihr kein Zweifel ist. Daß aber etwa bestimmte lautliche Verhältnisse

(Liquiden o. dgl.) an der Bannung des Tones teilhaben, läßt sich, da man

im einzelnen immer mit der Möglichkeit von Fehlern rechnen muß. nicht

ausmachen. Auch ist das Material nicht zureiehend für die Entscheidung

der Frage, ob der Ton etwa zu dem Verhältnis, ob status constructus oder

status absolutus, in Beziehung stehe 1
.

23 C. Völlig fest (vereinzelte Ausnahmen sind sicher als Fehler anzu-

sprechen) ist die Betonung fd'al usw. (langer Vokal in vorletzter offener,

kurzer Vokal in geschlossener letzter Silbe). Hier hat auch das Verbum

durchaus Pänultimabetonung, z.B. nikdlaf von ^U- 112, 13, nipifar von

JL. 121,31, nihdrab, nicdtel, nikdgam von J»"£, ^-»U- 287, 17—19,

und sonstige sehr zahlreiche Fälle. Von der entsprechenden Betonung bei

Substantiven und Adjektiven finden sich auf jeder Seite Beispiele.

24 D. Regelmäßig ist die Ultimabetonung 1 bei doppelt geschlossener Ul-

tima mit kurzem Vokal und offener Pänultima mit kurzem Vokal, II bei

einfach geschlossener Ultima mit langem Vokal, sowohl bei a) offener wie
b) geschlossener Pänultima mit kurzem Vokal. II (faäl usw., fa'äl usw.)

ist häufig I begegnet in Wörtern wie medel = sombrajo (J-**) und in

häufigen Imperfekten der Verba mediae geminatae.

1 Wir haben z. B. 281, 1 mäxmaa al avdle; whidaa steht im stat. constr.

z. B. 289, 3«; 320, 22; 331, 29 ; 352, 22. märceul al Ifanxlr 164, 29.

8 Es begegnen allerdings Fälle wie Am taköd 59, 13. 17, ndhar nrnmeyr?

• ein bestimmter Tag. 40, 31.
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Kampffmever : Untersuchungen über den Ton im Arabischen. L Ii)

E. Sehr beachtenswert ist nber. daß bei gleicher Beschaffenheit der 25
Kndsilbe wie im Fnll II des vorigen Paragraphen aber Länge der offe-

nen vorletzten Silbe die Ultimabetonung aufgehoben erscheint. Die

Beispiele sind zahlreich genug, um die Tatsache völlig zu sichern. Wir
haben: nr\-ut .Menschheit- 57.29.32. allehut 57. 30, fr&trf 261,2; '290,32;

352, 33, aber taybüt 290.33», cV/i/c 64, 11. 16; 65,11, tagudfuq 172, 10. 15;

Ütf= JVT 168, 28. 31. 32; 202.21.22 ; 419,30 (wo nach 4fr/ ein «^ge-

fallen ist); 436,12— 15 und sonst öfter (danach kann wohl 168, 27 «fr/

korrigiert werden, wie denn weiter 436,11 elfe Kehler für «fr/ ist, auch

sonst einigimal elf statt «fr/ steht); dinar : - jto 143,31; 204,24; 207,13.

14: 254,1; 292, 20; 391,34 und sonst, ganz fest*; KMeq = JUl> 37,20.

30; 38,16; 248.31; tdrik [wir dürfen £ jC" ansetzen] 156, 11. 13. 15. 17;

285.7; 308. 12; 352.21; Ibrahim, Abrdhim 91, 6 j 168,17.18; 282,22; Iz-

tniaU 285, 30. All diesen Fällen gegenüber steht nur hanüt 273,39; 413.

'MX 31.34. 35 im stat. absol.. neben den Konstruktusverbindungen hanüt al

hatßm 115.6, hanüt haquim 118,37, haniit a ^ajtatdir 164.20. Ob hier das

KonstruktusVerhältnis auf den Ton eingewirkt habe, muß bei der geringen

Anzahl der Fälle unentschieden bleiben. Das ohenangeführte eVf steht mehr-

fach im stat. constr.. woneben sich nur einmal (168.27. vgl. oben) «fr/ (stat.

constr.) findet. Es ist auffallend, daß es das ei ne Wort ist, welches

in verhältnismäßig zahlreichen Fällen eine Ausnahme bildet.

Die Imale des ä der vorletzten Silbe in einigen der oben angeführten

Fälle (soweit das ä nicht in anderen, häufigen Formen des Stammes unter dem
Ton stand) spricht vielleicht auch ihrerseits für die Betonung der Pänultima.

Im Anschluß an den vorhergehenden Paragraphen — ohne daß ich 26

dadurch hier ein Urteil aussprechen will — sei hier mitgeteilt, daß wir im

Plural durchaus nur (in überaus zahlreichen Fällen) JH^» an Stelle von

jJU* haben. So axaydtm 40,8 = die Teufel, hagulnit 413, 30ff. Plural

von hanüt usw. Das ganz vereinzelte baradin 270, 30, etwa noch irgendwo

ein anderer von mir vielleicht übersehener Fall, ist danach als Fehler an-

zusprechen.

Den Pluralen reiht sich die entsprechende Diminutivform ganz an.

Ganz Vereinzeltes, wie 255, 11 bureyred, kann wieder nicht in Betracht

kommen.

Kin langer, das Wort schließender Vokal bannt den Ton bei kurzem 27

Vokal der vorletzten Silbe, gleichviel, ob die vorletzte Silbe offen oder ge-

1 Auch faymn 250,37, zrytün 262,39, tauhul 64, 11. 17; 65, 11 und andere

Beispiele zeigen, daß ein Diphthong hier keineswegs die Wirkung des langen Vokals

hat Daran hat man auch bei der Beurteilung von Fällen wie äyuil, ävil, cui/yeb usw.

i*. o. § 22) zu denken. Der Diphthong gilt hier wie sonst als Vokal + Konsonant.
1 Vgl. oben § 9.

2«
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20 Kampfkmevkr: Untersuchungen über den Ton im Arabischen. I.

schlössen ist. Es wird sich empfehlen, hier einige besondere Gruppen von

Fällen aufzufuhren.

F. Bei offener vorletzter Silbe:

1. Verbalformen, nigi -ich komme« 423,13, eti »er ist gekommen«

62,24, tutri »ich sehe- 423,20, jambagui = 335, 39 usw. ganz regel-

mäßig.

2. Pronomina. Immer ani »ich« 11,1 und sehr oft Regelmäßig

alledi {alledi) 14,3 und sehr oft, wofür 59,24 und sonst öfter alld steht;

bisweilen findet sich aber allddi, z.B. 39,2.15.

3. Partizipia. mubiedd 5, 7 und sonst.

4. Zweisilbige Nomina, budi »Anfang« 63,11; nice »Frauen« 31,30

und oft; cemd »Himmel« 167,28; 31.35 und sonst; romd, Plural von rami.

255,22; euzeueü 276, 1. — Ganz fest ist mard .Frau«, z.B. 45.10; 316, 39 ff.

und sehr oft (vgl. §31, II). — Zu beachten sind weiter Formen wie delu

'Js 117, 28, hulü 207,37. 38, daru (Fem. dartia) = Lentiscus 291, 20, gid,

132, 33, daneben vereinzelt ndhu 263, 24 (vgl. § 30). Endlich seien erwähnt

Formen wie rigui (*>Jj) 245, 18, diyui (AjS) 309, 1 und andere, nirgends

Formen wie rita, diu» usw., wie wir sie anderwärts antreffen werden.

5. Mehrsilbige Nomina. Man beachte besondei-s die sehr häufigen

Plurale wie foeahd 52, 8, gorabd (*\^) 55, 27; 244,22, ucard 55, 29; 240, 2.

huquemd 281,12, vmend 281,6, uvrefd oder xmrefi 281,7.18, vleme 207,14

usf. Betonungen, die den marokkanischen Formen füqdra, füqöha (Fischer.

»Sprichw. S. 223, SA. 38) oder den algerischen föqdha^ 'öldma (Marcais, Tlein-

cen 106) entsprechen, sind nicht sicher zu belegen, tdlib taldba 191,39;

201,12; 240,31; 247.34 erscheint sicher, hier entspricht aber zweifellos

<1Ü*. guazir guazdra 98,8 wurde man ja geneigt sein, hierher zu ziehen;
•

immerhin befremdet das a der ersten Silbe bei der Sicherheit, mit der wir

sonst « oder o haben l
. Jedenfalls ist das Beispiel zu isoliert, um seine

Verwertung zu gestatten.

anbia s= *LjJ\ 251, 1 ;
357, 2. 3 scheint der Analogie von arhia 313, 20.

avdia 309,1; 424,36, adlkt 1 17, 28 = «U»-j \ usw. zu folgen (vgl. § 31 II).

6. Die Nisba-Endung T hat regelmäßig den Ton, wie gecedi 38, 15,

cortubi »aus Cdrtuba* 156,13 und andere Beispiele.

7. Konjunktionen, Präpositionen, Adverbia. ydd — 45, 25 und

sonst oft. miä=Jr 160,26. quea\ Jeadi — 1^37,3; 46,25. quemd =
U$"26, 12. ahand »hier« 209, 14; 277, 37. 38 (neben ahnd 277, 34). guard

37,22. Immer aale = Jlc 403,24.26 und sehr oft. Statt bUd »ohne-

403,22 und sonst (bild eddra 283, 13; bild dihen 197, 1 usw.) erscheint aber

1 Hat das a lautliche Gründe wegen des beginnenden u>? Fischer a. a. O.
gibt für Marokko vdzdra.
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KampfkmeyIlR : Untersuchungen fiber den Ton im Arabischen. I. 21

meist (sehr oft!) bife, wobei es gleichgültig ist, ob unmittelbar eine betonte

Silbe folgt {bile xeq -ohne Zweifel- 172,20, bile feida 191,30 usw.) oder

nicht (bile tartib, bile tadbir 197,3.4, bile izHcrdr 56, 36 usw.). — Ebenso

erscheint das den Genitiv umschreibende ^LlT regelmäßig als mita 57,27

usw., eine Betonung, die um so gesicherter ist, als niemals in der Ver-

bindung von mita mit einem Substantiv das £ ausgedrückt erscheint 1
. Ver-

einzelt steht mite melecüti iUh 32, 24.

6. Bei geschlossener Pänultima begegnen wir denselben Ver- 28

biltniaen.

1. Verbalformen, ykati ' = Jb£ 36, 26 natmani, netmeni, nadmani -ich

wünsche. 85,8; 122,38; 123,1; 185,24.26. niganni = 121, 1. 6.

ynaqui. ninaqqui von ^yu 37,27; 129, 19 und sonst oft, ydati 38,6, yauri

•er zeigt- 36, 31, nebni 81, 12, narmi 87, 22, namdd imper. amdd — per-

derse 335,16, nabcd imper. abcd »bleiben« 335,32 usw., außerordentlich

häufig und völlig regelmäßig*.

2. Pronomina. Hier fehlen geeignete Beispiele. Es sei dabei ange-

merkt, daß man nur ente findet, 13, 12 und sonst oft. Ebenso ndhnu 13,4;

nahnu 285, 9 ist wohl zu korrigieren.

3. Partizipia. mokbi 40,8, mok/i 41,30, mordi 44,7, moßi 48.15

usw.. soviel ich sehe, ohne Schwanken der Betonung.

4. Zweisilbige Nomina. a<jlrd -Jungfrau- 57, 38; 63, 6 ff. mardd

• Kranke- (pl.) 55,28; 205, 8ff.; 233,27; 285,20. mauti -Tote- (pl.) 43,

13; 55,30; 191,5. YahyS 280,38 (dagegen Ydhye 66,27, gegen dessen

Richtigkeit auch das e der Kndung spricht) und regelmäßig so fort. Eine

Ausnahme machen Feminina, die zu J** I gehören : dünia 63, 8. 24 und oft

(aduniä 62,36.37 wird ni korrigieren sein); zdrca 260,20, bdyda 260,9.

Diese Formen sind offenbar in die Analogie der gewöhnlichen Feminin-

formen übergetreten.

5. Mehrsilbige Nomina habe ich nicht notiert, sie dflrften sich aber

nicht anders verhalten haben als die zweisilbigen.

6. Nisba-Endung i: xarti — condicional cosa 152, 21, gmni — dia-

Itolico 201,36 usw., ganz regelmäßig und häufig.

7. Partikeln, hatti, hatte 277, 1 ff. 38 ff.; 248, 1 und sonst, regelmäßig.

ahne -hier- 277, 34 (neben ahani 277, 37. 38; 209, 14), vgl. § 27, 7.

1 Man findet auch als Genitive der Personalpronomina : mitäy, mitt'ma, mibiv,

daneben aber mitaac und niitäucum 13, 5 ff. tnitähuin (ebenda) ist vielleicht = mitahhum,

Tgl. mahnm — tnäAftum (für tna'kum) 23, 22 ; 405, 5.

* Angemerkt seien nebenher die Flexionaformen yatguaduu 37, 21, nadrnn

(S'mg. nadrn von (£ = nos acostumbranioa IG, 27, (omni 39, 18, nedru 33, 11

;

iS, 2, narmü 16,
25^
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22 Kampkkmkyer: Untersuchungen über den Ton im Arabischen. I.

29 H. Sobald indessen die vorletzte Silbe einen Inn gen Vokal bat, er-

scheint zwar beim Verb um die Ultimabetonung, beim Nomen aber ist mit

großer Regelmäßigkeit die Pänultima betont, so dass wir, wie es scheint,

Verhältnisse haben, die denen des § 25 entsprechen.

I. Verbalformen, ydayui 36,29, nidagui, Imper. dagul 82,30; 129, 32;

381,31.32, von ^jb .heilen-; nicaci. caä 333,7—9.12, von ^ -er-

dulden«; nihaqui haqui 369,37 vgl. 127,19.20 = representar, contraiinzer,

von <5^*-» niaâ > ootä 325, 10 = odio tener, von ^\c- Demgegenüber
t

allerdings teti 31,34, nett 174,30 von £ \.

II. Nominalformen, a. Pronomina: Regelmäßig Mde, hdde — \±x 32,

18; 37,17; 38,3.5; 39,10; 245,29.30 und sonst oft. b. Partizipia: mukd-

qui = contrabazedor 154,20, fehlerhafte Schreibung (?) statt muhdqui =

munede -Vokativ- 13,16; rami (pl. romd) 255,22; bili = Jb 102,26. Ent-

sprechend teni »zweiter- 57, 37 und sonst. Dagegen das vereinzelte mufagiA

Iii eb = gleich dem Vater 61,37. c. Andre Nomina: UM -Nächte. 39, 12;

323,9; acimi -Namen- 323, 24 ff. d. Nisba-Fndung T: rauhdni 38, 14. 16;

barrdni 246, 24 und sonst; ilehi 204,25; gemegui 165,19 und andre Fälle,

ganz fest. — Von Partikeln fehlen mir Beispiele.

30 J. Wo wir /a'al (oder andre Vokale) gegenüber schriftarabischem ,J*6

(gegebenenfalls mit einer Nebenform /aal oder /u ul) haben, haben wir

regelmäßig die Betonung fd'al, die der Betonung /a'dl usw. = schriftarab.

J-J usw. fest gegenübersteht. So: Idham «Fleisch- 32,12; 141, 11 ff. und

sonst; bdian 64,4; döhar 54,37; xähar -Monat* 311,15; tdmar -Datteln-

189,29; bdyal -Maulesel« 317,18 usw., zahlreiche Beispiele ohne Schwanken.

Zu delü (jS) usw. vgl. § 27.

31 Bildungszusitze ändern im allgemeinen nicht die ohne
sie bestehenden Tonverhältn isse. Wir werden über die folgenden

Verhältnisse mit genügender Sicherheit unterrichtet.

I. VerbIlm K. a) Flexionsfonnen. In den S. 5 ff. mitgeteilten Para-

digmen erscheinen die folgenden Pluralformen: xardbtt, yaxardbu. axardbu;

(jueddebu, yguedde'bu, gueddebu (S. 5) — nacttlu 16,31; nahcedu 16,32 — die

Passiva uqvilu yuqudlu 18, 9 1 — habjbu* »sie haben geliebt- 22.22 — ahl>e;u

23, 30 vgl. 405, 5. Man mag ja solchen Paradigmenformen mißtrauisch gegen-

überstehen, aber diese Formen erscheinen ganz regelmäßig und sehr häufig

auch in den danach folgenden Texten und müssen als völlig gesichert

1 Nach den Resten des Passivs, die wir im südlichen Algerien antreffen

(vgl. auch unten §36), haben wir keine Veranlassung, die bei Pedro begegnenden

Passivformen als gelehrt abzuweisen.
s Die Form sieht ja seltsam aus, aber hubebi usw. ist bei Pedro sicherer

Sprachgebrauch, danach kann wohl ein halxb zu Recht bestehen.
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gelten l
. In diesen Texten findet sich auch das Femininum habilet 32, 5. —

Wir haben ferner xardbna, xardbtum 5, 16. 17 und ähnliche Formen. — Im

Wörterbuch sind endlich die Verbalformen III. Stammes aufgeführt, wie

ncompanar niedhab cdhabt cdhab (Imperf. 1 . Pers. Sing., Perf. 1 . Pers. Sing.,

Iniper.) 77, 26. Die Betonung wie cdhabt ist ganz regelmäßig (so hdrabt

111,11, atbdrazt 111,14, kdcqmt 287,19 usw.); die vereinzelte Form catelt

in batallar nicdtel catelt qtietel o aqtül III, 12 kann nicht wohl in Betracht

kommen (217, 18 steht auch catelt). Man mag auch hier wieder mißtrauisch

sein und meinen, es könne in Anlehnung an sonstige Yerbalformen eine

fehlerhafte Schematisierung vorliegen. Doch bei der allgemeinen Treue,

mit der Pedro die Akzentverhaltnisse wiedergibt, ist dies nicht wohl anzu-

nehmen, und Verhältnisse , die wir im heutigen Magribinischen sicher an-

treffen, lassen diese Betonung nicht verwunderlich erscheinen. — b) Suffixe.

ana nigatdzaq = <lLlui 56, 12, yarhdmaq 61, 13, taködu 59,25, yeqbela

(l|U) 57,9. Solchen Fällen gegenüber kann yahmeldq 61,14 nicht wohl

in Betracht kommen. Dagegen haben wir achemwj 44, 10 und yamdahüq

anic = es loben dich die Leute 52, 2.

II. Nomen L, a) Femininendung. Wir haben bacdla »Zwiebel« 165,

14, gandma »Schaf« 260,22, xatdba »Besen- 240,10, tard/a zu tarn/ =
tamaric. 409, 15* usf., regelmäßig neben fddl das Femininum fa'dla. Ent-

sprechend matbdka 159, 11, magrd/a 161.39 und sonst, maqbdra 165.25,

madrdca 432, 30 usw. Dagegen geuhara neben gerhar 98, 22 usw., auch

tdmra neben ttimar 189,29, bdyla 317, 17 neben bdgal usw. 1
. Die Betonung

von bacdla usw. teilen Fälle wie taldba — CLL» 191,39 und sonst (vgl. oben

§ 27, 5), auch arhia, avdla, adlia — *u>-j \ usw. (s. o. § 27, 5), neben denen

entsprechende Formen ohne die FemininenJung nicht bestehen. Ständig

ist mard »Frau« (vgl. oben § 27, 4)
4
. Wir haben auch cene »Jahr« 33, 26, wo-

neben reue 35,3; 102,34. Da die Femininendung sonst im Spanisch - Ara-

bischen stets a, nie e ist, so möchte man wegen des i der Fndung hier

allerdings auf *eni (Imale aus langem, betontem ä) als die richtige Form

schließen.

1 Ausnahmen wie afrahi 31, 29, afrahu 64, 20, fflww 65, 21, stehen ganz

isoliert und können nicht in Betracht kommen, yadaaü fq 44, 10 ist vielleicht richtig,

unter Annahme einer Enklisis des fiu.

1 Nomina unitatis wie tarfäja (vgl. später) habe ich bei Pedro de Alcala

nirgend angetroffen.

»^Das feste munddriba -Kampf« 115, 19; 239, 26; 261, 15; 381, 17 steht

neben munddrib 261, 20 ; 381, 14 und dem Verbum nanddrafi, anddrabt, anddrab

111, 15 An der Tonstelle kann kaum ein Zweifel sein. Anderseits ist die VII. Form

sonst so regelmäßig auf der Ultima betont, daß wohl sicher eine Misch form des

HI. und VII. Stammes anzunehmen ist, um so mehr, als die Verba des Kämpfens

sonst dem III. Stamme angehören.

* Inwiefern hier die besondere Fonn des Wortes auf den Ton eingewirkt

baben könne, werden wir später zu prüfen haben.
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• i

Uber die Feminina zu Ji» I s. o. § 28, 4.

b) .Suffixe. Eine größere Anzahl sicherer Kalle zeigen uns die Suf-

fixe unbetont. So haben wir rtubizeti 60,18, nefsi 01,2, safdraq 40, .52.

seMbaj 56, 16, gecedeq 59,25, amrdtaq 45,8, calemataq (c falsch statt c) -

58,37, ebenso Ima, lekum = Ü, ^=J 13,6. 14, lehum, lihum 13,

23; 44,8, Mum 13, 26; 46. 28. Da wo von den Suffixen im grammatischen

Abriß ausdrücklich gehandelt wird, werden die Formen «Wn, ddraq, ddrna,

ddrhum gegeben 14, 16 ff. S. 405 wird durchgemacht: mday, mdaq, mdv,

mdana. mdacum, mdhum (= mdhhum). Auf Grund dieser Tatsachen wird

man den nicht ganz seltenen Fällen einer Betonung der Suffixe mißtrauisch

gegenüberstehen. So begegnen uns rabbi 60,34.36; 61,1.15.17, rohdq

50,21 (aber rohac 50.26), dardq 52,17 (aber ddraq 56, .59), maklobdq 59.

18, maktöbatdq (mit doppeltem Akzent) 59, 14. calbti 34, 15, das schrift-

mäßige Uhu 36, 20 (dafür lu 13,23), xoglu 49, 9. Oder sollte der Gebrauch

geschwankt haben?

Gesichert erscheinen die folgenden Betonungen: mduUtna, mduUtne

unsre Herrin» 32,6; 57,37; 59,36; 63,14; 64,7, rehatna UIä**» 64,8.

mudguetna, modgvetna -unsre Hilfe« (=?') 60,32; 61,6.

32 c) Die Endungen der regelmäßigen Plural« und Duale haben den

Ton, gleichviel wie die Beschaffenheit des Wortes sonst ist. So taydb ta-

yabin 114,9, hammim hammimit (fU-*-) 114,11, usw. ganz regelmäßig in

zahlreichen Beispielen. — Von Dualen habe ich notiert: UemM »zwei Zungen«

206,29, gacdy = jl~ .zwei Füße- 206,30.

33 Bei Pedro kommen mehrfach schriftarabische Sätze und Wen-
dungen mit dem Trab vor. Als sicher können wir aus diesen eut-

>
}
- -

'

nehmen die Betonung ^tliba = CX* 62, 2, cubera = j& 62, 2, kulica = IÜ-

66, 24, habdta = 1*> 62, 3, kulicat = CiU- 66, 31, fa altaMmat al quelime

• und das Wort ward Fleisch« 66,35, rajulun, rajülin 66,27.35 und andre

derartige Formen, ziemlich häufig und regelmäßig so. Entsprechend mit Suffix

nargdbuque «wir bitten dich« 63, 12; 64,6; 66, 19, naabüduque 60,15; 61,23,

nahmdduca 61,23, naxcoruqw 61,19. Wie in diesen Fällen die Betonung

der schriftmäßigen Formen der Betonung der volkstümlichen Formen sich

anschließt, so werden wir in Fällen wie nibdracu — iJ^L>, rdhmatuJiu 64,12

oder ähnlichen nicht eine Beziehung zu der uns geläufigen Betonung des

Schriftarabischen, sondern zu der Betonung der entsprechenden volkstüm-

lichen Formen des Spanisch-A rabischen erblicken. Die Betonung einiger

II. Formen (niddamuhu 64, 13, nufdbihuca 61,23, numiyiduca 61, 18) scheint

1 Variante im andern Druck der - Arte- MVäguenatna. Also liegt doch wohl

vor, obwohl nirgends das £• ausgedrückt erscheint.



Kampffmeyeb: Untersuchungen über den Ton im Arabischen. I. 25

allerdings, während sie mit der uns geläufigen schriftarabisrhen Betonung

zusammenfällt, von der Betonung der entsprechenden volkstümlichen Formen

abzuweichen. Doch sind diese Formen einerseits zu wenig /ahlreich, um

ab gesichert zu gelten, anderseits dürfte auch hier, ihre Sicherheit an-

genommen, aus unsrer weiteren Untersuchung die Möglichkeit einer An-

knüpfung an volkstümliche Betonlingsverhältnisse sich ergehen.

Fälle, die notwendig durch rück weichenden Akzent zu erklären 34

wären, habe ich nicht erkennen können. Zusammenstoßen von Tonsilben

ist recht häufig, wie rajül dkar -ein andrer Mann- 44, 32 (vgl. § 27, 7).

Zur Veranschaulichung des von Pedro de Alcala Dargebotenen seien 35

hier noch zwei kurze zusammenhangende Textproben mit Umschrift in

arabischen Lettern mitgeteilt.

45, 19—26. Mandat sei min zini mda himdra dv ba dibbat anökra, av

maa rajüll — Hin tanjamda mda amardtaq, ialtarec al dada qui/ hüet al quigib,

Itahdl /al mdudaa al halil dv /al gudqt? — Admaneit tanjamda mda mard yde

qui tucim leq mdudaa dv gudqt, qui taznda mdha qlil denbf

57, 18—24. (iuigib aaliq enne ß diq al gudqt hin inte tamrod gua ti-

nvyec enne ente marld adunia, tatlöb al /ardid mtta gimie allefina yu(jicdru, al

xticrdr, al curbe'n mtta ragui/a gua a zeit al mubdraq ballest yudhenu al mardd.

2. Marokko.

Auf dem Gebiet des marokkanischen Arabischen, das wir im 36

Anschluß an das Spanisch-Arabische auf seine Tonverhältnisse zu unter-

suchen haben, führt uns eine interessante Oxforder Handschr. Arch. Seid.

H9 bis in den Anfang des 17. Jahrhunderts hinauf, die Materialien dieser

Iis. liegen also um fast 300 Jahre zurück und sind um wenig mehr als

10O Jahre jünger als Pedro de Alcala. Leider kann ich aus den Notizen,

die ich mir aus der Hs. vor 8 Jahren gemacht habe, über die Tonverhält-

nisse nicht viel ersehen, und eine erneute Durchsicht der Hs. ist mir zur

Zeit unmöglich. Ich kann hier nur anmerken die Formen temxiu =
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• ihr ^elict.
; ^>-J>- harjet 3 f. Sing., also der Ton hier anders als bei Pedro

de Alcala (vgl. §31); yhafdo (arab. yt&\£- geschrieben) = -sie bewahren«.

ylebso J>) yhamlo und ähnliche Formen, die auch jedenfalls eine

andere Betonung als die Pedros voraussetzen, wenn auch Ober die Stelle,

wo in diesen Formen der Ton lag, nichts auszumachen ist; endlich eldhor

(nrab. von dem jüdischen Verfasser geschrieben) = -Mittag- und

illhem »Fleisch«, die wieder eine Abweichung von dem bei Pedro sich Fin-

denden (§ 30) darstellen. — -du« ist <jC-*| entin, auch für das Maskulinum.

— Mit Bezug auf § 31, S. 22 Anm. 1 merke ich an, daß unter den ganz

und gar vulgaren Materialien dieser Hs. das Passiv wiederholt begegnet. —

Aug. Fischer hat sich in seinen Marokkanischen Sprichwörtern S. 104

(9)
1

IT. über die Tonverhallnisse des ihm damals aus lebendigem Munde
bekannt gewordenen Marokkanisch-Arabischen (der Sprache seines ihm da-

mals in Berlin zur Verfügung stehenden, aus Rabat stammenden Gewährs-

mannes, vgl. a. a. 0. S. 198 [13)), zusammenfassend geäußert. Ich setze seine

Ausführungen hierher, indem ich gelegentliche Kürzungen durch Punkte

bezeichne und notwendige Erläuterungen in die Anmerkungen verweise.

• Bei Stumme, Tun. Märchen S.XXX1V, findet sich folgender Passus:

'Die Betonung im Tunisischen ist eine feste und bestimmte und zeigt nicht

willkürliche Schwanktingen. wie etwa im Marokkanischen, bei welch letz-

terem wohl eine Einwirkung von Seiten der Berbersprachen stattgefunden

hat, in denen ja eigentlich jede Silbe (wie im Französischen) den Ton haben

kann'; und Socin-Stumme (S. 1 1) schreiben: 'Lautlich ist im Houwäri- Dialekt

vor Allem bemerkenswert!! das starke Schwanken des Accentes und der

Quantität'. An diesen Bemerkungen ist richtig, dass der etymologische (Wort-)

Accent im Marokkanischen ausserordentlich leicht, leichter noch als selbst

im Französischen, momentanen (Stimmungs-) Accenten Flatz macht. Vor-

handen aber ist ein etymologischer Accent im Marokkanischen genau ebenso

wie im Französischen, und zwar lassen sich in dieser Hinsicht die folgenden

Regeln aufstellen:

1. Ist die Ultima eines Wortes doppelt geschlossen oder lang und
zugleich geschlossen, so hat sie den Ton; vergl. dtrresf* 'ich habe unter-

richtet' . . . rnikfub . . . 'Tasche' u. s. w. Auch in umgesprungenen Bildungen
- • i

wie äfdr Spur', udin 'Ohr' und in \ - Bildungen wie ttsäf} 'schmutziger',

usdi 'geräumiger', ibes trockener' usw., in denen der erste Vocal erst se-

cundär für 1, j oder > eingetreten ist, sowie in Formen wie bennäi 'Maurer',

rennäi 'Sänger' (für bermdj und rönndj) u. s. w. ruht der Ton natürlich auf der

Ultima.

1 Mitt. d. Sem. f. Orient Sprachen Jahrg. 1, 1898, Abt. 2, S. 1S8-230. Ich

setze in Klammern die Paginierung der SondcrabzQge. Unten zitiere ich, soweit

angängig, nach der Nummer der Sprichwörter.

2
t ist bei Fischer r= i*.
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2. Lautet die Ultima voealisch aus oder ist sie kurz und zugleich

einfach geschlossen, so tritt der Accent auf die I'aenultitna, wenn diese lang

oder geschlossen ist, sonst ruckt er auf die Antepaenultima zurück; vergl.

tfrefi 'du hast studirt' . . . qdlib 'Zuckerhut', . . . harrte 'er hat zerbrochen',

bäraka 'genug', . . . rddia (neben rddja) 'gehend' (weiblich) . . . (nur zwei

Gruppen von Wörtern können den Accent auf der Antepaenultima haben:

solche, die direct aus der Litterärsprache übernommen sind, und solche,

die tlüssig gewordenes j oder zur L'aenultima haben).

3. Der Accent tritt nie über die Antepaenultima zurück.

4. Er tritt nie auf den Artikel oder die proklitischen Praepositionen

und Adverbien und ebensowenig auf die zufälligen Vncale und auf die Con-

sonanten mit

,

l
.

5. Die Satzaccente bewegen sich mit absoluter Freiheit; sie treten

selbst auf die zufälligen Vocale und atif die Consonanten mit
,
.•

In einer Anmerkung zu 2 sagt Fischer noch, die Ausnahmen 'jafaitü
1

und ' tißdl\ die Stumme, Tun. Märchen, S. XXXIVff. für das Tunisische

constatire, existirten im Marokkanischen nicht, so habe man uMhhu 'sie

schlachten', mädrsa 'Schule', ffe'ma 'er wurde reich' usw.

Fischer kommt dann auf die Silbenquantitäten zu sprechen. Uns in-

teressiert c) kurze unbetonte Vokale in offenen Silben haben die Tendenz

abzuspringen; bleiben sie, so werden sie gern lang; vgl. ämin -zuverlässig«,

mühimm - wichtig-, müdir - Direktor-, färdi Heil, Erlösung-, fitöf «Tausende«,

füqäha .Rechtskundige-, mdrhäby oder mdrhäba (litt., neben marbdbg oder

marhdba) -willkommen-, und andrerseits muhdl -absurd«, mardra -Höhle«,

mahäll »Ort, Wohnort« usw.

Endlich bemerkt er noch S. li>f> (11) Anm. 4, daß Ausdrücke der

Litterärsprache. die dem eigentlichen Vulgärdialekte fremd sind, den obigen

Regeln nicht unterliegen, sowie daß er in den Sprichwörtern und gele-

gentlich auch in den Glossen Satzakzente gesetzt habe.

Fischer verbindet in diesen Ausführungen mit einer Darstellung tat-

sächlicher Verhältnisse ein Urteil über diese Verhältnisse. Uns kommt es

in diesem Teil unserer Darstellung lediglich auf die tatsächlichen Verhält-

nisse an; wir dürfen an irgendeine Beurteilung -- auch an die Frage,

ob für die marokkanischen [etwa auch andere] Akzentverhältnisse berbe-

rischer Eintluß anzunehmen sei — erst gehen, sobald wir die Tatsachen in

ausreichender Umgrenzung möglichst vollständig überblicken. So verzichte

ich an dieser Stelle ausdrücklich darauf, auf die Fischerschen Auffassungen

1 -Zufällige Vokale- sind fur Fischer solche, -die für die Wortform, in der

sie erscheinen, nicht konstitutiv sind- (S. 193 |S]). Er rechnet dahin Stimmgleitlaute

der Gutturalbuchstaben, •Konsonantcnlockenmgcn-. wie Wdb -Hunde« für ktdb usw.

Mit, unter einem Konsonanten will er aussagen, daß dieser Konsonant -die Quantität

besitzt, die er in Verbindung mit einem zufälligen Vokal haben würde«, z.B. kliib

oder klib (S. 194 [9]). Man sollte im letztern Beispiel den , eher unter dem k er-

warten.
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einzugehen. Ich darf auf diese hier nur eingehen, soweit tatsachliche Ver-

hältnisse berührt werden. In dieser Hinsicht muß allerdings hier Fischers

Ausdruck •Satzakzent* beanstandet werden. Fischer ist in seinen Sprich-

wörtern nicht dem, was man phonetisch unter Satzakzent versteht (der

Abstufung der in den Wortakzenten zum Ausdruck kommenden Tonstärken

innerhalb eines Sprechtaktes), nachgegangen; er verzeichnet nur Wort-

akzente 1
. Wenn Fischer sagt: -Satzakzente bewegen sich mit absoluter

Freiheit-, so ist die Tatsache, die er im Auge hat, die, daß in den von

ihm mitgeteilten Sätzen der Wortakzent (ich wiederhole, daß es sich

nur um diesen handelt) vielfach aus den von ihm formulierten Regeln her-

ausfällt. Fr mag diese Abweichungen ja Momentan-, Stitnmungsakzente

oder irgendwie nennen, sie sind jedenfalls da, ebensogut wie die Betonun-

gen, die Fischer -etymologische» nennt, und bilden für uns ebensogut wie

diese den Gegenstand unserer Untersuchung. — Fischers Ausführungen

überheben uns also nicht der Aufgabe, die von ihm im übrigen in so dan-

kenswerter Weise mitgeteilten Materialien selbständig zu prüfen. Für die

genauere Bestimmung der Verhältnisse, die wir in seinen Materialien vor-

finden, ist allerdings der geringe Umfang derselben erschwerend; wären

sie umfangreicher, so hätte man mehr Aussicht, die Bedingungen, unter

denen die verschiedenen Betomingsweisen auftreten, zu erkennen, auch

würden mehr Verhältnisse in die Erscheinung treten, als es so der Fall ist.

Es könnte noch von Interesse sein zu wissen, auf Grund wovon
Fischer -etymologische- und »Momentan«- oder -Stinunungsakzente- unter-

scheidet. Er sagt darüber nichts. Die Rücksicht auf Formen, die Fischer

etwa als ältere annimmt, erscheint nicht deutlich als maßgebend. Vielleicht

war der Eindruck der Häufigkeit entscheidend, oder Fischer nannte etwa

etymologischen Akzent denjenigen, der bei isolierter Mitteilung von Sprach -

gut, etwa auf Befragen hin, regelmäßig auftrat. Es kann mißlich erscheinen,

die Akzentwation isolierter Formen als Typus anzunehmen; die Stelle jeden-

falls, wo wir den Ton der Wörter studieren müssen, ist der lebendige
Satz, in dem die Wörter ihren natürlichen Plate haben.

39 A. Die Betonung fa'dl usw. (mit meist völliger Verllüchtigung des

Vokals der vorletzten Silbe) erleidet, soweit ich sehe, keine Ausnahme,

außer, wie es scheint, in dem Worte ^Jc, S. 214 (29) Anm. 1: PMffp&lq,

von Fischers Gewährsmann mehrfach v_JLt (neben geschrieben.

40 B. Wie bei Pedro haben wir neben fa'dl usw. auch fd"al, nur daß
das Schwanken hier nicht auf das Nomen beschränkt ist, sondern ebenso

das Verbum umfaßt. Im einzelnen ist der Tatbestand der folgende:

I. Verbum. lä-fkffär -mache nicht viel- Nr. 16, lä-tebüh -du wirst

nicht am Morgen sein- Nr. 23, tsebbeb -geh an die Arbeit- Nr. 26, (j)idf?n

• er begräbt« Nr. 40, jdtför -er gräbt« Nr. äfi, mia-ib)dr «er ging um seine

1 In ein paar Fallen, wo es sich um Enklisis von ganzen Wörtern handelt,

ist der Wortakzent zugleich ah Satzakzent anzusprechen.
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Notdurft zu verrichten-, Nr. 58. Dagegen: //ta'ty/J^- Nr. 38, mn- ifkeddelt

Nr. 50, (jWherris Nr. 52, fwtrrff &jy Nr. 57, lü-fidllhn -unterweise nicht-

Nr. 67 und vier weitere Beispiele der V. bzw. II. Verbform in Nr. 7 und S,

weiter (j)inteq Nr. 64 und (in Aufzählung, nicht im Text!) tsftbär und

andere Perf. X., 8.228 (4!l) unten, (ßinbai -quillt heraus- S.°207 (22)

Anin. 2 und einige andere isoliert mitgeteilte Formen.

Im Imperativ 1, wie es scheint, regelmäßig wie tlüb. gtös. früh

Nr. 29, S. 206 (21) oben.

11. Nomen. Die Form ^9 \ als Flativum und zur Bezeichnung von haf-

tenden Eigenschaften erscheint als fdl, z. B. kbdr -großer- usw. 8. 206 (21).

Die Bildung ist, sofern wir sie an ^ \ anknöpfen dürfen, nur erklärlich

unter Voraussetzung von qf'dl, der Form, die wir bei Pedro ganz fest

vorfinden (§ 22) l
. Schwund des \ ist zu vergleichen mit den von Fischer

& 210 (25) angemerkten Pluralen xhdh -Freunde- fur ,_yS^> \ usw., sowie

mit andern Fällen, die wir weiterhin in unsrer Untersuchung antreffen

werden. (Vgl. auch unten die Anm.).

Andere Nominalfonnen dieser Gattung fa'al usw. habe ich in den

Texten nicht angetroffen. In den Glossen als Vokabeln aufgeführte

Formen, wie m{u>)üggl4 8. 192 (7) und etwa andre, zeigen die von Fischer

formulierte Betonung. -Ihr- ist nfihna 8.204 (19) und sonst.

C. Fine Ausnahm' zu der mehrfach begegnenden Betonung fA'al usw. 41

scheinen die beiden Imperfektformen Idfiiqöf -du sollst nicht stehen- Nr. 16

und jü:di »es schmerzt- Nr. 62 zu bilden; in beiden Fällen dürfen wir

vielleicht ursprünglich eine andre Beschaffenheit der Pänultima voraussetzen.

D. Bei doppelt geschlossener Ultima mit kurzem Vokal und kurzem 42

Vokal der offenen Pänultima begegnet uns in dem isoliert mitgeteilten

Beispiel haffd fmdball »nirgends- 8. 212 [27] unten, Pänultimabetonung.

Desgleichen haben wir, was fa'dl usw. angeht, in ddüäz (= j\^"l) Nr. 59

(am Schlüsse des Sprichwortes) ein Beispiel stärkster Abweichung von

>onst üblichen Tonverhältnissen.

Als stat. constr. neben dem absol. tldfa steht fflf »drei- 8.226 (41) f.

Kine Abweichung von der Betonung fa'dl usw. habe ich nicht an- 43

getroffen.

E. Fin langer Vokal in offener vorletzter Silbe zieht auch hier den 44

Ton auf sich selbst bei langem Vokal der geschlossenen letzten Silbe. So

1 Wenn, wie Fischer a.a.O. bemerkt, die IV. Form des Verbums bis auf

wenige nominale Derivate verloren gegangen ist, so dürfte dies wieder unter Vor-

aussetzung von atjtdl (das dann zu qtdl wurde und mit der I. Form zusammenfiel)

»eine Erklärung finden.

Mm. Digitized by Google



30 Kampffmkver : Untersuchungen fiber Hen Ton im Arabischen. [.

hdddk (am Schlüsse eines Satzes) S- 207 (22); ferner erwähnt Fischer

S. 1% (11) vßlaf -Frauen, für Pjäläf. Dieselbe Form S. 20b" (21). Also

hier hat (im Gerrensatz zu § 32) selbst die Endung des regelmäßigen weib-

lichen Plurals den Ton eingebüßt. — Indessen findet sich daneben auch

Ultimabetonung, so in den (allerdings isoliert mitgeteilten) Beispielen häm'tf.

sariif «Schlüssel«, 19b (11) e, und rriifdl «Sprichwort« 188(3) Antn. 2.

45 JJU neben JJV.» scheint häufig zu sein, so msdkin .Arme« neben

masdkin, sldtin -Sultane- neben salätin, htcdnf «Läden- usw., s.S. 196(11).

Die Beispiele sind alle isoliertes Sprachgut.

Vom Diminutivum habe ich kein Beispiel angetroffen.

46 Hin langer, das Wort schließender Vokal bei kurzem Vokal der vor-

letzten Silbe, sei diese offen oder geschlossen, hat auch hier in weitem

Umfange den Ton, größtenteils im Einklang mit dem in § 27 und 28 Fest-

gestellten.

P. Bei offener vorletzter . Silbe (mit vielfacher Verllüchtigung des

Vokals derselben):

1. Verbum: mid -er ging- S. 204 (19), byd Nr. 49. aber feffdtca

2. Pers. fem. Sing. Impeif. VIII von Nr. 63.

2. Pronomina: and «ich- Nr. 20 (im Text), aber Nr. 22 dna (vielleicht

rückweichender Akzent) und in den Glossen regelmäßig dna, S. 204 (19)

und sonst.

3. Nomina. i°id und fid «Abendessen« S. 204 (19) und Nr. 47

(vgl. überhaupt das weiter in Nr. 47 Mitgeteilte), rfld «Einwilligung« Nr. 12,

smd »Himmel« Nr. 25, m'rdfi «meine Frau« S. 207 (22) unten setzt ein

mfrd voraus. Auch hier Formen wie diu «Eimer« Nr. 24. Aber füq&ra

«Anne., ßiqdha .Rechtskundige«, kitrfa .Scherifen«, xcdzdra neben (tc)uzra

«Wesire« S. 223 (38); vgl. 189 (4) Anm. 3, wo auch Püldma -Gelehrte«.

fnbija «Propheten- haben wir hier wie bei Pedro (s. § 27) neben edtrija

«Heilmittel-, thwija «Lüfte«. Vgl. § 50.

4. Konjunktionen, Präpositionen. Fest ist. wie es scheint, rtd
(
Je-

S. 207 (22) öfter, Nr. 54. Ihm schließt sich an mid oder m'id ** (mit

Suffixen mfdja, m,'dk usw.) Nr. 23. Dagegen t/a, ila (im Gebrauch — \ i\ )

Nr. 16. 18.20.

47 G. Bei geschlossener vorletzter Silbe finden wir folgendes:

1. Verbum: tä-tiqd Ju" Nr. 16, la-(j)insd -er vergißt nicht« Nr. 69.

Die Form nimiiu (S. 196 [11]), nach Fischer mit Momentanakzent für nirnitu,

läßt wohl auf nimii schließen. Dagegen tdddi Nr. 59 und die isoliert mit-

geteilten Formen ffirna «er wurde reich-, ffikwa «er wurde gebrannt- usw.

S. 195 (10) Anm.

2. Pronomina: Fest ist nfd »du« S. 201 (19) und oft. Ferner: hflnd »wir«

S. 204(19) und regelmäßig, wie es scheint, {e)M »welcher« Nr. 15. 1 7. 19.

21 [(tc)ii-///, der zweite Fall in Nr. 15, ist Enklisis].
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3. Nomina: Wir linben d&nja »Welt«, hdmra und andre Feminina zu

in Ubereinstimmung mit dem Tatbestande von § 28, 4. Dagegen

weist fPrd <£]^>-l, das uns Fiscber als das Femininum zu Ai^or mitteilt (der

Akzent soll gewiß hier kein »Momentan «-Akzent sein) auf älteres uhrA.

Weiter begegnen, uns enmä
y

»Namen« (der Vok;dabsatz ist wohl hier wie

auch im folgenden Wort nur gelegentlieh, vgl. Fischer S. 193 [8|), /Vi/ti

meben (Vi/«") »die Sachen- S. 210 (25), anderseits aber ffadnnT »das Ge-

duldigsein« Nr. 9, atibba «Ärzte«, mitrda »Kranke« (Plur.) S. 223 (38) und

etwa noch andre Beispiele.

4. Die Nisbaendung hat in den begegnenden Beispielen (außerhalb

der Texte) den Akzent nicht, z. B. bAhri Plur. — Fem. bährija «Seemann«

usw. $.215 (30) und sonst.
»

5. Die Partikel J*- erscheint regelmäßig als bdffä Nr. 52. 59 und sonst.

R hcAri in Nr. 41, nsAra S. 223 (38) unten

,

^ähtcAÜ S.215 (30) und 18

andre Nominalformen entsprechen den Verhältnissen von § 29.

J. Im Gegensatz zu den Verhältnissen von § 30 haben wir hier szen 49

• Gefängnis« usw. S. 191 (6) und S. 203 (18).

Was den Antritt von Bildungszusätzen angeht, so habe ich hinsichtlich 50

des Verbums (K) nichts auszuheben gefunden. IsAiafu -sie hat ihn gebissen«

führt nicht auf lamat. Die Form verhält sich zu Id-satu wie ikifbü zu

( jjikfbü. Unter dem Ton ist Vokaldehnung eingetreten (vgl. § 54). Formen

wie die des § 31 la hat, wie ich vermute, Fischers Gewährsmann nie ge-

braucht.

L. Was das Nomen angeht, so interessiert, daß in den Texten die

Femininendung mehrfach den Ton hat. so p/yd «Ausgabe« Nr. 1(5, höfrd

•Grube« Nr. 05, iairä «zehn- Nr. 6b* und der constr. hezztf «das Schütteln

des .....

Wenn »Llc- und ähnliche Wörter zu Feminina werden (S. 222 [37] f.).

so wird der Grund allerdings der sein, daß sie femininisches Aussehen

hatten (Fischer a. a. O.). aber die Reduzierung von A auf d (a.sA zu 'aid;

vgl. Fischer S. 19o[ll|d), die Fischer als genügend ansieht, konnte doch

bei Voraussetzung unbetonter Femininendung dies Aussehen noch nicht

herl>eiftihren ; der Unterschied zwischen einem Wort wie 'aM mit regel-

mäßig betonter Endsilbe und Wortern mit unbetonter Femininendung bleibt

recht groß. Bei Annahme betonter Femininendung schwindet der Unter-

schied. Indessen waren wohl die Fälle wie M »Schaf«, *IA «Gebet«, zfcA

•Almosen«, brd «Brief« (das kurze a bei Fischer. a.a.O. Anin. 2 kann nicht

«tändig; sein) häufig genug, tun auf *uL£ usw. einzuwirken.

Gegenüber den Fallen baqäla «Zwiebel« usw. von § 31 IIa interessieren

<iie Formen idzla für ^>i.c usw. S. 209 (24) unten, die also jedenfalls nicht

dia/a usw. zur Voraussetzung haben — fdwija, ihwija S. 202 (17).
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51 Suffixe, im allgemeinen unbetont, haben mehrfach den Ton. "mmn

• seine Mutter« Nr. 33. mSrrihefhd »von ihrem Geruch« Nr. 47. kffii »sein**

Schulter« Nr. 69. Vielleicht ist das Pronomen in Nr. 33 und 47 Stützpunkt

für eine folgende Knklisis.

sdhabfi •meine Geliebte« (nach Fischer mit Momentanakzent fur sähdbfi)

sowie fdrregha «verteile sie« sind mit den Fällen wie mduletna, § 31 Hb, zu

vergleichen.

Zur Knttonung der regelmäßigen Pluralendung des Femininums s. § 44.

52 Verhältnisse, die aus den von ihm erkannten allgemeinen Kegeln her-

austreten, leitet Fischer mehrfach aus der Literärsprache her. Kr hat darin

gewiß öfter ganz recht. Finzelnes bleibt ungewiß oder es verhält sich auch

sicher anders. Ks gibt eben außer der Literärsprache auch noch andre

Kreise, aus denen Kintliisse in einen bestimmten Kreis hineinreichen und

so Unterbrechungen von Regelmäßigem hervorrufen können. Die verschie-

denen dialektischen Provinzen wirken mannigfach aufeinander ein '. mdrhäba

z.B. (S. 19b |11]) ist nicht schriftarabisch, es stammt aus Beduinenkreisen.

Das märhabdbihan, das jedem, der das Innere Marokkos näher kennen ge-

lernt hat, wohl bekannt ist, haben die Beduinen sicherlich nicht aus der

Schriftsprache entlehnt. Wie sie das heute sagen, haben sie es sicher

gestern und vor Hunderten von Jahren auch schon gesagt.

53 OL Vereinzelt tritt in Fischers Texten eine Erscheinung hervor, die wir

anderwärts in weiterem Umfange antreffen werden: die Knklisis von

Wörtern in Anlehnung namentlich an einen das Wort schließenden langen

Vokal. Die Knklisis von st «Sache« ist ja bekannt und weitverbreitet (auch

hier. S. 211 [2(i]); aber nun begegnen wir Fällen wie blA-lhja -ohne Bart«

Nr. 4, md-jirzal fdrs «man wird nicht Reiter« Nr. .V2, md-frba «es ist nicht

umhergekrochen« Nr. 60, and-ndfhi «ich werde begraben« Nr. 63. Hier
liegen Satzakzente vor, deren Betrachtung aber auch fur die Betrachtung

des Wortakzentes von Interesse ist. Fur eine solche Betrachtung aber

brauchen wir umfangreicheres Material.

54 Dehnung kurzer Vokale unter dem Ton ist mehrfach zu be-

obachten, vgl. Fischer S. 19b (11) d und z.B. lä-fugidfUi «setze dich nicht«

S. 211 (26) unten.

55 In seinen «Sprichwörtern aus Marokko« spricht sich auch Luderitz
über Betonungsverhältnisse aus 3

. Er hat in Tanger und Casablanca gelebt

;

die Sprichwörter sind ihm mitgeteilt in Tanger von einem aus Tetuan ge-

bürtigen Musikanten, in Casablanca von dein aus Rabnt gebürtigen deutschen

Schutzgenossen Et-Milüdi, einein trefflichen geschickten Manne, mit dem
ich selbst in Casablanca arbeitete; leider ist er vor ein paar Jahren vor-

1 Vgl. meine -Südalg. Studien« S. 225.

* MSOS. Jahrg. 2, 1*98, Abt. 2, S. 1-46.
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zeitig in Berlin, als Lektor am Seminar für Orientalische Sprachen, ans dein

Leben geschieden.

Lüderitz sagt S. 2: -Schwierig war die Bezeichnung der Betonung,

die in vielen Wortern eine schwankende ist und bezüglich deren durch-

gängig anwendbare Regeln nicht ausfindig zu machen sind; mau hört z. B.

:

\
yJUL — inuichiu und = inischTu, |jv 'qinin und 'qinTn, ^Lä>- =
häptjfim und bayyäm. «\|tj - dtalu und — diälu, = süfaha und —

*uf<iha. JVj = ÄÖW und Atte-

ln einer Anmerkung heißt es dann weiter: -Fine andere Ansicht ist

vertreten bei Fischer, Marokkanische Sprichwörter ... S. 194 f. Die dort

fiher die Betonung aufgestellten Regeln scheinen mir praktisch nicht immer

anwendbar zu sein und erleiden jedenfalls zahlreiche Ausnahmen, die nicht

nur etwa durch -Momentanaccente« zu erklären sind, vondern eine theils

allgemein, theils nur von einzelnen Individuen angewandte, tingewöhnliche

Betonung erkennen lassen und nur in der Fxistenz willkürlicher oder in-

dividueller Accente eine Frklärung finden können. Was Stumme-Socin über

das starke Schwanken des Accents und der Quantität im Houwari-Dialekt

im Besonderen sagen, scheint mir für die marokkanischen Dialekte im All-

gemeinen auch zutreffend. — Im Gegensatz zu der unter Nr. 1 a. a. 0. an-

geführten Regel hörte ich stets aussprechen : tskellernte «ich habe gesprochen-,

tttryemls »ich habe übersetzt«. züeUi »ich habe weggenommen«, derrezts »ich

habe gewebt-, kdrfests -ich habe gekniffen-, sdrredts »ich habe geschickt«,

kfärrtgt* »ich habe mich amüsirt«. teziiey'te -ich habe mich verheirathet-,

chärbeschts »ich habe gekratzt-, u.s.w. u.s. w.; ferner uden -Ohr-, ättar -Spur«,

hdlluf -Schwein«, ferran »Backofen«, fdmiy »Hahn« u.s.w. — Zur Regel

Nr. 2 möchte ich anführen : 'akdl »Verstand*, dhdr -Rücken«, bhdr -Meer-,

*chhäm »Fett-, betdn - Bauch- . kebdr »Grab-, fhdm »Kohle-, 'ayez »Träg-

heit-, hebet -Strick«, tebel »Trommel-, 'aye'l »Kalb«, melnh -Salz« (aber

melh in der Genitivveibindung), scheber -Spanne-, bydr »Rindvieh«, ydeb

'Zorn-, schyol »Arbeit-, 'atteih »Durst«, m</w -Waschung-, der* »Rost-,

hit »Schmucksachen- u.s.w.; dagegen: zdrb -Hecke-, fetsk »Bruch», kerxch

»Bauch-, re'zk -Gewinn-, gühd »Fifer«, dölm -Ungerechtigkeit«, tarf »Stück«,

(herb »Ruinen«, tdlab »Forderung- u.s.w.« Zum Schluß sagt Lüderitz noch:

•Die von Fischer für die Silbenquantitäten angeführten Regeln scheinen mir

in ihrer Mannigfaltigkeit auch in der Quantitätsbehandlung eine gewisse

Willkür nur zu bestätigen, die noch mehr auffallen dürfte, wenn man nicht

jede von der aufgestellten Regel abweichende, oft gehörte Aussprache ein-

fach durch 'Stimmungsaccente' erklären will.«

Gegen diese Ausführungen Lüderitz' wandte sich Fischer in seinem

Aufsatz: -Zum Wortton im Marokkanischen 1.- Fr führt die ihn betreffen-

den Stellen an und sagt dann (S. 275 ff.):

»Auf diese Finwendungen gegen meine Accentregeln erwidere ich:

1 MSOS. Jahrg. 2, 1898, Abt. 2, S. 275—286.

MitL d. Sem. f. Orient Sprachen. 1906. II. Abt 3
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Dass Bildungen wie fk(l//tf . . . [Fischer setzt Luderitz' einfachere in

seine umständlichere Transkription um] stets auf der Pänultima und nicht

gelegentlich auch auf der Ultima betont wurden, ist einfach nicht richtig.

Wahrend meines Aufenthaltes in Marokko habe ich überall beide Betonungen

gehört, und ebenso accentuirt Schirkawi l
, wie ich soeben von Neuem fest-

gestellt habe, bald fifof, tdrlmf, zü(U)ülf u. s. w., bald Mri,/,/, züuü/f

usw. Folgende Beispiele habe ich mir soeben von ihm sagen lassen: fMlihf

m*iäh -ich habe mit ihm geredet-, torfyf hdd lbrd-l-ähm&*Hfya (oder Ibrd-

lirndn) -ich habe diesen deutschen Brief übersetzt«, cü(y)ült {kummi(a didlu

»ich habe seinen Dolch weggenommen« (/.u kummi(a vergl. meinen Aufsatz

»Hieb- und Stichwaffen u. s. w.«, a.a.O. S. 224), därrtzf hdd Ihdik »ich habe

diesen Heik gewebt», kf/st (jförya »ich habe das Blatt (Papier) zerknüllt-,

f/^reit (bärh fttiatro »ich habe mich gestern im Theater amüsirt-, fzii(]t)üzf

bblnf idmmi »ich heirathete meine Cousine väterlicherseits», hdrbsf iiddi »ich

habe meine Hand gekratzt», mäkelt {halliif h°rdm Plina »Schweinetleisch zu

essen ist uns verboten»,, ffrdn tfdim (oder bäli) »ein alter Backofen- und

hdd {ftrrüz bdqi srer »dieser Hahn ist noch jung«.

Die Bildungen uden »Ohr« und afar »Spur« müssen den etymologi-

schen Accent — und um diesen allein handelt es sich ja — nothwendig

deshalb auf der Ultima haben, weil sie »umgesprungen« sind (vergl. zu diesen

Nominalformen meine »Sprichwörter», a. a. O. S. 203).

Die Wörter zärb »Hecke, Zaun-, fefq »Bruch (hernia)-, kSrs »Bauch-,

rizq »Unterhalt«, zuhd »Stärke«, $ölm »Unrecht«, tarf «Stück« und

feerb »Ruinen«, sowie die umgesprungenen Formen (/Aar »Rücken-, bhar

»Meer«, iham »Fett, Talg», fham «Kohle«, bgar «Rindvieh«, hßöb »Zorn»,

Ü-ttl »Arbeit« und hli »Schmucksachen« sind einsilbig; ihr Accent ist daher

selbstverständlich und bedarf keiner Erörterung (vergl. meine »Sprichwörter-.

a.a.O. S. 194, 8 v. u.). Weshalb sie Lüderitz gegen mich ins Treffen führt,

(ad 2 meiner Accentiegeln, wo überhaupt nur von mehrsilbigen Bildungen

die Rede ist!), ist unter diesen Umständen nicht recht ersichtlich. Dass

die Reihe (/Aar, bhar u. s. w gegenüber der Reihe zärb, kbri u. s. w. zwei-

silbige Bildungen und eine Accentverschiebung für das älteste Arabisch
voraussetzt, ist doch gleichgültig, wenn es den Wortton des heutigen
Marokkanisch gilt.

Einsilbig sind aber nach meinen Bemerkungen auf S. 194 meiner

»Sprichworter« auch die Bildungen Pqdl »Verstand-, frtdn »Bauch«, qPbär

«Grab«, Pgiz »Faulheit«, hfbü »Strick«, fbdl »Trommel», f*Ul »Kalb«,

iitldh »Salz», frbk -Spanne-, i*tdi »Durst« und d*ri »Rost», die, d*ri aus-

genommen, gleichfalls umgesprungen sind und in denen der erste Vokal

natürlich nur Stimmgleitlaut ist. Ihr Accent bedurfte also gleichfalls keiner

Erörterung; zum Uberfluss aber habe ich S. 195, Nr. 4, ausdrücklich con-

statirt, dass zufällige Vocale nie den etymologischen Wortton haben.

tujtü »Waschung-, das secundär fur t/aw' eingetreten ist, steht hinsicht-

lich seines Accentes auf gleicher Stufe mit den von mir S. 195. 15 erörterten

1 Fiachera Gewährsmann, der ihm in Berlin die Sprichwörter mitteilte.
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Bildungen bemtdi .Maurer, und rtnndi »Sänger- (für hehnöi und rtntidi), die

gleichfalls ihren consonanüschen Auslaut secundär eingebüsst haben.

Uilab .Forderung«, das sich allerdings auch bei Lerchundi, Voca-

bularies sub detnanda, süpiica, petition u. s. \v., findet, ist eine rein schrift-

nrabische Form, <lie vulgär täldb oder, bei den Beduinen, tölb heisst (vergl.

fära: -Freude«, ineine -Sprichwörter«, Nr. 35, fur sehr, -r säfAr

oder s/f -Reise«, für sehr. JC, märdd oder mrd -Krankheit-, für

sehr. ,J*j*, seltener
^j»J», därdr -Schaden, Krankheit-, nel >en dürr,

y

für sehr. J^--», j± u. s. w.). Mit derartigen Ausdrücken der Litterärspraehe

haben, wie ich S. 196 Anm. 4 ausdrücklich constatirt habe, meine Accent-

regeln nichts zu schaffen.

Dass diese Hegeln, die, wie alle meine Aufstellungen in den «Ma-

rokkanischen Sprichwörtern- (vergl. das. S. 198 oben), zunächst nur den

Rabater Dialekt berücksichtigen, in ihrer Anwendung auf das Gesammtgebiet

des Marokkanischen noch in Einzelheiten ergänzt und inodificirt werden

können, will ich nicht in Abrede stellen. Auf meiner Reise in Marokko

hatte ich hier und da, so namentlich in Tanger und Mogador, also gerade

in den Städten, die wohl den corruptesten marokkanischen Dialekt sprechen,

den Eindruck, als sei daselbst der Wortaccent in gewissen Fällen weniger

flüssig als in Rabat; leider aber war es mir bei der Kürze der Zeit, die

mir für einen Bestich der verschiedenen Städte und Landschaften zur

Verfügung stand, nicht möglich, derartige Findrücke zu bestimmten An-

schauungen zu verdichten. Lüderitz' Fin würfen gegenüber aber
halte ich meine Accentregeln in allen Punkten aufrecht. Seine

Annahme willkürlicher oder individueller Betonungen bringt uns wissen-

schaftlich nicht weiter.«

Da hier mit so großer Bestimmtheit über Dinge geurteilt wird, die 57

den eigentlichen Gegenstand unsrer Untersuchung bilden, müssen wir zu

diesem Streite wohl Stellung nehmen, wiederum an dieser Stelle, insoweit

es sich um tatsächliche Verhältnisse handelt.

Zunächst kann man Genugtuung darüber empfinden, daß durch Lüde-

ritz' Hinwendungen die Betonung tsktflemts usw.. die uns im Rückblick auf

<|31Ia interessiert, überhaupt ans Licht gezogen ist. Sie erschien in Fischers

Sprichwörtern nicht und begegnet auch in Lüderitz' Texten nicht.

In dem, was Fischer nun hinsichtlich dieser Betonung gegen Lüderitz

sagt, hat er sich nicht streng genug an das gehalten, was Lüderitz aus-

gesagt hat. Lüderitz sagt: er habe stets aussprechen hören. Er sagt nicht:

die entgegengesetzte Betonung gebe es nicht. Wenn der Rabater Schirkawi

wechselnd zwei Betonungen gebrauchte, wenn Fischer während seines Auf-

enthalts in Marokko -überall« beide Betonungen hörte, so können 1. in

1 fdnu vgl. schon oben § 37. Im Sprichwort Nr. 35 iat neben dieser Form
»ber noch färaz mitgeteilt.

3»
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Rabat viele Leute sein, die anders sprechen, als Schirkawi tat, 2. auch

uberall da, wo Fischer war, sehr viele Leute sein, mit denen Fischer nicht

zusammenkam und die eine Betonung anwenden. Die Leute, mit denen

Lüderitz zu tun gehabt hat, können dies sehr wohl getan haben, entweder

stets oder so vorzugsweise, daß entgegengesetzte Fälle in Lfideritz' Be-

wußtsein nicht haften blieben. Lüderitz' Darbietungen zeugen so sehr von

ruhiger Sachlichkeit, daß seine bestimmte Aussage zu bezweifeln nicht an-

gängig ist. — Man mache sich doch einmal klarer, als man es oft tut,

wie außerordentlich zusammengesetzt sprachliche Verhältnisse im

allgemeinen und ganz im besondern im Magrih sind l
. In Casablanca machte

ich viele Spaziergänge mit einem jungen Menschen, der in Casablanca ge-

boren und nie aus der Stadt herausgekommen war; er brauchte als Präsens-

präfix stets ta %
, nie ha. Als ich zu Dr. Vassel davon sprach, war er ganz

erstaunt, er hatte nie ta gebrauchen hören. Nun bedenke man doch:

Dr. Vassel war im marokkanischen Arabischen ganz vorzuglich tu Hause,

er sprach es glänzend, und mit wievielen Personen kam er täglich in seiner

amtlichen Stellung als Konsulatsverweser zusammen; gleichwohl war ihm

dieser Gebrauch noch nicht vorgekommen. Wieviel Leute sind es denn

aber, mit denen unsereiner zusammenkommt, wenn er einmal Marokko

einen Besuch abstattet, einer Besuch, der der «llerilüchtigste genannt werden

muß, selbst wenn er Monate dauert'? — Ich könnte hier noch verschiedene

ganz unbezweifelbare Beispiele anfuhren, ich könnte anknüpfen an die Aus-

sprache des J als Hamza in Marokko und an andre Dinge; ich will darauf

verzichten und nur noch hinweisen auf die in dieser Hinsicht auch ganz

besonders lehrreiche Geschichte der Mitteilung des Maltesischen; man ver-

gleiche Stumme, Maltesische Studien S. 74 (§4) und S. 96 (§ 16). Stumme
nimmt hier eine den Verhältnissen durchaus entsprechende Stellung ein.

Was Fischer im zweiten Absatz in bezug auf vdin »Ohr« und äfar

• Spur« sagt bzw. zu meinen scheint, scheint hinsichtlich von äfar sachlich

zutreffend, der Ausdruck — man kann den Satz als eine Tautologie emp-
finden — ist etwas zu knapp. Ich wurde sagen: weil äfar zu derjenigen

Klasse von Wörtern gehört (Ja'dl usw.), die im Magrib regelmäßig den
Ton auf der Ultima haben (-umgesprungene- Formen sind). In Wirklich-

keit wird aber alles theoretische Konstruieren an der Tatsache des langen

ä zerschellen, welches das Wort allerdings in die regelmäßige Betonung
>l

äfar übergeleitet haben dürfte, udtn ist meines Erachtens trotz jil jener

1 Vgl. schon oben § 52 und die dort angezogene Stelle meiner -Südalgerisehen

a Vgl. meine Beiträge zur Dialektologie des Arabischen I, in: WZKM. XIII,

8. 2. ta ist z. B. auch in der § 36 erwähnten Hs. allein angewendet.

* Man vergleiche, was Fischer am Schluss selbst sagt Aber die Kürze der

Zeit, die ihm für den Besuch der verschiedenen Städte und Landschaften zur Ver-
fügung stand.
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soeben berührten Klasse nicht zuzuzählen; es gehört nieht nur wegen ?it

usw., sondern auch wegen üden bei Pedro de Alcala 330, 9 ff. und sonst

und trip, tenden (Stumme S. 24S § 72, 3) zu der Klasse derjenigen Wörter,

die im Magrib teils umgesprungen, teils nicht umgesprungen sind, deren

Umgesprungensein man also nicht als etwas Naturliches oder Notwendiges

hinstellen darf.

Daß dhar u. dgl. einsilbig ist, steht außer Zweifel, aber Formen 59

wie Fqäl, q
abür, Ftris, möchte ich, ebenso wie die Formen bei Pedro räbar

(395, 22. 23), bdtan (64, 4) usw. vgl. § 30, und in Tripolis gäber, bntan

usw. (Stumme S. 248 § 72, 1) als zweisilbig bezeichnen. Umlegung des Tones,

wie sie in solchen Fällen statthat — man halte dazu auch z. B. härats

Lüderitz 38,1 und hertz räzil -es ging ein Mann heraus-, meine Südalgerische

Studien, IV, 2 — ist schwer zu begreifen, wenn man nicht Zweisilbigkeit

gelten läßt».

Der erste Vokal in Pqdl, q
abdr usw. braucht nicht notwendig ein

sekundärer Sümmgleitlaut zu sein, er kann ein Rest des alten Vokals sein.

Übrigens dürfte zwischen q"bdr und qabdr schwer zu scheiden sein.

Nachdem wir Lüderitz' Ausführungen über den Ton im Marokkani-

schen und Fischers Einsprüche kennen gelernt haben, liegt uns nun ob, zu

sehen, was uns die von Lüderitz mitgeteilten Materialien lehren können. Sie

haben gegen die Fischers den Vorzug, daß sie sehr viel umfangreicher sind.

A. Wir haben fadl. I. Verbum. Mit Verllüchtigung des Vokals der 60

ersten Silbe, wie dhdr 1,4» kttdb 73, 14, auch mflsdl (^l) 73, 9, oder

mit kurzem Vokal derselben, wie ekelet (JaÜ-) 22, 4, scherek 74, 7, auch

iytsehed 311, 6, eflsechär 88, 5. Vgl. oben § 59. — II. Nomen, mtsel (^») 1,3,

Urn 33, it, bgdr 36, 1, utsed 26, 2 usw. Vgl. oben § 55.

Zu beachten ist aber, daß uns mehrfach fd'al begegnet. So beim 61

Verbum das oben § 59 schon erwähnte hdrats 38, 1, sowie dmar 18, 15

(= Amar'i), neben denen ein kdintsefat 70,4 sich findet. Beim Nomen
häufiger: gdrad 1 2, 4. 5 ; 15,5, (Irirar 19,5, besebeb (men eldsbab) 25,4, dhad

50, 3 ; 61,5; 65,4; 86,4, ddab 56, 5, sdhar »Morgenröte« 87,23, denen sich

das oben § 55 erwähnte tdlab anreiht. Besonders bemerkenswert ist tsämen

• l'reis- 61,7; 73, 16. 17; 75,5. — Daneben meglmhed 51,5.

B. fd'al. I. Verbum. — F,s ist bemerkenswert, daß wir im Imper- 62

fekttnn der I. Form in der bei weitem überwiegenden Mehrzahl der Fälle

— in 03 von 63 Fällen — den Akzent auf der Ultima hal>en. Typen:

1 Vgl. über -Silben. Sievers, Phonetik 4 § 482 ff. Zwischen Irtan und qUl

ist derselbe Unterschied wie zwischen dem zweisilbigen norddeutschen g*zrn und dem
einsilbigen süddeutschen gze, xr -gesehen-.

3 Ich zitiere nach den Nummern der Sprichwörter und den Zeilen innerhalb

der einzelnen Sprichwörter, wobei ich die Zeilen des arabischen Satzes der

Erklärungen nicht mitzähle.
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(.seschbd/i 1, 6, jrrzdk S3, 5, irzek 5, 5, kaisldh 7, .">, katschkdr »All lobst* IS, 5

(eine ähnliclie Fori« katsßsesch 55, 2, aber katschtreg [--^a-tlT] 74, 8 ; von

dieser Art kommen nur diese drei Beispiele vor); fiir und neben iyr«A Ii, 7. 11

haben wir in einem Wechselgesang der Lastträger im Hafen von

Rabat üfräfr 2,10. — Die Fälle von Betonung auf der vorletzten Silbe

sind tsechreg" 7, 5, ichlef 54, 4 und ähnliche Fälle 17, 4. 6; 58, 1 ; (»0, 4; 73, 2

;

75, 1; 78,3; 90,5.

Die Imperative I lauten regelmäßig wie dchöl 20,4 Isrek -verlasse«

27,3 usw., oder wie tntadf 8, L
Dagegen finden wir bei Formen des II. bzw. V. Stammes in einer

überaus großen Anzahl von Fällen (fast ausschließlich Imperfekt*) die Pän-

ullima betont, wahrend wir die Ultimabetonung nur in Ü Fällen antreffen.

Typen: ibiddel 1,4, kuibdchelur 2,2, tskillem 3,3 usw., aber auch sdddnk

{Verf.) 78,13; 86,3, chdllet (Perf.) 43,6, disser (linperat.) 43,1. — Ultima-

betonung: die Prefekta sedddk 8, 7, nekkds, nakkds 27, 5; 64, 4, srbbdh 31, 1. »*>

und der Imperativ sebbdk 11, 1.

Von anderen Verbalformen begegnete mir noch tsmeschar ~ 92,5.

fo'at. II. Nomen. — Ausschließliche Pänultimabetonung (so Parti*

zipia des II. Stammes mrekkeb 32, 5 und andere, Substantiva wie mdchzen

S, 3 und sonst, mdgreb 87, 18 usw.) außer /*«/ für c b*>l, das ganz fest ist

in zahlreichen Beispielen, wie ktsdr 10, 8 und sonst, hsdn 10, 3 usw. Mit

Artikel elfrmdr 54, 0 und andere ähnliche Beispiele.

63 0. Regelmäßig ist /da/ usw. sowohl beim Verbuin, z. B. jäkul 17,0,

kaichäxem 36, 3, kämen 2. Pers. Sing. Imperf. von j^l 65, 1
1 und eine

größere Anzahl andrer Fälle, als sonst, z. B. 'dkel 6,2, mnä/ak -Heuchler«

18, 1, kadälek 33,7 usw.

64 D. Beispiele vom Typus mahail (§ 42) liegen z. B. vor in demselben

malidll 16,6 und in igdrr 30,4. Abweichungen von dieser Betonung habe

ich nicht angetroffen.

fadl kommt öfter vor, z. B. deyag" 43,6; mit Ton auf der Panultitna

zukam («1^-

=

> j) 23,4. Man möge daneben etwa errüah «der Schnupfen -

23,1 und ennüar »die Blumen« 23,5 stellen".

65 fa'äl ist ziemlich häufig, und zwar liegen eine ganze Anzahl von Fällen

mit Pänultimabetonung vor, wie frrran »Backofen« 14, 1, dsbab (^jl^-l)

25,4, dllah 83,5, lochrin »die andern« 25,5; ktlmats »Worte« 19.7 usw.'.

1 Entsprechend Pedro 60, 5 ff. tü'men -glaubst du?»^ Es steht parallel mit

tifaddäq. Der religiöse Terminus -glauben- ist aber mit dem Imperf. nmitin

Pedro 129,11; 61,33.

• Vgl. § 42 und 69.

• Vgl. 4, 2; 16,4; 33,4; (37,1); 39,1; 40,3; 43,6; 48,9.15; 53,6; 54,5;

71, l; 78, 2.7. 13. 15; 87,5; 87, 8. 17; 88, 3.
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überaus häufig und ganz fest ist insan »Mensch-, s. Nr. 6, 8 usw., etwa

in jedem dritten Sprichwort (in der Erklärung) ein oder ein paarmal (vgl.

oben § 55).

E. Bei den Fallen des Typus faül (§ 25. 44) scheint die Pänultima- 66

betonung Regel zu sein. So: tsdhramtjats 17.4, hgäbats 47,7, hänuts 73

passim, chH mcziänin man cfül el'arab elasltin 32, 12. 13, südan 88, 3 l
.

Formen mit Ultimabetonutig traf ich nicht an, wenigstens nicht solche mit

ursprünglich langem Vokal der Pänultima. uläd 32, 2 ; 42,2 und ijäm

79, 1 haben ja etwa einen (von Lüderitz nicht angemerkten) langen Vokal

der Pänultima ; aber hier mögen die Verhältnisse von auläd und aijäm nach-

Sehen wir von dem Worte insan ab, so findet sich etwa die Hälfte 67

der Wörter, die in der in § 64— 66 betrachteten Weise Pänultimabetonung

haben, am Ende eines Sprichwortes oder seiner Erklärung, oder inmitten

des Textes bei einem größeren Sinnesabschnitt, in einigen Fällen von dem
Abschnitt durch eine kurze nähere Bestimmung getrennt, wie in arba mdrrats

feilet
|
48. 9. Etwa ein Drittel findet sich bei einem kleineren Sinnesabschnitt %

Bei einigen wenigen ist keinerlei Sinnesabschnitt da. Man könnte auf den

Gedanken kommen, ob es sich bei diesen Besonderheiten des Tones etwa

in irgendeiner Weise um eine Art Pausalbetonung handeln könne. Dabei

ist aber festzustellen, daß eine solche Pausalbetonung erstlich nicht obligat

wäre, indem wir einigemal auch am Schlüsse des Textes Ultimabetonung

haben (wie debbäg 17, 1 oder retfltn 36, 6), und daß zweitens diese Betonung

doch auch die Neigung haben mußte, sich zu verallgemeinern, wie jene

ul>en erwähnten einzelnen Fälle, bei denen eine Pausa nicht anzunehmen

ist*, sowie insbesondere die feste Art, in der das häufige insan auftritt, dar-

um w Orden.

Es kommt kein Plural jJli vor, dagegen haben wir: elmsäken 68

mldräuisch «die Armen und Notleidenden- 8,4 (letzteres Wort auch 40,4);

chlächel 33, 1 und mesäfin Plural zu mesgün 86, 3.

Ich notierte ein Diminutivum, das hier in Betracht kommt: msTkna

(Fem.), von <J^~*> 8,5.

F. Langer, auslautender Vokal, kurzer Vokal der offenen Pänultima. 69

Reim Verbum regelmäßige Ultimabetonung, so: bkä 15,4, *Vö21,4, byä

23,1; 61,6, #f 36,3, Aro#«23,3; 56,3, mschä 73, 14; demgemäß die Plu-

rale i$fu 15,6, kqjgut 83,4, meschdu 31, 4 und die Feminina /dots 31, 5 und

mschäts 50,3; 54,3; daneben allerdings das seltsame yenats -sie macht

» Weiter 30, 6; (37, 1); 75, 4; 80, 5; 83, 1. 4; 87, 7—9.— 37, 1, das auch § 65

Anm. aufgeführt ist, ist kljal — JL S => .

* Die etwa angewandte Interpunktion kommt natürlich nirgend in Betracht.
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reich» = £*&\, 73,2, zu dem in demselben Sprichwort das Imperf. tseyni

sich findet (73, 1).

Angemerkt sei hier noch istsära -er gehl spazieren- 33,7; 73,0,

wegen der möglichen Ableitung von g j~>. Wir werden über das Wort

aber erst urteilen können auf Grund weiteren Materials.

Weiter haben wir die Feminina hid »Scham. 34,4, .«/ä »Gebet- 48,

11, mrä »Frau» 37,3 und sonst, stat. constr. mräts 74, 1.

'ascha 48, 10 hat keine Akzentbezeichnung. Ähnliche Substantiva kom-

men, außer dem unten mitgeteilten nicht vor.

Ferner: tria »mit» 35,1, demgemäß rriak 64,4 usw., wo aus den

Formen selbst der Ton hervorgeht. — bemd = Ui 14,4, anderwärts öfter

dafür bemä. — tcacltä \ 3; 19,5; 52,3; b'2, 4 usw., in diesen Texten im
0

Gebrauch fast überall = j\j »selbst wenn«, sonst »ja» 1 (ähnlich hier 3, 3).

Dagegen: ydda »Up 87,10.22, Ana »ich» 73,13.15, heda 73,16

(mit /man dieses angelehnt: hdkeda 86, 6 und sonst) und, häufig und stets so,

ida »wann- 1,3; 2,3 usw.

Weiter sind die folgenden Fälle zu beachten: nüa £y »er nahm sich

vor» 78,13, düa »Heilmittel- 2,6, rüa (aus »Stall- 16,4, chüa
\
y>-

»Leere« 33, 1. Also vor dem betonten Endvokal ist _j, bei Verflüchtigung des

vorhergehenden kurzen Vokals, vokalisch geworden und hat den Ton auf

sich gezogen. Wir werden demselben Vorgang auch sonst begegnen. Es

scheint, daß, wenn auf diese Weise zwei Vokale aufeinanderstoßen, die

Sprache zur Piphthongisierung mit Hervorhebung des ersten Vokals neigt.

Man kann sich fragen, ob unter diesem Gesichtspunkt etwa auch die in

§ 42 und 64 angemerkten Fälle düäz, rüah und nüar, sowie etwa die häu-

figen Formen dial, dialu usw. (statt und neben diäl usw.) Lüderitz S. 2

(oben § 55) und oft in den Texten, ferner Fälle wie bTad (statt Ojdfl .-=

«*
e i f

fj^Ju I) Lüderitz 9, 4, müdden jiy 48,10, etwa auch süeltsi »du hast ge-

fragt« 27, 3 und andere Fälle zu betrachten seien. Dabei ist aber zu be-

achten, daß Fälle wie gväb 61,8, huäl 47,7, ziüts 42,2 usw., nicht ganz

selten sind, während bei schließendem , langem Vokal die oben mitgeteilten

Formen die Kegel zu sein scheinen. Wir werden also für die in § 42 Ii.

64 verzeichneten Fälle in diesen Yokalzusammenstößen keinen entscheidenden

Antrieb zu einer Akzentänderung sehen dürfen; immerhin können sie als

ein weiterer Antrieb zu den sonst etwa wirksam gewesenen hinzugekom-

men sein.

läura »nach hinten- 25, 1. 4 ist Enklisis von AjJ an .

Endlich begegnen uns noch üzara »Wesire« 87, 17 neben su/dhakum

»eure Unverschämten- (Flur, von -ui- mit Suff.) 62, 1.

' Fiachcr, Sprichw. 212 (27) trdha.
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6. Geschlossene Pänultima mit kurzem Vokal, Innger Endvokal. — 70

Beim Verb um teils Pänultima-, teils, und /.war etwas häufiger (Verhältnis

25:30), Ultimabetonung. — Von letzterer Fälle wie iddi 9,1, kuiddi 33, 6,

ibift 3*>, 4, kaibyi 16, 3; 34,4 und oft, stets so, katsbyi 35, 3 usw., daher

Plurale wie ischriu 92, 5. 6 usw. — Von ersterer Kalle wie kdlsua 2, 4,

kaßmxehi 5,3, ikri 18,3, isdlli 33, 7 ilseme'schscha b'9, 1 usw., daher die Plu-

rale imschiu 31,6 und kaisimmiu 30,5. — Bei den Pänultimabetonungen

finden sich vielfach Liquiden im Spiel, auch haben wir hier öfter II. Stämme
als bei der Ultimabetonung. Ein Verbum pllegt die Betonung, die es ein-

mal hat, auch sonst festzuhalten; doch haben wir auch tsüddi y) 17. 2 1

tieheu kW« usw. (s. oben).

Beim Nomen ül>erall (allerdings sind die Beispiele wenig zahlreich)

l'änultimabetonung: Die Feminina kdhla »schwarze. 42, 5. dimja 52. 3 ; 76, 4,

»i-hra -andere. 5,4; 27,4; 32,9, ferner diia .Dinge- 7«!, 4, die Partizipia

menri 28,5 und meksi 79. I, die Nisben yalmi, biyri 87, 11. — Ebenso sind
a

ijanz fest das häufige hdttsa 1,8; 2,6 und sonst, sowie intsa -du- 11,5;

12.5; 19,5 (wonebeu auch entsin 64,5). — Häufig ist auc h Uli 3, 1 usw.,

indessen steht auch recht oft //«" 9, 4; 14,4; 16, 5 usw.

H. Langer Vokal in offener Pänultima, langer Endvokal. — Nur 71

l'änultimabetonung Verbformen: idäui 2,7, ibäli 3,4; 34.4, isläka 7,1.

—

Nomina: käsi 9,4, mekkäui 2,7, ziuäni 32, 10, und andere Beispiele. Ent-

sprechend die PIuralform des Itnperat. däriu «behandelt. 62, 1.

J. Schriftarabisch ^t» mit etwaigen Nebenformen. — I. 'akdl 6,5; 72

>\ 1. 3, kabel 6, 6, Ail 7, 7, 'agil -Kalb- 8, 1, mi*il, metsil 15, 5; 18, 1

;

»2. 4, kbdr 18, l. hbil 19, 1, laddm 32, 1, dhdr 32. 8, IMm 33, 9, BchyVl 44. 5,

Uebin 75, 1.

II. dsl 1,5, süds 2,4, mitsei jL 4, 5 ; 7. 4; 44.6, kddar jJS 8,7.

*ry 32,2, tsahts 32,8, schahr 87, 19.

Vgl. oben § 55, wo auch üden, sowie hli fur

Die Regel scheint (abgesehen von Fällen wie hli. die hier nicht

«eiter auftreten und daher nicht beurteilt werden können) zu sein: meist
Ton auf Vokal zwischen 2. und 3. Radikal, etwa mit Vorliebe, wenn der

3. Radikal eine Liquida ist; aber auch Ton auf Vokal nach 1. Radikal,

wobei zwischen 2. und 3. Radikal ein Vokal stehen oder nicht stehen kann.

K. Bei Bildungszusätzen. 1. Verbum. a) Flexion, chdryrtt 7,2, 73

tikktts 14,4, idlbu 92,7 und stets ähnliche Formen. — Imperf.: iri/du 2, H

und regelmäßig derartige Formen (ähnliche Silbenverhältnisse bei Suffixen:
y

tfedhek 13,5, beim Nomen schhdulsu — y y^- 21,4), doch auch z.B. id/a'u

1 Vgl. mudden % 69.
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10,4. — Den Verhältnissen von § 31 Ia entspricht nur etwa eine Form wie

sv+ltri 27, 3; vgl. § 69. — Betonung der Flexionssilbe begegnet in inesbü 39. 6;

bei bdü -sie fangen an- 48, 15 ist noch das Schwinden des 1 zu bedenken.

b) Suffixe. Hier zeigt sich die Neigung, beim Antritt der Suffixe die

Akzeutuation unverändert zu erhalten, z. B. ihsenhä 5, 4 (mit Nebenton auf

dein hä?), t&äihodha 41,2, inetsfühum 8,4, kgiküluha 9,4, kqjschedfhihum

10.8, mräbetha 16,1, ichällih 16,3, hqijedha 89,4, doch auch kqj'amläha

10.9, irebtühum 16,7.8. — Fine Betonung des Suffixes (wenn auch nur

neben einem andern Ton) ist vielleicht angedeutet in obigem ihsenhä, sicher

in Iselds-sekum »sie verbindet sie- 80, 6.

L. 11. Nomen. Auch hier die Feminina kelma 34, 4, mertsba 48, 5,

sebba 64, 5, Mka 89, 2, bdtjla 90, 5 usw. — Uber die Feminina zu JA\

s. o. § 69; merä s. ebenda. Betonung eines Suffixes liegt vor in andüm 44, 5.

— Das aus Beduinenkreisen stammende marahbä 55, 3 (fur tnarhabä, vgl.

oben) ist vielleicht losgelöst aus dem häufigen marhabdbikum marhabdbik.

Vgl. oben §52. — mesäla -Frage« 27,4; 86,7 und sonst.

Gewisse Fälle von Tonlosigkeit der regelmäßigen Plural-
endungen sind oben auf eine Stufe gestellt mit andern Bildungen, denen

die mit den Pluralendungen versehenen Formen lautlich gleichen. Es ist

indessen zu bemerken, daß diese Fälle auch aus der allgemeinen Neigung,

bei Antritt von Bildungszusätzen den Akzent nicht zu ändern, erklärbar

scheinen. Diese Neigung wirkt auch über jene Fälle hinaus, so in mtseräf-

kin JüjIJL. 1,6, mtrchirn 10, 10 (mit Nebenton auf der Ultima?), el/üelbi

16,9, merdffehtn 87, 15 (Nebenton?). In jenen ersten Fällen können wieder

zwei Antriebe zugleich gewirkt haben. — hdlauäts -Süßigkeiten- 87, 12

kann nach dem Singular öjM>- hldua oder heläua Lerchundi, Voc. 296 ver-

wunderlich erscheinen, doch habe ich in Tanger und sonst nicht selten

hdlvoa gehört.

74 HI. Wie Bildungszusätze des öfteren in Fällen, wo man andres erwarten

könnte, den Akzent nicht ändern, so ist es ähnlich bei dem enklitischen

seht. So: mä kainäseb seht 32, 13, ida ma'ämeltsih seht -wenn du ihn nicht

behandelst« 62, 5, ma itshdschschem seht 62, 6, ma isÜlem seht 71, 3. —
Danach könnte in Fällen wie ma tseydeb seht 6, 5, ma tsehkdm seht 6, <>

und ähnlichen vor dein seht sehr wohl (entsprechend den sonstigen Ver-
hältnissen) ein ursprüngliches Tonverhältnis vorliegen.

Sonstige etwaige Fälle von Knklisis treten nicht hervor, außer häkeda
und läura, s. o. § 69.

75 Vokaldehnung unter dem Ton scheint vorzuliegen in resän

= j^j 16, 7 und in tskädda = JAS 48, 2. 6, wofür ich in Fez und ander-

wärts fq&da (mit einfachem d) hörte.

Digitized by Google



Rampffmeykr: Untersuchungen über den Ton im Arabischen. I. 43

über die Akzentverhältnisse des Arabischen ties nördlichen Marokko 76

sind weiter namentlich die beiden Bficher des l\ Lerchundi (Rndiinentos

und VoeabuJario) zu befragen. Meakin 1

, der ja sonst schätzbare Materialien

enthält, bietet für uns wenig Ausbeute, da er den Akzent nicht verzeichnet.

Man lasse sich durch seine Akzentzeichen nicht beirren; d, d, i usw.

drücken lediglich eine bestimmte Yokal<|uali tat ans (S. 12), nie den Ton,

auch nicht eine Quantität. So kann man z. B. ans dndid •ich-, dntind »du«

(S. 23) über den Akzent unmittelbar gar nichts ersehen. Die Ausbeute ist

im ganzen zu gering, um eine gesonderte Behandlung zu rechtfertigen. Ich

»erde daher, was ich aus Meakin ausheben möchte, zugleich mit den

Lerchundischen Materialien anmerken. Im allgemeinen nehme man, wo ich

über Meakin schweige, an, daß sich aus dem Buch nichts von Lerchundi

wesentlich Abweichendes ergibt. — Die Introductory Note ist Tangier datiert

|S. 4), einige Bemerkungen (S. ö) weisen auch auf den Norden (Tetuan,

(.iharh). Naher finden wir die Materialien nicht lokalisiert; aber wertvoll

ist, daß sie während 6 Jahren aus lebendigem Munde gesammelt sind (S. III),

und daß der Verfasser von Lerchundi fast ganz unabhängig ist (S. 5). Er

scheint sich freilich nicht selten stark au das .Schriftarabische anzulehnen,

so daß auch in dieser Hinsicht Vorsicht nötig ist.

In der Vorrede zur zweiten Auflage von Lerchundis Rudimentos 3 77

heißt es (S. IX), daß der Verfasser sich so eng als möglich an die vulgäre

Aussprache angeschlossen habe. In der Vorrede zum Vokabular lesen wir

IS. V), daß die in Umschrift mitgeteilten Wörter marokkanisch seien

Wro rara* exception?.**. Lerchundi lebte von 1861 bis zum Krscheinen der

ersten Auflage seiner Rudimentos (1872) in Tetuan (s. daselbst S. VIII und

X), später vielleicht (seit wann?) in Tanger, von wo die Vorrede zu seinem

Vokabular datiert ist
4
. Kr beschränkte sich für das als marokkanisch mit-

geteilte Sprachgut indessen nicht auf die Verwertung des Selbstgehörten;

er sagt Vorrede zum Vok. S. XIV f.: Citamos tambien a varios Seüores

cristianos y moros, hijos del pais . . . persona-s competentes en la materia,

per haber hablado desde su ninez el arabe de Marruecos. Muchas veces

heinns consultado con ellos durante treinta anos, muy senaladamente con

los Seiiures D. Manuel Colae,o, D. Kmilio Rey y Colaco, Sid Ali Seläui y
Sid Eläärbi Hindaz. — Ks scheint danach, daß diese dauernd in der Nähe

Lerchundis lebten, doch ist gewiß nicht ausgeschlossen, daß der eine oder

ler andre vorher oder in einerZwischenze.it auch anderswo gelebt. Im all-

1 J. Ed. Budgett Meakin, An Introduction to the Arabic of Morocco . . .

London 1801.

5 Jose Lerchundi, Rudimentos del arabe vulgar . . . Tanger 1889. Die dritte

Aaflagc, Tanger 1902, ist gegen die zweite materiell nicht verändert.

3 Lerchundi gibt im übrigen auch algerische und dem Osten angehörige

Worter.

* Die Vorrede zur zweiten Auflage der Rudimentos (1889) ist auch von

Tiager datiert, aber nicht von Lerchundi, .sondern von Francisco M» Ccrvera unter-

zeichnet.
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gemeinen werden wir wohl aber das mitgeteilte Sprachgut in Nordmarnkko,

insbesondere in Tetuan und Tanger, lokalisieren dürfen. Mehrfach ist be-

sonderes eigens als der Sprache von Tetuan oder vou Tanger angehörig

bezeichnet.

In Rudiin. 2 424 ff. gibt Lerchundi selbst Akzentregeln, indem er auf

die Wichtigkeit des Akzentes hinweist und in einer Anmerkung sagt, er

. habe sich sobre esta materia tan poco estudiada des öfteren mit .seinem Freunde,

dem ausgezeichneten Arabisteu D. Juan Quijada, beraten. — Die Fassung

der Regeln interessiert uns nicht. Ich hebe nur die Mehrzahl der Beispiele

für die als regelmäßig gegebene Betonung in der von mir oben befolgten

Ordnung heraus, indem ich die Nummern der Lerchundischen Regeln in

Klammern setze und eine etwaige. Angabe über den Umfang des Gebrauches

zugleich mitteile 1
.

A. malte (3), die/ »tausend« (ö).

B. tthyem ntiryem. ädllem tddllem, nirrab (3), met&dllem (8), mdrqttfb

• Schiff«, ddscar »Heer- (3), debar »größer« (5), enhtm (5), dazu die An-

merkung, daß algunos dafür ntum sagten.

C. Die Partizipia muuen, cdteb, die Perfekta zdlah, ydueb (1).

D. farhdn jW-ji, quedddb, zarzör (1).

B. biban »Tore-, bdrud «jjjt »Pulver», die Plurale (vgl. unten) meetäbin,

merbüthi (2).

P. hüma -ellos« (3), dna «ich», ila, ida (5), fök-ha (zweisilbig) oder

dö-la-ma (dreisilbig) [G]. Ks wird ausdrücklich gesagt, daß auch in dem

letzten Falle der Ton, allerdings brevemente, auf der ersten (hier drittletzten)

Sill>e sei.

6. Die Verbformen nemxi, texri, fart oder tfm(4), die Snbstantiva mdrsa

• Hafen« (3), Uibyi •Artillerist- (4), die Nisba yebli (4); enta (5), aber algunos

= Tita (vgl. oben).

H. garndti «aus Granada« (2).

J. üden »Ohr« (5), röhal -negros« (3).

B i 1 d u n g s z u s ä t z e ( N isben s.o.). K. xdrbu, xrdbtu, xrdbna (4). En

algunos puntos sage man: tque/lemti, tyue'l/emna, tque'llemtu, estdg/arti und

ebenso in ähnlichen Fällen, mit kurzem Akzent auf der Antepänultima (8).

L. qti&ma <itö (3), bdraka, zddaka »Almosen« (7).

Von Formen mit Suffixen begegnen quittibi, bndti »meine Töchter-

(2), kdlbi -mein Herz« (4).

Mask. Flurale: meetübin, merbüthi (2), vgl. oben, sdenin JvlTL-, cdtbm

(2), metddllmin (8).

1 Für die Umschrift beachte: ä =
£, y, bisweilen ch = c und qu — J,

k = J, g = £, z ~ 3 und / = £j und J», x= J-, j = £.
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Kampftmeyeh : Untersuchungen Aber den Ton im Arabischen. I. 45

Fem. Plurale auf öl- t>er Akzent sei de ordinario auf der l'änultima.

So (9): märrat, yümdat -Wochen«, kdmal cA»6< wAr/iar/ ,L>C*J» baxadürat

•die Gesandten-, 6roua* .Briefe-, taÄdW ^ijUl, /Wa/ -kleine Teller«,

m/ithat «kleine Schlüssel«.

Duale: xdhrain. xebrain (3).

Zu seinen Kegeln gibt Lerchundi noch Obserraci.tnes, die uns großen- 79

teils interessieren.

2a. Es werde betont »lu.*«* Jj-j-, wo m für om stehe.

3a. Los nombres plurales de la forma jLa» bibdn, jLjf qtmdn . . .

se han arentuado ä veces en nmbas vocales, porque noa parecia que se

ol)servaba en ellas la inisina intensidad de sonido. Sin embargo, el referido

Sr. Qtiijada opina que el acento se inclina mas a la 1.» silaba que ä la 2.a .

4 a. Asimismo hetnos colocado dos acentos en los duales, päg. 38 etc.

porque hay inuchos moros cpie cargan la pronunCttxion en la d de la ter-

minaciön sin; pero por las exjilicnciones que se ha servido darnos el ex-

j-resado Sr. Quijnda, parece que esta pronunciaciön es viciosa.

5a. Kn los vocablos disilabos el acento brere es en algunos casos tan

imperceptible, (pie los mismos marroquies, asi cristianos como moros, <pie

hahlan el arabe desde su infancia, apenas se atreven n decidir en cual de

las dos silabas se carga mas el tono. Son de esta clase algunos cuadriliteros

y verbos ... como Jj*l>- jdljal\ Jom iftar, nemxi etc. etc.

6a. Algunos opinan que el acento de un vocablo no debe sufrir

iiintiuna alteracion, cuando se le agregan pronombres afijos. Sin embargo,

"'Wrvamos en la prntica que muchos moros trasladan el acento prosödico

i la penültima. cuando se verifica la adiciön de algunos pronombres afijos.

Hazii werden Beispiele gegeben wie ddrbu, aber darbitni, indti, aber iadticum,

«ra «hinter«, aber urdna «hinter uns« usw.

Hier/u ist zu bemerken, daß die Satzung des doppelten Akzentes in 80

der Tat (auch in bezug auf 4a) nur gelegentlich ist; im allgemeinen ist nur

**in Akzent gesetzt. Lerchundi hat sich eben in diesen und andern Fällen

für eine Betonung entschieden. Die große Gleichmäßigkeit der Betonung

in seinen Büchern darf daher nicht zu der Annahme verleiten, es herrsche

auch in der lebendigen Sprache, die Lerchundi darstellt, notwendig eine

ideiche Regelmäßigkeit. Aus der Fassung der vierten Bemerkung geht

übrigens hervor, daß der Verfasser sicher bei den Dunlformen, also wohl

auch hei den Fällen der dritten Bemerkung, mit der Setzung des doppelten

Akzentes ausdrücken will, daß der Ton manchmal auf der Ultima und

manchmal auf der l'änultima ruhe, nicht daß bisweilen in einem be-

stimmten gegebenen Falle ein schwebender Akzent, eine gleichmäßige

1 Voc. 448: <>-Ü- jdijäi 6 JUli- jaljdl.
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IG Kampffmeyer : Untersuchungen über den Ton im Arabischen. I.

Tonstärke licider Silben vorkomme. Ktwas derartiges gibt es ja im heutigen

Magribinischen, wie wir sehen werden, auch sehr wohl. Für unsre Inter-

pretation der Lerelmndischen Meinung spricht aber auch, daß es recht auf-

fällig wäre, wenn Lerchundi die ganz sicher auch vorhandene starke Be-

tonung der Ultima (dieser allein) gar nicht erwähnte, sondern nur von

der Pänultimabetonung und von schwebendem Akzente spräche. .So inter-

pretiere ich auch die fünfte Bemerkung dahin, daß es in der von Lerchundi

dargestellten Sprache neben iftar ein iftdr (das nirgends bei Lerchundi er-

scheint) usw. gibt, und daß die Marokkaner auf die Frage, auf welcher

Silbe der Ton ruhe, aus dem Grunde nicht recht zu antworten wissen, weil

sie bald die eine, bald die andre Silbe betonen, unbeschadet gelegentlicher

gleicher Betonung beider Sill>en. Es ist auch wohl anzunehmen, daß das.

was von jU. gesagt ist, nicht nur von derartigen Pluralformen, sondern

auch von Wörtern mit ähnlicher Silbenqualität gilt. Man wird ja zu der

Annahme neigen, daß die von Lerchundi bevorzugte Betonung innerhalb

irgendeiner Begrenzung wo nicht vorherrschend, so doch häufig sei. Im-

merhin wissen wir jedenfalls nicht, welches diese Umgrenzung ist. sodann

aber auch nicht, welche Art von Erwägungen oder Feststellungen zu jener

Bevorzugung gefuhrt hat. über das Verhältnis der verschiedenen Betonungs-

weisen bleiben wir bei dieser Alt der lexigraphischen Uniformierung letzt-

lich doch im Unklaren l
.

Ich hebe nun aus den Rudimentos 2 (R) und aus dem Vocabulario (V) 5

so viel aus, als mir zur Ergänzung des sonst Mitgeteilten oder noch Mit-

zuteilenden wertvoll erscheint.

A, Die Verben wie kttl* V 501 u. dgl. Auch nhrak (oder enhardk)

<Jj£\ R 272.

Nomina: ybel »Berg- R 19. Auch sonst fit dl mit folgenden Aus-

nahmen: dineb wJ£ «Weintraube- R 95 V 809. mdrd = ^/»J*. woneben
0

aber auch J*JZ, als einziges mitgeteiltes Wort für «Krankheit-, ganz fest:

V 308. b'53. 785. 814 und sonst*. Als wenig gebräuchlich sind aus-

1 Die Sache ist anders bei Pedro de Alcala, wo auch im lexigraphischen Teil

die Nomina des Typus fa"al schwankende Betonung zeigen und wo wir zur Kon-

trolle die gänzlich unbefangen akzentuierten Texte haben. Auch bei Fischer haben

wir zur Kontrolle die Texte. Lerchundi» ÜbungssStzc kann man nicht als Texte

betrachten. Vereinzelt kommen bei L. auch Betonungen vor, die Abweichungen von

seinen Regeln zeigen, z.B. meurdi Rud. 2 210, daMim -er unterrichtete-, ebenda 17,

sennüh ' -er bewaffnete-, ebenda 58 Anm. 1, zu denen man § 92 vergleichen wolle.

* Vocabulario espaiiol-aräbigo . . . Tanger 1892.

8 Es steht da: ktrl ö ketfl. Wo in dieser Weise zwei Formen nebenein-
ander gesetzt sind, die eine mit verflüchtigtem Vokal einer Silbe, die andere mit

belassenem Vokal, führe ich nur die erstcre an, die V IX als die rigurom bezeichnet

ist; die andere hat Lerchundi nur hingesetzt, um den Spaniern die Aussprache solcher

Silben zu erleichtern (a. a. 0.).

4 Meakin 14 marci.
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Kampkfmeyer '. Untersuchaiigen über den Ton im Arabischen. L 17

drücklich bezeichnet mdtic V 523, sdbab V 528 (dafüi sebba V 170) und dmd
•Löwe» V 469; ein Beispiel für den Gebrauch des letzteren Wortes ist borch

'l-dsari, Quij[ada] \ »das Sternbild des Löwen«, ebenda. Weiter dlif, Name
des Buchstaben in der sprichwörtlichen Redensart dlif el-bd, V 5, tdfab ein

Ausdruck des Rechtslebens V 262. 591. 007, Udman jZ -Preis- V 032,

rftfcft, ddab V 192. 425. 477 neben adeb, addb V 385 (arab. ybl geschrieen,

iber offenbar nicht Plural) 420.710, ydrad J»J* V 273 rieben paraW

V 371. 439. 440. Als grammatischer Terminus ist el-Addad gegeben, V 550.

*>t)5; aber als Wort fur das gewöhnliche • Numero« Aded V 550. — dual =
Jj£, Plur. 7.u «Jjj rfau/a V 287. Das Wort ist, wie schon das au des Sing.

zeigt, sicher nicht volkstümlich. — Fest ist dtar = y U V 188. 412. 015.

1st das a lang? Leider bezeichnet Lerchundi Vokallänge nirgends; nur

ans der arabischen Schreibung kann man hinsichtlich derselben gegebenen-

falls Schlösse ziehen. •

B. ca-ndc-teb neben cdnr-teb R 285; Ay& = \ R 203. Imper. ] 82

wie Jetel R 179; isdl = JU R 237 = isAM

Jät wie M= jCl R32. Mit Artikel wie iSchal, /VW, ebenda,

(»der flrqhdl oder lechdl (doppelter Akzent) R 30. Auch ohne Artikel bis-

weilen, wie ydui dchal V 139.

ebrnüs, banüs, ^y*), ^y^ .Ebenholz« V 5, jan/üs ^y**- «Käfer«

V 321, kan/üd j yÜs «Igel« R 122 V 319, mexmdx jr^-i-« «Aprikosen«

K85 V 44; bernüs ^jyj sei weniger gebräuchlich als sfiham V 45;

mid 4—. «Schule«, das man auf zurückführt, V 326; mubbdr jL-.

• Samt« V 777, gegenüber sonstigem usw. Dozy II 507, Fischer, llieb-

tuid Stichwaffen SA. 6 Anm. 1. — xutdnbir «September« V 732; midnbhr.

naudnbir »November« V 548.

C. qtüber «Oktober« V 555. Auch dtar (s. o.) hat wohl ein langes a. 83

D. mtzdA et» R27, mitzdl V 298. 520, vgl. unten, nudr «Blumen«

R 37, biutz «Häuser« R 42 usw. — t:Jlt;a oder tzrlt: «drei«, neben tzldtza,

R100 V800. — Uber dman «Sicherheit« s.u.

mfddü <Jlsu «Sonnenschirm- V 386; J*| «weniger« = kall oder dkall

R 88. 360 V 508.

iidm «Tage« V 282, uldd «Kinder« V 404, itdm «Waisen« V413. Vgl. 84

oben § 78 musuk. — Während im übrigen fa 'Al bei Lerchundi feste Regel

1 VgL oben.

1 Vgl. §58.
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48 Kampfkmeyer: Untersuchungen über den Ton im Arabischen. I.

ist, haben wir Y 448 J^i>- jdfjdl 6 JWi- jaljdl und V 45 säham

für sonstiges (aber V 1 <>9 ^l** jl ^«4*— selhdm). — baitdr » jllaJ ü

Jou,. R 1)9. Im Voc.44 baitdr JLk.

B. rödefn mit doppeltem Akzent V 75(5. mitzal »Sprichwort« V '20 (das

vulgärer sei als mtzdl) sowie dma/i »Sicherheit« V 720 sind wohl = mte/?/

und dman, entstanden aus mitzdl und ämdn. — Zu «V/';/i, und itdm s. o.

Statt JJLrf habe man vulgar Formen, die beim 3. Konsonanten «fast

immer« ein kurzes a oder e, en algunos puntos aber gar keinen Vokal auf-

wiesen, R 43. — Diminutiva driutx, msiqufn V 021. /i/m -kleines Huhn-

(cT^) V 62f>
-

VSK oben
§
77 Ende -

85 F. jto -er kaufte« R 51, rmd R 228 usw., auch lud — ^'yb R 24S.

250, nud = R 250. Kbenso cncrd — iS^\ R 283. iyi «er kommt«

R 172. 247. Daher auch die 3. IVrs. Perf. bkdt »'.sie blieb« R 172.

• Spazierengehen« ist srd i£f > linperf. uesxdra, ttssdra, tssdra usw .

iSjZi, j^l», R 229 V 580.

sma -Himmel« R 17. mm -Abend« R 30 usw.. gada »comida«

V 202. dud -Heilmittel- V 148. 504, nid -Stall« V 153 usw.. aber Kita «Luft.

Wetter« V 15. 38, ;fr>< -junger Hund« R 18, helü -süß« V 296 (Fem. helüa.

V 448). dnt -Lentiskus« (Fem. ddrua) V 40H usw., aber ndhu «Grammatik«

V 3K2. — yedl - Böckchen « V 155.

Feminina: *««f, mri «Jahr« V 88, R 372, haid «Scham« V 281.— prfeüa

& = loi- oder etwa Ij-Xe-? V 495.

R 180 ist fokdha neben /«M<? und/«*OÄd gesetzt. Aber in V finden

wir nur Plurale nach dem Typus xdrfa 153, fökra 174, /o76o 338. oder

auch üzara, tiazara, udzara 517. 823. höcarna 293 usw. (zahlreiche Falle).

Auch hier anbia »Propheten« V 535, agnia »Reiche« (Plur.) V 564,

axkia LüM »zur Holle Vei dämmte« V 03. 210, azdika oder zadika »Gerechte-

V 354, ebenso wie die Feminina aksia -Kleider«, aduia »Heilmittel« usw.

Nisben: handfi -Hanefit- V 10, abddi »ewig» V210, habdxi « A bessinier«

V 532. Aber sonst regelmäßig wie gdfmi = ^£ , begri = £jb V 174.

Neben dna »ich- auch andia K 118.

mda .mit- V 208 ist md, daher z.B. mddna R318; R 331.

»hier« ist hna und hndia R 1 18. 191. 220. 334 und sonst, -hierher-

ist le-htid oder nehnd R 332, VII. itra. müra = R 347. Vgl. unten.

86 tt. cdtsua j-liTV 233, /Wi Im perf. zu ^ R 248. Die Im perfekt-

formen nmrni, nexriu R 122. 123 usw. w eisen auf den nirgends erseheinen-

den Singular nimii, nisri usw. — abkd »bleibe- R 15.

Digitized by Google



Kampffmkyer: Untersuchungen über den Ton im Arabischen. I. 49

Außer den oben schon angemerkten Formen enta und nia auch ntdia,

mtdia, sowie ntin, entin oder ntina, entina [letzteres Analogie zu anöia, ntdia

und dem folgenden hndia und etwa ntüma?] — •wir« ist find U>-| und hndia,

•ihr« ntum, entum [so hier] oder ntüma L^'b Alle diese Pronomina R118.

Zefrü jju9 Name einer Stadt im S. von Fez V 833. In dem gram-

matischen Terminus: el-dddad el-azlii R 550 ist wohl aslij, nicht a.di gemeint.

Ähnliche Nisben — wie es scheint, nie in volkstümlichen Ausdrücken — auch

sonst vereinzelt. In volkstümlichen Worten so wie udrdi »rosado« V 706.

.1
dxia »Sachen« V 552. djra, ojra und löjra = <£^>-l R 1 G3.

Ii, elli »welcher«, regelmäßig so, R 145, V 057, nur R 103 Anm. ein-

mal e'lli, allerdings neben sogleich folgendem elli. — hdtta »bis« R 100. illa

außer« R 318.

H. Ist i'a-a müra, vgl. oben, aus ürd, mürd herzuleiten?

J. xtM »Waben« V 570, dokm »Mund« V 143, tcultz oder tzidutz 87

•ein Drittel« und so die übrigen Bruchzahlen Rill, taht »unter« R 334,

im, dsem, utem -Name« V 545. üden, üdn »Ohr« V 506. Vgl. ol>en §77.

Nirgend uden.

Nebeneinander stehen: dahr »Rücken« und das »mehr vulgäre« thdr

R272 (in V328 nur dhdr), melh und mldh «Salz- R 31, V714, dohr und

df>hor »Zeit des Mittagsgebetes« R 208.

Häufig sind Formen wie bhdr »Meer« R 55, V 490, bgdl »Maultier-

Ii 3", V 532, xhär, rahdr »Monat« R 211, V 512. — el-jolüt JalM ist der

Name einer Qabile im Norden von Alcäzar. Die Nisba ist jdlH [so] V 451.

Vgl. meine Arbeit »Säuia« 20. 30 f. 39. Das o in jolüt und in dohdr mag
rlienso wie das a in xahdr die Klangfarbe des alten Stammvokals zeigen.

Uber tS-^T » JjT > y** ,,sw * s - °«

K. Zu bkdt »sie blieb« s.o. — caihebbttc »sie lieben dich« R 102, 88

nüäh immksic CXls 4&\ V 709.
- -

L. bdkra = l'Ju -Kuh«, V 809, rdtma = Cjj »Ginsterbusch« V 092

und ähnliches oft. — hdraca »Vokal • V 520. hdmta oder häsana »obra

buena« V 532. bdraka £j j\ *S^j -genug« V 133, in der Bedeutung

•Segen« bdraca oder bdreo V 137. — ddnm s. o.

hasdna neben hämo, Frauenname, V 398, handdsa »Mathematik« V501.
m

:ura hasdna Ijy* V 32 ist ausdrücklich seiner Bedeutung nach als

schriftarabisch bezeichnet, techriba i J- »tentativa« V 770. — avsia ~<~S\

Flur, zu 70, aduia V 504, amtzila »Sprichwörter« V 20.

msdla V 202. 758 ist wohl msdla . — helna s. o.

' Vgl. §73.

»tt. d. v,„ f. Orient Spr»cW 1806. II. Abt. 4
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Statt mrd -Frau« haben wir liier mrda R 94, V 351. Mit Suffix

mrdti R 299. Ähnlich brda l\j »Brief» V 176, zldn »Gebet» V 564. Für

•Spiegel« wird neben mrda auch mrdia mitgeteilt V 329. In R 36 wird zu

mrdia angemerkt: et) Tetuän el-mrd ö vl-marda. — haid und snd s.o.

Statt Säuija haben wir Xduia V 827, Name der bekannten Provinz.

Vgl. meine Arbeit »Säuia«.

jH, jtec »meine, deine Schwester» V 401. 744 scheint auf uWc
usw. zu weisen. Aus ühti usw. können die Formen keinesfalls entstanden

sein. Aber es ist zu bedenken, ob sich nicht fati (daraus dann die andern

Formen) aus einem an ja enklitisch angelehnten ufiti (jd-uhti, dann jd-hti)

losgelöst haben könne.

Plurales mselmin »Muslime» V 486, helitin »Süße« R 98. — Neben

marrdt R210 auch tbrhamdiz »Dirhamc» R 108. — alifal ^\jü\ »Alphabet»

ist wohl Plural zu dlif, V 5.

89 M. Knklisis. (Udlmen R 130, emidd-mrn R 148 »wem gehörend», Urnen,

i - f .

nemen »wem» V 579 (R 331 Urnen), ßuak, faiac »wann» CJj ,j\ JJ R115.

342, V 239, elldru *jj VI -moins un quart- R 11«;. Danach ist die Ah-

leitung des in Tetuan viel gebrauchten beUid >»i> »zahllos» von y. oder

*JS> >l R 242, V 741 nicht abzuweisen.
.

Fälle wie cdncteb »ich schreibe» (s. o. § 82) und andere solche Fälle,

wo das Präfix ka in Verbindung mit Imperfekten den Ton hat, könnten

auch als Knklisis aufgefaßt werden.

jrt kann auch hier an ein Verbum treten, ohne dessen Betonung zu

andern, so ma infad xi und ma izlah xi »es nutzt nicht« V 443.

) mit Suffixen kann gleichfalls enklitisch sein, auch hier braucht der

Ton nicht anders sein als sonst. Man sagt (R 129) dna enkölu lec oder

a,id-n-kolü k?> = «ÜMj* Statt quet-bül-noti Of" »er schrieb es uns»

sage man en aknnos puntos: QuMu Una.

90 Am Schlüsse der Rudimentos vergleicht Lerchundi die Volkssprache

mit dem Schriftarabischen. Das letztere ist dabei nicht akzentuiert.

Ist nun innerhalb des von Lerchundi mitgeteilten Materials, soweit es

sich um den Akzent handelt, »Schriftarabisches« auszuscheiden?

Die Fälle, welche bei Lerchundi aus dem sonst in Marokko Volks-

tümlichen heraustreten, gliedern sich vornehmlich in 3 Gruppen. Typen (Art

der Vokale gleichgültig, unbetonter Schlußvokal aneeps):

1. /aal gegenüber sonstigem f{a)'dl.

2. fä'äUx gegenüber sonstigem fd'la (entstanden aus fd'ah).

3. fä'äla.

' Beachte ami :
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Es ist zunächst eins zu bemerken. Etwa Lerchundi selbst oder etwa

ein Gewährsmann von ihm wie Quijadu können von europäischen Leh-

rern schriftarabischen Unterricht genossen haben. In einem grammati-
schen Ausdruck wie el-Addad eUazlii können sie etwa die ihnen geläu-

fige Betonung des Schriftarabischen gebraucht haben. In diesem Sinne

als Schriftarabisch mögen insbesondere Nisben wie azlii angesprochen werden.

Von Gruppe 1 kann zu dddad noch dual, etwa auch dsad gestellt werden,

kaum einer der übrigen Fälle, mdlic und sdbab z. B. sind als wenig ge-

bräuchlich bezeichnet; also weiden sie doch überhaupt gebraucht, tdöab

haben wir auch bei Lüderitz, ebenso wie tdlab, tzdman, ddab und gdrad.

Es hleibt nur (insofern ätar als dtar aus ätär ausscheidet), dlif, Name des

des Buchstabens 1
. Dies ist als Bestandteil einer sprichwörtlichen Redens-

art nicht zu beanstanden. — Von Gruppe 2 mag in dem obigen Sinne be-

trachtet werden hdraca, ich weiß nicht, ob auch häsana, schwerlich zddaka,

keinesfalls das in Marokko überaus häutige bdraka. — Gruppe 3 sowie auch

aqall «weniger« kommen nicht in Betracht, da die Betonung hier von der

in Europa üblichen Betonung des Schriftarabischen abweicht.

Mit dem Ton dieser übriggebliebenen Kalle werden wir uns also auf

irgendeine andre Weise abzufinden haben. Dies kann erst an einer späteren

Stelle unserer Untersuchung geschehen. Hier ist allerdings schon darauf

hinzuweisen, daß die Mehrzahl dieser Kalle einer gewählteren Sprache an-

zugehören oder auf irgendeine Weise aus dem Kreise des allgemein
üblichen Sprachgutes herauszutreten scheinen, mdlic, sdbab sind als selten

bezeichnet (man sagt sonst svlßn und sebba); tdlab ist gewiß kein Bücher-

wort, es hat seit sehr alten Zeiten in dem durch die verschiedensten Jahr-

hunderte hindurch blühenden kaufmännischen Leben des Magrib Heimat-

recht, aber sein Gebrauch wird eben auf solche oder auch andere Kreise,

die ain Rechtsleben teilhaben, beschränkt sein; ddab geht viele Marokkaner

nichts an, nicht einmal das dlif el~bd; statt gdrad J»y* sagen sie etwa auch

etwas anderes. Weiter: Mit fnkdha* haben die meisten Marokkaner viel

weniger zu tun als mit hörfa und tolba, und da, wo das Volk jenen häufiger

begegnet, wird ihnen der fqih gern zu einem />//, Plur. fuqiän. Von anbia

und nzdika redet man auch nicht täglich. Statt gani (l'lur. agnia) sagt man
häufiger tagfr (V 504); xakii [so] (l'lur. ajekia) erregt in seiner Form des

•Singulars ebensowenig Vertrauen wie in seiner Bedeutung condenado al in-

ßfrnn. aduia besteht; dagegen scheint audia -Wadis- nicht üblich zu sein, man

sagt uiddn V 701 (wo nur in Klammern olme Umschrift nach Canes),

Meak. 5. Vielleicht wird qsd, PI. aesia V 70, Meak. 51 auch irgendwie ein

feierlicherer Ausdruck sein, und amtzila ist offenbar ein weniger gebrauchter

Plural als milfiäldls, s. Fischer 188 (3) und vgl. V 20 und Meak. 85. — Die Sache

ist auch ziemlich klar bei handfi, abddi (in der Verbindung el-heUk el-abdtli

1 die/ •tausend-, das Lerchundi oben § 78 neben vtalic stellt, ist doch nur

'Hf mit Lockerung.

* Vgl. Fischer, Sprichw. 4 (189) Aum. 3.
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die ewige Verdammnis«), habdjri und handdsa; zu züra Itasdna liegt eine

ausdrückliche Erklärung vor. Man wird auch techriha nicht fur sehr volks-

tümlich halten, und Hasdna mag etwas gezierter sein als Häsna \ wie bei

uns manchen wohl Elsa besser gefallt als Else. — dqall ist sicher nicht das

Gewöhnliche; man sagt qall.

Was es mit tsdmen, tsdmen -Preis- für eine Bewandtnis habe, bleibe

hier auf sich beruhen. Ganz allgemein üblich ist bdraka; sicher volks-

tümlich ist dttwb, wohl auch märd, das aber = J»J* sein kann. Uber

zddaka wage ich nicht zu urteilen. Die Form mag aber aus religiösen Vor-

tragen heraus genährt werden, wie etwa auch bdraka.

Die Beurteilung dieser Akzente also an späterer Stelle.

In eine andere Welt glauben wir uns versetzt, wenn wir die erste

Auflage der Rudimentos zur Hand nehmen. Der ehrwürdige Pater hatte

bis dahin in Tetuan gelebt und in aller Unbefangenheit die Volkssprache

studiert. Es gibt keine Akzentregeln ; er hat sobre esta materia tan pocn

estudiada noch nicht von anderen Leuten, deren Autorität er schätzt, sich

Rats erholt, welche Betonungsweise -richtiger- sei; er gibt einfältig, was

er hört, so bunt es ist. Wir haben offenbar in dieser ersten Auflage der

Rudimentos eine nicht zurechtgestutzte Darstellung der Sprache
von Tetuan; sie ist für uns demgemäß von großem Interesse.

Ich bringe nun im Folgenden das zur Darstellung, was von dem in

der 2. Auflage bzw. im Vocabulario Gegebenen verschieden 1st oder es er-

gänzt. Die Paragraphen, in denen die in jenen Quellen entsprechenden Ver-

hältnisse behandelt sind, setze ich in eckigen Klammern voran. Doch ist

dazu stets § 77—79 zu vergleichen.

A, [Sl] Im Perfektum qatdl leitet eintretender langer Vokal der ersten

Silbe fakultativ in Pänultimabetonung über: aWr a 20. 234,Ms 114, üealBSQ.

B. [82] 1. Verbum. Imperf. des I. Stammes reg el in äßig, in zahlreichen

Fällen, mit Ultim abetonung: iftdr 150, nexrdb 171, icteb 177, ihhfed 17H

usw., vgl. namentlich z. B. S. 179. 182. 184. Einigemal wie igueles neben

iyles 183, lexerdb 319, iemquen 3b0. Einmal ikbed = ^^ui 170. Quadrilitera

stets wie taryem 189, kal/et (JaÄl»), sanbel, nalihtuihh, karmetl (-^J*) 193.

Im II. (V) Stamm: smndlih, selldhh 3 57, rettet, 105, tarrdk (J^O 2ü5 » *"*mdr

(J^-), tffecrdr 240 usw., regelmäßig so, vgl. z. B. S. 252. 253. Daneben

Fälle wie jälle'z, enjdlUz (^^a^-) 150, jammern 259. Vereinzelt canjdintnem.

catjdmmem 129, tehdrres 280. Aber regelmäßig halien Pänultimabetonung

die Stämme II. (V) der Verba mediae j und kaüel (J^>) 165, jaiiet

1 So wohl auch Hasan V 398 gegenüber mir bekanntem IJxin.

2 Vgl. zu dem « der ersten Silbe § öS. Der doppelte Akzent kann nicht gut

anders gedeutet werden, als es oben § HO geschehen ist.

3 Vgl. oben § SO |S. 40 Amu. 1). Also diese Formen waren aus der 1. Aufl.

stehengeblieben.
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(iü>-) 264, fiiak-ni -wecke mich«, tcZüucy 268, duiief 260, diiet 273. tfisM

(£-"*) 279 usw. Iiier Hegt teilweise y, w; (statt ajj% meto) vor.

IL Nomen, dkardb »Skorpion« 34^ derhdm 105, mebrdd »Keile- 20*»,

24L öfter wie mdjim Jj£ 3.L — drneb 34, »idrtjueb L2*L

rniüm -ihr- 1 UL

C. [83] /dV usw. ist Regel: »iay^ yjU 257. d«m»n 2ä9 usw. So 03.

auch iibes 204. iusto 03^* -0 ,;*« «de«' 170. doch auch daneben tdcid 1 50,

«iwwr 2Ü und nur mit Akzent auf der Ultima ftawi ^- y 206. Auch

hadüm »diese- 7JL

D. Neben regelmäßigem /a'd/ usw. auch dmir j*\ 19^ dbd-el-ldtif 9j» und

ftiiV J.^» 3JL

Nur ä-o// = Jil SIL

[84

1

zdiidd jL~«? 31, jaüträf 3^ setpternn {}\ 5w 65j laimün 82-

E. könnt: 24, ismddil 105.

F. [85| n«d »er beabsichtigte-, xwi -er briet- usw., regelmäßig so, nur 94

einmal jwd 'J 17. Kbenso beim Nomen d«d 2J. und daneben nia 105 Hier-

mit zu vergleichende Formen : /«d»
( jH) 2Jj kahüa 83^ hhelüa, derüix 90,

mariem 93. 375. quesüa i^-5"und rpwsittzi ^ *—5*96.— Imperf. f/ff/i tVyi usw. "J 1

.'

'

,

.««nd oder semda -Himmel« 17, d/i -Ali» 312, nah hü »(irammatik-

259, hbocamd, julafd 76^ buzard oder hazard A <--ü -Blinde« 9 1 , fökard 7JL

Kndlich umdnd -Steuereinnehmer« 82.

and »ich« 15t (S. 115: d«d, dndia, wo der Akzent auf dem ersten a

der letzten Form auffallt; ist er etwa fehlerhaft aus dem vorhergehenden

and wiederholt i').

idd 19JL idd 319. ida 282, da (Jp 349.

6. [86| jaUd
^J>- 26_L AAanwi 293, /W/m 170, H<un' 318, temx/ 319, «/Y SÄ

333. — iemxi Ml und ähnlich sonst. — öfter nemxi u. dgl. ohne Akzente.

marsd -Hafen« 28. 43. Bemerkenswert sind cahhJd -schwarze- (Fem.)

32. 71, hhamrd 37_j aber baula 32. maütza »Tote«.

becri »früh« 268, melfi »ausgelöscht« 309, yebli -Bergl>ewohner«.

hatta 312 un<l sonst unakzentuiert. iila 312.367.

IL Die Partizipia xdqui, xnri u. dgl. 310 usw., die Nisben fast,

jedmi, trmadi 66; hddi »diese- 136, aber hadd Mose. 5* 37_» 136.

J, Auch hier üdm 3: nahhü s. o.

IL |*S| Die Verbal flexion ist bemerkenswert: drftt »sie kannte« 181; 9ü

cuntzi »du warst« 55; dmelü »sie taten» 3j 176. jaryü 75^ netnxiü 1 19. 223,
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krlln 156, sarkü 1(55, drfü IH1 ; dmrftzü, dmrltu 3. 176; drnelnd 176; Imp.

I'lur. idrnelü 17(1; tdmtlü 17<», Mr/« INI; ndnwht 176, ndr/w IM. Daneben:

«ec/iir 76, JM^" ,r,

»- 1 i 125; xufnd 37. Ii ii perl", mhhdxbu 333;

/s'yüi, fii/Y« 213; w«V/m 11'.) [ca&emü s. u.]. Kndlich : jareytzi 1)3, sußi 144,

cm«/* it. dgl. 200 ff.; /aAAf/ 1 H">, cdnu u.dgl. 2<»9ff.; hhabbittt 195, .nr/fc« 5»i.

yibtzu 55; Idtabbina 195, xerina 50, yibna 55; «v/n« u.dgl. 201» IT.
;
A»ym 11!».

Auch yt'turzts CjJj>~ 45, üyyett O-**" .? 271, tzerüuahhiz 323.

Verbunden mit Suffixen : ßiakni »wecke mich« 208, jvf/V.c »sie haben

dich gesehen« 125, isrllemec 00, j-o/"«« «er hat uns gesehen« 124.

97 L. Femininum Singular is: knr/d jS «Zimmt- 5, quehnd «Wort«.

hhayrd «Stein«, kazhhd -hart« 24. koronftld, jedmd 37, zelzeld 57, tollni

UJ») 75, sogar fuld ÄJj 5. Daneben: düdd «Wurm« 11, medmd, sul-

tana 24, cdtzebd quebtoard »j^TtS, kdntard 11, bdyhld 31, x^mi

37, yebnd 47, mesiimd «Moslimin» 51. Kndlich: r/w/a 5. 77, /«'Ära AjLL 5,

lechina, «jitebira, marida 20 u. dgl. sonst, als Kegel; moyhnrfa 43; mazria,

tziinsia 75, xdxia «Mütze« 70. xdmia »Syrerin« 71, bäkia 368. kahtia,

hhelüa. (ftusüa s. o. § '.»4. cahhld, hhamrä, baida, s. § 95.

1' tu rale. Mask, hhaddtidtn «j^U»- 40, dscandrdniin 75, mdxiin, yhd-

diin 282, foM-iY/i 308; /«fltfAi» jv^Ä», c«i7«V/m 51. Fem. ytslbdts 27, mar-

rät 200; maiVA/'/c 100, dyhdudtz C>\ J^c\ A0, fendrdt 110.

Dual, xaharain, kamain usw., so als Kegel, 38 ff.
;

einigemal wie

uyhdin jH>-J 40, hesondei-s wenn ein langer Vokal vorangeht, wie metkd-

lain jvJUl. 40 oder miiatzain «zweihundert« 39.

98 Suffixe am Nomen haben gleichfalls in weitem Umfange den Ton,

sei es allein, sei es mit danebengehender anderer Betonung des Wortes.

So: kalbt 24, jetzt, jetzec «meine, deine Schwester« 51, domri, dnmerii, domrd

351, fieüm 51. 96, dndeum 120, kalbciim 124. Auch jot'd »mein Bruder«

23. — zdhhebi ^£>-\*e 32, brndeki 50, mdrquebi 127, rtyeUc «dein Fuß. 37,

dömcTu 60, kdlbnä, ddnui, ülddnd usw. 124, hhdlsum 51, ddrcum, ftci'tm usw.

124, kdlbitm, diarütn ^j\tä, Jihum usw. 125. — Daneben endlich auch didli,

didlec, didlu usw. 126, quiUibi 127, zdhhbec 47, kälbu 123, auch didlna, didl-

cum 126 (neben didlcüm 127), fina 124. Bei na, cum und (h)um sind die

Formen mit tonlosem Suffix aber selten gegenüber einer großen Zahl von

Formen mit betontem Suffix.

99 HL [89J En k lis is begegnet auch hier in Fallen wie cdnqueteb 159,

caiaraf J»jS 355 usw., marhhabd bic 55, id rabbi oder idrbi 340.

Nunation: ahhin und sahldn 63.

Digitized by Google



Kampkfmkykr: Untersuchungen über den Ton im Arabischen. L 55

Aus der .sonstigen Literatur über das Arabische des nördlichen Ma- 104)

rokko ist über die Akzente wenig zu entnehmen. Kiniges sei hier noch an-

gemerkt. Bacas Merino geborte zu einer gelehrten Kommission, die im

.lahre 179H im Auftrage des Königs von .Spanien die arabische Sprache,

auch die vulgäre, in Marokko studieren sollte. Ich weiß nicht, wohin die

Kommission ging. Das von Bacas herausgegebene Compeudio 1 enthält aber

mehrfach Besonderes, das z. T. sicher nicht abgewiesen werden darf 1
. Nun

finde ich hier beim Verbnm S. 92 f. \j£ <- -=*>, \y< und daneben

l_j£==fc und \yZ^==CS^3 . Das sieht ganz aus, als lägen Formen wie Ms

Afttt, kaUCtdbtt vor. wie wir sie von Pedro de Alcala her kennen, tie wissen

derartigen Formen bin ich in Fez auf die Spur gekommen. Davon in der

Fortsetzung dieses Aufsatzes.

Almagro Cardenas 4 bietet wenig Ausbeute. Der Akzent ist nur 101

:;anz vereinzelt angegeben. Ich merke an: isdra —) -er geht spazieren«

102, dazu Flur, israu usw., Imper. esrd, i.srdu, ebenda; istsarlmb >J^Lj\

92; itu/d »er fängt an- 101, nathß ^jla) 102; catsbü -sie haben geschrieben«

89. ntetebu 04; udhhedd J 100.

Die Texte, welche L.-K. Blanc in den Archives Marocaines vol. 0

und 7 veröffentlicht hat, lehne ich ab zu benutzen. Auf einer höheren

Stufe steht der Text, den G. Marc hand im Journal Asiatique Scr. 10, T. *'».

S. 411— 472 (Nov.-Dec. 1905) hat erscheinen lassen. Aber auch hier bietet

die Umschrift hinsichtlich der Silben Verhältnisse, der Tonstellen und der

Vokallängen soviel Problematisches, daß ich auch auf diesen Text nicht ein-

gehen mochte.

Meißners Neuarabische Geschichten aus Tanger (MSOS. .lahrg. 8,

Abt. 2, 1905) sind nicht durchgehend akzentuiert. Ich möchte auch sie

nicht im Zusammenhang ausheben. Sie fugen hinsichtlich des Tones den

von uns anderweitig gewonnenen Materialien keine wesentlichen Ergän-

zungen hinzu. Auf Einzelheiten werde ich in dem folgenden Aufsatz zu-

rückgreifen.

1 Compendio gratnatical para aprender la lengua arabiga . . . Madrid 1807.

1 Z. B. wenn dem O und £j ein Laut dut [also Wa] zugewiesen wird (S. 2).

Inwiefern das stimmt, wurde mir 1907 in Fez klar. O und sind ja dort s= } (ts).

Nun sprechen die Juden dort « häufig als &, also / auch häufig als f*. Das habe

ich oft aus jüdischem Munde gehört.

3 Das Sprachgut bei Bacas alles in arabischen Lettern mit Vokalen ohne

Umschrift.

4 Antonio Almagro Cardenas, Nociones gramaticales del ärabe vulgar de

Marruecos, In: Actas y Memorias de Primer Congreso Espanol de Africanistas ...

Granada- 1894 [andrer Titel 189(5] S. 85—108.
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102 Zum Schlüsse dieses Aufsatzes gebe ich einige eigene Mitteilungen,

und zwar solche von Beobachtungen, die vor dem Studienaufenthalt, den

ich 1907 in Marokko nahm, gelegen sind.

Im Jahre 1896/97 arbeitete ich in Berlin am Seminar für Orientalische

Sprachen mit Mohammed Bu Selbam aus Tanger. Aus meinen Notizen,

die ich damals machte, das Folgende:

B. Ich finde in meinen Notizen eine große Anzahl Imperfekta I, teil-

weise in kleineren Sätzen, teilweise isoliert. Etwa die Hälfte ist akzentuiert

(ich habe damals den Akzent leider nicht regelmäßig gesetzt). Der Akzent

ist dabei regelmäßig au f der U ltima, sowohl im Satz als bei isolierter

Form (die teilweise aus der lebendigen Rede herausgehoben, teilweise iso-

liert mitgeteilt sein wird), z. B. idä mä täkul si tid df »wenn du nicht issest,

wirst du schwach«. Weiter so: i'rdf, il'db, ihdem, iffdr, isktd, idrdb, itlib,

ürpa usw., auch juqdf »er steht» und juret »er erbt» usw. Mit ka: mä

kanrdf mä namel und kaid'hdr.

Perfekta II finde ich auf der Panultima akzentuiert hdrri.% hissm,

qässis usw. Nur einmal: süwtl »er nahm weg«.

D. 'dnqud »Weintraube», als Vokabel notiert.

F. 0. Ich finde einmal: füi i/ti »diktieren«. In sonstigen Fällen ist kein

Akzent angegeben ; der auslautende Vokal trägt in ein paar Fallen keine

Qualitätsbezeichnung, meist ist er als lang bezeichnet, z. B. ilfi, iktnf, ikri

usw. Ob in solchen Fällen die Ultima betont war, darüber wage ich kein

Urteil. — Mit ka einmal: kaisua. — Plurale auf iu und du.

ana .ssarite (von Mohammed geschrieben O ^~J\ ) »ich bin spazierenge-

gangen«, Imperf. an einer Stelle nistsara (»der nessära. Plur. nixtsärau. An

einer andern Stelle xrd, nessdra [m>!J. Es bestehen also nebeneinander

nessdra und nexsdra.

Regelmäßig (öfter) htxd
{J^~.

— »andre« Fem. einmal {l)dhra. daneben

fdiha h.rä. — III für Mi. — »du« = entin.

J. Ich finde ud<ht -Ohr«.

L, Es begegnen Plurale wie kilmats »Worte«, sendhats »Waffen« sowie

hlü »süß», Fem. Atta, Plur. Min.

IL Enklisis: Ud-ru(b) »moins im quart-, mit der Notiz: »/> kaum zu

hören, sicher kein 'Ain*. — III igt l/lä 'ardä, jakül [so] bjidu ffldhsü »wer

ohne Einladung kommt, ißt mit ungewaschener Hand«. Statt der letzteren

Form stellte Mohammed außerdem zur Wahl belä hxil und endlich auch bflä

fruit. Aus der Enklisis beldljxlil heraus ist hail losgetrennt; selbstverständlich

ist es nicht isoliertes yasil, das zu gasif, //.vi/ verkürzt ist.

VokalVerlängerung unter dem Ton: idä fätxik bäb elmahibba. gü:

[so] 'alä bäb 'dd*hdb. — Vgl. oben jakül.

103 Von meiner Reise in Marokko 1901 das Folgende. Wo nichts weiter

gesagt ist, stammen die Mitteilungen aus der Provinz Säuia (Hinterland

von Casablanca).

A. taijäb el 'anib, Name eines schonen grünen Käfers.
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B. nrza -ich kehre zurück« neben räni niffdim • ich arbeite-. Phirale:

rräz'u, räna nhedmu, auch n'kPbu.

Imper. Mk »setz dich«.

msbn »Waschstelle« (ausgehöhlte Steine), mahgn «Trog«, mzicid •Schlauch

aus Kalbleder«, --stenvir »September«, »November« ist nurenverd, »Dezember»

düzembtro. Das sind etwa Weiterbildungen von -vdr, -her aus.

C. oktobh" »Oktober«. — Erwähnt sei auch, daß man auf dem Lande

/wischen Marräkes und Säuia die Hauptstadt auch Marräkuia nennt.

E. ycUium »Axt«, offenbar mit aus yddüm (ltkr yädiim) zurückverlegtem

Ton, ohne Wiederherstellung der Yokallänge des «. Vgl. oben

Plur. jJJUi» neben ^plj*. Ebenso Diminutivum. Neben ßtlU »Küken«

uod JKItdi (Plur.) finde ich das Femininum Sing. Jlifisa.

F. Ud »wenn«, (flät 3. Pers. Perf. von Ifld usw. — drn «Lentiskus«.

6. jigdiu »sie brennen«, iddäl »sie brachte«, yänni s. u. — htä ^>-.

J. sdir »Brust« [so auf dem Lande, in der Stadt Casablanca: fdtir],

riU »Fuß« usw. — tfru s. o.

K. Flexiousformeii vgl. oben. Weiter zd/tat «sie hat Lügen erzählt«.

Aber auch: Ikiri HA sib'dt 'dfful Irräs (jdnni lija »wenn der Magen Hunger

hat. sagt er zum Kopf: Singe mit».

L. dff"A *J5 »Fensterladen« (Saß). — tardza »Strohhut« — »Danke,

genug« ist allenthalben bdräka. Vgl. »inten Schriftarabisches und oben C.

Schriftarabisehe.s: teamin jet'adda haudud lldh faqtid dalSma ni/säh

• wer die Satzungen Gottes übertritt, hat sich selbst geschädigt-. — teamä

tuqüddimu lianfwtikum min fiairm, tazidtlhu 'and alldhi.

H. Enkli/tis ist viel zu beobachten. Im äußersten Hinterinndevon Casa-

blanca sagte ein kleiner Knabe auf die Frage, ob er nicht einmal nach

»asablanca käme: htdizibbä -erst wenn mein Vater kommt« [werde ich

kommen].

Am Schlüsse von Auseinandersetzungen ist häufig: ükän(J$Tj)

•damit fertig«.

Der Gewährsmann, aus dessen Munde ich im .lahre 1901 in Casablanca

die in meiner Arbeit »Säuia« mitgeteilten Staminesnamen niederschrieb, war

dersellie Milüdi, welcher einer der Gewährsmänner für die. von Lüderitz

mitgeteilten Sprichworter war. Der Kreis, innerhalb dessen er seine Spracb-

Sewohuheiten erworben hat, ist Casablanca, Kairät und der östlich von

' asablanca, südwestlich von Hairät wohnende Stamm der Ziaida, zu dein

er gehörte. ^

B. Ich merke an: beni siklsin (t) 1H7, Ihamär ^^^V^ 162» lubiwj

' Lerrhundi Voc.749 lj\J.
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B. Formen wie 'alijdn 46 (ähnlich 08. UM. 185) neben zijän 45. Mit

tlem langen Vokal «1er tonlosen Silbe des letzteren Beispiels ist zu ver-

gleichen der JJÜd -Plural man/ 162. «««»« oder smdil Jlx-\c-\ HS hat

wohl kurzes i.

L. mzzätija 22 (ähnlich 27. 144) verhält sich wie .vom/«.

Die Fndung des regelmäßigen Plur. Mask, begegnet nie betont, sondern

wir haben Formen wie mzäbün'i (ähnlich 14. 65. 79. 98. 109) und mhtimdün\'&.

Die Pluralendung ät hat dagegen meist den Ton. so Ihabtäls 201, aber

auch lasTläts 54 und ähnlich 72. 89. 91. 94. 190. 191. 200. Andrerseits

I'm ÖAa(.s 107, ähnlich 123 (ät) und 149 (Quantität des a nicht bezeichnet).

HL Fnklisis: l/nnlra 148 und lint-hsin in der Bemerkung zu 154(8.15).

Die Darstellung des Marokkanischen wird in dem folgenden Aufsatz

ergänzt werden durch die Feststellungen, die ich meinem vorjährigen Studien-

aufenthalte in Marokko, insbesondere in Fez., verdanke, sowie durch eine

Darstellung der Verhältnisse, die wir in den Texten von Socin (Mogador)

und Socin-Stumme (Huwära in Süs) antreffen. Danach werden die Ton-

verhältnisse des Algerischen (insbesondere Siidalgerien, nach eigenen Ma-

terialien, und Tlemcen) von Tunis, Tripolis und Malta und von sonstigen»

Magrihinischen dargestellt werden, und zum Schlüsse wird durch kritische

Vergleichung der ermittelten Materialien geprüft werden, was wir aus den-

selben über die Tonverhältnisse des Ma»ribinischcn lernen.
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Asch-Schaibani

und sein corpus juris „al-gämi' as-sagir".

Von Dr. Iwan Dihitroff.

I. Einleitung.

I ber Schaibänia Bedeutung für die Mohammedanische Rechts-

wisse nsc Ii a ft.

• Der rigrntlirhi- Ilrprünilrr «Irr lianefitisabeii und mittelbar der gr;v»riiteii mohainme.U-

0
nisclirn Krclilslilrratiir ist Mobammed b. Alliaaan AJ-Seliaibani, an dessen (tV.ße »i<h

lie Juristen aller folgeiiilrn ( icnrnitionrn, wir am Kirlibaum «Irr Kf«*u. rm|torp>arbeit«'t

haben.. (Sachau, Zur Mlrsten Uwhiehle dr» iiiuhammedanikchen Recht« S. T'i3.)

Als der von der göttlichen Hingebung erfüllte Wüstensohn in Mekka auf-

trat und seinen Mitbürgern die Wahrheiten der neuen Religion zu ver-

künden anfing, zeigte die fast ausschließlich kaufmännische Bevölkerung

der heiligen Stadt, die sich ja auch bis dahin nicht sehr eifrig um ihre

Götzen gekümmert hatte und sich durch religiösen Sinn am wenigsten aus-

zeichnete, so wenig Interesse für derartige Sachen, die über den engen

Kreis ihrer Handelsgeschäfte hinausgingen, daß es mehrere Jahre der Pre-

digt und Warnung bedurfte, bis die Zahl der Neubekehrten Einhundert er-

reichte. Obgleich sich jedoch die Wurzeln der neuen Religion so langsam

in den' weiteren Schichten der Bevölkerung ausbreiteten, nahm die Zahl

der Gegner und besonders ihre Erbitterung gegen diejenigen ihrer Lands-

leute, die des Jenseits Heil und Wonne dem vergänglichen irdischen Leben

vorgezogen hatten, aber hauptsächlich gegen denjenigen, durch den sie ihre

Interessen am meisten bedroht sahen, derart zu, daß im Jahre 615 auf des

Propheten eigenen Ratschlag hin 11 seiner Anhänger, die für ihren Glauben

am meisten zu leiden hatten, und zwei Jahre später noch andere 101 nach

Abessinien auswanderten, um den Verfolgungen zu entgehen. Einige Jahr»'

darauf, im Jahre 622. fand auch der Bote Gottes selbst die einzige Rettung

gegen den Plan seiner Gegner, den Urheber der verhaßten Lehre aus der

Welt zu schaffen und hierdurch den Feind ins Herz zu treffen, in der

Übersiedelung nach Medina. In der neuen Heimat gestalteten sich die

Verhältnisse so vorteilhaft für ihn, das Milieu, in welchem er künftighin

seine Lehre zu verbreiten hatte, erwies sich als derart empfänglich, daß im

Jahre 11 nach der Flucht, als Mohammed seine Augen schloß, ein ge-

waltiges Reich als sein bestes Krbe hinterblieb.

Die Grundlage, auf welcher der Prophet dieses mächtige Reich auf-

gebaut hatte, war anscheinend die neue, von ihm dem auserwählten Volke
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Gottes verkündete Religion. Daß dies jedoch nicht der Wirklichkeit ent-

sprach, beweist der Unistand, daß nach dem Tode Mohammeds, den eine

höhere Krall mit der Rolle eines Warners und Predigers beauftragt hatte,

fast ganz Arabien vorn Islam abfiel. Eine Ausnahme davon machte allein

Mekka, da es inzwischen zur Einsicht gekommen war, daß gerade unter

dem gefürchteten neuen Regiment seine Zentralstellung dem übrigen Arabien

gegenüber noch mehr befestigt werden konnte, und Medina, für welches

die Erwartung der großen Vorteile, die einst die Hauptursache für die

herzliche Aufnahme war, welche man dem aus seiner Heimat ausgestoßenen

Boten Gottes hatte zuteil werden lassen, nicht fehlgeschlagen war. Dank

der Einsicht und Klugheit und den staatsmännischen Fähigkeiten der ersten

Nachfolger, d. h. Stellvertreter (£Jah"fen) des Propheten, besondere Omars,

des zweiten von ihnen, wurden die von» rechten Wege abgeirrten Ab-

trünnigen schnell gezwungen, den Dienst der wahren Religion wieder auf-

zunehmen und ihre Schuldigkeit dem Staate gegenüber zu tun; es bedurfte

keiner allzulangen Zeitperiode, um das ins Schwanken geratene Gebäude

wieder zu festigen und durch erfolgreiche Kriege und Eroberungen der-

maßen auszudehnen, daß es all den folgenden, fast ein ganzes Jahrhundert

lang andauernden Stürmen der inneren Zwistigkeiten und Revolutionen

ohne den geringsten Schaden zu trotzen vermochte.

Hierin, und nicht etwa in der Bekämpfung der Götzen und Verkün-

dung der neuen monotheistischen Religion, die eigentlich herzlich wenig

Neues enthielt, ist hauptsächlich die große Umwälzung zu erblicken, die

mit dem Namen des Mohammed verknüpft ist. Dieser war zwar kein

Dichter, wie ihn seine Mitbürger zum Spotte öfter nannten, er war aber

doch ein Schöpfer: aus dem Wirrwarr der bisher in Fehden und unauf-

hörlichen Kämpfen miteinander liegenden, über ganz Arabien zerstreuten

Stämme schuf er einen gewaltigen Staat, der die von der absterbenden

antiken Welt vermachte Wissenschaft und Kultur jahrhundertelang aufbe-

wahren sollte, um sie später dem neuerwachten Barop« wiederzugeben und

— zu sterben. Bei diesem Schaffen fallt wiederum das größte Verdienst auf

seine Mitarbeiter, besonders den energievollen 'Omar, aber die höchste

Weihe ist in letzter Linie dem Ganzen durch Mohammed verliehen worden.

In Mekka war Mohammed ein bedauernswerter, armseliger Straßen-

prediger, dessen gottbeeinilußteu Reden seine Mitbürger stets mit Spott

und nie mit Interesse begegneten, in Medina sehen wir in seiner Person

die Verkörperung der höchsten Staatsgewalt, zugleich das Kirchenober-

haupt und den mächtigen, unbeschränkten Gouverneur.

Nach dieser Veränderung der äußeren Lebensverhältnisse des Pro-

pheten wechselten auch die später im heutigen Koran gesammelten Offen-

barungen, sowohl nach Form, als auch nach Inhalt. Die Mekkanischen

Suren, geboren von einer schwungvollen Phantasie, enthalten hauptsächlich

Verwünschungen gegen die Ungläubigen und Verheißungen der Güter des

zukünftigen Lebens, die Medinensischen dagegen ziehen sich langsam und

träge in langen, kraftlosen Sätzen dahin und befassen sich mehr mit der

Hausordnung dieser vergänglichen Welt, als mit jenseitigen Schwärmereien.
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In seiner Eigenschaft als Oberhaupt der Gemeinde hatte Mohammed den

täglichen Bedürfnissen des praktischen Lebens Rechnung 7.u tragen, er

mußte dem Staate und der Gesellschaft als ein Führer auf Schritt und

Tritt, als ein Schäri' dienen, die Grundprinzipien der neuen Religion stets

vor Augen. Daraus erklärt sich, warum der Koran nicht nur religiös«

Bestimmungen enthält, sondern, hauptsächlich in den Medinensischen Suren,

eher den Eindruck eines Rechtskodex' macht, der von dem politischen,

wirtschaftlichen, öffentlichen wie privaten Leben handelt, ja sogar eine

Menge Regeln über guten Ton und Anstand mit einschließt.

Noch zu Lebzeiten des Propheten erwiesen sich die im Koran ent-

haltenen Bestimmungen als unzulänglich, und da andere gesetzliche Normen

nicht vorhanden waren, wendeten sich die streitenden Parteien an Moham-

med, der entweder persönlich die Entscheidung traf oder sie Männern von

gründlichem Wissen überließ, welche lange Zeit um ihn gewesen waren

und die Bestimmungen und den Geist der neuen Religion gründlich erfaßt

hatten. Die ersten vier Kalifen, die als gesetzmäßige Stellvertreter des

Propheten galten, übernahmen neben den übrigen Prärogativen desselben

auch das Richteramt': sie hatten Mohammed solange Jahre hindurch am

nächsten gestanden und auf diese Weise auch Gelegenheit gehabt, all seinen

Aussprüchen zu lauschen und bei seinen Entscheidungen zugegen zu sein,

daß sie als beste Kenner nicht nur der prinzipiellen Bestimmungen, sondern

auch der praktischen Anwendung der neuen Lehren am meisten berufen

waren, über Erlaubtes (haläl) und Unerlaubtes (ftaräm) zu entscheiden.

Neben diesen wird noch so mancher Genosse des Propheten als guter

Kenner von Recht und Unrecht bezeichnet, der ein Gutachten über strittige

Fragen gern abgab, wenn ihn die streitenden Parteien darum angingen. Die

Entscheidungen solcher Männer hatten eine so große Verbindlichkeit, daß

selbst die Kalifen sich ihnen nicht zu entziehen wagten. Ein typisches

Beispiel dieser Art liefert uns der Streit des vierten Kalifen Ali mit einem

Juden um ein Panzerhemd; als Schuraih Al-Kadi*, dem die Entscheidung

überlassen wird, sich gegen Ali ausspricht, fügt sich dieser ohne weiteres. Und

natürlich. Denn die Autorität der Entscheidungen solcher Männer beruhte

auf derselben Grundlage, auf welcher die Kalifen ihre politische Macht auf-

gebaut hatten. In solchen Fällen stützen sich sowohl die Genossen als auch

die Kalifen — denn sie hatten mit der politischen Gewalt eine gesetzgebe-

rische nicht geerbt* — in weitem Umfang auf die Worte, Taten und durch

Stillschweigen bestätigte Entscheidungen des Propheten, mit einem Wort

auf die Sünna*, obgleich ihre erste Quelle die koranische Gesetzgebung

bilden sollte. Mit Mu'äwijas Thronbesteigung vollzog sich eine neue Wen-

dung im politischen Leben des jungen Reiches; denn bei den Omaijaden

1 Alfred von Kremer, Kulturgeschichte des Orients unter den Kalifen Bd. I,

S. 471.

• Kazem-Beg, Muchteserül-wikayet, Vorwort
s A. a. O. S. 18.

4 So nach Sachau »Zur ältesten Geschichte des muhammedanischen Rechts«

:

Suunat = al-kaul wal-fi 1 wat-taqdir. Nach Goldziher Sünna = usus.
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kommt endlich die echt arabische, heidnische Gesinnung der alten Mekknner

vollständig unverhohlt zum Vorschein. Die jetzt herrschenden Kalifen, bei

denen keine Spur von Frömmigkeit zu bemerken war, die sieh nicht einmal

die Mühe gaben, wenigstens äußerlich den Schein der Frömmigkeit zu

wahren, und die als ungesetzliche Herrscher, als Tyrannen 1 bezeichnet

wurden, trennt von den ersten vier Nachfolgern des Propheten, den

frommen, rechtgeleiteten Kalifen, deren weltliche Macht lediglich auf

der Grundlage der Religion beruhte, ein unüberbrückbarer Abgrund.

Früher standen die guten Muslim, die den Koran, die Aussprüche des

Propheten wußten und alles andere, worin sich die neue Religion offenbarte,

als maßgehende Faktoren in hohen Khren; unter der neuen Herrschaft

sahen diese frommen Männer, denen das Heil des Jenseits lieber war als

das kummervolle irdische Leben, und die überhaupt einen Sinn für reli-

giöse Fragen hatten, bedrängten Herzens die Vernachlässigung der Religion.

Ihnen galten die jetzigen Herrscher als Usurpatoren der zu anderen Zwecken

bestimmten und aus anderen Quellen stammenden weltlichen Macht des

neuen Reiches, nnd da das neue Regiment mit den Prinzipien der durch

den allerletzten Propheten offenbarten Religion wenig im Einklang stand,

«0 zogen sich solche Männer in die Verborgenheit zurück, um ungestört

von weitem über den Verfall der Religion lluchen und den ungläubigen

Herrschern grollen zu können. Zwar standen diese den Untertanen, denen

das kürzlich Vergangene zum Ideal geworden war, mit den gleichen Ge-

fühlen gegenüber, aber sie wagten es nicht, schroff gegen sie vorzugehen,

da sie sich des Einflusses wohl bewußt waren, den solche Männer, ob-

gleich sie dein politischen Leben fernstanden, auf die öffentliche Meinung

ausübten, und ließen sie im Bewußtsein ihres Mangels an materieller Macht

in Ruhe. So lebten die frommen Männer abseits der Wege des politischen

Lebens, und da sie dem Unheil nicht steuern konnten, versenkten sie sich

iranz in die Vergangenheit, studierten um so eifriger die überlieferten Quellen

des Islam, wohl um trefflicher entscheiden zu können, wie der Staat ge-

ordnet sein sollte, wenn er die Prinzipien der neuen Religion verkörpern

wollte. Sie studierten neben dem Koran hauptsächlich die Traditionen über

Mohammeds Worte, Taten und durch Stillschweigen erfolgte Entscheidungen,

worin die zu Lebzeiten des Propheten herrschende Sünna (ttsus) sich ab-

spiegelte. Daraus ist leicht erklärlich, warum gerade in dieser Zeit der

heftigsten Erschütterungen des Reiches, die durch ununterbrochene inner-

politische Zwistigkeiten und zahlreiche Kriege verursacht wurden und für

stille wissenschaftliche Arbeit völlig ungünstige Verhältnisse schufen, ein

gutes Stück des nötigen Materials gesammelt wurde, woraus ungefähr ein

•Jahrhundert nach dem Tode des Propheten das mächtige Gebäude der mo-

hammedanischen Rechtswissenschaft aufgebaut werden konnte. Die haupt-

sächliche Arbeit solcher Gesetzeskundigen bestand also in dem ersten Jahr-

hundert nach dem Tode des Propheten darin, möglichst viele wohlverbürgte

Traditionen zu sammeln. Damit konnten sich diese Kenner der Bestim-

1 Ignaz Goldziher, Muhainmedaniache Studien Bd. II, 39 ff.
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mungeo der neuen Religion zufrieden geben: auf diese Weise waren näm-

lich ihre wissenschaftlichen Interessen vollkommen befriedigt. Das konnten

sich jedoch diejenigen Rechtskundigen nicht gönnen, die dazu berufen waren,

die Zwistigkeiten des täglichen Lebens zu entscheiden. Zu Lebzeiten des

Propheten lag diese Aufgabe neben ihm selbst denjenigen Männern des

grundlichen Wissens ob, die er damit betraute. Nach seinem Tode be-

kleideten die Kalifen das Richternmt und einige von ihnen, wie z. B. 'Omar,

erwarben sich für die spätere Entwicklung der mohammedanischen Juris-

prudenz dadurch ein hohes Verdienst, daß sie nach jeder größeren Stadt

einen speziellen Richter entsandten und unterhielten. Die Omaijaden zeigten

zwar, wie erwähnt, wenig Interesse für Sachen der Religion, die ja bei den

Mohammedanern mit dem Recht untrennbar verbunden jst, da sie jedoch

den Bedürfnissen des alltäglichen Lebens sich nicht verschließen konnten,

wußten sie sich auf die Weise zu hellen, daß sie es den Gouverneuren der

Provinzen überließen, mit der Verteilung der Richterstellen nach eigenem

Ermessen zu verfahren.

Mohammed hatte selbst öfter den Umstand betont, daß er -nichts in

der Schrift (d. h. in dem Koran) übergangen- 1 habe, daß -kein Korn in

den Finsternissen der Krde sei und nichts Grünes und nichts Dürres, das

nicht stünde in einem deutlichen Buch -
a

, daß mit einem Worte der Koran

• als eine Erklärung für alle Dinge- 3 herabgesandt worden sei. Die prak-

tischen Juristen waren jedoch in der Lage, täglich von neuem die bittere

Erfahrung zu machen, daß es sich bei derartigen Angaben wohl um die

persönliche Uberzeugung des Propheten, oder vielleicht gar um bestimmte

rhetorische Wendungen eher als um den wirklichen Sachverhalt handelte.

Da sie nun auch mit Zuhilfenahme der bis dahin gesammelten Traditionen

schwerlich auskommen konnten, mußten sie sich nach einem neuen Mittel

umsehen, das deren äußere Form unangetastet ließ; und so entwickelte

sich wohl notwendigerweise eine Methode, die darin bestand, sich in Fällen,

wo es an einer positiven Bestimmung in dem überlieferten Material er-

mangelte, des eigenenen Gutdünkens (ar-raj) zu bedienen und dadurch die

Lücken auf Grund des vorhandenen mit Schlußfolgerungen und Analogie

auszufüllen. Diese Art der Gesetzgebung 4 hatte sich, wie mit Sicherheit

anzunehmen ist, da von einer direkten gesetzgeberischen Tätigkeit des

Staates im mohammedanischen Orient, besonders zu jener Zeit, keine Rede

sein kann, allmählich schon vor Ende des 1. Jahrhunderts eingebürgert,

also lange 5 bevor der erbitterte Streit auf theoretischer Grundlage zwischen

ihren Anhängern, den Ashäb ar-ra'j, und den Ashäb al-badit genannten

Gegnern entbrannte. Letztere hielten an den überlieferten Traditionen fest

und verabscheuten die Methode der ersteren in solchem Maße, daß sie sich

1 Koran, Sure VI, 3«.

8 Sure VI, 59.

« Sure XVI, 91.

4 Näheres über ar-raj s. bei Sarhau, Zur alt. Gesch. d. imihammed. Rechts

S. 71 3 ff.

5 Sachau, a. a. O. Brockelmaun, Gesch. d. arab. Lit I, 168.
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vor Tradilionsfälscliungen und -crdichtungen nicht scheuten, wenn sie ihrem

Prinzip nicht anders gerecht werden konnten. Dieser theoretische Streit

war dadurch bedingt, daß Rechtswissenschaft und Theologie bei den Mo-
hammedanern, wie erwähnt, miteinander untrennbar verwachsen sind, so

daß (Irr konservative Geist der letzteren den freien Flug des juristischen

Denkens nicht gestatten konnte, obgleich man zur Rechtfertigung der vom
praktischen Leben dringend gebotenen Ra'j-Methode Mohammed selbst zum

Zeugen anrief. Die beiden Parteien der Ashäb-ar-ra'j und der A>häh

nl-hadij fahren auch in dem 2. Jahrhundert der lligra fort, einander

zu bekämpfen, jetzt vielleicht mit noch größerer Erbitterung, denn nun

stellte sich die Unmöglichkeit, neues Traditionsmnterial zu entdecken und

zu sammeln einerseits und die Unzulänglichkeit des Überlieferten ander-

seits noch deutlicher als im 1. .bin hundert heraus; ja, dieser Streit

hörte nicht einmal mit der Ausbildung der als orthodox anerkannten Rechts-

systeme auf. Nach und nach wurden die Rechtssysteme (madähib) des

Abu Hanifa, des Mälik Um Anas, des Schäfi'i und das jüngste des Ahmad
ihn llanhal aufgebaut, nicht zu reden von den beiden letzten, dem System

des Tauri und des Zähir, die von kurzer Dauer und fast ohne große Be-

deutung 8 fur die spätere Geschichte der mohammedanischen Rechtswissen-

schaft blieben. Die zwischen diesen Lehrsystemen bestehenden Unterschiede

zu erörtern, ist hier nicht am Platze, etwas ist in dem Kommentar zu der

nachfolgenden Ubersetzung getan. Es sei hier nur bemerkt, daß diese

l'nterschiede nicht etwa in prinzipiellen Meinungsverschiedenheiten ihrer

fJriinder zu suchen sind, sondern einzig und allein in der verschieden-

artigen Auffassung und Deutung der Rechts<pjellen, welche den abgeleiteten

Rechtssätzen (al-furü') zugrunde liegen. Denn alle vier Systeme sind auf

denselben Grundprinzipien aufgebaut. Die am weitesten gehende An-

wendung findet die Ra'j-Methode in der Hanefitisehen Schule"; es wäre

jedoch verkehrt, die Hanefiten etwa mit den Ashäb-ar-ra'j identifizieren zu

wollen 4
. Das Raj bezeichnet nämlich, wie Sachau nachgewiesen hat, um

die Wende des I. Jahrhunderts und z.u Anfang des 2. dasselbe, was später

das Wort Kijäs (Analogie) ausdruckt; es ist von allen juristischen Schulen

neben Korän, Sünna und lgmä' & als vierte Quelle der Jurisprudenz aner-

1 Der Prophet soll dem Mu'ad. ihn ( iabal, als er ihn zum Richter nach Jemen
entsandte, folgende Unterweisung gegeben haben: »In allen streitigen Fallen in erster

Instanz nach dem Koran, in zweiter nach der Sünna, in dritter nach eigenem besten

Wissen und Gewissen zu entscheiden.- Sachau, Zur lit Gesch. d. mohammed.
Recht« S. 704.

* Kazem-Beg, Mflcht. ul-wik. S. 1J.

1 Goldziher, Muh. Stud. II, 77.

* Sachau. Zur 81t. Gesch. d. muhammed. Rechts, I. cit.

1 Darunter sind nicht etwa die Entscheidungen der ersten vier Kalifen zu

verstehen, wie das bei Tomauw geschieht, sondern der consensus der Mugtahidtn

des 1. Jahrhunderts, d. h. derjenigen, die Autorität hatten, die überlieferten Quellen

des Gesetzes nach eigenem Wissen zu deuten. Vgl. darüber Kazem-Reg, Milcht,

»ik., Einleitung S. 23 fT. Oder noch: -Das mohammedanische Rechtssystem beruht in

MitL d.Sem. f. Orient Sprachen. 1M08. II. Abt. 5
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kannt, und die einzelnen Schulen unterscheiden sich darin je nach dem

Spielraum, den sie der Analogie in ihren Systemen überlassen.

Wir werden kaum jemals in die Lage kommen, die Bedeutung und

die Verdienste des Abu I.Ianifa sowohl um die mohammedanische Rechts-

wissenschaft Oberhaupt als auch speziell um die nach seinem Namen l>e-

nannte Rechtsschule vollkommen gerecht würdigen zu können. Prüft man

heutzutage das in jahrhundertelanger Tätigkeit von frommen Theologen

über die Person des Abfi Hanifa gesammelte und aufgehäufte quasibio-

graphische Material, so muß man in Staunen geraten über diesen legenden-

haften Mann, dessen Name mit Zeichen der größten Ehrfurcht in aller

Gläubigen Munde ist, und vor dessen Autorität sich auch der größte Rechts-

.
kundige beugt. Die orthodoxen Sunniten, in erster Linie naturgemäß

die Anhänger deijenigen Rechtsrichtung, die den Namen des großen Nu'man

ihn Täbit Abu Hanifa als Schutzmarke trägt, haben diesen -le plus grand

jurisconsulte musuhnan dont lecole est demeuree la premiere des ecoles

islamiques orthodoxes«, den sie daher auch als den größten Imäm, al-imäm

nl-a'zam bezeichnen, mit einem unverfänglichen Heiligenschein umgeben,

dessen Glanz selbst vor dem des Propheten kaum erbleichen würde. Von

diesem Großmeister der Rechtswissenschaft sagt ein orientalischer Schrift-

steller im Momente höchster Begeisterung folgende schöne Worte 2
: «son

genie, ses connaissances, sa vertu, son caractere noble et independant,

faisaient de cet elcve (des Hammäd ihn Muslim, der selbst ein Schüler des

'Abdallah war) l'hoiume le plus eminent de son temps. Denn Abu llanifn.

»le personnage le plus marquant du Khaliphat« 3 ragt über alle andern

.Juristen des Islam hoch empor; er war ja auch der Mann, der »reorganisa

la legislation et forma le corpus juris de l'lslam par sa seule autorite- 4
.

Es soll uus nicht wundernehmen, wenn ein orientalischer Schrift-

steller, mag er auch dem wahren Glauben des Propheten nicht huldigen,

sich auf diese Weise in die Gefühle der Gläubigen versetzt und dabei ver-

gißt, der unbändigen Volksphantasie die Zügel der wissenschaftlichen Kritik

anzulegen. Dem frommen Gläubigen steht ja frei, nach seinen besten Kräf-

ten den Gegenstand seines (Haubens und seiner Verehrung so hoch zu

stellen und mit so schönen und erhabenen Eigenschaften auszustatten, daL>

er seines Glaubens und seiner Verehrung möglichst würdig erscheine. Einen

Beweis des hohen Ansehens, dessen sich Abu Hanifa bei den Mohamme-
danern erfreut, liefert auch die mit dem Namen des Abu Hureira verknüpfte,

allgemein bekannte Weissagungstradition, wonach der Prophet gesagt haben

soll: -Dans peu de temps, il surgira dans le corps social (oummet) que

j'ai forme, un nomine ayant nomine Ebou Hanife. 11 sera au jour du der-

letzter Instanz auf den consensus der mit dem Binden und Lösen Befugten aus

Mohammeds Gemeinde (iymä). S. Hurgronje, ZDMG. 1899, S. 232. Eine legenden-

hafte Erklärung dieses Wortes s. hei Savvas-Pacha Bd. I, SOfF.

1 Savvas-Pacha, Ktude sur la theorie du droit inusulmaii, Bd. 1, XXXIV.
2 Ehenda I, 79.

3 A. a. O. Bd. I, 93.

* Savvas-Pacha, Bd. I, 99.
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iiier jugement la hindere de ce corps- Der gute Muslim mag getrost

glauben, daß Abu Hanifa den vierten und letzten — wenn man 'Omar II

nicht mitrechnet — der reclitgeleiteten Kalifen, den 'Ali noch gesehen und

von ihm die Segnung erhalten habe*, oder daß er als zehnjähriger Knabe

den Koran nach den Regeln der Metrik habe lesen und über den Sinn

der einzelnen Worte diskutieren können. Ks ist nur auffallend, daß so

mancher Orientalist, der sich mit dem Studium der mohammedanischen

Rechtswissenschaft abgegeben hat, viele von diesen Legenden auf guten

Glauben annahm, und daß sich auf solche und ähnliche Angaben der ara-

bischen Juristen und Theologen hin allmählich die Ansicht eingebürgert

hat, Abu Hanifa ware, wenn nicht der Schöpfer der mohammedanischen

Jurisprudenz, so doch wenigstens der »größte Rechlsgelehrte seines Volkes«',

gewiß der größte Jurist nicht bloß seiner Zeit, sondern des Islams«'. Kr

soll der erste und größte Systeinatiker des mohammedanischen Rechts ge-

wesen sein, dessen System die Grundlage bildet, auf welcher die gesamte

mohammedanische Rechtswissenschaft der späteren Jahrhunderte bis auf

den heutigen Tag unwandelbar geruht hat. Das ist wohl deswegen ge-

schehen, weil Abii Hanlfa -der eigentliche Begründer der freien Forschung,

der Interpretation des Gesetzes mit Hilfe des Verstandes und der logischen

Deduktion war. Und diese letztere Ansicht ist die herrschende geworden« 6
.

Un homme sans pouvoir, saus qualite ni mandat, entreprend, ä l'ombre des

mosquees, cette osuvre considerable (seil, l'islamisation du droit) 6
.

Wenn Ansichten dieser Art unter den europäischen Orientalisten all-

gemein verbreitet sind, so ist durchaus nicht befremdend, daß ein arabischer

Schriftsteller, 'Ali Ihn 'Asim aller seiner Glaubensgenossen Anschauung

wiedergebend, sagen kann: «Wenn die Vernunft aller Menschen gewogen

würde, so würde die Kbou Hanifas mehr als die Hälfte derselben aus-

machen« 7
.

Wie ist man eigentlich dazu gekommen, aus der schlichten Person

dieses einfachen Tuchhändlers eine Wundererseheinung, eine Verkörperung

der allerbesten intellektuellen und moralischen Kigenschaften, das größte

Genie, der Jurisprudenz zu machen, das das prachtvolle Gebäude eines in

seinen Kinzelheiten harmonisch und symmetrisch ausgebildeten Rerhtssystems

schuf und ihm allein durch seine Autorität die höchste Weihe verliehen hat:'

Liegt hier vielleicht ein Mißverständnis vor?

Ks wäre zwar eine schreiende Ungerechtigkeit, dem Rechts-Lehrer

und -Kenner Abu Hanifa, aber ganz besonders der nach ihm genannten

Rechtsschule, eine große geschichtliche Bedeutung absprechen zu wollen.

1 A. a. O. Bd. I, 88.

* Ebenda S. 89.

1 Alfred von Kreiner, Kulturgeschichte des Orients unter den Kalifen, Bd. 1,

S.49I.

1 Ebenda.

* A.a.O. I, S.504, Fußnote 1.

8 Sawas Pacha, Etude usw. Bd. 1, 130.

7 Josef von Hammer, Geschichte der arabischen Literatur, Bd. III, S. 98.

5*
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Aber was veranlaßt uns, anzunehmen oder gar zu behaupten, daß der Be-

gründer der bis auf den heutigen Tag wohl am weitesten verbreileteü

hanefitischen Lehre, die sogar in einem großen Reiche Alleinherrschaft ge-

nießt, eine so bedeutungsvolle Persönlichkeit war, wie sie sich heutzutage die

Orientalisten vorstellen? Vielleicht ist eine derartige Ansicht auch nicht ganz

der Wahrheit zuwiderlaufend, wir können es nicht wissen, aber begründet

ist sie, angesichts des Mangels an geschichtlich verbürgten Quellen, durch-

aus nicht; prüft man jedoch die Verhältnisse näher, unter denen Abu Hanifa

gelebt und gewirkt hat, den Charakter seiner möglichen Tätigkeit und das-

jenige, was wir meistenteils aus den Wirken seiner unmittelbaren Schüler

fiber ihn herauslesen können, so wird man wenigstens einsehen, daß die

jetzt herrschenden Ansichten zum wenigsten nicht immer berechtigt sind,

eine widerspruchslose Annahme zu erfahren.

Außer seinen kleinen Schriften, in welchen er allerdings die Grund-

prinzipien der Dogmatik niedergelegt hat, die ihm aber auch streitig ge-

macht werden, kennt die Geschichte der mohammedanischen Rechtswissen-

schaft nur die Titel seiner Werke; wenn nur festgestellt werden könnte,

daß solche Werke wirklich existierten und eben von Abu Hanifa geschrieben

waren. Trotzdem sind wir Ober seine Lehren durch die Werke seiner

Schiller und Anhänger ziemlich genau unterrichtet, und wir Wörden ohne

erhebliche Mühe seine Bedeutung vollkommen würdigen können, wenn die

Beziehungen, in denen er zu der ihm vorangegangenen Periode stand, ein-

mal beleuchtet werden könnten.

Es ist bemerkenswert, daß die Mohammedaner im 1. Jahrhundert

der Higra eine große Abneigung vor dem Niederschreiben des Materials

ihres Wissens an den Tag legten, indem sie sich allein des Gedächtnisses

bedienten. Ob jemals 'Omar wirklich ein Gesetz erlassen und dadurch das

Bücherschreiben verboten hat ist schließlich nicht so bedeutend, wie der

Umstand, daß das Auswendiglernen des Koran (hifz) und anderer religiöser

Texte als eine pietätvolle Tätigkeit betrachtet wurde und es heutigen Tages

immer noch wird. Hierdurch erklärt sich wohl auch der noch wichtigere

Umstand, daß wir verbürgte Nachrichten über geschriebene — nicht Bücher,

sondern Kolleghefte, welche das Gedächtnis zu unterstützen hatten und

daher verschiedenartiges Material ohne Ordnung und Zusammenhang ent-

hielten, erst für die Zeit des Zohri haben : bis dahin wurden die Traditionen

über Leben, Worte und Taten des Propheten gedächtnismäßig fortgepflanzt.

Um die praktische Rechtswissenschaft scheint es jedoch anders bestellt ge-

wesen zu sein. Nach einer von Sprenger angeführten Tradition soll 'Ali,

der Schwiegersohn des Propheten, an der Schwertscheide befestigt eine

Rolle getragen haben, worauf sich wichtige Rechtsbestimmungen aufgezeichnet

befanden*. »Ks ist daher nicht unwahrscheinlich, daß wenigstens einige von

ihnen (d. h. den Genossen) das, was sie sich merken wollten, schriftlich

1 Sachau, Zur alt. Gesch. d. muhaimned. Rechts S. 723.

2 Alois Sprenger, Pher das Traditionswesen hei den Ärahern, ZDMG. Bd. X,

S. 7. Daraus ist zu ersehen, >daß schon zur Zeit des Propheten seine Aussprüche

anfgezeichnet wurden-.
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aufzeichneten. Wenn dies auch unter den Zeitgenossen des Propheten

selten vorkam und seihst unter den Tähi's noch nicht sehr häufig war, so

wurde es doch 7.11 Anfang des 2. Jahrhunderts gewöhnlich und 7.11 Ende

desselben allgemein 1.« Wir wissen ferner, daß nach der Überlieferung des

Ahmad ihn Hanbai 2 die ersten Männer, welche Bücher geschrieben haben,

Ihn Guraig' und der überlieferer Sa'id ihn Abi 'Arfiba (gest. lfiti)

waren. Wie aber der Fihrist* entgegen dieser auch von Hag£i Haida unter-

stützten Angahe berichtet, sollen u. a. Snfjän Ai-Tauri und Al-Auzai Schrif-

ten hinterlassen 11 und schon Mutiira ibn Miksam (gest. 13»») und Mu-

hammad ibn Abi Lailä (gest. 148) Tiber das Erbrecht gesehrieben haben.

Diese Angaben fallen im Vergleich zu der ersterwähnten etwas spät, und

man würde sich von der Wahrheit kaum entfernen, wenn man annehmen

wollte, daß schon im 1. .Jahrhundert, besonders aber in der 7.weiten

Hälfte desselben, sich die Juristen zur Unterstützung des Gedächtnisses der

Schrift bedienten. »Man kann kaum annehmen, sagt Sachau 6
, daß diese

(d. h. die letztgenannten Männer) die ersten waren, welche überhaupt etwas

von dem riesigen GedächtnisstofTe dem Papier anvertrauten.- Hierzu waren

el>cn die Hechtskundigen durch die Bedürfnisse des praktischen Lebens ge-

zwungen, ein Zwang welcher auch die späteren Juristen veranlaßte. die

uns bekannte große Rechtsliteratnr hervorzubringen. Die Bedurfnisse

werden im 1. Jahrhundert wohl in dem Sinne mitgewirkt haben, daß

sich die mit Anwendung der Keehtshestimmungen beauftragten Männer ein-

zelne besondere merkwürdige Rechtsfälle samt ihrer Entscheidung aufzeich-

neten. Zu dieser Annahme sieht mau sich eben aus dem Grunde veranlaßt,

weil sonst nicht zu erklären ist, wie nach einer Zeit von mehr als hundert

Jahren seit dem Tode des Propheten, aller Abneigung vor dem Nieder-

schreil>en und einem diesbezüglichen Gesetze zum Trotze, plötzlich sich die

Anschauungen der arabischen Gesellschaft ändern und eine umfangreiche

Rechtsliteratnr wie durch ein Wunder entsteht. Ähnlich wie das Miiwatta'

des Mälik ibn Anas — für uns jetzt allerdings die älteste überlieferte Hadit-

samndung — Tiicht das älteste Werk seiner Art ist (Goldziher, Muh. Stud. II),

sondern zu einer Zeit in die Welt kam, welcher eine lange Entwickelungs-

periode des Haditsammelns und, was für uns wichtiger ist. -aufschreibetis

vorangegangen war, so können auch die Schriften eines Ihn Guraig. eines

Mugira, oder etwa die juristischen Werke des Abu Hauifu, wenn er solche

überhaupt gesehrieben hat, schwerlich die ersten ihrer Art sein.

1 Ebenda.

* Sachau, Zur ält. Gesch. d. muhauimed. Recht* S. 722. Dieselbe Angabe

findet sich im Vorwort zum Muwatfa des Muhammad Schaibani (Ausg. Dehli, 130«,

S. \ t).

1 Sprenger bezweifelt diese Angabe, indem er auf S. 4 des zitierten Aufsatzes

sagt: -Gazzali glaubte, Ibn Guraig sei der erste gewesen, der ein Buch verfaßte.

Indessen Gazzali war zwar ein guter Dialektiker, aber ein schlechter Historiker-.

4 Sachau, a. a. 0.
1 Gustav Flügel, Die grammatischen Schulen der Araber S. 26.

Sachau, Zur ält. Gesch. d muhammed. Rechts S. 723.
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Auf einer derartigen Vermutung wollen wir jedoch nicht weiter be-

harren, sie könnte wohl auch irrig sein, um so mehr, als sie durch keine

geschichtlich verbürgten Angaben unterstutzt ist. Nicht zu leugnen 1st alier

der Umstand, daß der Zeit des Abu Hanifa eine lange Periode praktischer

Tätigkeit der mohammedanischen Rechtskundigen vorangegangen war, die,

hauptsachlich in der Anwendung des juristischen Materials auf das tägliche

Leben bestehend, einen weiten Spielraum für die Bereicherung und Aus-

arbeitung des Gesetzes darbot.

Die besten Kenner des Gesetzes, sowohl des weltlichen wie des geist-

lichen, waren naturgemäß diejenigen Männer, die dem Boten Gottes am

nächsten gestanden hatten. Und so wird auch überliefert, daß der gründ-

lichste Kenner der Bestimmungen über das Erbrecht (farä^id) neben dem

Vetter des Propheten, Ihn Abbäs. der Autor der ersten unter Abu Bekr

veranstalteten Koransammlung, Zaid ihn TS hit, war l
. Zu den bedeutendsten

Rechtskundigen jener Zeit zählen ferner die späteren Kalifen 'Omar, 'Olman

und Ali — der letztere nahm sogar eine Zeitlang die Stelle eines Richters

ein — dann der berühmte Mu'äd ihn Gabal (gest. 18), nach Nawawis An-

galve 2 der beste Kenner dessen, was erlaubt (haläl) und was nicht erlaubt

(haräm). Um die Wende des 1. .Jahrhunderts, als Abu Hanifa noch ein

Knabe war. glänzten mit ihrem Ruhme die sieben Juristen von Medina":

Sa id ihn al-.Musaijab (gest. 93 oder 94), 'Urvva ibn Az-Zubair (gest. 94 oder

99), 'Ubaid-Alläh ibn 'Abdallah (gent 9K oder 99), *Utba ihn Mas'üd (gest.

unter Omar), llärit^a ihn Zaid (gest. 100). Sulaimän ibn .lassär (gest. 109

oder 103) und Käsiui ibn Muhammed (gest. 112).

Die Rechtskenner sammelten nun in der ersten Hälfte des 2. Jahr-

hunderts der Hi£ra die Früchte der Arbeit ihrer Vorgänger und waren nur

in solchen Fällen auf sich selbst angewiesen, wenn in den überlieferten

Quellen keine Bestimmung zu finden war. Was Alfred von Kremer von

Mälik behauptet 4
, nämlich, »daß er auf die Vorarbeiten der , Sieben' sich

stützte- und -daß sein(?) Corpus juris der Inbegriff der im 1. .1. H. in Medina

selbst zur allgemeinen Geltung gekommenen Rechtsanschauungen- sei, kann

ebenfalls auf Abu Hanifa und dessen Zeitgenossen und Nachfolger ohne

Einschränkung bezogen werden. Meines Erachtens stellt sich nämlich die

Ausbildung der mohammedanischen Rechtswissenschaft als eine ununter-

brochene Kntwicklungskette dar, bei der jeder der älteren Rechtskundigen

nicht nur den ganzen theoretischen Stoff, den er sich von seinen Vorgängern

angeeignet hatte, sondern auch die in seiner taglichen Rechtspmxis ge-

sammelte Weisheit seinen Schülern übermittelte; die späteren Generationen

lugten die Resultate ihrer persönlichen Tätigkeit hinzu, so daß nun auch

Abu Hanifas Lehre nicht etwa als eine von ihm geschaffene Grundlage der

> Sarhau, Zur ält. Gesch. d. muhamnicd. Rechts S. 702 ff. und 705.

2 A. a. O. S. 704. Kazcm Beg gibt in dem Vorwort zu Mueht. wik. andere

sieben Namen an, darunter Abu Hanifa, Sufjan at-Tauri usw.
3 Sachau, a. a. O. S. 707.

4 Alfred von Kremer, Kulturgeschichte usw. Bd. I, S. 4S8.

Digitized by Google



Dimithoff: Aach-Schaibani. 71

folgenden Rechtswissenschaft, als Sauerteig des von den spateren Gene-

rationen so emsig gepflegten Wissens anzusehen ist, sondern ein/ig und

allein als ein Glied der Entwicklungskette, welche Geschichte der moham-

medanischen Rechtswissenschaft genannt wird.

Es ist dabei schwer, 7.11 entscheiden, oh und in welchem Maße Abu
Hanifa die früheren Rechtslehrer und seine Zeitgenossen übertraf. Ein

System hat er nicht gebildet, und die mit seinem Namen verknüpften Tra-

ditionen und Lehren haben, wie aus dem Kitäb nl-äfär oder Al-Mabsüt

seines Schülers Schaibäni zu ersehen ist, eine viel ältere Quelle: obgleich

Scliaibäni bei jeder in seinem Kitäb al-älär aufgenommenen Tradition an

letzter Stelle den immer wiederkehrenden stereotyp gewordenen Ausdruck

**r*~ j\ j*j * j oder J* Jy j*j ifWf»j & Jl»

gebraucht darf man nicht vergessen, daß Abu Hanifa nur als letztes Glied

in der Kette der Uberlieferer, in der Regel nach dem Namen seiner Lehrers

l.lammäd ihn Muslim, angeführt wird.

Als das einzige Verdienst des Abu Hanifa den übrigen Rechtsgelehrten

jener Zeit gegenüber kann nicht einmal Savvas J'achas Behauptung, Abu

Hanifa habe das Rn'j begründet, als zutreffend anerkannt werden: Abu

Hanifa zeichnet sich nur dadurch aus, daß er in .seinem Lehrsystem dem
Raj den weitesten Spielraum überlassen hat. Dagegen spricht schließlich

der Umstand, daß schon vor Abu Ilanifa der medinensisehe Jurist Ihn Abi

Lailä einer der bekanntesten Anhänger des Raj war und Rabi'a ihn Farrülj

<£est. 132 oder 133 oder 142)* wegen seiner ausgesprochenen Neigung zum
Kaj den Reinamen Rabi'at ar-raj erhielt. Hier muß endlich ein Wort über

das so oft erwähnte Rechtssystem des Abu Hanifa gesagt werden, worauf

in erster Linie der unvergängliche Ruhm des Großmeisters der Rechts-

wissenschaft beruht.

Hat Abu Hanifa in der Tat ein Rechtssystem geschaffen:1 Ich mochte

es bezweifeln. Nicht etwa deshalb, weil die Paternität in dieser Krage einem

anderen als dem Abu Ilanifa zugesprochen werden soll, sondern aus dem
ti runde, wenn das auch wie Ketzerei klingen mag, weil in der moham-

medanischen Rechtswissenschaft von einem eigentlichen System überhaupt

keine Spur zu linden ist. Denn nicht jeder wird so bescheiden sein wollen,

mit Alfred von Kremer 3 die äußerliche und meistenteils völlig willkürliche

Einteilung in Bücher und Kapitel eines so verschiedenartigen Stoffes, die

künstliche Gliederung inhaltlich miteinander nicht zusammenhängender Rechls-

bestimmungen für ein System zu halten. Dieser Mangel an Systematik eben,

der in den juristischen Werken aus den ersten Jahrhunderten nach der

Hisira besonders grell in die Augen füllt, ist die gefährlichste Klippe, an

der das Schiff der Abu llanifa-I^egendeu schon längst hätte in Trümmer

1 D. h.: Wir nehmen alles daa an, es ist (auch?) Abu Hanifas Ansicht (eigtl.

Wort).

5 Goldzihcr, Muhammed. Studien Bd. II, 70.

3 Alfred von Kremer, Kulturgeschichte usw. Bd. I, 505.
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gehen müssen. Was die spateren Jahrhunderte bis /.ur Multakä des Ibrahim

Haiabi in dieser Hinsicht geleistet haben, wollen wir spater untersuchen.

Wir dürfen aber nicht einmal mit Sicherheit behaupten, wie das hei

Sawas Paeha geschehen ist, daß die Einteilung des juristischen Stoffes in

Bücher und Kapitel, die wir in den Werken des Schaihäni vorfinden, etwa

als ein Verdienst des Ahn Hanifa betrachtet werden könnte. Dabei ist

diese Einteilung alles andere eher als -geschickt, zu nennen da unter

einem bestimmten Kapitel fast immer verschiedenartige Bestimmungen in-

gefnhrt werden, die miteinander nichts Gemeinsames haben. Ks darf näm-

lich der Umstand nicht außer acht gelassen werden, daß wir einer ähnlichen

Anordnung — und eine solche mußte doch jedem als geboten erscheinen,

der einen bestimmten Stoff nufzeichnen wollte — , wie das auch später in

den großen Traditionssammlungen des Buhäri, des Muslim usw. sich wieder-

findet, schon in der Traditionsauswahl des Imüm Mälik, in dem Muwatta'

begegnen. Am allerwahrscheinlichstcu ist jedoch angesichts der durch Uäg^i

Halifa verbürgten Entstehungsweise des Schaibäntscheu Mabsül die An-

nahme, daß die Einteilung ein Werk der Vorgänger dieser Schriftsteller ist,

welche die von Mälik oder Schaihäni und anderen mehr als Bücher bzw.

Kapitel in ihre Werke eingeschalteten Abschnitte als einzelne Wissenszweige

der Jurisprudenz schon lange Zeit vor ihnen behandelten. Trotzdem ist

nicht zu leugnen, daß die Schriftsteller der späteren Generationen, die Jahr-

hunderte nach Mälik und Schaihäni lebten, zu dein Bestehenden, wtiran sie

nicht rütteln durften, neue Kapitel von sich aus einschalteten. Man ver-

gleiche hierzu z. B. das Gämi' as-sasiir mit der Hidäja.

Unter dem Worte System {madhab) des Abu Ilanifa ist daher nur das

Verfahren des berühmten Juristen zu verstehen, das er bei Behandlung des

juristischen Stoffes in Fällen, wofür keine ausdrückliche Bestimmung in den

überlieferten Quellen zu finden war, anwendete.

Wenn aber Abu Hanifas Name bis auf den heutigen Tag mit Zeichen

der größten Bewunderung im mohammedanischen Orient ausgesprochen

wird, besonders in denjenigen Ländern, die der Lehre des Abu Ilanifa, wie

z. B. die Türkei, huldigen, so muß das als ein Ergebnis der späteren Zeiten

betrachtet werden. Abu Hanifas Schüler, in erster Linie Muhammad ihn

AI-Hasan Asch-Schaihäni, schrieben mehrhändige Werke, in denen sie das

Ganze auf sie gekommene Wissen und Erfahren der Vorgänger niederlegten,

und klebten dabei dem Ganzen die Etikette des fur sie letzten Überlieferers,

des Alm Hanifa, auf. Für die späteren Generationen war daher A bü Hanifa

der einzige Schöpfer und Gründer der Rechtswissenschaft und deren Systems.

Denn die Kunde der vor oder mit ihm lebenden Helden der Rechtsw issen-

schaft war, wegen des Mangels an Werken, die ihre Namen trugen, völlig

verschollen, und anderseits war die Teilnahme der Schüler Abu Hanifas

selbst an der Ausbildung und Vervollkommnung des überlieferten von der

Tätigkeit des Lehrers nicht auseinanderzuhalten. Für diejenigen dagegen,

1 Alfred von Kremer, Zit. Stelle - eine geschickte Verteilung des ge-

samten Stoflea unter die einzelnen Titel der wichtigsten Angelegenheiten usw\-
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welche dem in der Arbeit des Abu liantfa und seiner Schüler zum Vor-

schein gebrachten, dem Geiste des Islams widersprechenden Prinzip« des

freien Denkens weniger freundlich gesinnt waren, wurde er zum Gegenstand

der Erbitterung und zur Zielscheibe niler Angriffe. Deswegen Hebten eben-

sowohl die Zeitgenossen als auch die Gründer von I.ehrrichtungen (madä/iiö),

in erster Linie Asch-Schäff i, ihre Angriffe einzig und allein auf Abu Hanifa

uud seinen Namen. Obgleich auch die Hanefiten in ihrer gesetzgeberischen

Tätigkeit meistenteils zu denselben Endresultaten wie die übrigen Schulen

^»langten, und sogar nachträglich Hadijuinterialien zur Bestätigung ihrer

Ldm sammelten, waren die Gründer und die Anhänger anderer Madähib,

die Nachkommen der alten Asl.iäb al-hadit, so sehr theologisch engherzig,

daß sie das gegnerische Prinzip unter keinen Umständen zur Geltung kommen
lassen wollten. Dazu kommt noch in letzter Linie, daß die von Abu Hanifas

Namen untrennbare Lehre in der Person seiner beiden unmittelbaren Schüler

A bfi Jüsuf und Asch-Schaibäni eine noch nie dagewesene Ehrenstellung er-

langte, indem ihr das Privileg einer staatlichen Lehre verliehen winde.

Lange Jahre wurde darauf um dieses jetzt schon nur mit Abu Hanifas

Namen verknüpfte Prinzip des freien Denkens, dein nicht einmal die eigenen

Schüler ganz treugebliehen waren hart gekämpft, und als diese Sturm- und

Drangperiode gegen das 3. oder 4. Jahrhundert nach der Hi^ra 2 vorüber-

gegangen war, blieb nach dem ganzen Toben und Wirren für die Hanefiten

ein hellglänzender Heiligenschein um das Haupt des Abu Hanifa, dem ver-

meintlichen Helden dieses Kampfes. Es beginnt nun eine regressive For-

schung: von diesem Zustand aus wird die Genesis bis auf die ältesten Zeiten

der Entstehung der mohammedanischen Rechtswissenschaft zurück künstlich

rekonstruiert, und vor aller Gläubigen Augen ersteht die großartige Per-

sönlichkeit des wundergeborenen Großmeisters der Rechtswissenschaft, dieses

al-imäm al-a'zam, aus welcher allmählich das größte Rechtsgenie nicht nur

der Araber, sondern der ganzen Erde fabriziert wurde.

So denke ich mir den Abu Hanifa, und wenn ich mich durch diese

Ausführungen von dem eigentlichen Gegenstande meiner Arbeit habe ent-

fernen lassen, so geschah es in der Absicht, die Unnahbarkeit der mit dem

Namen des Abu Hanifa und der Gründer der übrigen Lehntysteine ver-

bundenen äußeren Einteilung der Geschichte der mohammedanischen Rechts-

wissenschaft, hauptsächlich aber der bei den arabischen Schriftstellern üb-

lichen Rangordnung der Juristen nach ihrer Autorität (ifjtiharf) nachzuweisen.

Ist dabei die Kufische Sonne der Jurisprudenz in ihrem Glänze geschmälert

und den übrigen Sternen gleichgestellt worden, so wird erst dann ein silber-

glänzender Mond, der Jahrhunderte hindurch durch den Glanz des Abu

Hanifa verdeckt geblieben und daher im Orient verkannt und in Europa

1 Wie Goldziher bemerkt (Muhammed. Studien II) ist die Verfassung des

Kiub al-ajar von Schaibani als eine Reaktion gegen dieses Prinzip KU erklären.

1 -Der Gegensau zwischen t$J\ J*l und J*l büßt später soviel

seiner Schärfe ein, daß die verschiedenen Juristen fast willkürlich zur einen oder

andern Richtung gezählt werden.- (Goldziher, Zahiriten.)
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wenig bekannt war, auf dem Sternenhimmel der arabischen Rechtswissen-

schaft klar und deutlich hervortreten können.

Öfter ist die Ansicht ausgesprochen worden, -die Lehren des Alm

llanifa würden der Vergessenheit anheimgefallen sein, wenn Abu Jüsuf nicht

gewesen wäre-'. Obwohl der Gedanke, dem Schiller eine geziemende Stelle

in der Würdigung der Leistungen des Lehrers zu geben, au und für sich

vollkommen berechtigt und in unserem Falle geboten erscheint, ist durch

derartige Vermutungen dem zweiten und jüngeren Schüler des Abu Hanifa,

dem Muhammad Asch-Schaibäni ein bitteres Unrecht getan worden: In

solchem Zusammenhange sollte nicht der Name des Abu Jüsuf, sondern

allein derjenige seines jüngeren Freundes und Schülers, der zugleich auch

Schüler des Abu llanifa gewesen war, der Name des Asch-Schaibäni er-

wähnt werden.

Ks wird kein Mensch leugnen wollen, daß Abu Jüsuf, ein armer, be-

dauernswerter Knabe, durch seine Fähigkeiten sich zu der bedeutendsten

Persönlichkeit seiner Zeit emporgearbeitet hat. Kr stand dem Hofe nahe

und hatte einen solchen Kinlluß, daß, wie Häggi Halifa bezeugt, kein Richter

ohne seine Kinwilligung angestellt wurde, war auch der erste, dem der

Titel Kadi al-Kudät, damals inhaltlich der Würde eines Sc h aih ul- is-

lam gleichbedeutend, verliehen wurde. Unstreitig ein großer Kenner des

mohammedanischen Rechts war er zugleich der erste Kronjurist im arabi-

schen Reich unter der Abbasidischen Dynastie. Als Frucht dieser seiner

Tätigkeit ist das Risäla härünija oder sonst häufiger Kita Ii al-harä»

betitelte Sendschreiben, das er auf Krsuchen der Gemahlin des Harun at-

Raschtd über die Grundsteuer verfaßte, zu erwähnen. Einen wie großen

Kinlluß Abu Jüsuf auf die Gelehrten weit und die öffentliche Meinung aus-

übte, beweist der Umstand, daß es erst ihm gelungen ist, in die Kleiduni:

der Rechtsgelehrten zum Unterschiede von den übrigen Ständen eine Neue-

rung einzuführen, die an und für sich den Arabern außerordentlich ver-

haßt war 3
.

Abu Jüsuf war somit ein großer, bedeutender Staatsmann, der einen

ungewöhnlichen Kinlluß hauptsächlich auf das politische und soziale Leben

seiner Zeit ausübte. Ich unterstreiche gern diesen letzteren Umstand, da

ich glaube, daß für die späteren Generationen, also auch für uns, nicht Abu

Jüsuf, sondern sein jüngerer Freund Muhammad Asch-Schaibäni, allein von

entscheidender Bedeutung ist: ohne ihn würden wir — vom ltftäb-al-haräü

abgesehen — höchstens die Krinnerung an seine beiden Lehrer und an die

Lehre des Alteren aufbewahrt haben, ebenso wie das jetzt etwa mit dem

Sufjän At-Tauri der Fall ist oder dem Abü-l-Aswad-ad-Du'ali. wenn von

dem System der grammatisehen Wissenschaft die Rede ist. Dieser dritte

Iniäm der hancfitischen Schule ist die hervorragendste Persönlichkeit seiner

Richtung, ein Mann, der nicht nur zu seinen Lebzeiten, sondern gerade

1 A. Sprenger, Eine Skizze zur Entwicklungsgeschichte des mohammedanischen

Gesetzes, S. 19.

3 Siehe hierüber Sprenger, Eine Skizze usw., S. 24 ff.
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nach seinem Tode jahrhundertelang eine beispiellose Bedeutung für die

mohammedanische Rechtswissenschaft gehabt hat, und man kann ruhig be-

tonen, noch lange Zeit haben wird.

Abu Abdallah Muhammad Ihn AI-Hasan ihn Farkad Asch-
Schaibäni ist wahrscheinlich im Jahre 132 der Iligra in Wäsit auf der

Reise seiner Kitern 1 von Syrien nach 'Irak geboren, zu einer Zeit, als sich

ilie größten Umwälzungen im politischen Leben des arabischen Reiches

vollzogen. Sein Vater stammte aus dem Dorfe Harastä 3 bei Damaskus und

ireliorte der syrischen Miliz an; nach einer anderen Version war er ein

Freigelassener der Bani Schaibän *. über die äußeren Lebensverhältnisse

des zukünftigen großen Juristen sind wir, ebenso wie über seine Be-

ziehungen zu den Wortführern der damaligen Hechtswissenschaft, sehr un-

genügend unterrichtet. Die allgemein verbreitete Ansicht ist, daß er zwar

eine Zeillang auch den Unterricht des Abu Hanifa genossen habe, jedoch

Mine Ausbildung fast ausschließlich dem -genialen- Schüler des Systeni-

grfindera, dem Abu Jüsuf. verdanke Den Sohn (d. i. Muhammad
Ascn-SchaibSni) führte sein selbständiges Forschen und Urteilen — ar-raj

i>i hier dem I£tihäd gleich * — frühzeitig zu Abu Hanifa in die Schule, die

»•igentliche Weihe gab ihm aber Abu Jüsuf*. - Dies mag wahr sein. Dafür

spricht der Umstand, daß Schnihäni selbst in seinein Al-üätni' as-sagir Abü

ilanifa und Abu Jüsuf an der Spitze jedes einzelnen Kapitels als Gewährs-

männer anführt, was allerdings in seinen übrigen Werken nicht geschehen

ist. Indessen erwähnt der Verfasser des Fihrist, Ihn an-Nadim, bei Angabe

der berühmten Rcchtsgclehrten <wVl mit denen Schaihüni in Küfa,

wo er aufwuchs und die Rechtswissenschaft studierte, zusammenkam, den

Namen des Abü Jüsuf überhaupt nicht 7
. Als seine Lehrer gibt Ihn

Kutlübugä, mit Nawawi übereinstimmend, sowohl Abü Hanifa als auch

Abü Jüsuf an, bemerkt jedoch noch, daß er als Gewährsmänner bei der

Überlieferung von Traditionen auch Mälik ihn Mas'üd, Mis'ar ihn Kidäm,

1 lbn Kutlubuga Nr. 15«), S. 40.

3 Joseph von Hammer hat das T als N gelesen und den Namen Ilarsuna heraus-

gefunden. Vgl. aber Nawawi, Kit • 1 * tahdih al-asin.i S. 17 und ebenda S. 103. Auch

lbn Hallikan, Wafajat al-a
j
in, S. 227. Nach einer andern Lesart bei Ihn Kutlubu<;a

(Ann. 125) Harastui.

1 Kitab al-fihrist S. 203: jU^ jJ Jy
» Angesichts dessen, was spater über das Igtihäd als gesetzgeberisch« Be-

reehtigmig gesagt wird, erscheint diese Behauptung von ßrockelmaiiu nicht ganz

•uiwandsfrei.

' Gustav Flügel, Die Klassen der hauetitischeu Recht.sgelehrten, in den -Al>h.

1 Kgl. Sächs. Gesellsch. d. Wiss.- lHtil, Bd. VIII, S. 2.S.J. Auch Brockelmann, Gesch.

i. .irah. Lit Bd. I S. 171.

fi lbn Hallikan, a. a. 0. S. 227.

> Kitab al-fihriat S. 203: jL; J-i £*~J ^JLi Oj^Jl L&J
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Sufjän at-Tauri, Omar ihn Dürr, al-Auzä'i und andere gehabt habe Wir

sind jedoch wegen Mangels an näheren Anhaltspunkten nicht imstande, den

wahrscheinlichen Sachverhalt in dieser Frage auch nur annähernd festzu-

stellen : Die angefühl ten Zeugnisse sind in allen Fällen völlig ungenügend,

um die jetzt vorherrschende Ansicht von der fast ausschließlichen Lehrer-

schaft des Abu .Irisnf unterstützen zu können. Nach einem bei Nawa\vi :

angefuhrteu Zeugnis hat Schaibäni den Vorlesungen, liesser den Seajicen

(magälis), des Abu Hauifa beigewohnt und dann unter Abu Jüsufs Leitung

das Rechtsstudium weiter getrieben ^A~>y ^jl ^S- <ÄöT *. Aber auch

»Iie.se Angabe, die Ihn Ijallikän 4 bestätigt, ist zu unbestimmt. Line Zeit-

lang begegnen wir unserai Verfasser in Medina, ohne die Zeit seine*

Aufenthaltes feststellen zu können. Wenn die Angabe des Ihn Ivtit lübiiüa

der Wahrheit entspricht, muß sein Aufenthalt in Medina drei Jahre gedauert

haben, indessen Nawawi 5 eine von jjatib al-Bagdädi nach Asch-Schäfti'i

überlieferte Äußerung des Schaibäni anführt, wonach dieser -drei Jahn

und darüber hinaus- in Medina lebte und Mäliks Unterricht genoß. In

Medina nahm er ül>cr siebenhundert Hadiie mit nach Hause, und -als er

diese Traditionen unter Mäliks Namen vortrug, da drängten sich die Leute

in seine Wohnung, und er wurde in seinem Platze eingeengt. Trug er

dagegen anderer Gewährsmänner Traditionen vor, so kamen nur wenige

Leute- 8
. Ob diese Angabe der Wahrheit entspricht, können wir schwer-

lich entscheiden, da derselbe Berichterstatter an einer andern Stelle 7 uns

versichert, daß Muhammad Asch-SchaibSni schon als zwanzigjähriger Jüng-

ling seine Magälis (Seancen) nicht zu Hause, sondern in der Moschee zu

Kufa abzuhalten pflegte.

Von seinem Leiten wissen wir ferner nur, daß er nach Rakka kam

zu einer Zeit, als sich Harun ar-Raschid daselbst befand", daß er dort von

diesem zum Richter ernannt, aber später, nach Tabari" im Jahre 187, ab-

gesetzt wurde und nach Bagdad zurückkehrte. Im Jahre IH*J der Higra

unternahm Harun ar-Raschid seine erste Expedition nach Chorasan. Auf

seinen Befehl 10 hin begleitete ihn Muhammad und starb unterwegs, in der

Stadt Rai, nach Ihn Hallikän 11 genauer in dem Dorfe Ranbawaih bei Rai,

1 Ibn Kutlubuga a. a. O. Siehe dagegen daselbst, Nr. 498, S. 126 Anni.

:

V\ g\J\ j J* j O U j ij^ltL- (in Kufa) jJl

Hier ist Abu Jusuf wiederum nicht erwähnt, Abu Hanifa nebenbei.

a Tahdlb al-asma S. 106.

3 Ebenda.

* Wafaj.it al-ajan S. 227.

« Tahdlb al-asma S. 132.

f
> Nawaw. S. 132. Ibn Kutlubuga Nr. 158.

' Nawawi, Ende S. 104.

" Ebenda S. 132 und Fihrist S. 2<>3, ohne irgendwelche nähere Zeitbestimmung.

" C. Brockelmann, Gesch. d. arab. Lit. Bd. I, S 171.

10 Nawawi a. n. 0.

" Wafajat al-ajan, S. 228.
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im Alter von 58 Jahren, an demselben Tage nneh anderen* in demselben!

Jahre, als ein andrer berühmter Mann, der große Grammatiker Al-Kisä'i,

meinen letzten Odem aushauchte. Ks sei jedoch bemerkt, daß Ihn Kutlühmiä

tei seinem Bericht von dem Tode des Schaibäni weder irgendeine Kx-

|>e<lition, noch überhaupt den Namen Harün ar-Kaschids erwähnt: er sagt

einfach. Mohammed sei in Rai gestorben, wo er nach seiner Absetzung

von Rakka das Richteramt (Kadä') bekleidete. Aus Hammer Purgstalls

Geschichte der arabischen Literatur 3 kann man endlich auch die angeb-

liche Ursache seines Todes erfahren.

Abu Hanifa, Mälik, Sufjän Ai-Tauri, und wie sie noch heißen mögen,

waren die letzten Repräsentanten einer für sich abgeschlossenen Sturm- und

Prangperiode, deren Ende ungefähr mit dem Regierungsantritt der Ab-

Uxsidendynastie zusammenfällt. Rund ein Jahrhundert verging, ehe die

arabische Rechtswissenschaft, von der administrativen Staatsgewalt unab-

hängig, alle Gesetzesbestimmungen vollständig ausgearbeitet und die Lücken

ausgefüllt hatte, so daß nunmehr eine Kodifizierung möglich war.

So findet sich in Schaibänis Werken die erste schriftliche Zusammen-

fassung des gesamten Stoffes, auf dessen Sammeln und Durcharbeiten so

viele bedeutende Männer ihre besten Kräfte verwendet hatten. Kin Unter-

schied macht sich auch in der Süßeren Stellung der Juristen der nächst-

folgenden Periode bemerkbar: Die früheren waren meistenteils Privat-

personen, welche, vom Wissensdrange geleitet, die überlieferten Quellen

des Gesetzes studierten, durch ihre eigne Forschung bereicherten und

Um Gutachten (fatwä) den streitenden Parteien abgaben, falls sie darum

angegangen wurden. Dasselbe taten pflichtgemäß auch die von den Statt-

lichem angestellten Richter (Kädi). Zu den ersten geborte, um nur ein

Beispiel anzuführen, Abu Hnnifa, Mälik war dagegen Richter in Medina.

Mit der Gesetzgebung gab sich jedoch, was für diese Periode am wich-

tigsten ist, die in der Person des Kalifen verkörperte Staatsgewalt so gut

wie gar nicht ab. Die Abbassidendynastie bezeichnet eine Wiederbelebung

des Islam«. Sie ist bemüht, die zur Zeit des Propheten geltende Praxis

'u erneuern, die Kalifen suchen als Nachfolger des Propheten ihre Herr-

schaft in dem din, d. Ii. in der Religion, zu begründen. Nicht als welt-

liche Herrseher, sondern in erster Linie als Kirchenoberhäupter betreten

-ie die politische Bühne. •. . . Die abbasidische Herrschaft trug vom Ur-

>eginn an den Stempel einer religiösen Institution« \ Infolgedessen ist wohl

^greiflich, daß die Rechtskundigen, die unter der Omaijädenherrschaft

ibseHs des politischen Lebens ihre Wege gegangen waren, aus der Dunkel-

heit hervortraten und als Männer, die diejenige Lehre am besten kannten,

auf welche der Kalif und die Staatsregierung ihre Macht gründeten, die

1 Iba Katltibugä, S. 495 Anm.
1 Kitab al-fihriat S.204.

» Joseph von Hammer, Gesch. d. arab. Lit. Bd. III. S. 113.

* Vgl. Goldziher, Mnhammed. Studien Bd. II, 8.55,66«
1

Goldziher, a. a. O. S. 53.
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höchsten Staatsstellungen einnahmen. Gleich die ersten Nachfolger des

Abu Hanifa, der nicht einmal das Richteramt innegehabt hatte, erreichten

die .Stellung von Kronjuristen und gaben in dieser Eigenschaft den über-

lieferten Bestimmungen der Schnri'a die höchste Weihe der Staatsgewalt,

indem sie ihnen gleichsam die staatliche Anerkennung und die damit ver-

bundene formelle allgemeine Verbindlichkeit fur alle Provinzen des Reiches

verschafften.

Uber Abu .lüsufs Stellung sind wir, wie erwähnt, ziemlich genau unter-

richtet; ich zweifle aber nicht daran, daß auch Asch-Schaihüni diesellx-

Stellung einnahm, /.um wenigsten nach dem Tode des ersteren. Fur diese

Annahme spricht eben die erwähnte Angabc, daß Harun a r-Raschid den

Schaibäni von Rakka abberief und hei sich in Bagdad behielt, und daß er

ihn spater mit sich nach Chorasan nahm. Wir besitzen aber noch eine

Stelle, die eine derartige Vermutung zu bestätigen scheint, lbn {Jallikän
1

sagt nämlich: »Ar-Raschid hatte ihm (d.h. dem Schaibäni) das Richtcranit

von Rakka anvertraut und ihn spater dieser Stellung enthoben; da kam

(Muhammad) nach Bagdad . . . und Muhammad ihn al-Hasan hörte nicht auf,

in nächster Nähe des Raschid zu stehen Lj>U /j-J-l <j- ±& Jjr lj,

bis dieser seine erste Expedition nach Rai (sonst Chorasan) unternahm,

wohin er ihn begleitete.- Noch eine Kunde hierüber gibt uns Häggi HalhV,

indem er anläßlich des Schaibänischen Traktates über das Kriegsrecht, as-

Sijar al-Kabir berichtet, daß Harun nr-Raschid ihn zu den Mafafcjr, d. Ii.

ruhmvollsten Erscheinungen seines Lebens, zählte und seine Kinder zu den

Vorlesungen, eigentlich Magälis, des großen Meisters schickte. -Es pllegtc

dabei- Ismä'il. der Sohn des Luwaija, der Erzieher der königlichen Kinder,

seine Vorlesungen mit ihnen zu besuchen und mitzuhören usw. 3 «

Stellt man indessen die beiden so verdienstvollen hanefitischen Rechts-

gelehrten einander gegenüber, so muß man unstreitig zugeben, daß Schaibäni.

der von den späteren Generationen bis auf unsere Zeit doch zu stiefmütter-

lich behandelt worden ist, seinen älteren Genossen um Haupteslänge über-

ragt, obgleich er so bescheiden ist, den Abu Jfisuf, der nach seiner Äußerung

allerdings nur durch Abu Hanifa übertroffen wird, höher als sich zu stellen 4
.

Von dem Standpunkte der späteren Jahrhunderte aus kann diese Behauptung

von keiner Seite bestritten werden; Sehaibänis Namen tragen eine großf

Menge umfangreicher Werke, die für die mohammedanische Rechtswissen-

schaft von grundlegender Bedeutung sind, während Abu .lüsufs schrift-

stellerische Tätigkeit zu beschränkt ist, um mit derjenigen des Schaibäni

überhaupt in Beziehung gebracht werden zu können. Es hat dabei den

Anschein, als ob Abu .lüsuf selbst schon zu seinen Lebzeiten die Größe uud

Überlegenheit des Schaibäni fühlte, wodurch sich erst seine Bemühungen,

den gefährlichen Rivalen durch Entfernung vom Hofe los zu werden, er-

' Wafajat al-a'jan S. 228.

' Haggi Hallfa Bd. III, S. «J3S.

3 Ebenda.

* Nawawi, Tahdib al-asma' S. 105.

Digitized by Google



Dimitroff: Asch-Schaibani. 79

klären lassen. Das Resultat 1 dieser Bemühungen soll aber, nebenbei gesagt,

wenn diese von Flügel angeführte Mitteilung richtig ist, gerade das Entgegen-

gesetzte gewesen sein. Vielleicht ließe sich schon in diesem Umstände eine

Bestätigung unserer Annahme finden.

Bezeichnend sind für Muhammad die überaus günstigen Äußerungen

des Schäfi'i, der es für keine geringe Ehre hielt, sich einen Schüler des

Schaibäni nennen zu dürfen*. Er gesteht ein, eine • Kamellast. (seil, des

Wissens) von ihm empfangen und bei keinem anderen einen so scharfen

Verstand gefunden zu haben 8
; seine Liebenswürdigkeit kann er nicht genug

rühmen, indem er sagt 4
: jvJlj ^UJl ">ic j&j, d. h. er lullte Herz und

Augen. Als Asch-Schäfi'i nach Bagdad kam, trat er öfter mit Schaibäni in

Fühlung, ja es fanden auch Magälis (Seancen) zwischen ihnen statt, welchen

der Kalif durch seine Anwesenheit den höchsten Glanz verlieh. Aus einem

Gedichte des Rabi' ihn Sulaimän kann man ferner schließen 5
, daß ein reger

wissenschaftlicher Verkehr zwischen diesen beiden Repräsentanten zweier

feindlicher Richtungen bestanden hat. Folgende Worte des Schäfi'i schildern

die Milde seines Charakters: »Ich habe außer Muhammad niemand ge-

sehen, der über Fragen, wo eine Meinungsverschiedenheit möglich ist, dis-

kutierte und auf dessen Gesicht sich nicht gleich Abneigung (wohl gegen

die Ansicht des Gegners) zeigte.«

Line derartige auffallende uneingeschränkte Anerkennung von seiten

fines Gelehrten, der sich nicht gescheut hat, zu erklären, »qu'il critiquerait

tout ce epii avait etc fait par le Imami Azam«", könnte wohl Bedenken über

ihre Glaubwürdigkeit erwecken. Es ist jedoch nicht unwahrscheinlich, daß

Asch-Schäfi'i derartige Äußerungen gemacht hat 7
, wenn man bedenkt, daß

er tu Schaibäni in nahen verwandtschaftlichen Beziehungen stand — dieser

hatte ja die Mutter des Schäfi'i nach ihrem ersten Manne zur Ehe ge-

nummen — . um so mehr, als er durch den liebevollen Charakter und die

glänzenden geistigen Gaben seines Stiefvaters, dem er ein gut Teil seines

Wissens verdankte, leicht zu einer wahren Bewunderung bewogen werden

könnte. Hierbei kann wohl der Umstand, daß sich Schaibäni zu Abu Hani fas

Schule bekannte, keine große Rolle gespielt haben, da allein Abu Hauila

zum Sündenbock für die Schulden aller Raj-Anhanger geworden war und

1 Ibn Kuiluboga, Die Krone der Lebensbeschreibungen Anni. 498.

* Kazem-Beg, Einleitung zum Mileht.-ül-wikayet S. 14.

J Ibn Hallikän S. 22«.

4 Ibn Kutlubuga Nr. 158.

» Nawawi, Tahdib al-aW S. 106; Ibn Hallikan, I. zit.

• Savvas Pacha, Etude sur la theorie^du droit musulman Bd. I, 130.

7 Nach Kazem-Beg (14) soll Asch-Schafi'I betreffs des Imam al-a'zam gesagt

haben, daß es keinen besseren Kenner der Rechtswi>sensehaft auf der Erde gälie,

daß er in der Ausbildung des Gesetzes nach dem Kijas (Analogie) der Vater des

menschlichen Geschlechts sei; derjenige, der seine (?) und seiner Schiller Werke
nicht gelesen habe, könne von der Jurisprudenz keine Ahnung haben usw. Solche

Äußerungen kann Asch-Schäfn schwerlich gemacht haben. Sie sind wohl ein spä-

teres Fabrikat.
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folglich alle Verantwortlichkeit fur das, was Schäfi'i an der mit seinem

Namen verknüpften Lehre auszusetzen hatte, allein tragen mußte. Dazu

war auch der Kultus des unbegrenzten Raj schon den unmittelbaren

Schülern des Lehrmeisters nicht mehr so sympathisch.

Mit Lobpreisungen über Muhammad Asch-Schaibani geizen die ara-

bischen Schriftsteller nicht. Ihm soll die Kunst einer überaus eleganten

Rede heschicden gewesen sein: wenn er sprach, so kam es den Zuhörern

vor, als offenbarte sich in seiner Rede der Koran. Nach seinem Tode soll

Hirün ar-Raschid gesagt haben: -In Rai sind Jurisprudenz 1 und Sprach-

wissenschaft J begraben«

.

Alle diese Lobeserhebungen sind jedoch immer cum grano salis zu

verstehen; denn die Orientalen besitzen einen umfangreichen Vorrat der-

artiger hochtrabender Ausdrücke, die sie bei Redarf aus dem Ärmel schütteln,

ohne au ihre eigentliche Redeuiung zu denken. Wir sind in unserem Falle

leider nicht in der Lage, zu entscheiden, ob alles Schone, was unserem

Verfasser nachgesagt wird, mit der Wirklichkeit übereinstimmt; mit Sicher-

heit können wir nur reden, wenn wir den Roden seiner schriftstellerischen

Tätigkeit tietreten.

In Schnibänis Person findet sich eine glückliche Vereinigung der drei

wichtigsten Lehrmethoden (madähib) des Islam. Obgleich er bei Mälik ihn

Anas in Medina wenigstens so lange Zeit wie bei Abu Hanifa dem Studium

der Rechtswissenschaft oblag und anderseits Asch-Schäfi'i zu seinen Schülern

zahlte, hat er in seinen Wferken hauptsächlich die durch Abu Hanifa und

Abu Jüsuf unter dem Namen des ersteren überlieferten Resultate der bis-

herigen Forschung auf dem Gebiete der Rechtswissenschaft niedergeschrieben,

dieses Mal unter der Ägide des Königs, des höchsten Repräsentanten der

politischen Macht. Wir dürfen aber nicht vergessen: die Unterschied«1

zwischen den Ansichten des Abu Hanifa. des Abu Jüsuf und des SchaibSni

sind nicht geringer als die zwischen den einzelnen Rechtsschulen bestehenden

Meinungsverschiedenheiten; (»der lieber umgekehrt: der zwischen den ein-

zelnen Lehrsystemen hervortretende Zwiespalt ist nicht größer als die inner-

halb jeder Schule bestehende Uneinigkeit. Zwar führt Schaibäni seine

eigenen Ansichten und diejenigen des Abu Jüsuf nel>en den Lehrsätzen des

Meisters an, wenn sie von diesen abweichen, dabei öfter mit deren Regrün-

dung. Ms wäre jedoch zu kühn, von einer selbständigen, schöpferischen

Tätigkeit bei ihm sprechen zu wollen. Sein größtes Verdienst neben seiner

praktischen Tätigkeit, die ihn den übrigen großen Juristen gleichstellt, be-

steht eben nur darin, die Früchte der Arbeit seiner Vorgänger und seiner

Zeitgenossen gesammelt, aufgezeichnet und so den folgenden Generationen

aufbewahrt zu haben. An dem t)l>erlieferten durfte er wohl aus dem
Grunde nicht rütteln, weil es mit dem Stempel der Kirchenautoritat be-

siegelt war; Neues konnte er anderseits wegen der emsigen, alles umfas-

senden Arbeit der Vorgänger zu dem Bestehenden selten hinzufügen. Nach

1 D. h. SchaibanT.

1 D. h. der Grammatiker Al-Kisu.
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den arabischen Schriftstellern verfugte er aber in Fallen, wo keine Ge-

setzesbestimmungen aufzuweisen waren, nicht über dieselbe unbeschränkte

gesetzgeberische Autorität, wie das bei Abu Hanifa der Kall war. Wir
wollen hier ein Wort über diejenige Theorie sagen, die Igtihäd genannt

wird. Sie ist meines Krachten* von den späteren Generationen aus der

praktischen Rücksicht aufgestellt, den Quell weiterer Sekten und Schulen-

hildungeu, durch welche die Einheit des Islam so sehr gelitten hatte, ab-

zuschneiden und auf diese Weise die religiöse Spaltung, die die besten

Kräfte hervorragender Gelehrter verschlungen hatte, zu verhüten. Unter

li-tiliäd, diesem vielgequälten Worte, dem man öfter eine Hedeutting hat

aufzwingen wollen, mit der es nichts zu tun hat, ist die gesetzgeberische

Autorität zu verstehen, die die verschiedenen Rechtskundigen nicht im

Reichen Maße genossen und welche in der Berechtigung bestand, die

Quellen des Gesetzes nach eigenem Gutdünken auszulegen und zur An-

wendung zu bringen'. Auch diese Lehre scheint ein Gebilde der späteren

Jahrhunderte zu sein, indem man regressiv konstruierend die Juristen der

vergangenen Zeit in Klassen einteilte. Außer der allgemeinen Berechti-

gung, dem Igtihäd fi 'sch-schar', welche man den Gesetzeskundigen des

I. Jahrhunderts, den Täbi's*, und den sechs 5 Juristen des 2. und 3. zuge-

sprochen wurde, ließ man noch zwei untergeordnete Arten des Igtihäd zu,

das Igtihäd fi 'l-madjiab und Igtihäd fi 'l-mas'ala. Dem Inhaber

des einen schrieb man die Berechtigung zu, die Bestimmungen eines ge-

gebenen Lehrsysteins, unter strengster Wahrung der allgemeinen Grund-

prinzipien (?), auf denen dasselbe aufgebaut war, nach eigenem Gutdünken

aufzufassen. Die dritte Art des Igtihäd bezieht sich dagegen auf die Ent-

scheidung von einzelnen Fragen, für welche keine Bestimmung in der Lehre

• iner bestimmten Schule vorhanden ist, natürlich wiederum unter ausschließ-

licher Berücksichtigung der gesamten Bastimmungen derselben Sehlde. I)<*rn

Schaibäni ist, sowie seinem älteren Lehrgenossen Abu Jüsuf, die zweite

Art des Igtihäd zuerkannt worden. Daß jedoch die Theorie des Igtihäd,

welche durch drei andere Stufen einer niedrigeren Berechnung, des Taklid,

erweitert wurde, einen künstlichen und völlig willkürlichen Charakter trägt,

ersieht man aus dem Umstand, daß für die Ansichten der Mugtahidin des

/weiten Grades, nämlich des Abu Jüsuf und Asch-Schaibäni, welche kon-

semienterweise der Ansicht des ersten Mugtahid, Abu Hanifa, völlig unter-

geordnet sein sollten, eine, man möchte sagen, lächerliche Anwendungsweise

anlacht wurde. Ist nämlich einer der beiden genannten Schüler nicht der

Ansicht des Meisters, indessen der andere mit Abu Hanifa übereinstimmt,

1 Vgl. Kazem-Bcg, Mflcht-öl-wik XXIII f. Ebenfalls Van den Berg, De
wntr. -do ut des- 7 f.: Non eniin omnes, sicut in iure Romano, ius respondendi

habent ciusdem auctontatis etc.

' Tabi' sind die -Folgenden-, nicht etwa -les soumis- wie das Savvas Pacha

(Bd. I, 8. 39) behauptet. Letztere Bedeutung hat das Wort tibi' (olmak) nur im

Türkischen, in welcher Sprache der Plural taba'a als Singular in der Bedeutung

•Untertan- angewendet wird.

3 Abu NanTfa, Malik, Sufjan At-TaurT, D.i'ud, Schafft und Ahmad ibn Hanbai.

MitL d. Sem f. Orient Sprachen. 1008. II. Abt 6
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so muß die Ansicht des Lehrers unbedingt als richtig anerkannt und adop-

tiert werden l
. Falls dagegen die beiden Schüler im Gegensatze zu Abu

Hanifa dieselbe Ansicht vertreten, so wird den Richtern die Wahl freige-

stellt
5

. Kur eine derartige Vermutung sprechen noch folgende Umstände:

dem bekannten Verfasser der Neubelebung der Wissenschaften,

lhjä' al-'ulüm, dem Gazzäli, wurde verboten, ein neues Lehrsystem zu

gründen; anderseits wird von dem berühmten Gesetzeskundigen des 8. Jahr-

hunderts, 'Ubaidalläh al-Mahbübi, genannt Sadr asch-Scharia (gest. 747)

höchst legendenhaft berichtet, er habe einen Traum gehabt, der ihn dazu

führte, die Absicht, unter den bestehenden vier Lehrsystemen ein neues

zu schaffen und hierdurch eine gründliche Umwälzung der Wissenschaft zu

vollziehen, aufzugeben 8
. Er soll einen Tempel von der Form eines regel-

mäßigen Vierecks gesehen haben, jede Wand mit einer Tür versehen, und

über den Türen je ein Fenster. Ein Engel Gottes habe ihm dann vorge-

schlagen, eine fünfte Tür zu schaffen, ohne die Symmetrie des Ganzen zu

verletzen. Da er diese Aufgabe selbstverständlich nicht lösen konnte, so

habe ihm der Engel Gottes zur Erbauung eine Rede über die üblen Folgen

einer derartigen Neuerung, wie es die Gründung einer neuen Schule sei,

gehalten. Die Folge davon soll aber die gewesen sein, daß Sadr asch-Schari'a

die Tür des Igtihäd für geschlossen erklärte. -La tradition est mere de

l'histoire-, bemerkt Savvas Pacha zu dieser Legende, -et toutes les fois

que la legende reunit les caracteres de la vraisemblance et de la probabi-

lity, eile devient source de verites historiques.« Der Gedanke ist an und

für sich ganz richtig; la probability historique ist jedoch in unserem Falle

nur die, daß die in ihrem Wesen konservative Geistlichkeit durch Ver-

breitung derartiger Legenden die Ketten schlang, welche die Freiheit der

Forschung auf dem Gebiete des Gesetzes, oder allgemeiner: in dem Bereiche

der Religionswissenschaften, zu denen ja in erster Linie die Jurisprudenz

gehört, fesseln mußten. Eine selbständige Forschung durfte nicht weiter

getrieben werden, seitdem die für die Bedürfnisse des Lebens genügende

Arbeit, hauptsächlich in den ersten zwei Jahrhunderten der Higra getan

war, da den späteren Generationen immer das Gespenst der unheilvollen

Sektenbildungen und ihrer erbitterten Kämpfe vorschwebte. Hatte doch

eben der konservative Geist der Theologie — wir wissen es — noch in

den Kinderjahren der Rechtswissenschaft die übrigen -Schulen- gegen Abu

Hanifa so sehr aufgehetzt! Um diesen Gedanken annehmbar zu machen,

erdichten nun, wie es scheint, die späteren Theologen die ganze kom-

plizierte Theorie des Igtihäd, indem sie zugleich erklären, daß die Tür

1 Kazem-Beg, Mflcht-fll-wik. XLIff.
2 Wie kann aber von einer derartigen Hangordnung überhaupt gesprochen

werden, wenn wir im Kitab al-atar des Schaihan! Stellen wie die folgende vorfinden:

(Kitab al-atar, & N T A) UJj jj- J& l^^lL J\| ^jj l^j J
C~ jlj J> l-V ^ usw.

Savvas Pacha, Etude sur la theorie etc. Bd. I, S. 141.
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dieser Berechtigung schon in früheren Zeiten geschlossen worden ist. Wenn
sich diese Frage hierdurch genügend erklaren läßt, so bleibt belanglos,

ob die Anhänger der verschiedenen Hechtsschnlen sich, wie Savvas Facha 1

berichtet, um die Mitte des 8. Jahrhunderts wirklich geeinigt und beschlassen

halien, dem Igithäd ein Ende zu setzen, was höchst märchenhaft klingt.

.Sollten aber die bisherigen Ausfuhrungen sich nicht als unwahrscheinlich

darstellen, so kann man folgenden Schluß ziehen: Obgleich über die prak-

tische Bedeutung der sogenannten • Begründer« der haneOtischen Schule

mit Bestimmtheit kein Urteil zu fällen ist, so kann doch als festgestellt

Selten, daß weder der Lehrer noch die beiden genannten Schiller, der Natur

der Sache gemäß, eine selbständige, grundlegende, schöpferische Tätigkeit

entwickelt haben. Die Einteilung in Klassen ist völlig willkürlich und ein

Fabrikat der späteren Zeit. Nach ihrer Bedeutung für die Ausbildung und

Bereicherung der mohammedanischen Hechtswissenschaft stehen alle drei

wohl auf gleicher Stufe, für die spätere wissenschaftliche Bearbeitung und

Entwicklung des Gesetzes dagegen ist einzig und allein Asch-Schaibäni von

entscheidender Bedeutung. Durch seine Werke, bei denen wohlgeinerkt

von Originalität wenig die Rede sein kann, hat er nicht nur die Grund«

läge, sondern man darf wohl sagen, den ganzen, nicht besonders großartigen

Bau der mohammedanischen Rechtswissenschaft den nachfolgenden Jahr-

hunderten bis auf unsere Zeit erhalten.

Leider sind die Werke dieses für die mohammedanische Rechtswissen-

schaft bedeutendsten Schriftstellers meistenteils so wenig zugänglich, daß

nicht selten phantastische Vorstellungen über sie bei den Orientalisten zu

treffen sind. Savvas Facha behauptet, Al-gimi as-sagir, der kleine Sammler,

enthalte dieselben Rechtsfragen, wie Al-gäini' al-kabir desselben Verfassers,

nur mit dem Unterschiede, daß im ersten Werke die Beweisführungen aus-

gelassen seien. »La petite collection conti. -nt le meine nombre^) de questions;

mais eile ne fait connaitre epie les cas soumis et les solutions donnees.«

Von den älteren Schriftstellern wollen wir nicht reden: Hammer hält Schai-

bänls Werke — er erwähnt nur das Gämi' as-sajiir — für gleichzeitig mit

dem Muhta^ar des Kudüri 1
, und nimmt keine Rücksicht darauf, daß Kudüri

im Jahre 362 der Higra geboren ist und im Jahre 428, also beinahe 240

Jahre nach Schaibäni, starb 3
. Hehnsdorfer scheint endlich die Existenz

unseres Verfassers überhaupt nicht geahnt zu haben, als er geschrieben hat 4
:

• Das Mochtassar des Koduri ist das älteste (sic!) Compendium über mosle-

ntitische Rechtswissenschaft aus der Schule des Hanifa.«

Wie erwähnt, hat sich das mohammedanische Recht zu allgemeinen

Normen, besonders bis zur Zeit des Schaibäni, nicht emporarbeiten können,

die Kasuistik ist das vornehmste Oharakteristicum der gesamten juristischen

Literatur. Die typischen Fälle der Rechtspraxis wurden gesammelt, in

1 Savvas Pacha, a. a. O. Bd. I, S. 141.

1 Hammer, Des Osmanischen Reiches Staatsverfassung usw. Bd. I, S. 7.

1 Hehnsdörfer, Das moslemitische Eberecht S. 17.

* Ebenda.

6«
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Rechtsbüchern niedergelegt und als Vorbild für alle analogen Fälle aufbe-

wahrt. War die Gesetzesbestimmung, die auf diese Weise illustriert werden

sollte, besonders wichtig, so führte man eine größere Anzahl von Hechtsfällen

an, ilie in den ausführlicheren Werken auch von Beweisführungen und Be-

gründungen begleitet waren. Zu dieser Gattung von Werken gebort das nach

Häg£i jjalifa älteste Werk des Schaibäni, Kitäb al-asl oder A I - M absü t

,

«las Ausführliche. Es ist schwer zu entscheiden, ob diese beiden Titel dasselbe

Werk bezeichnen, denn Hätrgi JJalifa' sagt: »Unter diesem Titel (al-Mabsüt)

sind mehrere Werke bekannt; eins von Abu Jfisuf, welches al-Asl genannt

wird, ein anderes von Asch-Schaibäni usw.-
;

gleich darauf behandelt er

jedoch nur das Werk des Schaibäni, ohne von Abu Jüsuf noch etwas zu

erwähnen. Unter dem Titel al-A>l bespricht er andererseits ausschließlich

ein Werk von Schaibäni, indem er noch berichtet, dieser habe dasselbe so

betitelt (al-Asl bedeutet etwa: Grundlegung), weil er es zuerst verfaßt und

seinen Schülern diktiert habe*. Ein Mißverständnis ist hier nicht ausge-

schlossen, um so mehr, als dies nicht der einzige Fall ist, wo ein Werk
des Mul.iammad Asch-Schaibäni seinem Kompagnon Abu Jüsuf oder wenig-

stens den beiden zugleich zugeschrieben wird. Letzteres ist beim Gämf a^-

sagir der Fall. Aber auch Abu Hanifa gegenüber hat die Geschichte der

Rechtsliteratur kein allzu langes Gedächtnis: ihm wird ein Werk mit dem

Titel Adab al-Kädi zugeschrieben, als dessen Verfasser zugleich Ahn .Jüsuf

genannt wird. Es kann jedoch in unserm Falle als ziemlich sicher gelten,

daß al-Asl, auch al-Mabsüt genannt, ein Werk des Schaibäni ist, was außer

Häggi Ualila noch der Fihrist 3 sowie Ihn Kutlübugä* bestätigen. Anfangs

hatte es allerdings nicht die uns bekannte Form eines einheitlichen Buches,

sondern mit diesem Namen (al-Asl) wurden mehrere einzelne Libri bezeichnet,

welche später die Kapitel des uns überlieferten Gesamtwerks ausmachten.

Diese »Bücher« handelten über Gebet, Fasten, Gemeindesteuer, Pilgerfahrt

usw. Dadurch läßt sich auch die große Anzahl der »Werke« des Schai-

bäni erklären, die bei Hammer' die bedrohliche Zahl 72 erreichen.

Annähernd dieselbe Kapiteleinteilung, die in den meisten Werken des

Schaibäni üblich ist, findet sich in dein andern großen Buche unsres Ver-

fassers, in dem Al-Gämi' al-Kabir, dem »Großen Sammler- vor, dem
dritten seiner Entstehung nach, wenn sich die diesbezügliche Angabe des

Häggi |Jalifa
n bewahrheiten sollte. Dieser große Sammler enthält wiederum

einzelne Fälle über dieselben Materien, die im Kitäb al-Asl oder etwa im

Gämi' as->agir behandelt sind, hier ist jedoch Mul.iammad bemüht, neue

Umstände vorzubringen und die Bestimmungen über eine bekannte Materie

1 Bd. V, Nr. 11329, S. 364.

> Bd. I, Nr. 818.

* Nr. 159: Jl J-*Vi »J ^J*J
* Joseph von Hammer, Gesch. d. arab. Lit. Bd. III, S. 114,115.

Bd. I, Nr. 818.
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durch neue Gesichtspunkte zu bereichern. Daraus kann man ersehen, warum

die in den beiden Werken angeführten Rechtsfälle voneinander völlig ver-

schieden sein müssen.

Zu dem letzteren Werke hat Muhammad selbst ein Buch der -Zu-

sätze«, Kita b az-Zijädät geschrieben und zu diesen wiederum einen »Zu-

satz zu den Zusätzen'. Kitäb Zijädat az-Zijädät, verfaßt.

Sein letztes Werk war nach I.läggi IJalifa
1 das Buch über das Kriegs-

rerht. in zwei verschiedenen Sammlungen, as-Sijar al-Kabir* und as-

Sijar as-Nagir, von denen die' letzte für uns verloren gegangen zu sein

scheint 3
. Den Anstoß zu dem ersten Werke soll Al-Auzä'i gegeben haben*,

der sich später darüber folgendermaßen geäußert hat: -Wenn nicht die ver-

bürgten Hadite wären, die darin enthalten sind, so würde ich sagen, daß

er (der Verfasser) das darin enthaltene Wissen von sich aus erzeugt hat..

Die Abfassung dieses Werkes hat, wie wir aus derselben Quelle erfahren,

dem Sclmibäiü die Ehre eingebracht, die Königlichen Prinzen in seinen Vor-

lesungen zu sehen.

Zu diesen Werken gesellt sich noch ein Buch, zweifelsohne das be-

deutendste Erzeugnis der gesamten Rechtsliteratur der Araber, welches in

der ganzen Geschichte der mohammedanischen Rechtswissenschaft, obgleich

nicht immer unter demselben Namen, die hervorragendste Rolle gespielt

und seine Bedeutung auch heutigen Tages, allerdings auf eine ungewöhn-

liche Weise, nicht eingebüßt hat. Dieses Werk ist die Collectio parva, der

• H. Hahfa, Bd. III, S. 6:i7, Nr. 7317. Dieselbe Angabe im Vorwort zu diesem

Werke, BL la (s. Ahlwardt. Verz. d. arab. Hdschr. Bd. IV, S. 346, Nr. 4">7:>).

2 In welcher Beziehung das Sijar des SchaibanT zu dem sogenannten Sijar-

al-Aaza'7 steht, können wir vorlaufig nicht entscheiden, solange das
f
jM •on

Schafi'T nicht vollständig gedruckt ist. Herr Dr. Fr. Ken» machte mich auf die fol-

gende Stelle bei Ihn Hagar al-'Askalani ( . . . ^LÜI 1>"-U~ . . . ) aufmerk-

sam (hrsg. Bulac, 1301, S.78)- <Jc "^>- j\ iM J
jiLJl .J^fc J| J* oj jMjjW Je y\*J j\}/t\ v

Was an diesem Zeugnis außer Zweifel steht, ist zuerst nur die Angabe, daß

das genannte Werk uns im Kitab al-umni des Schaß] aufbewahrt ist; alles andere

muß näher geprüft werden. Auffallend ist hier nur der Unistand, daß Schaibanis

Nanien überhaupt nicht erwähnt wird; indessen wissen wir (Goldziher, Muhammed.

Studien U, sowie Ahlwardt, Verz. d. Hdschr. Nr. IV), daß das Kitab as-sijar al-kabir

von Schaibani wirklich existiert (eine Hdschr. befindet sich in der Kgl. Bibliothek

iu Berlin), obgleich es mit dem Kommentar des Saralisi so eng verwachsen ist, daß

Text und Kommentar nicht auseinanderzutrennen sind. Wie es dabei mit Abu Jusuf

steht, können wir jetzt noch weniger bestimmen.
s In seiner Gesch. d. arab. Lit. (Bd. I, 172) erwähnt Brockelmann, bei Auf-

zihlung der Schaih:inTschen Werke, dieses überhaupt nicht.

* H. Halifa, a. a. O.
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Kleine »Sammler, Al-Gämi' as-Sagir« Kin tiefer Unterschied liegt zwischen

dieser und den vorerwähnten Arbeiten dessell>en Verfassers. Im Gegen-

satz zu diesen ist im Kleinen Sammler nicht eine einzige Tradition erwähnt,

kein Wort des Propheten angeführt, keine Begründung gegeben. Er ent-

hält nur die Entscheidung von 1532 Rechtsfällen unter genauer Anführung

der Ansichten des Lehrmeisters und der beiden Schüler.

Es ist nicht leicht zu entscheiden, in welcher Beziehung dieses Werk
nach der Zeit seiner Entstehung zu den übrigen Art>eiten des Schaibäni

steht. Häiii Jjalifa stellt es an die zweite Stelle, gleich nach dem Kitäb-

al-aid und läßt unmittelbar hierauf die -Große Sammlung- folgen. Un-

möglich ist das zwar nicht, eine andere Annahme jedoch erscheint mit

Rücksicht auf Inhalt und Anordnung des Werkes wahrscheinlicher als diese.

Beim ersten Blicke gewinnt man den Eindruck, angesichts seiner großen

Unordnung und Zusammenhanglosigkeit, als hätte man ein Notizbuch vor

sich, in dem eine Menge von Rechtsfällen differenten Inhalts ohne Ordnung

zu verschiedenen Zeiten niedergeschrieben sind, um so mehr, als es eine

bekannte Tatsache ist, daß die Anfange der einzelnen Zweige der arabischen

Literatur eben in solchen Kollegheften enthalten sind. Bei einer genauen

Prüfung des Al-gämi' as-sagir stellt sich jedoch heraus, daß bei der Auswahl

der Rechtställe eine besondere Methode beobachtet worden ist. Nimmt
man sich dabei vor, die einzelnen Bestimmungen mit Zuhilfenahme des mo-

hammedanischen Gesetzes zu erörtern und zu erklären, so wird man zu

der Einsicht gelangen, daß der ganzen Arbeit ein genau bestimmter Plan

zugrunde liegt. Die darin gesammelten Rechtsfälle sind weder so zahlreich

wie in den vorerwähnten Werken, noch so bunt und doch zugleich ein-

ander so ähnlich; es sind darin eben die seltensten Ausnahmefälle der

Rechtspraxis aufgezeichnet. Das Verständnis dieser kurzen Beispiele er-

fordert die gründlichste Kenntnis des mohammedanischen Gesetzes in allen

seinen Feinheiten. Dieser Umstand gibt uns einen Wink zum Verständnis

der Entstehungsgeschichte unseres Werkes: der Zweck, den Schaibäni durch

Abfassung des Al-&ämi' as-sagir verfolgt hat, ist wohl darin zu erblicken,

daß er auf diese Weise den Bedurfnissen seines praktischen Unterrichts zu

genügen suchte, indem er mit diesem Werke seinen Schülern eine kurz-

gefaßte, kompendienartige Ubersicht der gesamten mohammedanischen

Rechtswissenschaft in die Hand gab. Das Gämf ns-sasiir war eben zum

Auswendiglernen bestimmt '. Durch die gedächtnismäßige Einprägung dieser

wenigen Fälle war dem angehenden Juristen insofern gedient, als er zu-

gleich die zur Deutung jedes einzelnen Beispiels unumgänglichen Tatsachen

aus den Quellen der Gesetzwissenschal't und zugleich alle Regeln eo ipso

beherrschen mußte. Die Kleine Sammlung des Schaibäni enthält also nicht

die wichtigsten Bestimmungen der Schari'a, sondern stellt die Gesamtheit

1 Siehe Vorwort zum Garni* aw-saglr von Ahmad ibn Abdallah ibn Mas-

„d, s. l
: CjuUI jp J<~J i \y ^ W

f
U^ $ f

^\ O-Ijjj 4ätä>-. Ebenso HajV/ji Halifa, unter Al-gumf as-sagir.
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der mohammedanischen Gesetzesbestimmungen in einer kondensierten Form

dar. Wer diese äußerlich kleine Sammlung auswendig zu erlernen imstande

war, der beherrschte gedächtnismäßig die ganze Rechtswissenschaft der

Amber. Kin ebenso einfacher wie geistreicher Gedanke.

Infolgedessen kommt mir die Angabe, des Häggi IJalifa wenig wahr-

scheinlich vor. Der -Kleine Sammler- gebort, wenn er nicht das letzte

Werk des Schaibäni war, sicher zu den spätesten. Denn trifft die eben

ausgesprochene Vermutung von der Bestimmung dieser Arbeit zu, so hat

die Entstehung des G. as-sagir wenigstens die Existenz des Al-Mnbsüt,

des Al-gämi' al-kabir, der nach Häggi Jjalifa in der Reihenfolge nach dem

Giliu as-sasiir steht, und der Zijädät zur Voraussetzung, ohne jedoch einen

einzigen Rechtsfall mit diesen gemeinsam zu haben! Nur unter diesem Ge-

sichtspunkte gewinnt die Ansicht ties Saraljsi 1 an Wahrscheinlichkeit, natür-

lich wenn man unter Al-Kutub, die Bücher, nicht etwa die einzelnen Libri

des Al-Mahsüt, sondern die Werke des Schaibäni versteht.

Man darf aber nicht vergessen, daß die arabischen Juristen nicht ein-

mal die Autorschaft des Schaibäni bei diesem Werke ohne weiteres aner-

kennen. Gewöhnlich gilt die Vermutung, daß es zwar von Schaibäni, je-

doch auf Abü Jüsufs Auftrag verfaßt worden sei, mancher zeigt sich sogar

kühner und läßt es von beiden zusammen verlaßt sein. Als Grundlage zu

solchen Vermutungen hat anscheinend wiederum eine Bemerkung des Häggi

{jalifa gedient, wonach der im Jahre .VJ2 der Higra gestorbene letzte Mug-

tahid, der berühmte Jurist und Kommentator des GSmfos-sagir, Hasan
Ihn Al-Mansür al-Uzgandi, bekannt unter dem Namen Kädiljän, in

seinein Kommentar sagt: -Die Gelehrten sind uneinig über den Verfasser

dieses Werkes (AI. G. as-S.). Einige sind «1er Ansicht, daß es ein Erzeugnis

des Abü Jüsuf in Verbindung mit Muhammad (Asch-Schaibäni) sei. Nach

anderen ist es ein Werk des Muhammad. Als dieser nämlich mit dem
Mabsüt fertig wurde, befahl (sie!) ihm Abü Jüsuf, ein Werk zu verfassen

und das von ihm Gelernte darin niederzuschreiben.- Mit Bestimmtheit

können wir hier keine Behauptung aufstellen. Es ist auch angesichts der-

artiger Angaben leicht möglich, daß betreffs der Entstehungszeit des Gämf-

a>->agir unsere Annahme irrig ist, aber ich kann trotz alledem nicht an-

nehmen, daß Kädiljän selbst die letzte Vermutung für glaubwürdig hielt

und daß er durch deren Anführung etwas anderes bezweckte, als der ge-

schichtlichen Ausführlichkeit zu dienen; wer das Werk einmal in der Hand

gehabt hat, wird meiner Ansicht nach schwerlich jemals auf solche Ver-

mutungen kommen können. Dagegen spricht vor allen Dingen der am An-

fang jedes einzelnen Kapitels angeführte Isnäd: Abü Hanifa, Abü Jüsuf —
immer genannt Ja'küb — und als letztes Glied Muhammad. Vielleicht sind

1 Mäggi Halifa, Nr. 3913: -Der Anlaß zur Verfassung dieses Buches (Al-gami'

as-sagir) war der, daß Abu Jusuf von Muhammad, nachdem dieser seine übrigen

Werke (al-Kutub) verfaßt hatte, verlangte, ein Buch zu verfassen, in welchem er die

gesamte Lehre des Abu ManTfa wie sie ihm Abu Jusuf überliefert hatte, nach seinem

Oedärlitnis niederschreiben sollte.-
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auch die späteren Juristen aus dem Grunde dazu gekommen, von einer ge-

meinscliaftlichen Arbeit des Abü Jüsuf und des Schaibäni zu sprechen, weil

diese beiden zusammen meistenteils dieselben Ansichten gegen Abu Hanifa

vertreten. Ks ist nur merkwürdig, daß man überhaupt dazu gekommen ist.

über die Autorschaft des Schaibäni bei dem in dieser Hinsieht so unzwei-

deutigen Texte des betreflenden Werkes Vermutungen anzustellen. Wir

haben aber auch ältere Zeugnisse, die den »Streit zugunsten Muhammads

entscheiden helfen. Die älteste Quelle, die wir über die Geschichte der

arabischen Literatur überhaupt besitzen, ich meine den Kihrist, nennt

Schaibäni ohne irgendwelche Bedenken oder Einschränkungen als Ver-

fasser dieses Buches. Dieselbe Angabe bestätigt Ihn Kutlühugä, obgleich er

nicht mehr dieselbe Autorität beanspruchen kann. Bewahrheitet sich jedoch

unsere Annahme über die Reihenfolge der Schaihänischen Werke, so wäre

damit schon bewiesen, daß Abu Jüsuf, der, wie Häggi JJalifa bezeugt in

der letzten Zeit nicht mehr in so herzlichen Beziehungen zu Muhammad ge-

standen hat, sich einen »Befehl- oder auch nur die Mitarbeit an dem Gämi'-

as->agir schwerlich hätte gestatten können.

Wenn aber schließlich alle bis hierher angeführten Gründe jeglicher

Wahrscheinlichkeit entbehren sollten, so müßten wir doch, gestützt auf eine

bei Sprenger 2 zitierte Stelle des Bustän, unbedingt annehmen, daß eine An-

regung von seiten des Abu Jüsuf oder gar ein Mitarbeiten 3 an irgendeinem

Werke des Schaibäni ein Nonsens wäre. Diese lautet: »Abu Jüsuf warf

dem Muhammad vor, daß er die Wissenschaft dem Papier anvertraue. Da

entgegnete Muhammad: Ich fürchte, die Wissenschaft konnte (sonst) zu-

grunde gehen, die Frauen gebären ja nicht (so häufig) solche Männer wie

Abu Jüsuf usw.«

Eine Angabe, die auch Sachau in seinem schon oft erwähnten Werke
bestätigt 4

. Angesichts dieser Abneigung vor der schriftlichen Aufbewahrung

der Wissenschaft, die wohl ein Überbleibsel von den Anschauungen des

1. Jahrhunderts nach der Higra bildet, kann man schwerlich annehmen,

daß Abu Jüsuf außer dem uns überlieferten Sendschreiben Kitäb al-hai-äg

1

Ii. Halifa, Bd. IU, S. <>:J7, Nr. 7316 sagt anläßlich des as-sijar al-kabTr:

(obtrectatio) Ö^H £*S**J L-U 4*1* 4?V ^ j — ü\ f\ j\ [5

£-\ ; vgl. noch Ahlwardt, Bd. IV Nr. 45)75: J* Asl^t Od <5\ . . .

8 A. Sprenger, Uber das Traditionswesen bei den Arabern S. 6.

3 Siehe Savvas Pacha, Etude sur la theorie, etc.; Bd. 1, 118: -II (sc. Abu
Jusuf) collabora aussi, peuse-t-on (so), ä quelques uns des ouvrages de son condis-

ciple et cleve, le Imanü Mouhammed.-
4 Sachau, Zur ält. Gesch. d. inohainnied. Rechts S. 724.
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etwas geschrieben hat; ja. es ist unter »Uesen Umständen fraglich, ob er

auch dieses Werk ohne den Befehl seiner königliehen Gönner geschrieben

haben würde.

Die Theologie ist zu allen Zeiten und bei allen Völkern ihrem Wesen

nach streng konservativ gewesen. So auch im Islam. Neuerungen laßt sie

nur ungern und dabei immer in der äußeren Hülle des Alten zu. Abu

l.lanifa hatte, den alten A>hfih-ar-ra j folgend, das entgegengesetzte Prinzip

verkündet. Zwar hatte er auf diesem Wege wohl dieselben Endresultate

erzielt, wie die strengsten Ashäb-al-hadit. die an dem Überlieferten fest-

hielten und dem eigenen Gutdünken bei ihrer Forschung unter keinen Um-
ständen einen Platz einräumen wollten, aber trotz alledem eröffneten diese

dem verhaßten Prinzip einen unerbittlichen Krieg, dem zuerst die Person,

>j>äter der Name des Abu Hanifa als Losung diente. Die unmittelbaren

Schüler des Abu l.lanifa jedoch waren diesem Prinzip nicht mehr treu ge-

blieben, sie bemühten sich in gleicher Weise w ie die Gegner, möglichst

viel Traditionsmaterinl zur Unterstützung ihrer Lehren zu sammeln. Als .

ein äußeres Zeichen dieser Schwenkung ist wohl die Wallfahrt nach Medina

zu erklären, die Mohammed, wie Brockelmami sagt in der Absicht unter-

nahm, bei Mälik -die traditionellen Grundlagen für die Lehre seines Meisters

kennen zu lernen-. Als weiteres Resultat der Bemühungen, einen Ausgleich

zwischen den beiden Richtungen herbeizuführen, stellt sich ein anderes

Werk des Schaibäni dar, das Kitäb nl-ätär. Nur solche Traditionen ent-

haltend, die Abü Hanifa in letzter Instanz überliefert oder wenigstens als

richtig anerkannt hat, bildet diese Sammlung ein Seitenstück zu der von

Schaibäni einmal edierten Traditionsausw ahl von Mälik ihn Anas, d. h. des

Muwatta.

Neben einer Akida (Glaubensbekenntnis), welche sicher unecht ist*,

soll Schaibäni außer diesen grundlegenden Werken einige Fatwäsammlungen

hinterlassen haben, in denen er seine bei verschiedenen Anlässen abgegebenen

• lutachten niedergeschrieben hat. Zu diesen gehören seine Al-Fatäwä
al-Harünijät und ar-Rakkijät und ferner die An-Nawädir betitelte

Sammlung von merkwürdigen, selten vorkommenden Rechtsfällen. Wäre
das letzte Werk in dem Al-gämi' as-sagir* selbst nicht erwähnt, so könnte

man an eine Identität mit dem Kitäb an-nawädir denken, welches Schai-

lönis Schüler Güzgäni später verfaßt haben soll*. Das Kitäb an-nawädir

des Schaibäni war aber wahrscheinlich nichts weiter als ein Kollegheft,

welches später Ihn Rustäm 8 (gest. 211) unter dem Namen des hervorragenden

Lehrmeisters verbreitete. Endlich muß noch ein Werk erwähnt werden,

1 Carl Brockelmann, Gesch. d. arab. Lit. Bd. I, S. 171.

1 Siehe z. B. Brockelmann, Gesch. d. arab. Liter. Bd. 1, S. 172.

1 Al-gamT as-sagir S. 52.

4 Nach anderen hat Guzguni kein eigenes Werk verfaßt, sondern nur die des

Scliaib.ml überliefert. Wie mir Hr. Dr. Kern mitteilt, ist die angebliche Hdscbr.

des Kitab au-nawadir von Guzgani (Kairo III, 102) in Wirklichkeit Kitab al-Mabsut

des Schaibäni.

' Fihrist Nr. 204.
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welches diesem fruchtbaren Schriftsteller zugeschrieben wird. Der Filirist

nennt es Kitäb al-amüli oder Al-Kaisänijät. Im Al-gämi' as-:aj>:ir
1

wird es unter dein ersterwähnten Titel, Dictate, zitiert, indessen kennt Ihn

Kullübügä nur den zweiten Titel, den Häggi ljalifa folgendermaßen erklärt*:

»Al-Kaisanijät, einzelne Fragen, die Kulaiinän ihn Said al-Kaisäni von

Muhammad (Schaibäni) überliefert hat.«

Wie es mit den übrigen von Ihn nn-Nadim und anderen arabischen

Schriftstellern aufbewahrten Titeln von Werken, die dem Schaibäni zuge-

schrieben werden, bestellt ist, können wir nicht bestimmen. Manches harrt

vielleicht immer noch der Entdeckung«, vieles wird verloren gegangen

(»der unter anderem Titel als Werk eines anderen Verfassers bekannt sein.

Es ist jedoch kaum wahrscheinlich, daß mit diesen Titeln große, l>edeutende

Werke bezeichnet werden.

Der uns vorliegende Text des Gänu as->agir, der am Rande des

Kitäb al-haräg im .Jahre 1302 der Higra in Kairo zum erstenmal ge-

druckt ist, rührt in dieser Form nicht von der Hand des Verfassers selKst

her. Was der letzte Redakteur daran getan hat, erhellt aus dem Vorwort

zu dieser Ausgabe. Danach hat Muhammad asch-Schailwini dieses Werk in

40 Büchern verfaßt 3 — von Abu .lüsuf ist dabei keine Rede — , ohne je-

1 Al-ganu as-sagir S. 38.

Nr. 1099».
3 Die Bulaqer Ausgabe, die wir besitzen, enthält jedoch nicht 4<>, sondern

39 Bücher, da das Buch fiber die Reinlichkeit (at-ta/tära) nicht ausgelassen ist, son-

dern mit dem zweiten (nach der Anordnung des Multaka, der Hiduja, Kuduris Muli-

tasar usw. zu urteilen) zusammengezogen ist. Die ersten 0 Kapitel des Buches über

das Gebet (Kitah as-salat) könnten also den Sondertitel -Kitab at-tahira- er-

halten. Die 40 Bücher des Garni' as-sagir sind also:

Reinlichkeit i Diebstahl 13

Gebet ) .jUl 1

1

Kriegsrecht 14 jJl • •

Gemeindesteuer 3 ifj\ -> >> Obligationen 15 • •

Fasten 4 ^\ i -> Bürgschaft 16 «

•

Pilgerfahrt 5 * -> Zession 17 • »

Eheschluß 6 i

»

Garantie 18 » •

Ehescheidung 7 1 1 Gerichtsverfahren 19 • •

Enthaltsamkeitseid 8 •> « Vollmacht 20

Beschimpfung 9 * • Prozeß 21 iSy-M

Freilassung 10 JbJl Vergleich 21

Schwurleistungen 11 jky\ Kommanditgesellschaft 23 » i

Strafrecht 12 • • Depositum 24
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doch den Stoff weiter in Kapitel einzuteilen, wie er «las heiin Mahsüt getan

hat Diese Arbeit hat später iler lyätli un<l Vorbeter (itnätu) Abu TShir
Ad-Dahbäs verrichtet. Hierauf hat sein Schüler, der Jurist Ahmad ihn

Abdallah ihn Mahmud das Werk nach seinem Diktat abgeschrieben und im

Jahre 322 ihm vorgelesen. So alt ist also unser Text, obgleich Häggi Ualifa

berichtet, daß Al-gämi' as->agir erst von Abu 'Abdallah Ahmad AI-Hasan ihn

Ahmad Az-Za'farä ni (gest. bTO d.U.) in Ordnung gebracht worden «ei

UJSj ). Auch wenn derartige Daten nicht vorhanden wären, so ließe an

eine fremde Hedaktion schon der Umstand denken, daß an einigen Stelleu

unseres Werkes Angaben aus anderen Werken des Schaibäni (so An-Na-

wädir S. 02, Al-Amäli S. 38) angeführt werden, die mit den Ausführungen

des Al-gämi' a>->agir im Widerspruch stehen, was nur als Werk eines

späteren Bearbeiters zu erklären ist. Viel anders kann jedoch der ursprüng-

liche Text, abgesehen von der Anordnung, nicht ausgesehen haben, da die

einzelnen Sätze in einer so prägnanten Form und mit so wenig Worten

ausgedrückt sind, daß der spätere Hedakteur kaum ein Wort fortnehmen

konnte, ohne das Verständnis unmöglich zu machen, welches schon jetzt an

mi mancher Stelle nur mit ungeheurer Anstrengung, und selbst dann nicht

mit vollkommener Sicherheit, möglich ist. Seine ganze Arbeit mag mir darin

bestanden haben, ein Wort an Stelle eines anderen zu setzen, etwa ein

Pronomen hier und da einzuschalten und ähnliche unbedeutende Kleinig-

keiten hinzuzufügen, dazu angetan, das Verständnis zu erleichtern.

Jahrhundertelang genoß dieses, seiner äußeren Form nach wenig um-

fangreiche Werk das ihm gebührende Ansehen: es bildete den Mittelpunkt

des KechtSStudiums. Abü Jüsnf selbst soll dasselbe nicht nur zu Hause,

sondern auch auf Reisen stets und ständig bei sieh gehabt, 'Ali ar-Räzi sich

darüber folgendermaßen geäußert haben 1

: «Wer in den Sinn dieses Werkes

Einsicht gewonnen hat. der ist der einsichtsvollste Mensch, und wer das-

selbe auswendig gelernt hat, dessen Gedächtnis erfreut sich des schönsten

Vermögens unter unseren Genossen. • Wie groß die Bedeutung des -Kleinen

Leihvertrag 25 *>Jl ™ds
j
^^^

Schenkung 26 „
Enit*tei,S

'

Mietverträge 27oljU-Vl *i

Grundsteuer 33 p| \ i •>

Schlachtopfer 34 AjJ\
Cher einen Sklaven,} r, .... . .*-<

der «ich durch Raten- L. rw^t,
Gesetzesbestunmun- 3.

Zahlungen von seinem'
28 M gen ohne Sankt.on S

Herrn loskauft ^ Getränke 3H ^^Yl »1

Ein Sklave, dem der'

Herr die Erlaubnis f i)0 • • 11 1 ^ 37

gegeben hat, Handel

(

20 M
I

oo
zutreiben 1 Pfand 3S J*J\

l'surpation 3<> w-a»M Strafrecht 31)

Vorkaufsrecht 31 A-iJl „ Testamente 40 LUjll

1 Haggi Hahfa, unter M-gUllT as-nagir.
*

1 %

»1
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Sammlers« war, ersieht man aus dem Umstand, daß die spateren Lehrer

der Jurisprudenz keinem Schüler die Berechtigung zum Richteramt zuge-

standen, der nicht die 1532 Paragraphen dieses Kompendiums, in welchem

wie gesagt die gesamte Rechtswissenschaft auf eine originelle und kunst-

volle Weise zusammengedrängt war, gedächtnismäßig beherrschte.

Noch deutlicher zeigt sich die beispiellose Wirkung dieses Werkes,

wenn man die nachfolgende Rechtsliteratur untersucht: es findet sich in

der hanefitischen Literatur kein einziges Werk über die abgeleiteten Rechts-

sätze (furu ad-tliti), d. h. über die Anwendung der Bestimmungen des reli-

giösen Rechts (Scharia) zur Entscheidung von Rechtsfällen des praktischen

Lebens, welches ohne, diese grundlegende Arbeit in dieser Form denkbar

wäre. Ja, ich möchte sogar noch weiter gehen und die Behauptung auf-

stellen: die bedeutendsten und, was noch wichtiger ist, die berühmtesten

Werke der hanefitischen Rechtsliteratur sind mehr oder weniger als Kom-

mentare oder Bearbeitungen des Gämi' fts-sAgir zu betrachten! Es ist nur

zu bedauern, daß dieser so verdienstvolle Schriftsteller durch den Ruhm
späterer, erst durch ihn groß gewordener Juristen derart in den Schatten

gestellt worden ist, daß erst vor 37 Jahren Sachau als erster den Staub

«ler Vergessenheit von ihm abschütteln konnte.

Die Bearbeitungen des -Kleinen Sammlers« sind zu zahlreich, als daß

an dieser Stelle eine vollständige Ubersicht gegeben werden könnte. Das

ist auch nicht der Zweck der vorliegenden Arbeit. Sind doch diese zu-

meist bei Häggi JJalifa, bei Ahlwardt, Brockehnann und an anderen Stellen

aufgezählt und besprochen. Ich möchte hier nur die bedeutendsten er-

wähnen, um hierdurch ein deutliches Bild der Abhängigkeit der späteren

mohauimedaui.sch-hanefitischcn Rechtsliteratur von Al-gfimi' as-sagir geben

zu können.

Die Bearbeitungen und Kommentare sind zweierlei Arten: entweder

tragen sie den Titel des Grundwerkes, oder sie sind, mehr oder weniger

auf Selbständigkeit Anspruch erhebend, mit einem anderen Titel versehen,

der jegliche verwandtschaftliche Beziehung zu dem «Kleinen Sammler« als

ausgeschlossen bezeichnen soll. Obgleich in gewisser Hinsicht von jenem

äußerlich ziemlich verschieden, stehen sich diese Bearbeitungen einander

sehr nahe. Sie führen in der Regel den Text des Gämi' as-sagir fast wort-

getreu an, geben die zu dessen Verständnis notwendigen Gesetzesbestim-

mungen und bemühen sich, die Anwendung dieser Bestimmungen bei jedem

einzelnen Rechtsfalle zu begründen. Der Grundtext des Gämi' as->agir

kann von den Anmerkungen der Bearbeiter ohne Zuhilfenahme der uns

bekannten Bulaqer Textausgabe nicht gelöst werden. Die äußere Kapitel-

einteilung des «Kleinen Sammlers- ist auch hier beibehalten.

Ahlwardt führt, fast ausschließlich nach Häggi Halifa, 17 Bearbeitungen

in Prosa und 3 in Versen an, die insgesamt den Titel al-Gämi' as-sagir

tragen. Hier möchte ich nur zwei davon erwähnen, die mir in Berlin als

Handschriften zu Gebote standen und neben den bald zu erwähnenden vor-

zügliche Dienste sowohl bei Feststellung des Textes wie zu dessen Ver-

ständnis leisteten:
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Kitäb Gä mi' as-sagir 1
fi ma<jhali aii-Nu'man, eine Bearbei-

tung nicht des Grundwerkes, sondern der schon erwähnten, von Ad-Dnbbäs

herrührenden Hedaktion des Garni' as- ajiir, wold die bedeutendste Arbeit

drs aus Buchara stammenden Juristen llusiai ad-Din Omar b. 'Abd al-'Azi/.

Ik Mäza As-Sadr asch-Schahid, geb. im Jahre 483/1090, gest. 536/1 141 s
.

Kine Bearbeitung im eigentlichen Sinne des Wortes ist dieses Werk kaum

zu nennen, es ist eher eine Abschrift mit Anmerkungen. Nur selten kommt
es nämlich vor, daß der wortgetreue Text des uns bekannten »Kleinen

Sammlers« durch Auslassung oder Hinzufügung eines Wortes verändert ist.

Manchmal stehen bloß an Stelle schwieriger, wohl schon damals veralteter

Worte leichter zu verstellende Ausdrucke. Jede Krage ist kurz begründet

und erklärt. Die Berliner Handschrift wimmelt von Anmerkungen /.wischen

den Zeilen und Randbemerkungen, wozu noch der Vorteil kommt, daß die

Simze Handschrift vokalisiert ist.

Ungefihr ein halbes Jahrhundert nach dieser mag eine andere Bear-

beitung — diesen Namen verdient sie eher als die vorerwähnte — zu

Nutz und Frommen der auf dem Wege der Jurisprudenz Eifernden ge-

trieben sein. Kitäb al-üfimi' as-sajjlr lautet dieses Mal der Titel:

Arbeit des Ahmad ihn Muhammad ihn 'Omar al-'Attäbl Abu Nasr\ ge-

bürtig elienfalls aus Buchara, gest. im Jahre ">8<i/1190. Sie ist bedeutend

weitläufiger als die erwähnte, die Erklärungen erinnern auffallend au die

Hidäja: sie sind öfter nicht nur in demselben Tone gehalten, sondern so-

;'ar in denselben Ausdrucken abgefaßt.

Gegen das Jahr 420 der lligra 4 hat das Haupt der Hanefiten von

Irak, Abü'l-Hasan Ahmad ihn Muhammad AI Kudüri aus Bagdad ein Kom-
pendium des mohammedanischen Rechts nach dein Ritus des Abu Hanifa,

ein »bis auf den heutigen Tag viel benutztes und oft kommentiertes Lehr-

buch der hanefitischen Furü'« verfaßt, welches »alle späteren Rechtskodizes

als Autorität zitieren« 6
. Dieses «älteste (sie!) und berühmteste« Corpus

aet mohammedanischen Rechtswissenschaft ist es, das «teils seiner Vortreff-

Kchkeit, teils seines Alters (so!) wegen bei den Moslenien im Rufe wunder-

tätiger Heiligkeit steht, sodaß die Lesung desselben zur Zeit der Peat und

'ler Not anempfohlen wird« f
', und «ungeachtet es von allen nachfolgenden

Werken über die islamitische Rechtswissenschaft vielfältig ausgeschrieben

und erschöpft worden, so steht es doch heute noch in großem Ansehen und

1 So der Titel der Berliner Hds., die hei Alilwardt, Verzeichnis usw. Bd IV,

Nr. 4437 beschrieben ist.

s C. Brockelmann, Gesch. d. arab. Lit. Bd. I. 8. 374, Nr. 10, ferner ebenda

S 172, 173.

' Beschrieben bei Ahlwardt, Verz. d. Berliner Hds. Bd. IV, Nr. 4438. Siehe

weh Brockelmann, Gesch. d. arab. Lit. Bd. I, S. 37:>, Nr. 21.

4 So das Jahr nach E. Hamilton (vgl. Präliminar zu Hidaya), zit. bei Hehns-

Äftr, a.a.O. S. 17.

s Belmsdörfer, a. a. O. S. 18.

• Hammer-Pnrgstall, Des Osm. Reiches Staatsverw. und Staatsverf. Bd. I,

B.li.7.
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wird von den nachfolgenden Verfassern almlicher Werke, selbst vom jüngsten,

dem Verfasser des M ultaka als Hauptwerk angeführt usw. - 1 Dieses Werk ist,

wie kühn <*in derartiger Gedanke auf den ersten Blick auch erseheinen mag.

wohl die berühmteste der älteren Bearbeitungen des schon so oft erwähnten

GSlIU as-saiiir des verkannten und unterschätzten Schaibäni. Zur größeren

Hälfte Altschrift des -Kleinen Sammlers« behauptete sich «las Muhta>at

des Kudüri lange Zeit neben diesem, bis ihm endlich gelang, denselben

vollständig zu verdrängen und seinen Platz auf Jahrhunderte unbestritten

einzunehmen. Ganz unverdient war das aber schließlich nicht. Denn das

Gämi' as-saiiir trägt den Keim seines Unterganges in seiner innersten Natur. Der

Ausdruck ist in ihm in solchem Grade prägnant, die Kunst, mit wenig Worten

vieles zu sagen J> U oder )U» Ji 1
, die zu allen

Zeiten als das höchste Ideal der mohammedanischen Rechtssehriftsteller

galt, hat darin eine derartige Vollendung gefunden, daß beim ersten Blick

aus diesen kleinen Sätzchen überhaupt ein Sinn schwer herauszubekommen

ist. Man muß zuerst das arabische Recht gründlich studieren, wenn man

in den tiefen Sinn dieser bedeutungsvollen Paragraphen Hinsicht gewinnen

will. Hierzu passen die Worte, die Kazem-Beg anläßlich eines ähnlichen

Werkes (Muhta>ar al-Wikäja) gesagt hat, vortrefflich 3
: »Sein Stil ist so

prägnant, daß kaum jemand imstande ist, etwas davon zu verstehen, der

diejenige Wissenschaft, die das Werk behandelt (d.h. die Jurisprudenz der

Araber) nicht ausgezeichnet beherrscht.« Der Zweck, den die äußerst zahl-

reichen Kommentare und Bearbeitungen im Auge hatten, war eben der.

dem Lernenden den Sinn dieser Beispiele zugänglich zu machen. Diese

Absieht liegt wohl auch der Abfassung des Mulitasar al-Kudüri zugrunde.

Von einer Erklärung der einzelnen Sätzchen, zu denen er noch einige hin-

zugefügt hat, sieht Kudüti in diesem Werke ab; sein Verdienst besteht

hauptsächlich darin, jedem Kapitel einige allgemeiner gefaßte Grundsäue

vorangeschickt und hiermit einen Schlüssel zum Verständnis der nachfol-

genden Beispiele gegeben zu haben, die meistenteils ebenso wörtlich nach

dem Texte des Gämi' as-sagir, wie das bei den übrigen Kommentaren der

Fall ist, angeführt sind. Das Studium des »Kleinen Sammlers» setzt die

Kenntnis des gesamten mohammedanischen Rechts, d. h. sowohl der Theo-

logie als auch der eigentlichen Jurisprudenz, voraus. Bei Kudüri sieht man

beides nicht mehr so ausschließlich kasuistisch behandelt, wie das bis dahin

üblich war: man trifft hier den in seiner Art ersten Versuch, aus den ein-

zelnen zusammenhanglosen Rechtsfallen allgemeinere Grundsätze herauszu-

schälen. Diese auch für das Studium außerordentlich wichtigen praktischen

Vorteile sind es wohl gerade, denen Kudüris «Kurze Darstellung des Ge-

setzes«, al Mul)tasar, ihr Ansehen verdankt, obgleich auch sie von einer

systematischen Modifizierung des Rechtes, von einem corpus juris im eigent-

1 Vgl. darüber noch A. von Kremer, Kultnrgesch. d. Orients unter d. Kalifen

Bd. I, S. 504.

" Kazem-Beg, Mühteserül-wikayet S. G7.

Kazem-Beg, a. a. O.
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lichen Sinne des Wortes noch weit entfernt ist. Zum Studium eignet sich

dieses Werk zwar bei weitem besser als das Gämi' as-sajjir; es besitzt je-

doch, wie auch Sprenger gesteht (eine Skizze usw.), alle Mängel eines Lehr-

buchs, die meines Erachtens erst im Werke des 'Ali ihn Alu Bakr ihn

Abd al-Galil al Fargäni al-Marginäni ar-Hischtäni Burhän ad-din (gest.

Ö93/1197) beseitigt sind. In der neuen Form, die ihm Al-Marginäni ver-

liehen hat, heißt der »Kleine Sammler« Bidäjat al-Mubtadi — Anfangs-

gründe des Anfängers. Es wäre überflüssig, über seine Beziehungen zum

Gärni" a>-sa»ir näher einzugehen; dieses Werk geht denselben Weg wie

Al-Muljtasar des Kudüri, es ist ja .hauptsächlich nach Schaihänis Al-gänu

avsagir und Kudüris Mirijtasar« 1 verfaßt worden. Zu seiner Bidäja hat

Marginäni selbst einen Kommentar, Al-Hidäja — die Leitung — geschrie-

ben, der das Ansehen eines Textes erlangt hat'. In diesem Werke er-

reicht die Entwicklung der mohammedanisch-hnnefitischen Rechtsliteratur,

wenn unter solchen Umständen von einer eigentlichen Entwicklung über-

haupt die Rede sein kann, ihren Höhepunkt; hier bleibt sie auch stehen.

Darauf beginnt bei den hanefitischen Schriftstellern die in der ganzen ara-

bischen Literatur so übliche Schreiberei meistenteils bedeutungsloser Kom-
mentare, die Abfassung von »erweiterten- oder »abgekürzten» Darstellungen,

die Nacherzählung und das Wiederkäuen des Bekannten auf hundert ver-

schiedene Weisen, so daß die fast unübersehbare Rechtsliteratur der Hane-

fiten nur auf ein paar U rundwerke, denen allen anderseits das AI Garni'

as->agir zugrunde liegt, bequem reduziert werden kann.

Uber das schon an und für sich genügend umfangreiche Werk des

Marjiinäni (Al-Hidäja) haben spätere Juristen eine Unmenge großer, mehr-

bändiger Kommentare und Erklärungen geschrieben, die alle wohlklingende

Titel wie An-Nihaja, Al-Kifaja, Mi'räg ad-diräja usw. führen. Man muß
über den beispiellosen Fleiß und die unermüdliche Energie staunen, die

allen diesen Arbeiten ihren Stempel aufgedrückt haben. Hierzu mochte

ich an dieser Stelle nur noch die vier Bände starke 'Inäja des Akmal ad-din

Al-Bäbarti (gest. 76H/1384) erwähnen, ferner das im ganzen islamischen

Orient weitaus berühmte Werk des Burhänaddin Mahmud Sadr nsch-Schan a 1.,

der nach Kazem-Beg um die Mitte des 7. Jahrhunderts lebte, Wikäjat
ar-riwäja fi masä'il al-Hidäja, den •Aufbewahrer der Gesetzesbestimmungen,

angewendet zur Erklärung der in der Hidäja angeführten Rechtställe«,

welchen er in der Absicht geschrieben hat, dem Gedächtnisse seines Enkels,

*adr asch-Schari'a IL, beim Studium der Rechtswissenschaft eine Stütze zu

geben 3
. Bis dahin bestand das Studium in der gedächtuismäßigen Ein-

prägung des gewaltigen StoiTes der Hidäja. Da aber diese Arbeit keinem

> C. Brockelmann, Gesch. d. arab. Lit. Bd. I, S. 37(5, Nr. 24.

3 Memoriae proditum est, auetorem per 13 anno.4 in boc opere conciiinando

occapatum fuisse, quos perpetuo jejuuio et preeihu» degit, quo factum est, ut deus

euiu ita juverit, ut opus maximae auetoritatis in foro factum est. Van den Berg,

De contractu »Do ut des» S. 24.

• Ka/cm-Beg S. LVI.
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auch noch so glänzenden Gedächtnisse gelingen wollte, so war die Ent-

stehung der Wikäja nur y.ti einer Krage der Zeit geworden. .Später schrieb

Sadr asch-Schari'a II., 'Uhaid-alläh ihn Mas'üd al-Mahbübi (gest. 747), der

dieses Werk zu derselben Zeit, als es allmählich unter der Feder seines

Großvaters entstand, auswendig lernte, so daß er dessen ganzen Text schon

heim Erscheinen gedächtnismäßig beherrschte, einen Kommentar dazu, wie

es viele andere Juristen getan haben, und gab eine »verkürzte Darstellung-

heraus, die Ka/.em-Heg unter dem Titel »Mühteserül-wikayet«, mit einem

ausführlichen Vorwort in russischer Sprache verscheu, herausgegeben hat.

Neben der Wikäja ragen noch drei .Säulen- — Arkän — der Rechts-

wissenschaft empor, auf die sich das letzte Werk von Bedeutung, nach

Mnuradjea d'Ohsson «le code universe! inahometan», nämlich Multakä 'I-

abhur des Sehaih Ibrahim ljalabi, fast ausschließlich stützt. Diese inu-

15n arba'a mu'tahara, vier hochgeschätzten Texte, sind neben der \V: ikäja:

1. Kitäb al-muhtär fi 'l-fatäwä des Abü-l-Fadl Magd ad-diu

Abdallah ihn .Mahmud usw. Al-Buldagi (gest. *»S3) 1

;

2. Kitäb magma' al-bahrain wa multakä 'n-naijirain 2
, zu-

sammengearbeitet aus dem Muhtasar des Qudüri und der manzüma des

Nasafi«. Mit zahlreichen Kommentaren, eiu Werk des Muzaflar ad-Din A. ihn

Ali b. Ta'lah as-Saäti aus Bagdad (gest. 696), und

3. das Kanz ad-dakä'ik ffl-furü' betitelte Buch, ein Werk des

überaus fruchtbaren Rechtssehriftstellers Hafiz ad-diti Abü-l-Barakät 'Ab-

dallah b. Ahmad An-Nasafi (gest. 710).

In dieser Galerie der berühmtesten und angesehensten Erzeugnisse

der hanefitischen Rechtsliteratur muß auch dasjenige Werk den ihm ge-

bührenden Platz einnehmen, welches »als das Handbuch aller Rechte und

Rechtsgelehrten im ganzen Osmanischen Reiche« gepriesen wird, »welches

es auch bis zur Erscheinung des Multakä unter Sultan Sulaiman blieb«

Das ist das Gurar al-al.ikäm fi furo* al-hanafija .die Stirnhaare der

Gebote in den Zweigen der hanefitischen Rechtsgelehrsamkeit«, verfaßt von

Mulla Mohammed ihn FirAmurs (oder Firamarz), bekannt unter dem

Namen Molla Ilosrow (gest. 805/ 1480). Zu diesem Texte, der ein Analogon

zu dem Marginänischen Bidäjat al-mubtadi bildet, hat später der Verfasser

selbst, ganz nach dem Beispiele der llidäja, einen Kommentar verfaßt unter

dem Titel Dinar al-l.iukkäm fi scharhi gurar al-ahkäm, d.h. die

Perlen (etwa die ausgewähltesten Gedanken) der Rechtsgelehrten, angewendet

zur Erklärung der weißen Stirnhaare (etwa der wichtigsten) der Gesetzes-

bestimmungen. Dieses wohl auf Anregung des Sultans Mohammed II., des

Eroberers von Konstantinopel entstandene WT
erk galt lange Zeit als das

beste seiner Art, bis schließlich unter Sultan Sulaiman Al-Känüni, dem Ge-

setzgeber, das letzte bedeutende Werk auf die Welt kam, welches berufen

war, das Bestehende der Vergessenheit zu überliefern oder wenigstens in

1 C. Brockelmann, Gesch. d. arab. Lit. Bd. I, S. 382.

a A. a. O. Bd. I, S. 383.

3 Hawmer-Purgstall, Des Osm. Reiches Staatsverw. u. Staatsverf. Bd. I, S. 10.
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#

das Auditorium der Rechtsgelehrten zu bannen und seitist den höchsten

Ehrenplatz in der hanefitisch-mohammedanischen Gesellschaft einzunehmen

und bis auf den heutigen Tag zu behaupten.

Ks ist die Arbeit des Schaih Burhän ad-din Muhammad ihn Ibra him
Al-Halabi (gest. 056/1549)', -welcher sein heute am meisten gebrauchtes

Corpus der islamitischen Gesetzgebung unter Sultan Sulaimän aus den

geschätztesten Quellen zusammentrug-*. Der Titel selbst, .Zusammenfluß

der Meere-, weist, analog mit dem Titel Magma' al-bahrain, der ihm viel-

leicht als Vorbild gedient hat, auf die Entstehung des Werkes hin: Ks sollen

darin hauptsächlich die erwähnten »vier hochgeschätzten Texte-, jedoch

unter gleichzeitiger Berücksichtigung des Muhtn>nr al-Kudüri und der Hidäja 3
,

zusammengeflossen sein.

Mit dem Multakä sollte auf dem Gebiete der Rechtswissenschaft das

letzte Wort gesprochen sein. Die Herrschaft dieses Werkes auf dem Throne

der hanefitischen Rechtsrichtung ist bis auf den heutigen Tag ungestört

geblieben. Man hat zahlreiche Kommentare darüber geschrieben, dasselbe

aurh ins Türkische übersetzt, es ist jedoch seither nichts geschaffen, was

das Ansehen dieser in der Türkei als staatlich anerkanntes Corpus juris

moslemici geltenden, letzten bedeutenden Bearbeitung des Al-gämi' as-satjir

herabsetzen konnte.

Ks mag befremdend klingen, aber der Weg, den die hanefitische

Reclitsliteratur im Laufe so langer Jahrhunderte vom Al-g^mi' ns-sagir Iiis

zum Multakä zurückgelegt hat, steht in keinem Verhältnis zu dem ver-

strichenen langen Zeitraum. Ks würde allerdings den Tatsachen nicht ent-

sprechen, wenn man überhaupt jede Kntwicklung ableugnen wollte, denn

heide Werke sehen sich wenig ähnlich; aber diese Kntwicklung tiezieht sich

hauptsächlich auf die äußere Korm. Obgleich die Kasuistik auch in dem

.Multakä nicht vollständig beseitigt ist, ist sie doch im Laufe der Jahrhunderte

in ihrem Umfange bedeutend verringert worden: allgemeinere, aus den ein-

zelnen Fallen abstrahierte Regeln sind eins der Hauptmerkmale des Multakä.

Der Inhalt hat sich aber kaum geändert, die Rechtsanschauungen sind bei

Haiabi noch nicht viel anders geworden, als sie bei Schaihäni waren. Das

ist aber leicht erklärlich: der mohammedanischen Jurisprudenz war der

Weg einer extensiven Kntwicklung von vornherein versperrt, da sie mit der

Theologie unzertrennlich verbunden ist; eine Kntwicklung war nur inner-

halb der starren Dogmen möglich, alles Neue konnte nur auf Grund des

Bestehenden und unter möglichster Bewahrung der alten äußeren Korin ge-

regelt werden.

Im Laufe der Jahrhunderte geriet der -Kleine Sammler- allmählich

in Vergessenheit, wohl wegen der ihm anhaftenden äußeren Schwächen.

1 So der Name nach C. Brockelmann, Gesch. d. arab. Lit. Bd. II, S. 432, Nr. 7.

In der Ausgabe, die ich besitze (Konstantmopel, 1311), heißt dagegen der Verfasser:

Ibrahim b. Muhammad b. Ibrahim Al-Halabi.

5 Hammer-Purgstall, Des Oam. Reiches usw Bd. I, S. 5.

5 Hammer-Purgstall, a.a.O. Bd. I, S. II.

Mi«, d. Sem. f. Orient Sprachen. 1908. II. Abt 7
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Sein Geist lebte jedoch durch die Jahrhunderte hindurch in den zahllosen

aus ihm entstandenen •Werken« und Bearbeitungen unablässig weiter fort,

und betrachtet man heutigen Tages die am höchsten geschätzten Krzeug-

nisse der hanefitischen Rechtsliteratur, so erblickt man hinter dem falschen,

fremden Glänze das immer junge Antlitz des nimmer alternden Muhammad

ihn AI-Hasan asch-Schaibäni. Die gesamte spätere Literatur der Hanefiten

ist wohl hauptsächlich aus dem Bedürfnis entstanden, dem dunkeln Gämi'

as-sagir Verständlichkeit und Klarheit zu verschaffen; kann man mit ihrer

Hilfe den tiefsten »Sinn des »Kleinen Sammlers« erfassen, so kann man die

ganze spätere Literatur entbehren.

Ks folgt nun in Übersetzung mit Kommentar das Obligationen-

ree ht des Verfassers. Das Kherecht, das im Manuskript gleichfalls fertig

vorliegt, kann mit Rücksicht auf den Raum nicht mit abgedruckt werden.

Kur das Thema dieser zwar überaus schwierigen, aber um so inter-

essanteren und besonders lehrreichen Arbeit sowie für deren Aufnahme in

die Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen mochte ich an

dieser Stelle meinem verehrten Lehrer, Herrn Prof. Kd. Sachau, meinen

verbindlichsten Dank aussprechen. Eine angenehme Pflicht ist es mir ferner,

den Herren Prof. G. Kampftmeyer und Dr. Fr. Kern für die Mitlesung der

Korrekturen, letzterem insbesondere auch für eine gütige Durchsicht der

Transkription der Eigennamen, sowie Herrn cand. jur. K. Kamke für seine

bereitwillige Durchsicht auf sprachliche Mangel meine Dankbarkeit zu

bezeugen.
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n.
V

Al-Gami' As-Sagir.

Buch xv.

Kauf bzw. Verkauf.

Kapitel I.

Prlnumeration.sk auf.

pi

Ks spricht Muhammad (ihn nl-Hasau asch-Schaibäni) von .la'kfib

(Ahii Jüsuf) und dieser von Abu Hanifa, es möge sieh Oolt der Aller-

höchste über sie erbarmen

!

1. Schließt ein Mann mit jemand einen Salam -Vertrag über ein

Kurr 1 Weizen fur 10 Drachmen, worauf (Uneinigkeit zwischen dein Käufer

and dem Verkaufer fiber die Qualität des zu liefernden Weizens entsteht

und) der Verkäufer behauptet: -Ich habe mit dir die Abmachung ge-

troffen, daß der zu liefernde Weizen schlecht sein soll-, der Käufer in-

dessen behauptet: -Nein, du hast (betreffs der Qualität des Weizens) nichts

abgemacht-, so entscheidet das Votum des Verkäufers. Wenn der Ver-

käufer behauptet, es sei (beim Abschluß des Vertrages) ein Lieferiingstermin

nicht festgesetzt worden, während der Käufer versichert: -der Lieferungs-

tennin wurde bestimmt-, so entscheidet die Behauptung des Käufers.

2. Schließt ein Mann mit jemand einen Salam -Vertrag über ein

Kurr Weizen fur 200 Drachmen, und zahlt nur 100 Drachmen in bar,

während der Rest des Preises durch eine Schuld des Verkäufers l>e-

glichen werden soll (die er aufrechnet), so ist der auf die Schuld bezug-

liche Teil des Vertrages rechtsungültig (bätil).

3. Schließt ein Mann mit jemand einen Salam -Vertrag fiber Weizen,

dessen Quantum mittels eines (beim Abschluß des Vertrages gegenwärtigen)

Hohlmaßes mit unbekanntem Inhalt bestimmt wird, so ist der Vertrag in-

korrekt (O V)'. Bei einem Bai'-Vertrag ist dies zulässig*.

1 Kurr ist Bezeichnung für ein Hohlmaß, gleich f> Eselslasten =s 12

— 4 o^jl = 60 Jr**. Hier und in den folgenden Beispielen dient es wohl zur

Bezeichnung eines -bestimmten beispielsmäßigen Quantums-.
1 Auf Grund des in diesen Mflnzon enthaltenen Feingoldes ist 1 Dinar

gleich ll"s Mark; 1 Dirham gleich '/, 2
Dinar, also 97 l

/n Pfennig. Asch-Schäfn setzt

1 Dinar gleich 12 Drachmen (Sachau, Muhammcd. Recht S. 39 Anm.). Schaibani

setzt 1 Dinar gleich 10 Dirham.
3 Wo Ware und Preis gewöhnlich vor der Trennung der beiden Kontrahenten

Zug nm Zug hingegeben werden.
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4. Wird der Lieferungsort beim Abschluß des Vertrages nicht genau

bestimmt, so ist jeder Pränumerationskauf inkorrekt, wenn die Lieferung

des Gegenstandes mit Unterhalts- und Transportkosten verbunden ist. Der

Salam -Vertrag ist daher in solchem Kalle gültig über Sachen, deren Lieferung

ohne Unterhalts- und Transportkosten erfolgen kann. Dann gilt als Liefe-

rungsort der Ort, wo der Vertrag geschlossen ist. Letztere Ansicht ver-

tritt Abu Ijanifa, während nach Abu Jiisuf und Muhammad dieselbe Be-

stimmung — wenn der Lieferungsort im Vertrage nicht festgesetzt ist —
auch fur solche Gegenstände gilt, deren Lieferung Unterhalts- und Trans-

portkosten verursacht.

5. Zulässig 1
ist der Salam -Vertrag über Eier, Nüsse oder Kupfer-

münzen bei bestimmter Anzahl oder über gesalzene Fische 1
, wenn ihre Art

bekannt und das Gewicht genau angegeben ist. Dabei wird zwischen

kleinen und großen Eiern kein Unterschied gemacht.

6. Ein Salam -Vertrag über frische (ungesalzene) Fische ist nicht zu-

lässig, es sei denn, daß Vertragsabschluß und Lieferung — vorausgesetzt,

daß Art und Gewicht des Objekts genau bestimmt sind — in die Saison

des Fischfanges fallen.

7. Fleisch kann nicht Gegenstand eines Salam-Vertrages sein. Jedoch

meinen Abu Jusuf und Muhammad: dies ist zulässig, wenn ein bestimmter

Teil (des Tieres, von dem das Fleisch stammt) mit seinen Eigenschaften

genau angegeben wird.

8. Zulässig ist der Salam -Vertrag über einen Becher, einen Pokal

oder ein Paar Schuhe u. dgl., wenn diese Sachen bekannt sind. Sind sie*

es nicht, so ist der Vertrag ungültig 5
. Wenn jemand dergleichen Gegen-

stände ohne bestimmten Lieferungstermin für sich anfertigen läßt
(
,*jl-2ju»\),

so steht ihm die Optio zu: er kann die Sache nach Belieben nehmen oder

vom Vertrag zurücktreten.

9. A. zahlt an B. eine bestimmte Summe mit der Bedingung, daß

ihm dieser nach einer gewissen Frist ein Kurr Weizen liefern soll. Wenn
beim Eintritt des Liefei ungstermins B. ein Kurr Weizen kauft und* den

A. ermächtigt, den Weizen von ('. in Empfang zu nehmen 1
, so ist eine

1 la Aom In, d. h. es gibt nichts Schlimmes daran.

Es ist bemerkenswert, daß unser Verf. das Wort mnlihun gebraucht; denn

der Verf. des Durar-Gurar macht hei der Erörterung dieser Frage folgende Bemer-

kung (Bd. II, 8.335): man sagt viA*— oder ^J^, was einen gesalzenen Fisch

bedeutet; jedoch wird die Form mätih (part, act.) in solchem Falle nicht gebraucht,

es sei denn bei inkorrektem Sprachgebrauch ioJ <j VI-

Inäja Bd. III, 8.208: jf- V 3 heißt: Jy£ V-

4 Ohne den gekauften Weizen in r^mpfang genommen zu haben.

5 Die Inaja Bd. III, S. 21t) ergänzt den Text der Hidaja und zugleich unseren

Text, indem sie hinzufügt <Ä>- *L-ia» «um auf diese Weise seine Forderung zu

begleichen«.
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solche Empfangnahme (wenn A. dem Auftrage Folge leistet) ungültig '.

Wird jedoch der Auftrag in der Form erteilt, daß der Käufer A. den

Weizen zuerst fur den Verkäufer (B. ist hier Kaufer) und erst dann für

sich seihst in Empfang nehmen soll, so daß er ihn einmal an .Stelle des B.

und dann noch einmal für seine eigne Rechnung ahmißt, so ist die Emp-

fangnahme zulässig. Wenn die Verpflichtung, ein Kurr Weizen zu liefern,

nicht infolge eines Salam -Vertrages, sondern infolge eines Darlehns auf den

B. lastet, so ist ein in der ersten Form erteilter Auftrag zulässig.

10. A. schließt mit B. einen Salam -Vertrag über ein Kurr Weizen und

(heim Eintritt des Lieferungstermins) giht dem B. den Auftrag, den Weizen

in seine (seil, des A.) Säcke zu messen; falls B. dies in seiner Abwesen-

heit tut, so gilt die Handlung nicht als Empfangnahme 3
. Wenn es sich

jedoch um den (gewöhnlichen) Kauf (Bai') eines den Vertragschließenden

vorliegenden Quantums Weizen handelt, so ist ceteris paribus eine auf die

erwähnte Weise erfolgte Empfangnahme rechtsgültig.

11. Giht jemand einem Goldschmied einen Dinar und beauftragt ihn

(daraus einen Ring oder eine ähnliche Schmucksache anzufertigen, und

wenn das Gold nicht reicht) noch ein halbes Dinar von sich aus hinzuzu-

fügen, so ist es zulässig, falls der letztere dies tut.

12. Machen die t>eiden Kontrahenten einen über ein Kurr Weizen

angeschlossenen Salam-Vertrag unter gegenseitiger Zustimmung rückgängig

(d. h. nachdem der Verkäufer sogleich nach Abschluß des Vertrages

und noch vor der Trennung der beiden Kontrahenten eine als Preis be-

stimmte Sklavin in Empfang genommen hat, so haftet dieser für den Wert

der Sklavin, den sie am Tage der Besitznahme hatte, falls sie nach Auf-

hebung des Vertrages, jedoch im Besitze des Verkäufers, stirbt. Dieselbe

Bestimmung gilt für den Fall, daß die Aufhebung des Vertrages (JL Ii") nach

dem Tode der Sklavin erfolgt; hier muß nämlich der Verkäufer ebenfalls

ihren Wert bezahlen. Wenn aber jemand eine Sklavin für 10»»0 Drachmen

durch einen Bai'- Vertrag erwirbt und nach erfolgter Besitzergreifung (von

seiten des Käufers) die beiden Kontrahenten unter gegenseitigem Einver-

ständnis vom Vertrage zurücktreten, so macht der Tod der noch im Be-

sitze des Käufers befindlichen Sklavin diesen Rücktritt rechtsungültig. Un-

gültig ist der Rücktritt ebenfalls, wenn er nach dem Tode der Sklavin erfolgt.

13. Wenn ein Mann an jemand 10 Drachmen bezahlt mit der Be-

dingung, daß ihm dieser nach einer bestimmten Frist dafür ein Kurr Weizen

1 A. a. O. Sl^a*
^

, d. h. auf solche Weise darf die Empfangnahme de«

Objektes bei einem Salam-Vertrag nicht erfolgen.

' Die Inaja Bd. III, S. 220 bemerkt wieder CM* cOU ß *U* j^T V

Dadurch wird die auf dem Salam -Vertrag beruhende Forderung

des Käufers nicht beglichen; wenn nämlich das in Frage kommende Quantum Weizen

zugrunde geht, nachdem es auf diese Weise abgemessen ist, so wird durch den

Verlust nur der Verkäufer betroffen.
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liefern soll und später beide Kontrahenten unter gegenseitiger Zustimmung

den Vertrag aufbeben, so darf der Käufer für die bereits bezahlte Summe
(d. h. die 10 Drachmen) vom Verkäufer nicbts kaufen, solange er dieselbe

nicbt zurfickempfangen bat.

14. Wenn jemand einen Dinar für 10 Dracbmen veräußert und vor

Empfangnahme der Summe (vom Käufer, d. b. vom Geldwecbsler) ein Kleid

dafür kauft, so ist der Kauf des Kleides inkorrekt 1
.

15. A. hat eine Forderung von 10 Drachmen an B. Wenn B. nun

dem A. einen Dinar für 10 Dracbmen verkauft 1 und ihm den Dinar ein-

händigt, so darf mit gegenseitiger Zustimmung auf diese Weise die Schuld

beglichen werden 3
.

Kapitel II.

Was darf verkauft werden und was nich.t.

Ks spricht Muhammad (Asch-Schaibäni) von Ja'küh und dieser von

Abu Hanifa, Gott der Allerhöchste möge sich über sie erbarmen:

1. Das auf einem Grundstück wachsende Gras (mara) darf weder

verkauft noch verpachtet werden.

2. In einem Behälter (• j^>~) befindliche Fische, die aus demselben

nicht herauskommen und nur durch Fischen herausgeholt werden können,

dürfen nicht verkauft weiden; kann man sie dagegen fangen, ohne, zu

fischen, so darf man sie auch verkaufen.

Bienen dürfen nicht verkauft werden. Ebenso nicht ein llüchtiger

Sklave.

3. Die Milch einer Frau — ohne Rücksicht darauf, ob sie frei

oder Sklavin ist — darf in einem Becher nicht verkauft werden. Gleiches

gilt von den Schweinsborsten; doch dürfen diese zum Schulülicken be-

nutzt werden.

Die Haare eines Menschen dürfen weder verkauft noch zu irgend-

einem Zwecke verwendet werden.

Ks darf nicht verkauft werden das Fell* eines toten Tieres, bevor es

gegerbt worden ist ; nach der Gerbung kann nichts mehr den Verkauf oder

die Benutzung desselben verhindern.

Es ist zulässig, die Knochen eines toten Tieres zu verkaufen, ebenso

wie Sehnen, Wolle, Borsten, Horner und weiche Haare (wie beim Hasen,

bei der Ziege usw.). In gleicher Weise ist die Benutzung aller dieser Sachen

zulässig. 2a. Es ist gestattet, einen llüchtigen Sklaven an eine Person

zu verkaufen, welche behauptet, daß sich dieser augenblicklich bei ihr (d. Ii.

1 Hier ist natürlich nichts anderes als das Wechseln von Geld gemeint, welches

Geschäft die Araber wie anderswo ausgeführt zum Kauf und Verkauf zählen. Das

Wort /ö«*/ (inkorrekt) ist hier wohl gleich bä'il (nichtig)

a Indem A. den Dinar behält, ohne den Kaufpreis (10 Drachmen gleich der

Forderung) dem B. zu bezahlen.

3 Im Original Plural. Dabei kann das Wort $tld auch -Haut- bedeuten.
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in ihrem Besitze) befindet. Wenn aber eine fremde Person dem Herrn des

flüchtigen Sklaven einen Kaufvorscblag macht und dabei behauptet, daß

sich der Sklave augenblicklieb bei einem gewissen N. N. befindet, so darf

der Verkauf nicht stattfinden, auch wenn der erwähnte N. N. die Behaup-

tung bestätigt.

4. Wenn jemand eine Sklavin verkauft, so gilt der Verkauf ;ds un-

geschehen, falls sich die gelieferte Person in der Folge als Sklave erweist.

Kauft jemand dagegen ein vierfOßiges Tier unter der Bedingung, daß es

männlich sein soll, so ist der Vertrag, wenn es sich als weiblich erweist,

zwar rechtsgültig, aber dem Käufer steht die Optio {hijär) 1 zu.

4 a. Wenn jemand eine Sache (mit der Bedingung, daß ihm der Preis

dafür) zum Neujahr, im Herbst, zur Erntezeit oder zur Dreschzeit (ent-

richtet wird) verkauft, so ist der Vertrag unkorrekt; zulässig ist in solchem

Falle der Vertrag, wenn der Käufer (fur die Bezahlung des Preises) zu

einem der aufgezählten Zeitpunkte (O^ji) Bürgschaft leistet.

5. Stürzen bei einem zweistöckigen Gebäude das Krd- und das Ober-

geschoß, welche zwei verschiedenen Personen gehören, zusammen', so darf

der Inhaber des Obergeschosses dasselbe nicht verkaufen. Ein Weg darf

sowohl verkauft als auch verschenkt werden. Ein Wasserbett (masit al-tna)

dagegen darf weder verkauft noch verschenkt werden.

• 6. Wenn jemand einen Sklaven fur Wein oder ein Schwein kauft,

darf er ihn nach der Empfangnahme freilassen oder verschenken ; in diesem

Falle muß er (an den Verkäufer) den Wert (ktma) * des Sklaven bezahlen.

7. Wenn ein Moslem einen Christen beauftragt, Wein zu verkaufen

oder zu kaufen, so ist dies zulässig. Abu Jüsuf und Muhammad meinen:

dies ist nicht zulässig (auch?) hinsichtlich eines Mohammedaners 4
.

8. Wenn jemand eine Sklavin contractu vitioso (bai'an fäsirlan)

kauft, so kann der Verkäufer nach erfolgter gegenseitiger Ubergabe und

Empfangnahme die Sklavin nicht eher zurückbekommen, als bis er den in

Empfang genommenen Preis dem Käufer zurückerstattet hat.

Stirbt aber der Verkäufer, so hat der Käufer ein größeres Recht (als

alle anderen etwa vorliandenen Gläubiger des Verstorbenen) auf die Sklavin,

solange er sich den dafür bezahlten Kaufpreis nicht hat zurückzahlen lassen.

9. Verkauft jemand ein Haus (mit Hof) contractu vitioso, so muß
der Käufer, wenn er auf dein Grundstück eine Anlage errichtet (bei der

Anfechtung des Vertrages), den Wert des gekauften Hauses entrichten;

später kam diese Tradition dem Abu Jüsuf zweifelhaft vor, und er lehrte

zusammen mit Muhammad (Schaibäni), daß der Käufer das neuerrichtete

Gebäude abbrechen lassen und Haus und Hof zurückgeben müsse.

1 Siehe näheres darüber unter -Optio..

2 bi anderen Bearbeitungen: -oder auch wenn nur die obere Etage zusam-

menstürzt •

5 Der Begriff -Preis- wird im Arabischen durch das Wort taman ausgedrückt;

das Wort kbna bezeichnet dagegen den Wert einer Sache.
4 Siehe Kommentar.
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10. Wenn der Landesherr (Sultan) jemand zwingt, irgendeinen seiner

Sklaven zu verkaufen oder zu verschenken (und dieser das tut), so ist es

nicht zulässig. Zwingt er ihn aber, sich von seiner Frau zu scheiden, einein

seiner Sklaven die Freiheit zu schenken oder eine Ehe einzugehen, so ist

es zulässig.

11. Wenn jemand eine Sklavin fur 1000 (Drachmen) kauft und (nach

der Empfangnahme) dieselbe, ohne noch den Preis bezahlt zu haben, dem

Verkäufer wieder für 500 Drachmen verkauft, so ist der zweite Bai'-Ver-

trag nichtig (bätil).

12. Falls jemand eine Sklavin für 500 Drachmen kauft und dieselbe

nach der Empfangnahme, ohne den Preis noch bezahlt zu haben, zusammen

mit einer anderen wieder an den Verkäufer für 500 veräußert, so ist der

zweite Bai'-Vertrag nur in beziig auf die Sklavin gültig, welche er in dem
eisten Vertrag nicht gekauft hat; in Anbetracht der ersten ist der Vertrag

nichtig.

13. Wenn jemand eine Sklavin emptione vitiosa (schiraan fäsidan)

kauft und dadurch, daß er dieselbe nach gegenseitiger Ubergabe und Emp-
fangnahme von Preis und Ware wieder verkauft, einen Gewinn erzielt, so

muß er den Gewinn als Almosen spenden. Dagegen kommt dem Verkäufer

der Gewinn zu, den er mit dem Preise der Sklavin erzielt. Letztere Be-

stimmung findet auch in dem Falle Anwendung, daß A. gegen B. auf Grund

einer Forderung 1 vorgeht, B. dieselbe anerkennt und erfüllt; jedoch später,

nachdem A. mit dem Gelde einen Gewinn erzielt hat, die beiden erklären,

daß die Forderung unbegründet war (d. h. der Gewinn kommt dem A.

zugute).

14. Wenn jemand eine Sklavin, welche lOOOMilkSl 3 kostet und ein

Halsband im Werte von gleichfalls 1000 Miikäl trägt, für 2 000 Silber-

Mitkäl kauft und dem Verkäufer sofort 1 000 Mitkäl entrichtet, so gilt das

bereits Bezahlte, wenn sich die beiden Kontrahenten jetzt voneinander

trennen, als Preis der Halskette. Dieselbe Bestimmung gilt für den Fall,

daß A. die Sklavin samt dem Halsband für 2000 — 1000 in bar und 1000

auf Kredit — kauft; das in bar Bezahlte gilt als Preis der Halskette.

15. Wenn jemand seine Konkubine* oder seine Sklavin, welcher er

nach seinem Tode die Freiheit versprochen hat*, verkauft, so hat der Käufer

nicht einzustehen, wenn sie in seinem Besitze sterben. Abu .lüsuf und

Mubammad aber meinen: In solchem Falle muß der Käufer ihren Wert
(kima) bezahlen.

1 Mnl heißt res sensu juridico; daß es auch eine Forderung bezeichnen kann,

ist aus dem Kap. VIII, § 7 zu ersehen, wo es anstatt dain steht. In unserem Falle

könnte es auch nichts anderes bedeuten, da das Wort darähim darauf folgt

a Ein goldenes Milkiil hat ungefähr 10 Drachmen (Kremer, Kulturgesoh. »1.

Orients usw. Bd. I, S. 25 Anm.).
3 Uttum al-ipalad heißt die Sklavin, welche von ihrem Herrn ein Kind hau
4 Eine solche Sklavin heißt mudabbam.
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Kapitel III.

Bai'-Verträge über Sachen, welche nach Maß oder Gewicht
verkauft werden.

Ks saßt Muhammad von .la'küb und dieser von Abu Hanifa — Gott

der Allerhöchste möge sich über sie erbarmen —

:

1. Verkauft jemand 2 Pfund Bauchfett gegen 1 Pfund Schwanzfett,

2 Pfund Fleisch gegen 1 Pfund Bauchfell, 1 Ei gegen 2 Eier, 1 Nuß gegen

Nüsse, 1 Kupfermünze gegen 2 solche oder 1 Dattel gegen 2 Datteln

bei sofortiger gegenseitiger Lieferung und Empfangnahme ( -U. |j» Zug

um Zug) derart, daß die fraglichen Gegenstände genau bestimmt sind

(^.Ut), so ist es zulässig. Dies sagt (zusammen mit Abu Hanifa) Abu

.hisuf; nach Muhammad jedoch darf 1 Kupfermünze nieht gegen 2 Kupfer-

münzen verkauft weiden, wohl aber I Dattel gegen 2 Datteln. Dabei ist

jede Sache, welche sich durch rati (wohl ein bestimmtes Gewicht) be-

stimmen läßt, ein tmznt-Objekt (quae pondere constituuntur).

2. Wenn jemand eine Sache kauft, die nach Maß. Gewicht oder Zahl

bestimmt wird, und dieselbe weiter verkauft, ohne sie gemessen, gewogen

oder gezählt zu haben, so ist der zweite Vertrag inkorrekt bei Sachen,

welche geinessen oder gewogen werden. Kauft man aber eine Sache, die

durch Längenmaß bestimmt wird, und verkauft dieselbe, ohne sie gemessen

zu haben, so ist der Verkauf zulässig.

3. Kauft ein Mann eine Sache, die nach Maß oder Gewicht bestimmt

wird, und entdeckt (nach der Empfangnahme) an einem Teile einen Mangel,

so kann er entweder die ganze Sache zurückweisen oder sie ganz behalten.

Wenn jedoch auf einen Teil (einer solchen Sache) von anderer Seite ein

- -• '

Anspruch geltend gemacht wird (JäJu 1), so steht «lein Käufer nicht die

Optio zu, den Rest zurückzuweisen (und die Hückzahlung des ganzen

Preises zu verlangen). Handelt es sich aber um ein Kleid, so steht ihm

die Optio zu.

4. Kauft ein Mann Olivenöl mit der Bedingung, dasselbe samt dem

Gefäß zu wiegen und vom Bruttogewicht für das Gefäß ">0 Pfund abzu-

ziehen, so ist das (Geschäft) inkorrekt (fäsirl). Zulässig ist der Bai'-Ver-

tray, wenn der Manu das Olivenöl unter der Bedingung kauft, vom Ge-

samtgewicht das Gewicht des Gefäßes abzuziehen.

">. Wenn jemand 10 Ellen von einem 100 Ellen großen Hause oder Bade

kauft, ist der Bai' inkorrekt; nach Abu Jüsuf und Muhammad aber ist der

Vertrag zulässig. 1st das Haus bzw. das Bad in 100 Anteile (saJim) geteilt

und kauft man 10 davon, so ist der Vertrag nach allen drei Juristen

zulässig.

6. Wenn jemand ein Haus von I 000 Ellen kauft, das sich später als

größer erweist, so gehört das ganze dem Käufer. Wird aber der Kauf-

vertrag unter der Bedingung abgeschlossen, daß für jede Elle von dem

Hause, welches 1 000 Ellen groß sein soll, 1 Drachme bezahlt werde, so

Digitized by Google



106 Dimitboff: Asch-Schaibanl.

steht dein Käufer, falls es sich als größer erweist, die Optio zu: er kann,

wenn er will, das Haus nehmen, indem er auch den Preis fur die Mehr-

leistung (fadl) — jede F.lle zu 1 Dirham gerechnet — hinzufugt, oder

nach Belieben vom Vertrag zurücktreten. Erweist sich das Haus als

kleiner, so kann er es nach Belieben für den entsprechenden Teil vom

Preise (
t
j^\ ^j» V"**^") nehmen (seil, oder den Vertrag rückgängig machen).

Es sagen Ja'küb und Muhammad: dieselben Bestimmungen gelten, wenn es

sich um Kleider handelt.

7. Wenn jemand eine Elle von einem Kleid verkauft mit der Bedingung,

daß der Verkäufer oder der Käufer sie abschneiden soll, so ist der Vertrag

nichtig; dasselbe gilt, wenn die Kontrahenten das Abschneiden nicht er-

wähnen.

8. Kauft jemand ein Kleid — die Elle zu 1 Drachme —, ohne die

Zahl tier Ellen zu wissen, so ist der Vertrag inkorrekt. Wenn er die Zahl

der Ellen später erfährt, so steht ihm die Optio zu: er kann nach Belieben

das Kleid nehmen oder den Vertrag rückgängig machen. Abu Jüsuf und

Muhammad aber meinen, daß er verpachtet sei, das Kleid — jede Elle zu

1 Drachme gerechnet — zu nehmen, ohne Rücksicht darauf, ob er (die

Zahl der Ellen beim Abschluß des Vertrages) wußte oder nicht.

9. Kauft jemand Nahrungsmittel 1 — das Kafiz zu 1 Drachme —
(ohne zu wissen, aus wie vielen Kafiz das Ganze besteht), so erfolgt der

Kauf kafizweise; wenn also (der Käufer den Weizen mißt und) für jedes

einzelne Kafiz 1 Drachme bezahlt, so ist der Bai' zulässig. Abu Jüsuf und

Muhammad sagen: der Kaufvertrag ist für die ganze Menge gültig — das

Kafiz zu 1 Dirham gerechnet.

10. Wenn jemand Butter in einem Schlauch kauft, und dann das

Gefäß (seil, den Schlauch), welches 10 Pfund wiegt, (dem Verkäufer) zu-

rückgibt, so entscheidet die Aussage des Käufers, falls der Verkaufer be-

hauptet, der Schlauch sei ein anderer im Gewichte von 5 Pfund gewesen.

Kapitel IV.

Uneinigkeit des Verkäufers und des Käufers in bezug auf den

Kau fpreis.

Es sagt Muhammad von Ja'küb und dieser von Abu Hanifa — Gott

der Allerhöchste möge sich ihrer erbarmen: —
1. Jemand hat zwei Sklaven gekauft und in Empfang genommen; hier-

auf ist einer der Sklaven gestorben, und zwischen den beiden Kontrahenten

Uneinigkeit über den Preis der Sklaven entstanden; hier entscheidet die

Behauptung des Käufers 1
, es sei denn, daß der Verkäufer einwilligt, den

1 Das Wort tadm, welches eigentlich Nahrungsmittel bedeutet, wird hier ge-

wöhnlich zur Bezeichnung von Weizen oder Weizenniehl angewendet. Vgl. auch

das Kapitel über die Vollmacht zum Verkauf und Kauf.

3 Sadr asch-Schahld fügt hinzu: <-£ f -bekräftigt durch seinen Schwur-.
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Überlebenden (Sklaven) zurückzunehmen, ohne für den Toten irgendwelche

Entschädigung zu beanspruchen. Nach Abu .lüsuf gill das Votum des

Käufers (nur) betreffs des Verstorbenen; ihre Behauptungen über den an-

deren müssen die beiden Kontrahenten durch gegenseitige Eidesleistung be-

kräftigen und den Vertrag aufheben (falls beide den Schwur abgelegt haben ').

Nach Muhammad müssen die streitenden Parteien ihre Behauptungen über

die beiden Sklaven durch Eidesleistung erharten; (geschieht dies,) so muß
der Käufer (den lebenden Sklaven zurückgeben und) den Wert des ver-

storbenen entrichten.

2. Jemand kauft eine Sklavin, und nach ihrer Empfangnahme machen

die beiden Kontrahenten unter gegenseitiger Zustimmung den Vertrag rück-

gängig. Entsteht hierauf Uneinigkeit über den Kaufpreis, so müssen beide

den Schwur ablegen. (Geschieht das,) so müssen sie einander das (bei der

Aufhebung des Vertrages) Empfangene zurückgeben (jtalj*). Hierdurch

tritt der erste Vertrag wieder in Kraft.

3. Wenn jemand zwei Sklaven (seil, sa/katan teähidatan, d. h. durch

einen Vertrag) kauft und nach erfolgter Empfangnahme einen von ihnen

propter defectum {bi-l-'aibi) zurückweist, während der andere in «einem

Besitz stirbt, so muß er den Kaufpreis des Verstorbenen be-

zahlen. Die Bezahlung des Preises für den zurückgewiesenen Sklaven lallt

fort, wenn der Käufer noch nicht bezahlt hat. Der ganze (für die beiden)

vereinbarte Preis wird (zur Feststellung des Kaufpreises für jeden einzelnen

Sklaven) nach dem Wert eines jeden von ihnen eingeteilt.

4. Schließt jemand mit einem andern einen Salam-Vertrag über 1 Kurr

Weizen für 10 Drachmen und entsteht später Uneinigkeit über den Kauf-

preis, nachdem die beiden Kontrahenten den Salam unter gegenseitiger Zu-

stimmung bereits aufgehoben haben, st) entscheidet die Behauptung des Ver-

käufers, ohne daß der Salam-Vertrag wiederum in Kraft treten kann.

Kapitel V.

Optio inspection is und Optio c o n v r n t i onal is.

Es sagt Muhammad von .la'küb und dieser von Abu Manifa — Gott

der Allerhöchste möge sich über sie erbarmen: —
l. Kauft ein Mann Nahrungsmittel, die er nicht gesehen hat und sagt

dabei, er sei mit ihnen zufrieden, so ist er berechtigt, dieselben zurückzu-

weisen, wenn er sie nach Besichtigung nicht lür gut befindet. Wenn er

alter einen Dritten zu der Empfangnahme bevollmächtigt und dieser bei der

1 Abu Naar bemerkt: Wenn (auch) er (d.h. der Verkäufer) den Schwur ab-

legt, so nimmt der Verkäufer den lebenden Sklaven zurück, und der Käufer ist ver-

pflichtet, ihm den auf den Verstorbenen fallenden Teil des Kaufpreises zu bezahlen
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Ausführung des Auftrages die Sachen sieht, so ist der Auftraggeber nicht

mehr berechtigt, dieselben zurückzuweisen, es sei denn, daß er irgendeinen

Mangel (aib) an ihnen entdeckt. Krfolgt jedoch die Empfangnahme durch

einen Boten (rasül), so ist der Käufer berechtigt, die Annahme zu ver-

weigern (*jy j\ 4))- Abu Jüsuf und Muhammad sagen: Der Bevoll-

mächtigte nimmt dieselbe rechtliche Stellung ein wie der Bote; daher ist

(der Käufer auch im ersten Falle) berechtigt, die Annahme zu verweigern;

denn die Ausübung des Optionsrechtes erfolgt' nicht durch die Empfang-

nahme (J*Jl\ Jm j\A*\ JIUI JV).

2. Kauft ein Mann ohne Besichtigung einen Ballen Kleider aus in-

dischem (Zutti-)* Stoff und verkauft oder verschenkt (nach der Empfang-

nahme, jedoch vor der Besichtigung des Gekauften) ein Kleid davon und

liefert dasselbe aus, so ist er nicht mehr berechtigt, etwas (d. h. die übrig-

gebliebenen Kleider) zurückzuweisen, es sei denn propter defectum (ifiä

bi-'aibin). Dieselbe Bestimmung gilt von der Optio conventionalis.

3. Kauft ein Blinder eine Sache, so gilt für ihn die Betastung als

Besichtigung (<—> o wenn der gekaufte Gegenstand derart ist. daß

er durch Betastung erkannt werden kann. Abu Jüsuf sagt jedoch: Befindet

sich der Blinde an einem Orte, von dem aus er die Sache sehen würde,

falls er sehen konnte und erklärt er sich damit zufrieden (käla raditu), so

ist er nicht mehr berechtigt (das fragliche Objekt) zurückzuweisen.

4. Wenn jemand einen Sklaven kauft und die Optio zugunsten einer

dritten Person (atjnabi) ausbedingt, so kann sowohl er selbst als auch die

fremde Person den Vertrag für verbindlich erklären oder ihn aufheben

((
>sn ja wjj ^ 3wi w»-

5. Verkauft jemand einen Sklaven unter Stipulierung einer dreitägigen

Optionsfrist und erklärt am dritten Tag in Abwesenheit des Käufers: ich

trete vom Vertrag zurück {ZjUJ so gilt (diese Erklärung) nicht als eine

Aufhebung (nakd) des Vertrages.

Dieser Ansicht ist (neben Abu Hanifa) Muhammad, Abu Jüsuf sagt

dagegen : das ist Aufhebung. Wenn (der fragliche Sklave) am dritten Tage

nach der Empfangnahme stirbt, so muß der Käufer dessen Wert {kima)

bezahlen; stirbt er nach dem dritten Tage — dessen Kaufpreis (Jaman).

Wenn die Optio zugunsten des Käufers slipuliert ist, und der Sklave am
dritten Tage stirbt, oder der dritte Tag vergeht, ohne daß der Käufer eine

Erklärung abgegeben hat, oder wenn dieser den Vertrag am dritten Tage

für verbindlich erklärt, so muß er in allen Fällen den Kaufpreis des Skla-

ven bezahlen. Wenn er (d. h. der Käufer) sich eine viertägige Optio aus-

bedingt, so ist der Bai' inkorrekt; erklärt er jedoch den Vertrag innerhalb

der ersten drei Tage für verbindlich, so ist der Vertrag (auch in solchem

Falle) zulässig. Ahnliches gilt, wenn die Optio dem Verkäufer zusteht.

1 Oder: bildet nicht einen Bestandteil der Empfangnahme.
3 Siehe Mul.iit al-mul.iit, unter zlt.
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Abu Jüsuf und Muhammad sagen jedoch: er ist zulässig, wenn er (d. h.

einer der beiden Kontrahenten) sich eine Optio von zehn oder mehreren

Tagen ausbedingt; übt er dabei seine Optio vor Ablauf der (ersten) drei

(Tage) aus, so wird der Vertrag auch nach Abu Hanifa zulässig.

6. Kauft jemand seine Frau 1 unter der Abmachung einer dreitägigen

Optio, so wird die Ehe (d. h. der Ehevertrag) nicht inkorrekt; wenn er

dabei (innerhalb der Optionsfrist) den Koitus vollsieht, erlischt seine Optio

nicht (Uj jr j\ 4)). Abu Jüsuf und Muhammad sagen: die Ehe wird

(durch die Stipulierung der Optio) inkorrekt, und wenn der Heischlaf

stattgefunden hat, kann der Mann die Frauensperson nicht mehr zurück-

weisen.

7. Verkauft jemand zwei Sklaven auf Grund eines Vertrages (?a/-

katan vcahidalan) für 1 000 Drachmen unter Stipulierung einer dreitägigen

Optiousfrist betreffs eines (unbestimmten) von ihnen, so ist der Vertrag in-

korrekt. Wenn er aber jeden Sklaven für je 500 Drachmen verkauft und

sich die Optio über einen individuell bestimmten von ihnen (hi-'ainiki) aus-

bedingt, so ist der Bai'-Vertrag zulässig.

H. Verkauft jemand einen Sklaven, indem einer der beiden Kontra-

henten die Optio zu seinen Gunsten stipuliert, so muß derjenige von ihnen

die Fastenbruchsteuer (sadakat al-ßtr) bezahlen, dessen Eigentum der Sklave

ist (olladtU-'oMu lahu).

9. Kauft jemand zwei Kleider mit der Bedingung, dasjenige, welches

ibin besser gelällt, für 10 Drachmen zu nehmen und stipuliert dabei eine

dreitägige Optiousfrist zu seinen Gunsten, so ist «las zulässig. Ähnliches

bei drei (Kleiderstücken). Sind aber vier Kleiderstücke, so ist der Vertrag

inkorrekt.

10. Kauft ein Mann ein Haus unter Stipulierung der Optio und vor

Ablauf derselben auf Grund seines Vorkaufsrechts ein dem gekauften be-

nachbartes Haus, welches inzwischen zum Verkauf gelangt, so gilt letzteres

als Beweis seiner Genehmigung (ritlan) des ersten Vertrages.

11. Zwei Männer kaufen (gemeinschaftlich) einen Sklaven und be-

dingen für sich die Optio aus. Falls hierauf einer von ihnen den Vertrag

für verbindlich erklärt, so ist der andere nicht mehr berechtigt, denselben

aufzuheben. Abu Jüsuf und Muhammad aber sagen: er kann ihn auf-

beben.

12. Es kauft jemand eine Sklavin unter der Bedingung, daß der

Vertrag nichtig sein soll (U4I- £w Y), falls er innerhalb dreier Tage den

Preis nicht entrichtet; dies ist zulässig. Stipuliert er aber eine viertägige

Frist, so ist nach Abu Hanifa und Abu Jüsuf der Vertrag inkorrekt (fäsid).

Er ist (auch in solchem Falle) zulässig, wenn der Käufer den Preis inner-

halb der (ersten) drei Tage entrichtet. Muhammad sagt jedoch: zulässig

ist der Vertrag auch dann, wenn eine vier- oder mehrtägige Optionsfrist

ausbedungen wird.

• Waa hierunter gemeint sein kann, 8. Kommentar.
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Kapitel VI.

Bai '-Vert rag mit Gewinn (Muräbaha 1

). Verkauf fur dfn Selbst-

kostenpreis (Taulija).

Ks spricht Muhammad von .la'kfib und dieser von Abu llanifa — Gott

der Allerhöchste möge sich fiber sie erbarmen —

:

1. Kauft jemand ein Kleid und verkauft es dann mit Gewinn, so

wird, falls er dasselbe Kleid wiederum gekauft und jetzt von neuem ver-

kauft (bei Berechnung des Selbstkostenpreises), aller Gewinn abgezogen, den

er bisher aus dem Kleid erzielt hat. Wenn dabei der Preis, für den er

das Kleid zum letzten Male gekauft hat, niedriger ist als der ganze Gewinn,

so darf er das Kleid mit Gewinn (-Angabe) nicht verkaufen.

Abu Jfisuf und Muhammad sagen: er kann (auch in diesem Falle)

das Kleid mit Gewinn (-Angabe) 1 verkaufen, indem er als Selbstkostenpreis

den letzten Kaufpreis zugrunde legt 3
.

2. Kauft ein Sklave, dem der Herr (maulä) die Erlaubnis gegelien

hat, Handel zu treiben, und der dabei (so viel) Schulden hat, daß sie (sein

Vermögen ubersteigen und daher) seine Person verhaften jjiL« -Lt

Oj -k^- t>o), ein Kleid fur 10 Drachmen und verkauft dasselbe seinem

Patron Tür 15 Drachmen, so kann der letztere dieses Kleid nur unter Be-

rechnung eines Selbstkostenpreises von 10 Drachmen mit Gewinn (-Angabe)

verkaufen. Dieselbe Bestimmung gilt ffir den Fall, daß der Patron das

Kleid gekauft hat und dasselbe dem Sklaven verkauft.

3. Kauft der Gerent einer Kommanditgesellschaft4
, dem der Abmachung

gemäß die Hälfte des Gewinnes zukommen soll, ein Kleid ffir die (vom

Kommanditisten empfangenen) 10 Drachmen und verkauft dasselbe an diesen

fur 15 Drachmen, so kann der letztere das Kleid mit Gewinnangabe nur

von 12 l

/2 Drachmen an (seil. Selbstkostenpreis) verkaufen. Zufar aber sagt:

weder der Gerent darf etwas an den Kommanditisten, noch dieser an den

ersteren verkaufen.

1 I). i. ein Vertrag, bei welchem der Verkäufer den Selbstkostenpreis und

den Betrag des Gewinnes, den er dabei erzielen will, genau angeben muß.
a Eine solche Sache darf jedoch nur muräbahatan nicht verkauft werden, wo

Selbstkostenpreis und Betrag des Gewinnes genau angegeben werden müssen. Sie

kann aber in solchem Falle mumumnialan (d. h. ohne Röcksicht auf den Preis, den

der Verkäufer für die Sache bezahlt hat) verkauft werden, wobei natürlich ein Ge-

winn zulässig ist.

3 Die Übersetzung ist hier ganz frei, da eine wörtliche Übertragung keinen

Sinn gibt. Der Text lautet (Al-ganu as-sagir S. Af): <»~J >—.*~>y y\

4 Die Kommanditgesellschaft heißt arabisch mudäraba. Gemeint ist hier fol-

gender Fall: A. (Kommmanditist = JLii ^j) gibt an B. (Gerent= uJ^) einen

bestimmten Betrag mit der Bedingung, daß dieser mit dem Gelde Handelsgeschäfte

betreiben und dafür einen Teil vom Gewinn (hier die Hälfte) bekommen soll.
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4. Kauft ein Mann eine Sklavin und verliert diese hierauf (in seinem

Besitze) ein Auge oder vollzieht der Herr mit ihr den Koitus — wobei sie

-chon dekoriert war — , so kann er sie mit Gewinn (-Angabe) verkaufen,

ohne dem Käufer diesen Umstand anzugeben. Wenn er ihr aber selbst

•las Auge ausgerissen, oder wenn es ein anderer getan hat, der Herr jedoch

schon eine Entschädigung dafür bekommen hat, oder falls er die Sklavin,

die bis dahin Jungfrau war, defloriert hat, so darf er sie nicht anders

mit Gewinnangabe verkaufen, als daß er diesen Umstand (dem Käufer)

erklärt.

5. Wenn jemand einen Sklaven für 1 000 Drachmen auf Kredit ge-

kauft und dann mit einem Gewinn von 100 Drachmen (mit sofortiger Zah-

lung) verkauft hat, ohne dem Käufer mitzuteilen, (daß er den Sklaven auf

Kredit, mj.vF'aton, gekauft hat), so kann (der letztere), wenn er (von diesem

Umstand) Kenntnis erhält, den Sklaven nach Belieben behalten oder zurück-

weisen. Wenn der Käufer (diesen Umstand) erfährt, nachdem er den ge-

kauften Sklaven zugrunde gerichtet hat, so ist er verpflichtet, 1 100 Drach-

men zu entrichten. Wird der Bai'-Vertrag für den Selbstkostenpreis des

Verkäufers abgeschlossen, ohne daß (der Verkaufer den Umstand, daß er

den Sklaven, welchen er jetzt verkauft, auf Kredit gekauft und dessen

Preis noch nicht bezahlt hat,) klarlegt, kann der Käufer den Sklaven nach

Belieben zurückweisen oder nehmen. Bekommt er indessen, nachdem er

den in Frage kommenden Sklaven zugrunde gerichtet hat, Kenntnis von

diesem Umstände, so ist er verpflichtet, (dem Käufer) 1 000 Drachmen so-

fort zu entrichten.

ß. Verkauft ein Mann eine Sache für den Selbstkostenpreis, ohne

dnß der Käufer dessen Betrag kennt, so ist der Vertrag inkorrekt (/äsid);

wenn (der Verkaufer) ihm darauf denselben mitteilt, so kann er nach Be-

lieben die Sache behalten oder zurückweisen.

Kapitel VD.

Uber die Mängel.

Es spricht Muhammad von Ja'küb und dieser von Abu Harnfa —
(Jott der Allerhöchste möge sich über sie erbarmen —

:

1. Es ist ein Mangel ('aib) bei einer Sklavin, wenn sie nach Eintritt

der Mannbarkeit noch keine Menstruationen hat oder nach Ablauf der von

dem Gesetz für die Dauer der normalen Menstruation fixierten Anzahl Tage

immer noch Blut absondert (wtoÄötfo), dergleichen wenn sie Unzucht treibt

oder einer tributpflichtigen Nation angehört. Ist (das gekaufte Objekt) ein

Sklave, so kann ihn (der Käufer) nicht zurückgeben, 1 weil er Unzucht (zinari)

treibt. Der Wahnsinn in der Kindheit bleibt ein Mangel für immer; Ent-

laufen (seil, seinem Ha rn, ibäk) und Urinieren gelten als Mängel, solange

I). b. den Vertrag wegen versteckten Mangel» rückgängig inachen.
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(der Sklave) das Mannesalter nicht erreicht hat; wenn (also jemand einen

Sklaven) kauft, welcher während seiner Unmündigkeit seinem Herrn ent-

laufen ist oder unwillkürlich ins Bett uriniert hat, so kann ihn der Käufer

nicht zurückweisen, wenn er erst nach Eintritt der Pubertät in seinem Be-

sitze wiederum entläuft oder uriniert.

2. Kauft ein Mann einen Sklaven und nimmt ihn in Empfang, strengt

dann aber (ohne noch den Preis bezahlt zu haben) einen Prozeß wegen

(versteckten) Mangels 1 an, so wird er nicht eher (seil, durch den Richter)

gezwungen, den Kaufpreis zu entrichten, als bis er dem Verkäufer den Kid

zugeschoben (und dieser den Eid abgelegt) hat*, was nicht notwendig ist.

falls der Käufer selbst einen sicheren Beweis (fur seine Behauptung) bei-

bringt; denn durch den Prozeß wegen des versteckten Mangels bestreitet

der Käufer die Verpachtung zur Zahlung des Kaufpreises. Sagt der Käufer

jedoch: meine Zeugen sind in Syrien, so wird dem Verkäufer (durch den

Richter) der Eid aufgetragen, und der Käufer muß (nachdem er den Eid

geleistet hat) den Kaufpreis bezahlen.

3. Kauft jemand einen Sklaven und strengt dann wegen Entlaufens

(ibäk) desselben einen Prozeß an, so wird dem Verkäufer nicht eher der

Eid auferlegt, als bis der Käufer bewiesen hat, daß (der Sklave) in seinem

Besitz entflohen ist; erbringt er diesen Beweis, so hat der Verkäufer zu

schwören, daß -er den Sklaven verkauft und der Käufer ihn in Empfang

genommen habe, ohne daß er je (seil, bis zum Augenblicke der Empfang-

nahme durch den Käufer) entllohen sei*.

4. Kauft jemand eine Sklavin und entdeckt nach der Übergabe und

Empfangnahme von Ware und Preis, einen Mangel an ihr (und strengt in-

folgedessen einen Prozeß wegen Aufhebung des Vertrages an), indessen der

Verkäufer die Behauptung aufstellt: -ich habe dir diese Sklavin zusammen

mit einer andern verkauft«, während der Käufer versichert: »du hast mir

diese allein verkauft-, so ist die Behauptung des Käufers entscheidend.

"). Kauft jemand eine Nuß, eine Melone, eine Gurke «»der ein Ei

und findet, nachdem er sie geöffnet hat, daß sie verdorben {fäsid) sind, so

ist er berechtigt, falls sie nicht mehr zu benutzen sind 3 (dieselben zurück-

zugeben und) die Rückzahlung des ganzen Kaufpreises zu verlangen. Ist

jedoch die Sache brauchbar, so ist der Käufer nur berechtigt, eine Ent-

schädigung wegen des Mangels zu verlangen.

6. Kauft jemand zwei Sklaven auf Grund eines Vertrages (ö-L>-|^ «JLL^»,

d. h. mit einem Händedruck) und nimmt einen von ihnen in Empfang, in-

' D. h. eine Actio rescissoria oder redhibitoria.

a Aus dem einzigen Worte jhlf unseres Textes ist unmöglich zu erraten,

was der Verfasser hier gemeint hat. Daher vgl. Durar-Gurar Bd. II, S. 408:

s Unser Text S. 83 4> *aU> ^ läßt auch die Ubersetzung zu: falls er

sie noch nicht benutzt bat; Ober meine Ubersetzung s. Kommentar.
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dessen er am anderen irgendeinen versteckten Mangel findet, so ist er be-

rechtigt, entweder die beiden zu nehmen oder aber einen Prozeß wegen

(Aufhebung des Vertrages betreffs) der beiden anzustrengen'.

7. Kauft jemand eine Sklavin oder ein Reittier und entdeckt (nach

der Empfangnahme) an ihrem bzw. seinem Körper eine Wunde, so gibt er

Wnen Beweis seiner Zufriedenheit (rtdan) mit dem Kauf (d. h. mit dem ge-

kauften Gegenstand) dadurch, daß er die Wunde der Sklavin heilt, oder

das Reittier zu eigenem Gebrauche benutzt. Wenn er aber das Tier reitet,

um es (dem Verkäufer) zurückzugeben, Ell tranken oder Hafer für es zu

kaufen, so gilt das nicht als (ein Beweis für die) rifan*.

8. Kauft jemand Stoff für ein Kleid und entdeckt, nachdem er den-

selben zugeschnitten, aber noch nicht genaht hat, daran irgendeinen Mangel,

SO (kann er den gekauften Stoff nicht mehr zurückweisen und) ist er be-

rechtigt, eine Entschädigung Wegen des Mangels zu beanspruchen; wenn

der Verkäufer jedoch sagt: »ich nehme den Stoff (auch) so zurück«, so ist

er dazu berechtigt. Hat der Käufer den Stoff weiterverkauft, so ist er •

nicht berechtigt, irgendeine Entschädigung zu verlangen, gleichviel ob er

(beim Verkauf von dem Mangel) Kenntnis hatte oder nicht. Hat jemand

ein Kleid (oder Kleiderstoff) gekauft und einen Mangel daran entdeckt,

nachdem er dasselbe rot gefärbt hat, so ist er (nur) berechtigt, eine Ent-

schädigung wegen des Mangels zu beanspruchen; dem Verkäufer steht aber

nicht zu, zu sagen: »ich nehme es (auch) so (zurück)-. Wenn der Käufer

das gekaufte Kleid (welches er etwa gefärbt hat) weiterverkauft, nachdem

erden Mangel bemerkt hat, so ist er berechtigt, Anspruch auf Entschädigung

wegen des Mangels zu erhellen £>rj)-

9. Kauft jemand einen Sklaven, ohne zu wissen, daß er gestohlen

hat, und wird (die rechte Hand des letzteren) im Besitze des Käufei-s ab-

gehauen, so ist dieser berechtigt, den Sklaven zurückzuweisen und die Rück-

zahlung des Kaufpreises zu beanspruchen. Nach Abu .ffisuf und Muhammad
hat er dieses Recht nicht, sondern er kann nur die Differenz zwischen dem

Werte des Sklaven vor und nach dem Diebstahl beanspruchen.

10. Wenn (bei einem Kaufvertrag) der Sklave dem Verkäufer zurück-

gegeben wird infolge einer Entscheidung des Richters, die sich auf das

Geständnis des Verkäufers (ikrär), oder auf seine Weigerung der Eides-

leistung oder auf einen von dem Käufer erbrachten evidenten Beweis {bai-

jina) gründet, so ist er berechtigt, gegen denjenigen, der ihm seinerseits

den Sklaven verkauft hat, einen Prozeß anzustrengen. Wird jedoch der

Sklave ohne Gerichtsentscheidung dem Verkäufer zurückgegeben wegen

1 Bei Sadr asch-Schahld steht anstatt L^t-^ unseres Textes der Ausdruck

lr*Jj j\ \^-*>"^» d. h. entweder nimmt er die beiden oder gibt er dio beiden zurück,

was der Aufbebung des Vertrages gleichbedeutend ist.

• Die Quellen fugen hinzu: -Wenn das Reiten unentbehrlich ist-; falls näm-

lich das Reiten nicht unbedingt notwendig ist so gilt das Besteigen des Pferdes

als Ausdruck der Zufriedenheit mit dem Kauf.

Mitt d. Sem. f. OrirnL Sprachen. 1908. II. Abt H
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eiües derartigen Mangels, welcher (in der Regel) nicht im Besitze des

Käufers entstanden sein kann o-^-V so ist der Verkaufer

nicht berechtigt, denjenigen, der ihm den Sklaven verkauft hatte, zu verklagen.

, 11. Kauft jemand einen Sklaven und entdeckt an ihm einen Mangel,

nachdem er denselben gegen ein Entgelt (bi-mälm) freigelassen hat, so ist er

nicht befugt, Anspruch auf Entschädigung wegen des Mangels zu erbeben.

Kapitel Vm.

I. Vollmacht zum Kauf und Verkauf.

Es spricht Muhammad von Ja'kfib und dieser von Ahn Hanifa — Gott

der Allerhöchste möge sich ihrer erbarmen —

:

1. Wenn ein Mann einem anderen (einige) Drachmen gibt und zu

ihm sagt: kaufe mir dafür Nahrungsmittel (ta'äm), so bezieht sich der Auf-

trag auf Weizen oder Weizenmehl.

2. Beauftragt jemand einen andern mit dem Verkauf seines Hauses,

so ist es (auch) zulässig, daß dieser die Hälfte davon verkauft Abu Jfisuf

und Muhammad sagen jedoch: letzteres wird erst dann zulässig, wenn der

Mandatar auch die andere Hälfte verkauft hat. Falls er ihn aber mit dem

Kauf eines Hauses beauftragt, so ist es rechtsungültig, wenn er nur eine

Hälfte kauft. Zulässig ist jedoch, daß der Mandatar (teakll) das ganze Hans

in Teilen (scMksan schiksan) kauft.

3. Wenn ein Mann jemand bevollmächtigt, fur ihn einen Sklaven für

1 000 Drachmen zu kaufen und (der Mandatar später) sagt: »ich habe einen

gekauft, jedoch ist er in meinem Besitz (<^-^£) gestorben«, indessen der Man-

dant behauptet: »nein, du hast ihn ftir dich gekauft-, so ist die Behauptung

des letzteren entscheidend; hatte er aber dem Mandatar die 1000 Drachmen

vorher (bei Erteilung des Auftrages) ausgezahlt, so entscheidet dessen Votum

(jy&\ J> Jj%
4. Wenn jemand zu einem sagt: verkaufe mir diesen Sklaven für

einen gewissen Dritten, und dieser verkauft ihn, worauf (wenn der angeb-

liche vollmachterteilende Dritte die Auslieferung des Sklaven verlangt) der

erstere leugnet, daß ihm der Dritte den Auftrag fur diesen Kauf erteilt habe,

so ist der Dritte berechtigt, sich (gegen Entrichtung des Kaufpreises) den

Sklaven ausliefern zu lassen; erklärt der Dritte aber, daß er dem Käufer

eine solche Vollmacht nicht erteilt habe, so hat er dieses Recht nicht, es

sei denn, daß der Käufer (freiwillig oder nach Abmachung) ihm den ge-

kauften Sklaven ausliefert. Dann ist dieses Geschäft ein (selbständiger neuer)

Kaufvertrag, daher ist der Dritte verpflichtet (den Sklaven zu nehmen und

den Preis dem Mandatar, der hier Verkäufer ist, zu entrichten) 1
.

1 Dieser Ausdntok wäre gänzlich unverständlich, wenn wir nur auf den Text

des Al-gatni' as-sagir angewiesen wären; er lautet nämlich:
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5. Jemand beauftragt einen anderen mit dem Verkauf seines Sklaven;

weist der Kaufer nach Abschluß des Vertrages und Empfangnahme des

Preises (durch den Bevollmächtigten) oder vor dieser Empfangnahme auf

Grund eines evidenten Beweises (baijina), einer EidesleistungsVerweigerung

oder eines Geständnisses den Sklaven an den Mandatar (tcaktl) zurück wegen

eines Mangels, der nicht (nach dem Verkauf) entstanden sein kann (V

O-^), so ist der Mandatar berechtigt, den Sklaven an den Mandanten

(mmcakkil) zurückzugeben. Ähnliches gilt, wenn der Sklave infolge eines

Mangels, der auch nach dem Verkauf entstehen kann, auf Grund einer bai-

jina oder Eidesleistungsweigerung an den Mandatar zurückgewiesen wird;

geschieht dies jedoch auf Grund eines von diesem gemachten Geständnisses,

so ist er verpflichtet, den Sklaven für sich zu behalten (j\^5L. tjj j\*

6. Sagt jemand zu einem Sklaven: kaufe dich von deinem Herrn fur

mich, und geht der Sklave darauf ein und sagt dann zu seinem Herrn:

•verkaufe mich mir fur den N. N. fur soundso viel«," so wird der Sklave

Eigentum des Auftraggebers (seil, falls der Herr des Sklaven auf diesen

Vorschlag eingeht); wenn aber der Sklave zu seinem Herrn sagt: »ver-

kaufe mich mir«, und nicht hinzufügt: »für den N.N.«, so wird er frei.

7. Wenn jemand einen anderen bevollmächtigt, eine Schuld (mal) 1

(an seiner Stelle einzutreiben und deren Betrag vom Schuldner) in Emp-
fang zu nehmen, der Schuldner jedoch (die Bezahlung verweigert und die

Angelegenheit infolgedessen vor das Gericht gebracht wird, wo der letztere)

-J* lJ+J\ glücklicherweise hat die Inaja Bd. III, S. 478 einen Satz mehr, woraus

der Sinn dieser Stelle klar wird: i-U-H d.h. pJLi Jb-Vl^ J#

1 In unserem Texte steht zwar das Wort mal und ferner rubb al-mül, was

ja res sensu juridico bzw. den Inhaber oder Eigentümer einer solchen res bezeichnet;

ich glaube jedoch, daß hier unter mäl nicht jede res, sondern speziell der Betrag

einer Schuld, d. h. einfach eine Schuld (dain) zu verstehen ist» Daß durch dieses

Wort auch ein Betrag bezeichnet werden kann, habe ich auf S. (>1 nachgewiesen.

Daß es hier nichts anderes heißen kann, schließe ich aus den folgenden beiden Stellen

derHidaja S. 621 : **fj jjC
<J

*fi> jjjH, d.h. der Träger einer

Vollmacht zur Einkassierung einer Schuld kann diese auf gerichtlichen Wegen be-

wirken und ferner (ebenda): ^fj V jyJi ^^f jfj\ J, d. h.

der zur Empfangnahme einer res specialis (ain) % Bevollmächtigte hat nicht zugleich

auch die Vollmacht, (im Falle einer Lieferungsweigerung) einen Prozeß wegen der-

selben anzustrengen. Da in unserem Texte die Rede 1. von einer Eidesleistung

and 2. von einer Zwangszahlung ist — was nur durch den Richter bewirkt werden

kann — , so muß man annehmen, daß es sich hier um einen Prozeß handelt. Hier-

aus muß man a contrario schließen, daß dessen Objekt nach der zitierten Stelle der

Hidaja nur der Betrag einer Schuld bildet
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behauptet, der Gläubiger babe sieb schon die Schuld (mal) l>ezahlen lassen,

so muß er den Betrag der Schuld an den Mandatar entrichten. Hierauf

kann er den Vollmachtgeber gerichtlich verfolgen und ihm den Eid zu-

schieben. Auf diese Weise werden die Forderungen gegen die beiden

(d. h. Vollmachtgeher und Mandatar) mit einem Prozeß erledigt 1
.

Bezieht sich aber die Vollmacht auf die Ruckgabe einer gekauften

Sklavin wegen eines (nach der Empfangnahme vom Vollmachtgeber, d. h.

vom Käufer entdeckten) Mangels, wobei der Verkäufer (vor dem Gericht) das

Besteben eines Animus habendi beim Käufer behauptet, so wird der Ver-

käufer nicht eher gezwungen, die Sklavin (gegen Rückzahlung des Kauf-

preises) zurückzunehmen, als bis der Käufer seinen Eid (der darin besteht,

die Behauptungen des Verkäufers zu widerlegen) abgelegt hat.

Anmerkung. In dem vorhergehenden Kapitel betrachtet Schaihäni

die Vollmacht nur in bezug auf die Obligationen. Kr fuhrt nämlich die

Bestimmungen der Vollmacht nur insofern an, als sie zur Vervollständigung

der auf den Kauf und Verkauf bezüglichen Regeln dienen. Im Buche über

die Vollmacht (kitdb at-tcakäla) hat er wiederum ein Kapitel über die Voll-

macht für Kauf und Verkauf eingeschaltet, welches sich mit dem vorher-

gehenden nicht deckt, sondern nur den Zweck hat, die Bestimmungen über

die Vollmacht zu erörtern. Da diese beiden Kapitel sowohl vom Stand-

punkte der Vollmacht als auch von dem der Obligationen einander er-

gänzen, anderseits die Grenzen der vorliegenden Arbeit die Aufnahme des

ganzen Buches über die Vollmacht nicht gestatten, so glaube ich, gut zu tun.

wenn ich zugleich auch jenes übersetze.

Kapitel IX.

II. Vollmacht zum Verkauf und Kauf.

Es sagt Muhammad von .Ta'küb und dieser von Abü Hanifa — es

möge sich Gott der Allerhöchste über sie erbarmen —

:

Wenn jemand einen Mann beauftragt, für ihn zwei individuell be-

stimmte Sklaven (abdaini l>i-ajänihimä) zu kaufen, ohne dabei einen Preis

anzugeben, dieser jedoch nur den einen kauft, so ist das zulässig. Wenn
der Vollmachtgeber dem Mandatar den Auftrag erteilt, zwei bestimmte

Sklaven, deren Preis gleich ist, für 1000 Drachmen zu kaufen, und der

letztere nur den einen für 500 oder darunter kauft, so ist dies ebenfalls

zulässig; kauft er ihn jedoch für mehr als 500 Drachmen, so ist der Voll«

1 Unser Text hat an dieser Stelle den Ausdruck der wegen

seiner kurzen Fassung ganz dunkel ist, um so mehr als auch der Zusammenhang das

Verständnis nicht erleichtert. Für die Übersetzung, die ich daraus mache, glaube

ich einen Anhaltspunkt in dem folgenden Ausdruck der Hidäja S. 624 zu erblicken:

JM 4jV J^H ^iU^i Vj V 1^ Man vergleiche hierüber

auch Inuja Bd. III, S. 509.
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inachtgeber nicht verpflichtet, den Sklaven auf Grund der Vollmarhterteilung

anzunehmen, es sei denn, daß der Mandatar den anderen Sklaven fur den

Rest der 1 000 Drachmen kauft Nach AbÜ Jüsuf und Muhammad ist der

Kauf (in Ansehung der Vollmacht) korrekt (auch dann), wenn der Mandatar

den einen Sklaven fur eine Summe, welche nicht erheblich hoher ist als

die Hälfte, kauft 9
, so daß von den 1000 Drachmen genügend übrigbleibt,

um den anderen Sklaven zu erwerben.

Wenn ein Mann jemand beauftragt, einen ihm gehörigen Sklaven zu

verkaufen, und der (Bevollmächtigte) denselben fur einen niedrigeren oder

höheren (als den vom Eigentümer angegebenen) Preis, oder für eine Sache 3

oder nur die Hälfte von ihm verkauft, so ist (der Verkauf) rechtsgültig.

Abu Jüsuf und Muhammad jedoch meinen: der Mandatar darf den Sklaven

nur für Geld verkaufen, und zwar für eine Summe, die nicht erheblich

von dein Werte der Sache (hier: des Sklaven) abweicht*. Auch darf er

nicht nur etwa eine Hälfte des Sklaven verkaufen, es sei denn, daß er auch

die andere Hälfte verkauft, bevor zwischen ihm und dem Vollmachtgel>er

ein Streit darüber entstanden ist.

Wenn jemand einen Sklaven, der keine Verträge abschließen darf*,

oder einen Unmündigen mit dem Verkauf eines Sklaven beauftragt und

dieser ihn verkauft, so ist der Verkauf rechtsgültig: die Verpflichtung

1 Durar-Gurar fugt jedoch hinzu : y±\ JJ, d. h. wenn der Mandatar

den zweiten Sklaven, wenn auch nicht gleichzeitig mit dem ersten, so doch vor

Kntstehung des Prozesses kauft Hat er zur Zeit der Verhandlung nur den

ersten Sklaven gekauft, so gilt die erste Bestimmung. Das ist cigenüich selbst-

verständlich.

a O JÜ\ #lC* k. Es steht im Durar-Gurar Bd. II, S. 645 : j ; V

p*% 'M uJt j m~ 3 u u <->\ jjii j -utf uJi dt j

•JT''5- Der Ausdruck des Textes bimä jatayäbana uaw. bedeutet eigentlich: um

eine Summe, um welche die Menschen beim Handel einander zu betrügen pflegen,

d.h. betrügen dürfen; also gemeint ist hier ein unbeträchtlicher Betrug. Die hiaja

Bd. Iü, S. 479 sagt nämlich statt dessen : X- \ j- lc JUl c£ 3 tJ* 3>

3
^j? S' (ara*f) heißt überhaupt jede res mobilis, hier jedoch gleicli Ware,

Gut im Gegensatz zum Geld, welches durch Dirham oder Dinar wie im folgenden

bezeichnet wird.

* <it Der Sklave, der seiner rechtlichen Stellung nach eine res

ist und daher nur Objekt eines Bai'-Vertrages sein darf, kann in bestimmten Fällen

mit Erlaubnis seines Herrn Handel treiben ; dann heißt er 'alulun madänun. In unserem

Falle ist der Sklave in seinem rechtlosen Zustande (vgl. Koran, Sure XVI, V. 77)
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(den Sklaven in gutem Zustande zu liefern) 1

,
liegt hier dem Auftrag-

geber ob.

Kin Sklave sagt zu jemand: Kaufe mich fur mich fur 1000 Drachmen

von meinem Herrn los, und händigt ihm die 1000 Drachmen ein; wenn

hierauf der Beauftragte zu dem Herrn des Sklaven (beim Abschluß des

Kaufvertrages) sagt: -ich kaufe ihn für ihn selbst«, und der Maulä den

Sklaven daraufhin verkauft (al-gämf as-sajjir: baahu 'alä hädä), so erlangt

der Sklave seine Freiheit, und das Patronatsrecht (»VJ\) steht dem bis-

herigen Eigentümer, Maulä, zu. Legt jedoch der Beauftragte diesen Um-
stand nicht klar, so win! der Sklave Eigentum des Kaufers, die 1 000

Drachmen bekommt sein bisheriger Herr, und (dem Sklaven) steht gegen

den Kaufer eine Forderung von 1 000 Drachmen zu.

Wenn jemand zu einem anderen (nachdem sie ihren Streit vor den

Richter gebracht haben) sagt: -ich hatte dir die Vollmacht erteilt, meinen

Sklaven gegen bar zu verkaufen, du hast ihn aber auf Kredit verkauft«,

während der Beauftragte behauptet: «du hast mich bloß mit dessen Ver-

kauf beauftragt, ohne etwas Näheres zu bestimmen«, so entscheidet die

Behauptung des Vollmachtgebers.

Entsteht eine derartige Kontroverse zwischen dem Gereuten (mudärib)

und dem Kommanditisten (JUl j) einer zweigliedrigen Kommanditgesell-

schaft, so gilt das Votum des Gerenten.

Falls jemand eine Forderung von 1 000 Drachmen gegen einen anderen

hat und diesen beauftragt, ihm (dafür) diesen (d. h. einen genau bestimmten)

Sklaven zu kaufen, so ist es rechtsgültig, wenn der Schuldner den Auftrag

erfüllt. Wenn aber der Gläubiger den Schuldner beauftragt, ihm für den

geschuldeten Betrag einen nicht bestimmten Sklaven zu kaufen, so trägt

der Schuldner den Schaden (^j^ll JU oU). falls er auf diesen Auf-

trag hin einen Sklaven kauft und dieser in seinem Besitze stirbt, bevor die

Empfangnahme von seiten des Auftraggebers erfolgt ist; nimmt jedoch der

Auftraggeber den Sklaven in Empfang, so wird er sein Eigentum. Abu

Josttf und Muhammad dagegen meinen: der Sklave wird als Eigentum de,s

Auftraggebers betrachtet ^1 ^jV y), sobald der Beauftragte von dem-

selben Besitz ergriffen hat.

Händigt jemand einem anderen 1 000 Drachmen aus mit dem Auf-

trage, ihm dafür eine Sklavin zu kaufen, so entscheidet die Behauptung

des letzteren, wenn nach Kauf einer Sklavin (zwischen ihm und dem Auf-

traggeber Uneinigkeit über den Kaufpreis entsteht, die Sache vor das Ge-

rieht gebracht wird und) der Auftraggeber behauptet: »du hast sie für 500

gekauft«, während der Beauftragte sagt: «ich habe sie für 1 000 gekauft«.

Diese Bestimmung gilt (jedoch nur dann), wenn der Wert der Sklavin 1 000

I S-^Jl j. Nach Analogie mit dem zu § 4 (Kap. V1U) Gesagten

schließe ich, daß das Wort 'uhda den in Klammem gegebenen Sinn hat; es gilt

nämlich der Auftraggeber and nicht der Sklave bzw. der Unmündige - die Iiier nur

die Rolle eines Boten spielen — als die eine vertragschließende Partei.
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Drachmen beträgt; ist sie aber 500 Drachmen wert, so gilt das Votum des

Auftraggebers. Hatte dieser den Preis der Sklavin dem Beauftragten noch

nicht bezahlt, so ist der Beauftragte Käufer fur sich selbst.

Sagt jemand zu einem anderen: «kaufe mir ein Kleid« oder «ein Reit-

tier« oder «ein Haus« (ohne eine andere nähere Bestimmung), und leistet

dieser dein Auftrage Folge, so ist die Vollmacht null und nichtig (bätif).

Hat aber der Vollmachtgeber den Kaufpreis des Hauses angegeben, die

Art des Reittieres oder des Kleides (näher bestimmt), so ist die Vollmacht

rechtsgültig.

Wenn jemand einen anderen beauftragt, fur ihn diesen (d. h. einen

dabei anwesenden oder überhaupt einen genau bestimmten) Sklaven für

1 000 Drachmen oder auch ohne Angabe des Preises zu kaufen, und nach

erfolgtem Kauf (/.wischen ihm und dem Auftraggeber Uneinigkeit über den

gezahlten Kaufpreis entsteht, wobei) der Auftraggeber behauptet: *du hast

ihn für 500 Drachmen gekauft-, während der Beauftragte sagt: «für 1 000

Drachmen«, so entscheidet die Behauptung des Bevollmächtigten, wenn der

Verkäufer seine Aussage bestätigt.

Erteilt jemand einem anderen die Vollmacht, einen (seiner) Sklaven

zu verkaufen, so ist der Verkauf rechtsgültig, wenn der Beauftragte einen

Dritten mit dem Verkauf beauftragt und dieser den Sklaven in seiner

Gegenwart verkauft, oder wenn eine fremde Person den fraglichen Sklaven

verkauft hat und der Bevollmächtigte im Moment, wo er davon erfahren,

den Vertrag für verbindlich erklärt hat'. Falls aber die Vollmacht auf

den Kauf eines aus hiranischem {ijj^) StofTe angefertigten Kleides*

geht und der Bevollmächtigte einen Dritten mit dem Kauf beauftragt, so

ist der Kauf rechtsgültig, falls er im Beisein des Bevollmächtigten erfolgt;

war jedoch dieser nicht zugegen, so ist der Kauf ungültig 3
. Wenn ein

Servus contrahens (mukätib), ein Sklave oder ein kopfsteuerptlichtiger Un-

gläubiger (dimmt) seine unmündige, freie, sich zum Islam bekennende

Tochter verheiratet oder für dieselbe einen Kauf- bzw. Verkaufsvertrag

schließt, so ist es rechtsungültig. Abu Jüsuf und Muhammad sagen jedoch:

das ist zulässig. Ähnliches gilt für den Apostaten, wenn er wegen seines

Abfalls vom Islam der Todesstrafe verfällt, ferner für den Ungläubigen,

welcher dadurch, daß er die Oberhoheit der Mohammedaner nicht aner-

kennt und keine Kopfsteuer zahlt, zu den durch Krieg (f/i/uül) zu be-

kämpfenden Feinden des Islam gerechnet wird 4
.

1 Ayäsa, d. h. seine Zustimmung dazu gegeben hat. Daraus ist zu oraehen,

daß der Beauftragte den Vertrag nicht persönlich abzuschließen braucht; er kann

»ich zur Erfüllung seines Auftrages einer dritten Person bedienen.

1 Hier wie auch an anderen Stellen des vorliegenden Textes ist unmöglich

ED unterscheiden, ob unter dem Worte tfiub ein fertiges Kleid oder einfach der ftir

ein solches notwendige Stoff zu verstehen ist.

* Wenn unter aolchen Umstanden ein Kaufvertrag geschlossen wird, ent-

stehen flir den Vollmachtgeber keine Verpflichtungen.

* Ein solcher Ungläubiger heißt
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Wenn der Tutor 1 eines (unmündigen) Waisenkindes seine Zustimmung

gibt, daß eine Forderung seines Mündels an einen Dritten (an den der

bisherige Schuldner eine ebenso große Forderung hat) übertragen wird

(.Schuldübernahme), so ist der Vertrag rechtsgültig, wenn das Mündel da-

durch Vorteil erlangt 3
.

1 In seinem Kitab al-alar fuhrt SchaibanT diese Frage weiter aus und erklart,

der Tutor sei berechtigt, nach Belieben auch anderweitig Ober das Eigentum des

Mundeis zu verfügen : er kann es als Depositum hingeben, kann damit selbst Handels-

geschäfte treiben oder einem anderen xu diesem Zwecke übergeben (Kommandit-

gesellschaft) (s. Kitab al-atar S. NVT), nur mit einer einzigen Einschränkung

d. h. er darf es nicht verzehren, etwa in der Form einer Anleihe für seine eigene

Person u. ä.

2 Hierunter ist der hairäla genannte Vertrag gemeint. Er besteht in der

Begleichung einer Schuld durch Übertragung einer Forderung. Wenn z. B. B. eine

Forderung an A. und dieser eine gleiche Forderung an C. hat, so kann sich A. seiner

Verpflichtung dem B. gegenüber dadurch entledigen, daß er ihm seine Forderung

an C. überträgt; C. wird tnuhälun 'aläihi (nach der In. .ja Bd. III, S. 313: mu/äälun

alaihi) B. = muJuUun ('luaja a. a. 0. muhtähm) und die Schuld muhälun bihi genannt.

Es sei hier ausdrücklich bemerkt, daß Gegenstand einer ähnlichen Übertragung nur

eüie Schuld {ilain gleich auch Forderung), aber keineswegs eine Sache (ain) sein

darf. Man könnte nämlich leicht irregeführt werden, da sowohl im Al-gumi' as-sagir

als auch im Muhl} al-mul.üt das Objekt dieser Art Verträge mit dem Worte mal

bezeichnet wird, was ja beides bedeuten kann. Der Zedent A., der seine Schuld

auf diese Weise begleicht, heißt muhilun.

Rechtsgültig ist die Zession, wenn die daran beteiligten drei Personen ihre

Zustimmung (ritfan) geben (Inaja a.a.O. ff.). Dies auch nach Kudnri; nach dem

Buch der Zusätze (Kitab az-zijudat) ist für die Zulässigkeit eines ähnlichen Vertrages

die Zustimmung des Zedenten nicht erforderlich, da er durch den gesetzmäßigen

Abschluß des Vertrages ipso facto jeder Verpflichtung ledig wird, uud der bisherige

Gläubiger (der mithtüt) keinen Anspruch mehr gegen ihn geltend machen kann, es

sei denn, daß sein Recht (des rmürfäl) zugrunde geht iSjr^ VI) ; dies je-

doch nur nach Abu I.IanTfas Ansicht. Asch-Schafi'I läßt letztere Beschränkung nicht

gelten; Abu Schüga (Sachau, Muhammed. Recht, Anh. S. 14, Kap. VI) sagt einfach:

• dadurch wird der mmkU jeder Verpflichtung frei-. Nach Abu Hanifa bedeutet der

Ausdruck -zugrunde gehen — tairan- : erstens daß der muhäl (in unserem Bei-

spiel der C.) die Zession leugnet und seine Behauptung eidlich bekräftigt, ohne daß die

beiden anderen das Gegenteil beweisen können ; vgl. Durar-Gnrar Bd. U, S. 6bV>

:

flu Vj> Dies klingt etwas befremdend, wird jedoch klar, wenn man die be-

treffende Stelle der Inaja Bd. III, S. 317. 318 dazu nimmt; danach soll dieser Aus-

druck heißen: te- J^t*Jy \j <jü \j> d. h. wenn der B. das Gegen-

teil nicht beweisen kann und A. sich dem B. gegenüber in derselben Lage befindet.

Zweitens liegt ein tairan vor im Falle, daß der C. stirbt, nachdem er bankerott ge-

macht hat. Abu Jusuf und Muhammad fügen noch einen Fall hinzu : wenn der Richter

den mu/uilun ulaihi (in unserem Beispiel den C.) noch zu dessen Lebzeiten auf Grund

genügender Zeugnisse für bankerott (muflis) erklärt. Dieser ist andererseits in keinem

Falle berechtigt, irgendwelche Ansprüche gegen den Zedeuteu A. gelteud zu macheu.
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Abil Jüsuf und Muhammad fügen hinzu: es ist zulässig, daß jemand

einen andern bevollmächtigt, seinen Sklaven zu verkaufen, und dieser nach

Alischluß des Vertrages zur Sicherstellung der Bezahlung des Kaufpreises

vom Käufer ein Pfand nimmt oder aber zur Sicherstellung des Kaufpreises

die Bürgschaft eines vom Käufer gestellten Bürgen annimmt; geht dabei

das Pfand (ohne Verschulden des Pfandnehmers) zugrunde, so trägt der

Bevollmächtigte nicht den Schaden 1
.

Bevollmächtigt jemand zwei andere, einen Sklaven für 1000 Drachmen

j-.li verkaufen, so ist der Verkauf rechtsgültig, wenn ihn (auch) einer der beiden

Bevollmächtigten allein vollzieht. Ähnliches gilt, wenn die Vollziehung einer

Ehescheidung mit Zustimmung der Krau (Am/') den tiegenstand der Voll-

macht bildet. Gott jedoch weiß am besten, was das Richtige dabei ist.

Kapitel X.

Uber die Rechte, welche einem Haus oder einer Wohnung
beim Verkauf folgen.

Ks spricht Muhammad von .la'küb und dieser von Abu Hanifa — Ciott

der Allerhöchste möge sich über sie erbarmen —

:

Kauft jemand eine Wohnung
( Jjm), über der sich noch eine Wohnung

befindet, so wird auch die letztere sein Kigentum nur in dem Kalle, daß

er die genannte Wohnung ausdrücklich »mit allen dazugehörigen Rechten«,

mit allem zur Benutzung derselben notwendigen Zubehör- (marqfik) oder

•mit allen kleinen und großen Sachen, welche sich darin befinden oder

dazu gehören-, gekauft hat. Wenn jemand ein Haus über dem

sich noch ein solches befindet, mit -allen essentiellen Bestandteilen (bi-hiUi

hakkm). kauft, so gehen die oberen Räume nicht in sein Kigentum über.

Kauft jemand Haus und Hof »mit allem, was in dessen Bereiche liegt (därun

hi-tatHüdihä)* % so gehört zum Kaufobjekt auch die obere Klage des (ie-

biudes sowie die Retirade; die Zulla* wird jedoch nicht sein Kigentum, es

1 Hier sah ich mich genötigt, die beiden letzten Sätze umzustellen, um über-

haupt eine Ubersetzung möglich zu machen.

1 Das Wort <U» kann entweder einen gedeckten Verbindungsgang zwischen

zwei benachbarten Häusern bezeichnen Jt <Jjß J*~\ j^T ^jjl MJ\ ^

J

\$J»\ jb JJ\j -W-l\ jU\ oder aber das, was sich über dem

Tore eines Hauses befindet J\ *u£j) JJ*J jU\ & »l«u)t Jßj Jj
yUl «Jy ('Inaja Bd. III, S. 186. 187). Die Hidaja bemerkt aber (S.532): lAttj

jf> ^j* jMI <j (wohl die Öffnung des Verbindungsganges) OsÄa* j£ j\

'^1 J*. Hieran paßt wohl die erstaufgeführte Bedeutung des Wortes ZuUa besser.
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sei denn, daß er beim Abschluß des Kaufvertrages sagt (ich kaufe das Haus)

mit allen dazugehörigen Rechten (bi-kulli hakkin)*, «mit seinen Maräfik*

oder «mit allen kleinen und großen Hachen, welche sich darin befinden

oder dazu geboren«. In solchem Falle wird auch die Zulla sein Eigentum.

Nach Abu Jüsuf und Muhammad wird der Käufer Eigentümer der /müh.

auch wenn er keiner dieser Voraussetzungen genügt hat. Wenn jemand

von den in einem Hofe befindlichen Häusern ein Gebäude (bait), eine

Wohnung oder ein Zimmer kauft, wird der Weg (auf dem Hofe) nicht

sein Eigentum, außer in dem Falle, daß er sie -mit allen Rechten-, -samt

den Maräfik. oder •zusammen mit allen kleinen und großen Hachen« ge-

kauft hat.

Kapitel XI.

Uber das Istihkäk.

Es spricht Muhammad von Ja'küb und dieser von Abu Hanifa — Gott

der Allerhöchste möge sich über sie erbarmen —

:

Kauft jemand eine Sklavin und gebiert diese ein Kind, so erhält der

andere, der später durch evidente Zeugnisse (baijina) sein Eigentumsrecht

an der Sklavin beweist, sowohl die Mutter als auch das Kind. Wenn aber

der Käufer selbst durch ein Geständnis das Eigentumsrecht des anderen an

der Sklavin anerkennt, so folgt das Kind der Mutter nicht 1
.

Kauft jemand einen (angeblichen) Sklaven und bestätigt ein anderer

(die Angabe des Verkäufers oder der zu verkaufenden Person, daß diese

dein Sklavenstande angehört), so wird (dadurch dem Vertrag) die Gültigkeit

nicht verschafft und (der Käufer) büßt die Berechtigung nicht ein, einen

Prozeß (wegen Rückgabe des Kaufpreises) anzustrengen 1
.

I Hidaja S. 532: l ^ j\jVI U ÜU"^ jV JJ\ ^
Das Zeugnis ist ein absolutes Beweisdokument, was das Geständnis nicht ist.

1 Dieser Paragraph ist in unserem Texte folgendermaßen ausgedrückt (S. A t)

:

^LJ- vjAJj ^jJ» ^i- j ^A)i> J>-j A^-ii iSJJ^\ Jt»-j

Was der Verfasser damit sagt oder sagen will, ist unmöglich mit Sicherheit zu ent-

scheiden, um so mehr, als ein Druckfehler im Worte ^r->- nicht unwahrscheinlich ist.

Obgleich ich es unter solchen Umstanden mir gestattet habe, eine Ubersetzung dieses

Satzes an dieser Stelle zu bieten, muß ich gleich bemerken, daß auch mir die ge-

gebene Übertragung nicht als unumstößlich sicher erscheint. Denn vor allen Dingen

mußte man den Text wenigstens richtig lesen können! Für die vorliegende Über-

setzung glaubte ich aus völlig nebensächlichen Umständen schließen zu dürfen, da

dieser Satz von allen späteren Bearbeitern einfach unterdrückt worden ist. Indem

ich also annehme, daß das Wort i'/uläm, welches ja bekannterweise sowohl einen

jungen Mann als auch einen Sklaven bezeichnen kann, einen angeblichen Sklaven

bedeutet, da das Beispiel sonst keinen Platz in dein Kapitel über 'Istihk.» k gefunden

hätte, bin ich der Ansicht, daß dieser Satz zusammen mit dem nächstfolgenden

dieselbe Bestimmung zu veranschaulichen hat, nur daß in unserem Satze, der dem

zweiten folgen sollte, ein neuer Umstand hinzugekommen ist. Diesen neuen Um-
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Kauft jemand einen Sklaven, und erweist sich später, daß er ein

freier Mann ist, der jedoch zum Käufer gesagt hat, kaufe mich, ich bin

ein Sklave, so kann letzterer keinen Anspruch gegen den Sklaven erheben,

solange der Verkäufer anwesend ist, oder wenn auch abwesend, doch von

bestimmtem Aufenthaltsort; ist aber sein Aufenthalt dem Käufer unbekannt,

so steht dem letzteren das Regreßrecht gegen den (angeblichen) Sklaven

und diesem dann gegen den Verkäufer zu. Wenn anderseits jemand eine

Person als Pfand empfängt, welche sich durch Geständnis zum Sklaven-

stande bekannt hat, so steht dem Pfandnehmer in keinem Kalle 1 ein Re-

greßrecht gegen diese Person zu, falls sie sich in der Folge als freien

Standes erweist.

Beansprucht jemand ein Recht* an einem Hause, und fuhrt derjenige,

in dessen Besitz sich dasselbe befindet, einen Vergleich durch Zahlung von

100 Drachmen herbei, so ist der letztere nicht berechtigt, irgendwelche

Ansprüche gegen einen solchen Prätendenten zu erheben, falls später das

Kigeutumsrecht einer dritten Person über dasselbe Haus — mit Ausnahme

von einigen Ellen — bewiesen und geltend gemacht wird (mtuhikka). Falls

jedoch die Anspräche des ersten Prätendenten sich auf das Eigentumsrecht

an dem ganzen Haus bezogen und der Vergleich durch Auszahlung von

100 Drachmen erzielt wurde, so ist der bisherige Hausbesitzer, wenn eine

dritte Person ihr Anrecht an einem Teil des Hauses lieweist und geltend

macht, berechtigt, die Rückzahlung des entsprechenden Teils der Vergleichs-

suinme zu beanspruchen.

Ein Mann, welcher einen bei ihm geborenen (angeblichen) Sklaven

verkauft hat, ist berechtigt, einen Prozeß anzustrengen mit der Behauptung,

der Verkaufte sei sein Sohn, auch dann, wenn der Käufer den Genannten

weiterverkauft hat; es werden in diesem Falle (wenn der Kläger seine

Behauptung beweist) alle bis dahin über die Person abgeschlossenen Bai'-

Verträge annulliert.

stand erblicke ich in dem Zeugnis der fremden Personen. Schon aus dem folgenden

Satze ist zu ersehen, daß der Käufer gegen den angeblichen Sklaven nicht ein-

schreiten kann, wenngleich dieser ihn durch seine Aussage, er sei ein Sklave,

irregeführt und zu dem Abschluß eines nichtigen Vertrages verleitet hat. Diese

Bestimmung begründet die Hidaja S. 532 f. annähernd folgendermaßen: Dem Käufer

steht gegen den Sklaven kein Regreßrecht zu, da dieser durch seine falsche Angahe

ihm weder eine Vollmacht zum Kaufe erteilt, noch einen Austausch (mu'äwai/a)

vollzogen hat, (woraus erst ein derartiges Recht des Kaufers gegen ihn entstehen

könnte). Eine falsche Angabe (i£ft«r) kann in diesem Falle (d. h. wenn sie von der

zu verkaufenden Person gegeben wird) ebensowenig eine Folge haben, wie wenn sie

von einer fremden Person gegeben wäre. Auf dem letzteren Umstand scheint das

entscheidende Gewicht in unserem Satze zu ruhen. Vgl. noch Inaja Bd. III, S. IHK.

1

I). h. gleichviel ob der Pfandgeber von bekanntem oder unbekanntem Auf-

enthalt ist.

3 Hidaja S. 533 bemerkt hierzu: V^f &- i/«>li d.h. -ein gewisses An-

recht«, ohne nähere Angabe über den Umfang des Objektes, worauf sich dieses

Recht erstreckt.
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Kapitel XU
Uber denjenigen, der eine usurpierte Sache oder den Sklaven

eines Fremden verkauft, ohne daß ein diesbezüglicher Auftrag

von sciten des Eigentümers vorliegt.

Es spricht Muhammad von Ja'küb und dieser von Abu Hanifa — Gott

der Allerhöchste möge sich über sie erbarmen —

:

Usurpiert jemand den Sklaven eines Fremden und verkauft den-

selben, so ist die Freilassung, welche der Käufer hierauf vornimmt, nach

dem Dafürhalten (istihmn) der Rechtsgelehrten rechtsgültig, wenn der Eigen-

tümer des Sklaven nachträglich seine Zustimmung zu dem Verkaufvertrage

erteilt. Muhammad aber sagt: (Eine solche Freilassung) -ist nicht zulässig«.

Wenn die Hand eines (auf diese Weise verkauften) Sklaven (im Besitze

des Käufers, jedoch vor der Willenserklärung des Eigentümers) abgehauen

und die Entschädigung dafür (arsch) entrichtet wird, so kommt dieselbe

dem Käufer zu, wenn der Maulä (Eigentümer) den Verkauf nachträglich

für verbindlich erklärt; dabei muß der Käufer den Teil der Entschädigung,

der über die Hälfte des Kaufpreises (Jaman) geht, als Almosen spenden.

Gibt der Mawlä erst seine Zustimmung zu dein Verkauf, nachdem der

Käufer den Sklaven weiterverkauft hat, so bleibt der zweite Vertrag un-

gültig. Wenn aber der Käufer den Sklaven nicht weiterverkauft, sondern

dieser in seinem Besitze stirbt oder getötet wird, so kann der Kaufvertrag

nicht mehr rechtsgültig werden, auch wenn der Mawlä ihn für verbindlich

erklärt. Verkauft jemand den Sklaven eines anderen ohne dessen Auftrag,

und erbringt der Käufer den unzweifelhaften Beweis (baijma), daß ein Ge-

ständnis Cikrär) von Seiten des Verkäufers oder des Eigentümers in dem

Sinne abgegeben worden sei, daß der letztere dem Verkäufer keinen Auf-

trag zum Verkauf erteilt habe, so wird das Zeugnis des Klägers nicht be-

rücksichtigt, wenn er aus diesem Grunde die Aufhebung des Vertrages

verlangt. Falls jedoch der Verkäufer selbst diesen Umstand durch sein

Geständnis bestätigt, so wird der Vertrag annulliert, wenn der Käufer es

verlangt. Usurpiert jemand die Konkubine (umm al-wa!ad) eines anderen

oder eine von dessen Sklavinnen, welcher er die Freiheit nach seinem Tode

versprochen hat (eine mudabbara), so haftet er nur für den Wert (kima)

tier letzteren; nach Abu Jüsuf und Muhammad haftet er bei beiden für

den Wert.

Verkauft jemand das Haus eines anderen (ohne dessen Auftrag), so

trägt er nicht die Gefahr, sobald der Käufer dasselbe mit dem eigenen

Gebäude vereinigt hat; nach Abu Jüsuf und Muhammad haftet der Ver-

käufer auf den Wert (des Hauses) 1

. Später ging Abu Jüsuf zu Abu Hanifas

Ansicht über.

1 Inaja Bd. III, S. 201.
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Kapitel XIII.

Vorkaufsrecht (ins praeein ption is ).

• •

Es sagt Muhammad von Ja'küb und dieser von Ahn Hanifa — Gott

der Allerhöchste möge sich über sie erbarmen —

:

Kaufen fünf Personen gemeinschaftlich von jemand ein Haus, so

kann der Inhaber dej Vorkaufsrechtes (d. i. der schafi') sein Recht (nur)

über den Anteil eines von ihnen geltend machen. Wenn aber jemand ein

Haus kauft, welches fünf Personen gemeinsam gehört, so steht dem Schaff

zu, nach Belieben entweder das ganze Haus zu nehmen, oder auf das ganze

zu verzichten (Al-gämi' as-sagir H">: l^jr" }\ l^^UbJki-l).

Wenn jemand ein mit Palmenhäumen bepflanztes Grundstück zu einer

Zeit kauft, wo die Palmen Früchte haben, so bezieht sich das Recht des

Schaf? sowohl auf das Grundstück als auch auf die Bäume samt den

Früchten. Ähnliches gilt in dem Falle, daß zur Zeit des Vertragsabschlusses

die Palmen keine Früchte hatten, jedoch spater im Besitze des Kaufers

Früchte bringen, ohne daß dieser (zur Zeit, wo der Inhaber des Vorkaufs-

rechtes sein Recht geltend macht) die Datteln gepflückt hat. Hat er jedoch

(im ersten Falle) 1 die Datteln schon geerntet, so ist der Schaf? berechtigt,

das Grundstück und die Pahnenbäume gegen Auszahlung des Kaufpreises

— der Wert der Datteln abgerechnet — vom Käufer zu nehmen.

Kauft jemand die I lallte eines noch ungeteilten Hauses, und teilen

die beiden Kontrahenten es darauf unter sich, so ist der Inhal>er des Vor-

kaufsrechtes berechtigt, diejenige Hälfte zu nehmen, welche dem Käufer

zukommt, sofern er nicht auf sein Recht verzichten will.

Entsteht zwischen dem Inhaber des Vorkaufsrechtes und dem Käufer

eines Hauses Uneinigkeit über den Betrag des Kaufpreises, indem der erstere

behauptet, der Kaufpreis betrage 1 000 Drachmen, indessen der Käufer an-

gibt, er habe das Haus für 2000 gekauft, und bringen beide Beweise für

ihre Behauptungen bei, so entscheidet das Zeugnis des SchafT.

Besitzt jemand einen Ma'dfin-Sklaven *, welcher Schulden hat, und ver-

kauft ein Haus, so ist der Sklave Inhaber des Vorkaufsrechtes; ist dagegen

der Sklave Verkaufer, so steht das Vorkaufsrecht (schufa) dem Herrn zu".*

» Der Wortlaut unseres Textes ist an dieser Stelle ganz unklar. Daß sich

die letzte Bestimmung nur auf den ersten Fall bezieht, ist aus der folgenden Stelle

des Multaka al-abhur S. \ V A zu ersehen : Kauft jemand ein Grundstuck mit Bäumen,

und haben die Bäume zur Zeit des Kaufes oder bringen sie später (im Besitz des

Käufers) Früchte, so nimmt der Schaff in beiden Fällen auch die Frflrhte vom Käufer.

Bat dieser die Früchte geerntet, so kann der Schaf t nicht mehr Anspruch auf deren

Aualieferung erheben; er nimmt in solchem Falle nur die Bäume mit dem Grund-

stück unter Abzug (des Wertes der Datteln) im ersten Falle und gegen den ganzen
Kaufpreis im zweiten.

* Siehe Ma'dün, Kap. XrV.
• Das Verhältnis zwischen zwei solchen Personen ist ein derartiges, daß sie

als Kompagnons (»churaka) betrachtet werden.
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Wenn einige Balken (^jOj*-) in die Wand des Hauses eines Fremden

eingebaut sind, so steht ihr Besitzer nicht als Mitbesitzer (scharik), sondern

als Nachbar (gär) im Genüsse des Vorkaufsrechtes.

Besitzen' mehrere Personen eine res immobilis, so entsteht fur den Nach-

bar ihres Besitztums kein Vorkaufsrecht, wenn sie dasselbe unter sich teilen.

Kauft jemand ein Haus (allgemeiner: eine res immobilis) und unterläßt es der

Inhaber der Schilfa, von seinem Rechte Gebrauch zu machen, so steht ihm ein

Vorkaufsrecht nicht mehr zu, wenn der Käufer das Haus auf Grund der Optio

inspectionis dem Verkäufer gegen Ruckzahlung des Kaufpreises zurückgibt.

Die Übertragung des Vorkaufsrechts durch den Vater oder den Tutor

(wa.ft heißt zugleich Testamentsvollstrecker) auf den Unmündigen ist nach

Abu .lüsuf zulassig; nach Muhammad und Zufar ist ein solcher Unmün-

diger erst dann berechtigt, sein Vorkaufsrecht auszuüben, wenn er seine

Pubertät erreicht hat.

Der Mitbesitzer eines Weges' geht bei Ausübung des Vorkaufsrechts

dem Nachbar vor.

Der Mitbesitzer eines Balkens, der mit der Wand eines Hauses ver-

bunden ist, wird betreffs seines Vorkaufcsrechts als Nachbar betrachtet.

Kapitel XIV.

Uber einen von seinem Herrn zum Betreiben von Handelsge-

schäften befugten Sklaven, den sein Herr verkauft oder

freiläßt.

-

Es spricht Muhammad von Ja'küb und dieser von Abu Hanifa — es

möge sich Gott der Allerhöchste über sie erbarmen —

:

Verkauft jemand seinen Sklaven 8
, der die Erlaubnis hat, Handel zu

treiben, und der Schulden eingegangen ist, für welche er mit seiner eigenen

' Hier sah ich mich genötigt, bei der Hidaja S. 804 Hilfe zu suchen; denn

in Befolgung der bekannten Regel -rede wenig, sage viel- hat es unser Verfasser

so weit gebracht, diesen ganzen Abschnitt mit folgenden Worten auszudrücken : ira-

lü schufa ft kitma wa-hijör nija (S. 8b' Z. 3) ; eine Prägnanz, um die ihn sogar der

Verfasser des Muljtasar al-wikaja beneiden würde ! Das Verständnis wird besonders

erschwert durch die Unsicherheit der Vokalisation des Wortes hijür. In der vor-

liegenden Übersetzung folgte ich der Vokalisation der Hid aja: uxi-tä schufata fi

kitmatm ira-lä (seil, schufata ß) byäri rujaün.

a Asch-scharik ft-tarik. Hier ist wold folgendes gemeint: Gaius et Titus

possident doinos duas communi via coniunetas, Gaio autem domum suam ven-

dente, Tito ius est, illam domum suae adiungendi, si dederit, quod eius loco esset.

(Freytag, Lexikon arabico latinuin Bd. II, S. 435.)

* Nach der Inaja Bd. IV, S. 203 ist hier hinzuzufügen: »für einen Preis, dessen

Betrag kleiner ist als der der Schulden». Es wird ferner vorausgesetzt, daß der

Verkauf ohne Zustimmung der Gläubiger des Sklaven erfolgt und dabei zu einer

Zeit, wo die Schulden fällig sind (JU a-OI j).
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Person verantwortlich ist
1
, und laßt der Kaufer nach der Empfangnahme

denselben verschwinden, so sind die Gläubiger (des Sklaven) berechtigt,

nach Belieben von dem Verkäufer oder von dem Käufer die Sicherstellung

ihrer Forderungen in Hohe des Wertes (kima) des Sklaven zu verlangen,

oder aber den Bai'-Vertrag gegen Empfangnahme des Kaufpreises (laman)

als gültig anzuerkennen. Haben die Gläubiger in solchem Falle ihre For-

derungen dadurch gesichert, daß ihnen der Verkäufer den Wert des Sklaven

ausgezahlt hat, so ist letzterer berechtigt, die Rückzahlung des Kima zu

beanspruchen, falls ihm der Sklave später propter defectum zurückgegeben

wird. Das Recht der Gläubiger geht dann wiederum auf den Sklaven über.

Wenn ein Sklave im Werte von 1 000 Drachmen, dem der Herr die

Krlaubnis gegeben hat, Handel zu treiben, einen Sklaven im Werte von

gleichfalls 1 000 Drachmen besitzt, und Schulden im Betrage von 1 000 Drach-

men hat, darf der Herr dessen (d. h. des roaV"n-Sklaven) Sklaven frei-

lassen. Sind jedoch die Schulden des Ma'dün dem Werte der beiden gleich,

so ist eine solche Freilassung nicht zulässig. Nach Abu Jüsuf und Mu-

hammad darf die Freilassung in beiden Fällen stattfinden, da der Herr auf

diese Weise . die Haftung mit dem Werte des (matfün-) Sklaven auf sich

übernimmt.

Kapitel XV.

Einzelne Fragen aus dem Buche der Bai'-Verträge, welche in

keines der aufgeführten Kapitel hineingehören.

Es spricht Muhammad von Ja'küb und dieser von Abü Hanifa — es

möge sich Gott der Allerhöchste über sie erbarmen —

:

Es sagt jemand zu einem anderen: Verkaufe deinen Sklaven fur

1000 Drachmen an N.N.; außer diesen 1000 werde ich dir noch 500 Drach-

men zum Preise zahlen, fur die ich mich verbürge. Ein solcher Baf-Ver-

trag ist (wenn der erstere auf diesen Vorschlag eingeht und den Sklaven ver-

kauft) rechtsgültig: der Verkäufer erhält die 1 000 Drachmen vom Käufer

und die 500 vom Garanten. Hat dieser jedoch gesagt: »außer den 1 000

werde ich dir noch 500 geben, für die ich mich verbürge«, ohne hinzuzufügen:

•zum Preise«, so wird ein rechtsgültiger Kauf für 1 000 Drachmen abge-

schlossen, und der Verkäufer ist nicht berechtigt, irgendwelche Ansprüche

gegen den Garanten zu erheben.

Kauft jemand eine Sklavin für 1 000 Drachmen und hebt späterhin

— nach erfolgter Empfangnahme der Sklavin — den Vertrag unter Zu-

stimmung des Verkäufers und mit der Vereinbarung einer Rückzahlung

von 500 oder 1500 Drachmen auf. so erfolgt die Aufhebung* gegen Rück-

1 Unser Text hat den folgenden Ausdruck: Cjj \a~£- ^j-j der wört-

lich heifit: eine Schuld, welche an seinem Halse hangt. Mach meiner Ansicht be-

deutet er: ein Sklave, der so viel Schulden hat, daß alles, was er besitzt, zu ihrer

l>eckung nicht genügt, und dessen Person daher den Gläubigem als Garantie dient.

1 Da diese Vereinbarung ungültig ist.
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Zahlung ties Kaufpreises. Wenn in der Zwischenzeit die Sklavin (im Be-

sitz des Käufers) einen Mangel (aib) bekommen hat, darf die Aufhebung

des Vertrages auch gegen Rückzahlung eines kleineren Betrages erfolgen;

dieser Betrag darf aber den Kaufpreis nicht übersteigen ; wenn nämlich in

solchem Falle der Käufer die Aufhebung des Vertrages gegen Rückzahlung

eines höheren Betrages mit dem Verkäufer vereinbart, so ist zur gesetz-

mäßigen Aufhebung (trotzdem nur) die Rückzahlung des Kaufpreises er-

forderlich.

Wenn ein Mann, in dessen Besitz sich ein Haus befindet (welches

ihm streitig gemacht wird, vor dem Gericht), beweist, dasselbe von einein

gewissen N. N. für 1 000 Drachmen gekauft und den Preis bezahlt zu haben,

indessen auch der Kläger (im Texte -ein N. N.«) seine Behauptung, das

Haus von derselben Person für 1 000 Drachmen gekauft und den Preis be-

zahlt zu haben, mit unzweifelhaften Beweisen (baijna) erhärtet, so wird das

streitige Haus nach Abu llanifa und Abu .lüsuf demjenigen zugesprochen,

in dessen Besitz es sich augenblicklich befindet. Nach Muhammads Ansicht

wird es dem Kläger zugesprochen; denn die I 000 Drachmen decken sich

mit den anderen 1000.

Verheiratet jemand eine Sklavin, welche er für 1 000 Drachmen ge-

kauft, jedoch noch nicht in Empfang genommen hat, und vollzieht der Khe-

gatte den Koitus mit ihr. so ist der Khcvertrag rechtsgültig. Der Kheschluß 1

gilt für den Käufer als Empfangnahme des Kaufobjektes. Dies ist jedoch

nicht der Fall, wenn ein Koitus noch nicht stattgefunden hat.

Wenn jemand einen Sklaven kauft und vor Entrichtung des Kauf-

preises* verschwindet, so kann der Richter in dem Falle, daß der Verkäufer

(die Angelegenheit vor das Gericht bringt und) genügenden Beweis für die

Tatsache des Vertragsabschlusses 3 liefert, den Verkauf des Sklaven zur Til-

gung der Forderung des Klägers nicht anordnen, solange der Aufenthalt

des Käufers bekannt ist. Ist das nicht der Fall, so wird der Sklave ver-

kauft und der Kaufpreis (dem Kläger) entrichtet.

Wenn zwei Personen einen Sklaven gemeinschaftlich kaufen und eine

von ihnen (vor Entrichtung des Kaufpreises und Empfangnahme des Ge-

kauften) verseilwindet, so ist die andere berechtigt, den vollständigen Kauf-

preis zu entrichten und den Sklaven in Empfang zu nehmen. Erscheint

der erstere hierauf wieder, so kann er seinen Anteil nicht eher bekommen,

als bis er seinem Kompagnon den Preis 4 ausgezahlt hat. Dies ist Muham-
mads Ansicht. Abu Jüsuf meint jedoch: auch wenn der Anwesende den

ganzen Kaufpreis entrichtet, so kann er trotzdem nur seinen Anteil in

Empfang nehmen und über den an Stelle seines Kompagnons entrichteten

Betrag nach eigenem Ermessen verfügen.

1 Jnaja Bd. DI, S. 234.

3 Ebenda: Und vor der Empfangnahme des Sklaven.

3 Hat der Kläger nicht bewiesen, daß er den Sklaven wirklich verkauft bat,

no wird seine Klage nicht berücksichtigt.

* Zu verstehen ist natürlich: den entsprechenden Teil (die Hälfte) des Kauf-
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Wenn sich jemand durch einen Ehevertrag mit einer Frau — ohne

einen Auftrag ihrerseits — verbindet, und diese ihre Zustimmung erst gibt 1
,

nachdem der Mann eine Ehescheidung durch Schimpfworte vorgenommen

hat, so ist die Ehescheidung null'.

Wenn jemand seine Sklavin für 1 000 Mitkäl Gold und Silber kauft,

so wird je die Hälfte des Kaufpreises in Gold und Silber gerechnet.

Hat jemand eine Forderung von 10 Drachmen an einen anderen und

begleicht sie dieser, indem er, ohne daß der Empfänger es bemerkt, nicht

vollwertige Münzen liefert 3
, so wird die Schuld getilgt, wenn der Gläubiger

die Münzen ausgibt, oder wenn dieselben irgendwie zugrunde gehen. Abu

Jüsuf meint jedoch: der Gläubiger ist berechtigt, dem Schuldner eine den

in Empfang genommenen gleiche Anzahl minderwertiger Münzen zurück-

zugehen und die Entrichtung des ihm schuldigen Betrages (in vollwertigen

Münzen) zu beanspruchen.

Der Vogel, der auf jemandes Grundstuck Junge bekommen hat, ge-

hört demjenigen, der ihn langt. Ähnliches gilt von einer Gazelle, welche

ihr Lager auf jemandes Grundstück hat.

Gehört ein Sklave zwei Personen zugleich und kauft sein Vater, der

wohlhabend ist, dem einen sein Anleil ab, so muß er demjenigen Kom-
pagnon, welcher seinen Anteil nicht verkauft hat, das Eigentum sicherstellen

\datnän). (Der andere Kompagnon) ist dabei berechtigt, seinen Anteil an

denjenigen zu verkaufen, welcher ihm einen höheren Kaufpreis anbietet*.

1 Wird ein Ehevertrag ohne Wissen bzw. Auftrag der Frau abgeschlossen,

so wird er nur dann rechtsgültig, wenn die Frau ihre Zustimmung nachträglich gibt;

tut sie das nicht, so ist der Vertrag nichtig.

* Die Ehescheidung ist Aufhebung eines bestehenden rechtsgültigen Vertrages

;

besteht ein solcher nicht, kann auch eine Aufhebung nicht erfolgen; da in unserem

Falle, wie erwähnt, der Ehevertrag der Zustimmung der Frau bedarf, um in Kraft

zu treten, so kann er, gleichviel in welcher Weise, vor diesem Momente nicht auf-

gehoben werden.
3 zaif, Plur. zujüf können sowohl falsche als auch derart abgenutze Münzen

sein, die zurückgewiesen werden.

* Ich möchte hier nicht behaupten, daß dieser Satz die einzig mögliche Über-

setzung des arabischen Ausdrucks A»LJ\ <j -Vi j ^J* g> V3 bildet. Dem

Wortlaut des Textes gemäß ist er nicht einmal der allerwahrscheinlichste. Daß ich

aber unter assil'a (die Ware) den Sklaven verstehe und die Handlung dem Kom-

pagnon zuschreibe, da aus dem impersonellen o V nicht herauszulesen ist,

wer sie vollzieht, ist lediglich aus den» Grunde geschehen, weil mir das vorliegende

Sitzchen, wie es auch im arabischen Texte der Fall zu sein scheint, nicht als ein selb-

ständiges vorkommt, sondern als eine nähere Bestimmung des vorhergehenden Bei-

spiels. Will man dagegen hierin eine selbständige gesetzliche Bestimmung erblicken,

was in Anbetracht der ziemlich verwirrten Anordnung des Uami' as-suurir trotz des

Bindewortes tra nicht unmöglich ist, so muß die Übersetzung folgendermaßen lauten:

Es ist (bei Abschluß eines Kaufvertrages, bevor sich beide Kontrahenten fiber den

Preis geeinigt haben, dem Verkäufer) erlaubt, den Gegenstand an denjenigen (seil,

wenn mehrere Kauflustige vorhanden sind) zu verkaufen, der ihm einen höheren

Mitt. d. S«n. C Orient. Sprühen. 1908. II. Abt ö
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Kauft jemand ein Haus oder Kleider, so steht ihm eine Optio (in-

spections) nicht mehr zu, wenn er das Äußere des Hauses, der zusammen-

gefalteten Kleider (vgl. Durar-Gurar Bd. II, S. 493) oder die Stellen, wo

die Kleider gefaltet sind, gesehen hat.

Kauft jemand von einem anderen eine Sklavin fur 1 000 Drachmen

und verkauft dieselbe — nach der Empfangnahme, jedoch vor Entrichtung

des Kaufpreises — an den Verkäufer für 500 Drachmen zurück, so 1st der

zweite Vertrag rechtsungültig.

Preis anbietet D. h. da der Prophet das naycuch verboten hat (Hidaja 517, Imja

Bd.III,S.134
:(J

l>J| JP 4») Jj~>j ^J), welches darin besteht, daß jemand

bei einem noch nicht abgeschlossenen Vertrage oinen höheren Preis anbietet nur

in der Absicht, hierdurch den Käufer zu einem höheren Gebote zu treiben, so könnte

man leicht denken, daß jede Einmischung in den Vertrag von diesem Verbote ge-

troffen wird. Das wäre nicht richtig; denn Mohammed erlaubt die Einmischung in

wirklicher Kaufabsicht bis zu dem Moment, wo sich beide Kontrahenten über den

Preis geeinigt haben. Wie aus dieser Ausführung zu ersehen ist, kommen beide

Übersetzungen im Grunde genommen auf dasselbe hinaus: die erstere bezieht die

Bestimmung lediglich auf den vorhergehenden Fall, die letztere bietet eine allge-

meinere Regel, welche auf alle Fälle — daher natürlich auch auf den vorliegenden —
angewendet werden kann.

Von einem Vorkaufsrecht könnte hier keine Rede »ein, da das Kaufobjekt

(d.h. der Sklave) eine res mobil is ist
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DI. Anmerkungen.

Obligationen.

(Kitäb al-Bujü').

Die arabischen Rechtsschriftsteller geben an 1

, daß das Wort Bai'

(Plur. Bujü') 7.u denjenigen Ausdrücken gebort, die addäd genannt werden

und die Eigentümlichkeit aufweisen, zugleich zwei entgegengesetzte Begriffe

7.11 bezeichnen, deren Auseinanderhalten nicht immer leicht, öfter fast un-

möglich ist. Es bezeichnet den Kauf sowie den Verkauf und mit dem
Part. act. Bä'i wird jeder der beiden Kontrahenten, Käufer bzw. Verkäufer

gekennzeichnet \ Ebenso kann die Wurzel schrj, die vornehmlich -kaufen-

zu bedeuten pflegt, wie van den Berg nachgewiesen hat 3
, selbst im Koran

nicht immer mit diesem Worte ubersetzt werden. Die atfd&I, deren Zahl

in der gewöhnlichen Sprache nicht unbeträchtlich ist, kommen als technische

Ausdrucke der Jurisprudenz besonders häufig vor und sind ganz dazu an-

getan, das schon ohnedies nicht leichte Verständnis des möglichst prägnanten

Stils im höchsten Grade zu erschweren.

Wie kommt es, daß z. B. Worte, welche »Schuld-, -Gläubiger- be-

deuten, zugleich zur Bezeichnung der entgegengesetzten Begriffe -Forderung

bzw. Schuldner- dienen?

Eine alles umschließende Erklärung dieser Erscheinung ist zwar kaum

zu geben, es erscheint jedoch möglich, in einzelnen Fällen, wie bei den

Worten bai\ yarim, Hain usw., von der Grundbedeutung des Stammes aus-

gehend, durch nähere Bestimmung der Begriffe eine wahrscheinliche Deutung

vorzuschlagen. Wenn es wahr ist, daß dte Sprachformen ein Abbild der

Gedankenwelt, oder besser der Denkungsart eines Volkes oder eines ein-

zelnen Menschen darstellen, so muß man die Erklärung in der Anschauungs-

und Vorstellungsweise des Arabers suchen, die sich in seiner Ausdrucks-

weise offenbart. Unterzieht man beide durch dasselbe Wort zum Ausdruck

gebrachte Begriffe einer näheren Untersuchung, so wird man einsehen, daß

beide im Grunde genommen doch nicht so weit voneinander entfernt sind,

wie dies beim ersten Blicke der Fall zu sein scheint; die beiden Worte,

mit welchen ein derartiges arabisches Didd in der Regel wiedergegeben

wird, drucken einen einzigen Begriff aus. Der deutsche Sprachgebrauch

läßt diesen Gedanken in dieser Hinsicht leicht veranschaulichen. Jeder

Kauf ist zugleich ein Verkauf, beides bildet lediglich, im Deutschen ist das

auch an der gemeinsamen Wurzel zu ersehen, die beiden Seiten eines ein-

1 Vgl. z. B. die ersten Seiten der In i ja, des I)urar-(Jurar usw.

• Al-Buhan, Sahih Bd. II, S.9: 6yC- J>- jÜ-l
[

jülN| jUJl.

• Van den Berg, De contractu -Do ut des- jure muhammedano S. 28.
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/.igen Vertrages. An diesen einen Vertrag, der darin besteht, daß einer

etwas unter der Bedingung gibt, daß er ein Äquivalent dafür bekommt —
do ut des —, also lediglich an einen Austausch von gleichartigen Leistungen

denkt der Araber in unserem Falle, ihn nennt er bai'. Für unser Denken

ist diese Avisdrucksweise natürlich auf den ersten Blick befremdend, ehen

weil wir gewohnt sind, an die beiden Seiten zu denken und die Wesens-

einheit außer acht zu lassen. Ähnlich hat die arabische Sprache die Vor-

stellung eines zwischen zwei Personen bestehenden Schuldverhältnisses durch

das Wort (Iain zum Ausdruck gebracht. Jeder der beiden Personen heißt

yartm; je nach der Partei bezeichnet das Wort dain, als Gegenstand des

Verhältnisses, die Schuld oder die Forderung, und in derselben Weise ist

f/arfm als derjenige, der in ein Schuldverhältnis verwickelt ist, einmal der

Schuldner und einmal der Gläubiger.

Im alltäglichen Sprachgebrauch l>ezeiehnet das Wort bat' den «Aus-

tausch einer Sache gegen eine andere«. Als technischer Ausdruck der

Jurisprudenz dagegen nur: »den Austausch von zwei Sachen, durch welche

ein Gewinn herbeigeführt wird 1 !« Dazu ist das gegenseitige Einverständnis

der beiden Parteien eine unerläßliche Voraussetzung*. Mit dem Worte

-Sache« wird nicht jede beliebige Res bezeichnet 8
, sondern lediglich eine

res sensu juridico, welche Eigenschaft nur die l>ona (JU) l>esitzen. Der

Wein ist z. B. nach dem mohammedanischen Rechte kein mal, ein Eigen-

tumsrecht kann nicht an ihm begründet werden, weil er von einem Moslem

zu keinen Zwecken gebraucht werden darf 4
. Gott hat die Bai'-Verträge

im Koran ausdrücklich für zulässig erklärt; denn es steht geschrieben:

»Und Allah hat das Verkaufen (!) erlaubt und den Wucher verwehrt« 5
.

Sie sind auch in der Sünna begründet: Der Prophet selbst hat oft derartige

Verträge geschlossen.

Die Elemente dieser Verträge sind:

1. Zwei Kontrahenten. . Wird einer von ihnen mwchtart (Käufer)

genannt, so bezeichnet das Wort bä i den Verkäufer.

2. Zwei Objekte, die gewöhnlich al-iuxidaini, d. h. die beiden Äqui-

valente, genannt werden. Das eine gilt als Verkaufs- bzw. Kaufobjekt

(at-mal»'), das zweite als Preis (taman). Mit Rücksicht auf das Kaufobjekt

werden alle Bai'-Verträge in vier Gruppen eingeteilt: 1. Tausch einer Ware

gegen eine ähnliche. Das ist Tausch (Ä-ijL.) im eigentlichen Sinne des

• Durar-GurarBd.I, S. 1 : ^LlSVl £jß Jlx JU ibU gJL

> Buljari Bd. U, S. 1 : U^. J*\J Jp.
" Inaja, Bd. UI, S. 1.

* Vgl. dagegen bei van den Berg «De contractu usw.- S. 28 Fußnote eine

Stelle von Ibn Kasim, wonach in diesem Falle unter -Sache- (^5-*) auch das zu ver-

stehen ist, was kein mal ist

r» Koran, Übers. Henning (in der vorliegenden Arbeit ist der Koran nach

dieser Übersetzung zitiert), Sure U, Vers 274. Vgl. noch Buhar. Bd. II, S. I, 'Inaja

Bd. III, S. 1.
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Wortes. 2. Tausch einer Ware gegen einen Preis (taman = Gold oder

Silber). Das ist der eigentliche Bai'-Vertrag. 3. Tausch eines Preises

gegen einen anderen, Silber gegen Silber oder Gold bzw. Gold gegen Gold.

Ein derartiger Vertrag wird (Geldwechsel) genannt, i. Die letzte

und fur uns wichtigste Unterabteilung umfaßt diejenigen Verträge, bei denen

eine Schuld {dain) oder besser ein Forderungsrecht gegen einen Preis ein-

getauscht wird. Das ist der Pränumerationskauf, as-salam oder assalaf.

Teilt man die Bai'-Verträge in Hinsicht auf den Preis, so kann mau
wiederum vier Arten unterscheiden:

1. Kaufvertrag, bei welchem der bisher bezahlte Preis bei Fest-

setzung des Kaufpreises nicht in Anrechnung gebracht wird (Ä*^L-*).

2. Verkauf mit Gewinn, unter Abgabe des Selbstkostenpreises

3. Verkauf zum Selbstkostenpreis (ÄJy).

4. Verkauf zu einem Preise unter dem Werte der Sache (i»cij).

Das Salam 1
ist der Kaufvertrag, durch den sich der Verkäufer

abscblusses empfangenen Preis zu liefern.

Von dem gewöhnlichen Schuldverhältnis (dain) unterscheidet sich

dieser Vertrag dadurch, daß das Kaufobjekt ein vom Preise verschiedenes

sein kann und daß ein Gewinn nicht verboten ist. Bei einem Selmldver-

hältnis muß dagegen die Leistung des Schuldners in Ar: und l'mfang mit

der in Empfang genommenen genau ubereinstimmen und die Stipulierung

eines Gewinnes ist unzulässig. Vom eigentlichen Kauf (Bai' tta-8chira
,

)

trennt ihu anderseits der Umstand, daß das Objekt beim Abschluß des

Vertrages nicht zugegen sein darf. Indessen muß der Preis gleich nach

Abschluß des Vertrages und noch vor der Trennung der Kontrahenten vom
Käufer hergegeben und durch den Verkäufer in Empfang genommen werden.

Die Zulässigkeit des Pränumerationskaufes ist durch den Wortlaut

des Koran* sowie durch eine Tradition des Ibn'Abbäs* verbürgt. Nach

Abu Hanifa ist die Gfdtigkeit eines Salam -Vertrages von folgenden sieben

Bedingungen abhängig:

1 Hammer, Des Osm. Reiches usw. S. 15 as-Sulm = Übergabe (? !). Ks ist

bekannt, daß der weltberühmte Verfasser der Geschichte der Osmanen — was seine

arabischen Arbeiten betrifft — kein besonderer Liebhaber der Genauigkeit war, und

doch maß man sich wundern, daß ihm überhaupt möglich war, so grobe Fehler zu

begehen, wie dies in seinem angeführten Werke öfter geschehen ist. Einige Perlen

dieser Art sind: an-Sulm = Übergabe (sic! S. 13); S. 22: Von dem gesetzmäßigen

Gewinn im Wiederverkauf = al-Mvräbuhat\ ebenda: Von den Rechten des Käufers

auf die Grenze eines unbeweglichen Gutes = Hukük wal-istihkäk; S. 11: Vom Ver-

kauf aus der zweiten Hand al-chiar (?!) u. a. m.
2 Sure II, 274.

Inaja Bd. III, S. 202.
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1. Bestimmung des Geuus (^^I»-) des Kaufobjekts,

2. • der Spezies

3. » seiner Eigenschaften d. h. ob gut oder

schlecht.

4. Bestimmung des Quantums Ot~&).

5. Festsetzung des Lieferungstermins ((J>>-1).

6. Das Bekanntsein des Quantums der als Preis dienenden Sache,

wenn das eine Ware ist, deren Umfang nach Maß oder Gewicht be-

stimmt wird.

7. Angabe des Lieferungsortes, wenn die Lieferung mit Transport-

auslagen verbunden ist. Nach Abu .Jüsuf und Schaibani ist die unter (i.

angeführte Bedingung überflüssig und die Angabe des Lieferungsortes fur

die Gültigkeit des Vertrages ohne Bedeutung.

Ungültig ist ein derartiger Vertrag, wenn die Kontraheuten vor Aus-

lieferung und Empfangnahme des Preises sich voneinander trennen.

Der Verkäufer darf über den Preis vor dessen Empfang nicht ver-

fügen, ebenso der Käufer über die gekaufte Sache. Letztere Bestimmung

findet auf alle Bai'-Verträge Anwendung; bei diesen läßt jedoch Abu

Hanifa eine Ausnahme gelten für den Fall, daß das Kaufobjekt eine Kes

immobilis ist. Es ist überflüssig zu erwähnen, wie das bei Kudüri ge-

schehen ist, daß sowohl die Bildung einer Gesellschaft (schirka) zur Ver-

fügung über das Objekt wie der Verkauf zum Selbstkostenpreise {tatdija)

zu diesen unerlaubten V erfügungen über das Objekt gehören.

1. Die Festsetzung der Eigenschaften des Kaufobjekts ist wie aus

dem Vorhergehenden erhellt, ein unentbehrliches Erfordernis für die Gültig-

keit eines Pränumerationskaufes; es muß bei Abschluß des Vertrages genau

bestimmt werden, ob die zu liefernde Ware gut oder schlecht sein soll.

Entsteht nach Vertragsschluß ein Streit darüber, ohne daß die Gültigkeit

des Vertrages angefochten wird, so entscheidet das Votum des Verkäufers,

und zwar aus dem Grunde, weil er für die Gültigkeit des Vertrages ein-

tritt, indem er behauptet, daß die Bedingung erfüllt worden sei. Denn ob-

wohl der Käufer den Vertrag durch seine Aussage nicht annullieren will, 80

muß dieses Ergebnis doch eintreten, wenn man auf seine Aussage Gewicht

legt. Deswegen muß die Entscheidung sich nach der Aussage des Verkäufers

richten, wenn der Vertrag nicht als ungeschehen angesehen werden soll.

Ähnlich wie im vorhergehenden Falle bildet die genaue Festsetzung

des Lieferungstermins eine Essentiale für den Salam -Vertrag. Diese Be-

stimmung hat sowohl einen praktischen Grund — sonst würde es nie zur

Lieferung, aber desto leichter zu Streitigkeiten kommen — als auch einen

Ausspruch des Propheten für sich: »Wer von euch einen Salam-Vertrng

schließt, der schließe ihn mit bekanntem Maß oder 1 bestimmtem Gewicht

1 'Inaja Bd. III, S. 209. tea übersetze ich hier mit -oder-, denn eine Sache

kann nicht zugleich mit Gewicht und mit Maß bestimmt werden.

Digitized by Google



Dimitroff: Aach-Schaibäni. 135

mit Lieferung zu einem bestimmten Termin Die kürzeste Frist des Liefe-

rungstermins beträgt nach Durar-Gurar* einen Monat, nach anderen drei

Tage und nach Dritten über einen halben Tag. Die sofortige Lieferung ist

unter keinen Umständen zulässig.

2. Der Preis ist vor Trennung der beiden Kontrahenten auszuliefern

und in Empfang zu nehmen. Die Bestimmung des Gesetzes hierüber ist

zu rigoros; eine Empfangnahme muß auf alle Fälle erfolgen. Verzichtet

der Käufer auf eine Forderung an den Verkäufer als Preis (d. h. Aufrech-

nung) und findet deswegen keine Empfangnahme des Preises zur Zeit des

Vertragsabschlusses statt, SO wird der Vertrag als ungeschehen betrachtet.

Die Nichtigkeit eines Teilt» des Vertrages fuhrt jedoch die Annullierung

des Ganzen nicht herbei. Wird die Hälfte des Preises gesetzmäßig ausge-

liefert und in Empfang genommen, so bewährt die darauf bezügliche Hälfte

des Vertrages ihre Gültigkeit; der auf die übrige Hälfte bezugliche Teil ist

ungültig.

3. Beim gewöhnlichen Kauf b/.w. Verkauf, wo die Lieferung der Sache

vor Trenniuig der Kontrahenten erfolgt, darf das Gewicht oder das Maß
der Ware mit jedem beliebigen Gegenstände bzw. Hohlmaße, auch wenn

sein Gewicht oder Umfang unbekannt ist, etwa mit einem Stein oder mit

einem beliebigen Kübel bestimmt werden. Denn das Gewicht- bzw. Hohl-

maß, dessen Normalumfang nicht feststeht, gilt naturgemäß als bekannt

{mdlüm), wenn es im gegebenen Augenblicke gegenwärtig ist. Da die

Lieferung des Gegenstandes bei einem Salam -Vertrag erst zu einem spä-

teren Termin erfolgt, kann und darf zur Bestimmung des Objekts ein der-

artiges Maß nicht angewendet werden. Die Möglichkeit ist nämlich nicht

ausgeschlossen, daß das in Frage kommende Hohlmaß bis zum Eintritt des

Lieferungstermins verloren oder zugrunde geht oder auch seine Form ändert,

und infolgedessen ist den Streitigkeiten der Parteien Tor und Tür geöffnet,

da das Quantum des Objekts nicht genau bestimmt und bestimmbar ist.

Wird daher ein Salam -Vertrag unter solcher Bedingung geschlossen, so ist

er ungültig, da eine große Unbestimmtheit {yarar = res incerti eventus) nicht

zu beseitigen ist.

5. und *>. Sind Genus, Spezies, Quantum und die übrigen Eigen-

schaften einer Sache angegeben 3
, so kann sie immer den Gegenstand eines

Salam bilden, wenn sie ein Gegenstand ist, von dem man Besitz ergreifen

kann. Selbstverständlich sind hier diejenigen res fungibiles gemeint, deren

Größe nach Gewicht, Maß oder Zahl bestimmt wird. Aus diesem Grunde

können die Fische auch hier nicht ausgenommen werden. Es ist nur zu

betonen, daß die Fische unter keinen Umständen nach Zahl verkauft werden

' Durar-Gurar Bd. II, S. 534.

2 Durar-Gurar Bd. II, S. 535.

* Vgl. Inaja Bd. HI, S.226: jU .jl-ü. *»j~j CL» Jaw £\ U j£j

LJL Das Salam ist zulässig über jede Sache, deren Eigenschaften fixiert und

deren Quantum angegeben werden kann.
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dürfen, da die einzelnen Fische ihrer Große nach voneinander verschieden

sind. Handelt es sich um frische Fische, so muß noch eine besondere Be-

dingung erfüllt werden, die bei anderen Sachen nicht in Frage kommt. Bei

Fischen, die nur zu einer bestimmten Jahreszeit oder in bestimmter (iegend

gefangen werden, müssen Vertragsabschluß 1 und Lieferungstermin in die

Saison des Fischfanges fallen, was bei Fischen, die zu jederzeit gefangen

werden, nicht erforderlich ist.

7. Aus demselben Grunde wie in vorerwähntem Falle halten Abu Jüsuf

und Muhammad den Salam -Vertrag über Fleisch für erlaubt. Abu I.lanifa

zeigt sich hier übertrieben pedantisch und konservativ — viel mehr als seihst

Schäfi'i. Er hält nämlich diesen Vertrag deswegen für unzulässig, weil die

verschiedene Größe der Knochen im Fleische die genaue Angabe des Quan-

tums des Objekt» unmöglich mache.

8. Eier und Nüsse dürfen durch einen Salam -Vertrag nach Zahl ver-

kauft werden. Hier nimmt man an, daß alle einzelnen Stücke ihrer Grüße

nach gleich sind. Auf Gurken oder etwa Granatäpfel erstreckt sich dies

nicht, denn die einzelnen Früchte sind nicht gleich groß. Kine gewisse In-

dividualität bemerkt man auch bei den Tieren. Infolgedessen erklärt unsere

Schule den Salam-Vertrag hier für unzulässig, oblgleich Schäfi'i der Ansicht

ist, daß durch Angabe der Eigenschaften eines Tieres das Kaufobjekt ge-

nügend bestimmt werden kann.

Es darf ferner ein Salam-Vertrag über Kleider bzw. KleiderstofTe ge-

schlossen werden, falls deren Länge, Breite und Ruk'a* (A-Sj) angegeben

sind, bei Seidenstoffen auch das Gewicht. Ein Pränumerationskauf über

Edelsteine darf nicht geschlossen werden, es sei denn, daß die einzelnen

Stücke einander gleich sind. Die kleinen Perlen werden nicht der Zahl

nach, sondern gewichtsweise verkauft.

Hie bisherigen Ausfuhrungen lassen schon verstehen, daß auch Sachen

wie ein Pokal, ein Paar Schuhe u. a. m. durch einen Salam -Vertrag gekauft

werden können, vorausgesetzt, daß alle Erfordernisse, die die Gültigkeit

dieser Verträge bedingen, erfüllt werden. Ist diesen Bedingungen nicht ge-

nügt, so ist das Salam nicht zulässig; d. h. er wird als ungültig betrachtet,

wenn er trotz alledem geschlossen wird: es entstehen daher naturgemäß

1 Der Ausdruck des AJ-gimf as-sagir *Lj J Aju» j "Vi ist zu allgemein;

es ist daraus nicht zu ersehen, ob sich diese Bestimmung auch auf den Vertrags-

abschluß erstreckt oder nicht. Ich folge hier der 'In.ija Bd. Ill, S.206, welche sagt :

J^Ji J» -oJl j)r \>yrr V^ '^f*. P' 3j£ V> Nad.

Asch-Schafn spielt letztere Bedingung keine Rolle; erforderlich ist nur, daß da»

Objekt zu dem Eintritt des Termins lieferbar ist. Zur Unterstützung ihrer Ansicht

führt unsere Schule einen Ausspruch des Propheten (Inaja a. a. 0.), wonach dieser

gesagt haben soll: -Ihr sollt keinen Salam-Vertrag über Früchte vor Beginn ihrer

Reifezeit abschließen.- Eine Stütze dieser Ansicht könnte man jedoch meiner An-

sicht nach darin kaum erblicken. Das in diesem Ausspruche enthaltene Verbot ließe

sich auch nur auf die Lieferung oder den Lieferungstermin beziehen.
2 Unter ruk 'a ist die Dicke, hier Stärke, zu verstehen. Tnäja Bd. III, S. 225.
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keine Rechte bzw. Pflichten für die vertragschließenden Parteien. Bestellt

jemand einen Pokal, einen Becher ti. a. m. mit bestimmten Maßen und l>e-

«timintem Inhalt für einen bestimmten Preis — wobei gleichgültig bleibt,

ob er den ganzen Preis, einen Teil oder schließlich nichts vor seiner Ent-

fernung auszahlt — , so ist der auf diese Weise geschlossene Vertrag kein

Salam, da eine Haupthedingung, die Festsetzung des Lieferungstermins,

wie in unserem Beispiele vorausgesetzt worden, nicht erfüllt ist. Dieser

Veitrag ist aber auch kein gewöhnlicher Bai', da der Prophet ausdrücklich

verboten hat, einen Kaufvertrag über eine Sache, die noch nicht existiert,

<1. h. über die der Mensch nicht verfugen kann (^j-U*), 7.11 schließen, es

sei denn bei einem Salam Infolgedessen entsteht für den Besteller keine

Verpflichtung, die bestellte Sache gegen Bezahlung des Preises zu nehmen.

9. Das Verkaufsobjekt muß sich beim Salam zur Zeit des Eintritts

des Lieferungstermins in vollem, rechtmäßigem Besitz des Verkaufers be-

finden. Denn nur hierdurch ist überhaupt die Möglichkeit einer Lieferung

Segeben. In unserem Kall ist dem nicht so, der Weizen ist noch nicht in

die Eigentumssphäre des B. gelangt, das geschieht erst durch die Empfang-

nahme. Die Empfangnahme kann entweder durch den Käufer selbst oder

— was an der Sache nichts ändert — durch einen von ihm bevollmächtigten

Dritten erfolgen. Dem B. steht selbstredend die Wahl seines Vertreters

frei; er kann daher auch dem A. mit dieser Vertretung beauftragen. Ge-

schieht letzteres, so ist A. verpflichtet, den Weizen zuerst einmal als Be-

vollmächtigter des B. und in dessen Namen und erst dann zur Tilgung der

ans dem Salam -Vertrage entstandenen Verpflichtung zum zweitenmal für

sich selbst zu messen und in Empfang zu nehmen. Das zweite Messen und

Inempfangnehtnen ist jedoch überflüssig, wenn das betreffende Quantum

nicht das Kaufobjekt, sondern etwa den Betrag eines Darlehns (karij) bildet.

Der Prophet hat verboten, Nahrungsmittel (fa'äm bedeutet in «1er Kechts-

sprache gewöhnlich Weizen und Weizenmehl) zu verkaufen, ohne sie zwei-

mal zu messen.

10. Der Käufer bei einem Salam -V ertrag kann dagegen den Ver-

käufer nicht bevollmächtigen, den gekauften Weizen an seiner Stelle in seine

Säcke und in seiner Abwesenheit zu messen. Eine Vollmacht ist nämlich

im allgemeinen nur dann zulässig, wenn sie sich auf das Eigentum des

Vollmachtgebers bezieht. Dem Käufer steht in unserem Beispiele vor der

Empfangnahme des Kaufobjekts nur eine Forderung zu, die sich, wie Abu

Nasr bemerkt, mit Säcken nicht messen läßt. Der als Kaufobjekt stipulierte

Weizen ist dagegen bis zu diesem Augenblicke Eigentum des Verkäufers

und für den Käufer eine völlig fremde Sache, über die zu verfugen er

nicht berechtigt ist.

Bei einem gewöhnlichen Kaufvertrag {bat') dagegen kann der Käufer

dem Verkäufer die V ollmacht erteilen, an seiner Stelle das gekaufte Oe-

' Tnaja Bd. II, S. 226 jLj'Vi U Q J>-Jl^ -Üj
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treide zu messen, da sich in solchem Falle die Vollmacht auf ein Objekt

bezieht (hier auf den Weizen), welches mal (Eigentum) des Vollmachtgebers

ist. Aus dieser Nebeneinanderstellung ist die Bedeutung der Empfangnahme

bei beiden Arten des Kaufvertrages zu ersehen. Noch besser erhellt der

Unterschied aus dem Folgenden: bei einem gewöhnlichen Bai'-Vertrag kann

z. B. der Käufer den Verkäufer mit dem Mahlen des verkauften Weizens

beauftragen. Ein derartiger Vertrag (Vollmacht) bezieht sich auf eine Sache,

die schon Eigentum des Auftraggebers ist: selbstverständlich gehört das

Mehl dem Käufer. Bei dem Salam »Vertrag wäre ein ähnlicher Auftrag

ungültig, da dem Käufer nur eine Forderung, nicht der Weizen selbst zu-

steht und er nicht l>erechtigt ist, über das Kaufobjekt vor der Empfang-

nahme zu verfügen. Läßt in letzterem Kalle der Verkäufer den Weizen

mahlen, so trifft er damit lediglich eine Verfügung über sein Eigentum —
die vom Käufer ausgegangene Aufforderung wird nicht berücksichtigt. Der

Käufer ist in keinem Falle verpflichtet — er ist zugleich auch nicht be-

rechtigt —
,
irgendeinen Gegenstand außer dem bei Vertragsabschluß stipu-

lierten zur Tilgung seiner Forderung anzunehmen.

11. Der Preis muß bei einem Salam-Vertrag vor der Trennung der

beideti Kontrahenten ausgehändigt und in Empfang genommen werden. Die

folgende Bestimmung scheint eine Ausnahme oder besser eine Modifikation

davon zu sein. Es kommt oft vor, daß Leute sich aus Gold- oder Silber-

münzen vom Goldschmied allerlei Schmucksachen, wie Ohr-, Fingerringe,

Armbänder u. a. tu. anfertigen lassen, wobei es möglich ist, daß die dem

Goldschmied gegebenen Münzen nicht ausreichen und dieser das nötige

Metall zuschießen muß. Merkwürdigerweise ist vorliegendes Beispiel von

allen meinen Gewährsmännern ausgelassen, ich nehme jetloch an, daß Schai-

bäni hier gerade dieses Geschäft vorgeschwebt hat. Es steckt darin erstens

ein Leihvertrag, da der Goldschmied dem Auftraggeber ein halbes Dinar

leiht, wobei letzterer sich verpflichtet, dem Goldschmied später, etwa wenn

die Schmucksache fertig ist, den Betrag der Leihe zurückzuerstatten. Der

Umstand, daß der Goldschmied das halbe Dinar mit einer Sache, welche

Eigentum des Auftraggebers ist, vereinigt, ersetzt die Empfangnahme von

seiten des Auftraggebers. Diesem analog ist der Fall, daß jemand mit einem

anderen einen Leihvertrag über ein bestimmtes Quantum Weizen schließt und,

ohne den Weizen in Empfang zu nehmen, den Verkäufer beauftragt, ein

ihm gehöriges Grundstück damit zu besäen; leistet der Verkäufer dem Auf-

trage Folge, so gilt das Besäen als Empfangnahme, da hierdurch die ge-

liehene Sache mit dem Eigentum des Käufers untrennbar verbunden wird.

In unserem Beispiel läßt sich jedoch das Geschäft nicht lediglich auf einen

Leihvertrag zurückführen, denn der Gewinn, der bei dem Leihvertrage un-

möglich ist, ist hier nicht ausgeschlossen, und die Sache, die dem Gold-

schmied als Äquivalent für sein halbes Dinar zurückgegeben wird, ist keine

Ware und braucht mit dem geliehenen nicht in Genus und Spezies überein-

zustimmen. Es liegt hier noch ein Salam -Vertrag vor, bei dem der Gold-

schinied der Käufer, der Auftraggeber, welcher den Ersatz für das halbe

Dinar zu liefern hat, der Verkäufer ist. Diesem Pränumerationskauf ist
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es daher eigentümlich, daß die förmliche Empfangnahme des Preises wegen

seiner Vereinigung mit dem Eigentum des Verkäufers unterbleibt oder

better, durch diese ersetzt wird, analog mit dem Leihvertrag "\j\c, dessen

Unterabteilung die Geldleihe (karql) bildet. Als reiner Salam •Vertrag ist

jedoch dieser Fall ans dem Grunde nicht anzusehen, weil sein Objekt nicht

eine Wertsache ist, sondern Geld bzw. ein edles Metall, das als Preis

dient. Dieses darf nicht Objekt eines Pi änumerationskaufes sein.

12. Ein Salam -Vertrag kann, wie das bei allen Bai'-Verträgen zu-

lässig ist, unter gegenseitiger Einigung der Kontrahenten aufgehoben werden.

In solchem Falle ist der Verkäufer verpflichtet, das, was er als Preis in

Kmpfang genommen hat, bzw. das Äquivalent, zurückzuerstatten. Als Preis

kann, wie erwähnt, jede Ware, überhaupt jede res fuugihilis, die einen Wert
besitzt, dienen, daher auch eine Sklavin. Stirbt diese nach Abschluß des

\ ertrages im Besitze des Verkäufers, so wird die Aufhebung (itcäla) nicht

verhindert, da die Sklavin im Vertrage nicht als Spezies-, sondern lediglich

als Genussache angesehen wird. Der Verkäufer muß daher nur fur sie

Krsatz leisten, indem er dem Käufer ihren Wert (feima) entrichtet. Dient

jedoch die Sklavin nicht als Preis, sondern als Kaufobjekt Iwi einem ge-

wöhnlichen Kauf (bat'), so macht ihr Tod die Aufhebung des Vertrages

unmöglich. Denn die Sklavin bildet, als individuell bestimmte Sache, die

Grundlage des Vertrages.

13. Auf einem Ausspruch des Propheten* beruht auch das Verbot,

wonach es dem Käufer untersagt ist, an Stelle des von ihm entrichteten

Preises eine Sache anderer Art zurückzunehmen. Dieser Ausspruch richtet

sich anscheinend gegen den so verhaßten Wucher. Im Gegensatz zu Abu

Hanifa. Abu Jüsuf und Muhammad Schaibäni zeigt sich Zu far hier liberaler,

indem er dem Käufer erlaubt, anstatt des als Preis entrichteten Gegenstandes

einen Gegenstand anderer Art zurückzunehmen, falls das Salam unter gegen-

seitiger Zustimmung aufgehoben wird, und zwar aus dem Grunde, weil sich

das Verhältnis zwischen den beiden Kontrahenten nach der Aufhebung

gleichsam zu einem Leihvertrag gestalte, nach dessen Bestimmungen es er-

laubt ist, eine der geliehenen gleichwertige Sache, nicht die geliehene selbst,

zurückzunehmen.

14. Den Verkauf von Gold gegen Gold oder Gold gegen Silber und

umgekehrt, oder Silber gegen Silber, d. h. den Geldwechsel, hat Mohammed
nur unter der Bedingung für zulässig erklärt, daß l. gegenseitige Lieferung

und Empfangnahme vor Trennung der beiden Kontrahenten erfolgen, und

Gold gegen Gold oder Silber gegen Silber nur in gleichen, dagegen

Gold gegen Silber und umgekehrt nur in ungleichen Beträgen verkauft

werden. Auf Grund dieser Bestimmungen ist in unserem Beispiele der Ver-

käufer lediglich berechtigt, für sein Dinar 10 Drachmen zu verlangen und

Ell empfangen. Die Erklärung gerade dieser Bestimmung kann jedoch

uuser Verfasser in dem Kapitel über den Pränumerationskauf schwerlich

1 Abu Nasr, Bab as-Salam: ^AJU jl (d. h. ^ JULI) viUL Vi -^t" V-
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be/.weckt haben. Sie steht so mit dem Salam in keiner Beziehung. Das

Beispiel ist nach meiner Ansicht vielmehr in der Absicht angeführt, wieder-

um eine neue Kigenschaft des Salam-Vertrages KU veranschaulichen, indem es

ihn mit anderen Rechtsverhaltnissen in Vergleich zieht. Zum leichteren Ver-

ständnis muß die Sache von der anderen Seite betrachtet werden. Schließen

A. und B. einen rechtsgültigen Vertrag über Geldeinwechslung (ü/-*)

und heben sie deaselben unter gegenseitigein Einverständnis nach erfolgter

Lieferung und Empfangnahme auf, so müssen in der Regel beide Beträgt-

zurückerstattet werden. Bei einer derartigen Aufhebung ist es jedoch auch

zulässig, wenn ich den Text des Abu Nasr richtig verstehe daß der Käufer

an Stelle der eingehändigten Summe vom Geldwechsler eine andere Sache

in Empfang nimmt. Das ist, wie oben erwähnt, bei einem Salam-Vertrage

wegen des unzweideutigen Ausspruches des Propheten unter keinen Um-

ständen zulässig.

15. Das Gelduinwechseln gehört, wie aus dem Vorhergehenden zu

ersehen, nach dem mohammedanischen Rechte zu den Bai'- Verträgen. In

späteren Reehtsbüchern, wie Mu^tasar al-Kudüri, Hidäja, 'Inäja, Durar-Gurar.

Multakä u. a. wird diesem Vertrage eine gründliche Behandlung in einem

selbständigen Kapitel zuteil. Unser Verfasser hat nur in diesem und dem

vorhergehenden Paragraphen von ihm gesprochen. Es ist möglich, daß er

diese Paragraphen am Ende des Kapitels über das Salam anführt, weil er

nicht ein besonderes Kapitel einschalten wollte. Es ist jedoch wahrschein-

licher, daß auch hier die Bestimmung über den Geldwechsel nicht um ihrer

selbst willen, sondern mehr in der Absicht ausgeführt wird, die Natur des

Salam besser zu beleuchten. Die gegenseitige Auslieferung und Empfang-

nahme muß bei einem Geldweehselvertrag in der Regel vor Trennung der

beiden Kontrahenten erfolgen. Eine wichtige Ausnahme: die Empfangnahme

fällt für den Käufer fort, wenn das Kaufobjekt sich mit dem Betrage einer

Forderung an ihn selbst deckt. Beim Salam-Vertrag haben derartige Aus-

nahmen keinen Platz.

Kapitel IL . ;

Was darf verkauft werden und was nicht.

Der Kaufvertrag (bat') kommt durch Angebot (igäb) und Annahme

(kabül) zustande. Erfolgt das Angebot von Seiten des Verkäufers, so steht

dem Käufer das Recht zu, entweder anzunehmen oder die Annahme zu

verweigern. Dieses Recht heißt bÜ*r ftl'kabüL Die. Ablehnung kann ent-

weder durch Worte erfolgen, oder dadurch, daß der Käufer den Ort der

Verhandhingen (maylis) verläßt. Dieses Recht hat er nur so lange, bis der

andere Kontrahent den Verhandlungsoi t verläßt Ein Schriftstück, z. B.

ein Brief, kann die Zusammenkunft des Kontrahenten ersetzen. Wenn näm-

• A. a. o. 3^ oj» &öh 5± JÜ J-V. JW*U

cr4» J
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lieh A. dein B. schriftlich mitteilt, daß er ihm einen bekannten Gegenstand

verkaufen will, so kann ein rechtsgültiger Bai'-Vertrag geschlossen werden,

falls B. dem Überbringer des Briefes sein Einverständnis mit dem Angebot

erklärt. Aus dem Gesagten ist zu ersehen, daß das Yerkaufsobjekt, das in

der Regel gegenwärtig ist — was bei einem Salam-Vertrag nie der Kall

sein darf — , wenn es genau bestimmt ist, auch abwesend sein kann 1
.

Die* beiden Kontrahenten müssen im Besitze ihrer Geisteskräfte sein

und das nötige Verständnis für den Vertrag besitzen J

Der Käufer ist nicht berechtigt, das Angebot nur zum Teil anzunehmen.

Verläßt einer der Kontrahenten nach dem Angebot, jedoch vor An-

nahme, den Verhandlungsort, so verfällt das Angebot.

Das Quantum der auszutauschenden Gegenstände braucht nicht be-

stimmt zu sein, es sei denn, daß es sich um Gold oder Silber (Drachmen

oder Dinare) handelt, wo Quantum z.B. 10 und nähere Eigenschaften, z.B.

samarkandische, buhärische usw., genau angegeben werden müssen.

Der Preis oder die als Preis dienende Sache kann entweder sofort

oder zu einem späteren Termin entrichtet werden. In letzterem Falle

müssen jedoch Betrag des Preises sowie Zahlungstermin beim Vertragsab-

schlüsse genau festgesetzt werden.

Dies sind einige der hauptsächlichsten Bedingungen, deren Nicht-

erfüllung die Ungültigkeit des Vertrages nach sich zieht. Bedingungen

anderer Art sind meistenteils in der Natur der Sache begründet, nämlich:

1. Man darf eine Sache, die nicht sein ausschließliches Eigentum ist,

nicht verkaufen. Eine solche ist das auf einem Grundstück wachsende Grün,

welches allen Menschen zugleich gehört, eine res omnium ist. Denn der

IVophet hat gesagt: »Genossen sind die Menschen in der Benutzung der

folgeuden drei Sachen: des Wassers, des Feuers und des O^3 -. Das letzte

Wort ist im Lexikon ungenügend erklärt, es heißt dort: X pabulo

abundavit terra. Nach Durar-Gurar 3 bedeutet es Gras oder all-

gemeiner jedes Gewächs. Eine genügende Erklärung ist nur in der 'Inäja

enthalten 4
. Danach ist unter dieser Bezeichnung das Gewächs zu verstehen,

welches ein Grundstück bedeckt und den Tieren zur Weide dient. Eben

diese Bedeutung hat auch das im Texte des Gämi'-as-sagir angewendete

i Durar-Gurar Bd. IL S.478. f^JLJl Jl gt* ^\) gM «^m Jyij

Eine Bedingung ist dabei die Kenntnis des Objekts, welches der

Verkäufer zu liefern imstande sein muß. Diese wird durch Angabe aller Eigen-

schaften, so daß die Unbestimmtheit völlig aufgehoben wird, verschafft.

» Abu Nasr, Al-garni« as-sagir Bl. Wb: .111 ^\ J Xji J&\

Durar-Gurar Bd. II, S. 506: JU\ j» j> 4 j*> U
* Inaja Bd. M, S.98.
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Wort p|j>. Sing. ^ welches sonst immer den Ort bezeichnet, wo die

Tiere weiden, also nicht nur das Gras, sondern auch den Boden. In dieser

üblichen Bedeutung kann das Wort hier nicht gebraucht sein, da sonst der

Inhalt de»' angeführten Gesetzbestimmung den Tatsachen nicht entsprechen

wurde. Sein eigenes Grundstuck kann jedermann jederzeit nach Belieben

verkaufen, gleichviel, ob darauf Gras wachst oder nicht. Dagegen ist das

(iras allein aller Menschen Eigentum, wenn er es nicht gesät hat. Ein Ver-

kauf wäre auch überflüssig, da man nicht zu kaufen braucht, was man auch

ohne Kauf XU benutzen berechtigt ist. Aus demselben Grunde darf solche*

Grün nicht verpachtet werden. Zu bemerken ist dazu, daß dieses Verbot

sich nach einigen Juristen nur auf solches Gras bezieht, welches wächst,

ohne daß der Eigentümer des Grundstücks etwas dazu getan hat. Andere

dagegen mit Kudüri bestreiten diese Ansicht und betonen den Umstand, claL^

der Prophet derartige Einschränkungen in seinen zitierten Ausspruch nicht

eingeschaltet hat und daher das darin enthaltene Verbot allgemein auf all*

Fälle anzuwenden sei. Das gemeinsame Naturrecht aller Menschen hört

erst dann auf, wenn der Eigentümer des Grundstücks anfängt, seine Eigen-

tumsrechte auszuüben (»ju»-). Als eine solche Ausübung betrachten aber

die letzterwähnten Juristen nicht die Pflege und die Förderung des Grüns

etwa durch Bewässerung. Daher lassen sie auch hierin dem Verkaufsverbot

unbeschränkte Gültigkeit.

2. Ferner darf man Sachen, die man nicht liefern kann, nicht verkaufen.

Als solche werden z. B. die in einem Teiche befindlichen Fische betrachtet,

wenn sie nicht etwa nach Belieben mit der Hand herausgenommen werden

können, sondern erst durch Fischen. Das Ergebnis ist beim Fischen kein

bestimmtes, und vom Fischer kann nicht mit Sicherheit angenommen werden,

daß er die Fische wird liefern können. Aus demselben Grunde dürfen in

der Luft fliegende Vögel, im Meer befindliche Fische oder Tiere in der

Steppe nicht verkauft werden. Dagegen darf man Sachen verkaufen, die

zwar im gegebenen Augenblick nicht zur Hand sind, die zu liefern man

jedoch imstande ist, z. B. Vögel im Vogelhaus, Fische im Bassin, welche

man jeden Augenblick mit der Hand herausnehmen kann. Letzteres gilt

auch von zahmen Vögeln, die zwar wegfliegen, jedoch gewöhnt sind, nach

Hause zurückzukehren, wie z. B. die Tauben.

Uber den Verkauf bzw. Kauf von Fischen hat auch Abu Jfisuf ein

Kapitel in seinem Kitäb al-haräg unter dem Titel: -Uber den Kauf bzw. Ver-

kauf der in einem Teiche (jH, Plur. ^Wl) befindlichen Fische- eingeschaltet'.

Er erklärt das Verbot, solche Fische zu verkaufen, wenn sie nicht anders

als durch Fischen herausgenommen werden können, dadurch, daß das Ob-

jekt ein garar, d. h. eine res incerti eventus ist, was der Prophet, wie aus

einem in demselben Kapitel angeführten Ausspruche erhellt, für ungültig

erklärt hat. Wenn sich die Fische dagegen in einem kleineren Bassin be-

finden, so dürfen zwar rechtsgültige Bai'-Verträge über sie allgeschlossen

» & t \ unten.
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werden, es steht jedoch dem Käufer immer das Recht zu, die Fische nach

Besichtigung zurückzuweisen, da sie im Wasser eine Große und Form auf-

weisen, die sie in Wirklichkeit nicht besitzen '. Nach dem jjalifen 'Omar

ibn Abd al-'Aziz dürfen die Fische auch im ersten Falle verkauft werden.

Zur Begründung der Ansicht unserer Schule fuhrt Abu Jüsuf eine Anzahl

von Aussprüchen an, darunter einen von 'Omar I. Dieses Kapitel aus dem

Werke des Abu Jüsuf habe ich hier in der Absicht erwähnt, um dadurch

meine Ubersetzung des Wortes • j^m>- mit »Behälter- zu rechtfertigen. Denn

nach Freytag heißt dieses Wort (Flur. S\^a^) : paries circumdans locum, sive

ex lignis, sive ex arborum ramis exstructa sit; inde cauls, sepimentum,

pecul. camelorum, contra frigus et ventum usw., was zu unserem Texte

in keinem Falle passen kann. Wegen der volligen Ubereinstimmung unserer

Stelle mit der aus dem Kitäb al-harä£ zitierten kann man aber mit Sicher-

heit annehmen, daß das Wort hazira hier dieselbe Bedeutung wie ^>-\ des

Kitäb al-ljaräg hat.

Zu den Sachen, deren Lieferung unmöglich ist, werden auch die Bienen

gerechnet. Dies sind, nach meiner Ansicht, da das Wort J**i beides be-

deuten kann, entweder die einzelnen Bienen oder aber der ganze Bienen-

schwarm, jedoch ohne den Bienenstock. Als solche werden die Bienen für

eine Art in der Luft fliegender Vogel gehalten', deren Lieferung nicht

möglich ist. Sadr asch-Schahid vergleicht sie mit den Wespen. Befinden

sich al>er die Bienen in einem Bienenstock, so können sie nach Schaibäni

und Asch-Schäfi'i mit ihm zusammen verkauft werden, da sie dem Menschen

nützlich sind* und ein lieferbares Ganzes bilden.

3. Dem Kauf bzw. Verkauf sind ferner solche Gegenstände entzogen,

welche haram
(^1j^), d. h. entweder unrein wie der Wein, das

Schwein usw., oder aber zu hochstehend wie die Teile des mensch-

lichen Körpers, die durch den Verkauf der Ausnutzung preisgegeben wären.

Demgemäß darf z. B. die Milch einer Frau nicht verkauft werden, denn

sie bildet einen Teil ihres Körpers. Außerdem ist sie kein Mal. Sie ist eine

Res extra commercium, für die man sie ansieht 4
. Die Milch eines Melktieres

darf vor dem Melken, d. h. solange sie sich im Euter befindet, nicht ver-

kauft werden, weil sie etwas Unbekanntes und Unbestimmbares (yarar) ist.

Befindet sie sich aber schon in einem Gefäß, z. B. in einem Becher, so ist

ihr Verkauf bzw. Kauf zulässig. Das erste Verbot bezieht sich naturgemäß

auch auf die Frau und ihre Milch; wie jedoch aus dem in unserem Texte

1 Dieses Recht heißt Optio inspectionis ; s. das.

* Van den Berg, -De contractu de ut des« 58/59.

« 'Inaja Bd. III, S.99: 4» £&i ^\yf- 4*^.

« Vgl. Inaja Bd. III, S. 103. Dieselbe Stelle ist auch bei van den Berg, De
contractu usw. S. 28, Faßnote 3 zitiert. Nebenbei heißt es dort: Res sensu juridico

(JU) apud Arabes eaedem sunt quam res in commercio.
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angeführten Beispiele ersichtlich ist, ist die Frauenmilch auch im zweiten

Falle dein Verkauf entzogen. Hier wird kein Unterschied zwischen einer

Sklavin und einer freien Frau gemacht, obgleich Abu Nasr eine Tradition

erwähnt, nach welcher Abu Jfisuf den Verkauf der Milch einer Sklavin für

zulässig gehalten habe. Unser Verfasser erwähnt diese Tradition allerdings

nicht, daher konnte man deren Zuverlässigkeit bezweifeln, doch ist die An-

gabe nicht gänzlich grundlos, obgleich der Verfasser der 'Inäja sie wider-

legt hat; denn Asch-Schafi'i z. B. hält den Verkauf in beiden Fällen für

zulässig, indem er seine Ansicht dadurch begründet, daß die Frauenmilch

ein nach den Religionsvorschriften reines Getränk sei jl* *V.

Das Schwein ist nach dem Koran ein unreines Tier, natürlich auch

seine Horsten; daher sind sie von Kaufverträgen ausgeschlossen. Die Juris-

prudenz sieht sich jedoch gezwungen, den Gebrauch von Borsten zum

Schuhflicken zuzulassen, denn es gibt keinen anderen Stoff, der die Borsten

ersetzen konnte. Trotzdem unterbleibt die Einführung in den Handel nod

die Krlaubnis beschränkt sich nur auf den Gebrauch.

Aus demselben Grunde — Unreinlichkeit — darf das Fell eines toten

Tieres nicht verkauft werden. Was aber die Knochen, Sehnen, Wolle usw.

betrifft, so sind sie, nach der Ansicht der mohammedanischen Juristen,

Gegenstände, in denen kein Leben ist; sie enthalten mit einem Worte nichts,

was sie unrein machen könnte, daher dürfen sie ohne Vorbehalt verkauft

und a fortiori benutzt werden

2a. Der flüchtige Sklave (äbik) ist aus dem Grunde dem Handel entzogen,

weil der Verkäufer nicht imstande ist, die Auslieferung des Verkaufsobjekts

zu vollziehen. Außer dieser Erwägung spricht auch der Prophet selbst da-

gegen, indem er sagt: »es ist verboten, einen Garar (res incerti eventus) oder

einen Äbik zu verkaufen«. Falls jedoch gewisse Umstände eintreten, ist der

Verkauf auch eines derartigen Sklaven rechtsgültig. Das ist nämlich der

Fall, wenn der Käufer behauptet, daß sich der betreffende Sklave in seiner

Macht (Hand) befindet Dann ist das Verkaufsobjekt kein Garar mehr und

die Auslieferung ist noch dazu überflüssig.

4. Das gelieferte Objekt muß alle diejenigen Eigenschaften besitzen,

welche beim Abschluß des Vertrages stipuliert worden sind. Es kann daher

nicht ein Sklave geliefert werden, wenn der Vertrag auf eine Sklavin lautet.

Der Mann und die Frau verrichten ihrem Genus {§ms) nach verschiedene

Dienste, die einander nicht gleichwertig sind. Die Lieferung eines Sklaven

an Stelle einer Sklavin ist aus dem Grunde ungültig, weil der Unterschied

— was als Mangel angesehen wird — in das Wesen des Verkaufsobjekts

hineingreift und seiner Bestimmung eine andere Richtung gibt. Diese Be-

stimmung findet jedoch nur bei menschlichen Wesen Anwendung, denn bei

den Tieren spielt das Geschlecht keine so bedeutende Rolle. Das Männ-

chen verrichtet ungefähr dieselbe körperliche Arbeit wie das Weibchen,

ohne daß die Ähnlichkeit so weit geht, um eine Ersetzung des einen durch

das andere zu rechtfertigen. Der Vertrag wird zwar als gültig anerkannt.

1 Siehe Koran, Sure XVI, Vers S2.
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aher dem Käufer wird das Recht eingeräumt, die Aufhebung durch Zurück-

weisung des empfangenen Tieres zu bewirken, da das gelieferte Objekt

nicht alle Merkmale tragt, die bei der Beschreibung des Gegenstandes an-

gegeben worden sind ^Ju*}\).

4 a. Der Preis kann entweder gleich nach Einigung der Kontrahenten

oder zu einein späteren Termin entrichtet werden. Als Vorbild fur Ge-

schäfte der zweiten Art dient der Kaufvertrag über Nahrungsmittel (Weizen),

welchen der Prophet mit einem Juden schloß, indem er ihm ein Panzer-

hemd als Pfand dafür gab Hier ist zu beachten, daß erstens kein Wucher

Retlieben werde 3 und zweitens, daß der Zahlungstermin genau bestimmt

sei. Die erste Bestimmung gilt für alle Bai' -Verträge 8
. Der Preis muß be-

stimmt, d. h. seine Eigenschaften müssen genau angegeben sein. Nach den

arabischen Juristen ist der Zahlungstermin eine von diesen Eigenschaften *,

denn ohne ihn ist die Zahlung überhaupt undenkbar. Wird die Zahlung

des Preises zu einem späteren Termin vereinbart, so ist die Unbestimmtheit

des Zahlungstermins der Nichtigkeit des Vertrages gleich. Infolgedessen

darf ein Vertrag nicht geschlossen werden, wenn der Zahlungstermin nur

so allgemein, wie Neujahr, Erntezeit usw. angegeben wird, da er hier immer

noch unbestimmt ist.

Dieser Paragraph enthält zugleich eine Bestimmung über die Bürg-

schaft: es ist nicht erforderlich, daß der genaue Umfang der Schuld, für

welche die Bürgschaft geleistet wird, dem Bürgen bekannt sei. Rechts-

gültig ist also die Bürgschaft auch dann, wenn der Bürge, der den Betrag

der Schuld nicht kennt, sagt: »Alles, was der und der schuldet, soll meine

Schuld sein*.- Wird daher für die Bezahlung des Preises eine Bürgschaft

bestellt, so ist der Kaufvertrag rechtsgültig, auch wenn der Zahlungstermin

in allgemeineren Grenzen angegeben wird.

5. Stürzt ein zweistockiges Haus oder nur das obere Stockwerk zu-

sammen und sind die Eigentümer der beiden Stockwerke zwei verschiedene

Personen, so darf der Eigentümer des oberen Stockwerks dasselbe nicht

verkaufen. Faßt man den Ausdruck, wie er in unserm Texte ohne weitere

Erklärung steht, in seiner wortlichen Bedeutung auf, so ist dieses Verbot

darin begründet, daß ein Verkaufsobjekt nach dein Zusammenstürze über-

haupt nicht mehr existiert: die Luft kann naturgemäß nicht verkauft werden.

Das kann aber mit dem Worte y& nicht gemeint sein. Unser Beispiel

« Buhari, Bd. II Kitab al-buju' S. 50. Auch Durar-Gurar Bd. II, S. 478, nur

bildet hier ein Kleid das Kaufobjekt.

s Sure II, Vera 276.

» Buhari, Bd. II, S.2: l J\ £^ ^ "cM-

Abu Naar, BI.78: J-Jl *i~ J^YI.

* Abu Na>>r zu diesem Paragraphen: ÄJUifi ^jfl 3L|>- Uli, d. h.

•die Unkenntnis (Aber den Betrag) der Schuld bindert die [Gültigkeit der] Bürg-

schaft nicht-.

Kitt, d, Sem. f. Orient Sprich«. 1908. II.Abt Kl
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verfolgt anscheineiul einen ganz andern Zweck, es beleuchtet meines Er-

achtens eine wichtige Bestimmung von großer prinzipieller Bedeutung. Nacli

den Bestimmungen des mohammedanischen Rechts können nur Sachen, d. h.

materielle Gegenstände (jvt), entweder allein oder mit den mit ihnen ver-

bundenen Rechten das Objekt eines Bai'-Vertrages bilden. Lediglich Rechte,

getrennt von den Gegenständen, an denen sie begründet sind, dürfen unter

keinen Umständen verkauft bzw. gekauft werden. Im übertragenen Sinne

kann das Wort (Oberstock) das Recht zur Errichtung eines neuen

Stockwerks an Stelle des zusammengebrochenen bezeichnen. Dieses Recht

ist kein jvc-, es ist nicht einmal einem 'ain ähnlich. Die 'Inäja bemerkt

(Bd. III, 104): »Das Recht der Errichtung eines neuen Stockwerks darf aus

dem Grunde nicht verkauft werden, weil es kein Mal bildet.« Noch klarer

wird diese Bestimmung aus dem folgenden Beispiel: Der Weg (tartk) darf

sowohl verkauft als auch verschenkt werden. Letztere Bestimmung ist in

den beiden Bearbeitungen des Al-gämi' as-sagir, die mir zu Gebote stehen,

ausgelassen, wahrscheinlich, weil sie als überflussig angesehen worden ist,

da alles 1 verschenkt werden kann, was Objekt eines Verkaufvertrages sein

darf. Mit dem Worte »Weg- (tarTk) kann entweder der Streifen Landes,

der zum Gehen benutzt wird, bezeichnet werden oder das Durchgangsrecht

(jjj^l Jp») selbst. Ein Landstreifen darf immer das Objekt eines Bai-

Vertrages bilden, da er durch Angabe von Länge und Breite genau bestimmt

werden kann. Die Lieferung ist auch möglich, sobald er Eigentum des

Verkäufers ist. Was die zweite Bedeutung des Wortes betrifft, so gehen

die Ansichten der Juristen auseinander. Nach lbn Samä'a ('Inäja III, 105),

der von Abu Nasr unterstützt wird, darf ebenfalls die Wegegerechtigkeit

(iter actus via) verkauft werden, was unser Verfasser in seinem Werke

Zijädät eben aus dem Grunde bestreitet, weil es sich um ein Recht handelt*.

Will man konsequent bleiben, so muß man mit Abu 'l-Lait ;^ -Samarkand

i

unter dem Worte tarik nicht alle Bedeutungen, die ihm eigentümlich sind,

verstehen, sondern nur die Bezeichnung • Bodenstreifen, der zum Gehen

benutzt wird«, obgleich spätere Anhänger der hanefitischen Schule selbst

eifrig bemüht sind, mit allerlei scholastischen Beweisführungen nachzuw eisen,

daß auch das Durchgangsrecht verkauft werden dürfe, da es auf einem

Gegenstände (der Erde) ruht, der von fester Dauerhaftigkeit ist*.

Ohne Kenntnis der angeführten prinzipiellen Bestimmung würde auch

das folgende Beispiel des Al-gämi' as-sagir ein Rätsel bleiben, da außer der

Prägnanz des Ausdruckes auch noch die genaue Bedeutung des Wortes

1 Einige wenige Ausnahmen, zu denen unser Fall allerdings nicht gehört, s.

hei Sachau, Muhammcd. Recht S. 630 ff. Ein Sklave, dein der Herr die Erlaubnis

gegeben hat Handel zu treiben kann z. B. alles verkaufen, was er will, jedoch nur

dann verschenken, wenn der Herr seine Zustimmung dazu gibt.

» Inaja Bd. III. S. 105: jy£ V >'\t J £-.J J <J*
*V

3 Ab,, Nasr, s. dieses Beispiel: J>j)l\ y>J & <j U jU- jjj\ J»->
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»III
1 schwer festzustellen ist. Nach Freytag heißt das Wort numt

iiline al-mä': lucus quo lluit aqua. Ebenso im Mubjt al-Muhit* (mit dem

Worte al-mä') : 4* »IM Lisän al-arab' fuhrt neben dieser eine

zweite Bedeutung, die mit der üblichen Bedeutung der Form des Wortes

masil — eines Nomen loci vel temporis — im Widerspruch steht. Diese

Bedeutung ist: Regenwasser cJl~ tal jlU*Vt c^J* Dem Zusammen-

Imnge nach, in welchem unser Beispiel bei Schaibäni angeführt ist, würde

die zweite Bedeutung kaum einen Sinn geben. Da icli annehme, daß auch

diese Bestimmung zur Veranschaulichung des erwähnten Prinzips angeführt

ist, lese ich hier masil al-ma — locus quo iluit aqua, also aquae ductus.

Hier sind wiederum zwei Deutungen möglich. Entens kann damit ein

Flußbett bezeichnet werden. Obgleich dieses auch nichts anderes als ein

Bodensireifen ist, halten die arabischen Juristen einen Kauf bzw. V erkauf
iiier deswegen für unzulässig, da sie etwas Unbestimmtes und Unbestimm-

bares (yarar) in dem Umstände erblicken, daß das Quantum des Fluß-

wassers nicht genau zu bestimmen ist. Zweitens kann das Wort masil

auch das Recht zur Anlage eines Masil, welches hakk at-tas^il oder einfach

fe»'i7 genannt wird, bezeichnen. Darunter ist wohl eine Anlage auf dem
Dache eines fremden Hauses zu verstehen, durch die etwa das Regenwasser

an einen bestimmten Ort, z. B. in eine Zisterne, geführt werden soll, oder

das Recht zu einer Anlage auf einem fremden Grundstück, um auf sein

eigenes Grundstück Wasser zu Bewasserungszwecken zu leiten* u. a. m.

Angesichts der erwähnten Bestimmung ist in beiden Fällen ein Kauf

unstatthaft. Die erste Anlage entspricht in ihrer rechtlichen Form der Er-

richtung eines neuen Stockwerks an Stelle des zusammengebrochenen. Der

/weite Fall ist dem Verkaufe des Durchgangsrechtes analog. Nur kommt
beim Masil noch der Umstand hinzu, daß das Quantum des Wassers un-

bestimmbar ist.

6. Im allgemeinen wird der technische Ausdruck fäsid (-U-\j) mit dem

Worte inkorrekt (vitiosus) wiedergegeben. Das ist richtig, jedoch zu dehn-

bar. Nach Kudüri &
ist der Bai'-Vertrag fäsid, wenn Preis oder Ware, d. h.

eins der beiden ^/»^ 0<̂ er beides zugleich ^jfi- ist, d. h. weil zu hoch-

stehend oder unrein, dem Handel entzogen. Das ist /.. B. der Fall, wenn
eine Leiche, Blut oder Wein als Preis oder Ware dient. Ferner ist der

Verkauf bzw. Kauf fäsid, weun eins der beiden Objekte ein Gegenstand

ist, der nicht besessen werden kann (l} Jbf z. B. ein freier Mann, eine

Konkubine (umm ai-waiad) ein Servus orcinus (mudabbar) oder ein Servus

contrahens (mukäüb).

1 Im Texte verdruckt (JU| J^-.).

* S. 1040.

Bd. xni, s. 373.

• Abu Na?r: la*. J^f ^kJl J* j\ jj\ Jm »Hl Jw U jUi. j\.
' Kuduri, Muljtasar S. 37.

10»
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Den Folgen nach zerfallen nach der Lehre der Hanefiten die in-

korrekten Verträge in zwei Gruppen : nur inkorrekte (Jasid) und nichtige

(bätil). Die ersteren führen die Folgen eines gesetzmäßigen Vertrages herbei,

nur mit der Einschränkung, daß jedem Kontrahenten nach Belieben eine

Actio rescissoria zusteht, und daß der Käufer nach erfolgter Empfangnahme

des Objektes nicht den vereinbarten Kaufpreis (Jaman), sondern den Wert

der Sache (feima) zu entrichten verpflichtet ist. Die letzteren dagegen haben

überhaupt keine Wirkung und gelten als nicht abgeschlossen, nul et non

avenu. Die schafiitische Schule kennt diesen Unterschied nicht, sondern

hält alle inkorrekten Verträge für null und nichtig.

• Es ist ein Greuel, Krepiertes, vergossenes Blut oder Schweinefleisch« 1

zu essen. Hierdurch hat Allah den Gläubigen den Genuß solcher Dinge,

weil sie unrein sind, verboten. Da sie deswegen kein Mal sind, können

sie auch nicht den Gegenstand eines Kaufvertrages bilden. Diese Bestimmung

hat einen Ausspruch des Propheten für sich, der einmal gesagt hat 5
: »Wahr-

lich, dasjenige (seil, der Wein), dessen Trinken verboten ist, darf auch nicht

verkauft sowie der dadurch zu erzielende Preis nicht verzehrt werden.«

Die Umstände, unter denen dieser Ausspruch getan wurde, erzählt Muham-

mad asch- Schaibäni in seinem Kitäb al-atär a folgendermaßen: Abu Hanifa

erzählte mir, daß ihm Muhammad Ihn Kais von einem Manne vom Stamme

Takif, dessen Kunja Abu Ämir war, berichtet habe. Dieser Mann pflegte

alljährlich dem Propheten einen Schlauch Wein als Geschenk darzubringen.

Dies tat er auch in dem Jahre, in welchem der erwähnte Koranvers her-

nieder gesandt wurde, so wie er das bis dahin getan hatte. Der Prophet

sagte jedoch zu ihm: »O, Abu Ämir, sieh da, Allah hat das Weintrinken

verboten, daher können wir diesen Wein nicht brauchen.« Darauf ant-

wortete dieser: «Nimm ihn doch, o Prophet, und verkaufe ihn und ver-

wende das Geld für deine Bedürfnisse.« Da sagte der Prophet: «0, Abu

A mir. dasjenige, dessen Trinken verboten ist usw.«

Infolgedessen kann ein Moslem keinen rechtsgültigen Bai'-Vertrag über

unreine Gegenstände wie Wein, Schweine usw. schließen. Naturgemäß dürfen

diese (legenstände bei einem Kaufvertrage auch nicht als Preis dienen.

Jedoch ist ein Vertrag, der entgegen dieser Bestimmung abgeschlossen wird,

nicht bätil, sondern nur fäsid, inkorrekt. Der Verfasser des Durar-Gurar

sagt nämlich: «Inkorrekt wird ein Kaufvertrag, wenn die Festsetzung des

Preises mit Schweigen übergangen wird. Der Bai' wird aber dadurch nicht

nichtig (bätil), er gilt vielmehr als abgeschlossen und verschafft dem Käufer

Eigentum im Falle, daß die Empfangnahme stattfindet8.« Der Bai'-Vertrag

ist ein Austausch von zwei Wertgegenständen (mal, bona), welche als Ersatz

füreinander betrachtet werden. Wird daher beim Abschluß des Vertrages

1 Koran, Sure VI, Vers 140.

* 'Inaja Bd. IU, S.232: j£\J I*** ^ ^ /> fJ>-
(jM Jl

Dnrar-Gurar Bd. II, S. 505 : j J seil.) 4» JL»* V

cAj -v«~ J.
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einer der beiden Gegenstände (itcaql), z. B. der Preis, nicht erwähnt, so ist

der Käufer verpflichtet, dein Verkäufer etwas der Ware Gleichwertiges zu

liefern. Das ist der Wert der Sache (klma). Dieselbe Bestimmung gilt

auch dann, wenn der Preis erwähnt und stipuliert worden ist, jedoch aus

einer res extra commercium (JL besteht. In solchem Kalle ist die

Stipulierung des Preises nichtig; sie wird überhaupt als ungeschehen be-

trachtet. Daraus ist leicht ZU ersehen, warum das Eigentum an einem

Sklaven auf den Käufer durch die Empfangnahme übergeht, obgleich als

Preis Wein oder ein Schwein stipuliert werden. Kraft dieses Hechtes kann

der Käufer nach der Empfangnahme in jeder Weise über den Sklaven ver-

fügen: er kann ihn freilassen oder verschenken, wenn er selbst oder der

Verkäufer es nicht vorziehen, die Aufhebung des Vertrages zu bewirken,

bevor er derartige Verfügungen getroffen hat. Da diese Verfügungen als

Ausfluß des Eigentumsrechts des Käufers vollkommen rechtskräftig sind ',

so ist der Verkäufer nach ihrer Vornahme nicht mehr berechtigt, den Baf-

Vertrag anzufechten, da der Käufer den Sklaven auf eine gesetzmäßige

Weise veräußert hat und nicht mehr liefern kann. Daher muß sich der

Verkäufer mit dem Werte des Sklaven begnügen, um so mehr, als die

•irundidee, die im Kauf bzw. Verkauf zum Ausdruck kommt, darin besteht,

daß dem Verkäufer ein vollkommener Ersatz für seine Ware zu leisten ist,

was nur dann nicht erforderlich ist, wenn besondere Abmachungen zwischen

den Kontrahenten getroffen werden, vorausgesetzt, daß diese keine Ge-

setzesbestimmungen verletzen. Hat der Käufer jedoch den Sklaven nicht

veräußert, sondern nur vermietet, wodurch dieser seiner Eigentumssphäre

nicht entzogen wird, so steht dem Verkäufer das Recht zu, den Vertrag

rückgängig zu machen, da der Käufer imstande ist, den Sklaven zurück-

zuliefern.

7. Noch weniger darf ein unreiner Gegenstand wie das Schwein oder

der Wein das Kaufohjekt eines Bai'- Vertrages bilden. Der Moslem kann über

«olche Gegenstände persönlich keine Verfügungen treffen, er ist jedoch be-

rechtigt, wie Sachau bemerkt', das Anrecht auf einen derartigen Gegen-

wand gegen Geld auf einen anderen zu übertragen, ohne daß das auf solche

Weise sich ergebeude Verhältnis mit dem Kauf etwas zu tun hätte 3
. Ein

Christ darf über das Schwein in der Art verfügen wie der Moslem über

das Schaf, über den Wein ebenso wie der Mohammedaner über den Essig*,

über die Krage jedoch, ob ein Christ diese Verfügungen im Auftrage eines

Moslem, als sein Bevollmächtigter, treffen darf, gehen tlie Ansichten, selbst

1 Inaja Bd. Hl, S. 127: JLÜ- xJiS\ J*?&\ <£j^\ *l j\*

^ «-4JIJ g}<4^ it JjJÖlJ JULYS' J*ü\ J~^_.

1 Sachau, Muhammed. Recht S. 279.

1 Ebenda, Fußnote 1.

* Inaja Bd. III, S. 232.
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innerhalb unserer Schule, weit auseinander. Abu Hanifa zeigt sich in diesem

Falle freisinniger als seine beiden Schuler, was er in der Regel nicht ist.

Abu Jüsuf und Schaibäni begründen ihre Ansicht folgendermaßen: Verkaufen

heißt das Eigentumsrecht an einer Sache auf eine andere Person übertragen

viAic. Diese Übertragung beruht auf der Voraussetzung, daß der Verkäufer

selbst Eigentum hat (<^Ak). Der Moslem kann nach der Ansicht der beiden

Schüler erstens an einem unreinen Gegenstand kein Eigentum erwerben;

er kann es daher auch unmöglich auf einen andern ül>ertragen Zweitens

muß man noch beachten, daß alle diejenigen Verfugungen, die der Bevoll-

mächtigte im Rahinen seiner Vollmacht trifft, im Grunde genommen doch

auf den Auftraggeber selbst zurückgehen s
. Nach Abu Hanifa dagegen kann

der Moslem zwar eine unreine Sache nicht erwerben, es ist jedoch möglich,

daß er ein Anrecht auf dieselbe hat. Ein Beispiel dazu bietet das Verhält-

nis eines Moslems zu seinem christlichen Sklaven, dem er die Erlaubnis ge-

geben hat. Handel zu treiben. Hier kann der Sklave zwar zu Handels-

zwecken über alles, was er besitzt, nach Belieben verfügen, jedoch steht

das Eigentum nicht nur über seinen Besitz, sondern auch über seine Person

dem Herrn selbst zu. Hat dabei der Sklave Wein oder Schweine, St)

steht dem Herrn selbstverständlich auch darüber das Recht zu. Abu Nasr:

jl. Selbstredend hat er in solchem Falle

dieses Recht nicht proposito d.h. nicht mit dem Besitzwillen sondern

nur de facto (L^i). Was die Stellung des Bevollmächtigten betrifft, so

stimmt Abu Hanifa ebenfalls nicht mit seinen Schülern überein. Zwar mögen

Abu .lüsuf und Schaibäni in gewissen Fällen mit ihrer Ansicht Recht haben,

die Regel ist jedoch auf der Seite des Lehrers: Der Bevollmächtigte ist in

seinen Verfügungen vollkommen unabhängig, er handelt nicht als Bote des

Mandanten, sondern aus eigner Initiative; infolgedessen kommen alle aus

dem Vertrag entstehenden Rechte und Verpflichtungen lediglich ihm und

nicht dem Mandanten zu *.

Das Gegenteil dieser Bestimmung, nämlich, daß ein Moslem mit dem

Verkauf eines Schweines u. a. nicht beauftragt werden darf, ist nach dein

Ausgeführten wohl selbstverständlich. Infolgedessen muß man annehmen.

' Sadr asch-Schah.d Bl. 7«»: Jf\ CLk Jlj>1 j\

L^==tkj; s. auch Durar-Gurar S.510.

3 Sadr asch-Schahid a.a.O.: J^Ul Sf}\ i»j > Durar-

Gurar fügt hinzu: <Jc* • 4*^ jl-a».

» Durar-Gurar Bd. II, S. 510.

« Abu Nasr: jr. U«!j AjA 3 £-J| '* j cM jfjH J« . • •

J^jM jjJ ji^Jl Jl *\^\ } £~)l j -tfJl Jy^. Vgl. noch Inaja Bd. IV,

S.254: AiJl <Jt (das ist der Mandatar) UiUlj.
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daß unser Text an dieser Stelle nicht ganz in Ordnung ist, besonders wenn

man auch den Umstand in Betracht zieht, daß hiernach die Ansicht der

beiden Schüler in anderem Lichte erscheint. Iti den beiden Bearbeitungen

sowie in den späteren Gesetzbüchern sind die Worte ^—M ^ ausgelassen

und der Text lautet: V ^ } Der ursprüngliche Text

des Schaibäni kann daher höchstens folgenden Wortlaut gehabt haben

:

^ J* Jj£ V y) wo die letzten vier — nicht

zwei — Worte ganz bequem fehlen konnten. Mag dem nun sein, wie ihm

wolle, zu betonen ist jedenfalls, daß der vorliegende Text des Al-gämi* as-

^asir an dieser Stelle unmöglich ist.

tS. Wie erwähnt, steht jedem Kontrahenten bei einem inkorrekten

Kaufvertrag eine Actio rescissoria zu. Der Verkäufer kann jedoch, wie aus

dem vorliegenden Beispiel zu ersehen ist, die verkaufte Sache nicht eher

zurückbekommen, als bis er »lern Käufer den empfangenen Preis zurück-

erstattet hat, da das Kaufobjekt den Charakter eines Pfandes erhält und

dem Käufer als Gewähr für den Preis dient, genau so wie das Pfand bei

einer durch dasselbe gesicherten Forderung (dain). Ks sichert dem Käufer

die völlige Rückerstattung des bezahlten Preises. Daß aber bei einem in-

korrekten Kaufe das gekaufte Objekt so lange Eigentum des Käufers bleibt,

als der Verkäufer von der ihm zustehenden Actio rescissoria keinen Gebrauch

macht, ist aus dem Umstände zu entnehmen, daß nach dem Tode des Ver-

käufers, falls inzwischen der Vertrag nicht aufgehoben worden ist, der

Käufer allein über das gekaufte Objekt verfügen darf, auch wenn der Ver-

storbene noch andere Gläubiger hinterlassen hat.

1st der Verkäufer aus irgendeinem Grunde nicht imstande, den emp-

fangenen Preis zurückzuerstatten, so wird tier Käufer berechtigt, den emp-

fangenen Gegenstand zum V erkauf zu bringen; wird bei diesem Verkauf

mehr als der Preis erzielt, so ist der Uberschuß anderen eventuell vor-

handenen Gläubigern herauszugeben, analog der Veräußerung des für eine

Forderung gestellten Pfandes (J-ull J*J).

9. Diesen Fall faßt Abu Hanifa ähnlich wie den § (> auf und meint,

daß der Käufer durch die Empfangnahme die freie Verfügung über das

gekaufte Haus erlange und infolgedessen zur Errichtung von Gebäuden be-

fugt sei. Hierdurch wird, so meint Abü Hanifa, das Recht des Käufers

so befestigt, daß der Verkäufer seine Actio rescissoria nicht mehr erheben

kann, analog mit dem Falle, daß das auf diese Weise gekaufte Haus weiter-

verkauft oder verschenkt worden ist. Er kann nur Ersatz des Wertes

verlangen. Die beiden Schüler des Abu Hauifa erkennen dieses Recht des

Käufers nicht an. Nach ihrer Ansicht ist das Recht des Verkäufers zu

stark, als daß es durch derartige Verfügungen des Käufers entkräftet werden

könnte.

10. Uber die Frage, ob der gekaufte Gegenstand vor der Empfang-

nahme weiterverkauft werden darf, sind die Juristen uneinig. Unser Ver-

fasser, zusammen mit Zufar und Schäfi'i, hält es für unzulässig, indem er
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sich auf einen Ausspruch des Propheten beruft, wonach dieser gesagt haben

soll: -Wenn du etwas gekauft hast, verkaufe es nicht eher weiter, als du

es in Empfang genommen hast 1.« Abfi Hanifa und Abu Jüsuf, die im

übrigen seiner Ansicht beistimmen, lassen bei dieser Hegel eine Ausnahme

zu für den Fall, daß es sich um Immobilien handelt. Nach ihrer Ansicht

war nämlich der Beweggrund zu dem erwähnten Ausspruch des Propheten

der Umstand, daß bei der Weiterveräußerung einer noch nicht empfangenen

Sache der eventuelle Untergang eine Lieferung ausschließt; diese MSgUcb-

keit ist aber bei unbeweglichen Gegenständen, wie in unserm Kalle, so

gering, daß der Jurist damit nicht zu rechnen braucht. Die
c

Inäja hält den

Weiterverkauf vor Empfangnahme nicht nur bei unbeweglichen, sondern

auch bei beweglichen Sachen für zulässig, indem sie sich auf den öfter

zitierten Koranvers »es hat Gott den Kauf bzw. Verkauf erlaubt und den

Wucher verboten« (Sure II, 276) stützt. Aber selbst Abu Hanifa und Abu

Jüsuf lassen ihre Ausnahme nicht allgemein gelten, indem sie in Fallen,

wo die Möglichkeit des Untergangs groß ist, die Immobilien den Mobilien

gleichstellen. Dies ist z. B. der Fall, wenn die Immobilie an dem Ufer

eines Flusses gelegen ist, wo sie vor Untergang durch Überschwemmung

überhaupt nicht geschützt ist.

11. Nullns est contractus 3 quoties unus contrahentium metu (•!J\)
t ^> y

vel vi coactus ( •j -=u) contraxit, nisi jure coactus fuerit. Valet enim

venditio, quam quis fecit lege vel auetoritate judicis coactus, lit creditor)'

satisfacere; aut si partem agri certo pretio cedere cogitur expropriatione

rei publicae commodi causae, e. c. quum viam per eum sterni jubet prineeps

vel praeses provinciae etc.

In unserem Texte ist der zweite Teil dieser Bestimmung nicht be-

handelt, wohl daher, weil er als selbstverständlich erscheint. In der Be-

handlung dieser Frage tritt die ganze Spitzfindigkeit der arabischen Juris-

prudenz zutage, welche sich oft nur an die äußere Form einer Bestimmung

hält, ohne auf den Sinn derselben näher einzugehen. Dem haben sich nicht

einmal die Hanafiten in all ihrem Freisinn entziehen können. Die im vor-

liegenden Beispiel angeführten Verträge gehören zwei Gruppen an, je nach

der Stellung, die der freie Wille (jLü-l) und das Einverständnis (^j)
der Kontrahenten bei ihnen hat. Ohne gegenseitiges Einverständnis ist ein

Kauf bzw. Verkauf nicht erlaubt, da der Prophet in dem schon vor-

erwähnten Ausspruch weiter gesagt hat: »Außer wenn es ein Handel unter

gegenseitigem Einverständnis der beiden Kontrahenten ist L^I* ^JAj ^Jp..

Kommt das Einverständnis nicht zum Ausdruck, so ist der Vertrag nach

Al-gämi'as-sagir nicht zulässig. Die 'Inäja führt diese Frage weiter aus und

sagt: Wenn jemand unter Androhung des Todes oder unter dem Zwange

heftiger Schläge u. a. m. einen Verkaufsvertrag absehließt, so ist er be-

' Durar-Gurar Bd. II, S. 521 : <Äi" J>- <~ J^-l Ul
* Van den Berg, De contractu usw. S. 33. 34.
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rechtigt, im Augenblick der Beseitigung der Gefahr oder der Aufhebung

des Zwanges den Vertrag fur ungültig zu erklären oder zu bestätigen

( Inäja Bd. IV, 151). Daraus ist zu ersehen, daß unsere Schule einen der-

artigen Vertrag — es ist dabei gleichgültig, ob der Zwang vom Landes-

herrn oder von einem gemeinen Räuber 1 ausgeübt wird — nicht als

nichtig, sondern nur als inkorrekt (fäsid) betrachtet. Die absolute Form,

in der sich diese Bestimmung bei van den Bei"g vorfindet, ist daraus zu er-

klären, daß die Schäfi'itische Schule die einfach inkorrekten (fasid) V ertrüge

ihren Folgen nach den nichtigen gleichstellt. Ein derartiger Kaufvertrag

gewährt dem Käufer, nach der Ansicht Abu Manilas und seiner beiden

Schüler, das Verfügungsrecht (dU- = Eigentum) über die gekaufte Sache,

was nach Zufar unzulässig ist. Nur ist hier die Verfügungsberechtigung

den aus anderen Gründen inkorrekten Kaufverträgen gegenüber derart be-

schränkt, daß der Verkäufer nach Aufboren des Zwanges oder der Bedrohung

berechtigt ist, den verkauften Gegenstand unter Rückzahlung des Kaufpreises

sich zurückliefern zu lassen, auch wenn er weiterverkauft worden ist".

Das Einverständnis des Mannes bei der Ehescheidung ist, so meinen

die arabischen Juristen, zu ihrer Gültigkeit nicht erforderlich, nicht nur

aus dem Grunde, weil der erwähnte Ausspruch die Ridan (Zustimmung)

nur auf den Kauf bzw. Verkauf bezieht, sondern hauptsächlich daher, weil

der Prophet in einem anderen Ausspruch (zitiert bei Sadr asch-Schahid) ge-

sagt hat: J^U» VI JrU. Jj}U» Jp, d. h. »jede Ehescheidung

ist rechtsgültig, außer der eines Unmündigen oder eines Wahnsinnigen«.

Schäfi'i führt dagegen einen zweiten Ausspruch an, in dem es heißt:

jy&^J <J^*y. d. h. die Ehescheidung ist nicht erlaubt, wenn ein ig/äk

vorliegt. Unsere Schule bemüht sich, auch diesen Ausspruch für ihre An-

sicht heranzuziehen, indem sie das Wort iglak, welches von Abu Vbaida

als ikräh, d. h. Zwang, gedeutet wird und die Ansicht des Schäfi'i bestätigen

soll, als gunün = Wahnsinn erklärt.

12. und 13. Mohammed hat int Koran' den Wucher (Ribä) aus-

drücklich verboten, er hat ihn den schwersten Sünden (Götzendienst, Mord

usw.) gleichgestellt* und denjenigen, die sich gegen dieses Verbot vergehen,

die schwersten Strafen angedroht r
'. -Die Befolgung des Ribä-Verbotes ist

die Befolgung einer religiösen Vorschrift wie das Beten, das Fasten im

1 Dies nach Abu Jusuf und Muhammad. Nach Abu Hanifa kann der Zwang
nur vom Landesherm ausgehen. Daß in unserem Texte dieser Gegensatz in den

Ansichten der Schüler und des Lehrers nicht erwähnt ist, könnte wohl damit erklärt

werden, daß der Schwerpunkt dieses Paragraphen anderswo zu suchen ist und daß

diese Meinungsverschiedenheit hier für die Entscheidung ohne Belang ist.

» 'Inaja Bd. IV, S. 153: ^L-J A^YI * £^ V «.l V\

* Koran, Sure II, Vers 276.

4 Sachau, Muhammed. Recht S. 280.

5 Buhari Bd. ü, 8. 6.
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Ramadan und anderes« l
. Ans diesem Grunde ist in unseren beiden Bei-

spielen der /weit«* Vertrag nicht zulässig, da die äußeren Urnstände be-

sonders auiTallend fur die Möglichkeit des Wuchers sprechen. Wird er

dieser Bestimmung zum Trotze abgeschlossen, so ist er nichtig, im zweiten

Beispiele allerdings nicht über das ganze Kaufobjekt, sondern wie im vor-

hergehenden nur betreffs der durch den ersten Vertrag gekauften Sklavin.

Ober diejenige Sklavin dagegen, welche unumschränktes Eigentum des Ver-

käufers ist, kann der Vertrag nicht annulliert werden. Mit dieser Entschei-

dung ist eine allgemeinere Frage beantwortet, nämlich, ob die Nichtigkeit

eines Teiles des Kaufvertrages die Nichtigkeit des Ganzen herbeiführt.

Abu Jüsuf und Schaihäm sind der Ansicht, daß die Ungültigkeit eines Teiles

für den Rest ohne Belang ist; Abu Manila dagegen hält im allgemeinen den

ganzen Vertrag für inkorrekt, sobald ein Teil davon inkorrekt ist. Die.*

jedoch nur dann, wenn der inkorrekte Teil des Vertrages sich von dem

Ganzen nicht trennen läßt*. Hier kann der über die noch nicht ins Eigen-

tum übergegangene Sklavin geschlossene inkorrekte Teil des Vertrages, da

der Kaufgegenstand nicht etwas Einheitliches ist, so daß sich der fehler-

hafte Teil ohne Schaden für den andern trennen läßt, unter Beibehaltung

des korrekten Teiles aufgehoben werden. Aus diesem Grunde läßt sich

die Übereinstimmung der Ansichten des Lehrers und seiner beiden Schüler

für den vorliegenden Fall leicht erklären.

14. Das inkorrekte oder beschränkte Eigentum kann dem Eigentümer

keinen Gewinn verschaffen'. Kauft jemand eine Sklavin emtione vitiosa.

so erwirbt er nicht unbeschränktes Eigentumsrecht über sie, obgleich er.

wie ausgeführt, allerlei Verfügungen über sie treffen kann. Der Verkäufer

dagegen wird rechtmäßiger Eigentümer des Preises und kann über ihn

nach Belieben verfügen, wenn der Käufer nicht die Aufhebung des Vertrages

bewirkt. Infolgedessen steht der Verkäufer im Genüsse aller Vorteile, die

ihm durch die Verwendung des Preises entstehen, indessen der Gewinn,

den der Käufer durch das Weiterverkaufen der Sklavin erzielen kann,

nicht ihm zugute kommen darf.

Dem analog ist folgender Fall: Auf Grund der Gerichtsentscheidung

erhält der Kläger den Betrag der Schuld. Sein Eigentumsrecht daran wird

durch die Empfangnahme perfiziert. .letzt ist er berechtigt, über dasselbe

Verfügungen zu treffen, woltei er allein Vor- oder Nachteile trägt. Erklärt

er später, daß seine Forderung unbegründet war, so ist er nur verpachtet,

die empfangene Sache oder ihren Wert dem rechtmäßigen Eigentümer zu-

rückzuerstatten. Der erlangte Gewinn kommt ihm zugute, da er bis dahin

auf Grund der Gerichtsentscheidung rechtmäßiger Eigentümer der Sache

war. Die fragliche Sache steht nach dem Geständnis einer Ware gleich.

' Siehe Anm.4 S. 153.

> Ab» Nasr: jK'lil +-3 X-i \s\ (mil Ab» Han.fa) jV

» Durar-Gurar Bd. II, S. 516. 517.
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Qber welche das Eigentumsrecht einer fremden Person bewiesen und gel-

tend gemacht wird, sie ist ein Jj».

15. Kauft jemand eine Sklavin mit einer Halskette, so schließt er

einen doppelten Vertrag ab, nämlich einen gewöhnlichen Kauf, dessen Ob-

jekt die Sklavin bildet, und einen Geldweehselvertrag (Jf dessen Ge-

genstand in dem Golde der Halskette besteht. Daher erfordert die Gültigkeit

eines derartigen Vertrages die Berücksichtigung nicht nur der allgemeinen

Bestimmungen über den Kaufvertrag, sondern auch derjenigen Vorschriften,

durch die die. Zulassigkeit eines Sarf-Vertrages bedingt ist. Sarf ist nach

Kudüri der Bai*- Verlrag, bei dein beide < mjekte, d. h. Kaufohjekt und Preis,

zum Genus der Atmän gehören. Multakä 'l-abhur erklärt das, ähnlich wie

die 'Inäja, folgendermaßen: Sarf ist ein Kaufvertrag von taman gegen

iaman, wo beide entweder zu demselben Genus gehören (Gold gegen Gold,

Silber gegen Silber) oder verschiedener Natur sind (Gold gegen Silber und

umgekehrt). In beiden Fällen steht das Wort taman nicht in seiner üblichen

Bedeutung: es bezeichnet hier nicht irgendwelchen • Preis«, sondern einfach

Geld, d. h. Gold oder Silber, gleiehviel ob geprägt oder in irgendeiner

anderen Form, wie das Muhit al-Muhit bezeugt: .Wenn das Wort Taman

in seiner speziellen Bedeutung angewendet ist, bezeichnet es Dirliam und

Dinär-, d.h. Geld.

Die hauptsächlichsten Bedingungen für die Gültigkeit eines Sarf-Ver-

irages sind:

1. Es darf Gold gegen Gold oder Silber gegen Silber nur in gleichen

Beträgen, Gold gegen Silber und umgekehrt nur in ungleichen Beträgen

ausgetauscht werden.

2. Ubergabe {tastim) und Empfangnahme (kabd) haben gleich nach

Abschluß des Vertrages, noch vor Trennung der beiden Kontrahenten, zu

erfolgen. Trennen sich daher die Kontrahenten vor der Auslieferung und

der Empfangnahme auch nur eines der beiden Objekte, so ist der Vertrag

rechtsungültig. Selbstredend ist bei dieser Art von Verträgen der Verkauf

auf Kredit {nasi'aian) ausgeschlossen.

3. Es ist unter keinen Umständen gestattet, vor der Empfangnahme

über 1 das Objekt zu verfügen.

Wendet man diese Bestimmungen auf unseren Fall an, so ergibt sich

folgendes

:

Bezahlt der Käufer nur 1 000 Drachmen vor der Trennung, was dein

Werte der Kette gleich ist, so muß dieser Betrag als Preis der Kette be-

trachtet werden, denn die Kette muß als Objekt eines Sarf-Vertrages gleich

bezahlt werden. Der Preis der Sklavin kann dagegen ohne Einlluß auf die

Gültigkeit des Vertrages auch zu einem späteren Termin entrichtet werden \

1 Uber den Preis kann der Verkäufer bei einem Bai -Vertrag auch vor der

Empfangnahme verfügen, In.ija Bd. III, S. 160 : j'W w^y-a-^J«

» Multaka l-abhur S. 107. 108: J»-\ j\ JW- J*^ • • • £^ £**J
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Auf dieselbe Bestimmung ist die /.weite Hälfte desselben Paragraphen zu

beziehen.

16. Concubina 1 — -OjH p\ — apud arabes ea ancilla appellator cujus

partus a domino agnoscitur. Non amplius licet earn vendere et mortuo

domino Übeltätern nauciscitur. Dieselbe rechtliche Stellung hat auch die-

jenige Sklavin, der der Herr die Freiheit nach seinein Tode versprochen hat

(•,1-U). sie dürfen nicht verkauft werden. Wenn ein Kaufvertrag entgegen

dieser Bestimmung abgeschlossen wird, so ist er nicht fäsid, nicht einfach

inkorrekt, d. h. er gewährt dem Käufer nicht die Verfugiingsberechtigung

über den gekauften Gegenstand und den beiden Kontraheuten eine Actio

rescissoria, sondern er wird überhaupt als ungeschehen betrachtet (bätß) 1

und führt keine rechtlichen Folgen herbei. Der verkaufte Gegenstand hört

infolgedessen nicht auf, Eigentum des Verkäufers zu sein, auch dann nicht,

wenn unter seiner Zustimmung die Empfangnahme durch den Käufer erfolgt.

Geht daher ein derartiger Gegenstand im Besitze des Käufers unter, so hat

der Verkäufer als Eigentümer allein den Schaden zu tragen. Das ist Abu

Hanifas und wohl die konsequentere Ansicht. Seine beiden Schüler er-

blicken hierin ein Beispiel für einen einfach inkorrekten Kaufvertrag (fäsid),

bei welchem für den Käufer durch die Empfangnahme die Verpflichtung

entsteht, den Wert des Gegenstandes zu ersetzen, falls ihm die Zurück-

lieferung aus irgendeiner Ursache unmöglich ist. Abu Hanifa konstruiert

das vorliegende Beispiel anders. In dem ganzen Verhältnis zwischen Käufer

und Verkäufer erblickt er nichts weiter als eine Uhergabe und eine Empfang-

nahme, ohne den Vertrag als Anlaß dazu zu betrachten. Daun gewinnt der

G egenstand in dem Besitze des Empfängers die Eigenschaft eines Deposi-

tums (Wia/m), bei welchem der Aufbewahrer nur in dem Falle für den

Gegenstand haftet, daß eine absichtliche Verletzung der Interessen des Hinter-

legers festgestellt werden kann, welche in unserem Falle nicht 3 vorliegt.

Kapitel III.

Kauf- bzw. Verkaufsverträge über Sachen, die nach Maß oder

Gewicht bestimmt werden.

Diese sonst Ribä-Objekte genannten Sachen sind es, bei deren Ver-

kauf außer den gewöhnlichen noch andere Bestimmungen gelten. Manche

Schriftsteller, wohl aus einer späteren Zeit — darin spiegelt sieh die Ent-

wicklung der juristischen Terminologie — , wenden zur Bezeichnung der-

artiger Sachen die Worte makil und mawzün an. Nach Freytag bedeutet

1 Van den Berg, De contractu -do ut des- usw., S. 38.

3 Inaja Bd. III, S. 91 : .^-i jU ^\ A-fc jr**Uj -v!j)\

^Vb JUrl dUl! JLi> <n
fy..

* noch Hida>>

S. 505/506.

» Siehe Mtüaka l-abhur S. 115, In tja Bd. III, 162.163.
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Rihä: quod capitur in venditione supra pretium constitutum; usura. Diese

Bedeutung ist, wenn nicht unbestimmt, viel KU allgemein, da in der arabi-

schen Jurisprudenz, mit diesem Terminus nur eine bestimmte Usura be-

zeichnet wird. Ribä wird nämlich der Uberschuß genannt, der bei einen»

Tausch zweier nach Maß oder Gewicht bestimmbarer Waren einem der

beiden Kontrahenten ohne Entgelt zukommt 1
. Nach Abu Schu&ä' 2 kommt

dieses Ribä beim Verkauf von Gold, Silber (»der Nahrungsmitteln vor, nach

Durar-Gurar erstreckt es sich ausnahmslos auf alle nach Gewicht oder Maß
bestimmbaren Gegenstände. Diese Bereicherung hat Mohammed, wie er-

wähnt, im Koran ausdrücklich verdammt, obgleich das Verbot wahrschein-

lich schon vor Mohammed bestand 3
. Diesem Verbot liegt der folgende

Gedanke zugrunde: Werden zwei Waren ejusdem generis ausgetauscht, /.. B.

Weizen gegen Weizen, und ist das Hohlmaß, mit dem sie gemessen werden,

dasselbe, z. B. derselbe Eimer, so würde es sich als unrechtmäßige Berei-

cherung darstellen, wenn einer der Kontrahenten einen Eimer gibt und

dafür zwei erhält*. Dieses Prinzip zeigt sich im folgenden Ausspruch des

Propheten (Durar-Gurar II, 524): (seil, kaufet und verkaufet) Weizen gegen

Weizen in gleichen Beträgen, bei sofortiger Lieferung (-^ l«*»). Der Uber-

schuß ist Ribä \yj JüJI »

Uber derartige Verträge gelten folgende Bestimmungen:

1. Gehören die beiden auszutauschenden Waren demselben Genus an

und wird ihre Quantität durch dasselbe Maß bestimmt, z. B. Kurr als Hohl-

maß oder Pfund als Gewicht, so ist weder ein Unterschied in der Quantität

(ein fadU), noch ein Aufschub der einen Leistung (Kredit) zulässig. Ein-

Kurr Weizen darf nur gegen ein Kurr Weizen bei sofortiger Lieferung und

Empfangnahme ausgetauscht werden.

2. Sind den beiden Waren weder Genus noch Maß gemeinsam, ist

der Fadl ebenso wie der Kredit gestattet.

3. Liegt bei den Waren nur eine der erwähnten Voraussetzungen

vor, so ist beim Austausch die Ungleichheit der Quantität (fa<ß) gestattet,

indessen der Aufschub der Zahlung (Kredit = na-wa) verboten. Zwei

seidene KleiderstofTe dürfen nur nach gleichem Maß ausgetauscht werden;

ein Pränumerationskauf ist unzulässig. Erfolgt die Feststellung der Quan-

tität nicht mit demselben Maße, z. B. bei Gold und Safran, so 1st eine Ver-

schiedenheit des Quantums zulässig.

I Durar-Gurar Bd. II, S. 541 : J*yä\ Jlil JüJ| y> Siehe

Näheres darüber noch Durar-Gurar Bd. II, S. 524.

3 Sachau, Muhammed. Recht, Anhang 12 §3; auch 8.380.
> Ebenda S. 279.

4 Es ist geradezu falsch, wenn Tornauw die Bezeichnung ribä folgendermaßen

deutet (a. a. 0. S. 93): -Werden indessen Waren gegeneinander ausgetauscht, welche

an Güte und Wert verschieden sind, so ist es gestattet, einen Ersatz von dem-

jenigen zu verlangen, welcher die Ware niedrigeren Wertes und geringerer Güte

hingibt: dieser Ersatz (?) heißt rebo \j usw.-

& Durar-Gurar Bd. II, S. 524.
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Gehören die auszutauschenden Waren demselben Genus an, so wird

die Vorschrift über Gleichheit des (Quantums durch den Unterschied der

Qualität nicht berührt, wie der Prophet es ausdrücklich bestimmt hat 1
.

(Das also gerade gegen Tornauw!)

Jede Sache, welche der Prophet für waznt oder makil erklärt hat.

muß bei einem Austausch nach Maß oder Gewicht bestimmt werden, auch

wenn man sie jetzt weder durch Wiegen noch durch Messen bestimmt. So

sind Weizen, Gerste, Datteln, Salz Gegenstände, welche gemessen werden.

Gold und Silber, Eisen usw. sind für immer nach Gewicht zu bestimmen;

es ist daher unzulässig, Weizen gegen Weizen in gleichen, nach Gewicht

bestimmten Ueträgen auszutauschen, ebenso Gold gegen Gold in gleichen

Beträgen, die nicht nach Gewicht, sondern nach Maß festgesetzt sind*.

Lieferung und Empfangnahme haben nur dann vor der Trennung 7.11

erfolgen, wenn die auszutauschenden Gegenstände dem Genus der atmän

angehören, d. h. wenn der Vertrag die Gestalt eines Geldwechselvertrages

{sarf) hat. Bei den übrigen Rihä-Waren genügt für die Gültigkeit des

Vertrages die bloße Feststellung der Beträge*.

I. Nach diesen allgemeinen Bemerkungen ist klar, daß zwei Pfund

Baiichfett gegen ein Pfund Fettschwanz oder zwei Pfund Fleisch gegen ein

Pfund Bauchfett verkauft werden dürfen, weil sie varii generis sind.

Diese Bestimmungen finden, wie gesagt, nur auf den Austausch von

Waren Anwendung, die nach Maß oder Gewicht bestimmt werden; aus-

genommen sind Sachen, die nach Zahl festgestellt werden (adadf); hierzu

geboren die in vorliegendem Paragraphen aufgezählten Gegenstände, wie

Nüsse, Eier usw.

Da die Bestimmungen über den Austausch von Ribä-Objekten im

mohammedanischen Reiche eine wichtige Stellung einnehmen, seien zur

besseren Veranschaulichung noch einige Beispiele aus Kudüri angeführt:

Man darf nicht Weizen gegen Mehl oder gegen Graupen, nach Abu Hanifa

auch nicht Mehl gegen Graupen austauschen, im Gegensatz zu seinen beiden

Schülern, welche diesen Austausch sowohl in gleichen als auch in ungleichen

Quantitäten für zulässig erklären. Zulassig ist es, Fleisch gegen ein Tier

auszutauschen, nach Schaibäni jedoch nur im Falle, daß das Fleisch das im

Tier enthaltene an Gewicht übersteigt (j\y±\ j \£ jS\ ^\ j/T J\ VI)-

Man darf unreife Datteln gegen reife in gleichen Beträgen austauschen,

auch Weintrauben Regen Hosinen. Es ist aber nicht gestattet, Oliven gegen

Olivenöl, Sesam gegen Sesamöl auszutauschen, wenn die Oliven oder der

Sesam das Quantum von Früchten, aus denen das Oliven- bzw. Sesamöl

gewonnen ist, nicht übersteigen. Verschiedene Stücke (d. h. von verschie-

1 Durar-Gurar S. 525: »\^~ ^IJJ U-Lp-j.

2 Inaja Bd. III, S. 171.

Kud.iri: jjm \y J\ (d. h. was kein faman ist) . .
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denen Stellen) Fleisch dürfen in ungleichen Betragen gegeneinander aus-

getauscht werden, ebenso wie Kamel- oder Kuhmilch gegen Schafmilch,

oder Dattelessig gegen Weinessig. Brot darf gegen Weizen oder Meld nur

in ungleichen Betragen ausgetauscht werden. Eine Schlußbemerkung noch:

Das Ribä ist nicht zulässig auch in einem Vertrage zw ischen dem Herrn und

seinem Sklaven auch nicht zwischen einem Moslem und einem Ungläubigen,

der sich in Feindesland gellüchtet hat, die Autorität des mohammedanischen

Stattet nicht anerkennt und darum keine Steuern zaihlt*.

Was den Austausch von Kupfermünzen (Obolus = betrifft, 80

gehen die Meinungen unserer Lehrer auseinander. Nach Schaihäni dürfen

solche nicht in ungleichen Beträgen ausgetauscht werden, weil sie dem-

selben Genus angehören und in erster Linie die Eigenschaft von Geld

besitzen, welche durch Abmachung der Kontrahenten nicht beseitigt werden

kann, ähnlich wie es sich bei Gold- oder Silbermünzen verhält. Nach Abfi

Hanifa und Abu Jüsuf dagegen werden hier die Kupfermünzen — wenn

sich die Kontrahenten, darüber einigen — \c4^»yia~?l — ihrer Geldeigen-

schaft entkleidet und dürfen als Gegenstände, die sich der Zahl nach be-

stimmen lassen, ausgetauscht werden. Alle stimmen jedoch darin überein,

daß Datteln, die sowohl nach Gewicht als auch nach Zahl bestimmt werden

können, in ungleichen Beträgen ausgetauscht werden dürfen ; diese Erlaubnis

bezieht sich jedoch nur auf den Fall, daß die Datteln ihrer Zahl nach tostimmt

werden, da der Prophet gesagt hat: -(Verkaufet) nicht ein Sä' (Datteln)

gegen zwei Sä' und nicht zwei Dirham gegen eins« (ßuhüri B. II, S. G).

2. Die Verfügung über den Preis vor der Empfangnahme ist rechts-

gültig ('Inäja Bd. III, S. 160). Diese Bedingung findet jedoch auf solche

Fälle, wo es sich um den Austausch von Ribä-Objekten handelt, keine An-

wendung. Hierzu existiert sogar noch eine Beschränkung: Die Empfang-

nahme, d. h. die Besitzergreifung, ist nur dann gültig, wenn das Kaufobjekt

sow ohl vom Verkäufer als auch von» Käufer gewogen wird, denn Mohammed

• Inaja Bd. III, S. 184. 185.

3 Ein solcher Ungläubiger heißt harbi (c?^)- l)a diese Bezeichnung auch

später .vorkommt, so entnehme ich zur Klarlegung der rechtlichen Stellung dieser

und Oberhaupt aller Ungläubigen, aus Van den Berg S. 9.H, Fußnote 2, die folgende

Stelle, wonach die Mohammedaner die ganze Welt in drei Teile einteilen: l.jb

r^-V\ (där al-üläm), d. h. ea pars, quae ad Islamum se convortit et ubi jus Mu-

liammedanum valet; 2. jb (där c/*-#uM), d. h. populi, qui quamquam jus et

religionem prophetae non admiserunt, tarnen itnperio Moslemorum subject! sunt,

tjaibuscum pactum est, ut pristinum statum conservare possent, sed contra tributa

et vectigalia solvere debent; 3. y^1 ;b (där al-Uarb), d. h. infideles, qui adhuc

arma religionemque Moslemorum propulserunt, qui hostes appellantur et semper bel-

lum gerere cum Moslemis intelliguntur, nefas enim cum iis pacem facere et bellum

sacrum (^U^) cum his infidelibus non nisi indueiis abrumpitur. Jus internationale

Miwuhnanoruiii proprie non ultra primae partis populos et regna extenditur.
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hat untersagt, Lebensmittel anders zu verkaufen als nach beiderseitigem

Messen. Wenn daher, wie in unserem Kalle, die Sache vom Käufer nicht

gemessen wird, so ist der Kaufvertrag inkorrekt (fäsid), jedoch nur Ivei

Ribä-Gegeuständen; diejenigen Sachen dagegen, welche mit Längenmaß ge-

messen werden (das sind die madrü'ät), dürfen nach der Empfangnahme,

auch wenn sie noch nicht nachgemessen sind, weiterverkauft werden, da

das Messen (pjS) bei solchen Sachen eine nebensächliche Eigenschaft des

Vertrages bildet, welche die Korrektheit nicht beeinflußt. Betreffs der

Sachen, die der Zahl nach verkauft werden (adadTjät), hat Schailmni in

seinem Mabstit keine Bestimmung angeführt; von Abu Hanifa wird dagegen

überliefert, daß er den Weiterverkauf vor dem Zählen für inkorrekt hielt.

Nach seinen beiden Schülern ist dieser Weiterverkauf vor dem Zählen

korrekt, da die Adadijät nicht zu den Ribä-Objekten gehören (Abu Nasr:

laisa min amwäli'r-ribawijät) , sondern denjenigen Gegenständen ähnlich

sind, die der Länge nach bestimmt weiden (madrü'ät).

3. Bei der in diesem Beispiele enthaltenen Bestimmung sind zwei

Fälle zu unterscheiden

:

Ist das Kaufobjekt, von dem ein Teil mangelhaft ist, in einem einzigen

Gefäß enthalten, so daß die Ausscheidung des mangelhaften Teiles eine

Übertragung des Mangels auf den fehlerfreien Teil des Objektes zur Folge

haben konnte, oder ist eine derartige Trennung überhaupt unmöglich, so

ist die Zurückweisung dieses Teiles, natürlich gegen den entsprechenden

Teil vom Preise, nicht zulässig, denn durch die Absonderung würde der

Käufer den ganzen Gegenstand mit dem Mangel behaften ; in solchem Falle

würde sich ein ^Jllll -Cc ergeben, was die Zurückweisung des
• -

gekauften Gegenstandes unmöglich macht. In dem bei Schaibäni aufge-

führten Beispiele ist nur dieser Fall gemeint. Ist dagegen das gekaufte Ob-

jekt in zwei oder mehreren Gefäßen enthalten und nur der in einem Gefäße

befindliche Teil mangelhaft, so darf nur dieser gegen den entsprechenden

Teil vom Preise zurückgewiesen werden.

Diese Bestimmungen finden selbstverständlich nur dann Anwendung,

wenn es sich um die Zurückweisung des mangelhaften Teiles handelt.

Dagegen ist der Käufer immer berechtigt, den Vertrag über das ganze

Objekt wegen Mängel (aib) rückgängig zu machen. Wenn der ganze Kauf-

gegenstand in einem Gefäß enthalten ist und nach der Empfangnahme durch

den Käufer das Eigentumsrecht einer dritten Person über einen Teil davon

geltend gemacht wird (<a4 \)% so gehen die Ansichten der Juristen

über die Frage, ob der ganze Vertrag oder nur der betreffende Teil an-

fechtbar wird, auseinander. Nach Alm Nasr, ebenso unser Verfasser, ist

die richtige Ansicht die, daß für den Käufer nur die Berechtigung entsteht,

den Teil des Preises, der dem fremden Eigentum entspricht, vom Verkäufer

zurückzuverlangen. Er ist danach nicht berechtigt, den Rest des Kauf-

objektes zurückzuweisen und die Rückzahlung des ganzen Kaufpreises zu

verlangen. Diese Bestimmung findet ihre Berechtigung in dem Umstände,
daß das Istihkäk nicht zu den im vorhergehenden erwähnten Mängeln ge-
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hört. Aber auch diese Ausnahmebestimmung ist ungültig, wenn durch die

Abtrennung eines Teiles das ganze Objekt beschädigt wird. Wenn die ge-

kaufte Sache ein Kleid bzw. Kleiderstoff ist, so wird dem Käufer die Optio 1

zugestanden.

4. Die Gültigkeit des Vertrages erfordert eine genaue Festsetzung

der Quantität des Kaufobjektes. Wird eine Abmachung zwischen den

Kontrahenten getroffen, durch welche die Festsetzung unmöglich gemacht

wird, so wird auch der Vertrag ungültig; denn eine derartige Abmachung

widerspricht nach Sadr asch-Schahid dem Sinne des Vertrages (J»^J. \-*>

bestimmtheit, Ungewißheit) in den Vertrag hinein, der die Inkorrektheit zur

Folge hat.

5. Uber die Ubersetzung des vorliegenden Abschnittes ist eingangs

folgendes zu bemerken: der von Schaibäni angewendete Ausdruck J*-J

großes Haus usw.«, wie ich ubersetzt habe, sondern lediglich: 10 Ellen von

100 Ellen von einem Hause. Gemeint ist hiermit ein Teil eines Hauses, der

ICH) Ellen groß ist. Es ergeben sich darum zwei Möglichkeiten: entweder

ist das Haus (jb = Haus und Hof) bzw. das Bad gleich 100 Ellen, oder

es ist größer und die 100 Ellen bilden nur einen Teil davon.

Unser Text ist hier sehr prägnant und erwähnt diesen Unterschied

überhaupt nicht. Dagegen sagt Sadr asch-Schahid (Bl. AN b): »Wenn jemand

10 Ellen von 100 Ellen von einem Hause oder Bade kauft, so ist der Bai'

fäsid; die beiden aber (seil. Abu Jüsuf und Mubammad Schaibäni) meinen

:

es 1st erlaubt, wenn das (ganze) Haus (seil, nur) 100 Ellen groß ist«

(piji Ä,_U j\M C^tf VA JrU y> Y\Sj)- Abu Nasr bemerkt dazu*: «Das

Lst nach der Ansicht der beiden (seil, wenn das Haus 100 Ellen groß ist)

deswegen zulässig, weil die 10 Ellen ein Zehntel von 100 Ellen, daher auch

ein Zehntel des ganzen Hauses bilden.« Denn ist das ganze Hnus in Teile

(Sahm) eingeteilt, so darf jeder Teil, wie aus der zweiten Hälfte desselben

Paragraphen erhellt, einzeln verkauft werden; dieser letzten Ansicht stimmt

Abu Hanifa bei. Er hält den Vertrag im ersterwähnten Falle deswegen fur

fäsid, weil — abgesehen davon, oh das Haus genau 100 Ellen oder mehr

mißt — die Elle ein Längemaß bildet, mit dem man die Größe eines Hauses

nicht genau bestimmen kann und hierdurch das Kaufobjekt etwas unbekanntes

bleibt (J J|j).

Deswegen ist anzunehmen, daß Al-gämi' a^-sagir nur den Fall vor

Augen hat, daß das Haus genau 100 Ellen groß ist, sonst wurde der Text

dem faktischen Tatbestande nicht entsprechen.

1 Siehe Optio (propter defectum).

" Bl. A. a.

Milt .L Sem f. Orient. Sprachen. 1908. II. Abt II

ein 100 Ellen
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Mit Längenmaß kann man nach Abu Hanifa also ein Haus nicht in

gleiche Teile einteilen. Nimmt man die Einteilung anderweitig vor, so darf

jeder Teil einzeln verkauft werden. Wird z. B. das Haus oder Bad in

100 Teile geteilt, so dürfen 10 Teile davon verkauft werden; dies wird dann

so angesehen, als ob ein Zehntel des genannten Gegenstandes das Kauf-

objekt bilde.

Ü. Kauft jemand ein Haus, welches 1 000 Ellen groß sein soll, so 1st

er nicht verpflichtet, falls sich das Haus 1 als größer erweist, mehr als den

vereinbarten Preis zu zahlen, da die Anzahl der Ellen hier eine nebensäch-

liehe Eigenschaft des Vertrages ist und nicht zu den Essentialia negotii

(Ju<»\) gehört. Ebenfalls darf nach Abu" Nasr a der Kaufer nicht einen Teil

vom Preise zurückverlangen, falls das gekaufte Haus sich als kleiner erweist.

Wird jedoch der Kaufvertrag unter der Bedingung geschlossen, daß

das Haus 1 000 Ellen groß sein und jede Elle mit einer Drachme bezahlt

werden soll, so ist die Bestimmung der Anzahl der Ellen hier eine Neben-

bedingung. Das Haupterfordernis des Vertrages, dessen Nichterfüllung mit

der Ungültigkeit verbunden ist, besteht darin, daß für jede Elle des Haus*

eine Drachme bezahlt wird, .le nach der Anzahl der Ellen muß also der

Preis variieren, selbstverständlich nur, wenn der Käufer das in Empfang

genommene Objekt auch in seiner jetzigen Gestalt behalten will. Er ist

nämlich berechtigt, die Aufhebung des Vertrages KU bewirken, da das ge-

lieferte Objekt nicht den getroffenen Vereinbarungen entspricht.

7. Diesem Paragraphen liegt folgender Gedanke zugrunde: Schließt

man einen Kaufvertrag über den Teil einer Sache, der von der Sache nicht

getrennt werden kann, ohne das Ganze zu beschädigen, so ist der Vertrag

inkorrekt. Ein solcher Gegenstand ist z. B. das fertige Kleid, das Hemd

(^jLuJ), die Hose (J!_J usw. Das soll heißen: Wird ein derartiger Ver-

trag abgeschlossen, so erlangt der Kaufer nicht die Berechtigung, den Ver-

käufer zur Lieferung des betreffenden Kaufobjektes zu zwingen. Derselbe

Fall liegt vor, wenn ein Balken vom Dache eines Hauses, der Zierat eines

Schwertes u. a. m. verkauft wird. Wenn jedoch der Verkaufer einen solchen

Gegenstand, nachdem er ihn von dem Ganzen abgetrennt hat, dem Käufer

übergibt, so hat der Vertrag dieselbe Folge, als wenn er ursprünglich

gültig abgeschlossen wäre.

8. Kauft jemand ein Kleid, die VAle zu einer Drachme, ohne zu wissen,

wieviel Ellen es groß ist, so ist der Vertrag nach Abu Hanifa fäsid, weil

hier der Umfang (kadr) des Kaufobjektes unbekannt bleibt und folglich der

Preis nicht genau bestimmt werden kann. Nach ihm liegt derselbe Fall

vor, wenn ein Teil einer Schafherde von unbekannter Stückzahl den Gegen-

stand des Vertrags, jedes Schaf zu einer Drachme gerechnet, bildet, es sei

denn, daß der Verkäufer die Zahl der Schafe dem Käufer noch vor der

1 jb heißt ein Hof mit allen darin befindlichen Gebäuden.

2 Al-gami' aa-Sagir, bearbeitet von Abu Na9r Bl. A > b.
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Trennung, d. h. noch am Verhandlungsorte (^j-"^)* mitteilt. Erfolgt diese

Mitteilung nach der Trennung, so bleibt der Vertrag inkorrekt; infolge-

dessen kann der Käufer den Vertrag nach Belieben aufheben oder fur ver-

bindlich erklären. Nach Abu .lüsuf und Schaibäni ist ein derartiger Vertrag

fur den Käufer verbindlich, und zwar aus dem Grunde, weil die Anzahl

d«;r Kllen oder der Schafe vom Augenblicke des Vertragsabschlusses bis zu

dem Momente der Empfangnahme, die durch das Zählen erfolgt, sich nicht

verändert und durch ein einfaches Nachzählen auch dem Käufer bekannt

werden kann. Abu Nasr sagt dazu: -Denn der Weg zur Kenntnis (der

Anzahl) ist ein sicherer, und deswegen ist es, als wenn der Käufer die An-

zahl (seil, beim V ertrag.xahsch bisse) wüßte.« Aber anstatt nach solchen Kr-

klärungen zu suchen, genügt es, das zu § 0 und § 1) (iesagte anzuführen,

wonach die Zahl, wenn der Preis jedes einzelnen Stückes festgesetzt ist,

eine nebensächliche Eigenschaft («uL») bildet, welche die Gültigkeit des

Vertrages nicht beeinflußt.

9. Analog ist die im vorliegenden Beispiel zum Ausdruck gebrachte

Bestimmung, mit der einzigen Modifizierung, daß das Kaufobjekt in einem

Hilä-Gegenstande (s. Ribä S. 98) besteht. Kauft jemand eine Quantität

Nahrungsmittel 1

, das Kafiz zu einer Drachme, ohne zu wissen, wieviel Kafiz

die Quantität beträgt, so ist der V ertrag über die ganze Menge, das Kafiz

in einer Drachme gerechnet, zulässig und rechtsgültig; nach Abu Hanifa

dagegen hat der Kaufvertrag hier ein einziges Kafiz zum Objekte, weil nur

dessen Preis und Umfang bekannt ist. Der Käufer ist selbstredend be-

rechtigt, ein Kafiz nach dem andern zu kaufen, bis die Menge erschöpft

ist. Nach Abu Hanifa ist dabei der Vertrag über das Ganze nicht etwa

nur inkorrekt, wie das bei der Schafherde oder dem Kleide mit unbekannter

Kllenzahl der Fall ist, sondern unzulässig — daher nichtig. Noch ein Unter*

schied: Verändert der inkorrekte Vertrag seine Form dadurch, daß die

Ursache der Inkorrektheit behoben wird, so wird der Vertrag nach Abu

Hanifa rechtsgültig. Nach seinen beiden Schülern ist das unzulässig.

10. Der Ausdruck: j& <JjH kann heißen: »Dieser mein Schlauch

ist etwas anderes als das, d. h. nicht so schwer, wie du behauptest, son-

dern usw.«, oder aber: »mein Schlauch, in welchem sich die Butter befand,

Ist nicht dieser, d. h. das ist nicht mein Schlauch, mein Schlauch wog
•*> Pfund usw.« Daß in unserm Beispiele der zweite Fall gerneint ist, ergibt

schon der Sinn: Wenn der Verkäufer behauptet, daß sein Schlauch nicht

10, sondern 5 Pfund wiegt, den in Frage gestellten aber als den .seinigen

anerkennt, so kann ihm der Käufer seine Behauptung am besten beweisen,

1 Eine allgemeine Bestimmung über ähnliche inkorrekte Verträge enthält Van

den Bergs De contractu usw. S. 31 : quod enim ab initio vitiosum est, jure Mohain-

medano (lies: nach d. schaf. Lehre) nullo modo ronvalescere potest. Begründet ist

diese Bestimmung in der folgenden Stelle der Hidaja Bd. II, S. 33 (Van den Berg,

De contractu usw. S.31, Anm.2): IjiV sji^ *M !-Ms £j -Ü ^Jl jV, vgl.

noch darüber 'Inaja Bd. III, S.31.

II«
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indem er den Schlauch in seiner Gegenwart wiegen läßt. Außerdem haben

wir noch einen Beweis. In seiner Bearbeitung des Giinf »s-sagir sagt näm-

lich Abu Nasr: .... wenn dann der Verkaufer sagt, das ist nicht mein

Schlauch, mein Schlauch war (oder ist) 5 Pfund schwer usw. <jj |a* jJ

Das Votum des Kaufers ist entscheidend, weil der Streit sich auf die

Festsetzung der von ihm empfangenen Sache bezieht; hier ist die Aussage

des Empfangers maßgebend. Oder, nach Abu Nasr, weil der Kaufer leugnet,

einen anderen Schlauch empfangen zu haben »\ y~> L-J wJ-äJ) ^»\ «JY »od

der Verkäufer seine Behauptung nicht beweisen kann.

Kapitel IV.

Uneinigkeit der Kontrahenten über den Preis.

Kapitel V.

Optio inspectionis und Optio con ventionalis.

Der Bai'-Vertrag kommt durch Angebot (t^öb) und Annahme (kabül)

zustande, ausgedruckt durch die beiden im Perfekt stehenden Worte

• ich habe dir verkauft, d.h. ich verkaufe dir« und C^_J^\ «ich habe ge-

kauft, d. h. ich kaufe« oder durch andere Worte, die den Sinn der er-

wähnten haben, wie z. B. «ich gebe dir diese Sache für soundso viel« oder

-nimm dies für soundso viel« usw. Wird ein Angebot gemacht, so kann

der Käufer nach Belieben das Angebot annehmen oder ausschlagen. Dieses

Recht des Käufers heißt: frijär al-kabül. 1st die Annahme noch nicht erfolgt,

so ist nicht nur der Käufer, sondern auch der Verkäufer berechtigt, den

Bai'-Vertrag nicht zustande kommen zu lassen. Diese Berechtigung bringt

er dadurch zur Geltung, daß er den Ort, wo die Verhandlungen geführt

werden, d. h. den Maglis, verläßt. Ist der Vertrag durch Annahme des An-

gebots abgeschlossen, so kann ihn nach Schäfi'i jeder der beiden Kontra-

henten wieder aufheben, jedoch nur solange sie sich an dem Verhandlungs-

orte" (matflis) befinden. Dieses Optionsrecht, genannt bijär al-

maglis, hat der Prophet durch folgenden Ausspruch' für immer gesichert:

• Die beiden vertragschließenden Parteien stehen so lange im Genüsse der

Optio, bis sie sich voneinander getrennt haben.« 6Jlh^
(J>- jL^-l» jl*^

Die Deutung, die Schafi'i diesem Ausspruche zuteil werden läßt,

scheint angesichts der etwas allgemeinen Form des Ausdrucks der Wahr-

heit näher zu kommen, obgleich der Verfasser der Hidäja die darin zum

Ausdruck gebrachte Bestimmung lediglich auf das Jjijär al-kabül bezieht und

dieses Optionsrecht ausschließlich als ein Privileg des Käufers betrachtet.

> Buhäri Bd. II, S. 5, 8, 9.
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Trennen sich die heulen Kontrahenten nach Annahme des Angehots,

so ist der Vertrag für beide bindend (ld:im). Genauer ausgedrückt, ist der

Vertrag von dem Moment an für beide Teile verbindlich, wo er durch An-

nähme des Angebotes vollständig abgeschlossen wird (^-), es sei denn, daß

einein der beiden Kontrahenten aus irgendeinem Grund ein anderes Options-

recht zusteht oder er sich dasselbe vertraglich hat zusichern lassen.

Bei Kudüri und nach ihm in der Hidäja und dem Multakä sind ähn-

lich wie im Durar-Gurar drei bis vier der wichtigsten Können der Optio

erwähnt, wahrend Toraauw in seinem moslemitischen Rechte die folgenden

7 Arten der ijijär aufzählt:

1. ^\ ;U, wovon schon oben die Rede war.

2. jlyf- jU- . 1st das nicht etwa das jV-J jLi- i

3. Optio conventionalis.

4. {ff"
Das Recht der Aufhebung eines Vertrages wegen ent-

deckten Betruges.

'». j^^" J^- Optio wegen Verzuges.

J^- Optio inspectionis.

7. s^i£- Gehört wohl zu der unter 4 erwähnten Art der Optio.

Im vorliegenden fünften Kapitel des Buches der Obligationen führt

unser Verfasser nur solche Beispiele an, die sich auf die unter Nr. 3 und H

erwähnten Arten der Optio und auf die jL>- beziehen. Mit den

.Mängeln (ujüb) befaßt sich das ganze Kapitel VI].

A. Optio conventionalis.

Jeder Kontrahent kann beim Abschluß eines Kaufvertrages sich das

Recht ausbedingen, den Vertrag innerhalb einer bestimmten Frist für ver-

bindlich zu erklären oder aufzuheben. Die Frist für die Geltendmachung

dieses Optio conventionalis genannten Rechts beträgt nach Abu Hamfa und

Zufar drei Tage, Abu Jüsuf und Schaibäni lassen dagegen auch einen län-

geren Zeitraum zu.

Andere Bestimmungen hierüber enthalten die einzelnen Paragraphen

dieses Kapitels. Hier sei nur noch eine Regel erwähnt, welche Schaibäni

mit Schweigen übergangen hat. Das Optionsrecht überhaupt ist in einigen

l allen vererblich, in anderen nicht. Zu den erstcren gehört die Optio

propter defectum %m̂ J>\ jL>- und die Optio determinationis (JuJl J^?~)\

die Optio conventionalis dagegen sowie die Optio inspectionis (7) sind nicht

erblich D. h. bedingt sich einer der Kontrahenten die Optio aus und

> Multakal-abhur S. 110: \}J\) -k^Jl V jl^ Jyj.
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stirbt, ohne sich über die Verbindlichkeit des Vertrages geäußert zu haben,

so tritt der Bai' in Kraft, und die Krben sind nicht mehr berechtigt, die

Aufhebung ans diesem Grunde zu bewirken. Hatte der Verstorbene nicht

diese Optio conventional für sich stimuliert, sondern etwa eine Sache ge-

kauft, die er nicht gesellen hat, so sind seine Erben ebenfalls nicht berech-

tigt, wenn der Tod vor Besichtigung der Sache durch den Käufer ein-

getreten ist, den Vertrag aufzuheben, weil ihnen die Sache nicht gefällt.

Hierunter ist jedoch nicht der Fall zu verstehen, daß ein versteckter Mangel

an der gekauften Sache entdeckt wird (Optio propter defectum, »_*uH jl» ).

B. Optio inspectionis.

Es ist zulässig, eine Sache ohne Besichtigung zu kaufen. Der Käufer

ist nach der Besichtigung berechtigt, entweder den Kauf zu bestätigen um!

die ganze Sache zu behalten oder durch Zurückweisung der ganzen den

Vertrag aufzuheben.

Wer eine Sache verkauft, die er nicht gesehen hat, steht nicht im

Genüsse dieser Optio inspectionis. Zur Bestätigung der vorstehenden Be-

stimmungen wird folgende Tradition überliefert (Durar-Gurar Bd. II, 492):

-Der dritte Hnlifa, 'Otmän ibn 'Affän, verkaufte ein in Basra befind-

liches Grundstück an Talha ibn 'Abdallah. Man sprach zu Talha: du bist

betrogen, worauf er antwortete: mir steht die Optio zu, denn ich hal>c eine

Sache gekauft, die ich nicht gesehen habe. Als man auch zu 'Olman

sprach: du bist betrogen, antwortete dieser: ich genieße das Optionsrecht,

da ich eine Sache verkauft habe, die ich nicht gesehen habe. Zum Schieds-

richter wählten sie den Gubair ibn Mut'im, der zugunsten des Talha entschied.

Und dies geschah in der Anwesenheit von Genossen des Propheten usw.

•H jl J jJa^tZ JÜj Dadurch ist der Entscheidung

die höchste Weihe verliehen.

Nebenbei bemerkt hält asch-Schäfi'i einen derartigen Vertrag überhaupt

für inkorrekt — ^ 'st 'uei R'e 'en unzulässig — , weil das Kaufobjekt,

welches man nicht gesehen hat, etwas Unbekanntes {mnghül) sei. Das ist

allerdings wahr, kann jedoch die Unzuliissigkeit des Vertrages nicht recht-

fertigen, da infolge der Unbestimmtheit hier ein Streit nicht entstehen kann,

wie es in anderen Fällen möglich ist, wenn das Kaufobjekt nicht bekannt ist.

Der Käufer ist nämlich dadurch geschützt, daß er berechtigt ist, die Sache

zurückzuweisen, d. h. den Vertrag aufzuheben, wenn ihm die Sache nicht

gefällt. Außerdem fußt diese Bestimmung auf dem folgenden Aussprurh

des Propheten: Derjenige, welcher eine Sache gekauft hat, ohne sie (seil,

überhaupt) gesehen zu haben, steht bei der Besichtigung derselben im Ge-

nüsse der Optio (Al-Hidäja S. 496): Aj Ul & *j
J

Exi ^jLM j».

1. Dem Käufer steht die Optio zu, wenn er die Sache besieht.

D.h.: Die Optio kann nicht jederzeit ausgeübt werden, sondern nur in dem
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Momente, wo die Sache besichtigt wird. Daraus 1st zu ersehen, daß der

Käufer erstens seine Einwilligung (ridan) nicht vor dem Besehen gehen

darf; falls er dieser Bestimmung entgegen handelt, bleibt die Erklärung

wirkungslos, und er ist immer noch berechtigt, die Sache zurückzuweisen.

Zweitens darf der Kaufer eine Sache, die er nicht fehlerfrei findet, gegen

fine Ermäßigung des vereinharten Preises nicht nehmen oder behalten.

Wenn er die gekaufte Sache behalten will, muß er unter allen Umständen

den ganzen vereinbarten Preis entrichten.

Der Mandatar (^iSj) handelt an Stelle und im Namen des Voll-

machtgebers, und alle Verfügungen, die er innerhalb der Vollmacht trifft,

haben dieselbe Bedeutung, wie wenn sie vom Vollmachtgeber selbst ge-

troffen wären. Jedoch nur innerhalb der Vollmacht. Die Uneinigkeit zwi-

schen dein Lehrer und den beiden Schillern besteht in unserm Falle eben

in der verschiedenen Auffassung der Vollmacht. Diese könnte in dem
vorliegenden Beispiel zweierlei Art sein: entweder eine Vollmacht zum

Kauf (»l^JÜL «IS}) oder eine Vollmacht zur Empfangnahme il^j)-

Erteilt jemand einem anderen die Vollmacht, für ihn um! an seiner Stelle

irgendeine Sache zu kaufen, so handelt der Bevollmächtigte vollkommen

selbständig, und seine Handlungen sind es, die in jeder Hinsicht die Kor-

rektheit des Vertrages oder der Verträge bedingen. Kauft daher jemand

in der Eigenschaft eines Bevollmächtigten einen Sklaven oder Weizen u. a m..

die er nicht gesehen hat, so kann die Optio inspectionis nur durch eine

Besichtigung seinerseits ausgeübt werden. Darüber sind alle drei linäme

rinig. Wenn dagegen jemand bevollmächtigt wird, eine gekaufte Sache an

des Käufers Stelle in Empfang zu nehmen, so sind unsere Lehrer nicht

finig über die Erage, ob auch die Optio inspectionis durch diese Empfang-

nahme verfällt. Abu Hanifa beantwortet diese Erage in positivem Sinne,

da nach seiner Ansicht der Bevollmächtigte sowohl berechtigt als verpflichtet

ist, alle diejenigen Handlungen, in denen die Empfangnahme besteht, an

des Käufers Stelle auszuführen. Da aber die Besichtigung des in Emp-

fang zu nehmenden Gegenstandes zur vollständigen Empfangnahme gehört,

so wird auch diese in den Kreis der Vollmacht einbegriffen; durch eine

Besichtigung von seiten des Bevollmächtigten erlischt die Optio inspectionis.

\hü Jüsuf und Schaibäni stellen dagegen den Bevollmächtigten hier dem

Boten gleich ; denn die Optio inspectionis verfällt nicht durch die Empfang-

nahme, sondern nur durch die Besichtigung, wie dies auch in dem zitierten

Ausspruch unzweideutig ausgedrückt ist, und die Empfangnahme steht in

keinem Zusammenhang mit der Besichtigung; dies erhellt aus folgendem

Beispiele: Kauft jemand eine Sache, die er früher einmal gesehen hat,

ohne dieselbe von neuem zu besichtigen, so hat er die Optio nicht, es sei

denn, daß sich die Sache inzwischen verändert hätte.

Andererseits wird in allen diesen Fällen die Optio propter defectum

J^") durch die Empfangnahme nicht atisgeübt, denn sie steht mit

der Empfangnahme in keiner Beziehung und erlischt auch dann nicht, wenn

sie durch den Käufer selbst vollzogen wird.
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Zum Schluß noch eine Bemerkung. Im Texte des Al-gämf a>-sa<rir

steht am Anfang dieses Paragraphen folgendes:

Da das \ erbum J5 in diesem Zusammenhange keinen Sinn gibt, glaut>e ich

statt dessen J^~^J lesen zu dürfen, um so mehr als Sadr asch-Schahid

und Abu Nasr eben dieses Wort haben und nur dieses dem Zusammen-

hange nach an dieser Stelle stehen kann.

2. Wenn jemand eine Sache kauft, die er nicht gesehen hat. z. B.

einen Ballen indischen Kleiderstoff 1
, so steht ihm die Optio inspectionis

bis zur Besichtigung zu. Verkauft er jedoch vor dieser ein Kleid davon

oder verschenkt es und liefert dasselbe aus — dieser I'mstand ist sehr

wichtig — so darf er die übrigen Kleider* auf Grund der Optio nicht

mehr zurückweisen. Denn infolge seiner Verfügung kann er das veräußerte

Kleid dem Verkäufer nicht mehr zurückgeben, weil der zweite Verkauf

rechtsgültig und der neue Käufer rechtmäßiger Kigentümer des Kleides ge-

worden ist. Anderseits darf er den Rest der Kleider aus dem Grunde nieht

zurückweisen, weil eine -Spaltung des in Kmpfang genommenen Gegenstandes

vor der vollständigen Ausführung der Kmpfangnahmc-, d. h. ein

fU\ JJ (Hidäja, 4<>8), nicht zulässig ist. Die Empfangnahme wird

aber bei Verträgen, bei denen der Käufer im Genüsse der Optio inspections

oder Optio conventionalis steht, erst durch die Besichtigung bzw. Zustim-

mungserklärung vollständig. Wird jedoch der zweite Vertrag aus

irgendeinem Grunde rückgängig gemacht und erlangt der Käufer infolge-

dessen wieder die Verfügung über den ganzen Ballen Kleider, so tritt

die Optio inspections, wie die Sonne der Imame, As-Sarahsi, meint, wieder

in Kraft, und der Käufer erlangt die Berechtigung, den ganzen Ballen nach

Besichtigung zurückzuweisen. Indessen ist Abu Jüsuf, dem auch Al-Kudüri

folgt, der Ansicht, daß die einmal verfallene Optio — sowohl inspectionis

als auch conventionalis — nicht mehr in Kraft treten kann.

Aus dem folgenden Beispiele wird noch klarer, was mit dieser

• Spaltung des Objektes vor der vollständigen Empfangnahme- gemeint ist

Kauft jemand zwei Kleider, von denen er nur das eine gesehen hat, so hat

er die Optio inspectionis nur betreffs des zweiten Kleides. Kr ist berechtigt,

nachdem er auch das andere gesehen hat, entweder beide Kleider für den

1 Durar-fturar hat einfach yy J-*fc.

1 In unserem Texte S. A N ist der Ausdruck angewandt.

Hier bezieht sich die Femininform des Pronomen personale in auf keins der vor-

hergehenden Worte. Sie ist daher nur dem Sinne nach zu erklären : auf alle im

Hallen enthaltenen Kleider kann sie nicht bezogen werden ; sie muß die übrigge-

bliebenen 1 «.'zeichnen. Die Hidaja hat denselben Ausdruck, Durar-Gurar dagegen sagt:

•2 <
J

und bemerkt hierzu: JoJi Abu Nasr sagt einfach: jU\ j jr
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vereinbarten Preis zu behalten oder aber beide zurückzugehen ; letzteres ist

mit der Aufhebung des ganzen Vertrages gleichbedeutend. Kr ist weder

Iwrechtigt noch gehalten, nur das unbekannte Kleid zurückzugeben und

tlas andere für den entsprechenden Teil zu behalten.

Für die Ausübung der Optio inspectionis ist die Besichtigung des

ganzen Kaufobjektes nicht erforderlich. Ks genügt, nur einen Teil der

Sache zu sehen, wenn sich der Käufer hierdurch eine richtige Vorstellung

bilden kann. Aus diesem Grunde steht eine Optio inspectionis demjenigen

nicht zu, der die Oberfläche eines Haufens Weizen, das Außere eines

zusammengefalteten Kleides, das Gesicht einer Sklavin, das Vorder- bzw.

Hinterteil eines Reittieres besehen hat. Wenn es sich um Sachen handelt,

bei denen die einzelnen Teile einander gleich sind, wie z. B. vertretbare

Sachen (mauzün und makTl), so genügt die Besichtigung auch nur einer

Probe (^j^S), es sei denn, daß das Gelieferte seiner Qualität nach der

Probe nicht entspricht.

Überhaupt wird die Optio inspectionis durch Besichtigung derjenigen

Seite des Kaufobjektes ausgeübt, welche hauptsächlich die Aufmerksamkeit

lies Käufers auf sich lenkt, wie das Außere eines zusammengefalteten

Kleidungsstückes, oder den eigentlichen Zweck (^.J-**
4^) des Kaufes bildet;

ein Betasten ist notwendig", wenn man ein Schaf zum Schlachten

ein Befühlen des Kuters, wenn man ein Schaf zur Nutzung •^-) kauft.

Aus diesem Grunde geht der Käufereines Hauses seiner Optio verlustig,

wenn er den Hof desselben in Augenschein genominen, der Käufer eines

Gartens, sobald er die Bäume — etwa von der Straße aus — gesehen hat.

Mit dieser Ansicht steht jedoch Kudüri ziemlich vereinzelt da. Nach Zufar

muß der Käufer in das Haus bzw. in den Garten selbst hineintreten. Zu

dieser merkwürdigen Auffassung, die Kudüri an den Tag legt, bemerkt der

Verfasser der Hidäja (S. 496, vgl. noch Durar-Gurar II, 493), daß sie in

alteren Zeiten aus dem Grunde vorherrschte, weil es damals Sitte war,

die Häuser eins wie das andere zu bauen. Dazu genügte die Besichtigung

des Hofes oder der Außenseite eines Hauses, um eine Vorstellung von dem

Hause selbst zu gewinnen. Zu der Zeit jedoch, wo Marginäni seine Hidäja

schrieb (im 6. Jahrhundert n. Chr., Brockehnann Bd. I, H76), hatten sich

die Verhältnisse so geändert, daß die Besichtigung des Inneren eines Hauses

von ihm als eine unumgängliche Voraussetzung für die Ausübung der Optio

inspectionis betrachtet wird. Selbstverständlich stimmt auch Durar-Gurar,

das ja viel später geschrieben ist, dieser Ansicht bei.

3. Der Blinde ist nach der Lehre unserer Schule berechtigt, Bai'-

Verträge abzuschließen. Nach Asch-Schäfi'i nur in dem Falle, daß er

nicht blind geboren ist, sondern die Sehkraft erst später verloren hat.

Verkauft ein Blinder eine Sache, so steht ihm, ebensowenig wie den

andern Menschen, eine Optio zu; falls er aber etwas kauft, so hat er unter

allen Umständen die 0|>tio inspectionis, da er stets etwas kauft, was er

nicht sieht. Da er nun überhaupt nicht sehen kann, so wird seine Optio
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durch die Tätigkeit ausgeübt, die dein Blinden die Besichtigung ersetzt,

nämlich dadurch, daß er die gekaufte Sache betastet, schmeckt oder riecht,

wenn diese solcher Art erkannt werden kann. Spricht er hierauf seine

Zufriedenheit mit dem gekauften Gegenstande aus, so verfallt seine Optio

inspectionis. Hat er die Besichtigungshandlungen vor Abschluß des Kauf-

vertrages vorgenommen, so steht ihm überhaupt keine Optio inspectioiiis zu.

Kauft ein Blinder ein Grundstück (jUc- bezeichnet in diesen Bei-

spielen überhaupt jede res immobilis), so verfallt seine Optio, wenn er sich

mit demselben zufrieden gibt, nachdem ihm das Grundstück beschrieben

worden ist
1

. Diese Beschreibung, d. h. Angabe der Eigenschaften des Gegen-

standes, gilt als Besichtigung, analog mit dem Pränumerationskauf (saiam),

bei dem das Kaufobjekt ebenfalls nicht gesehen, sondern nur beschrieben

wird. Uber diese Frage wird von Abu Jüsuf folgende Ansicht überliefert.

Der Blinde muß sich beim Kaufe einer res immobilis an einem Orte be-

finden, von dem aus er die Sache, in unserem Beispiele das Grundstück,

gesehen hätte, wenn er überhaupt sehen könnte. Wird ihm dann die Sache

beschrieben 2 und gibt er seine Zustimmung, so verfällt seine Optio in-

spectioiiis. Abu Na>r schreibt diese Ansicht auch seinem Freunde Schaihäni

zu, indem er sagt 3
: jö j jl^=t. j ±J*y^ l» (?) ^3 jpj J^J

^l <L* 4) »\j ($)

4

j^a>. Ks ist wohl anzunehmen, daß die

Erwähnung des Namens Muhammad auf einen Schreibfehler zurückzuführen

ist. Denn in unserem Texte steht unzweideutig M *— y) was

auch die Hidäja und Durar-Gurar bestätigen, indem sie sagen: j£ <£JJ ö

^i-^y ^\ usw.

Abu Jüsuf soll diese Ansicht aus dem Grunde vertreten haben, weil

nach einer allgemeineren Bestimmung die Nachahmung einer Handlung,

falls man diese selbst nicht vollführen kann, als Ersatz für die wirkliche

Handlung dienen darf 5
: die Bewegung der Lippen ersetzt bei einem Stummen

das Vorlesen des Koran, die Bewegung des Rasiermessers über den Kopf

ersetzt zur Zeit der Pilgerfahrt das Rasieren bei denen, die keine Haare

haben.

Nach einer anderen Ansicht muß der Blinde einen anderen zur

Empfangnahme der Sache bevollmächtigen. Wenn hier der Bevollmächtigte

1 Vgl. dazu Multak.i al-ahhur aJ J^Jl ^_Ä-»^> d.h. das Grundstück wird

ihm beschrieben. Auch Kudurl führt nur diese Bestimmungen an.

« In .ja Bd. Ill, S. GO. In unserem Texte ist die Beschreibung nicht erwähnt.

Bl. ATa.
4 Wohl wieder ein Schreibfehler; denn Hid.ija S. 497 sowie Durar-Üurar

Bd. H, S. 494 haben zusammen mit Al-gamf as-.sagir (a \): \ j*-a>, was sich hier

besser ausnimmt.

s Hidaja S. 197 j £ji-| ^LL. fli O^Jl jV, vgl. noch

Iuaja Bd. III, S.60ff.
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die Sache in Empfang nimmt und besieht, so verfallt die Optio des Blinden.

In dieser Entscheidung gelangt wiederum die Ansieht des Abu Uanifa be-

treffs der Vollmacht zum Ausdruck: die Besichtigung durch den Bevoll-

mächtigten gilt als solche des Käufers l
.

4. Ks ist bei Abschluß eines Kaufvertrages zulässig, die Optio (con-

ventionalis) zugunsten einer dritten Person zu stipulieren. In diesem Falle

wird sowohl der Dritte als auch «1er betreffende Kontrahent berechtigt, den

Vertrag fur verbindlich oder fur aufgehoben zu erklären. Kine derartige

Abmachung ist nach Zufar, der hier auf dem Boden der Analogie (kijas)

stellt, nicht zulässig, da die Bestimmungen des Vertrages (-VaJ\ nur

für die beiden Kontrahenten gelten und daher fremden Personen keine

Hechte eingeräumt und keine Verpflichtungen aufgebürdet werden dürfen.

Unsere Lehrer machen für diesen Kall auf Grund des Istihsän * von der

Analogie eine Ausnahme, indem sie erklären, daß der Dritte nur als .Stell-

vertreter naib) des Kontrahenten handle. Wenn die Wünsche der

beiden, denen das Optionsrecht gesichert ist, entgegengesetzter Natur sind,

so entscheidet die früher abgegebene Erklärung, ohne Rücksieht darauf, ob

>ie vom Kontrahenten oder von dem Dritten abgegeben wird. Für den

Fall, daß entgegengesetzte Ansichten zu gleicher Zeil gemacht werden, gibt

es zwei verschiedene Ansichten. Nach der ersten wird dem Kontrahenten

der Vorzug gegeben, gleichviel ob er den Vertrag bestätigt oder aufhebt,

nach der anderen dagegen demjenigen, der sieh für die Aufhebung des

Vertrages ausspricht.

5. Bedingt sich bei einem Bai'-Vertrage einer der beiden Kontra-

henten die Optio aus, so kann er nur so lange den Vertrag für verbindlich

erklären oder aufheben, als die festgesetzte Frist noch nicht abgelaufen ist.

Nach Ablauf der Frist büßt er die Berechtigung ein und der Vertrag tritt

ipso facto in Kraft. Der Inhaber der Optio kann den Vertrag auch in Ab-

wesenheit der Gegenpartei bestätigen; für die Aufhebung ist dagegen die

Anwesenheit des Gegenkontrahenten erforderlich. Diese Anwesenheit wird

durch ausdrückliche Benachrichtigung ersetzt. Nach Ahn Jfisuf und Sehäfi'i

kann die Auflösung in derselben Weise wie die Bestätigung geschehen, da

der Inhaber der Optio vom anderen Kontrahenten gleichsam bevollmächtigt

ist, über das Schicksal des Vertrages nach eigenem Ermessen zu entscheiden.

A hü Hanifa und Schaihäni beschränken diese Berechtigung, weil sonst fur

die Gegenpartei Schaden entstehen konnte. Die Aufbebung, die ohne

Wissen der Gegenpartei erklärt wird, gilt jedoch als zu Recht erfolgt,

wenn diese später, allerdings vor Ablauf der Optionsfrist, davon Kenntnis

erhält. Geschieht das nicht, so tritt der Vertrag, trotz der Aufhebungs-

erklärung, mit Ablauf der Optionsfrist ipso facto in Kraft.

Wird die Optio zugunsten des Verkäufers stipuliert, so tritt das

Kaufobjekt nicht aus seinem Eigentum (C^*) heraus, da der Verkauf nicht

' Inäja Bd. III, S. 57 ^jJSXS Jxfjfj\ Jtij.
1 Das Gutdünken, Dafürhalten.



172 Pimitrokk: Asch-Schaibäm.

als vollkommen abgeschlossen betrachtet wird. Nimmt daher der Käufer mit

Erlaubnis des Verkäufers den Kaufgegenstand in Empfang, so wird dieser

vor Ausübung des Optionsrechtes nicht sein Eigentum. Als eigentlicher

Eigentümer der Sache gilt immer noch der Verkäufer, und hieraus bestimmt

sich auch, wer die Gefahr trägt für den Fall, daß die Sache im Besitze

des Käufers zugrunde geht. Hier steht der Käufer lediglich für den Wert

der Sache ein. Nach einer anderen Ansicht wird jedoch das Objekt

nicht als Gegenstand des Kaufvertrages, sondern allein als ein Depositum

(*Ul) angesehen, bei dem der Empfänger nur für Vorsatz haftet. Das

Kaufobjekt wird als Eigentum des Käufers l>etrachtet, sobald die Options-

frist — hier nach Abu Hanifa der dritte Tag — abgelaufen ist. Geht es

daher nach dieser Zeit zugrunde, so muß der Käufer den Kaufpreis (taman)

Die Optio des Käufers hindert die Ausscheidung der Sache aus der

Eigen tumssphäre des Verkäufers nicht. Der Vertrag ist nach dem Abschluß

für den Verkäufer verbindlich, und der Zweck der zugunsten des Käufers

stipulierten Optio ist lediglich der, diesem die Möglichkeit zu verschafTen.

über die Entrichtung des Preises näher nachzudenken. Nach Abu I.Ianifa

kann auch in diesem Falle die Sache vor Ausübung der Optio nicht Eigen-

tum des Käufers werden. Nach der Ansicht seiner beiden Schüler dagegen ist

der Käufer berechtigt, in jeder Weise über das Kaufobjekt zu verfügen, und

geht dieses vor Ablauf der Frist oder vor Erklärung des Käufers zugrunde,

so ist dieser nicht mehr imstande, die Sache auf Grund seiner Optio zurück-

zuweisen. Dasselbe gilt im Falle einer Beschädigung. Infolgedessen tritt

der Vertrag in Kraft, und für den Käufer entsteht die Verpachtung, den

vereinbarten Preis (laman) zu entrichten. Ebenfalls wird der Vertrag für

beide Teile verbindlich dadurch, daß die Optionsfrist abläuft, bevor der

Inhaber der Optio dazu gekommen ist, von seinem Rechte Gebrauch zu

machen; dasselbe gilt, wenn der Optionsberechtigte innerhalb der Options-

frist den Bai' für verbindlich erklärt.

Mit dem Tode des Kontrahenten, der sich die Optio ausbedungen

hat, tritt der Vertrag, wie schon erwähnt, in Kraft.

Uber die Dauer der Optionsfrist sind unsere Lehrer ebenfalls nicht

einig. Nach Abfi Hanifa und Zufar sowie nach Schäfi'i ist der Inhaber

der Optio bei Gefahr des Verlustes seiner Berechtigung gehalten, seine Er-

klärung innerhalb einer dreitägigen Frist, vom Momente des Vertragsab-

schlusses an gerechnet, abzugeben. Abu Jüsuf und Schaibäni sind dagegen

der Ansicht, daß auch die Abmachung einer längeren Optionsfrist dem Geiste

des Gesetzes nicht zuwiderläuft, sobald diese Frist genau bestimmt ist'.

Hier kommt wiederum, nicht in der Divergenz der Meinungen, son-

dern in der Zulassung des Stipulatio optionis, das uns bekannte Istihsän

bezahlen.

Multaka 1-abhur S. 109 (seil, eine längere Optionsfrist) jjf- LAC*J
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der Juristen zum Ausdruck; denn wollte man die Analogie konsequent

durchführen, so würde man, gestützt auf die Worte des Propheten, zu der

Überzeugung gelangen, daß die Stipulierung einer derartigen Frist über-

haupt gesetzwidrig ist: der Prophet hat verboten, in den Bai'-Vertrag Be-

dingungen einzufügen (Abu Nasr, Al-gämi' as-sagir Bl. Atb:^ ^\ jV

bj^j g> ^jff-). Gemeint sind hier mit dem Worte schart nicht alle Be-

dingungen (Multakä '1-abhur a. a. 0.), sondern nur diejenigen, welche dem

Sinne des Vertrages zuwiderlaufen 1

y^fl . . . -VäJ\ <JaZ» V J» *~ $J.

Als eine Bedingung der letzten Art muß aber auch die Optio be-

trachtet werden, da sie lediglich zugelassen ist, um die Möglichkeit einer

Aufhebung des Vertrages zu gewähren und hiermit dem innersten Wesen

des Vertrages überhaupt zuwiderläuft.

Wenn jedoch die Optio einer so klaren Analogie zum Trotze gestattet

wird, so geschieht es nur aus dem Grunde, weil durch sie jedem Kontra-

henten ein Mittel gegen den Betrug in die Hand gegeben wird. Aus dieser

Rücksicht eben hat auch der Prophet die Optio mit .seiner Autorität für

immer gesichert, indem er zu dem bei seinen Kaufverträgen öfters betro-

genen tfjUYt 3jf LT CT Ö\>- s«gte>: V*i- V JÖ C-l W
(f
U) ~*X jlM, d. h. • wenn du mit jemand einen Kaufvertrag abschließest,

so sage: (es soll) kein Betrug (darin sein), und mir soll eine dreitägige

Optionsfrist zustehen*. Hiermit hat der Prophet auch die Dauer der Frist

festgesetzt. Abu Hanifa ist, ähnlich wie in mehreren anderen Fällen, so

konservativ wie Schäfi'i, an dieser Überlieferung festzuhalten und die Aus-

bedingung einer längeren Optionsfrist für ungültig zu erklären. Seine beiden

Schüler sind konsequenter als er und geben dem eigenen Gutdünken (ar-raj)

mehr Raum in einem Falle, wo der Prophet selbst die Durchführung der

Analogie für unzweckmäßig erkannt hat. Die Beschränkung der Options-

frist auf drei Tage hat keinen triftigen Grund für sich, sobald man zur

Hinsicht gekommen ist, daß ein Verbot der Optio überhaupt aus praktischen

(Gründen nicht statthaft erscheint. Ks wird auch tatsächlich von Abdallah

ihn Omar überliefert, daß er Baf-Vertr8ge mit einer Optionsfrist von einem

Monat (Abu Nasr Bl. A Tb), nach anderen von zwei Monaten (Hidäja S. 48U),

abzuschließen pflegte.

Die Dauer der Frist muß beim Vertragsabschlüsse genau festgesetzt

werden; denn der Preis würde bei nicht bestimmtem Zahlungstermin etwas

Unbekanntes (matjhitl) sein und die Ungültigkeit des Vertrages herbeiführen.

In diesem Abschnitte kommt noch einmal die alte Meinungsverschieden-

heit über die Frage zum Vorschein, ob ein Vertrag, der durch die Art des

Abschlusses inkorrekt ist, nach Beseitigung der Inkorrektheit rechtsgültig

werden kann. Abu Hanifa bejaht diese Frage, Zufar ist der entgegen-

gesetzten Ansicht.

' Mnltaka 1-abhur S. 114.

« Abu Nasr Bl. Afb; vgl. darüber noch Hidaja S. 489, Buljari Bd. II, S. 6.
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fi. Im vorliegenden Beispiele nehme ich an, daß sich der Ausdruck

<>\
y
/'\ ^Sj^\ J»-J nnf den Kauf einer Sklavin bezieht, welche Ehefrau

des Kaufers werden soll. Hier ist nämlich erstens von einer Optio con-

ventionalis die Rede, und diese kommt nur hei einem Kaufvertrag zur An-

wendung, zweitens soll, wie erwähnt, die gekaufte Person Ehefrau df-

Kaufers werden; ein gewöhnlicher Ehevertrag kann damit jedoch aucli

nicht gemeint sein, da dieser die Optio nicht zulaßt. Es sind vielmehr in

unserem Beispiele zwei Vertrage vereinigt: ein Kauf- und ein Ehevertrau.

Auf Grund des Ehevertrages ist der Koitus zulässig; auf Grund des Baf-

Vertrages die Ausbedingung der Optio, die hier als nebensächliche Be-

stimmung zur Einfachheit des Beispiels auf drei Tage festgesetzt ist. Der

Ehevertrag ist vollkommen rechtsgültig, da die Optio zum Kaufverträge

gebort. Bei einem gesetzmäßig abgeschlossenen Ehevertrag ist der Koitus

zulässig (Hidäja S. 490) ^&3l ^J\ jV- Bei einem Kaufvertrag ver-

fällt die Optio, wenn ihr Inhaber der Sache einen Mangel zufügt ö^W-

der ihren Wert mindert. Da der Koitus mit einer Deflorierten deren Wert

nicht mindert, so ist der Käufer auch nach dem Koitus, der auf Grund der

Ehe vollzogen wird und die beim Alischlusse des Kaufvertrages stipulierte

Optio nicht annulliert, berechtigt, die gekaufte Person vor Ablauf der

Optionsfrist dein Verkäufer zurückzugeben und dadurch den Vertrag auf-

zuheben. War die Frauensperson nicht defloriert, so entsteht durch den

Koitus im Besitze des Käufers ein Mangel, der die Optio eo ipso annulliert.

Abu Hanifa gestattet bei einer Deflorierten den Rücktritt auch nach einein

Koitus aus dem Grunde, da nach seiner Ansicht das Kaufobjekt mit der

Auslieferung zwar aus dem Eigen tumsk reise des Verkäufers ausscheidet,

jedoch vor Ausübung der Optio nicht in den des Käufers eintreten kann.

Nach Abu Jfisuf und Schaibäni dagegen wird die gekaufte Sache, wenn

die Optio zugunsten des Käufers stipuliert ist, mit der Auslieferung und

der Empfangnahme dessen Eigentum; vollzieht er noch dazu den Beischlaf,

so steht sein Eigentumsrecht unverbrüchlich fest, so daß er die Berechtigung

einbüßt, den Vertrag nach Belieben zu bestätigen oder aufzuheben.

7. Ungültig ist ein Kaufvertrag, wenn er unter Bedingungen abge-

schlossen wii'd, deren Erfüllung unmöglich ist. Im vorliegenden Falle sind

sowohl Preis als Kaufobjekt durch eine solche Bedingung unbestimmt: wenn

die beiden Sklaven zusammen für 100<> Drachmen verkauft werden, so ist

erstens der Preis jedes einzelnen und zweitens der betreffende Sklave un-

bekannt. Wird diese Unbestimmtheit dadurch beseitigt, daß der Preis der

Sklaven einzeln festgesetzt und der in Frage kommende genau angegeben

wird, so wird der Vertrag korrekt und die Optio zulässig.

8. Wird ein Kaufvertrag mit einer Optio abgeschlossen und findet

innerhalb der Optionsfrist das Al-fitr genannte Fest des Fastenbruches statt,

so muß die Steuer zu diesem Feste vom Eigentümer der Sache eingetrieben

werden. Zufar meint, die Steuer solle derjenige Kontrahent bezahlen, in

dessen Eigentum (»iiU) sich die Sache an diesem Festtage befindet. Vor-
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zuziehen ist jedoch die in unserm Texte angefahrte Ansicht, da vor Ahlauf

der Optionsfrist der endgültige Eigentümer nicht festzustellen ist: vor diesem

Termin schwebt (ist ±jßy>) dns Eigentumsrecht. Worin die Steuer be-

steht, ist aus folgender Stelle bei Sachau /.u ersehen (Sachau, Muhammed.

Recht): -Praktische Bedeutung hat meines Wissens von der ganzen Zekät-

Oesetzgebung nur noch das von der Religion und guten Sitte geforderte

Zekät al-fitr, d. h. ein nach dem Ende, des Fastenmonats Ramadan zu ver-

teilendes Almosen.« Uber den Betrag der Abgabe — ein halbes Sä' Weizen,

Mehl oder Graupen bzw. ein Sä' Datteln, Gerste usw. — siehe ausführlich

Hidäja S. 110 ff. sowie Sadr asch-Schahids Al-gämi'-a>-sagir Bl. T*.

9. Auch diese Art Optio (j^jJi J^*»-)> von Van den Berg (De Con-

tractu de ut des S. (i I, Fußnote) Optio determinntionis genannt, bildet eine

Ausnahme von der Analogie 1
. Wenn nämlich bei einem Baf-Vertrage der

Käufer zwei oder mehrere Kleider mit nach Hause nimmt, unter der Be-

dingung, eins davon auszuwählen und das andere oder die anderen dem

Käufer zurückbringen zu dürfen, so bleibt das Objekt des Vertrages un-

bestimmt {maghül), was die Ungültigkeit des Vertrages nach sich ziehen

sollte. Und doch erlauben die Juristen diese Art von Kaufverträgen nach

ihrem eigenen Gutdünken (istihsän), um hierdurch den Bedürfnissen des all-

täglichen Lebens entgegenzukommen. Wenn jemand für seine Frau oder

seine Kinder Kleider kaufen soll, so kann er zwei oder höchstens drei mit

nach Hause nehmen, damit die Auswahl dort erfolgt, ohne daß Frau oder

Kinder nach dem Markt zu gehen brauchen. Mehr als drei Gegenstande

desselben Genus darf der Käufer nicht mitnehmen; denn die drei Stück

können die drei Qualitäten, die es nach den mohammedanischen Juristen

,c;ibt, die gute, die schlechte und die mittelmäßige, vertreten. Die Un-

bestimmtheit des Kaufobjektes ist dabei kein Hindernis für die Gültigkeit

des Vertrages; denn es kann, weil die Auswahl dem Käufer zusteht, nicht

zu Streitigkeiten kommen.

Hiermit ist noch eine Frage verbunden: Kann die Optio determina-

tionis allein für sich ausbedungen werden, oder muß sie immer mit der

Optio conventional verbunden sein? Diese Frage, die in der späteren

•Jurisprudenz so heiß umstritten ist, würde wohl überhaupt nicht entstanden

sein, wenn das betreffende Beispiel des Al-gämf as-sai»ir nicht in der uns

bekannten Form vorläge. Es ist ein Zufall, daß unser Verfasser gerade ein

Beispiel anführt, in dem beide Arten der Optio miteinander vermochten

sind; die Optio determination's ist auch für sich allein zulässig, jedoch muß

1 Kijaa (fj^), so heißt bekanntlich die vierte Quelle des mohammedanischen

Gesetzes. Die erste bildet der Koran, die zweite die Sünna und der Madil (vgl. daz.u

Sachau, Zur ält. Gesch. d. muhammed. Rechts S. 72--i ff.), die dritte Quelle ist die

lüma' consensus der Mugtahidin des ersten Jahrhunderts, nicht bloß der ersten vier

Iuiame, wie das Tarnauw behauptet, und die vierte die Analogie. Gleichsam eine

iTmfte Quelle bildet das Gutdüuken der Juristen — Istihs ui, welches manchmal, wie

int vorliegenden Falle, die Analogie aufhebt.
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hier eine bestimmte Frist für den endgültigen Abschluß des Kaufvertrages

festgesetzt weiden. Nach Abu Hanifa darf diese Frist wiederum drei Tage

nicht überschreiten; nach Abu Jüsuf ist dagegen die Dauer lediglich vom

Belieben der Kontrahenten abhängig. Sind mit dein Vertrage Optio con-

ventionalis und determinationis verbunden, so ist der Käufer berechtigt,

alle in Empfang genommenen Sachen dem Verkaufer zurückzugeben; in-

dessen ist er, wenn allein eine Optio determinationis stipuliert ist, verpflichtet,

eine von den Sachen gegen Entrichtung des vereinbarten Preises zu behalten.

Stirbt der Käufer, dem eine Optio determinationis zusteht, so geht

die Berechtigung auf seine Erben über; dies ist bei der Optio conventionalis,

wie schon erwähnt, nicht der Fall.

10. Außer in den aufgezählten Fällen, geht die Optio conventionalis

unter, wenn der Inhaber Handlungen vornimmt, welche auf seine Absicht,

den Vertrag für verbindlich zu erklären, schließen lassen. Wenn z. B. ein

Haus in der Nachbarschaft eines mit Optio verkauften Hauses zum Verkauf

gelangt, so ist der Käufer des letzteren berechtigt, auch dieses auf Gpwd
des Verkaufsrechtes (schufa) sich anzueignen. Dann erlischt aber ipso facto

die beim ersten Vertrage stipulierte Optio, da er durch den zweiten Kauf

zu erkennen gibt, daß er mit dem ersten einverstanden ist; denn er wird

vernünftigerweise nur dann sein Vorkaufsrecht ausüben, wenn er Eigentümer

des erstgekauften Hauses bleiben will. Ebenfalls geht die Optio unter,

wenn der Käufer einer Sklavin mit derselben den Koitus vollzieht, wenn

er den gekauften Sklaven verschenkt oder freiläßt u. a. in., überhaupt Ver-

fügungen trifft, welche auf den Animus habendi (L»j = ridan) hinweisen 1

,

oder solche, die nur der vollberechtigte Eigentümer ausüben kann*.

11. Wird bei einem Kaufvertrag die Optio zugunsten zweier Personen

ausbedungen, so können nach Abu .Jüsuf und Schaibäni nur beide zusammen

ihr Recht ausüben, da die Optio, die den Zweck verfolgt, die Kontrahenten

vor Betrug zu schützen, im Interesse der beiden Käufer stipuliert wird.

Die Verfügungen des einen sind daher ohne den andern nicht verbindlich,

da sie seine Interessen leicht schädigen könnten. Abu Hanifa begründet

andererseits die Bestimmung damit, daß die Optio eine Berechtigung nicht

jedes einzelnen, sondern der beiden zugleich bildet, daß sie eine Ver-

fügung ist, deren Ausühung eigenes Ermessen j) bei dem Handelnden

voraussetzt und als solche, wenn sie zwei Personen aufgetragen ist, von

diesen gemeinschaftlich getroffen werden muß. Ein Analogon hierzu findet

sieh in den Bestimmungen über die Vollmacht. Sind zwei Personen zu der-

selben Handlung bevollmächtigt, so dürfen sie im Kreise der Vollmacht nur

i

' Multakal-abl.ur S.110: ^J\ Jjü U jCj .... -U_Jl £j

* Durar-fturar Bd. U, S.49I: V\ J^; V <*s^ Uat| J^i ) ^

*tULl j, Vgl. noch Hidaja S. 494, Z. 9.
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zusammen Verfügungen treffen, es sei denn, daß eigenes Ermessen zur

Vornahme der Handlung nicht erforderlich ist; in letzterem Falle kann

auch der einzelne wirksam handeln, wie z. B. beim Zurückbringen eines

Depositums ll. a.

Dieselbe Meinungsverschiedenheit besteht auch in betreff der Optio

inspectionis und Optio propter defectum (s. hierüber Näheres unten).

12. Die vorliegende Bestimmung ist mit der in § ö zum Ausdruck

gebrachten analog; denn die Bedingung, unter welcher der Vertrag abge-

schlossen wird, ist ebenfalls eine Optio conventional. Der Beweggrund

ändert nichts an der Sache; entscheidend ist nur der Umstand, daß die

Bestätigung oder die Aufhebung des Vertrages vom Willen des Käufers ab-

hängig gemacht wird. Seinen Grundsätzen treu, kann Abu Hanifa auch

Iiier nicht mehr als eine dreitägige Frist zulassen; Muhammad ist auch

konsequent, indem er eine längere Frist fur zulässig erklärt. Auffallend

ist nur, daß Abu Jüsuf, entgegen den in § 5 gedachten Ausfuhrungen, im

vorliegenden Falle seinem Hange zur Analogie nachgibt und mit Abu

Hanifa zusammen nur eine dreitägige Optionsfrist gestattet.

Kapitel VI.

über den Verkauf mit Gewinn (muräbaha) oder zum Selbst-

kostenpreis des Verkäufers (taulija).

Muräbaha heißt der Bai '-Vertrag über eine Sache, die durch einen

früheren Vertrag in das Eigentum des Verkäufers gekommen ist und jetzt

mit einem bestimmten Gewinn verkauft wird. Bringt dieser Vertrag dem
Verkäufer weder Gewinn noch Verlust, so heißt er taulija. Der frühere

Vertrag, der das Kaufobjekt in das Eigentum des Verkäufers gebracht hat,

ist in der Regel ein Bai'-Vertrag — wie es auch «las Multakä angibt

(S. 116) — , er kann jedoch auch anderer Natur sein. Wenn jemand z. B.

pine fremde Sache mit Gewalt wegnimmt (usurpatio =• w-o£-) und diese

ihm hierauf abhanden kommt, so muß er dem Eigentümer ihren Wert

ersetzen. Findet der yäsib (Usurpator) später die Sache wieder, so

kann er sie mit oder ohne Gewinn verkaufen. Als Grundlage für die Be-

stimmung des Kaufpreises dient hier der dem früheren Eigentümer ent-

richtete Wert der Sache (kitna).

Zur Korrektheit derartiger Verträge ist erforderlieh, daß der beim

früheren Vertrage für die Sache bezahlte Preis in einer Res fungihilis ', nicht

1 Van den Berg, De contractu do ut des S. 47: -Res sensu juridico (JU)

primo sunt bipartitae: res fungibiles JL» — mal miß — in lcxico desideratur

cf. Keyzer, Handb. usw. S. 130 Anm.; Baillie, Law of Sale S. XLII) h. c. quae pon-

dere, numero, mensurave constant, quaequc rebus eiusdem generis compensantur ; et:

res non fungibiles {^j^ JU) ubi non tarnen genus quam species vel etiam in-

dividuum spectator, quae si perierunt, non aliis rebus eiusdem generis componaari pos-
-

sunt, sed quarum pretium tum solvendum cst.-

Mht d. Sem. f. Orient Sprachen, lfm. II. Abt II
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in einer Res non fungibilis, bestanden habe. Denn der Käufer wäre in

letzterem Falle bei Angabe des Selbstkostenpreises vor der Möglichkeit

eines Betruges nicht geschützt, es sei denn, daß das Objekt früher sein

Kigcntmn gewesen wäre (s. Multakä ul-abhur S. 116; Hidäja S. 520).

Der Gewinn muß ebenfalls in Milli'Übjekten (Res fungibiles) augegeben

werden. Diese Bestimmungen verfolgen den Zweck, nicht nur die Möglich-

keit eines Betruges, sondern auch den bloßen Schein auszuschließen. Des-

wegen muß der Verkäufer sowohl den Selbstkostenpreis als auch den

Gewinn genau angeben. Unter Selbstkostenpreis ist hierbei nicht nur der

Kaufpreis zu verstehen, sondern auch alle diejenigen Auslagen, die den

Wert der Sache gesteigert haben, z. B. der Lohn fur Wäscher oder Sticker.

ferner die Auslagen für Färben oder Flechten (bei Stoffen, Wolle usw.)

ebenso wie die Transportkosten bei Nahrungsmitteln. Nicht mitgerechnet

werden dabei solche Ausgaben, die zur Erhaltung der Sache in ihrem ur-

sprünglichen Zustande dienen, wie die Ernährung (eines Sklaven, eines

Tieres usw.), der Lohn des Hirten, des Arztes usw. Aus diesem Grunde

darf der Verkäufer bei Angabe des Preises nicht sagen: »Diese Sache habe

ich für soundso viel gekauft« (denn es wäre nicht richtig), sondern: -Die

Sache kostet mich soundso viel.»

Entdeckt der Käufer bei einem Kaufe mit Gewinnangabe (muräbaha)

irgendeinen Betrug, so steht ihm die Optio zu ; er ist berechtigt, die Sache

für den vereinbarten Preis zu nehmen oder den Vertrag rückgängig zu

machen. Es ist jedoch unter keinen Umständen gestattet — wie das bei

einem Kauf für den Selbstkostenpreis (taulija) die Regel bildet —, die

Sache gegen eine Ermäßigung des vereinbarten Preises zu nehmen oder m
behalten. Dies ist Abu Hanifas Ansicht. Abu Jüsuf dagegen stellt die

Regel auf, daß bei beiden Arten von Verträgen der »Betrag des Betruges-

(aJL^-1 j-*i) vom vereinbarten Preise abgezogen werden müsse, ebenso der

entsprechende Teil vom Gewinn bei Muräbaha-Verträgen. Unser

Verfasser läßt endlich für l»eide Arten Verträge die entgegengesetzte Be-

stimmung gelten: dem Käufer wird im Falle, daß er einen Betrug entdeckt,

lediglich die Optio eingeräumt. Alle drei Juristen sind jedoch der Ansicht,

daß der Vertrag verbindlich und die Entrichtung des vereinbarten Preises

notwendig wird, wenn die gekaufte Sache bei einem mangelhaften Vertrage

vor der Rückgebung, noch im Besitze des Käufers zugrunde geht (d»W)

oder die Aufhebung des Vertrages durch irgendeine Ursache unmöglich ge-

macht wird.

1. Zur Erklärung dieser Regel möge folgendes Beispiel dienen. Ks

hat jemand ein Kleid für 10 Drachmen gekauft und dann unter Angabe des

Gewinnes für 15 Drachmen verkauft. Erwirbt er später dasselbe Kleid fur

10 Drachmen wieder, so muß er, falls er es zum zweiten Male mit Gewinn

verkaufen will, bei Angabe des Selbstkostenpreises die Summe nennen,

welche übrigbleibt, nachdem aller Gewinn, den er bis jetzt aus diesem

Gegenstande erzielt hat, vom letzten Kaufpreise abgezogen wird. In vor-

liegendem Falle müssen also die früher gewonnenen 5 Drachmen vom
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letzten Kaufpreis (10 Drachmen) abgezogen werden; der Rest von 5 Drachmen

bildet nun den Selbstkostenpreis des Verkäufers. 1st der Betrag der früheren

Gewinne dein letzten Kaufpreis gleich oder gar höher — es hat z. B. je-

mand ein Kleid fur 10 Drachmen gekauft, dann für 20 Drachmen verkauft

und zuletzt wiederum für 10 gekauft — , so ist diese Kegel nicht mehr

durchzuführen, da im ersten Falle der »Selbstkostenpreis gleich Null ist, im

zweiten Falle sich ein Nonsens ergibt. Daher sieht sich Abu Hamfa ge-

zwungen, da er die Regel nicht umzuändern vermag, diesen Fall auszu-

nehmen. Seine beiden Schüler dagegen halten den letzten Kaufvertrag für

einen neuen und selbständigen, welcher mit dem ersten in keinem Zusam-

menhange steht, und erklären daher den Verkauf mit Profit (muräbaha) auch

dann fur zulässig, wenn der früher erzielte Gewinn dem letzten Kaufpreis

«deich ist oder denselben überschreitet. In allen Fällen wird der Gewinn

vom letzten Kaufpreis an gerechnet J>\ d.h. auf den letzten

Kaufpreis) '.

2. Alles, was ein Sklave besitzt, dem der Herr (maulä) die Krlaubnis

gegeben hat', Handel zu treiben, ist in letzter Linie Eigentum des Patronus,

und deswegen erscheint jeder Kaufvertrag zwischen diesen beiden Personen

als zweck- und sinnlos ('Inäja III, 150), er ist daher unzulässig. Unter ge-

wissen Umständen kann jedoch eine Ausnahme zugelassen werden, nämlich

für den Fall, daß der Sklave Schulden hat, für die er nur mit seiner Per-

son haftet. Dann ist auch ein Bai'-Vertrag mit oder ohne Gewinn zwischen

dem Herrn und dem Sklaven rechtsgültig. Die zwischen beiden bestehenden

Beziehungen sind jedoch solcher Natur, daß ein Kaufvertrag mit Gewinn

kaum zustande kommen wird. Dies genügt schon bei der Muräbaha, um
die Möglichkeit eines Gewinnes für ausgeschlossen zu halten, da bei dieser

Art Verträgen uichts zugelassen wird, was auch den Anschein {schubha)

eines Betrages (iiU-) erwecken könnte fJull JüJ\ \j+ j jV ('Inäja

a. a. O.). Infolgedessen wird angenommen, daß die Kaufverträge zwischen

Herrn und Sklaven (maßün) ohne Gewinn abgeschlossen werden, sintemalen

der Sklave als Bevollmächtigter seines Mawlä betrachtet wird. Der Herr darf

daher als Selbstkostenpreis einer Sache, die er von seinem Sklaven gekauft

hat, nur die Summe angeben, für welche der letztere die Sache erworben hat.

3. Die Teilnehmer einer aus zwei Personen bestehenden Kommandit-

( iesellschaft dürfen untereinander Kaufverträge mit Gewinn abschließen.

Wenn der Gerent mit der Einlage von 10 Drachmen eine Sache kauft und

dieselbe an den Kommanditisten, mit dem er den Gewinn teilen soll, für

15 Drachmen verkauft, so kann dieser dieselbe Sache mit Gewinn weiter

verkaufen; als Selbstkostenpreis darf er jedoch nicht den Kaufpreis, sondern

bloß 12'/, Drachmen angeben, da er an dem vom Gerenten erzielten Gewinn

mit 2 1

/, partizipiert.

4. Hat jemand eine Sache gekauft und will sie, nachdem sie inzwischen

in irgendeiner Weise beschädigt worden ist, mit Gewinn verkaufen, so

1 Sadr asch-Schahid Bl. A t b.

2 Ein derartiger Sklave heißt ahd madän.
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muß er bei Angabe des Selbstkostenpreises den Käufer auf diesen Umstand

aufmerksam macben, wenn die Bescbädigung derart ist, daß der Wert der

Sacbe beeinträchtigt wird. Das ist z. B. der Fall, wenn der Verkäufer der

zu verkaufenden Sklavin das Auge vernichtet oder sie ibrer Jungfräulichkeit

beraubt hat usw., denn hierdurch wird der Wert der Sklavin vermindert.

War dagegen die Sklavin defloriert, so beeinflußt der Koitus ihren Wert

nicht; diese Bestimmung findet gleichfalls keine Anwendung, wenn die

Sklavin das Auge nicht durch vorsätzliches Verschulden einer Person

yaOU), sondern durch irgendein Unglück verloren hat

Dabei soll der Ausdruck -ohne dem Käufer den Mangel klarzulegen,

nach ^ J\ (zit. Durar-Gurar II, S. 520) folgenden Sinn haben: der Ver-

käufer ist nicht gehalten, zu erklären, daß er die betreffende Sache makellos

(LJL-) für soundso viel gekauft habe und daß sie hierauf in seinem Be-

sitze von dem Mangel betroffen sei. Er braucht den Käufer lediglich auf

den Mangel aufmerksam zu machen und ihm darauf den Preis der Sache

zu nennen.

5. In bezug auf die vorliegende Krage sind die einleitenden Bemer-

kungen zum Kapitel der Muräbaha zu vergleichen. Es muß hier noch be-

merkt werden, daß der Kauf auf Kredit im vorliegenden Falle dieselben

Folgen herbeiführt, wie ein Mangel an der Sache, und zwar wiederum aus

dem Grunde, weil der Möglichkeit eines Betruges bei Angal>e des Selbst-

kostenpreises nicht vorzubeugen ist.

b\ Der Betrag des Preises muß bei jedem Kaufvertrag, wie schon

öfter erwähnt, genau bekannt und bestimmt sein. Ohne diese Conditio sine

qua non ist der Vertrag ungültig; so auch im vorliegenden Falle. Setzt

der Käufer nach Abschluß des Vertrages den Käufer davon in Kenntnis,

so ergeben sich zwei Möglichkeiten, die jedoch annähernd zu demselben

Ergebnis führen: die Angabe des Selbstkostenpreises kann erstens nach

Abschluß des Vertrages, jedoch vor der Trennung der beiden Kontrahenten,

erfolgen. Der Käufer ist dann gehalten, sich dazu zu äußern, da hiervon

das Schicksal des Vertrages, der vor der Trennung noch nicht als voll-

ständig abgeschlossen gilt, abhängig ist. Die Angabe bildet einen Teil des

Angebotes: dem Käufer steht frei, dasselbe anzunehmen oder auszuschlagen.

Teilt der Verkäufer dem Käufer der» Betrag des Preises erst nach der

Trennung mit, so ist dieser berechtigt, dein bis jetzt inkorrekten Vertrag

nach Belieben Gültigkeit zu verschaffen.

Kapitel VE ^

Uber die Defekte.

Der allgemeine Sinn des Kaufvertrages setzt, wie das beim Salaui

festgestellt wurde, die Integrität des Kaufobjektes voraus. Entdeckt der

Käufer an einem gekauften Objekt einen Mangel, so kann er es entweder
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zu dem ganzen vereinbarten Kaufpreis (taman) behalten oder es dem Ver-

käufer zurückgeben und hierdurch die Aufhebung des Vertrages herbei-

führen; er darf jedoch die fehlerhafte Sache nicht gegen eine Preisermäßi-

gung behalten. Diese Berechtigung win )tio propter defectum

genannt und hat wohl den Sinn, den Käufer vor Schaden zu bewahren, da

er somit nicht gezwungen werden kann, eine Sache zu nehmen, die ihm

nicht gefällt.

Diese Bestimmung gilt jedoch nur mit folgender Einschränkung:

a) Der Mangel muß schon zu der Zeit der Sache anhaften, wo sie

sich noch im Besitze des Verkäufers befindet. Hierhin gehört auch der

Kall, daß bei einem Vertrage mit Optio des Verkäufers sich der Mangel an

der Sache vor Ablauf der Optionsfrist gezeigt hat; denn diese Sache wird vor

Ausübung der Optio immer noch als Eigentum des Verkäufers betrachtet.

b) Der Käufer darf den Mangel weder vor noch bei 'der Empfang-

nahme bemerkt haben, sonst würde er sein Einverständnis (ritfan) durch

sein Schweigen zu erkennen gegeben haben.

Als Mangel wird alles bezeichnet, was nach der Handelssitte eine

Verminderung des Wertes der Sache herl>eiführt l» J^j

»AP fifi j ».

Die Mängel können nach Sachau (Sachau, Muh. Recht S. 292) dreierlei

Art sein:

1. Wenn gewisse Eigenschaften, welche sich der Käufer ausbedungen

hat, fehlen. Z. B. A. kauft einen Sklaven unter der Bedingung, daß er des

Schreibens kundig sei und bemerkt nach der Besitzergreifung, daß dies

nicht der Fall ist.

2. Eigenschaften, die das Verkaufsohjekt nicht hat. welche aber der

Verkäufer durch eine dolose Handlung ihm dem Schein nach zu verleihen

bestrebt gewesen ist, z. B. wenn der Verkäufer das zu verkaufende Melk-

tier einige Tage lang vor dem Verkauf nicht melkt, um durch das strotzende

Euter eine falsche Vorstellung von ihrem Milchreichtum zu erwecken.

3. Solche Fehler, deren keine Erwähnung beim Abschluß des Ver-

trages geschehen ist, welche aber den Wert und die Benutzbarkeit der Sache

beeinträchtigen.

Als Mangel, die dem Käufer die Optio propter defectum verschaffen,

zählt unser Verfasser folgende auf:

1. Die Störung der Menstruation, wo beide Arten den Beweis für

den krankhaften Zustand der inneren Organe liefern. Als letzten Termin

für den Eintritt der Menstruation erklärt Abu Hanifa die Vollendung des

19. Jahres (bei Abu Nasr: j ^ i-J vi-ÜJ>j *U| £jl JJU^I j

<iu>- jl) oder des 17., wie es in dem MultakS angegeben ist*. Die

1 Hidäja S. 408; vgl. noch hierzu MultaLi 1-abhur S. III.

* Multak.i l-abhur S. 17: '»^ £i- Cj* pAt j*|
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Unzucht sowie der unangenehme Geruch des Mundes oder der Achsel-

hohlen sind hei der Sklavin ein Mangel, l>eim Sklaven jedoch nicht. Dies

wohl ans dem Grunde, weil dem letzteren nur dergleichen Arheiten auf-

getragen werden, deren Ausführung von solchen Defekten nicht beeinträch-

tigt wird. Anders hei der Sklavin, die in ein näheres Verhältnis zmn

Herrn tritt, indem sie sein Lager teilt. Das Bekenntnis zn einer anderen

Religion als dem Islam ist fi'ir den Sklaven ebenso wie (ur die Sklavin ein

Mangel, da dem Wesen des Mohammedaners schon eine gewisse Abneigung

gegen Zusammensein mit Ungläubigen innewohnt 1
.

Wird ein Sklave, der in seiner Kindheit vom Wahnsinn l>esessen

war, jedoch später seine Geisteskräfte wieder in vollem Umfang erlangt

hat, nach Fintritt seiner Pubertät verkauft und hierauf zum zweiten Male

vom Wahnsinn befallen, so darf ihn der Käufer zurückweisen und den

Kaufvertrag wegen versteckten Mangels aufheben. Denn die "zweite Er-

krankung wird nicht als etwas Neues betrachtet, als ein Mangel, der ml
im Besitze des Käufers entstanden ist (aib hädit) und der, wie schon an

anderer Stelle bemerkt wurde, die Aufhebung des Vertrages unmöglich

macht, sondern lediglich als ein neues Hervortreten des alten, schon im

Besitze des Verkäufers der Sache anhaftenden Defektes gilt. Das Alter tut

nichts zur Sache, da beide Krseheinungen nach den mohammedanischen

Juristen ihre Entstehung derselben Ursache verdanken.

Letzteres ist nicht der Fall beim Urinieren im Bette, beim Entlaufen

(ibäk) oder beim Diebstahl; d.h., wenn ein noch nicht volljähriger Sklave,

der etwa im Schlafe ins Bett uriniert hat, seinem Herrn entflohen ist oder

sich einen Diebstahl hat zuschulden kommen lassen, verkauft wird, so kann

ihn der Käufer auf Grund der Optio propter defectum nur in dem Falle

zurückweisen, daß sich der Mangel auch in seinem Besitze, jedoch nur vor

Fintritt der Pubertät, wiederholt. Zeigen sich dagegen diese Untugenden

erst nach Fintritt des Mannesalters, so kann der Sklave, auch wenn er sie

im Besitze des Verkäufers als Kind gehabt hat, nicht mehr zurückgewiesen

werden, da solche Mängel vor der Pubertät und nach derselben als von-

einander unabhängige Erscheinungen betrachtet werden, die ihre Entstehung

verschiedenen Ursachen verdanken. Das Urinieren beim Kinde ist nach den

arabischen Juristen der Schwäche der Blase zuzuschreiben, während es im

Mannesalter eine krankhafte Erscheinung ist. Das Entlaufen sowie der Dieb-

stahl erscheinen in der Kindheit mehr als Zufälligkeiten, nach Eintritt der Reife

dagegen liefern sie einen Beweis für die. Verderbtheit des inneren Menschen.

Aus vorliegendem Beispiele erhellt noch eine Regel über diese Art

der Optio: wegen entdeckten Mangels kann der Käufer die gekaufte Sache

nur dann zurückweisen, wenn der Mangel nach Abschluß des Kaufvertrages

in seinem Besitze noch immer besteht. Ein früherer Mangel, der zwar in»

Besitze des Verkäufers vorhanden war, aber jetzt schon verschwunden ist

und sich nach der Empfangnahme durch den Käufer nicht mehr gezeigt

hat, herechtigt diesen zur Auflösung des Vertrages nicht.

9

' Hidaja S. 100.
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2. Nimmt der Käufer den gekauften Sklaven in Kmpfang und strengt,

ohne noch den Kaufpreis entrichtet ZU haben, einen Prozeß auf Aufhebung

des Vertrages propter defectum an, so ist er nur dann gehalten, den Kauf-

preis zu entrichten, wenn der Richter die Uberzeugung gewinnt, daß der

Mangel im Besitze des Verkäufers noch nicht existierte. Diese Uber-

zeugung gewinnt der Richter folgendermaßen: Dem Käufer wird der

Vorschlag gemacht, seine Behauptung, daß der Mangel schon früher,

d. b. im Besitze des Verkäufers vorhanden gewesen sei, durch Zeugen zu

beweisen (.

—

J^J^J- Kann er diesen Beweis beibringen, so

wird die Sache dem Verkäufer zurückgegeben oder ein Kisatz dafür, wenn
das nicht möglich ist. Im andern Kalle, und zwar auch dann, wenn seine

Zeugen nicht anwesend und nicht leicht zu stellen sind, ist er verpflichtet,

dem Verkäufer den Kid zuzuschieben. Leistet dieser den Kid nicht, so gilt

die Behauptung des Käufers als bewiesen. Krklärt sich dagegen der Ver-

käufer zur Eidesleistung bereit, so muß er schwören, daß der betreffende

Mangel der Sache zur Zeit seines Besitzes nicht anhaftete. In diesem Kalle

muß der Kläger den Kaufpreis bezahlen. Das geschieht aus dem (i runde,

weil die Interessen des Verkäufers durch eine Verschleppung des Prozesses

geschädigt werden können. Der Käufer hat dagegen unter einer derartigen

Entscheidung nicht zu leiden, da der Vertrag durch den Richter sofort auf-

gehoben wird, wenn der Kläger später seine Zeugen stellt. Diese Bestim-

mung findet nur in solchen Källen Anwendung, daß die Zeugen des Klägers

nicht zur Stelle sind. Sind dagegen die Zeugen bei der Verhandlung an-

wesend, so wird der Streit zugunsten des Verkäufers entschieden, wenn

der Käufer anstatt den Beweis durch Zeugen zu führen, dem Verkäufer

den Eid zuschiebt.

3. Kauft jemand einen Sklaven und strengt hierauf einen Prozeß

gegen den Verkäufer an, daß der Sklave entlaufen sei. so muß er zuerst

beweisen, daß der Sklave schon dem Verkäufer entflohen ist. Nur dann

kann der darauf folgende Kid des Verkäufers einen Sinn haben. Dieser

Eid, der die Behauptung enthält, daß der Sklave im Besitze des Verkäufers

nie entlaufen ist, muß in der Korm ausgesprochen werden, daß keine Un-

gewißheit über sein Verhalten auch während der Zeit zwischen dem Al>-

schluß des Vertrages und der Kmpfangnahme des Kaufobjektes möglich ist.

Denn ein in der Zwischenzeit entstandener Defekt führt wiederum, wie

erwähnt, die Aufhebung des Vertrages herbei, wenn er noch nach der

Empfangnahme besteht oder wieder zum Vorschein kommt.

4. Entsteht zwischen den beiden Kontrahenten bei einem Kaufvertrag

Uneinigkeit über den Betrag des vom Käufer in Kmpfang genommenen

(iegenstandes («j* so entscheidet die Angabe des Empfängers. Analog

mit dem vorliegenden Kalle ist auch das Beispiel von dem Schlauch mit der

Butter (S. 47); dieselbe Bestimmung findet auch bei der Usurpation (^-^)
Anwendung.

5. Kauft jemand ein Ki, eine Nuß, eine Gurke u. a. m. und findet

beim öffnen, daß sie beschädigt (fäsiri) sind, so sind zwei Möglichkeiten



184 Dimitroff: Asch-Schaibäni.

vorhanden : wenn die Sachen derart verdorben sind, daß sie nicht mehr

gebraucht werden können (Abu Nasr sagt: daß weder Menschen noch Tiere

sie genießen können), so ist der Käufer berechtigt, sie zurückzugeben

und den entrichteten Preis herauszuverlangen. Ein solcher Vertrag ist

nämlich von seinem Abschluß an schon nichtig gewesen, da sein Objekt kein

JU d. h. keine res (sensu juridico) war. Ist jedoch der Mangel derart,

daß die Sache noch benutzt werden kann, so steht dem Käufer diese Be-

rechtigung nicht zu, da das öffnen bei Gurken, Eiern, Nüssen usw. als

ein Mangel betrachtet wird, der erst im Besitze des Käufers der Sache zu-

gefügt worden ist. Der Käufer muß sich hier nach Abu Jüsuf und Schai-

bäni mit einer Entschädigung fur den mangelhaften Teil des Gegenstandes

begnügen, es sei denn, daß der verdorbene Teil der Sache nicht mehr als

1 oder 2 Prozent der ganzen Sache bildet; denn in solchem Kalle wird der

Vertrag, dem gewöhnlichen Brauche nach, auch ohne Entschädigung für

rechtsgültig angesehen. Ist der beschädigte bzw. unbrauchbare Teil be-

trächtlicher, so sollte, wenn man konsequent bleiben wollte, der ganze Ver-

trag für nichtig erklärt werden, da sein Objekt aus einer res (seil, dem

unversehrten Teile) besteht und aus etwas, worauf ein Eigentumsrecht nicht

begründet werden kann, d. h. aus einem Mal und einem Nichtmäl. Daher

ist tatsächlich der Käufer nach der Iiidäja berechtigt, das Ganze zurück-

zugeben, wenn ein Teil unbrauchbar ist, und die Rückzahlung des ganzen

Preises zu beanspruchen. Das ist auch Abu l.lanifas Ansicht, der, wie

erwähnt, den Vertrag über die ganze Sache füi nichtig {f'ätil) erklärt,

sobald er in Ansehung eines Teiles, der mit der ganzen Sache untrennbar

verbunden ist (Abu Nasr: jLi>
(
Ja*^ -UJ

J^»
qJ\ j\ »Xs- Jl-»V1 jV

«» j jjli.) ungültig ist.

6. Vollständig abgeschlossen ist der Kaufvertrag erst dann, wenn

Übergabe und Empfangnahme des Kaufobjekts erfolgt sind. Wie schon an

anderer Stelle erwähnt wurde, darf eine Spaltung des Kaufobjektes (tf„j*

bei einem Bai' vor dem vollständigen Abschlüsse nicht stattfinden.

Aus diesem Grunde muß der Käufer in vorliegendem Falle zuerst beide

Sklaven in Empfang nehmen. Erst dann kann er entweder beide behalten

oder beide zusammen zurückweisen, obgleich er an dem einen schon vor

der Empfangnahme einen Mangel entdeckt hat. Uber den Fall, daß der

Käufer bei einem Kaufe von zwei Sklaven an dem zuerst empfangenen

vor Empfang des anderen einen Defekt entdeckt hat, gehen die Ansichten

der Juristen auseinander. Von Abu Jilsuf wird ül>erliefert, daß er hier dem

Käufer gestattet habe, nur den mangelhaften gegen den entsprechenden Teil

des Kaufpreises zurückzuweisen. Konsequenter ist es jedoch, auch für

diesen Fall die zuerst angeführte Bestimmung gelten zu lassen.

7. Vorliegender Fall ist mit dem § 10 (Kap.V) analog. Kauft nämlirli

jemand eine Sache und entdeckt nach der Empfangnahme einen Mangel

daran, so verfallt seine Optio propter defectum, sobald er, anstatt die Sache

zurückzugeben und die Rückzahlung des Preises zu verlangen, irgendwelche
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Handlungen vornimmt, welche auf einen Animus habendi bei ibm schließen

lassen, wie das bei der Optio conventionalis {hijärasch-schart) der Kall war.

Eine derartige Handlung ist in unserem Beispiel das Heilen der Wunde;

denn der Käufer bringt hierdurch seine Zufriedenheit mit der gekauften

Sache zum Ausdruck. Derselbe Kall liegt vor, wenn der Käufer das ge-

kaufte Reittier zum Keiten benutzt, obgleich er nach der Empfangnahme

eine Wunde an seinem Körper gesehen hat. Vorausgesetzt wird dabei der

eigene Zweck, der nicht vorliegt, wenn der Käufer das gekaufte l'ferd

wegen seiner Widerspenstigkeit reitet, da er es nicht anders dem Verkäufer

zurückbringen kann. Kerner wenn ei es reitet, um ihm Kutter zu holen

oder es zur Tränke zu fuhren. In allen diesen Kälten ist genau zu be-

achten, ob die Handlungen ohne Reiten vollführt werden können; ist das

der Kall, so beweist der Käufer durch das Reiten ebenfalls den Animus

habendi.

8. Dieses Beispiel bildet eine Ergänzung zum § 5. Das Zuschneiden

wird hier als ein im Besitze des Käufers entstandener Mangel ('aib hädii)

betrachtet» der die Aufhebung des Vertrages unmöglich macht, da die Inter-

essen des Verkäufers geschädigt sind. Damit jedoch auch der Käufer vor

Schaden bewahrt werde, gibt ihm das Gesetz einen Anspruch auf Ent-

schädigung gegen den Verkäufer. Diasem steht es frei, da hier nur seine

Interessen in Betracht kommen, zwischen den beiden Möglichkeiten zu

wählen: er kann entweder eine dem mangelhaften Teile der Sache ent-

sprechende Entschädigung bezahlen oder dem Käufer den empfangenen

Betrag herausgeben und die Sache zurücknehmen. Der Käufer hat sich in

beiden Källen dem Verkäufer zu fügen. Eben das seheint mit dem

ziemlich unklaren Ausdrucke des al-gämi' as-sagir gemeint zu sein (s.

daselbst S. 83): (Abu Nasr bemerkt: kjU« viAi-Ü ^Jl t| £»Uj J\i jfe

1st der Verkäufer nicht Imstande, dem Verlangen des Käufers zu ent-

sprechen, so verfällt sein Anspruch. Dies tritt /.. B. ein, wenn er die ge-

kaufte Sache weiterverkauft hat. Dann ist er überhaupt nicht berechtigt,

irgendeinen Anspruch auf Entschädigung geltend zu machen; da er nicht

imstande ist, dem Verkäufer das mangelhafte Kaufobjekt zurückzugeben;

ob der Käufer zur Zeit des Weiterverkaufes von dem Mangel wußte oder

nicht, ist hier belanglos.

Der Verkäufer büßt andererseits das Recht ein, die Rückgabe seiner

Sache, an der der Käufer irgendeinen Mangel entdeckt hat, zu verlangen,

wenn diese vor Entdeckung des Defektes mit einer Sache des Käufers

untrennbar verbunden worden ist oder wenn ihr etwas hinzugefügt ist

(ölj), was den Preis erhöht. Wird in unserem Beispiele der gekaufte

Kleiderstoff nicht nur zugeschnitten, sondern auch zu einem Kleide ver-

arbeitet, so hat der Verkäufer nur eine Entschädigung zu zahlen, wenn

der Käufer jetzt an dem Stoffe einen Mangel entdeckt; das fertige Kleid

gegen Rückgabe des empfangenen Kaufpreises zu beanspruchen, ist er nicht
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berechtigt. Gleiches gilt, wenn der gekaufte Stoff gefärbt worden ist;

denn die Sache ist dadurch eine andere als die in Kmpfang genommene

geworden. Der Käufer hat in/wischen Auslagen (wie den Lohn des Schneiders,

des Färbers, den Preis der Farbe usw.) gemacht, die den Wert der Sache

erhöht haben. Wäre auch hier der Verkäufer berechtigt, den Vertrag wie

im ersten Falle unter gegenseitiger Rückgabe von Preis und Ware aufzu-

heben, so würde er außer seiner Sache noch unentgeltlich etwas anderes

bekommen, was ribä (Wucher) wäre. Da das ribä verboten ist, so ist auch

eine derartige Aufhebung des Vertrages unzulässig. Der Umstand, daß die

Sache vom Käufer schon weiterverkauft worden ist. kann auf die Ent-

scheidung dieser Frage keine Wirkung ausüben.

Aus dem Wortgebrauch in diesem Paragraphen ist zu ersehen, daß

das Wort y nicht nur wie gewöhnlich ein fertiges Kleid, sondern

auch den Stoff für ein solches bezeichnen kann 1
.

!*. Die in dem vorliegenden Beispiel enthaltene Bestimmung findet

nur in dem Falle Anwendung, daß der Käufer von dem Diebstahl nichts

wußte. Im anderen Falle beweist er durch den Kauf, daß er den Sklaven

trotz dieses Mangels haben möchte, und deswegen wäre der Vertrag in

der Form, in welcher er abgeschlossen worden ist, für ihn verbindlich.

Die Uneinigkeit zwischen dem Lehrer und seinen beiden Schülern

hat folgenden Grund:

Das Abhauen der Hand des Sklaven entspricht einer Ursache, d. h.

dem Diebstahl, welche schon beim Verkäufer vorhanden war. Die Zeit

dagegen, wo die Folgen der Ursache, d. h. das Abhauen der Hand, ein-

treten, sollte für die Entschädigung der Streitigkeit ohne Belang sein. Der

Diebstahl des Sklaven ist nun nach Abu Jfisuf und Schaibäni zwar ein

Mangel, der der Sache schon vor der Empfangnahme anhaftete und der

durch das Abhauen der Hand auch dein Käufer klargelegt wird, jedoch

spielt hier noch ein Umstand mit, der die Frage komplizierter macht: der

Zustand des Sklaven ist nach dem Verluste der Hand nicht mehr derselbe

wie vor der Empfangnahme, und eben aus diesem Grunde darf ihn der

Käufer nicht mehr zurückweisen und den Preis verlangen. Er ist nur be-

rechtigt, eine Entschädigung für den Mangel, der nicht in dem Fehlen der

Hand, sondern in dem Diebstahl besteht, zu fordern. Abu Na>r:

Nach Abu I Innifa gilt andererseits das Abhauen der Hand als Folge

des Diebstahls, nicht als Klarlegung eines versteckten Mangels, sondern als

1 Hid.ija 8.788 . . .; auch unser Verfasser sagt (S.83) J>j

<L£
J^j

Uaä9 ly iSJ^l Ein fertiges Kleid kann indessen nicht zugeschnitten

werden

!

a Durar-Ourar Bd. II, S. 501 ; Multakal-abl.ur S. 1 13.

Digitized by Google



Dimitboff: Asch-Schaibäni. IST

Geltendmachung eines fremden Rechts an der gekauften Sache (s. isttAkdk).

Wie im Kapitel üher die Ribä -Verträge erwähnt wurde, kann der Ver-

käufer im Falle eines istihkäk fiber einen Teil des Kaufobjektes, wenn es

sich um Sachen handelt, die gewogen (wazrti) oder gemessen werden (makJl)

nicht den Rest zurückgeben und die Rückzahlung des ganzen Kaufpreises

verlangen (S. 16, § 3). Besteht dagegen das Kaufobjekt aus einem Kleide, so

steht dem Käufer die Optio zu; denn das Kleid ist etwas Einheitliches und

das Ganze wird beschädigt, sobald ein Teil davon getrennt wird. Um eine

eventuelle Schädigung der Interessen des Käufers zu verhüten, gewährt das

Gesetz diesem die Optio. Kin Analogon zu diesem letzten Fall will Abu

l.lniüfa in dem vorliegenden Beispiel erblicken (vgl. Ausführliches darüber

Inäja Bd. III, S. 83ff.), da auch der Sklave etwas Kinheitliches sei.

10. Oer Unterschied zwischen den beiden Arten der Aufhebung des

zweiten Kaufvertrages und den daraus entstehenden Folgen hat nachstehen-

den Grund: Wird der zweite Vertrag wegen eines Mangels durch den

Richter aufgelost, so kann er keine Folgen herbeiführen, da er als unge-

schehen betrachtet wird. Der Käufer im ersten Kaufvertrage kann den

Sklaven an seinen ursprünglichen Eigentümer wegen desselben Mangels auf

Grund der Optio propter defectum zurückgeben, als wenn der zweite Ver-

trag überhaupt nicht zustande gekommen wäre. Wird dagegen der zweite

Kauf nur unter Zustimmung der beiden Kontrahenten aufgehoben, so trägt

die damit verbundene Rückgabe von Kaufobjekt und Preis den Charakter

eines neuen, mit dem ersten in keiner Beziehung stehenden Bai '-Vertrages;

die Aufhebung eines Kaufvertrages (ika/a) gilt nach den arabischen .Juristen,

wenn sie nur unter gegenseitiger Zustimmung der beiden Kontrahenten er-

folgt, als ein neuer Vertrag. Um auf unseren Fall zurückzukommen, so

ist es, als wenn der Käufer im ersten Vertrage jetzt von neuem einen

Sklaven vom zweiten Käufer kaufte; hier ist er natürlich nicht berechtigt

einen Prozeß gegen Dritte (wie jetzt der ursprüngliche Verkäufer ange-

sehen wird) wegen eines an der gekauften Sache entdeckten Mangels an-

zustrengen.

Wird der zweite Kaufvertrag durch den Richter aufgelöst, so muß
der Käufer des ersten Vertrages — wenn auch der erste Vertrag durch

den Richter aufgehoben werden sollte — selbstverständlich den Beweis bei-

bringen, daß der betreffende Mangel an dem Sklaven schon im Besitze des

ursprünglichen Eigentümers haftete; denn das wäre eine der Hauptbedin-

gwigcn für die Gültigkeit der Optio propter defectum (hijür al-'aib). Im

anderen Falle, wenn nämlich die Aufhebung des zweiten Vertrages unter

gegenseitiger Zustimmung der Kontrahenten erfolgt ist, kann auch ein der-

artiger Beweis dem Käufer keinen Nutzen gewähren, ,1a, an der Sache wird

auch dadurch nichts geändert, daß der Mangel seiner Na^tur nach unter

keinen Umstanden nach Abschluß des ersten Kaufvertrages entstanden sein

kann, wenn z. B. der Sklave einen sechsten Finger (Zehe) u. n. hätte
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Kapitel VIII.

Uber die Vollmacht zum Kauf bzw. Verkauf.

Um das Verständnis dieses Kapitels möglichst zu erleichtern, möchte

ich an dieser Stelle die hauptsächlichsten allgemeinen Bestimmungen über

die Vollmacht anfuhren, da unser Verfasser nur einige seltene Beispiele

bringt, indem er die Kenntnis der Regeln beim Leser voraussetzt.

Jede Verfügung (Kudüri S. 57 ff.), die man personlich treffen kann.

darf auch von einem dazu bevollmächtigten Stellvertreter (J^J tcakTl) ge-

troffen werden. Nach Durar-Gurar ist das Mandat (tcakäta) die Übertragung

- der Vornahme einer Verfügung auf eine andere Person (Bd. II. S. 635)

*jf vJ^-aJI J^.y^ Sf<fl\- Demgemäß ist die Vollmacht zur Führung

eines Prozesses, zur Bezahlung bzw. Einkassierung einer Schuld usw. rechts-

gültig. Nicht zulässig ist sie dagegen bei Strafsachen, wenn der Vollmacht-

geber die zu bestrafende Person ist. Bei einem Prozesse darf nach Abu

Hanifa die Vollmacht nur unter Zustimmung der Gegenpartei erteilt werden,

es sei denn, daß der Vollmachtgeber {al-muwakkil = Mandant) an das

Krankenlager gefesselt ist. Das wird von Abu Jüsuf und Schaihäni ver-

worfen.

Der Mandant muß verfügungsberechtigt, der Mandatar — in der An-

gelegenheit, zu deren Führung er bevollmächtigt wird — erfahren sein und

die ernste Absicht haben, die Vollmacht gut zu führen

Die Verträge, welche ein Bevollmächtigter abschließt, sind zweierlei Art:

1. Verträge, die er zwar infolge eines Auftrages, jedoch in eigenem

Namen abschließt: alle aus einem solchen Vertrage entstehenden Rechte

bzw. Verpflichtungen- treten in seiner Person ein. Das sind der Kauf, der

Verkauf, der Mietsvertrag usw. Iiier ist allein der Mandatar verpflichtet, das

Kaufobjekt zu liefern oder berechtigt, Entrichtung des Preises zu verlangen,

er wird allein bei Nichtbezahlung des Kaufpreises verklagt, er ist auch der-

jenige, welcher berechtigt ist, die gekaufte Sache wegen eines an ihr ent-

deckten Mangels zurückzugeben und die Rückzahlung des Kaufpreises zu

beanspruchen.

2. Verträge, welche der Mandatar (als Vermittler) im Namen und im

Interesse des Vollmachtgebers abschließt. Hier treten die Rechte und die

Verpflichtungen unmittelbar in der Person des Vollmachtgebers ein. Hierzu

gehört der Abschluß der Khe, die Aufhebung der Khe unter Zustimmung

der Frau (Am/ ) usw. Der zum Abschluß eines Ehevertrages vom Manne

Bevollmächtigte kann z. B. im Fall einer Nichtbezahlung der Donatio propter

nuptias von der Frau nicht verklagt werden.

Der Mandatar darf nur unter Zustimmung des Vollmachtgebers eine

dritte Person mit der Erfüllung der ihm durch die Vollmacht übertragenen

Verbindlichkeit betrauen, oder aber dann, wenn ihm die Vollmacht in all-

1 Kuduri S. 58: «A-ai j UäJ| JJU jC (jjS^ jl).
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gemeinen Ausdrücken, wie -handle nach deinem Krmessen«, erteilt ist. Be-

dient sich der Mandatar ohne Zustimmung des Mandanten eines Dritten zur

Erfüllung seiner Verbindlichkeiten, so sind des letzteren Verfügungen nur

dann rechtsgültig, wenn sie in Anwesenheit des Mandatars getroffen werden.

1st er abwesend, so werden sie erat dadurch gültig, daß er sie nachträglich

für verbindlich erklärt.

Der Vollmachtgeber kann den Auftrag nach Belieben zurück nehmen.

Gültig wird jedoch die Rücknahme erst von dem Augenblick an, wo der

Mandatar Kenntnis davon erhält; die bis zu diesem Augenblick im Kreise

der Vollmacht getroffenen Verfügungen üben ihre Wirkung aus (s. Kudüri

Die Vollmacht erlischt: durch Tod des Vollmachtgebers, durch seine

andauernde Geisteskrankheit, durch Abfall vom Islam. Ist der Mandant ein

d. h. ein Sklave, der einer Abmachung mit seinem Herrn gemäß

seine Freiheit durch Ratenzahlungen kaufen will, so erlischt die Vollmacht,

falls er J»-lc insolvent wird. Dasselbe gilt, wenn einem Ma'dün-Sklaveu

die Erlaubnis, Handelsgeschäfte zu treiben, genommen wird, und wenn eine

aus zwei Mitgliedern bestehende Gesellschaft, die die Vollmacht erteilt hatte,

aufgelöst wird.

In allen den aufgeführten Fällen erlischt die Vollmacht ipso facto,

gleichviel ob der Mandatar Kenntnis davon hat oder nicht.

Anderseits erlischt die Vollmacht, wenn der Mandatar stirbt oder von

andauernder Geisteskrankheit befallen wird (läJo* Ii jl>- J^), sich vom

wahren Glauben des Islam abwendet und in der Ungläubigen Land (dar al-

Karl>) flüchtet. Bekehrt er sich wieder zum Islam, so lebt auch die Voll-

macht wieder auf.

1. Die Vollmacht zu einem Kauf bzw. Verkauf muß so erteilt wer-

den, daß der Mandatar genau weiß, worauf sie sich bezieht; es müssen

Onus und Spezies der betreffenden Sache angegeben werden, wogegen die

Angabe des Preises nicht erforderlich ist. Sobald diese Bedingung nicht

erfüllt ist, ist die Vollmacht auch trotz Angabe des Preises ungültig, aus-

genommen, daß die Auswahl des Kaufobjekts dein Ermessen des Mandatars

überlassen wird, z. B. der Vollmachtgeber erteilt ihm ausdrücklich die Be-

fugnis, das zu kaufen oder zu verkaufen, was er für gut befindet. Unter

gewissen Umständen gilt jedoch der Gegenstand der Vollmacht für bekannt

und b&stimmt, auch wenn Genus oder Spezies nicht angegeben sind. Wenn
nämlich A. an B. die Vollmacht erteilt, für ihn Nahrungsmittel zu

kaufen, so ist die Vollmacht, obgleich nur Genus und Preis bekannt sind,

rechtsgültig. Nach Durar-Gurar gibt es verschiedene Grade der Un-

kenntnis über den Gegenstand, wonach sich die Zulässigkeit der Voll-

macht richtet. Hierbei spielt auch, wie im vorliegenden Falle, die Angabe

des Preises eine bestimmte Rolle (Durar-Gurar Bd. II, S. 639 ff.). Mit dem
Worte taam ist nur das Genus der zu kaufenden Sache angegeben, da es

•"ine Menge von gleichwertigen Gegenständen bezeichnet. Als technischer
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Ausdruck der Jurisprudenz bezeichnet (nam, dessen eigentliche Bedeutung

Nahrungsmittel, d.h. alles, was gegessen wird (^^Ja«), ist, Weizen und

?•• '

Weizenmehl, weil es gewöhnlich (»jP) in diesem Sinne gehraucht wird,

fönen i Ortsgehrauche gemäß soll auch der Markt in Kufa, wo nur Weizen

und Weizenmehl verkauft wird, den Namen fUaJl Jy haben ('Iuäja Bd. III.

S. 4b7). Außer dieser auch in unserem Texte vertretenen Deutung des

Ausdrucks existiert noch eine zweite, wonach unter ta'äm nur dann

Weizen zu verstehen ist, wenn der Preis dafür eine beträchtliche Geld-

summe ist. Ist diese Summe nur von mittlerer Höhe, bezeichnet es das

Mehl, ist sie klein, das Brot

3. Bevollmächtigt A. den B., fur ihn einen Sklaven zu kaufen, und

gibt dieser nach Ablauf einer gewissen Zeit an, er habe auf Grund der

Vollmacht einen bestimmten Sklaven gekauft, eine Behauptung, der der

Vollmachtgeber widerspricht, indem er seinerseits behauptet, B. habe den

betreffenden Sklaven für sich gekauft, so sind nach der Kifäja* folgende

acht Fälle möglich:

Der zu kaufende Sklave kann vom Vollmachtgeher bei Erteilung der

Vollmacht individuell l>estimmt oder völlig unbestimmt ge-

lassen werden. In beiden Fällen kann der Mandatar beim Ausbruch der

Streitigkeiten den Preis empfangen haben oder nicht, endlich ist in allen

diesen Fällen möglich, daß der gekaufte Sklave zu dem betreffenden Zeit-

punkt noch am Leben oder schon gestorben ist.

Lautete der Auftrag auf einen individuell bestimmten Sklaven, der im

Momente, wo der Mandatar dem Vollmachtgeber die Mitteilung von dem

Kaufe macht, noch lebt, so entscheidet die Behauptung des ersteren, gleich-

viel ob er den Preis schon empfangen hat oder nicht. Lebt der Sklave

nicht mehr, so ist das Votum des Auftraggebers (,/*!) entscheidend, wenn

er das Geld noch nicht entrichtet hat, andrerseits das eidlich erhärtete

Votum des Beauftragten {jy\»).

Hatte der Auftrag allgemein einen Sklaven zum Gegenstand und lebt

der Gekaufte im Momente der Mitteilung noch, so gilt das Votum des

Mandatars im Falle, daß er das Geld schon empfangen hat. Hatte jedoch

dabei der Vollmachtgeber den Kaufpreis noch nicht entrichtet, so entscheidet

nach Abu Hanifa sein Wille, nach Abu Jüsuf und Schaibäni der des Man-

datars. Lebt der betreffende Sklave zu dieser Zeit nicht mehr, so ist das

Votum des Mandanten maßgebend, falls er den Preis noch nicht entrichtet

hat, im entgegengesetzten Falle das des Mandatars. Alle diese Entschei-

dungen sind von den arabischen Juristen mit langen Beweisführungen und

Erklärungen unterstützt, die jedoch die Sache nicht klären, wenn nicht

sogar noch mehr verwirren.

1 Multaka l-abhur S. 138; vgl. noch MuhtescrOl-wikajet S. 133.

» Zitiert bei Durar-Gurar Bd. II, S. (54 Iff.; vgl. dazu auch Inaja Bd. 11.

S. 477 ff.
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Der zum Kauf einer Sache Bevollmächtigte ist berechtigt, die Ent-

richtung des Kaufpreises durch den Vollmachtgeber gerichtlich zu erzwingen,

nuch dann, wenn er den Preis an den Verkäufer noch nicht bezahlt bat

(Multakä 1-abhur S. 139, 'Inäja Bd. III, S. 470). Ebenso ist er berechtigt,

zur Siclierung der Bezahlung die gekaufte Sache zurückzubehalten v*

Die Empfangnahme durch den Mandatar gilt als solche des Voll-

machtgebers. Geht die gekaufte Sache vor der Empfangnahme seitens des

Vollmachtgebers im Besitze des Beauftragten zugrunde, so verfällt seine

Berechtigung, die Entrichtung des Kaufpreises durch den Mandanten zu

beanspruchen, nicht. Behält aber der Mandatar die gekaufte Sache vor der

Kmpfangnahme zurück, in der Absicht, den Vollmachtgeber dadurch zur

Bezahlung des Preises zu zwingen, so hat er selbst den Schaden zu tragen,

falls die Sache zugrunde geht; denn nach Ausübung seines Zurückl>ehal-

tungsrechts (habs) stellt sich sein Verhältnis zu dem Vollmachtgeber als das

eines Verkäufers zum Käufer dar. Der Verkäufer ist bekannterweise zwar

berechtigt, die Auslieferung des Kaufgegenstandes vor Empfangnahme des

Preises zu verweigern, es steht ihm jedoch nicht zu, den Kaufpreis ge-

richtlich einzutreiben, solange der Käufer die Sache nicht empfangen hat.

4. Erteilt A. dem B. die Vollmacht, für ihn einen genau bestimmten

«Sklaven zu kaufen, so kann B. densell>en nur für den Vollmachtgeber,

in keinem Falle jedoch für sich erwerben. Dagegen wird jeder gekaufte

Sklave Eigentum des Mandatars, sobald er durch den Vollmachtgeber nicht

individuell bestimmt worden ist. Hier sind zwei Fälle besonders hervor-

zuheben: wenn der Mandatar beim Abschluß des Kaufvertrages ausdrück-

lieh erwähnt, daß er den betreffenden Sklaven für den Vollmachtgeber er-

wirf)! ('Inäja Bd. III, S. 475 (JyJi .1^\ £J jl J j\ Vi) oder zweitens,

wenn er als Kaufpreis die von diesem empfangene Kes entrichtet. Im

ersten Falle kennzeichnet er beim Kauf seine Eigenschaft als Mandatar.

Leugnet nach Abschluß des Kaufvertrages der Bevollmächtigte oder der

Vollmachtgeber die Thatsache der Ermächtigung, so ist, wenn der Käufer

'ntgegen seiner beim Vertragsabschluß gemnehten Behauptung, bestreitet,

vom Vollmachtgeber zu dem betreffenden Kaufe beauftragt gewesen zu sein,

dieser berechtigt, sich den gekauften Sklaven ausliefern zu lassen. Ent-

scheidend ist hierbei »las Votum desjenigen, der für die Gültigkeit der beim

Kaufakschluß gemachten Erklärung j\ ji\ eintritt. Leugnet dagegen der

Vollmachtgeber die Tatsache der Bevollmächtigung, so bleibt die Erklärung

des Käufers belanglos. In solchem Falle ist aber auch der Mandant nicht

mehr berechtigt, sich den gekauften Sklaven gegen Entrichtung des Kauf-

preises ausliefern zu lassen. Ein neuer Kaufvertrag kann natürlich mit

jeder Person, also auch mit dem angeblichen Mandanten abgeschlossen

werden, hat jedoch selbstverständlich mit der Vollmacht nichts zu tun.

f>. Der Vollmachtgeber muß im allgemeinen verfügungsberechtigt sein.

( 'h er auch diejenige Verfügung, zu der er die Vollmacht erteilt, treffen

darf oder nicht, ist gleichgültig. Er ist somit ein ^^-ai J>1 (das Wort
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tasarruf ohne Artikel) und nicht J*U Es ist nämlich möglich, daß

er jemand mit der Ausführung einer Handlung beauftragt, die er seihst

nicht vornehmen darf, das ist z. B. der Fall, wenn der Moslem einen

Christen beauftragt, Wein oder ein Schwein zu verkaufen. Der Mandatar

muß für die in Frage stehende Verfügung Verständnis haben 1 und solche

Handlungen vornehmen, »die zur Ausführung des Auftrages geeignet sind«

(Durar-Ciurar Bd. II, S. 636: 4pd jf)\ jf 31^1 j\ l/. j* 3

Der Freie, der die Pubertät erreicht hat, sowie der Sklave, dem der

Herr die Erlaubnis gegeben hat, Handel zu treiben — einerlei, ob er voll-

jährig oder noch minderjährig ist* — dürfen ihresgleichen zum Mandatar

ernennen. Sie können außerdem einen Minderjährigen oder einen Sklaven

bevollmächtigen, auch wenn diese nicht die Berechtigung haben, rechts-

gültige Kaufvertrage abzuschließen (jy*&), sofern ihnen das genannte Ver-

ständnis flicht fehlt. Doeh sind dann nicht diese Träger der aus dem Kauf

bzw. Verkauf entstehenden Rechte und Verpachtungen, sondern allein der

Vollmachtgeber ^LC-j 3y^\ \r. J^. (Kudüri, kitäb al-wakäla.

S. 58).

Aus den vorhergehenden Ausführungen ist zu ersehen, daß die Voll-

macht zum Abschluß eines Kauf- bzw. Verkaufsvertrages auch einem Sklaven

erteilt werden kann, ja, dieser kann die Rolle des Vollmachtgebers spielen,

wenn es sich »im seinen eigenen Loskauf handelt. Ein Sklave ist nämlich

berechtigt, einem gewissen Zaid den Antrag zu machen, er möge ihn von

seinem Herrn loskaufen, und, je nachdem der Beauftragte den Kaufvertrag

mit «lern Herrn des Sklaven (mau/ü) für sich selbst oder zugunsten da

Auftraggebers abschließt, wird der Sklave Eigentum des neuen Käufers

oder erlangt die Freiheit unter dem Patronat des früheren Eigentümers.

Hatte hier im ersten Falle der Sklave dem Mandatar den Kaufpreis ein-

gehandigt, so ist er berechtigt, dessen Rückzahlung zu verlangen.

Der Sklave kann aber a fortiori auch die Rolle des Mandatars fiber-

nehmen, wenn es darauf ankommt, das Eigentumsrecht über ihn auf einen

anderen Herrn zu übertragen. Erteilt nämlich ein Dritter einem Sklaven

den Auftrag, sich selbst seinem Herrn für ihn abzukaufen, so wird der

Sklave Eigentum des Dritten, wenn er beim Abschluß des Kaufvertrages

seinem Herrn den Namen des Auftraggebers nennt. Tut er dies nicht, so

erlangt er die Freiheit, sobald sein Herr in den Kaufvertrag einwilligt.

1 Das ist an dieser Stelle die Bedeutung des Wortes <J*lc , welches sonst Ober-

haupt den Besitzer der Geisteskräfte bezeichnet.

a So nach Durar üurar Bd. II, S. 636, während die Inuja Bd. II, S. 4i>9 noch

die Bemerkung hat : wenn beide volljährig sind.
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Das Patronat steht hier nicht dem Auftraggeber, sondern dein bisherigen

Eigentümer zu. In beiden Fällen jedoch ist einzig und allein der Sklave,

der hier die Eigenschaft eines Mandatars zum Kauf einer individuell be-

stimmten Sache besitzt
*J. iSfl* Entrichtung des Kauf-

preises verantwortlich. Kur den erstgenannten Fall ist es l>efreindend, daß

der Sklave fur den Kaufpreis aufkommen muß. wenn er lediglich im Namen

des Auftraggebers an dem Kaufvertrage teilnimmt. Durar-Gurar 1 (Bd. II,

S. 641) unterstützt diese Bestimmung mit dem Hinweis, daß der Sklave,

dem ursprünglich nicht das Recht zusteht, Handelsgeschäfte zu betreiben,

die Berechtigung dazu dadurch erlangt, daß der Herr einwilligt, den Kauf-

vertrag mit ihm abzuschließen. Das konkludente Schweigen des Herrn

steht hier der ausdrücklichen Ermächtigung gleich 1
.

7. Die zur Prozeßführung bevollmächtigte Person ist zugleich be-

rechtigt, den Streitgegenstand an Stelle des Vollmachtgebers in Empfang

zu nehmen. Zu far befürwortet das Gegenteil, und, wie Muijla>ar al-wikäja

bemerkt, folgen ihm die Juristen in der Entscheidung von derartigen Füllen.

Ahnlich 'Inäja Bd, III, S. 501.

Andererseits ist diejenige Person, welche die Vollmacht zur Emp-
fangnahme einer Res hat, berechtigt, die Herausgabe nötigenfalls durch das

Gericht zu erzwingen. Gibt hier der Angeklagte an, die Res — im vor-

liegenden Beispiel den Betrag einer Schuld — an den Vollmachtgeber ent-

richtet zu haben, so verfällt nach Abu Hanifa die Forderung des Klägers,

nach Abu Jfisuf und Schaibäni dagegen wird der Streit zu seinen Gunsten

entschieden, da die Tatsache der Vollmacht und der Betreibung des Pro-

zesses für die Wahrscheinlichkeit seiner Mehrberechtigung spricht Dazu

wird dem Angeklagten durch das Gesetz die Berechtigung zuteil, gleich

hierauf einen zweiten Prozeß gegen den Vollmachtgeber anzustrengen. Ver-

sichert dieser dann unter seinem Eide, die fragliche Sache nicht vorn

Schuldner empfangen zu haben, so verfällt die Forderung des Schuldners.

Im anderen Falle wird sein Ausspruch als begründet anerkannt, und er er-

langt damit zugleich die Berechtigung, sich die dem Bevollmächtigten aus-

gezahlte Summe zurückzahlen zu lassen. Unser Verfasser wendet an dieser

Stelle den Ausdruck L** L*- <äJL>eI—i
s an , der bei einem derart zu-

sammenhanglosen Texte keinen Sinn geben kann. Unter Berücksichtigung

der bei solchen Streitigkeiten geltenden Bestimmungen könnte mit diesen

Widen merkwürdigerweise in allen mir zur Verfugung stehenden Werken
unterdrückten Wörtchen folgendes gemeint sein: In dem ersten Prozeß, den

der Mandatar gegen den Schuldner angestrengt hat, ist der Schuldner, wie

mvähnt, verpflichtet, die Forderung des Klägers zu befriedigen ; er ist aber

• J^t jSl tjwL vil tfJl aUI l> J|j.

' Vgl. da« Kapitel Aber den ma'Jün, S. 200.

" S. A i , d. h. : er läßt ihn schwören, indem er (hierdurch) beide(a)

mennimmt

*Utd.Sm.£Ori««L Sprachen. i«o& Abt. IL 13
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nicht berechtigt, diesen durch seinen Eid beweisen zu lassen, daß er von

der bereits erfolgten Begleichung der Schuld an den Vollmachtgeber nichts

weiß (kann der Schuldner nach Zufar das Gegenteil beweisen, so bleibt

die Vollmacht naturlich gegenstandslos); denn der Mandatar ist im Grunde

genommen nur Stellvertreter des eigentlichen Klägers, nämlich des Voll-

machtgebers, und in dieser Eigenschaft nicht berechtigt, an Stelle des

letzteren einen Schwur zu leisten, da eine Stellvertretung in der Anlegung

des Eides von der mohammedanischen Rechtswissenschaft unter keinen Uni-

standen zugelassen wird ^ilM j iL' Vj ('Inäja Bd. III, S. 510: Vj

JX *'Y Jf5\ i-itCjj auch Hidäja S. 624). Schiebt in dem zweiten

Prozeß der Schuldner dem Vollmachtgeber den Eid zu, so entledigt er sich

hierdurch einer doppelten Aufgabe: er beweist seine Behauptung, die Schuld

entrichtet zu haben, wodurch zugleich die Hinfälligkeit der Vollmacht klar-

gelegt wird, und erlangt zweitens die Berechtigung, die Ruckzahlung des

Betrages durch den Mandatar zu bewirken.

Ist der Gegenstand der Streitigkeit nicht der Betrag einer Schuld,

sondern z. B. die Rückgabe einer Sklavin, so findet die entgegengesetzte

Bestimmung Anwendung, und zwar vollkommen verständlicherweise. Be-

weist der Schuldner im zweiten Prozeß seine Behauptung, so kann er sich

den an den Mandatar gezahlten Betrag zurückgeben lassen. Andererseits

kann ein Vertrag, der durch den Richter aufgehoben wird, nicht mehr in

Kraft treten, da er überhaupt als ungeschehen betrachtet wird. lÄ)st in-

folgedessen der Richter den Kaufvertrag auf, so kann ersterer nicht mehr

in Kraft treten, obgleich die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, daß es

dem Verkäufer gelingt, seine Behauptung zu beweisen. Die Folge einer

derart voreiligen Gerichtsentscheidung wäre nur eine Schädigung der Inter-

essen des Verkäufers, was das Gesetz nicht zulassen kann.

Kapitel X.

Uber die Rechte, die mit einem Hause oder einer Wohnung
verbunden sind.

Um die in diesem Kapitel zusammengestellten Beispiele anschaulicher

zu machen, seien die folgenden allgemeineren Bestimmungen nach Van den

Berg (De contractu -do ut des« S. 48.49) angeführt, ohne auf jedes einzelne

Beispiel näher einzugehen:

Sequens divisio est in res principales et accessorial (*~), cpianim

etiam duae species distinguuntur:

1. Eae res accessoriae (£-), quae pars necessaria rei principalis

sunt, sine quibus ipsa res consistere nequit, quas arabes jura
(Jj>->

Plur.

appellaverunt quasi in quas emtor certum jus habet.

2. Eae res, quae, quamquam non partes essentiales rei principalis.

tarnen jus eius sequuutur (,3*y*» Plur. ,3* !"*)• Ad utram speciem aliquid uno-
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quoque casu pertineat, certis regulis detiniri non potest, et pleruinque quaesdo

facti erit. Distinctio tarnen utriusque speciei magni momenti est, quia emtor,

ipso jure, cum re emit accessions necessarias (J| »ed si et alias («J*!^)
habere villi, expressa stipulatione opus est. Kauft jemand z. B. ein Gebäude,

(aedificium), so bezieht sich ipso jure der Kauf auch auf die Fundamente.

Cubiculo emto, tantum unum conclave intelligitur
;
neque habitationis

(J>») nomine includitur structura quae supra vel infra facta est, nisi ad-

jecta stipulatione cum omni causa. (Fußnote: Ilidäja Bd. II. S. 58: ,j

jil^lj. Man möge hierbei Durar-Gurar 11, 483 sowie 'Inäja III, 186 ff.

vergleichen.)

Kapitel XI.

über das Isti hkäk.

Van den Berg 1

: ,J>-
X dicitur si aliquod jus natum est h. e. si dies

cedit et venit Und ferner: dicitur etiam AäJl y> pro: contractus

hoc postulat Quae omnia Lexico (d. h. Freytag) addenda.

Diese Erklärung ist zwar im Grunde genommen richtig, doch nicht

genau genug.

Das Isstihkäk ist zweierlei Art: entweder besteht es in der Nichtig-

keitserklärung' eines Eigentumsrechtes (viiL), was z. B. dann vorliegt,

wenn festgestellt wird, daß der angebliche Sklave, den jemand gekauft hat,

ein Mann freien Standes ist. Hierdurch wird das Eigentumsrecht, welches

der Käufer anscheinend über den Gekauften erlangt hatte, als gegenstands-

los erklärt. Oder besteht das Istihkäk in der Anerkennung eines fremden

Eigentumsrechtes über eine Sache, die jemand bona fide erworben hat,

wie wenn z. B. Zaid vor Gericht die Behauptung aufstellt und beweist,

daß eine gewisse Sache, die Bakr von jemand erworben hat, sein Eigen-

tum ist, oder wenn jemand beweisen kann, daß die Sklavin, die ein anderer

von einem Dritten gekauft hat, sein Eigentum ist.

Kapitel XU.

Usurpatio.

Wenn jemand fremdes Eigentum ohne Erlaubnis 3 des Eigentumers,

jedoch nicht insgeheim, weggenommen hat und verkauft, so steht es dem

letzteren zu, den Kaufvertrag nach Belieben zu bestätigen oder für ungültig

iu erklären.

De contractu -do at des-, S. 128. 129.

• Durar-Gurar Bd. II S. 528 ff.

» In dieser Definition der Usurpatio folge ich dem Durar-Gurar (Bd. II, S.614):

IS*
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1st die solcher Art verkaufte Sache ein Sklave, den der Käufer nach

vollständigem Abschluß des Kaufvertrages freigelassen hat, so ist die Frei-

lassung nach Al>fi llanifa und Ahfi Jüsuf rechtsgültig, wenn der Eigen-

tümer des Sklaven den Verkauf bestätigt. Nach Muhammad asch-Schaibäni

ist sie nicht zulässig, da der Prophet nach einer Tradition ( Inäja III. 194)

gesagt haben soll: Eine Freilassung ist nicht zulässig bei Sachen, die nicht

Eigentum des (hier wohl: betreffenden) Menschen sind V l*-* vi^"^

^\ Bevor der Eigentümer des Sklaven sich über den Kaufvertrag

noch nicht erklärt hat, ist zwar die Frage über das Eigentumsrecht des

Käufers noch schwebend, da die beiden Möglichkeiten (seil, des Einver-

ständnisses bzw. Widerspruches des Eigentümers) gleich wahrscheinlich

sind; jedoch reicht dies nicht aus, um die Freilassung des Sklaven als ge-

setzmäßig erscheinen zu lassen; denn dazu ist dem zitierten Ausspruch zu-

folge unbedingtes Eigentumsrecht notwendige Voraussetzung. Aus der Ent-

scheidung dieser Frage ist deutlich zu ersehen, eine wie bedeutende Roll.-

das Outdünken (raj) der Begründer unserer Schule gespielt hat bei Beant-

wortung von Fragen, die bereits durch einen unzweideutigen Ausspruch des

Propheten geregelt waren, und wie öfter ihre eigene Meinung über den

Wortlaut einer Tradition siegt. Hierbei ist merkwürdig, daß Schaibäni.

der sich sonst als der freisinnigste unter seinen Kollegen zeigt, im vor-

liegenden Falle sich fest an die Tradition klammert, während seine beiden

Lehrer davon abweichen. Der Käufer erlangt in Fällen wie dem angeführten

das Eigentumsrecht über die betreffende Sache nicht vom Momente der Be-

stätigung des Vertrages durch den Eigentümer, sondern schon von dem

Augenblicke an, in dem der Kaufvertrag abgeschlossen wird, d. h. sobald

Auslieferung und Empfangnahme stattgefunden haben. Bestätigt daher der

Eigentümer eines usurpierten Sklaven dessen Verkauf erst nachdem ihm

im Besitze des Käufers die Hand abgehauen worden ist, so kommt diesem

der Schadenersatz (^fjl) zu, den der Täter zu leisten verpflichtet ist, des-

wegen, weil Handabhauen und Schadenersatz sich auf dasselbe Objekt be-

ziehen, das nach der Erklärung des früheren Eigentümers mit dem Momente

der Empfangnahme Eigentum des Käufers geworden ist

Der Schadenersatz (arsch) für eine abgeschnittene Hand ist bei einem

freien Manne gleich der Hälfte des Blutgeldes (dija), bei einem Sklaven

Dagegen sagt van den Berg, a.a.O. S. 58 Anni.: w»>-a»* dicitur de omnibus rebus,

quae domino nullo jure exemptae sunt, sic non solum vi possessae res eo designan-

tur, sed i. a. et furtivae {was in dem zitierten Texte entschieden verworfen wird)

;

^-»ic appellatur possessor mala fide in genere, quem et Romani praedonem appel-

laut possessionem mala fide significat et ipsa radix :?£- proprio sensu: violetter

eripuit rem. In der Tn.ija wird der Usurpator nicht Qtutib, sondern fiidüb (^J^**
2*)

genannt und gedeutet als einer, der eine fremde Sache verkauft, ohne traklL d. I».

beauftragt von deren Eigentümer, zu sein. (Siehe Bd. III, S. 191.)
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dagegen gleich der Hälfte seines Wertes (Armut). Nach Abschluß des Kauf-

vertrages haftet der Kaufer bis zur Bestätigung durch den Eigentümer der

Sache mit dem Kaufpreis (kiman) 1

;
übersteigt der Betrag der Entschädigung,

die dem Käufer für die abgehauene Hand des Sklaven entrichtet worden

ist, die Hälfte des stipulierten Kaufpreises, so muß er den Uberschuß (c^-^*)

als Almosen spenden, da einem derartigen Uberschuß kein Mal, d. 1». keine

(iegenleistung von Seiten des Käufers, entspricht. Für den Käufer wurde

sich hierdurch eine ungerechtfertigte. Bereicherung ergeben, die mit dem
Wucher (riba) gleichbedeutend wäre.

Verkauft der Käufer hier die Sache weiter, so wird der zweite Kauf-

vertrag auch dann nicht rechtskräftig, wenn der ursprüngliche Eigentümer

der usurpierten Sache den ersten Kaufvertrag bestätigt, da sich in dem
zweiten Vertrag ein Garar, d. h. etwas Unbestimmtes, eine Res incerti eventus

(vgl. .Sachau, a. a. O. S. 286, wo das Garar näher erklärt ist) eingeschlichen

hat Dies hat seinen Grund dann, daß der Verkäufer zur Zeit des Ver-

tragsabschlusses noch nicht rechtmäßiger Eigentümer des Kaufgegenstandes

war. Die Möglichkeit einer Nichtbestätigung des ersten Vertrages war

ebenso groß wie die der Bestätigung.

Der letzte Paragraph dieses Kapitels enthält ein Beispiel von der

Tsurpatio (ya*b) einer Res immobil is (jläp). Wie erwähnt, sind unsere

Lehrer nicht einig über die Frage, ob der Usurpator für die Immobilie

haftet, wenn diese zugrunde geht, beschädigt wird oder nicht mehr zuriiek-

zuliefern ist Hierzu ist nur zu bemerken, daß der Ausdruck: »Wenn der

Käufer mit seinem Besitz vereinigt hat« seine Anführung dem Zufall ver-

dankt; die Bestimmung bewährt ihre Gültigkeit auch dann, wenn es sich

nur um eine Empfangnahme des betreffenden Gegenstandes handelt ( Inäja

Bd. 3, S. 201).

Kapitel Xffl.

Uber das Vorkaufsrecht.

Auch mit diesem Worte hat sich der große Orientalist einen Scherz

erlaubt, indem er in seinem »Des osmanischen Reiches Staatsverfassung und

Staatsverwaltung« S. 25 bei der Inhaltsangabe des Multakä sagt: »Von dem
Vorkaufsrecht auf ein liegendes Gut von wegen der nächsten Nachbarschaft

(nur?) asch-schifaat(\) (jus rr^oTu^xfwc)«, ohne beachtet zu haben, daß eine

Form OU fi'alat unter den arabischen Masdar-Formen noch nicht entdeckt

1 Vgl. Kudüri S. 66, Kitäb al-gasb: «Usurpiert jemand eine res fungibilia

mittt) und geht diese in seinem Besitze zugrunde, so muß er dem Kigentümer

«n deren Stelle eine ähnliche erstatten. Ist die Sache nicht eine Res fungibilis, so

haftet er mit dem Wert (<*-*).« Durar-öurar Bd. II, S. 615: «1st die usurpierte

Sache eine res immobilis, so haftet der Usurpator nicht, wenn sie ohne sein Ver-

«•hulden, nur durch irgendein Unglück, z. B. Überschwemmung, zugrunde geht. Er
haftet jedoch sowohl bei Mobilieu wie bei Immobilien für Vorsatz.«
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ist. Was die Bedeutung betrifft, so ist diese nicht nur: • . . . von wegen

der nächsten Nachbarschaft«, sondern (Freytag, Bd. II, S. 435): Jus, quod

alicui est, sive ob communem cum altero possessionem (dies hat sich Hammer

geschenkt), sive ob vicinitatem, uuam rem, quam alter possidet, suae ad-

jungendi. Zur näheren Erklärung führt Freytag folgendes Beispiel an: Duo

viri, Gaius et Titus, domum unam possident. Quuin Gaius domus partein

suam alteri cuidam vendidit, Tito jus est illam venditam partem suae ad-

jungendi, si dederit, <piod loco eius esset; aut Gaius et Titus possident

domns duas cnmmuni via conjunctas, Gaio autem domum suam vendente,

Tito jus est illam domum suae adjungendi, si dederit, quod eius loco esset.

Dies nach dem Ramus des Djawhari; vgl. dazu auch van den Berg, -De

contractu« S. (57. In seinem vorzüglichen Kamüs-i-fransewi S. f>28 sagt da-

gegen Scheins ed-din Sämy-Bey: «uii chufo, s. f. «lurispr. Droit de pre-

ference accorde par la loi au participant (nur ?) d'un bien d'acheter le lot

de son ruii participant sans que celui-ci puisse le vendre a un autre a des

conditions egales. Diese Erklärung ist ebenfalls nicht vollständig, denn in

der Türkei gilt ja die Lehre der hanefitischen Schule, nach der sich dieses

Recht nicht nur auf einen Mitbesitz bezieht, sondern auch bei bloßer Nach-

barschaft begründet ist. Die aus einem türkischen Lexikon zitierte Deu-

tung des Wortes schufa stimmt vollkommen mit der Lehre der Schafiiten

überein, wie aus der folgenden Stelle bei Sachau (a.a.O. S. 493 § 1) zu

ersehen ist: »Die Quelle des Vorkaufsrechts ist gemeinsamer Besitz, nicht

Nachbarschaft.« Will man das Richtige treffen, so muß man einfach

diese Erklärung mit der bei Hammer angeführten zusammennehmen. Hier-

aus erhellt auch, daß diese Berechtigung nur bei Immobiliarbesitz Anwen-

dung findet (Durar-Gurar Bd. II, S. 549). Auf die Frage, welche Schule in

der Auffassung des Vorkaufsrechts mehr Recht hat, können wir hier nicht

näher eingehen. Es seien nur folgende Worte des Propheten erwähnt, die

die hanefitische Ansicht zu bestätigen scheinen (vgl. hierzu Multakä S.177ff.):

.^li jl di^J Udl und M\ M\ JV, d.h. 1. das Vorkaufsrecht

genießt der Mitbesitzer eines ungeteilten Eigentums und 2. der Nachbar des

Hauses hat die größte Berechtigung an demselben.«

Das Vorkaufsrecht ist so lange latent, als der Mitbesitzer seinen An-

teil oder der Nachbar sein Eigentum nicht veräußert. Erst nach Abschluß

des Kaufvertrages kann es geltend gemacht werden.

Nach dem Wortlaut unseres Textes bleibt das Vorkaufsrecht auch

dann latent, wenn eine Aufhebung des Kaufvertrages erfolgt. Diese Be-

stimmung bedarf einer näheren Erklärung, da sie nicht auf alle Fälle der

Vertragsauflösung Anwendung findet Wie erwähnt, halten die arabischen

Juristen den Rücktritt vom Kaufvertrage unter gegenseitiger Zustimmung

der beiden Parteien (ikäla) für einen neuen mit dem ersten in keiner Be-

ziehung stehenden Bai '-Vertrag. Wird dagegen ein Kaufvertrag durch den

Richter aufgelöst, so wird er als ungeschehen angesehen, und die Auflösung

hat nicht den Sinn eines neuen Vertrages. Nur in diesem letzten Fall ent-

steht durch die Auflösung des Vertrages kein Vorkaufsrecht. Die Gründe.
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die den Richter zur Aufhebung des Vertrage! bewegen können, sind etwa

die Optio inspections, wie in unserem Falle, oder etwa die Optio eonven-

tionalis bzw. die Optio propter defectum. Demgemäß ist die in unserem

Teste angeführte Bestimmung nur dann anwendbar, wenn das Eingreifen

des Richters die Aufhebung des Vertrages herbeifuhrt. Wird die Auflösung

des Vertrages dagegen /.wischen den beiden Parteien vereinbart, so trägt

sie den Charakter eines neuen Vertrages, d. h. einer neuen Übertragung

des Eigentumsrechtes an der betreffenden Res immobilis, und der Inhaber

des Vorkaufsrechte« ist berechtigt, in den neuen Vertrag einzutreten, auch

wenn er es beim Abschluß des nunmehr aufgelösten Vertrages unterlassen

hatte, von seinem Verkaufsrechte Gebrauch zu machen.

Das Vorkaufsrecht wird durch Bezeugung (jl^l) gesichert. Diese

liesteht darin, daß sich der Inhaber der Schilfa von denen, die im Momente,

wo er vom Vertrag Kenntnis erhalt, anwesend sind, seine Absicht, sein

Recht gebrauchen zu wollen, bezeugen laßt «_JÜ»). Diese Absicht

muß er dann auch dem Käufer bzw. Verkäufer bekunden, oder aber sich

von denen, die er bei dem Grundstück trifft, zum zweiten Male bezeugen

lassen (Muntern- al-wikäja S. 1*24, ferner: Durar-Gurar Bd. 11, S. 551).

Letzteres kann auch durch einen Stellvertreter (teakit), ferner zu einer spä-

teren Zeit erfolgen, wenn der Schaf i' (Inhaber des Vorkaufsrechtes) ver-

hindert ist, es gleich nach der ersten Bezeugung — wie das vom Gesetz

vorgeschrieben ist — vorzunehmen. Krst hierauf ist der Schafi' berechtigt,

einen Prozeß vor Gericht anzustrengen, nach Schaibäni spätestens einen

Monat nach dem Ischhäd, während nach Abu rlanifa, dessen Ansicht in

späteren Zeiten etwas vorgezogen wurde, die Frist keine Rolle spielt. Be-

treffs der Schufa gelten, wie bei allen Bai'- Verträgen dieselben Bestim-

mungen sowohl für den Moslem als auch für den steuerpflichtigen Ungläu-

bigen (dimtm).

Die Schilfa hat zwar, wie erwähnt. Res immobiles zum Gegenstande;

es gibt jedoch einige Ausnahmen, wo sie auch bei derartigen Objekten keine

Anwendung findet, wie wenn z. B. ein Gelände oder Palmenbäiune ohne

den Boden veräußert werden. Ferner sind ihr auch solche Gegenstände

entzogen, die der Mitbesitzer ohne eine in einer res sensu juridico (JU) be-

stehenden Gegenleistung erworben hat, w ie bei Sachen, die man geerbt,

geschenkt erhalten usw. Kin Vorkaufsrecht 1st nicht gegeben, wenn bei

gemeinschaftlichem Immobiliarbesitze einer der Mitbesitzer seinen Anteil als

Donatio propter nuptias an seine Khefrau gibt', oder wenn eine Frau ihren

Anteil bei einer Ehescheidung vicino conres.su (huV) als Entschädigung an

den Mann überträgt; ferner entsteht bei Mitbesitz das Vorkaufsrecht nicht,

1 Inaja Bd. III, S.2.H2; Durar-Gurar Bd. II, 8.539: die« nach einem Aus-

bruch: cyr^* pr'Vj" J^A-Il J* U r>j juJL-JÜ l ^ j\

1 Nach der schafiitisclien Lehre wird auch in solchem Falle das Vorkaufs-

recht aktiv; vgl. Sachau, a.a.O. S. 502.
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wenn ein Anteil des gemeinschaftlichen Besitztums veräußert wird als Miete

(etwa für eine Wohnung), als Blutgeld für einen Mord, als Entgelt für die

Freilassung eines Sklaven usw.

Verkauft ein Mitbesitzer seinen Anteil an eine fremde Person und

bedingt sich dabei die Optio aus, so wird das Vorkaufsrecht nur mit der

Ausübung der Optio aktiv, wodurch auch der Vertrag erst in Kraft tritt.

Wird eine Res immobilis contractu vitioso veräußert, so kann

das Vorkaufsrecht nicht geltend gemacht werden, da vor der Empfangnahme

der Sache der Verkäufer immer noch ihr Eigentümer ist, und nach der

Empfangnahme jedem der beiden Kontrahenten die Berechtigung zusteht,

den Vertrag nach Belieben aufzuheben. Wird letztere Möglichkeit beseitigt,

z. B. dadurch, daß der Käufer in dem gekauften Hause etwas bauen läßt,

so wird hiermit auch das Vorkaufsrecht aktiv. Dem Inhaber des Vorkaufs-

rechts steht bei Vorhandensein der nötigen Voraussetzungen die Optio in-

spectionis sowie die Optio propter defectum zu (Multakä 'l-abhur S. 178,

Kudüri S. 52).

Bei Streitigkeiten zwischen Schaff und Käufer über den bezahlten

und daher zu bezahlenden Preis entscheidet das Votum des Käufers. Be-

weisen jedoch beide ihre Behauptungen durch Zeugen, so ist die des Schaft

maßgebend; nach Abu Jüsuf dagegen die Behauptung des Käufers.

Die Schilfa erlischt mit dem Tode des Schaff, nicht des Käufers:

ebenso verfällt sie im Falle, daß nach einem Verkauf die Entscheidung

dem Richter überlassen wird und der Schaff seinen Anteil, worauf das

Vorkaufsrecht begründet ist, vor der Entscheidung verkauft.

Kapitel XIV.

Uber den Ma'dün.

Ein Sklave kann nicht Subjekt eines Vertrages sein, weil er nicht

über die notwendige <Ul , d. h. facultas se obligandi l
,
verfügt. Er ist eine

Res im Besitze des Eigentümers und kann daher bei einem Vertrage nur

die Rolle des Objektes spielen. Seine rechtliche Stellung ändert sich je-

doch, wenn ihm sein Herr die Befugnis erteilt, Handel zu treiben, d.h.

wenn er ihn SjUdl J>1 macht. Eine derartige Befugnis kann dem Skla-

ven sowohl ausdrücklich als auch dadurch zuteil werden, daß der

Herr ihn eine Sache kaufen oder verkaufen sieht, ohne etwas dagegen ein-

zuwenden. Nach derHidSja* ist dabei gleichgültig, ob die Sache, worüber

der Sklave den Vertrag schließt, seinem Herrn oder einer fremden Person

gehört, ferner ob dieser Bai' mit oder ohne Zustimmung des Eigentümers

der Sache erfolgt, und endlich, ob der auf diese Weise abgeschlossene

Vertrag ein rechtsgültiger ($ahi7i) oder inkorrekter (fäsiri) ist. Dagegen

betont der Verfasser des Durar-Gurar, daß die verkaufte Sache Eigentum

1 Van den Berg, a. a. 0. S. 31.

2 Hidaja S. 767.
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einer fremden Person und der Herr des Sklaven beim Vertragsabschluß zu-

gegen sein muß.

Alle aus solchen Handelsgeschäften hervorgehenden Verpflichtungen

liegen nur dem Sklaven ob; es steht ihm also kein Regreßrecht gegen

meinen Herrn zu, da er alle Geschäfte in eigenem Namen und nur fur

eigene Rechnung abschließt. Darin besteht eben der Unterschied in der

Stellung eines Martin, d. h. eines Sklaven, dem diese Befugnis erteilt ist,

und einem Bevollmächtigten. Letzterer schließt zwar alle Verträge in eige-

nem Namen, alle daraus entstehenden Rechte und Verpflichtungen treten

jedoch in der Person des Auftraggebers ein, aus welchem Grunde auch

der Mandatar ein Regreßrecht gegen den Mandanten hat.

Eine Befristung hat bei dieser Erlaubnis keinen Platz; wenn der Herr

seinem Sklaven die Befugnis nur für einen Tag, einen Monat usw. erteilt,

so erlischt sie nicht mit Ablauf der bestimmten Frist, sondern erst dann,

wenn der Herr sie ausdrucklich suspendiert. Ist die Erlaubnis zum Handels-

betriebe in allgemeinen Ausdrücken erteilt worden, so hat der Sklave die

Berechtigung, alle Arten von Geschäften, die unter den Sammelnamen

tigära (Handel) fallen, zu betreiben. Er kann Kauf- bzw. Verkaufsverträge

sowohl personlich abschließen, als einem anderen die Vollmacht hierzu er-

teilen, kann Pfänder bestellen und sich bestellen lassen, Grundstücke be-

bauen, um den Gewinn mit deren Eigentümer zu teilen usw., er kann

außerdem Lohnarbeiter oder Wohnungen mieten, kann sich an Gesellschaften

beteiligen, Gerent oder Kommanditist bei einer Kommanditgesellschaft

{mtußraba) sein.

Wird die Erlaubnis nur zu einer speziellen Art von Handelsgeschäften

erteilt, so ist der Sklave eo ipso berechtigt, alle Arten des Handels zu be-

treiben. Nach Schäfi'i und Zufar dagegen erstreckt sich in solchen Fällen

die Befugnis nur auf die erwähnte Art des Handels.

Der Sklave wird nicht rna'dün, wenn ihm sein Herr erlaubt, eine

genau bestimmte Sache »3-')» z - B- Nahrungsmittel oder Kleiderstoff

für seine Familie zu kaufen od. dgl. zu verkaufen.

Rechtsgültig ist das Geständnis eines Ma'dün betreffs einer Schuld,

einer Res ursurpata oder eines Depositum. Die dem rna'dün erteilte Be-

fugnis, Handel zu treiben, erstreckt sich aber nicht auf die Ehevertrage; ein

Ha'dfio darf einen Ehevertrag ohne ausdrückliche Erlaubnis seines Herrn

weder für sich selbst noch für seinen Sklaven oder Sklavin abschließen;

ferner nicht mit seinem Sklaven einen Vertrag eingehen, wonach dieser

durch Ratenzahlungen seine Freiheit erkauft. Ebensowenig darf er seinen

Sklaven freilassen, einerlei ob entgeltlich oder ohne Entgelt, ferner Geld

an andere verleihen, Geschenke machen, Almosen spenden, auf eine Schuld

Verzicht leisten oder eine Bürgschaft für andere übernehmen. Für Schulden,

die infolge des Handelsbetriebes oder des Abschlusses ähnlicher Geschäfte

wie der oben angeführten auf dem Ma'dün lasten, haftet dieser mit seiner

Person, d. h. die Gläubiger sind berechtigt, im Falle der Insolvenz ihn selbst

zu verkaufen und den Preis unter sich projwrtional (^^a-ai-l) zu teilen;
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werden hierdurch seine Schulden nicht vollständig heglichen, so sind die

Gläubiger erst dann befugt, weitere Ansprüche gegen ihn zu erheben, wenn

er seine Freiheit erlangt, er darf aber in der Zeit seiner Unfreiheit wegen

derselben Schulden nicht zum zweiten Male verkauft werden,

Für die Schulden fines solchen Sklaven dient als Deckung alles, was

er in seinein Geschäftsbetriebe an Gewinn erzielt (<—£ Oj ^Ll-), auch

wenn die Schulden älteren Datums sind als der Gewinn. Demselben

Zwecke dienen auch Geschenke, die der Sklave erhält, nicht aber solche

Sachen, die ihm der Herr schon vor der Entstehung der Schulden ge-

nommen hat t).

Der Herr ist berechtigt, die erteilte Befugnis nach Belieben wieder

aufzuheben, jedoch tritt diese Suspendierung {hagr J3̂ -) erst dann in

Kraft, wenn die Mehrzahl von denen, die mit' dem Sklaven Handel treiben,

davon Kenntnis erhalten hat. Andrerseits steht der Skia v.- so lanjie im

Genüsse der ihm erteilten Befugnis, bis er von dem ha/}r erfährt, ähnlich

wie der Bevollmächtigte, dessen Absetzung bekanntlich erst dann in Kraft tritt,

wenn er davon Kenntnis erlangt; alle bis dahin von ihm getroffenen Ver-

fügungen sind rechtsgültig.

Wenn der Herr eines Ma'djm-Sklaven stirbt, wahnsinnig wird oder

vom Islam abfällt, so verfällt ipso facto auch die Befugnis des Sklaven.

Der Abfall vom Islam ist dem Tode gleichbedeutend; denn er fuhrt

wie der Tod, den Erbfall herbei.

Dieselbe Folge tritt ein, wenn der Sklave seinem Herrn entllieht

Hat eine Sklavin die Befugnis, so erlischt diese ipso facto, wenn sie

ihrem Herrn ein Kind gebiert. Hat dabei die Sklavin Schulden, so haftet

der Herr mit dem Werte (kitna) der Sklavin; denn sie wird durch die

Geburt zu seiner Konkubine und darf daher nicht mehr verkauft werden.

Auf eine Mudahbare, d. h. eine Sklavin, der der Herr die Freiheit nach

seinem Tode versprochen hat, findet diese Bestimmung keine Anwendung,

d. h. wenn der Herr einer von seinen Sklavinnen, die die Befugnis hat

Handel zu treiben, die Freiheit nach seinem Tode verspricht, so verfällt die

genannte Befugnis nicht. Da jedoch die Mudabbara, genau so wie die

Konkubine, nicht veräußert werden darf, so haftet der Herr nach seinem

Versprechen den Gläubigern gegenüber mit ihrem Werte.

Als Eigentümer des Besitzes eines Ma dün-Sklaven wird sein Herr

betrachtet, der hiermit berechtigt ist, über dasselbe zu verfügen. Diese

Berechtigung steht ihm jedoch nicht zu, wenn der Sklave mehr Schulden

hat, als sein Besitz wert ist, und daher auch mit seiner Person für einen

Teil der Schulden haftet; der Herr ist dann nicht mehr berechtigt, über

diesen Besitz zu verfügen, da er nicht mehr Eigentümer ist; er kann unter

solchen Umständen, um ein Beispiel zu nehmen, nach Abu Manila nicht

einen Sklaven freilassen, den der Ma'djun erworben hat. Nach Abu Jütof

und Schaibäni kann er auch hier die Freilassung vornehmen, jedoch nur

unter der Bedingung, daß er den Gläubigein mit dem Werte des Frei-
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gelassenen haftet. Auch Ahü llanifa läßt die Freilassung zu. wenn die

Schulden des Ma'djln seinen Besitz nicht übersteigen

Der Madfin darf seinein Herrn eine Sache nur gegen ihren Wert

ikima), nicht etwa billiger verkaufen, andrerseits kann der Herr an den

Macjün fur den Wert oder unter demselben, jedoch unter keinen Umständen

teurer verkaufen. Geschieht letzteres, so ist der Herr verpachtet, entweder

den Überschuß abzuziehen oder den Vertrag aufzuheben, da mit diesem

Vertrage die Interessen der Gläubiger des Sklaven aufs innigste verbunden

sind. Verkauft der Herr eine Sache an den Sklaven, so ist er berechtigt,

dieselbe nicht eher herauszugeben, als bis er den Preis empfangen hat;

übergibt er die Sache vor der Empfangnahme des Preises, so verfällt der

Preis (ijS-S J^»), und er ist nicht berechtigt, die Entrichtung des Preises

gerichtlich zu erzwingen; denn ein Schuldverhältnis zwischen dem Ma'ijün

und seinem Herrn ist nicht zulässig (Durar-Gurar Bd. II, S. (»33:

Der Herr ist l>erechtigt, seinen Ma'cJün-Sklaven zu veräußern; hat

dieser fremden Personen gegenüber Schulden, so haftet der Herr mit dem
Werte (hTma) des Sklaven; übersteigen sie seinen Wert, so haftet der

Sklave, wenn er freigelassen (libertus — wird, für den Uberschuß,

da es lediglich die Person des Sklaven ist, um die der Herr durch seine

Verfügung die Gläubiger bringt. Haftet er mit dem Werte des Sklaven,

50 wird durch die Freilassung an der Sachlage nichts geändert. 1st der

Betrag der Schulden kleiner als der Wert des Sklaven, so haftet der Herr

nur bis zur Höhe der Schulden, da der Anspruch der Gläubiger nur so

weit geht.

Verkauft ein Herr seinen Sklaven, dem er die Erlaubnis gegeben

hat, Handel zu treiben, und der fremden Personen gegenüber Schulden hat,

so sind die Gläubiger erst dann berechtigt, ihre Forderungen geltend zu

machen, wenn diese fällig geworden sind. Wird der Kaufvertrag zu einer

Zeit abgeschlossen, wo die Forderungen noch nicht fällig sind, so ist er

rechtsgültig. Tritt der Fälligkeitstermin ein, so steht den Gläubigern zu,

entweder den Kaufvertrag gegen Empfangnahme des Kaufpreises zu be-

tätigen oder ihn aufzuheben. 1st die Aufhebung nicht möglich, wie z. B.

wenn der Käufer den Sklaven nach Empfangnahme verschwinden läßt —
und der Vertrag ohne Zustimmung der Gläubiger abgeschlossen wurde —

,

so sind sie berechtigt, eine Sicherstellung (damän)* bis zur Höhe des Wertes

' Hidäja S. 777: j U J dlk
^
kSJjj «JU S3 j£J C J\

il und ebenda, ganz unten: pfjjl j <&> lU^ JrM J m̂ |
jl j

m
* ^^-» scheint in allen diesen Fällen nicht nur eine Sicherstellung, sondern

einfach die Entrichtung des Betrages zu bezeichnen.
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des Sklaven durch den Käufer bzw. den Verkäufer zu. verlangen : die Aus-

wahl zwischen Käufer und Verkäufer steht ihnen frei. Bewirken sie die

Schadenersatzleistung durch den Käufer, so hat dieser einen Anspruch auf

Rückgabe des Kaufpreises gegen den Verkäufer, da die Entziehung des

Wertes des Sklaven gleichbedeutend mit der Entziehung des Sklaven selbst

ist. Lassen sich die Gläubiger ihr Aurecht durch den Verkäufer sicher-

stellen, so bleibt der Kaufvertrag verbindlich, und der Verkäufer ist ver-

pachtet, den Sklaven an den Käufer auszuliefern, falls die Auslieferung

noch nicht erfolgt ist. Doch steht ihm ein Regreßrecht gegen die Gläubiger

zu, wenn ihm der Sklave wegen irgendeines versteckten Mangels (propter

defectum) zurückgegeben wird. Dem analog ist z. B. der Fall, daß jemand

eine usurpierte Sache verkauft hat: er ist verpflichtet, den Wert derselben

dem Eigentümer als Schadenersatz zu entrichten, erlangt jedoch ein Re-

greßrecht gegen ihn, sobald ihm die Sache wegen eines Mangels zurück-

gegeben wird.
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Der Islam 1907.

Von Martin Hartmann.

Zwei Momente wirkten 1907 wesentlich fördernd auf die kulturelle Ent-

wicklung der islamischen Welt: 1. die Stellungnahme der fränkischen Welt
zu ihr, 2. nationalistische Bewegungen.

Soweit das Verhältnis der europäischen Regierungen zu den islamischen

Reichen in Betracht kommt, entzieht sich diese Wirkung der Erörterung

liier. Diese ist Sache des Politikers, nicht des Referenten über die Kultur.

Anders steht es mit dem Kingreifen der wirtschaftlichen Kräfte Europas.

Sind diese auf die Unterstützung oder doch wohlwollende Haltung der

Regierungen angewiesen, so ist doch hier jenes Imponderahile. das man
als *le couraye du capital* bezeichnen darf, von so hoher Bedeutung, daß

solche Unternehmungen auch behandelt werden können, ohne auf politische

Interessenfragen näher einzugehen. Aber auch dies Gebiet darf hier fast

ganz ausgeschaltet werden, da es in der Tagespresse hinlänglich erörtert

wird, freilich nicht immer mit Verständnis. Auch ist es nicht leicht, das

wahre Wesen der Bewegung zu erkennen, denn gerade die wichtigsten

Ziele werden von denen, die da wirken, aus begreiflichen Gründen nicht

bloßgelegt, und daß von einem Ministertische aus wirtschaftliche Interessen

von hoher Bedeutung, die zugleich das Weltganze angehen und in die poli-

tische Gestaltung entscheidend eingreifen, so klar, sachkundig und energisch

besprochen werden, wie es im Februar 1908 durch den gemeinsamen

Minister des Äußern in der österreichisch-ungarischen Delegation geschah,

ist eine Seltenheit. Hier sei nur festgestellt, daß das Jahr 1907 die Stellung-

nahme der europäischen Kapitalmächte zur Durchsetzung Vorderasiens mit

Schienensträngen nicht wesentlich geändert hat, und daß keine außerordent-

lichen Neuanlagen ins Auge gefaßt wurden. Vielmehr wurde peinlich emp-

funden, daß das gewaltige Werk der Bagdadbahn nicht vorrücken konnte,

weil die finanzielle Unterlage für den kostspieligen Ubergang von dem er-

reichten Terminus Bulgurlu in die kilikische Ebene über den Taurus (Kfilek-

ßoghaz) mangelte. Am Ende des Jahres schien die Aussicht auf Fortführung

sich zu bessern, da die Hauptunternehmerin die Konzession für die Ent-

wässerung der Konia-Ebene erhalten hatte. Doch ist es gewagt, ein bal-

diges energisches Vorwärtsgehen mit dem Bau vorauszusagen. Andrer-

seits wichst mit jedem Tage die Nötigung, die Strecke Bulgurlu bis Killiz

(Klls) fertigzustellen, denn nur sie, einschließlich des kurzen Stückes

Killiz-Aleppo, ist das fehlende Glied für die direkte Verbindung Konstan-
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tinopel ( Ilaidar-Pascha)-Damaskus-Ma'än-Medina, das Herbst 1908 erreich;

werden wird, und weiter Mekka, dessen Anschluß Herbst 1909 bevorsteht'.

Hier wird das Hauptgewicht gelegt auf die beiden anderen Ent-

wicklungsniomente, das nationale und das religiose. Die Berichterstattung

hierüber für 1907 ist dadurch erleichtert, daß Ende 1906 in Paris ein Zentral-

organ für die gesamte islamische Welt gegründet wurde, die Revue du Mendt

Musuhnan, über deren Geschichte, Ziele und Ausgestaltung in diesem Hände

in einem besondern Aufsatz berichtet ist. Das gewaltige Material, das da

zusammengetragen ist, gewährt einen vortrefflichen Überblick, und es ist

hier in der Art verwandt, daß die Berichterstattung in erster Linie auf die

Mitteilungen der Revue Bezug nimmt (mit Zitat nach Band und Seite).

Bei der Klassierung der Nachrichten durfte die Hauptteilung nicht

rein nach dem Nationalen oder rein nach dem Religiösen vorgenommen

werden, denn diese beiden Momente gehen in den islamischen Ländern be-

ständig nebeneinander her, und gerade gegenwärtig ist ihre Auseinander-

setzung so lebhaft und dabei nach den verschiedenen Ländern so differen-

ziert, daß hier eben nur eine Einteilung nach dem lokalen Prinzip am

Platze ist. Auch ist das Nationale eben erst im Neuerwachen begriffen,

und die religiösen, d. Ii. dogmatisch-doktrinären Unterschiede, wie sie im Sun-

nitentum bestehen (das Schiitentum bildet neben diesem eine Welt für sich),

bieten keine scharfen Merkmale. Bei der Annahme der lokalen Gruppierung

empfiehlt sich die Gliederung der gesamten Islamwelt in drei große Gebiete,

die freilich in sich nicht durchaus einheitlich sind und in einzelnen ihrer

• Über die Mekkabahn in ihrem Bau bis zum August 1906 liegt eine ab-

gezeichnete Monographie vor in Auler Pascha, Die Hed*cha*hahn (Ergänzungsheit

Nr. 154 zu Petermanns Mitteilungen), Gotha 1906. Eine Beleuchtung des

großen Werkes in wirtschaftlicher und weltpolitischer Hinsicht gab ich in «Die Mekka-

bahn- (Orientalist. Literatur - Zeitung vom 15. Januar 1908, abgedruckt mit einem

Geleitwort, Berlin, Wolf Peiser Verlag, 1908). — Seit der Niederschrift hat sich die

Lage geändert: Ende Mai 1908 wurde vom Sultan die Konzession zum Weiterbau

bis Helif, südlich von Mardin, erteilt (840 km). Man darf die Eröffnung der Strecke

Ende 1913 erwarten. Es bleiben dann nur noch 600 km bis Bagdad zu bauen, deren

Ausführung keine Schwierigkeiten bietet. In die Konzession ist einbegriffen die Ver-

bindungsstrocke Killiz- Aleppo. Neben der Fortführung des großen Werkes, das

Europa mit dem Persischen Golf verbinden soll, geht einher die Verwertung des

Schienenweges für wirtschaftliche Hebung Kleinasiens, indem von den bedeutenderen

Punkten aus regelmäßige Automobilverbindungen in die zur Seite der Strecke lie-

genden fruchtbaren Gebiete hergestellt werden. Es sind bereits von fachmännischer

Seite sorgfältige Untersuchungen über die Verwertbarkeit der bestehenden Straßen

und die Instandsetzung unbrauchbarer angestellt worden. Es ergab sich dabei die

seltsame Tatsache, daß im allgemeinen die von der türkischen Regierung im gebir-

gigen Gelände gebauten Straßen besser sind als die in den Ebenen. Es sei im Zu-

sammenhange hiermit auf die ungeheure Bedeutung hingewiesen, die dem Automo-

bilismus als Mittel zur Erschließung der Gegenden zukommt, die eine Bahnlinie nicht

tragen können. Er wird sich als der wirksamste Schrittmacher für dieses Verkehrs-

mittel erweisen. Vgl. mein Ckine$i*ch-Turke*tan S. 70 nnd die Anmerkungen II

und 103.
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Teile ineinander übergreifen: I. das Zentralgebiet, d. h. Yorderasien mit

Einschluß Ägyptens und Südeuropas und Mittelasien nebst den islamischen

Teilen Kußlands, II. Ostasien mit Indien und dem malaiischen Archipel,

III. Afrika außer Ägypten. Doch bevor eine Ubersicht über die wichtigsten

Begebnisse in diesen drei Gebieten an der Hand der Revue gegeben wird,

einige Worte über das Problem von allgemein islamischem Interesse, das

seit einiger Zeit unter dem Schlagwort Panislamisinus in aller Munde ist,

und iil>er den bevorstehenden islamischen Weltkongreß.

Der Pan islam is m us 1st in deutschen Zeitschriften mehrfach be-

handelt worden 1
. Wer den Islam kennt, weiß, daß es sich bei diesem

etwas unheimlichen Worte um eine Sache handelt, die mit dem Islam ge-

boren ist, ihm als wesentlicher Bestandteil anhaftet und nur deshalb jetzt

sorgende Furcht erweckt, weil sie durch ungeschickte Agitatoren auch den

Fernerstehenden sinnfällig gemacht worden ist. Es handelt sich um die

Expansion, die den Muslimen durch das Gebot Gottes vorgeschrieben ist

(Koran 9, 29): -Bekämpfet, die nicht glauben an Gott und jüngsten Tag,

und die nicht heiligen, was Gott geheiligt hat und sein Gesandter, und nicht

dienen den Gottesdienst der Wahrheit, die unter denen, die das Buch emp-

lingen, bis sie die Dschizja leisten, indem sie erniedrigt sind.« Dieses Gebot

bedeutet nichts weniger als das Kämpfen der Muslime für die Unterwerfung

der gesamten Ungläubigenwelt unter die Herrschaft des Islams, und es ist

im orthodoxen Islam allezeit so aufgefaßt worden, daß jeder Muslim ver-

pflichtet ist, diesen Kampf persönlich zu führen, und falls dies nicht mög-

lich, in jetler andern Weise die Ausbreitung des Islams zu fordern. Der

Iwrufene Führer dabei ist der F.inir almu minin oder Chalife; gegenwärtig

bezeichnet sich als solcher der Herrscher der Türkei, und dieser sein An-

spruch wird von einem großen Teil der islamischen Welt anerkannt. Kr

tut nur seine Pllicht, wenn er unablässig darauf hinarbeitet, daß ein erfolg-

reicher Kampf gegen die Ungläubigen geführt werden kann, und wenn er

dazu zunächst den Zusammenschluß aller Muslime der ganzen Welt herbei-

zuführen sucht, der die Bedingung des Gelingens ist. Dieser Zusammen-

schluß ist zu allen Zeiten als der ideale Zustand empfunden worden, und

fromme Muslime haben sich immer in seinen Dienst gestellt. Es ist nicht

zu leugnen, daß das energische Eintreten des osmanischen Herrschers für

diesen Gedanken einigen Erfolg gehabt hat. Begünstigt wurde es durch die

Erregung, die in den meisten islamischen Ländern unter fränkischer Herr-

schaft besteht, und dadurch, daß ihre islamischen Bewohner zum Teil von

1 An die Artikel C. H. Beckers in Archiv fur Religitm»tcUsenachaß (Bd. VII,

1904) und K. Völlers* in Preußische Jahrbücher (Juli 1904) anknüpfend, nahm ich

in .Panialamisnms. (Das Freie Wort, Jahrg. 4, Nr. 14. 15, Oktober und November 1904)

•Stellung und bestritt die Berechtigung dieser Bezeichnung, die nur Mißverständnisse

schaßt über einen dem Islam von Anfang an innewohnenden Zug und ebenso unsinnig

ist, wie etwa • Pankatholizismus- wäre. Verdient ist der Spott, den Archibald
('Olquhouu in der North America Review geistreich Qber die Panmania ergoß,

die alles in die Pan-Formel bringen will, ohne Rücksicht auf Rasse, Sprache, geogra-

phische Lage, Religion (nach 1 404).

Miu. d. Sem. f. Orient. Sprächet». 1SW8. IL Abt. 14

Digitized by Google



210 Hartmann: Der Islam 1907.

einer allgemeinen Stärkung des Islams das eigene Heil erhoffen. Es ist

nicht anzunehmen, daß diese Bewegung eine ernste Gefahr für die Franken-

weit hildet, soweit sie auf rein religiöser Grundlage beruht; denn der Islam

ist viel weniger eine religiöse Kinlieit, als gemeiniglich angenommen wird

:

sowohl die auf ethnischer Basis beruhenden Differenzen im Vorstellungs-

leben als auch die trennenden Kräfte, die in den wirtschaftlichen Interessen

der verschiedenen Volksschichten liegen, sind durch die wenigen, allen Mus-

limen gemeinsamen religiösen Momente (und seihst dies Wenige ist einem

großen Teil nur ungenügend bekannt) nicht zu verwischen. In jedem Fall»'

verdient die religiöse Bewegung, die unzweifelhaft weite Kreise der isla-

mischen Welt ergriffen hat, ernste Beachtung, sofern ihre geschickte Leitung

und politische Verwertung zu Verwickhingen fuhren kann. Der Heraus-

geber der Revue . Herr Le Ch atelier, dessen Artikel durch Weite des

Blicks, verbunden mit gründlichen Kenntnissen und geschickter Hervor-

hebung des Neuen und Wichtigen, überragen, hat ein klares Bild von der

gegenwärtigen Bewegung im Islam und von seiner Zukunft. Sie bewegt ihn.

das geht aus allen st inen Äußerungen hervor, bestandig, erregt ihn im In-

nersten, weil Hr die Gefahren dieser Bewegung fur die Kulturländer sehr

hoch, vielleicht etwas zu hoch schätzt. -Tua res agitur« ruft er immer-

während seinen Landsleuteu und der gesamten nichtislamischeu Welt zu.

Sein Standpunkt spricht sich aus in den Artikeln: Le Pan-Islamisme et h

Progrix (I 165— 471) und L'Kmir <V'Afghanistan aux Indes (11 35— 49).

Der Panislamismus ist, führt er in dem ersten Artikel aus, nichts Wirk-

liches; er mag einigen ein bequemes Mittel zur finanziellen Ausbeutung des

Chalifen sein, anderen als Maske für Volksverhetzung dienen, aber ein

Finigungsmittel ist er heute so wenig wie vor tausend Jahren. Doch ist

diese Hypothese dadurch gefährlich, daß sie eine höchst ernste Situation

verhüllt, die die Kulturstaaten mit islamischen Untertanen ohne Schaden

nicht vernachlässigen dürfen. Der Islam ist in seinen Beziehungen zur

westlichen Welt aus dem ancien regime heraus und am Vorabend der Re-

volution. Ethnischer oder geographischer Nationalismus hat keinen Reiz

für ihn, der religiöse Imperialismus ist überwunden: er entwickelt sich nach

seiner eigenen besondern Zivilisation hin. Die russischen Tataren . die

immer neue Lesezirkel bilden, die Osmanlis, die unglücklich siud, daß sie

das erhabene Beispiel Persiens nicht nachahmen können die glänzenden

Schriftsteller Jungägyptens, die freigesinnten Nacheiferer Saijid Ahmed

Chans in Indien sind nur die Vertreter einer Masse, die ihren Platz an der

Sonne verlangt. Für den europäischen Beherrscher, der im friedlichen Ge-

nuß des eroberten Landes gestört wird, gibt es nur die Alternative: erläßt

1 Ein typischer Ausdruck der Stimmung, die die zahlreichen, eine Reform der

Türkei betreibenden Gruppen bewegt, ist daa Telegramm, daa der am 27. bis fä.

Dezember 1907 in Paris abgehaltene Congrh de* partis d''opposition an den Präsi-

denten des persischen Parlaments richtete (mitgeteilt in Mechveret vom 1. Januar 1006k

S. 4). Die auf jenem Kongreß vertretenen Hauptgruppen waren 1. ('oinitf Ottoman

d' Union H de Progn\ 2. FvdMtüon li.xotutionnaire Anrnnietme, 3. Ligut Ottoman*

d'Initiative prioee de Decentralisation et Constitution.
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die Tributpflichtigen schreien, dann wird eine soziale Energie unter zu hohen

Druck genominen und die Ex plosion ist da, oder die islamische Fortschritts-

bewegung findet die Sympathie einer intelligenten Politik, dann ist eine Ver-

ständigung zum gemeinsamen Resten möglich. Kenan hielt den Islam für

rntwieklungsunfähig. Aber gerade jetzt steht er im Zeichen der Kvolution.

Kr fragt nach seiner Zukunft. Die Frage ist nur: schreitet er in die Zu-

kunft mit oder gegen den Westen? Der Westen hat zum größeren Teil

die Entscheidung in der Hand: er kann die Bestrebungen, die nun einmal

da sind, annehmen oder ablehnen. Politisch ist der Panislamismus « ine

Fiktion, sozial ist er nicht da. Was aber da ist, das ist die natürliche und

notwendige Reaktion der sozialen Welt, die atmen will, und die erstickt

werden soll. Sie wehrt sich mit ihren natürlichen Wallen: der Kraft ihrer

Masse und der Disziplinierung dieser Masse. Das ist kein Panislamismus.

«las ist Revolution. In Persien stellten sich die Mollas an die Spitze der

Bewegung. Sie öffneten das Parlament den »verderbten Konfessionen«.

Die Massen stehen hinter ihnen in Gebets-, d. Ii. in Schlachtordnung'. Der

Fortschritt darf nicht nur moralisch und intellektuell, er muß auch wirt-

schaftlich sein. Da müssen die Orientalen selbst hesser zugreifen, als sie

es jetzt tun. Und Frankreich sollte sie besser unterstützen. 1888 besuchte

der Generalgouverneur Tirman die Oase Wargla und billigte, was kluge

Franzosen dort wirkten. Zwei Jahre lang arbeiteten die Kingeborenen

energisch: sie entwickelten ihre Palmenptlanzungen, gruben neue artesische

Brunnen, organisierten ilandeiskarawaneu ; dabei dachten sie an ihre

Moscheen, an die Sanierung der Häuser, an Unterricht und Medizin; fünfzig

Kinder aus den Hauptfamilien besuchten eine französische Schule. Uei dem
Ausbruch einer Fieberepidemie sandte die Regierung in Algier große Mengen

Chinin, und schnell war die Krankheit erloschen. Das war bis 1885. Noch

lebt die Erinnerung daran in den Herzen der Rewohner. Das war eine

keineswegs verwickelte Politik. Sie wollte nichts als die Last der Autorität

leicht und sie dadurch wirksamer inachen. Krwägt man, was nicht geschehen

ist, so wird man bedauern, daß das Wirken Europas in Nordafrika nicht

iil>erall von den gleichen Grundsätzen geleitet war. Die Berberländer im

1 Leider sind 'schwere Zweifel an der Aufrichtigkeit der Mollas berechtigt.

Noch sieht man nicht klar, welches Spiel sie treiben. Aher sicher ist, daß sie die

Beate keineswegs fahren lassen wollten. Nun sind sie gespalten, und das persische

Volk kennt die Intriganten. Aber der Widerstand der geistlichen Scheinreformer,

die in Wirklichkeit die alten Verräter an der Sache des Volkes geblieben sind, wird

gebrochen werden. Das ist gewiß. Zur psychologischen Erklärung mancher Er-

scheinung in dieser Welt ist folgendes heranzuziehen : die hohe Geistlichkeit and zahl-

reiche Personen des Zivil- und Militärstandes sind im Genasse von Hjül -Staatslehen«

und fürchten, bei einer Neuordnung der Dinge um die nicht unerheblicheu Einkünfte

daraus zu kommen. Ein guter Kenner des Landes versichert mir, daß nicht wenige

unterrichtete und wohlmeinende Männer die Notwendigkeit von Reformen einsehen

und grundsätzlich die Einführung des Verfassungsstaates billigen, aber nicht dafür

zu wirken sich entschließen können, weil sie eine Bedrohung der eigenen wirtschaft-

lichen Existenz davon furchten.
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Westen von Algerien wären heute wohl weniger der Zivilisation verschlossen.

Hat man erst einmal eine Zeitlang das Massenlehen der Tausende von

Muslimen, die den räuberischen Snharastämmen angehören, dem vernünftigen

Ideal des praktischen Fortschritts zugewandt, so wird man sich über den

positiven Wert des Panislamismus klar sein. Sozial ist er nur eine Formel

der Unzufriedenheit.

L« Chatelier hat sicherlich recht: das beste Mittel zur Bekämpfung

der » muslimischen Gefahr- wird immer sein die Heranziehung der besten

islamischen Kräfte zur Mitarbeit an der wirtschaftlichen und geistigen He-

bung des Landes und die werktätige Sorge für das materielle Wohl der

Eingeborenen, in denen nicht -Unterworfene«, sondern Brüder zu sehen

die Franken sich gewöhnen müssen.

Die Art, wie Le Chatelier den Besuch des Kmirs von Afghanistan

in Indien l>ehandelt, ist tief einschneidend, und seinen Schlußfolgeningen wird

man die Zustimmung nicht versagen können. Er berichtet kurz die Haupt-

begebenheiten der Heise, wobei die Haltung der indischen Muslime und

des Emirs sorgfältig registriert wird, und er schließt mit einem Vergleich

zwischen dem am 1. Oktober 1901 gestorbenen Emir Abdurrahman und

seinem Sohne Habibulläh: der neue Herr schien zunächst die fanatischen

Mollas ebenso zu ermutigen wie sein Vater und ließ an der Grenze deu

heiligen Krieg predigen. War es nur »mm yeste obüyataire et traditionnel'

!

Vortrefflich ist der Vergleich Afghanistans mit Marokko. In beiden Ländern

geht es mit dem neuen Geist langsam vorwärts. Wenn dort der Sun'

Mohammed Ishäij als Moll« von Hadda den heiligen Krieg predigt, so

ist das, gleich wie wenn die Diener der Zawije des Mulai Idris in Fez

gegen die europäische Invasion aufrufen. Der Emir Habibulläh mag ein

noch so guter Schüler des Molla von Hadda sein, einmal im Zuge, zog er

es vor, sich gehen zu lassen, statt den Rigorosen zu spielen. Wenn man

die Vorgänge in Persien und die Gesamtbewegung in der islamischen Welt

kennt, kann man an den Folgen dieses Besuches nicht zweifeln. »Ce n'rst

jms la fin du • Mollahisme», ce n'est pas surtout une attemte ä V Islam. Et

cependant, c'est le prttyres — et, pour un avenir tres-rapproche, Vauverture de

l'Afghanistan ä la civilisatUm europJenne- '.

Bei dem Erscheinen jener beiden Artikel war noch nicht der große

Plan gefaßt, der gegenwärtig die gesamte islamische Welt in Aufregung

versetzt. Wird er ausgeführt, so wird das Ergebnis ein sehr bedeutende.-,

sein, wenn es auch die Anreger vermutlich schwer enttäuschen wird. Es

handelt sich um den islamischen Weltkongreß, der Ende 1908 ab-

gehalten werden und eine Aussprache aller Muslime herbeiführen soll über

1 Die Einzelangaben scheinen mir korrekt zu sein. Nur eins sei bemerkt:

S. 4G ist die Rede von -/e fameux Mad Mollah ajgltan ampul celui du £'<mmJ a d>i

ton nom«. Das ist kaum richtig. -Mad- ist nichts als eine Abkürzung von Moham-

med (Mehemed), die in ganz Zcntralasicn üblich ist und sich vermutlich an der So-

maliküste unabhängig davon eingestellt hat, falls nicht etwa das englische Mißver-

ständnis -der tolle Molla- dorthin verschleppt ist.
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die Zukunft des Islams und über seine Verteidigung gegen die Angriffe der

nichtislamischen Mächte. Ks mußte dazu kommen nach den Kongressen

der Muslime in Rußland und in Indien. Die Anregung ging aus von einem

sehr tätigen und intelligenten Türken, Isma'il Bey Gasprinski, dem
Herausgeber der Zeitung Tmjumän in Baghtsche-Serai, der Kode 1907 in

Kairo einen Vortrag hielt (Bericht darüber in L' tUenflard Equptün vom
3. November 1907). Ks ist sehr wichtig, daß die Geschichte dieses Kon-

gresses in allen seinen Stadien sorgfältigst registriert wird, denn es wird

schon jetzt lebhaft gegen ihn intrigiert, und es wird an Entstellungen nicht

fehlen, wenn er gegen den Wunsch seiner Feinde zustande kommt und ein

nicht die Macht des Sultans, wohl aber den allgemeinen Zustand der

islamischen Völker hebendes Krgebnis hat. Das Wichtigste, was bisher

dazu verlautharte, 1st dieses: 1. in den Massen wird die Meinung zu ver-

breiten gesucht, der Plan könne keinen Krfolg haben, wenn er nicht unter

»lern Schutze des Sultans stehe; 2. der Sultan ist dein Kongreß durchaus

altgeneigt und arbeitet in jeder Weise gegen ihn; 3. es haben sich bereits

Stimmen erhoben, die das Scheitern des Gedankens voraussagen, der von

den Massen als die Hauptsache angesehen wird: der Schaffung eines um-

fassenden religiösen Bundes. Die Revue hat zu dem Kongreß in zwei

höchst bemerkenswerten Artikeln unter dem Titel Is Ctmgrte mmulman
universel Stellung genommen, die zwar nicht als Memoire erscheinen, die

aber als Tatsachenbericht und als Programm ihre Bedeutung behalten

werden: 1. von A. L. C. [Le Chatelier] III, 488—502, 2. von Ismael

Ilamet IV, 100— 107. Beide Äußerungen stellen einstimmig als das Ziel

des Kinberufers und aller führenden Männer in Kairo ("AB Jüsuf, Heraus-

gel>er des Mu'aijad, Mustafa Kautel ', Herausgeber des Liwa, und Klbekri,

Schaidt al'isläm) fest, daß der Kongreß sich ausschließlich mit der sozialen

und wirtschaftlichen Hebung der islamischen -Nation- (so drückt sich

Gasprinski immer aus, während die anderen Herren sich filter die Un-

richtigkeit einer solchen Vorstellung nicht tauschen) zu beschäftigen habe.

Sie sind darüber einig, daß die Islamwelt in schwerem Verfall begriffen

ist: es sollen die Ursachen dieses Verfalls ermittelt und die Heilung der

Schäden herbeigeführt werden. Politik, das wird immer von neuem leb-

haft betottt, ist ausgeschlossen. Natürlich wissen diese Männer, die die

Geschichte nicht bloß des Islams studiert haben, daß die politische Ent-

wicklung von der wirtschaftlichen abhängig ist, und wenn sie erklären, die

islamischen Völker dächten nicht daran, eine politische Rolle zu spielen,

m> wissen sie sehr gut daß die von selbst kommt, wenn eine gewisse wirt-

schaftliche Stufe errungen ist. Trotz des feierlichen Abschwörens der

Politik sieht die Zentralregierung in Konstantinopel in dem Kongreß eine

1 Seit Niederschrift gestorben, ein unersetzlicher Verlust für seine Partei (na-

tionalistisch-islamisch), die keinen nennenswerten Führer hat. Neu aufgetreten ist

in Kairo Ata Bey Husni, der im Januar PXX die ()airä'ib kaufte und daraus ein

panislamisches Hetzorgatt machte. Siehe den gut orientierenden Artikel La iccer-

'ion du MM in L'indfprndanct Arabe Nr. 13/14 (April — Mai 190«).
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Gefahr, und nicht mit Unrecht. Denn wenn die Veranstalter die sozialen

und wirtschaftlichen Verhältnisse der islamischen Völker auf die Tages-

ordnung stellen wollen, so ergiht sich die politische Diskussion von selbst,

und es wird dann, selbst bei der größten Diskretion, von allen Seiten KU

Erörterungen kommen, die, auch ohne besondere Absieht, eine Kritik der

sozialen Verhältnisse des größten islamischen Reichs, der Türkei, in sieb

schließen. Es ist nur Selbsterhaltung, wenn die türkische Zentralregierung

das soziale System, das sie vertritt, nicht schweren Angriffen ausgesetzt

und durch Empfehlung des gerade Entgegengesetzten bedroht sehen will.

Zugleich aber, und das wird mit einer fast kühnen Offenheit zugestanden,

herrscht in sozialen Dingen eine sehr große Verschiedenheit zwischen den

islamischen Völkern, und, fügen wir hinzu, aus dem leicht erkennbaren

Grunde, daß der Koran fast gar keine Vorschriften darüber enthält, und

daß die Sünna, soweit sie davon spricht, in den verschiedenen Ländern

verschieden tradiert und gedeutet bzw. fabriziert worden ist und wird.

Nur der Scheich attsläm ist hannlos genug, von der religiösen Belebung

sich einen Erfolg zu versprechen. Er deduzierte einem Interviewer der

Zeitung Al'ahräin, das religiöse Gesetz sei einst die Quelle des außer-

ordentlichen Aufschwunges der Muslime gewesen; zufällige Ursachen haben

einen Niedergang herbeigeführt; es gelte, die wahren Prinzipien des Islams

wieder zu Ehren zu bringen, dann werden sich auch die neuen Männer

finden, ihm Fortschritt und Größe zu geben. Im Gegensatz dazu vertrauen

'Ali Jüsuf und Mustafa Käme! vielmehr auf das qijäs, das RaLsonnement;

die ganze Versammlung sei berufen, teilzunehmen, nicht etwa bloß die

Fuqaha ; zur Gültigkeit der Beschlüsse sei natürlich ifma, Einstimmigkeit,

nötig, und da es doch vermutlich einige Dissidenten geben werde, so sei

mit dem i§ma sukütt zu operieren, d. h. die Minorität schweigt. Gescheit

und nüchtern ist das, was die Zeitschr ift Almanär über den Kongreß brachte

(September bis November 1907, nach IV, 10') f.). Sie stellt zunächst fest,

daß schon 1893 etwas Ähnliches verhandelt worden ist. Damals traten die

leiden befreundeten Reformer Gemäleddin und Mohammed \\hdu,

die, beide verbannt, in Paris das Blatt aVurwat alwufqä herausgaben, für

folgende Idee ein: Die verschiedenen Gruppen der islamischen Welt sollten

Studienkommissionen bilden, und deren Vertreter sollten jährlich gelegentlich

des Festes in Mekka Sitzungen abhalten. Almanär will 1898 diese Idee

aufgenommen haben, und der verstorbene Ibrahim Bey Nagib vertrat

sie in den Artikeln des Liica unter dem Titel Humät aCisläm. Almanär stellt

nun über die äußern Möglichkeiten folgende nüchterne Berechnung auf:

entweder die ägyptische Regierung stellt sich zu dem Kongreß wohlwollend,

dann läuft sie Gefahr, daß in ihm ihre Feinde eine ungestüme Politik gegen

sie treiben, oder sie erkennt den Kongreß amtlich nicht an, dann werden die

anderen Regierungen ihre Angehörigen nicht mit einem Mandat nach Ägypten

gehen lassen, und die Delegierten werden als vorsichtige Leute selbst nicht

dahin gehen wollen ; doch könne auch der Kongreß vollständig frei gehalten

werden, ohne irgendwelche offizielle Einmischung. Immerhin sei es der

Regierung leicht, ihn zu hintertreiben. Nun wisse alle Welt, daß der Sultan
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lebhaft den Konpreß verhindern wolle, wie auch die Stanibuler Blatter das

aufs bestimmteste versichern; er werde durch den Chedive und durch

•»einen Vertreter Muchtär Pascha die Eröffnung hintertreiben; bereits sei

den Pilgern verboten, in Kairo Station zu machen ; diese Haltung des

Sultans werde bei vielen Muslimen Abneigung gegen die Teilnahme her-

vorrufen, weil sie in diesem Falle den Kongreß eher fur schädlich als

für nützlich halten würden. Soll die Aufwärmung der Idee von 1803 be-

deuten, man möge den Kongreß in Medina oder Mekka abhalten, so könnte

man darin leicht eine Intrige sehen. Es ist bekannt, daß die heiligen Städte

der Mittelpunkt der starren Traditionsanhanger und Feinde jeder Neuerung

sind, und -man« sprach sofort bei Auftauchen des Kongreßgedankens von

Medina und von der Einweihung der Mekkabahn dort als Zeit des Kon-

gresses (III, 501). Scharf wird die Lage beleuchtet durch die folgenden

Sätze, mit denen Ismacl Harnet, gegenwärtig vielleicht neben Le Chate-

lier der beste Kenner der islamischen Welt des Mittelmeerbeckens und ein

europäisch gebildeter und von europäischen Ideen erfüllter, kritischer Be-

obachter, seine Auslassung schließt: -Un fait semble 86 dSgager nettement,

rest que le lien politique entre les musulmans ne saurait exister presentement et

qu'il est peu susceptible de se notier jamais. Le lien religieux seid existe reelle-

ment, encore qu'il ne soil pas exempt de cpuses de divergence ou de rivalite",

*ur lesquelles il serait dangereux d 'engager ttne tentative de conciliation. «

Von den drei Gebieten, in die oben die gesamte islamische Welt ge-

teilt wurde, sei hier zunächst III. Afrika — mit Ausschluß Ägyptens, das

mit Vorderasien (I) eng zusammenhängt — behandelt.

Greift auf den Osten und Süden Afrikas das Ostgebiet (II) über, so

sind die ethnisch und sprachlich stark differenzierten dunkelfarbigen Be-

wohner Innerafrikas und der Westküste von dem Nordstreifen am Mittel-

meer so verschieden, daß dem afrikanischen Islam Sondergruppeu zu geben

sind. Frankreich ist der Kulturstaat, der die bedeutendsten Interessen im

islamischen Afrika hat. Um so mehr ist anzuerkennen, daß die Muslime Afrikas

in der Revue die anderen Gebiete nicht schädigen. Dienen doch auch ge-

rade in Frankreich ihrer Behandlung eine Anzahl von Sonderorganen. Die

Redaktion der Revue beschränkt sich weise darauf, aus diesem Gebiete uns

nur Abhandlungen von allgemeinerem Interesse über Erscheinungen zu

bieten, die gewissermaßen das Ergebnis der in den Faehorganen geschil-

ferten Einzelbemühungen und Einzelerscheinungen darstellen. So führt uns

Km Hfl A mar in - Im Khaldounyya {line University musulmane en Tunisie)»

I 352—363 die Geschichte und die Arbeit der wissenschaftlichen Gesell-

schaft vor, die in Tunisien alle Intellektuellen vereinigt und unermüdlich

und mit Geschick an der Hebung der einheimischen Bevölkerung arbeitet.

An ihren Namen nach dem großen Gesrhichtsphilosophen des Maghrib sei

liier die Bemerkung geknüpft, daß nach der zuverlässigen Angabe eines

jungen Freundes, der Marokko durch mehrjährigen Aufenthalt und ernstes

Studium kennen gelernt hat, gerade Ihn Chaldün es ist, der auch in die-

sem -wilden« Lande die Intelligenz mit der tieferen Erfassung individuellen

und völkischen Lebens in Verbindung hält: es sei erstaunlich, in welchem
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Maße die freilich nicht allzu zahlreichen Gebildeten Marokkos mit Ibn Chal-

dün, ja. auch mit den bedeutenderen Philosophen des Islams vertraut seien.

Ks ist freilich dazu zu bemerken, daß diese Vertrautheit, die nie über sich

hinausgelangt, nicht im Sinne jenes großen Meisters ist, und daß eine Gruppe

wie die Chaldünija in Marokko erst zu erwarten ist, wenn fränkische

Kultur längere Zeit das Land befruchtet hat.

Marokko wird beleuchtet von E. Micha ux -Bellaire in .Quelques

aspects dr VIslam chez les Berberes marocains» (II 347— 356). Der Artikel

stimmt mit den Angaben meines Gewährsmannes überein: keine Einheit

und keine Einheitlichkeit. »Uide'e religieuse existe au Maroc ; mats, loin de

faire Vunite du pags, il favorise et entretient la division* (354). Diesen Satz

beweist der Verfasser durch zahlreiche Einzelfälle. Hinzufügen möchte ich«

was mit dem thema probandum in enger Beziehung steht: daß, entgegen

der allgemeinen Annahme, von Fanatismus in Marokko nichts zu spüren

ist, auch nichts von Haß gegen die Europaer, ausgenommen die Franzosen.

Eine hübsche Studie widmet Al-Mou tabassir dem modernen großen

Manne Marokkos, dem nicht gerade durch Bescheidenheit ausgezeichneten,

berühmten, durch seine Vielschreiberei gefährlichen Ml' al'ainen Alien*

giti (1 343— 351), mit einer Bibliographie, die sich reichlich ergänzen läßt

durch Katalog 4 und 8 der Buchhandlung Rudolf Haupt (Leipzig)

Eine Sonderstudie, der man eher in den Archives Marocaines begegnen

möchte, ist: »Les Halxnis de Tanger* von Al-Moutabassir (1 325— 342).

Marokko und das Zentralgebiet berührt der Aufsatz eines Anonymus »Le*

Musulmans atgeriens au Maroc et en Sgrie» (II 499— 512). Er knüpft an die

Studie »Les Musulmans d'Algdrie au Maroc» von E. M ic h a ux - Bel 1 a ire in

Archives Marocaines (XI 1 ff.) an und gibt ziffernmäßige Nachweise über die

algerischen Kolonien in Marokko und Syrien. Le Chatelier knüpft (11

512) daran die ernste Mahnung, die algerischen Kolonien in den Dienst der

algerisch-französischen Sache zu stellen.

Aus dem französischen Gebiete Nordafrikas, aus Algerien und Tuni-

sien, liegen außer dem schon besprochenen Berichte über die Chaldünija

vor: »UEnseignement primaire des indigenes musulmans de VAlgerie» von dem

bekannten Algerienforscher Paul Bernard (I 5—21), »Le commerce et lex

indigenes alge'riens» von Ismael Harnet (1 472-486), und »Essai de Södel,*

cooperatives en Tunisie» von Abdeldjelil Zaouche (1 487—500).

Tripolis ist vertreten in drei Artikeln von N. Slousch: »Les Senou*-

siya en Tripeditaine » (I 169—182), »Les Tures et les indigenes en Trijxditaitw

(I 364—372) und »Les Juifs en Tripolitaine » (11 28—34). Der erste Artikel

ist freilich vielmehr die geistreiche Verarbeitung von Berichten des Herrn

Slousch über eine Reise, die er im Auftrage der Mission Scientifiipie du

Maroc und unter Beihilfe der Alliance Israelite Universelle im Sommer lt>0*>

1 Haupt hat nicht weniger als 21 Nummern, die zusammen 35 Schriften ent-

halten, davon nur vier Schriften in beiden Katalogen zugleich und nur drei Num-

mern unter den sieben Nummern der Bibliographie, so daß diese nur vier Stücke

aufzählt, die sich bei Haupt nicht finden.
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zum Studium der Ursprünge und des Mittelalters des Judentums in Nord-

afrika ausgeführt hat.

Das schwarze Afrika ist nur durch eineu Artikel vertreten:

'L'Islam dans l'A/rique ntgre. La civilisation souahifie- von L. Bouvat
(II 10— 27), in den Einzelheiten sich hauptsächlich stützend auf Krapf,
.4 Dictionary of the Suahili Language und Velten, Sitten und Gebräuche

dfr Suaheli.

Das zentrale Gebiet (I), das nach Bodengestalt und Bevölkerung die

reichsten Keime in sich tragt und durch seine Lage im Innern des eurasia-

tischen Kontinentes die Kräfte der benachbarten Kulturstaaten anzieht, und

bei gesunder Entwicklung für diese selbst ein wichtiger Faktor des wirt-

schaftlichen und kulturellen Lebens wird, freilich auch durch seinen Reich-

tum die Gier weckt und damit zur Ursache gefährlichen Weltzwistes werden

kann, nimmt mit vollem Recht den Hauptplatz in dem Stoffe der Revue

ein. Und in ihm ist nicht die an schweren Schäden leidende Türkei, aus

deren eigener Mitte sich die Manner zur Heilung nicht finden zu wollen

scheinen, das Gebiet, das in näherer Zeit kulturellen Aufschwung von Be-

deutung verspricht, sondern die Mitte des Gesamtgebietes, im Westen von

dem Osmanischen Reiche, im Osten von Afghanistan und Russisch-Turkestan

flankiert. Persien steht heut im Mittelpunkt des Interesses, denn sein Volk

zeigt, daß es trotz- jahrhundertelanger politischer und religiöser Mißwirt-

schaft imstande ist, das .loch zu brechen. Es ist ein besonderes Verdienst

der Revue, daß sie den persischen Dingen eine sorgfältige Behandlung an-

gedeihen laßt. Da sind neben allgemeinen orientierenden Artikeln solche,

die »ich ganz speziell mit der persischen Verfassung beschäftigen und deren

Wortlaut hier festlegen, der in der Tagespresse verloren ist. Gleich im

ersten Heft wurde nicht ohne einige witzig-boshafte Bemerkungen Le Cha-
teliers die Ubersetzung der ersten drei »las Verfassungsleben einleitenden

Urkunden durch A. L. M. Nico las gegeben: 1. Eingabe an Seine Majestät

den Schah, allen Mitgliedern des Hofes zugestellt, 2. Erlaß des Schah Mu-

zaffer an den Großwesir vom 14. Gemadi II 1324 (5. August 1906), 3. das

allgemeine Gesetz und das Reglement über die Wahlen zum Parlament

(I 86— 100). I 522— 532 ist unter »Les lois constitutionnelles persanes» die

von Mirza Mohammed Ali Chan und P. H. M. angefertigte Übersetzung

der Verfassung gegeben. Eine andere nicht unwichtige Originalurkunde

liegt vor in einer Predigt, die Saijid Dschemäleddin am 15. Moharrem 1325

(27. Februar 1907) in Teheran gehalten hat. Ihre Ubersetzung gibt A. L.

M. Nicolas unter -t/n sermon de A. Seyyed Djemal-ed-Dinc (II 313— .521).

Es ist eine höchst wirksame, in volkstümlichem Stil gehaltene Hetzrede, die

der persische, in Teheran sehr beliebte Redner geleistet hat. Bemerkens-

wert sind die sympathischen Worte, die unter » Ixi Revolution pirsane* Le
Chatelier der Mitteilung dieser Predigt vorausschickt (II 310— 312). 'Par-

tout Vantagonisme des peujües musulmans enntre leurs maitres s'a(firme dans In

genese des tuitionalites. Bientöt viendront les dtmoeraties.* Er hat recht, nur

das himtiU ei regt Zweifel. Der Ubergang wäre zu schroff. Das Mittelglied

der konstitutionellen Monarchie wird auch hier nicht fehlen.
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Jedem, der die Entwicklung des Babismus verfolgt hat, war bei dem

Ausbruch der freiheitlichen Bewegung sofort der Zusammenhang mit jener

religiösen Evolution, die heute nach dem zweiten Bab Bahä'ulläh »Baha'is-

nius« genannt werden darf, offenbar. Die Teilnahme des Italia' is tnus an

dem Neuen im einzelnen nachzuweisen, ist das verdienstvolle Unternehmen

von Hippolyte Dreyfus in »Les Behais et le tnouvetnent achtel en Perse-

(I 198— 206). Herr Dreyfus hat sich speziell mit Bahä ulläh beschäftig

und in Verbindung mit Mirza Habibullah Schirazi seine HauptofTenl>arungen

übersetzt.

Wie durch die Linse des photographischen Apparates hält Ghilan

ein Stuck freiheitlicher Bewegung in der Hauptstadt der reichsten und kul-

turell am meisten entwickelten Provinz Persiens fest in seinem Artikel »Le

Club national de Tauris* (II I— 9 und III 106— 117)'. Eine Plauderei über

das Bildungswesen in Persien ist -Em Perse- von Abbas (II 205—212). Plau-

dereien auch sind Eugene Au bin's -De Teheran ä Ispahan- (11 449— 4*>9)

und -A Ispahan- (II 221— 243). Was not tut, sind sorgfältige Sonderstudien

über die wirtschaftliche Lage des Landes, und eine solche liegt vor in

E. Fe vre t, 7> yroupement des centres habites en Perse, d'ajtrh la nature du sol

(II 181—198). Dem religionswissenschaftlichen Gebiet gehört an -Les Zoroa-

striens de Perse- von D. Menant (III 193—220). Ein schnurrenhaftes Sit-

tenbild im Stil von Morien; berühmten persischen Romanen ist » Voyage

d' Rehre/ Khan ä Teheran, Moralite en quatre tableaux* von A. L. M. Nicolas

(111 10 — 37). Dieser Eschref Chan ist Gouverneur von Arabistan, der mit

seinem Freunde Kerim Agha nach Teheran kommt, um .über drei .lahre

Amtsführung Rechenschaft abzulegen und neue Bestallung nachzusuchen.

Die Bewegung Persiens ist dadurch von besonderer Wichtigkeit daß

sie in zwei andere Teile des Zentralgebietes eingreifen wird, von denen

einer bisher fast ganz abgeschlossen von der Welt ein nicht eben fried-

liches, vielmehr recht wildes Sonderleben führte, der andere schwer zu ringen

hat, um seine Eigenart zu wahren gegenüber einer Fremd herrsehaft. die mit

allen Mitteln arbeitet, um ihre Sitte, ihren Brauch, ihre Sprache der isla-

1 Eine beachtenswerte Mitteilung über Wesen and Geschichte der Vereini-

gungen, die nicht angemessen als -Klub« bezeichnet werden (pers. anyitmen), macht

Robert Cbamplan in Hall. Comitr de l'Asir Fran^aw, Mai 1908 (S. 175 f.). Die

Wahlen zum Parlament gehen nach der Verfassung aus Gruppen hervor, und diese

Gruppen fanden bei den Versammlungen, in denen die Wahlen diskutiert wurden,

Geschmack an der Politik. Allmählich bildeten sich Gesellschaften zur Verhand-

lung öffentlicher Angelegenheiten fast in jedem Städtchen. Da der Groß-Mugtahid

von Kerbela sein Fetwa gegeben, daß solche Gesellschaften nicht gegen die Reli-

gion seien, kann der Perser mit ruhigem Gewissen teilnehmen. In Teheran gehört

jedermann ein oder zwei Augumens an. Dieses Treiben hat seine Rehrseite darin,

daß die Augumens gelegentlich auch recht unverständige Beschlüsse fassen und .211

einer Macht anzuwachsen drohen, die dem Parlament verderblich werden kann. Aber

sie haben das verschlafene Volk aufgeweckt und alle erkennen an, daß die ungeheure

Bewegung zum Lernen und die energische Ausbildung des Schulwesens nicht zum

wenigsten den Angumens zu danken ist.
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mischen Bevölkerung aufzuzwingen, dabei aber im eignen Hause noch recht

viel zu tun hat, um sich auf die Stufe der fränkisehen Gesittung zu heben,

und nicht eben berufen ist, den islainisehen Volkern -Kultur- zu vermitteln.

Jener Teil ist Afghanistan, dieser Teil ist die sehr bedeutende Islamwelt

Rußlands. In beiden Teilen gilt die Kenntnis der persischen Sprache und des

persischen Wesens als der Gipfel der Bildung, doch mit dem Unterschiede,

daß die Muslime Rußlands, die in der Hauptmasse den Türkvölkern ange-

hören, ihre Sprachen literarisch zu bilden versucht haben, während im

Pusclitu nur vereinzelte Ansätze zur Entwicklung vorhanden sind. Afgha-

nistan besitzt eine persisch sprechende Provinz, Badachschän, das ist aber

ein Land ohne Kultur, und der Dialekt steht dem Schriftpersischen fern '.

In Rußland wird Persisch, außer in dein persischen Grenzgebiet, in Buchara

<;t*sprochen, und in anderen Städten Transoxaniens hat es seine Stelle neben

dem Sartischen. Buchara aber ist ein Kulturzentrum weit über Transoxa-

nien hinaus.

Im einzelnen ist Afghanistan in der Revue wenig berührt. Der wich-

tige Artikel Le Chateliers über den Besuch des Emirs in Indien wurde

oben analysiert. Außer diesem Aufsatz finden sich nur (II 237— 240) einige

Notizen, fast nur aus indischen Zeitungen.

Mit besonderer Liebe ist offenbar die reiche Islamwelt Rußlands be-

handelt. Es dürfte sich das mit aus den Beziehungen Frankreichs zu dem
nordischen Reiche erklären: nach Paris strömen gegenwärtig wohl mehr als

anderswohin die Exponenten des geistigen Lebens, das sich im russischen

Islam regt, auch wenn es nicht der Regierung ergeben ist, weil die offizielle

Auffassung von der Stellung Frankreichs auch diese Kreise beherrscht.

Fünf inhaltreiche Aufsätze sind hier zunächst zu nennen. Le Chate-

lier selbst behandelt »IjCs Musulmans nw«. (I 145— ltiS), mit der beschei-

denen Vorbemerkung, daß diese Zusammenstellung, hauptsächlich nach der

islamischen Presse, über die Muslime des Kaukasus und des Kaspigebietes

mir einen Bruchteil beleuchten und nur als Einführung dienen wolle. Andere

Teile des islamischen Rußlands behandeln N. Slousch in -Le developpement

de Vinstruction jmblique chez les Kirghizes* (I 373— 379), derselbe in »La Peuplade

caucasienne des Laks» (1 501— 504), A. Fe v ret in • Les Tatares de. Crimee* (III

"3 — 105) und E. Fevj*et in »Les Conditions de l'Asie Centrale, le Duab (III

453— 487). Die letztgenannte Arbeit ist in ihren Teilen von verschiedenem

Wert. An ihrem Schluß finden sich brauchbare statistische Angaben über

Bevölkerung und Produktion Russisch-Turkesians (das Duab ist das Land

/wischen Oxus und Jaxartes). Im ersten allgemeinen Teil steht der Ver-

fasser unter dem Banne der Phrasen Leon Call uns in seinem - Intro-

duction ä Vhistoire de l'Asie*, das er ein »remarquahle mirraye» nennt 1
. Hr.

1 Geiger, Kleinere Dialekte und Dinlektgrujypen in -Iranischer Grundriß. I, 2,

291: ..... in Badachschän wird das gewöhnliche Tidsehiki, die Sprache der persi-

schen Einwohner Transoxaniens, gesprochen-. Ich möchte glauben, daß diese Dar-

stellung generalisiert.

2 Ich habe über dieses Machwerk, das sich als unzulässig und irreführend

erweist jedesmal, wenn man die spärlichen Angaben über Tatsachen nachprüft, etwas
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Ferret hat sicher Recht, wenn er Russisch-Turkestan eine große Zukunft

verspricht, zumal nach Herstellung der großen asiato-europäischen Transit-

straße. Er zeigt aber kein Verständnis fur die wirtschaftlichen Gesetze,

wenn er seinen Artikel mit den Worten schließt: •Lc chemin de /er prmete

ailleurs le long du Tigre, peut detottrner vers une autre contree egalement rieh*,

la Mesopotamie, Unite une activite sociale qui aurait ete propice au Turkestan.'

Gerade im Gegenteil: der Bau der Bagdadbahn wird einen ungeheuren Ein-

fluß auf Zentralasien üben, und wenn irgend etwas geeignet ist, den Bau

von Schienenwegen, ja, der großen Via mercatorum ad Seres im neuen

Stil zu fordern, so ist es das gewaltige Unternehmen, dessen luftigen Plan

auf eine gesunde Basis gestellt zu haben, immer ein Ruhm deutschen Untei-

nehmungsgeistes bleiben wird, ähnlich wie der Isthinusdurchstich ewig mit

dem Namen des großen Franzosen verknöpft sein wird '.

Die zahlreichen Notes et Nouvelles, die sich mit den Muslimen Ruß-

lands beschäftigen, haben vorwiegend die islamische Bewegung zum Gegen-

stand, die sich in der Gründung von Bildungsvereinen, von Hilfsgesellschaften.

in der Errichtung von Schulen und Moscheen, in der Schöpfung einer natio-

nalen und zugleich die Interessen des Islams vertretenden Presse äußert.

Bemerkenswert ist die Teilnahme hervorragender islamischer Frauen, wie

Alimet ulbanat Chanum BegTemirije, die selbst literarisch tätig ist

und über Erziehung und Unterricht geschrieben hat (I 594). In der Schleier-

frage scheint man vorwiegend den modernen Standpunkt zu vertreten, und

der Qazan Muchbiri vom 23. .lanuar 1907 brachte religiöse Argumente für

ihn vor (ebenda). Ein gutes Gesamtbild der Tätigkeit der Muslime in ver-

schiedenen Teilen des Reiches gibt *Les derniers (\mgrls des Musidmans

rimes' (I 2t>4—2<»6). Es scheint, daß die russischen Muslime ihre Sache richtig

anfangen und das tun, was alle sozialen Gruppen tun, die mit Verständnis

ihre Lage heben wollen: sich organisieren. Dazu bedarf es natürlich zu-

nächst der Verständigung. Hervorgehoben wird der Kongreß in Baku vom

1.— 14. Oktober 1900. Es kam dabei zu ernster Verstimmung zwischen

dem religiösen und dem Laienelement, die bis dahin zusammengingen. Gleich

in der ersten Sitzung platzten die Geister aufeinander, als der Achond Mirza

Abu Terat, entschiedener Konservativer, die liberalen Ideen und die Presse

angriff und diese von dem Direktor der Zeitung I-rschäd, Ahmed Bey

Agajeff, in beredter Weise verteidigt wurden. Man einigte sich auf eine

Resolution, daß das wichtigste Bedürfnis die Schaffung von Schulen sei.

und schob die Behandlung der Stellung der Ocistlichkeit dabei auf. In den

folgenden Sitzungen einigte man sich auf ein Zentralkomitee von 18 Mit-

gliedern, wovon neun Geistliche und neun Laien; die Kouiiteemitglieder

sollen von ihresgleichen öffentlich gewählt werden. In der vierten Sitzung ein

zu günstig geurteilt, als ich Nedjib Assyms • Türk tarichi*, das im wesentlichen eine

Ubersetzung von C ah ans Buch ist, besprach (Orientalist. Litteratur-Zeitung V (1908),

Sp. 390 ff.).

1 Die irrige Vorstellung von einem ungünstigen Einfluß der Bagdadbahn auf

zentralasiatische Bahnbauten und umgekehrt findet sich auch sonst in Frankreich.

Siehe mein -Chine*. Turkestan- 77.
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komisch wirkender Zwischenfall: in der Hauptmoschee, dein Ort der Versamm-

tllIlgen, sind nur die Laien erschienen, fast der ganze Klerus hält sich fern.

Der Kadi von Baku, «1er präsidiert, hält eine erschütternde Rede: dieser

Zwist zwischen Muslimen, wenn das noch Muslime seien, sei zu schmerzlich.

Kr bricht in Tränen aus, und viele mit ihm. Ahmed Bey Agajeff lenkt

ein: der Klerus müsse der Leiter der Gemeinde bleiben. Der Kongreß ge-

langt schließlich zu einem ausgearbeiteten Programm: das Zentralkomitee

besteht aus 24 Geistlichen oder Notabein, die gewählt werden; außerdem

pibt es Viertelsvereine; deren Mitglieder schwören, sich jeder tadelnswerten

Handlung zu enthalten und zum allgemeinen Besten zu arbeiten; die Viertels-

vereine haben sich den Bestimmungen des Zentralkomitees zu fügen; die

KnLscheidungen des Zentralkomitees sind nur gültig, wenn ein Drittel der

Mitglieder anwesend ist; jeder darf Anträge stellen; die Gewählten sollen

auf ihre Glaubensgenossen einen Kinthiß im Sinne der Sittigung und der

Versöhnlichkeit üben. Man sieht, diese Kongresse bringen noch erst sehr

allgemeine Resultate zur Welt; aber es ist ein Anfang, und man wird aus

den Krfahrungen lernen. Bestimmter lauten die Beschlüsse einer Versamm-

lung, die in Schakmai (Distrikt Menzele) am 25. September (18. Oktolwr)

1906 mit Erlaubnis des Gouverneurs gehalten wurde: 1. die Mollas und

Muezzins sollen von der Gemeinde bezahlt werden; 2. der jährliche Kredit

von D 000 Ruliel, der von dem Semstwo votiert ist, soll auf Schulen jeder

Art verwandt werden ; 3. die Versammlung erklärt sich solidarisch mit dem
Kongreß von Makaria und wünscht dessen Urteil über verschiedene Fragen.

Kndlich wird noch von einer Zeitungsfehde berichtet, die sich an die Be-

schickung des Kongresses von Nishnij-Nowgorod durch einen angeblichen

islamischen Delegierten der Regierung von Baku knüpft; es ist ein Zeitung*

zank zwischen dem Irschäd des Ahmed Bey Agajeff und dem Kaspi des

Ali Merdan Bey Toptschibascheff. Die Rührigkeit der -Tataren- des Kau-

kasus zeigen die Notizen über Theater und Literatur (I 26bT.). In meh-

reren Städten sind Liebhabertheater; daneben durchzieht eine Truppe von

Berufsschauspielern das Land. In Derbend spielte sie mit Krfolg. Kine

Theatergesellschaft besteht in Genge. In Baku gab die Gesellschaft Hi-

majet eine gelungene Vorstellung: eine Komödie in tscherkessischer Sprache

und ein türkisches Lustspiel von Sultan Megid Ghanizade 1
. In Nachi-

tschewan spielen Liebhaber tatarisch und russisch. In Kriwan spielten, zum

Besten einer Lesehalle, islamische Studenten an einem Abend -Monsieur

Jüiudan- und -Manage sans amour-. Bouvat bemerkt dazu, daß die vor-

trefflichen Lustspiele Achondzades, die vor etwa fünfzig Jahren verfaßt wurden,

im Orient unbeachtet blieben, während Barbier de Meynard und Cho-
dzko sie studierten und übersetzten. Jetzt schätzen die Tataren die feinen

1 In meinen Händen sind von seinen Arbeiten: 1. 1'yceKo-TBTauchiii cjinnapt.,

3. Anfl., Baku 1902 ; 2. CauoyinTcjib TaTapc-Karo H:tMKa, Teil 4, 2. Aufl., Baku

190.{; !i. lln. hi I. min ii .iMuriMir.li, TaTapcharo >ui>u.n. Baku 1904; 4. 'IVrapcMi-

PvrcKiii ciouapi., Baku 1904. Kr nennt sich auf diesen Handbüchern, die beson-

deres Interesse kaum bieten: Sultan Medschid Ganijew.
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Arbeiten ihres geistreichen Landsmannes. 15*03 spielte man in Tiflis sein

Hauptwerk, "Der Wesir des Khans von Seräb», unter größter Begeisterung,

und diese Stucke werden sich jedenfalls auf dem islamischen Theater halten 1
.

Nach einer Notiz des Irschäd in Baku vom 23. Januar (5. Februar) 1907

einigte innn sich in einer Sitzung der Gesellschaft Nairi meärif dahin, dal;

»ler Unterricht in den Schulen durchaus in der Muttersprache gegeben werden

soll; die Tataren sind unermüdlich, das zu fordern (11 58). Die großen

Erinnerungen des Kaukasus werden wachgerufen durch den Namen Scha

myl. Schamyl hinterließ drei Sohne; sein Lieblingssohn Gemäluddin wurde

ins Pagenkorps in Petersburg gesteckt und wollte um einer Kussin willen

die Keligion wechseln; er starb aus Kummer. Von den andern blieb der

altere, Qadi Mohammed, erbitterter Feind der Russen, trat in die türkisch«1

Armee ein und zeichnete sich im Kriege von 1877 aus. Der jüngere. Mo-

hammed Schaft", starb als russischer Generalmajor in Kislowodsk (Kaukasus)

am 15./28. August 1906. Sein Sohn von einer im Madchengymnasium von

Kasan erzogenen Muslinie, Zähid Kfendi, ist einer der grüßten Händler von

Kasan, wo er die Zeitschrift -trrbijrt idetfäl. herausgibt. Er hat mehrere

Werke über Erziehung verfaßt und in Kasan und Moskau Wohltätigkeit*

gesellschaften gegründet (1 2(17 f.). — Von Interesse ist eine Notiz, die helles

Licht auf die Anfänge der islamischen Bewegung im Kaukasus wirft, wo

sie in kurzer Zeit eine üherraschende Bedeutung gewonnen hat. Es wird

festgestellt (1 26S), daß der große Armenierhasser Fürst Galitzin, dessen

unheilvolles Wirken in der herrlichen Provinz der russischen Regierung

bereits teuer zu stehen gekommen ist, in seiner blinden Wut die Muslime

gegen die Armenier ausgespielt und sie auf diese gehetzt hat, als sie sich

gegen die unerhörte, übrigens alsbald zurückgenommene Maßregel der Ein-

ziehung ihrer Kirchengüter auflehnten. Als die Regierung schließlich den

Fürsten Galitziti fallen lassen mußte und ihren Frieden mit den Armeniern

machte, sahen sich die Muslime verraten. Und nun begann die Bewegung,

die der Fürst gefördert hatte, erst recht; man kann ihn geradezu als ihren

Urheber bezeichnen. — Ein Teil des Kaukasus ist Abchasengebiet. In

einer Notiz über sie (II 225— 228) teilt Joseph Rebv einiges Allgemeine

üher sie mit; von Interesse ist, daß 1906 in Tiflis ein Heft von 250 Seiten

zum Unterricht in Lesen und Schreiben des Abchasischen erschienen ist,

gedruckt in der Kanzlei des Generalgouveriieurs, um den Abchasen ein

amtliches Alphabet zu schaffen; im wesentlichen eine Anpassung des nissi-

schen Alphabets an die lnutreichere Sprache. Umfangreiche Mitteilungen üher

Tscherk essen und Abcliasen soll der dreizehnte Band der Akten der archio-

graphischen Kommission des Kaukasus enthalten (die Ecole ties LtngM9

Orientales Vivantes besitzt die vollständige sehr wichtige Sammlung). -

Dürftig sind die Nachrichten aus dem Gehiet der Wolga- Tataren : man er-

führt (II 57 f.), daß die Wohltntigkeitsgesellschaft von Kasan mite Hinnah-

men hat, und daß Mohammed Jar SultanofT, der Mufti von Kasan, in Peters-

1 Exemplare der türkischen Dramen Achondzadcs sind jetzt äußerst seit*«;

ich konnte 1902 in Tiflis eins erwerben. Es ist jetzt ü. der Kgl. Bibliothek zu Berlin.
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bur*; bedeutende Mittel fur die Opfer der Hungersnot 190»)/07 gesammelt

lial — Nach einer Notiz (1 27b f.) versuchte die Regierung, die Kosaken,

die Muslime sind, dadurch zu schwächen, daß sie sie unter nichtislamischer

Bevölkerung ansiedelt; im »Kasan Muchbiri» protestiert Ahn Hekroff da-

gegen. Die Sache ist ja glaubhaft: notorisch macht es die Regierung mit den

muslimischen Bauern des Gebietes von Orenburg, in dem bereits zahlreiche

russische Dorfer geschaffen sind, ebenso; die Dörfer der Muslime sucht mau

zu sprengen, damit die Bewohner sich in den christlichen Dörfern ansiedeln.

Nicht beträchtlich sind die Mitteilungen, die der Türkei gewidmet

sind. Die Bewegung in diesem Lande ist an sich kaum unbedeutender als

in den anderen Islamischen (iebieten. Aber die Überwachung des öffent-

lichen Lebens durch die Regierung ist so stark, daß die Bestrebungen zu

einer Durchdringung des gesamten Volkskörpers mit den fränkischen Ideen

nicht in Erscheinung treten können. Ks ist namentlich der Fresse streng

verboten, irgendwelche Ausführungen in diesem Sinne zu bringen, und die

ungewöhnlich scharf gehandhabte Zensur 1 läßt auch von Druckwerken jeder

Art nichts durchgehen, was irgendwie Anlaß zu einer Denunziation geben

könnte. So ist weder etwas von Krrichtung von Schulen noch von Grün-

dung nennenswerter Gesellschaften zur kulturellen Hebung zu berichten.

Von den Aufsätzen wurde einer, »Lei Tuns et /es Indigenes en Triptf

litaine- von Slo lisch, bereits erwähnt. •Chine et Twyuie- von Vissiere

wird unten (bei II) behandelt. »Lei litres en Turt/uie* von Mohammed
hjinguiz (III 244 — 25H) ist unvollständig und ungenau. -La Medecine en

Turquit' von Abdul -Hak im Hikmet, vordem Professor der Physiologie

an der medizinischen Fakultät in Konstantinopel (HI 38—72), ist ein nicht

ungeschickter Abriß, der mit Sachkenntnis und Freimut geschrieben ist. Ks

befremdet, daß das hervorragende Wirken unseres Landsmannes Ried er

Pascha mit keinem Worte erwähnt wird. Obwohl neben dessen großem

Werke .Für die Türkei. Selbstgelebtes und Getrolltes. (2 Bde., .lena, Fischer

1903/04)' diese Skizze verschwindet, ist sie wegen einiger Bemerkungen,

die den Muslim und den Osmanli verraten, beachtenswert.

1 Auf meiner Forschungsreise 1902/03 »teilte ich fest, daß die Nogai-(Wolga-)

Tataren von den Russen als äußerst ruhrige und intelligente Geschäftsleute gefürchtet

werden. Bekannt ist die Tätigkeit der Pressen in Kasan. Leider ist, wie von den

Russen selbst zugestanden wird, durch das Kingreifen der Regierung und die Nach-

giebigkeit der Muslime gegen deren Anregungen die literarische Entwicklung in ein

nicht günstiges Fahrwasser geleitet worden. Dazu kommen Einflüsse von Stambul

her, die auf eine Osmanisierung der Sprache hinzielen. So darf man durchaus nicht

in allem, was in Kasan gedruckt ist, treue Bilder der Sprache, auch nur der histo-

risch entwickelten Literarsprache des Landes, sehen. Es ist vielmehr dem Sprach-

forscher mit den Kasaner Produkten größte Vorsicht geboten.

1 Beispiele ihrer Tätigkeit (sie läßt nicht das Wort -Vaterland- durchgehen

n. dgl. in.) stehen bei Giese, - Der Entiricklunguyung tier modernen o*mani*chen

Uteratur- in Rudolf Haupt, KaL 13 (Ost- und West -Türkisch) 190b, S. XV.
1 Ein dritter Band soll im Manuskript fertig sein, seine Herausgabe wird aber

iur Zeit nicht für opportun gehalten.
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Unter den kleinen Nachrichten nimmt das Verkehrswesen die Haupt-

stelle ein. Ks finden sich Einzelheiten über die Mekkabahn, die wohl als

Nachtrag zu Auler Paschas bekannter vortrefflicher Arbeit dienen könneo;

auch das syrische Bahnnetz wird besprochen (1 250— 252. 408 f. 1156.

222 f. III 289. 524) Zu der Mitteilung über die Eröffnung der Fahrstraf*

Aleppo-Bagdad (111 278 f.) ist hinzuzufügen, daß nach einer Mitteilung deut-

scher Zeitungen im Dezember 1907 die Einrichtung des Automobilverkehn)

zwischen den heiden Städten in Aussicht genommen ist, und daß nach

persönlichen Mitteilungen die Fahrzeit der Wagen immer noch 10 Tage

statt der fahrplanmäßigen (i Tage beträgt. Im Anschluß hieran sei erwähnt,

daß im Februar d. J. die Kaiserlich Oamanische Oberpostdirektion den Auto-

mohildienst zwischen Bulgurlu, dem gegenwärtigen Terminus der Bagdad-

bahn, und Aleppo einzurichten beschlossen hat*. — Die Mitteilungen über

den Jemenaufstand sagen nur Bekanntes. Vortrefflich ist die Beleuchtung

der Verhältnisse Südarabieus in dem Artikel Bouvats -La Revolte du Yemen.

(IV 91— 100), der unter anderem einen Auszug aus einer 1905 oder 190».

erschienenen arabischen Schrift Tiber die Einnahme von San'ä durch den

Emir Jahjä enthält*. — Einige Mitteilungen über den neuesten Stand der

1 An der Ausfuhrung dieses Beschlusses wird die Konzession zum Weiter-

bau, die S. 208 Anm. I nachträglich berichtet ist, nichts ändern, vielmehr werden

die Bahnarbeiten, die auf der Strecke Bulgurlu-Aleppo eine bedeutende Bewegung

mit sich bringen, die Herstellung des Automobildieustcs mit regelmäßigem Be-

trieb nur noch nötiger machen. Die Bahnarbeiten werden ihn nicht hindern, da der

Schienenweg von der gegenwärtigen Straße etwas abweicht. Auch ist zu bedenken,

daß Aleppo kaum vor 1912 erreicht werden wird.

2 Über dieselbe Episode liegt mir ein Tagebuch vor, das in Sana vom 20. De-

zember 1904 bis 19. Mai 1905 geführt wurde. Es ergänzt vortrefflich jenen Bericht,

der in den chronologischen Angaben etwas unbestimmt ist. Der Vertrag fiber die Über-

gabe Saii'as an den Imam wurde in (iarjet el Kabile am 13. (14.?, 15.?) April

190."» geschlossen. Nach meinem Gewährsmann waren die Bedingungen folgende:

I. DieOsmanlis behalten Ta'izz, Ibb, Machadir, Qataba, Rada', d.h. die ganze Linie,

die an die englischen Besitzungen anstößt: 2. Sana und das umliegende Gebiet bis

Manucha wird dem Imam übergeben, der den Abzug der türkischen Beamten in jedrr

Weise erleichtert; 3. Waffenstillstand auf ein Jahr, während dessen der Imam mit

dem Sultan zu einen« Übereinkommen zu gelangen sucht; 4. Übergabe sämtlichen

Kriegsmaterials, des Hospitals, beweglichen und unbeweglichen Eigentums der osma-

nischen Regierung, auch der Archive, au den Imam, der sich verpflichtet, lÜr ihre

Erhaltung während des Waffenstillstandes zu sorgen; 5. alle Reklamationen gegen

die oamanische Verwaltung und gegen Beamte sind in Manacha anzubringen, wo die

Regierung eingerichtet wird; es sollen keine Verfolgungen türkischer Beamten in

San a auf Reklamation von Arabern stattfinden. Unterzeichnet wurde der Vertrat;

von dem Mektubdschi des Wilajets Redscheb Efendi, dem Oberst Ibrahim Bcy vom

Geneialstabe und zwei andern Beamten. Die Leitung der Revue wird sich ein Ver-

dienst erwerben, wenn sie die Entwicklung im Jemen sorgfältig im Auge behält and

eine Darstellung der Ereignisse nach jenem Vertrage gibt. Nach den mir vorliegen-

den Nachrichten hatte Faizi Pascha, der bald nach dem Vertrage mit auserlesenen

Truppen, zum Teil Albaneseu, Sana wieder besetzte, schwer zu kämpfen; er beging

zudem die Unklugheit, sich durch einen geschickten Zug der Feinde herauslocken
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Fabrikation der sogenannten Smyrnateppiche gibt der französische General-

konsul in Smyrna Paul Blanc (III 279— 281). — Als Knriosum sei er-

wähnt, daß nach einer Notiz, die auf den •Kasan Muchbiri* vom 15./28. Ok-

tober 190b" zurückgeht, das Grabmal Nasreddin Chogas in Akschehir, das

zerfallt, wiederhergestellt werden wird, und daß eine Subskription dafür

1725 Ruhel ergeben hat, was bezeugt, daß die russischen Muslime sich

den Sinn für groteske Komik bewahrt haben.

Die in Südeuropa verteilten Türken finden Erwähnung nur in den

kleinen Nachrichten, ausgenommen •Pojmlation Musulmane de la Rottmanie

der Popescu-Ciocanel einen Aufsat/, widmet (1 183— 197). Mitteilungen

aus Montenegro (I 412), Griechenland (I 424), Bulgarien (I 592), Kreta (II

f>7. III 277) und Ungarn (I 305. II 224) unterrichten über die Lage der

Muslime in diesen Ländern. Ein Aufsatz ist Bosnien gewidmet: • 7/ Islam

en Bosnia et llerttyopine* von Imzä Mahfoüz [Anonymus] (II 289— 309);

vgl. dazu »Lts Musulman* m Boenie-Herzegovine* 1 412. 592.

Nun die Mitteilungen über II. das Ostgebiet: Ostasien mit Indien

und dem Malaiischen Archipel.

tu lassen und sich zu weit von der Operationsbasis zu entfernen; er erlitt eine

schwere Niederlage und erreichte nur mit Mühe wieder die Stadt, nachdem er zwei

Drittel seiner Truppen verloren (Oktober 1905 — Januar 1906). Seitdem sind die

Versuche der Araber, die Hauptstadt den Türken wieder abzunehmen, fruchtlos ge-

wesen. Sie bedrohen aber beständig die Verbindung San as mit lludaida, und die

Türken können sich auf dieser Su-ecke nur in größeren Massen bewegen. Ein ent-

scheidender Erfolg der »Aufständischen, ist nicht zu erwarten, denn die in San'a

liegenden Truppen sind hinreichend mit Munition und Proviant versehen. Dazu

kommt, daß unter den Arabern keine Einigkeit herrscht. Der Imam Jahja hat mit

mehreren Prätendenten zu kämpfen, und die Osmanlis schüren den Zwist. Das Land

leidet schwer unter diesem Zustande. Die Bevölkerung hat weder Vertrauen zu der

osmanischen Regierung noch zu den eignen Stammeshäuptcru, die fast ausschließlich

persönliche Interessen verfolgen. Nach der mir vorliegenden Schilderung des lmam

Jahja ist dieser ein für die Sache seines Volkes begeisterter und hart arbeitender

Mann, der wohl geeignet wäre, ein autonomes Staatswesen zu leiten, auch bereit ist,

mit dem Herrscher des osmanischen Reiches zu einem Einvernehmen zu gelangen.

Aber seine Mittel sind zu gering, um eine genügende bewaffnete Macht zur Durch-

setzung seiner Ansprüche sowohl gegen die Türken als gegen die Feinde im Innern

in halten. So ist dem traurigen Zustande kein Ende abzusehen, wenn nicht eine

internationale Vereinbarung oder eine starke Finanzmacht eingreift. Die zweite Mög-

lichkeit ist bedingt durch die Überzeugung, daß die Wiederbelebung der alten Han-

delsstraße durch Arabien vom Mittelmeer zum Indischen Ozean ausführbar und ge-

winnbringend ist. Welche Schwierigkeiten ein starker Wille zu überwinden vermag,

zeigte der Bau der Bagdadbahn und der der Mekkabahn. Ist Mekka erreicht, so

bleiben bis Aden noch ± 1 300 km herzustellen. Die Strecke Aden-San a ist voll-

kommen bekannt, und die Legung der Schienen auf ihr kann jeden Augenblick vor-

genommen werden. San'a -Mekka ist zum Teil unbekanntes Gebiet. Wir haben aber

orientierende Darstellungen der Hagi^straße, und diese zunächst durch geschulte Mus-

lime, wie sie England und Frankreich in größerer Anzahl zur Verfügung haben, er-

gänzen zu lassen und dadurch zunächst ein allgemeines Bild von der Trasse zu ge-

winnen, wäre die erste Aufgabe.

*tt<L Bob. f. Orient Spr»«hM». 1S0& IL Abt 15
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Die 'Notes sur les Musuhnans chinois • (I 388— 31)7) von Ni gar ende

sind die Aufzeichnungen eines Korrespondenten in der Mandschurei, der

wahrend eines Aufenthaltes in Peking diese Notizen sammelte. Sie sind

recht allgemein gehalten und stammen, in ihrer naiven Bewunderung für

die Qualitäten der chinesischen Muslime, aus islamischen Kreisen. Die Re-

daktion hat nach S. 388 Anm. aus Platzmangel die statistischen Angahen

fortgelassen und begnügt sich mit der Mitteilung des folgenden Satzes (Aus-

zug): Die zwanzig Millionen, die Dahry de Th iersant angiht, sind über-

triehen; protestantische Missionare gahen noch höhere Ziffern. Diese

Schätzungen sind zu hoch, und man wird mit fünfzehn Millionen, dem Fünf-

undzwanzigstel der Gesamtbevölkerung von etwa 400 Millionen, der Wahr-

heit am nächsten kommen; übrigens sind die Muslime durch die Aufstände

in .lünnan und Kansu und die darauf folgenden Massaker sehr reduziert 1
.

Der Verfasser teilt seinen Artikel in die Abschnitte: Caracteristiques — Pro-

fessions — Situations sociales — Rapport avec les Chinois — Rapports avec ks

Chretiens — Relations avec fei Musulmans de* autres pays — Observation du

Coran — Deyre (Vinstruction religieuse — Organisation. In dem Kapitel über

die Beziehungen zu den andern Muslimen wird festgestellt, daß die Chinesen

die Mekkawallfahrt nur sehr selten machen, und daß lange Zeit keine Be-

ziehungen zwischen ihnen und dem Sultan bestanden. Man erinnert sich,

daß, als die chinesischen Wirren im Jahre 1900 ausbrachen, zum allgemeinen

Krstaunen der Sultan mittun wollte, daß es aber schließlich nur zur Dele-

gierung eines Spezialgesandteu kam, Knwer Paschas, der mit mehreren

Ulemas Knde 190(1 nach China abdampfte. Diese Mission ist von einem

mysteriösen Dunkel umgeben. Sicher weiß man nur, daß sie völlig ergeb-

nislos verlief. Kines Tages war Knwer wieder zu Hause und führt seit-

dem ein beschauliches Leben'. Keinesfalls steht mit Enwer Paschas Wirk-

samkeit in irgendeiner Verbindung der Besuch des Mufti von Peking in

Konstantinopel, auf den schon eine Redaktionsnote (I 395) hinweist: -Die

Zeitungen haben im November [190(5] davon gesprochen, daß in Kairo eine

Mission chinesischer Ulemas angekommen sei. die die Azhar-Sehule be-

suchen und sich dann nach Konstantinopel begeben sollen, um türkische

Ulemas für China Zugewinnen; man schreibt uns aus Kairo, daß der Mufti

von Peking durchgekommen sei; doch habe sein Besuch viel weniger Auf-

sehen erregt, als der eines jungen Doktors der Universität Aligarh. der

seine Studien in Cambridge, Göttingen und Paris gemacht hatte, und der

eine stark besuchte Vorlesung hielt.« Jenem Mufti ist unter »Un Clenw

chinois ä Constantinople et au Caire- (I 398— 400) ein Artikel von AI- Kitifa

gewidmet, der zunächst über die Anwesenheit des Abdurrahman, Muftis

von Peking, beim Selamlik des Sultans nach dem hjdäin vom 22. Dezeml>er

1 Die Schätzung von 3'2 6O0O0O Seelen hei Jansen, Verbreitung de* hlam*

(1897), S. 37 ist mir immer zu hoch erschienen.

5 über die Persönlichkeit dieses Sondergesandten und über seine Reisescliict-

sale habe ich Privatnaehrichteu ; doch ist nicht sicher, wie viel davon dem im Orieul

nur zu geschäftigen Klatsch zuzuschreiben ist.
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190t> berichtet und dann den Inhalt einer Unterhaltung des als Heraus-

geber der Zeitschrift • Almuqtahas« bekannten Mohammed Kurd 'Ali mit

dem Chinesen nach einer Sondcrmitteilung dieses Journalisten wiedergibt,

auch alle Übertreibungen, so daß man wohl an die Richtigkeit der Wieder-

gabe glauben kann. Die Unterhaltung fand übrigens schriftlich statt, da

der Chinese wohl arabisch schreibt, aber nicht spricht'. Nicht ohne In-

teresse ist die Angabe Abdurrahmans (S. 39'.)): 'Les jeunes Musulmans yui

reulent apprendre les sciences profanes vont dans les ecotrs ofßcielles ; fanner pro-

chaine, suivant Vexemple des Iwuddhistes, ils irrmf ehiditr au Japon*. Also auch

sie. Es wäre nicht ohne Interesse festzustellen, wie groß der Prozentsatz

der Muslime unter den notorisch zahlreichen jungen Chinesen ist, die in

Japan studieren. Üaß sich unter ihnen eine Anzahl befinden . ist keine

Frage. Denn die muslimischen Chinesen sind im Durchschnitt geistig reger

und energischer als die buddhistischen. In Kairo war Abdurrahman Gast

des als Gelehrter und Kalligraph in Ägypten geschätzten Mustafa Qab-
bäni. Uber den Erfolg der Audienzen Abdurrahmans bei dem Emir el-

mti'minin liegt eine Nachricht nicht vor. Er wird jedenfalls sehr gefeiert

worden sein und nur einen beschränkten Einblick in die Gesamtinge des

grüßten Reiches im Islam gewonnen haben. Daß diese Ostasiaten fähig

sind, sich schnell ein sicheres Urleil über fremde Verhältnisse zu bilden,

ist höchst zweifelhaft. Ich machte darüber nur eine Erfahrung, die recht

lehrreich war. Der Kadi von Kaschgar, den ich am 22. Oktober 1 1*0*2 be-

suchte, erzählte mir von seinem Besuche Stambuls, und ich mußte fest-

stellen, daß ihm von dem ganzen Aufenthalt nichts in Erinnerung geblieben

war als die Audienz lieim Großherrn und die kurze Erwähnung dieser

Audienz in einer türkischen Zeitung. Er behauptete, der Sultan habe ihn

eingeladen, seinen Wohnsitz in Stambul zu nehmen, und er hoffe noch •

immer, mit seiner zahlreichen Familie dieser Einladung Folge leisten zu

können, sobald er seinen Grundbesitz verkauft habe. Die chinesische Re-

gierung hat aber ein wachsames Auge und verhindert geschickt alle Ver-

suche, unter ihren islamischen Untertanen Propaganda zu treiben. Andrer-

seits gibt mau sich in Stambul kaum einer Täuschung darüber hin, daß

die Muslime Chinas für den vom Sultan gewünschten Zusammenschluß kein

bedeutendes Element bilden, da sie schwer um die eigene Existenz kämpfen

müssen und weder wirtschaftlich noch geistig einer Bewegung großen Stils

würden nützen können. Solche Berührungen mit China sind aber deshalb

sehr erwünscht, weil sie Aufsehen in der islamischen Welt machen, und

die Bewohner der Hauptstadt, rerum novarum cupidi, durch die glänzenden

Berichte und den show über die wahren Zustände hinweggetäuscht werden.

Doch auch ernstere türkische Staatsmänner haben sich gelegentlich mit dem

' Auch mit der Schrift wird es nicht ganz leicht gewesen sein, denn die chine-

sischen Muslime schreiben eigenartig; vor Jahren kamen chinesische Muslime durch

Kairo, die Geschriebenes hinterließen, das von den Ägyptern als kaum leserlich be-

staunt wurde. Proben chinesisch-arabischer Zierschrift befinden siel» in Privatbe-

sitz in Leipzig. Vgl. auch die iu meinem 'Der islamische Orient- I dem Aufsatze

•Zir« islamische Kanton- Drucke- beigegebenen Proben S. (59 und Taf. 1.

16*
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Gedanken osmanisch-chinesischer Beziehungen beschäftigt, freilich nicht auf

Basis der Religion, sondern auf der der Interessen -Weltpolitik. Einen voll-

gültigen Beweis dafür liefert der kurze, aber sehr charakteristische Auszug

aus dein Reisetagebuch eines chinesischen Diplomaten (III 1— 9): »Chine et

Turquie dans le journal de voyage de Sie Fou-Tsch'eng-, den A. Vissie re

mitteilt. Im Jahre 1878 hatte der Thron ein Reglement des Tsong-li .1 amen

sanktioniert, nach welchem die chinesischen Gesandten ein Tagebuch führen

müssen. So entstand das wichtige Journal des Marquis Tseng Ki-Tso
und das des Sie Fou-Tsch'eng, der als Gesandter für England, Frank-

reich. Belgien und Italien am 6. März 1890 in Marseille ankam und, gegen

Ende 1893 zurückberufen, bei seiner Ankunft in China starb. Sein Tage-

buch, gedruckt in drei Heften, Shanghai 1892, behandelt seine Mission his

zum 8. April 1891. Das wichtigste Stück darin ist die Aufzeichnung vom

14. Mai 1890 über eine Unterredung mit dem türkischen Botschafter

Rüste m Pascha 1
. Sie sagt: -// m'a dit, de plus: 'Les conditions dans Ls-

quelles se trouvent la Turguie et la Chine se ressemblent. Plus tard, il y auro

certainement des hommes qui trameront de nuire ä nos deux pays, et nous ressen-

tirons, ä un haut degre, la compassion reviproque qui nait d'un mal commun.

Si nos deux peiys pouvaient conclure un trotte de paix qui les lidt comme pay*

amis, er srrait reellement un avantage pour l'un et pour l'autre. En effet, notrt

trainie intime, c'est la Rus.?ie\« Darauf folgt eine Ausführung des chine-

sischen Legationssekretars in London, Sir Halliday Macartney*, der Sie

begleitete. Sie tritt lebhaft für einen Friedensvertrag zwischen China und

der Türkei ein und geht davon aus, daß jedes Land, dem Gefahr von Ruß-

land drohe, Freund der Türkei sein müsse. — Dein chinesischen Territorium

gehört Chotan au, jene denkmalreiche Gegeud Turkestans, der Aurel

Stein sein monumentales 'Ancient Khotan* gewidmet hat. Dieses Werk

gab Le Chatelier Anlaß zu seinem *A propos de V" Ancient Khotan de M.

Aurel Stein- (II 470-— 49h), einer sehr geschickten Zusammenstellung von

Tatsachen der Forschungsgeschichte, die S. 485— 488 auch einige Mitteilun-

1 Ich kannte diesen intelligenten und energischen Beamten, als er Mutessari
t'

des Libanon war. Nach Ablauf seiner Amtsperiode im Jahre 1883 wurde er nicht

wieder ernannt, sondern durch den weniger fähigen Wasaa Pascha ersetzt. Nach

kurzer Ruhezeit ernannte ihn der Sultan zu seinem Vertreter in London, wo er ISS

starb. Rüstern Pascha war der Sohn Mahmuds II. und einer Italienerin und trat früh

in den Pfortendienst ein. Er soll eine Zeitlang in den Listen als Muslim geführt

worden sein.

a Er ist der Vater des gegenwärtigen Special A*8i*t«nt for Chinese Afair-

to Ute Resident in Kashmir, Sir Geo rge Macartney, der als ausgezeichneter Kenner

der chinesischen Verhältnisse gilt und das Chinesische im wahren Sinne als Mutter-

sprache spricht. Er mußte I'.mki infolge einer Differenz mit dem russischen General-

konsul Petrowski weichen, kehrte aber nach Abberufung Petrowskis auf seinen

Posten zurück, den er noch gegenwärtig inne hat. Ein bedeutender Vorfahr der

Macartneys ist jener Gouverneur von Madras, der an der britischen Gesandtschaft

nach Peking teilnahm, die ein Gegeuzug gegen die chinesische Politik Peters des

Großen war.
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gen über wissenschaftliche Arbeiten seit dem Werke Steins enthalt. —
Die Literarsprache Chinesisch -Tnrkestans, das Caghatai, wird behandelt von

I.iicien Bouvat in -Le Domaine yefxjraphique et UtiguiUique du Djagatai*

(III 259— 270). Soweit dieser Aufsatz sich mit sprachlichen Dingen be-

schäftigt, stützt er sich hauptsächlich auf die Arbeiten Vamlierys über die

Türksprachen. Die Klassierung ist nicht durchsichtig, öfter unrichtig. Kei-

nesfalls darf gesagt werden (S. 2*51): .Aujourd'hui l'uzbek, nizbek tili, doit seul

/tre consider* comme le djagatai au sens propre du mot.' Ks ist dabei über-

sehen, daß Caghatai durchaus nur für jene Mischsprache gebraucht werden

darf, die in der Literatur lebt, und nel>en welcher das Sartische, das üz-

bekische und das Turki Chinesisch -Tnrkestans (mit zahlreichen Varietäten)

als Sprechsprachen hergehen, die Kinbrüche in die Literatursprache machen,

aber eigene Literaturen noch nicht entwickelt haben 1
. — Unter den *Xotrs

>t Nouvelles*, die sich auf China beziehen, liebe ich folgende hervor: 1 IIS f.

Persischer Brief des Mohammed Sa' id in Peking au den Iqdäm, den dieser

am 2b\ Mai 190b" türkisch brachte, daß der Oberulema Chinas, Mohammed
AlMhilbäqi, mit anderen U leinas und einem Buchärägelehrten, Abdurrfthmln,

der in Peking Wohnsitz genommen hat, an chinesische Zeitungen, die vom
Islam schlecht gesprochen, eine Berichtigung gesandt und am Tage danach

einen sehr besuchten Vortrag über den Islam gehalten habe; mitten in der

Sitzung bekehrte sich ein Zoroastrier. — I 588 treten zwei chinesische Offi-

ziere auf, die über Petersburg in die Türkei gehen, um Lehrer für China

KU suchen. — II 570— 573 »Ises Mosquees de Petrin-, eine gute Zusammen-

stellung; wir besitzen zahlreiche Mitteilungen über Moscheen in China;

Einzelheiten teilte mir Carl Arendt mit, von «lein ich auch eine Photo-

graphie der Kantoninoschee erhielt. — I 117 f. - Us Musulmans de Kharbin..

Einzelheiten zu den allgemeinen Nachrichten im Mu'aijjad vom 19. April

1906 und im Iqdäm (Mai 190<i) über das Anwachsen des Islams in der

Gegend von Charhin; eine Moschee wird gebaut. — I 275 wird die Nach-

richt der Zeitung Alliwa vom I. Juli 1906 (nach der Zeitung Nur) gege-

ben, daß der Islam sich in Tibet ausbreite, da zahlreiche turkestanische

Muslime eine lebhafte Propaganda treiben. Ks ist bei Tibet jedenfalls nur

an Klein-Tibet (Ladach und Baltistan) zu denken.

Man weiß, wie energisch sich im Islam das Interesse auf Japan kon-

zentriert hat, und wie die ganze islamische Welt mit dem Gedenken bear-

beitet wird, daß dort umfängliche Bekehrungen bevorstehen. Ks ist ver-

1 Alles Allgemeine über die Türksprachen Zentralasiens ist mit der größten

Vorsicht aufzunehmen. Unbenutzbar sind Vämbervs Angaben, weil sie in unkritischer

Weise generalisieren und nicht von vergleichend historischen Gesichtspunkten geleitet

Miid. Meines Krachtens dürfen diese Dinge nicht behandelt werden, wenn man nicht

aus eigner Beobachtung oder aus zuverlässigen neuen Quellen schöpfen kann. Wich-

tige Aufschlüsse stehen bevor, wenn die beträchtlichen Sammlungen des Dr. Gregor
Almäsy vorliegen werden. Zur Kenntnis des kaschgarischen Turki gab ich Beiträge

in -Kin türkischer Text aus h'asgur- in Keleti Szemle V (1904) und VI (1905)

und in .Z>i> Geschichte ron den Vierzig l*ibrrn tCiUrn). I. Ein türkischer Text aus

Jarkend- in Mitt. d. Sem. f. Orient. Sprachen VIII (1905), Abt. II.
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dienstlich, daß F. Fa rj en el der Frage den Aufsatz •/> Japon et V Islam-

(I 101— 114) gewidmet hat. Er ist eine reichhaltige Zusammenstellung von

Tatsachen und hütet sich, unvorsichtige Wechsel auf die Zukunft zu ziehen.

Den glühenden Illusionen der ganzen lslainwelt steht eine kühle Haltung

iler Japaner gegenüher, die nach ihrer hekanntcn Art das islamische Liehes-

werben sich gefallen lassen und im ührigen die Augen offen halten für das.

was in den Landern des Islams vorgeht. Einzelheiten aus islamischen Blättern

findet man 1 58«. Bemerkenswert ist die Äußerung Aga Chans, er glaube

nicht, daß Islam und Christentum in Japan eine Zukunft haben, da Shin-

toismus und Buddhismus täglich an Bekenneru zunehmen. Üa Aga Chan
diese Äußerung einein japanischen Journalisten gegenüher tat, so kann sie

mit politischer Berechnung erfolgt sein.

Den Islam in Indochina behandelt Antoine Cabaton in • Notes nur

V Islam dans l'Indo-Chine franchise- (I 27— 47), mit Religiouskarte S. 33. Die

in diesem Artikel oft erwähnten Schams finden eine Sonderbehandlung durch

denselben Autor in -Les Chams musutmans dans l'Indo-Chine francaise* (11

129— ISO; S. 109 sind zwei Seiten eines Moraltraktats der islamischen

Schams in Kambodschaschrift abgebildet.

Der Malaiische Archipel findet nicht sehr ausgiebige Behandlung.

Den Philippinen ist gewidmet der Aufsatz -Les Mtisulmans des Philippines-

von A. Le Ch atelier (I 207— 220), der sich selbst als eine Bearbeitung

von * The Philippine Islands» von John Foreman (London 190t!) bezeichnet.

Eine Notiz über die sehr bedeutenden Publikationen des »Bureau qfScienc/'

der Pliilippinenregierung findet sich I G30 f.

Aus Niederländisch-lndien berichtet A. Cabaton in -Organisa-

tion du clerge mttsultnan aux Indes-Ncerlandaises* (I 505— 521), und derselhe

Autor gibt (I 221—249) • Notes de bibliographie Indo-Neerlandaüo 1 5SG ff.

wird die islamische Bewegung in den Besitzungen Hollands nach den «Ham-

burger Nachrichten« vom 5. Januar 1907 besprochen.

Weit umfänglicher als die Nachrichten über China, Japan, Indochina

und den Malaiischen Archipel sind die über die zweite Großmacht des Ost-

gebietes: Britisch-Indien. Die vortreffliche Behandlung seiner Beziehungen

zu Afghanistan durch Le Chatelier, wie sie sich durch den wichtigen Be-

such des Emirs Habibulläh gestalteten, wurde schon erwähnt (s. S. 212). Von

Bedeutung ist der Aufsatz über die Ahmadija-Bewegung (1 533— 57K): *A

short Sketch of the Ahmadyya Movement* von Anonymus. M. Th. Houtsina

hatte die Herausgeber der Redete of Religions, des Organs des Propheten

Mirza Ghuläm Ahmad Qädijäni, gebeten, ihm eine kurze Darstellung

der Glaubenslehre zu senden, und erhielt durch Vermittlung von Denison

Boss, Direktor der Medresse in Kalkutta, diesen Short Sketchy der recht

ausführlich und eingehend ist. Ich bemerke dazu, daß eine lehrreiche Mit-

teilung über die Ahmadija sich findet in Goldziher, Die Religion des Islam*

[Kultur der Gegenwart 13], 131«. Ich seihst horte von der Sekte von

1 S. 135 ist verwiesen auf «Die Flugschrift von Gr is wo ld, Mina Ghulajti

Ahmed the Maluli Messiah of Qidiän (Lodiana, 1902)..
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zwei Seiten: 1. in Kasehgar Oktober 1902, wo der syrische Muslim Sa' id

EUasel ans Tripolis als Anhänger des verhaßten Ketzers Ahtned Qädijäni

verklatscht worden war (vgl. mein Chinesisch-Turke&tan Anm. 85), 2. in Berlin,

wo Herr Alm Na^r Mohammed Wahid, Inspektor der Medresse in Dhacca

(Ostl>engalen), mir im Mar/. 1907 berichtete, die Sekte habe nichts zu be-

deuten; ihre Anhänger seien nur geringe Leute und die Bewegung sei im

Abtlauen (offizielle Version der orthodoxen Kreise). Hin deutscher Korscher

traf mit Qädijäni-Leuten in Indien zusammen und stellte fest, daß sie ernst

arbeiten und sich besondere mit vergleichender Religionswissenschaft be-

schäftigen (mit Benutzung deutscher Werke); auch geschulte Ärzte gibt

es unter ihnen; er hatte den Eindruck, daß der Qadijanismus sich noch aus-

breite. — Die Universität Aligarh, die in letzter Zeit so olt erwähnt wurde,

gibt L. Bouvat Anlaß zu seinem Aufsatz • 1* College anglo-oriental d'Aligarh»

I 380— 387; vgl. 1 275. 583 f. II 371. Am lebhaftesten trat Muhsin ul-

mulk fur die Schaffung einer islamischen Universität fur Indien ein, deren

Kern die Schule von Aligarh sein sollte. Sie wurde besonders gründlich

erörtert in der Versammlung der Muhammadan Educational Conference in

Delhi 1902 unter dem Vorsitze Aga Chans. Auch hier finden wir also

diesen hervorragenden Mann, der an allen öffentlichen Angelegenheiten seines

Landes energischen und wirksamen Anteil nimmt und sehr wohl die Studie

verdient, die ihm Le Chatelier gewidmet hat (»Aga Khan* I 48— 85).

Zu der verdienstvollen Arl>eit bemerke ich, daß die S. 57 mit allein Vor-

behalt wiedergegebene Notiz in The Sphere vom 30. .Inni 1900: »A k'ash-

gar et en Mongolie V Aga Khan campte amtti un grand nomltre de fidele/t» un-

richtig ist. Es handelt sich hier vielleicht um eine Verwechslung auf Ci rund

des Wortes Chadicha, das die Anhänger Aga Chans und zugleich die Hei-

ligenfamilie Turkestans bezeichnet; diese beiden Gruppen haben aber nichts

miteinander zu tun. Dagegen kann ich aus glaubwürdiger Quelle mitteilen,

daß sich Chodschagemeinden in den Pamirs und versprengt in Ortschaften

Russisch -Turkestans finden. — Aufsätze sind noch gewidmet der Swadeschi-

Bewegung (»Le Mmtvement Sxcadrci» von Julien Vinson I 22— 20) und

dem Süden Indiens (»Les Mtmtlman* du Sud de l'Inde» von demselben II

199—204). Die * Notes et AWtWtV.v. sind so mannigfaltig, daß sie nicht ver-

zeichnet werden können. Auf die Ilindufrage haben Bezug I 419. 578. 584.

II &2. 233. 561.

Die Gärung in der Islamwelt auf politischem und religiösem Gebiete

hat richtig erkannt daß eins der stärksten Mittel des Erfolges die Her-

stellung einer geschickten Presse ist, durch welche die Gedanken, die die

führenden Geister bewegen, in die Massen getragen werden. Man kann

den Männern, die in dieser Richtung wirken, die Anerkennung nicht ver-

sagen, daß sie mit Gewandtheit und Temperament vorgehen. Aber sind in

den alten Kulturländern unter den Kräften, die das Preßgewerbe betreiben,

minderwertige und zweifelhafte Elemente, so ist in dem ungeschulten Orient,

in welchem bei den Preßleuten selbst noch keine Tradition und hei dem

Publikum keine Kritik besteht, der Prozentsatz der Unberufenen ein un-

gleich höherer. Diese Schäden müssen in den Kauf genommen werden,
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wenn das wichtige Bildungsmittel überhaupt zu seiner Entwicklung gelangen

soll. Das Unheil, das etwa angerichtet wird, ist geringer KU bewerten als

die Erfüllung der Massen mit einem beträchtlichen Lehrstoff, ihrer Bekannt-

machung mit der Außenwelt, dem Herantreten anderer Tendenzen als der

der gewohnten Umwelt. In Vorderasien war bisher nur ein einziges Volks-

tum, das, durch seine geographische Lage am Mittelmeer mit den Gewohn-

heiten der europäischen Kultur vertraut, sich mit dem Preßwesen vertraut

gemacht: das arabische. In Syrien und Ägypten entstanden seit etwa 1850

Zeitungen und Zeitschriften in arabischer Sprache. Ihre Zahl und Bedeutung

wuchsen seit 1870 beständig, wenn auch ein großer Teil der auftauchenden

Organe nur ein kurzes Leben besaß. Beachtenswert ist dabei, daß sich auf

diesem Gebiete besonders rührig und gewandt die arabischen Christen

Syriens zeigten, die dabei die Unternehmungslust und die geistige Regsam-

keit, zugleich auch wirtschaftliche Findigkeit bewiesen, die schon ihre Vor-

eltern, die aramäischen Berater und Ausbeuter in Palmyra und Petra, aus-

zeichneten. Aber auch der Islam und sogar seine Theologen haben die

Wichtigkeit der Presse erkannt und vertreten in ihr ihre Ideen mit Eifer.

Daß die moderne Bewegung, die auf die Sicherstellung der Volksrechte, auf

die Hebung des geistigen Lebens namentlich durch den Unterricht und auf

die Stärkung des Nationalgefühls hinarbeitet, in ihren Regungen sich durch

die Presse als ihren Exponenten erkennen läßt, bedarf keines Beweises.

Selbst der mit Sprache und Brauch des Landes vertraute Beobachter an

Ort und Stelle wird nur selten in der Lage sein, durch persönliche Berüh-

rung mit Vertretern verschiedener Richtungen oder durch sachkundige be-

zahlte Auskunftgeber sich ein vollständiges und richtiges Bild zu machen.

Liegen Erzeugnisse der Tagespresse vor. die die Stimmungen spiegeln, so

ist damit die Gewinnung eines solchen Bildes nicht verbürgt; aber es sind

Handhaben da, um zu Personen und Verhältnissen Fühlung zu gewinnen. In

diesem Sinne ist als eines der Hauptverdienste der 'Revue* die ausgiebige

Berichterstattung über dir Presse der islamischen Welt zu bezeichnen Es

ist wahrhaft erstaunlich, in welcher Fülle aus den vier großen Kontinenten

die Erzeugnisse der Presse in Paris zusammengeflossen sind 1
, so daß die

1 Man darf von der Einsicht derer, die es angeht, erwarten, daß sie dem

bedeutenden Material, das sich in ihren Händen ansammelt, die gehörige Beachtung

schenken und es nicht einer unheilbaren Verzettelung anheimfallen lassen. Das

sicherste Mittel, dieses Material zusammenzuhalten und es denen zugänglich zn machen,

die, jeder für sein Gebiet, hier Beobachtungen zu machen haben, ist ein Museum
der islamischen Presse. Wenn Paris, das zuerst ein Organ zur chronistischen

Notierung aller Ereignisse der Islamwelt geschaffen und aus dem gesamten Islam

Mitteilungen über die Preßbewegung an sich gezogen hat, mit dem Beispiele eines

solchen Museums vorangeht, so wird das volle Anerkennung bei allen finden, die

fflr diese Dinge Verständnis haben. Das Gebiet ist so weit, und die Kreise, denen

mit einer derartigen Sammlung gedient ist, so ausgedehnt, daß wohl noch an andern

Stellen der nichtislaniischen Welt solche Mittelpunkte zu schaffen sich empfiehlt. Und

sollte nicht der Islam selbst zur Sammlung dieser Urkunden seiner Geschichte schreiten;'

Es käme dafür zunächst Kairo in Betracht.
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Berichterstatter dafür Has Material nur zu registrieren hatten. Die Revue-

hat aber noch etwas Besonderes getan, sie gibt nicht bloß die Namen der

Zeitungen und Zeitschriften, sondern sie begleitet ihre Besprechung oft mit

der Wiedergabe der ersten Seite oder wenigstens der Titelvignette, nicht

selten auch mit Wiedergabe der Zeichnungen illustrierter Witzblätter, wie

sie besonders in Persien reichlich erscheinen (vgl. unten) l
.

Eine nach Ländern geordnete Übersicht der Zeitungen und Zeitschriften,

die in den ersten drei Bänden der .ßerue- erwähnt sind, ist am Ende von

Bd. Ill (S. 67)8 ff.) gegeben. Sie gibt einerseits zu viel, indem sie Organe der

Orientalistik aufgenommen hat, die man hier nicht sucht (»Keleti Szemlf' von

Budapest, -Le Monde Oriental' von Upsala, -Riviita degli stttdi orientali- von

Rom), andrerseits zu wenig, indem häufig eine Angabe fiber die Sprache

fehlt, die keineswegs immer aus der Umschrift des Titels zu ersehen ist.

Hier ist nicht der Ort, eine Aufzählung zu geben. Fur eine fluchtige Orien-

tierung genügt der erwähnte Index, der zugleich die Stellen nachweist, wo

das Preßorgan in der 'Rente- erwähnt ist. Fur Arl>eiten, die sich an die

Presse anschließen (fiber sprachliche Entwicklung, kulturelle Verhältnisse,

Volkskundliches, politische Bewegung), ist die Ordnung und Darstellung des

hier vorliegenden Materials in ariderer Weise vorzunehmen*.

Aus all dem Obigen geht hervor: Die Islam weit ist in Bewegung.
Ein klares Ziel hat sie nicht vor Augen. Die Haupttendenzen sind: innere,

religiose Erneuerung im Sinne der Gläubigen und wirtschaftliche und kultu-

relle Hebung nach dem Vorbilde der Ungläubigen.

Das Mittelalter konnte eine wirtschaftliche Krise Europas sich auslösen

und ihr Heilung finden lassen in den Kreuzziigen unter religiösen Formen,

weil ein gewaltiger kirchlicher Mittelpunkt vorhanden war. Jene Bewegung

glitt an dem islamischen Vorderasien ab. machte ihm gerade die Haut naß,

ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Der moderne Islam würde es

nicht einmal zu einem Halbmondzuge bringen, selbst wenn er wollte. Er

wird aber nicht wollen, denn er ist bereits heute zu intelligent, in einer

Evolution solcher Art dauerndes Heil zu suchen.

1 Beachte besonders den reichhaltigen Artikel -La Caricature a Teheran, (mit

zahlreichen Abbildungen) von Nicolas III, 553—569.

3 Ich habe für ein beschränktes Gebiet eine Darstellung geliefert, die als Basis

weiterer Arbeiten auf Grund der Presse zu dienen geeignet sein dürfte: The Arabic

Pres* of Egypt, London 1890. Das bis zum gleichen Jahre bekannte gesamte Ma-

terial des arabischen Zeitungswesens behandelte mein -Die Zcitunyrn und Zeitschriften

in arabischer Sprache- in Specimens d'une Encyclopedic Musulmane, beide

l«99. Es ist dringend zu wünschen, daß sorgfältige, kritisch sichtende Darstellungen

der islamischen Presse in den verschiedenen Ländern gegeben werden, damit es ein-

mal zu einer Behandlung der islamischen Weltpresse kommen könne. Bedingung

ist, daß unablässig die Vorgänge auf diesem Gebiete verfolgt und von allem, was

ihm angehört, Proben gesammelt werden. Vgl. S. 232 Anm. 1 über den Plan eines

Museums der islamischen Presse.
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Die Windrose bei Osmanen und Griechen

mit Benutzung der Bahrijje des Admirals Pir-i-Re is vom

Jahre 1520 f.

Ein Fragment von Karl Foy f.

Aus dem Nachlasse herausgegeben von Frikdrich Giksk.

Die Veröffentlichung dieser Fragmente hatte Prof. Hartmann iitf letzten

Jahrgänge der Mitt. d. Sem. f. Orient. Sprachen, Jahrg. X, II. Aht., Westas.

Studien S. 303 versprochen. Er hat auch den wissenschaftlichen Nachlaß

des Verstorbenen zuerst durchsucht und den zerstreuten Blättern die Ord-

nung gegeben, die im allgemeinen hier beibehalten ist. Da sich inzwischen

noch größere Sammlungen Foys fanden und mir zur Prüfung, inwieweit sie

sich zum Drucke eigneten, übergeben wurden, so überließ Prof. Hartinann

mir auch gleichzeitig das vorliegende Material.

Leider sind es nur Bruchstücke, die ich bieten kann. Größere Ar-

beiten, die druckreif wären oder die vorliegende vervollständigen könnten,

habe ich in den hinterlassenen Schriften nicht gefunden. Das ist natürlich

schon im allgemeinen und ganz besonders für diese Abhandlung zu bedauern.

Trotzdem enthalten die Blätter so viel wertvolles Material, das schade wäre

der Vergessenheit anheimzufallen.

Zu den einzelnen Fragmenten habe ich nur wenig hinzuzufügen. I und

II repräsentieren den letzten Entwurf Foys und waren auch wohl in dieser

Gestalt von ihm für die Veröffentlichung bestimmt, da er an die Spitze von 1

seinen Namen gesetzt hat Ob II sich unmittelbar an 1 anschließen sollte,

ist nicht sicher, da mit II ein neues Blatt beginnt, während das letzte Blatt

von I nur zu einem Viertel beschrieben ist. Jedenfalls kann nicht viel fehlen,

da der Anfang «die geschilderten gemischten Systeme» die Worte

(S. 235) «viele Systeme sind dem Prinzipe nach gemischt« auf-

nimmt. III erweist sich durch sein Äußeres und dadurch, daß vieles von

ihm in I und II übergegangen ist, als ein früherer Entwurf. Ob von D

und V dasselbe gilt, oder ob sie die letzte noch nicht vollendete Bearbeitung

darstellen, ist fraglich. Ich enthalte mich jeder Vermutung darüber, wie

Foy sich die Anlage der Arbeit dachte, ebenso habe ich es als meine PllieM

angesehen, an dem Texte nichts Wesentliches zu ändern und nur einige

Lücken auszufüllen, die besonders in dem früheren Entwürfe vorkommen.

Foy hatte die Angewohnheit, manchmal Wörter auszulassen, die er später

nachtragen wollte. So steht im Manuskript zu Fragm. III (S. 238): .Ihm
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entspricht genau das hebräische .... und das syrische . . . In diesem

Falle macht die Ergänzung keine Schwierigkeiten J aber manchmal war es

nicht so leicht, das Wort zu finden, »las Foy meinte. Einige Zeichnungen

der Windrose, die sich bei dem Material fanden, habe ich als unwesentlich

weggelassen.

I.

Vor allen Dingen möchte ich der Ansicht etitgegentreten. als ob es

für einen Sprachforscher unwürdig wäre, sich mit Systemen von Ausdrücken

zu beschäftigen, die ausschließlich oder vorzugsweise in bestimmten Kreisen

herrschen und die, wie Gewisse unter den Alten sagen würden, S>rei und

nicht ipvTu entstanden sind. Ich meine, auch hier darf die Sprachwissen-

schaft nichts vernachlässigen, denn ihr Gebiet umspannt alles Gesprochene

ohne Ausnahme, und gerade hier hat sie besonders scharf zu beobachten;

denn alle über die primitivsten Begriffe hinausgehenden Ausdrücke aller

Sprachen sind im letzten Grunde aus den Kreisen der zunächst Interessierten

hervorgegangen. Diese Kreise können von vornherein weit oder eng sein

und können sich in den Zeitläuften erweitern oder verengern oder von außen

her durch Ereignisse, durch Theorien oder sprachlich beeinflußt werden.

Dadurch können diese Ausdrücke und Systeme in verschiedenen Zeiten der

Form, der Bedeutung und dem Prinzip nach sich ändern, sie können auch

völlig verdrängt und durch Neues ersetzt werden. Ganze Systeme von An-

schauungen und Ausdrücken können sich auf andere Gebiete übertragen;

so entlehnt der europäische Sprachgelehrte seine grundlegenden Benennungen

aus der Botanik (Wurzel und Stamm eines Wortes), und der Araber ent-

nimmt, wie genugsam bekannt sein dürfte, seine Bezeichnungen für me-

trische und prosodischc Begriffe dem Zeltwesen. Ks kann z. B. ein Aus-

druck eines in Vergessenheit geratenen Prinzips in ein neues System hin-

einragen, und dieser Ausdruck spricht dann von vergangenen Zeiten und

Menschen (vgl. bei den Arabern und Entsprechendes bei anderen Se-

miten = »linke Seite« und »Norden«); oder es kann durch ein Fremdwort

ersetzt werden, und dieses Fremdwort spricht dann von einem Stück inter-

nationaler Kulturgeschichte (vgl. T^ctuowTuice bei den heutigen griechischen

Seeleuten s= »Norden, Nordwind«) oder er kann durch schulmäßige Satzung

einen lautlich anders gearteten Vertreter erhalten, und dieser Vertreter spricht

dann von dein Geschmack und der sprachlichen Tendenz seiner Zeit (vgl.

das attische ,3o^ue in der neugriechischen Schriftsprache und Marinetermino-

logie = «Norden, Nordwind« mit dem volkstümlichen ßozic«:, vnr(ns ans ßc-

£»««.') oder er kann aus verschiedenen Gründen seine Bedeutung ändern (vgl.

das poiräz »Nordost« der osmanischen Bussole mit Isoket'; »Norden-

der griechischen Marineterminologie) oder er kann durch die Veranschau-

lichungsmittel der Kultur, wie z. B. durch geographische Karten, beeinflußt

werden (vgl. stmt »oben« aus lat. surmm bei den sizilianischen Schiffern =
• Norden»). Sehr viele Systeme sind dem Prinzipe nach gemischt So be-

zeichneten die Uiguren nach dem uigurisch- chinesischen Wörterbuch »Osten«
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als »vorn« und dementsprechend »Westen» als »hinten», aber »Süden«

doch nicht als »rechts», sondern als »sonnenwärts« und »Norden« nicht als

»links» wie die Semiten, sondern als »bergwärts» ähnlich wie die Griechen,

deren ßoptae doch zu c^ex; »Berg« (Stamm cgs- aus c$st-) gehören wird,

und wie die Italiener, deren tramonlana »Norden« nichts ist als das Femi-

ninum des lateinischen transmontanus »jenseits der Berge gelegen». In solchen

Fällen entsteht jedesmal die Frage: »War das System ursprünglich dem

Prinzipe nacli einheitlich durchgeführt und wurde es erst später gestört, oder

kam es schon von vornherein gar nicht zu einer prinzipiell einheitlichen

Durchführung?«

Alle diese Möglichkeiten und Fragen und noch sehr viele andere fallen

in das Gebiet des Sprachforschers, der ehrlich forscht ; sie fallen aber nicht

zum geringen Teil zugleich in das Gebiet des Kthnologen und des Psychologen.

Sehr wichtig ist es. zu konstatieren, inwieweit die verschiedenen Völker

in den Systemen von Ausdrücken ihre eigene Sprache wahren. Das ist be-

deutsam für die Völkerpsychologie. In Europa haben die germanischen

Benennungen der Windrichtungen in ihrer germanischen Lautform z. B. die

französische Terminologie ganz und gar beeinflußt und sind somit die be-

kanntesten der zivilisierten Welt. Ks ist jedoch sehr zu taachten, daß sie

bei den Griechen und Osmanen nicht eingedrungen sind; auch nicht die ge-

ringste Spur von germanischen Wind- und Kichtungsbenennungen findet sich

bei diesen Völkern '. Etwas anders liegt die Sache bei den Italienern. Die

italienischen Schiffer zwar benennen alle Windriehtungen mit echt italienischen

Namen, in den Wörterbüchern findet man jedoch auch schon z. B. die Be-

nennungen *nord* und -,w/- verzeichnet, die als Eindringlinge aus dem

Französischen zu betrachten sind.

Über das Thema meiner hier vorliegenden Arbeit herrscht im allge-

meinen recht viel Unklarheit sowohl in sachlicher wie in sprachlicher Be-

ziehung. Vergleicht man die verschiedenen türkischen und griechischen

Wörterbücher, so findet man auf Schritt und Tritt Widersprüche, Ungenauip-

keiten und vor allem Lückenhaftigkeit oder grinsendes Vakuum. Auch von

diesem Gesichtspunkte aus möchte ich die Berechtigung meiner Arbeit an-

erkannt sehen.

Es war nicht leicht für mich, der ich von Hause aus nichts von nau-

tischen Dingen verstehe, «las erforderliche Material zusammenzubringen und

zu begreifen. Meine Hanptquellen waren mündliche; ohne diese hätte ich

die schriftlichen gar nicht verwerten können.

1 Dies schließt nicht aus, daß es sonst einige englische Entlehnungen jung«*!)

Datums in der türkischen Schiflerspraehe gibt, vgl. i»tim = .a&oth- Dampf (nicht

'tttanirr., wie Gustav Meyer will) und ittimltot '»kamboat- Dampfboot,

yanl^ot -ijunboat- Kanonenboot (*»»—>lc fehlt in den Wörterbüchern Das tür-

kische a entspricht dem wirklichen Laute des englischen h besser als die bei uns

beliebte Wiedergabe durch o), ustjur — -#crar» Schraubendampfer (nur diese

Bedeutung kennt Sämi, nicht auch die andere: -Schraube»), qot<r, qotra — -tu/ter-,

ysquna = •achooner- Schoner u. a.
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II.

Die geschilderten gemischten Systeme verdienen nur insofern den

Namen System, als ihre Ausdrücke sich auf Dinge beziehen, die zu einem

Systeme zusammengehören (inneres Moment des Systems) oder insofern als

ihre Ausdrücke eine bestimmte Reihenfolge haben (äußeres Moment des

Systems). Was das äußere Moment des Systems anlangt, so zeigt die ger-

manische Schifferterminologie die Reihenfolge: 1. Nord, 'J.Ost, 3. Süd,

4. West, von der z. B. die chinesische durchaus abweicht, indem sie eine

Reihenfolge bietet, die sozusagen übers Kreuz geht und nicht auf das Nach-

einander, sondern auf das Gegenüber im Räume Bezug nimmt, nämlich:

\.tung x «Ost-, 2. -West«, 3. nan* -Süd-, 4. pe(* -Nord- (in japanischer

Aussprache to, set,, nan, hoku), während die Japaner wiederum eine im Sinne

des räumlichen Nacheinander fortlaufende Reihenfolge belieben, die aber

nicht mit Norden, sondern mit Osten anfängt, also japanisch: 1. higashi «Ost-

(Japan.- chines, to), 2. minami .Süd- (japan.-chines, nan), 3. night -West.

(
ja pan.- chines. se{), 4. kita »Nord- (japan.- chines, hoku) '. Das Gemeinsame

zwischen dem chinesischen und dem japanischen Systeme liegt, was wir für

die folgende Darstellung nicht vergessen dürfen, darin, daß der Ausgangs-

punkt beider der Osten ist. Ich will an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen,

daß die Reihenfolge, in der das uigurisch - chinesische Wörterbuch uns die

alten uigurisch -türkischen Bezeichnungen der Richtungen übermittelt, keines-

wegs willkürlich ist, sondern der chinesischen genau entspricht.

HL
Man kann die Himmelsgegenden nach den Winden benennen, man

kann aber auch umgekehrt die Winde nach den Himmelsgegenden bezeichnen.

In zahlreichen Fällen bedeutet in verschiedenen Sprachen dasselbe Wort

sowohl die -Himmelsrichtung- wie den betreffenden Wind; in anderen Fällen

ist es, um den Begriff des Windes zu bezeichnen, notwendig, auch das Wort

für Wind in der betreffenden Syntax hinzuzufügen. Übrigens ist der deutsche

Begriff Himmelsgegend keineswegs allgemein, in anderen Sprachen redet

man vou der «Seite- ganz im allgemeinen (vgl. im Osmanischen die ara-

bischen Ausdrücke « iL>- gänib oder taraf) oder von dem -Teil der

Erde« (vgl. Skarlatos u. d. W.).

Die Vorstellungen von den Richtungen können auf sehr verschiedene

Weise zustande kommen, auf objektive oder subjektive. Sehr alt und ver-

breitet ist die Beobachtung der Gestirne. Der unwandelbare Polarstern gibt

die Richtung Norden an (vgl. türkisch jyldyz -Stern« = «Polarstern. Nor-

den-), und der Nordwind kann als der Wind des Polarsterns bezeichnet

werden (vgl. bäd-i-jyldyz, jyldyz jeli). Der Ort, wo die Sonne aufgeht, zeigt

die Richtung Osten an (vgl. gün dtr/usu, «Y«ro/.»;, anatoii), und der Ort, wo

1 Zu beachten ist, daß die japanischen Bezeichnungen nur die Richtung be-

deuten. Soll der Begriff -Wind- ausgedrückt werden, so muß no kaze hinzugefügt

werden, z. B. higashi no kaze -Ostwind-, minami no kaze -Südwind- usw.



238 Foy : Die Windrose bei Osinanen und Griechen.

sie untergeht, die Richtung Westen (vgl. gün batyxy, Sutw, bist). Ostwind

und Westwind können demnach als Wind des .Sonnenaufganges und Wind

des Sonnenunterganges bezeichnet werden. Der Mensch kann aber auch

die RaumVerhältnisse in bezug zu sich selbst setzen. Wenn er sich wie die

Blume am Morgen dem aufgehenden Tagesgestirn zuwendet, dann erscheint

ihm der Sonnenaufgangsort, der Osten als vom und demzufolge der Westen

als hinten, der Norden als links und der Süden als rechts liegend. Auch

fur diese Auffassungsart und die ihr entsprechende Bezeichnungsweise haben

wir sehr alte Beweise. Sie ist z. B. aus sämtlichen semitischen Sprachen

nachzuweisen. Das arabische bedeutet nicht nur »Norden«, sondern

auch »linkr Seite«, setzt also die Vorstellung voraus, daß der Osten die

• vordere Seite« ist. Ihm entspricht genau das hebräische Vrsfe und das

syrische JUbtt».

Dasselbe Wort kommt schon im Assyrischen sumelu vor, jedoch ver-

merkt das Wörterbuch von Delitzsch dazu nur die Bedeutung «links« und

noch nicht die Bedeutung «Norden«. Bekannt ist, daß im Hebräischen das

Wort a-j-_ zugleich »vorn« und »Osten« bedeutet. Man hat daher wohl nicht

mit Unrecht den Namen Knauc? als den »Mann aus dem Osten« gedeutet.

Es gibt Gelehrte, welche meinen, daß diese Anschauungsweise die der

Menschheit natürlichste und mithin ursprünglich und allgemein sei. Ich

kann dem nicht ohne weiteres beistimmen. Ich denke z. B. an die zahl-

reichen Negersprachen Afrikas, in denen sich keine Spur von dieser Auf-

fassungsart findet. Dagegen ist sie auch den Türksprachen nicht fremd.

Kür da-s Uigurische ist sie sowohl durch das uigurisch-chinesische Wörter-

buch wie durch das (.Jutad'/u-Bilig bezeugt. Aber auch in lebenden Türk-

dialekten erscheint sie; so heißt z. B. im Jakutischen Hin nicht nur »vorn»,

sondern auch »Osten«. Demgegenüber muß es auffallen, daß sich im Osma-

nischen nichts dergleichen findet. l'ir-i-Reis gebraucht im Texte freilich

mehrmals Ausdrücke wie »vor (öniinde) der Stadt Hießt ein großes Wasser,

befindet sich ein guter Hafen u. ä.-, und nach Ausweis der Karte liegt in

den Fällen, die ich kontrollieren konnte, dieses Wasser, dieser Hafen usw.

tatsächlich östlich von der Stadt, aber als vorsichtiger Gelehrte wird man

doch guttun, zuzugeben, daß hier der reine Zufall walten kann. »Vorder

Stadt« kann gesagt sein wie wir »vor dem Hause« sagen, d. h. «vor dem

Tore der Stadt«. Für das Griechische ist diese AulVassungsart aus keiner

Periode nachzuweisen.

Aber das Fntstehuiig.sgehiet von Vorstellungen und Bezeichnungen der

Richtungen und Winde kann auch ein räumlich sehr beschränktes, kann

eine Örtlichkeit, ein geographischer Punkt sein. So spricht man in Berlin

vom -Spandauer Wind«, d.h. dem Nordwestwind, der aus Spandau kommt,

so sprechen die italienischen Seeleute vom vento yreco. d. h. vom Nordost-

wind, der aus Griechenland kommt. Kein Spandauer wird seinerseits vom

«Spaudauer Wind« sprechen; aber die Griechen haben das (Iberraschende

fertig gebracht, in ihre seemännische Nomenklatur den rentn grecn in den

Formen V^yov, Vftßos oder r«t>o« aufzunehmen, um damit den Nordostwind
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zu bezeichnen, ohne zu beachten, (laß mil dem ywo sie selbst und ihr Land

als Ausgangspunkt gemeint sind. — Der Südostwind heißt bei den osma-

riiscbeu Seeleuten ke-ütlrmr, was sich ohne Krage auf den ketiA (ifr/y, d. h.

den bithynisclien Olymp bei Brussa bezieht (von pers. keiti •christlicher

Mönch oder Geistlicher-). Die Wortbildung ist brichst merkwürdig und

bedeutet «vermöncht«, genau so wie ttekerlrme (von pers. irkrr -Zucker«)

verzuckert« bedeutet. Ks ist bekannt, daß jener Berg in byzantinischen

Zeiten mit Klöstern und Mönchszellen übersät war.

Geographisch ist auch die Bezeichnung *\)J qible oder tpbla für -Sü-

den«, d. h. eigentlich die Wendung des Gesichts nach der heiligen Stadt

Mekka.

IV.

Kompaß und Windrose.

Für den Begriff «Kompaß« ist das italienische Wort bmsola (vgl. franz.

htussole, woher unser «Bussole«) sowohl in das Griechische wie in das Tür-

kische eingedrungen. Man sagt türkisch mit Verwandlung des tönenden

Anlauts in den tonlosen jntstJa oder und griechisch tj uitovtov?.«

I mbüstila. o u7Tcurcv?.(fc n mbiisiitas* und nach Skarlatos Vyzandios auch

o jtcvtcii}.«*: n ptisulas*. Im Osmanischen ist dieses nautische Wort in die

allgemeine Phraseologie übergegangen und man sagt metaphorisch : pusvlajy

iasyrriy -er ist verwirrt geworden, er weiß sich nicht zu helfen, franz. ü a

l*rdu la bimssok-. Das ital. compaMo ist merkwürdigerweise weder in das

Griechische noch in das Türkische eingedrungen. Genauer kann man auch

ijemi pusulasy -Sehiffskompaß« sagen. Im puristischen Neugriechisch und

bei der griechischen Marine wird das alte r, nifti* «die Büchse« (eigentlich

nur die aus Buchsbaumholz, aber schon in alter Zeit jtv£!c %«?.xf), oder

genauer r vcvjtixy) otitic «die seemännische Buchse« gebraucht.

Der osmanische Staatskalender * setzt die Krfindung des Seluffskom-

passes ^^-\ ^^'Jl^ xvx da£ Hedschrajahr GS7, also genau 12 Mond-

jahre vor Gründung des Osmanischen Ketches b99 h ~ 1299 n. Chr. Die

Kenntnis von der Kichtkraft der Magnetnadel ist schon sehr alt, aber der

1 Zu jHtsula und über osm. p = b im Anlaut von Lehnwörtern vgl. pazar

(pers. I>üzär), pabaly (pers. behü). put (pers. but), panyur (franz. abatjour), parkende

(ital. brigantino). pyrlanty (ital. brillanti); pylanio (ital. bilancio) u.a. K. Foy in

Keleti Szemle I (19()0), Nr. 4, 8. 301 f. nebst L Bonelli in L'Oriente I

(1894), S. 191 f.

1 Gedruckte Zeugen: Joh. Mitsotakis: TaschenWörterbuch der neugrie-

chischen Schrift- und Umgangssprache I, Berlin, bei Laiigenscheidt. 1905 S. 593

uitouffsvX«; (bu'-ßu-laß) -Kompaß-; K. Petraris: Taschenwörterbuch der neugrie-

chischen und deutschen Sprache, Leipzig 1897, II, S. 274 s.v. -Kompaß-: unovowXa,

psotw-svXa*- : Antonios Jannarakis: Deutsch-neugriechisches Handwörterbuch,

Hannover 1883, S. 495 r
;
finovcouXa.

» \ttuov t«k «o9' ripZi ^aXixia», Athen-Stambui 1874, S.567 weic-euXac

« Salname-i-devlet-i-alijLje-i-'osmauuje vom Hedschrajahr 1318 S. 1Ü.



240 Foy: Die Windrose bei Oamanen und Griechen.

eigentliche Schiffskompaß wurde erst bald nach 1300 wahrscheinlich von

Flavio Gioja aus A mal Ii erfunden und war also zur Zeit des Pir-i-RVis

schon zwei Jahrhunderte in Gebrauch. Auf den den Landkarten der Bahrijje

eingezeichneten Windrosen erkennen wir denn auch die Magnetnadel mit

der nach Norden gerichteten Pfeilspitze.

Die Italiener fanden in der kreisrunden Scheibe der Bussole mit ihren

vielen vom Mittelpunkt ausgehenden Strahlen eine Ähnlichkeit mit einer

weitgeöffneten Rose und nannten sie deshalb rosa di venti. Diese Metapher

fand auch bei anderen Völkern Anklang (vgl. franz. rose des rents und unser

• Windrose-). Dagegen ist sie dem größten seefahrenden Volk der Gegen-

wart, den Knglandern, unbekannt geblieben, die die Windrose prosaisch

compass-card nennen. Auch die Griechen gebrauchten das zu erwartende

£o£m> rwc dpfjuw nicht; Jannarakis ubersetzt S. 1274 -Windrose- mit r

n\j£t< r-Zv dvlfxwf i piksis ton anemon und o itvtfxohuxTr^ nlvat o anemodikti*

pinaks. Auf der andern Seite ist das italienische rosa di venti auch nicht

einmal als Lehnwort zu den Griechen gedrungen. Auch den Türken ist

diese Metapher wenig sympathisch; freilich fuhrt SäinP ein entsprechendes

JfJbjJJ rüzigär gülü und ein schulmäßig gelehrtes j ijj verd-i-rijäht auf,

aber beide Ausdrücke sind nicht populär geworden und den meisten Osmanen

überhaupt unverständlich. Mau behilft sich auch für diesen Begriff mit pusula.

Kin Windstrich oder Punkt der Bussole heißt bei den griechischen

Seeleuten (r1

) x«jra, bei den türkischen kerte — ital. la quarta, worüber

später unter -Die Punkte der vierten Kategorie- ausführlich gehandelt wer-

den wird. Speziell werden xÜqt« und kerte nämlich nur für die lt) Punkte

der genannten vierten Kategorie gebraucht. Ich werde die Benennungen der

Windrose in folgender Reihenfolge behandeln:

1. Die vier Kardinalpunkte (Norden, Osten, Süden, Westen).

2. Die vier lnterkardinalpuukte (Nordosten, Südosten, Südwesten,

Nordwesten).

3. Die acht Punkte dritter Kategorie (Nord-Nordosten, Ost-Nordosten,

Ost-Südosten, Süd-Südosten, Süd-Südwesten, West-Südwesten, West-Nord-

westen, Nord-Nordvv esten).

4. Die sechzehn Punkte vierter Kategorie (Norden zu Osten, Nord-

osten zu. Norden, Nordosten zu Osten, Osten zu Norden, Osten zu Süden.

Südosten zu Osten, Südosten zu Süden usw.).

V.

I. Kardinalpunkte.

A. Osmanisch.
1. Norden.

a) Türkisch. jJÜL (Babrijje S. 35 JmI , S. 28 jl
)
jyldyz -Stern.;

muß hier notwendigerweise den -Nordstern- im speziellen bedeuten. 1»

' Dictionnaire frauvais-turc illustre. 4. Aufl.; ersteres auch Omer Faik: Deutsch

türkisches Wörterbuch (Giese).
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der Tat bemerkt Me ninski, Lex. IV, Ii 86 unter »sUlta, astrum, sidus

et vulgo Stella polaris*. Im Texte wird das Wort einmal jj-U» geschrieben,

was die tsehagataische YovxnjoUluz repräsentiert. — Heute wird jyldyz

ebenfalls fur -Norden, Nordwind« Rebraucht.

b) Arabisch. Das sonst gebrauchliche JU^« 4mm?, iymal kommt auf

den Windrosen der Bahrijje nicht vor. Shnäl bedeutet ursprünglich -die

linke Seite-. Die Vokalisation JUl ist im Osmanischen nicht üblich.

2. Osten.

a) Türkisch, öf^n d'WW (
von (ioT »geboren werden-)

oder nach heutiger Stambuler Aussprache gün dir/um -die Qeburt der Sonne,

Sonnenaufgang« (von -geboren werden«. Vgl. Bahrijje S. 5 1 und 104

^j£.j\> j^ bäd-i-gün d/r/ysy -Ostwind«). — Heute ebenso, nuch gärt

doyusu jeli »Ostwind«.

b) Arabisch. Bahrijje S. 15 ,j ma&riq, masryq (vgl. Bahrijje S. 28

tjy—• jl» bad-i-ma&riq -Ostwind-). Das sonst auch gehrauehliche /"» iorq

kommt auf den Windrosen der Bahrijje nicht vor.

3. Süden.

a) Türkisch. Fehlt nicht nur in der Bahrijje, sondern im Osmanischen

überhaupt.

b) Arabisch. «\Uf qible eigentlich »die üebetsrichtung nach Mekka

für die Mohammedaner und nach Jerusalem für die Juden«, dann -Süden«

und -Südwind« (vgl. Bahrijje S. 28 «\L» jl» bäd-i-qible und so oft). Anstatt

«\^i erscheint auf einigen Windrosen, z. B. S. 15 ^jy^- genüb. Merkwürdig

ist die Zusammenstellung auf der Windrose S. 60 ^y-»- qible §enub (vgl.

S. 104 w>5»*" «vi-* ^> bäd-i-qible g°enub -Südwind-). Es scheint mir kein

Zweifel zu sein, daß man der qible deshalb die Bezeichnung genüb hinzuge-

fügt hat, um die nautische Bedeutung von qible zu betonen gegenüber der

Bedeutung Gebetsrichtung.

4. Westen.

a) Türkisch. <J l» baty oder jjf gün batysy -das Versinken

der Sonne, seil, ins Meer« 1 (von bat- -versinken, untergehen«. Vgl. Bahrijje

jjT^ und S. 104 jf j\t bäd-i-gün bätysy - Westwind-).

— Heilte ebenso.

b) Arabisch. Auf der Windrose Bahrijje S. 15 ist baty ersetzt durch

y^»v» mayrib (vgl. S. f»7 ^j»* 3v bäd-i-mayrib - Westwind« und S. 137 <^*U-

°j** gänib-i-mayrib »Westseite«). Das sonst auch gebräuchliche «-^t yarb

kommt auf den Windrosen nicht vor.

1 Wie man sagt gemi batty -das SchifT ist ins Meer versunken, untergegangen-.

MUt d. Sem. f. Orient Spraken. 1WÄ U. AbL 16
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1)) Offiziell. Bo^Dav (o) voräs. Attische Form anstatt des gemein-

griecliischen ßofUe, lat. boreas. Das W(»rt bedeutete in alter Zeit nicht

nau Norden.

2. Osten.

a) Gewöhnlich. Ae/3«rTec (c) levdndes 1 = ital. levante (m.).

b) Offiziell. A^Xi^ (e)
J apilioti*.

3. Süden.

a) Gewöhnlich. 'Ott^i« (r) ostria = ital. austro (in.), lat. atttter.

b) Offiziell. Notoc (o), lat. nottix. Das Wort bedeutete in alter Z«'it

nicht genau Süden.

4. Westen.

a) Gewöhnlich. floui-M-rfc (o) purumihs — ital. ponente (in.).

b) Offiziell. Zf'c/j^oc (c) ^/W

Die Bahryje der Dresdener Handschrift l>ezeichnet auf den verschie-

denen Windrosen, die sie gibt, nur die Kardinal- und Interkardinalpunkte

mit Namen, dagegen werden alle Punkte dritter Kategorie nur allgemein

mit <jv» U mä bein »was dazwischen ist, Zwischenrichtung, Zwischenpunki«

bezeichnet, während die Punkte vierter Kategorie überhaupt unbezeichnet

bleiben. Sie bezeichnet also z. B. in dein Kreisviertel von Norden bis Osten:

1 Herr Archimandrit Nekt. Mavrokordatos spricht statt der Endung •*

in den Windnamen -is und schreibt dementsprechend z.B. Xrßövrr;; Uvändis. Skar-

latos Vyzandios schreibt überall -*c und dazu stimmt die Aussprache, die ich

sonst von Griechen gehört habe. Daß aber auch die Aussprache mit i vorkommt,

beweist die Heimstelle in dem Distichon: 'OXsf to» %'oeuov yvciaa, noAvrr, xai >apä.rr.

— AVv tlia Tirsia euop(}>r) vu XauTty; cov JiaudvTi. -Die ganze Welt bin ich durch-

zogen, Osten und Westen, — Aber solche Schönheit habe ich nicht gesehen, die wrie

ein Diamant glänzt.»

* Das Wort kommt von einer Form i?Xio< .Sonne- mit Spiritus lenis, vgl.

Homers i}«)Uo<.

VI.
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Norden, Nordosten und Osten mit den entsprechenden besonderen

Namen, Nordnordost und Ostnordost dagegen einfach mit jv. U und

läßt die vier weiteren Punkte »Norden zu Osten- — »Nordost zu

Norden- — »Nordost zu Osten« — -Osten zu Norden« unbeachtet.

Im Texte aber nennt der Verfasser der Bahrijje auch die Punkte dritter und

vierter Kategorie mit Namen, und zwar ist das Prinzip der Benennung, so-

weit diese nicht durch arabische Wörter geschieht, folgendes:

1. Die Punkte dritter Kategorie (auf den Windrosen mit U be-

zeichnet) werden ohne syntaktische Vermittelung durch einfache Nehenein-

anderstellung der Namen des betreffenden Kardinal- und Interkardiunljiuuktes

ausgedruckt. So heißt »Süden- qible und -Südosten« ke.$iilemr, also ergibt

sich für »Südsüdost« = SSO die Benennung qible keAisleme 1
. In den euro-

päischen Sprachen herrscht dasselbe Prinzip der Bezeichnung.

2. Die Punkte vierter Kategorie werden mittels des Wortes ^
(Berliner Handschrift und so heute allgemein) und <Tjli oder «*»J (Dresdener

Handschrift) bezeichnet. Dieses Wort dient also zur Übersetzung des *quart*

der französischen, des »zu« der deutschen und des -Ay« der englischen See-

leute. Im weiteren Sinne bedeutet es • Windstrich« überhaupt, im engeren

aber die IG Windrichtungen, die ich vorher als Punkte vierter Kategorie

bezeichnet habe und die den vier Kardinal- und den vier lntei kardinal-

punkten beiderseits zunächstliegen. Die Bezeichnung kann auf doppelte Art

vor sich gehen:

a) Auf eine umständliche, aber dem Geiste des Türkischen entsprechende

Art unter Zuhilfenahme des postpositiven jana c. ablat. »nach — hin« 1
, z. B.

sS** *>\ j^JjJ porjazyn (po{razyn) jyldyzdan jana forfeit «die

Kerte (der Windstrich) des Nordostens nach Norden hin-, d.h. »die erste

der auf dem Kompaß verzeichneten Richtungen, welche auf Nordosten nach

Norden hin folgt« — Nordost zu Norden (NO zu N).

b) Auf eine kurze Art unter Verzicht aufjede Syntax. Die Zusammen-

stellung erfolgt genau wie in unserer nautischen Terminologie, wobei das

Wort kerte also dem »zu« unserer deutschen Ausdrücke genau entspricht,

gl. ^ J
|
=

J
deutsch g0 m g

ketüleme kerte qible \
( eng

i
# gß

Das unter a) gegebene Beispiel wird nach dieser Ausdrucksweise zu

porjaz (heute pojraz) kerte jyldyz ~ NO zu N. In der Bahrijje erscheint

dem ersten der beiden Namen manchmal die Genitivendung angefügt, was

1 Vgl. S. Sarai, Dictionnaire francaia-turc illustre de 3 000 gravures. Konstan-

tinopel 1901, S. 2061 u. d. W.
' Wegen -den jana, einer jetzt veralteten Konstruktion, vgl. in dem Jonus-

liede bei Mühlbacher II, Vers 20: eften janya — erden jana -nach Hause zu- und

meine Bemerkungen in den -Mitt. d. Sem. f. Orient. Sprachen« V (1902), Abt. II,

S. 287.
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ich fur Einfluß der unter n) behandelten Ausdrucksweise halte, so in der

von Eduard Sarnau nach der Berliner Handschrift der Bahrijje heraus-

gegebenen Beschreibung Siziliens:

C>»jjjl
**

S

«-^»a)-* qihleniü kerte syloq üzcrine »nach der Richtung

8 zu SO«.

iylotpm kerte gun doyusuna «nach der Rich-

tung SO zu O».

Vgl. 3 jj <j4f qible kerte lodos = S quart SO (Sänii a. a. O.) = S zu SW.

An einer andern Stelle derselben Beschreibung findet sich geschrieben

:

jj-Ci J* j j\ijy porjaz jyldyz tara/yndan,

wobei es strittig bleibt, oh jyldyz porjaz = NNO oder mit Auslassung von

kerte ein jyldyz kerte porjaz - - N zu NO gemeint ist.

Zu dem Worte kerte sei noch folgendes bemerkt:

Gustav Meyer schreibt in seinen »Türkischen Studien« in dem Ab-

schnitte -Seewesen» S. 79: »»vT£ kerte, Viertel des Kompasses, «lussuf 581:

ital. quarto*. Aber hiergegen ist einzuwenden, daß 1. kerte nicht ein Viertel

des Kompasses, sondern einen Windstrich bedeutet; daß 2. das Viertel des

Kompasses bzw. Kreises (auch des Zodiakus) auf italienisch nicht U quarto,

sondern la quarta heißt, und daß 3. die griechischen Seeleute (r) naora für

kerte bei völlig gleicher Anwendung sagen, was sie sicherlich nicht tun

würden, wenn sie von ihren italienischen Lehrmeistern d quarto gehört

hätten'. Die Dresdener Handschrift bietet die genau entsprechende Form

oder *SJ = qarta, und diese wird Pir-i-Re'is wahrscheinlich selbst

geschrieben haben anstatt der offenbar späteren kerte. In Barbier de

Meynards 1 88 1— 1 H8*i erschienenen Dictionnaire turc-fran^ais, das sich als

Supplement zu den vorhandenen türkischen Wörterbüchern anpreist, findet

sich II, S. 707 u. d. W., nachdem andere Bedeutungen gegelwm sind, 3. die

konfuse Erklärung 'de V italieu carta, carte marine, rose des rents usw.«.

Hiergegen ist zu bemerken: 1. Eine geographische Karte heißt niemals kerl*\

sondern stets 4aJ^>- yjjryta. Dieses yjiryta. entstanden aus o %nzrre, mit

der beliebten italianisierenden Umbildung der Endung, wird auch in der

streng wissenschaftlichen Terminologie viel gebraucht und geht hier trot*

aller Puristen persische IsafetVerbindungen ein. »Seekarte» beißt

\j£ '/aryta-i-bahrijje, vgl. 4»^Ls- t
^_J>~ %aryta-i-uskerijje »militärische

Karte», yjiryta-i-qamertjje »Mondkarte» usw. "2. Die -Windrose» Ii ei LU nie-

mals kerte, sondern man behilft sich meistens mit dem Ausdrucke pusiifo

1 R, Youssouf, Dictionnaire ttirc-francais I. II. Stambul 1888.

1 Aus dem italienischen quarto mußte unbedingt (rs) vapro werden, und diese*

xafTc ist wirklich in Gebrauch mit den Bedeutungen 1. Viertel; 2. Viertelstunde

(Mitsotakis). Iii™ uul xapTo penrie kJ e karto — nferi *«} TirapTov (Skarl. Vyi.) •«•«»

Viertel nach 5 Uhr».
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• Boussole, Kompaß«, die genau entsprechenden Ausdrucke jf J&jjj rü-

zigär pü/ü -Windrose«, ital. 'rosa di venti- und das schulmäßig gelehrte jj

j

•-Lj rerd-i-rijäh (arab. verd «Rose« +• arab. n/o#, Plural von nfr -Wind«)

sind nicht populär geworden. Kerte bedeutet mit Bezug auf die Windrose

eben nur • Windstrich« und speziell die IG Striche oder Punkte der 4. Kate-

gorie. 3. Das italienische carta ist, soviel ich weiß, überhaupt nicht in das

Osmanische übergegangen, wohl aber wird seine französische Kntsprechung

la carte in der Form qart viel gebraucht, meist im Sinne von Visitenkarte

oder Postkarte. Man sagt qart du vizit, qart jn stal und size bir qart jazdym

•ich habe Ihnen eine Karte geschrieben«, qartymy aldynyzmyt «haben Sie

meine Karte erhalten?« Daß kerte identisch ist mit ital. quarta hat Seins-

eddin Sämi schon in seinem türkisch - französischen Wörterbuch vom

lahre 1302 h. = 1885 richtig erkannt; dagegen zeigt er in seinem großen tür-

kisch-französischen Qämüs-i-turki III vom Jahre 1318 leider eine andere

Auflassung und macht denselben Fehler wie Gustav Meyer, indem er

8. 1155, wo er ausführlich über den Begriff kerte spricht, die Form quarto

beischreibt. Siehe darüber vorher!

Phonetisch sei bemerkt, daß kerte zunächst ttuf qarta «\TjIj (Dresdner

Hds.) = griech. xn^ret — ital. quarta zurückgeht. Statt ital. qu findet sich

bei Griechen und Türken in der Kntleliuung regelmäßig ein einfacher

k-I<ant, vgl. z.B. to Kctoio 1 «Gemälde« — ital. ü quadra. Zur Vokalisntion

von kerte ist zu beachten, daß schwere, d. Ii. guttural voknlisierte Lehn-

wörter im Osinanischen sehr oft, namentlich in der Nähe von r, mit leichter,

d. h. palataler Vokalisation auftreten, vgl. mermrr around-, sufiger »Schwamm«
T(/>cty/«a« (altgriech. T.ficyyo*.- neben Tjrcyyc«;). semer «Saumsattel« rctm't^i

(rdyua zuerst bei Strahn), neben Jener, fenar -Laterne« oder «Leuchtturm«

{mbvmi (zu altgriech. </>«i <k), die Fisrhiiamen Uvrek >aßjäxt (altgriech. >.äßgat)

und Iii/er Xcvtpctai oder yov^äpi (zu altgriech. yc'uc/>oc)* usw.'.

Ich darf an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, daß es bei den Os-

manen noch ein anderes Wort kertr gibt, welches echt türkisch ist und mit

dem aus quarta entwickelten von Hause aus nichts zu schaffen hat. Alle

unsere großen Wörterbücher, auch das bedeutende von Kedhouse und das

allgemein türkische von Radioff haben diese beiden kerte als türkisch zu-

sammen behandelt. Ausschließlich dein vorzüglichen Sämi gebührt das Ver-

dienst, die beiden Wörter zuerst scharf voneinander getrennt und lexikalisch

in zwei besonderen Artikeln behandelt zu haben. Das echt türkische kerte

- - Kerbe, Einschnitt, Furche« ist von kert «einkerben« abzuleiten; es scheint

1 Skarlatos VirandioM, A.E.xiw rr; iXXi)^; *.aXi«-rov. Athen 1874,

H. hh*L

* Skarlatos, a. a. 0. S. 106.

1 Auch ohne benachbartes r findet »ich e statt a; z. B. kestene -Kastanie«

aus dem griech. Plural »aciava, und nicht überall ist bei benachbartem r da* a in e

verwandelt worden, z.B. mantur -Pilz- das nicht zu mmier geworden ist.
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in dieser Form nur im Osmanischen vorzukommen, hat aber hier ein Syn-

onymon kertik, welches in vielen und den entlegensten Gebieten des Türkischen,

z. B. auch bei den Altajern. gebraucht wird So heißt im Osmanischen z. B.

die Kerbe auf dem Kerbholz der Bäcker, Milchverkäufer usw., die bekannt-

lich als Kaufsnotierung dient, ^-<'^%p>- cehle* kertesi oder

cetele ktrtiji, die Kerbe, die man Hein Vieh ins Ohr schneidet, y J>V jt

<julaq kertesi, die Furche des Pfluges ^'J^> sapan kertesi.

Bei den immerhin ähnlichen Bedeutungen »Kerbe als Merkzeichen-.

-.Strich oder Punkt auf der Bussole als Merkzeichen für die Windrichtung«

scheint es nicht ausgeschlossen, daß das Vorhandensein des türkischen kert>

den Ubergang von qarta in kerte begünstigt hat. jedoch müssen wir ander-

seits im Hinblick auf die für den Ul>ergang von a in e soeben angeführten

Beispiele und in Erwägung der Nachbarschaft des r zugeben müssen, daft,

selbst wenn es nie ein türkisches kerte gegeben hätte, das guttural voka-

lisierte qarta sich dennoch sehr wohl in das palatal vokalisierte kerte bitte

verwandeln können.

Die Anwendung der kerte in der nautischen Terminologie zeigt noch

eine Besonderheit, die der Erwähnung bedarf Unsere Terminologie (mit

• zu-) bezieht sich mit einheitlichem Prinzip immer direkt auf den je fol-

genden Kardinalpunkt und nicht auf den dazwischenliegenden Interkardinal-

punkt; wir sagen also z. B. -Norden zu Osten- und -Norden zu Westen-,

aber nicht -Norden zu Nordosten- und »Norden zu Nordwesten-, während

bei den Osmanen und auch bei anderen Völkern, z. B. den Franzosen, ge-

rade diese letztere Bezeichnungsart die gebräuchlichere ist; vgl. aus den vor-

her gegebenen Beispielen qibleniii kerte syloq in der Bahrijje, was wörtlich

• Süden zu Südosten- übersetzt werden muß, wofür unsere Seeleute aber

einfacher -Süden zu Osten- sagen. Vgl. ebenso das dort angeführte qiUf

kerte lodos, wörtlich »Süden zu Südwesten- — -Süden zu Westen-.

Die Punkte der vierten Kategorie, 16 an der Zahl, liegen also als

nächste Nachbarn je zu beiden Seiten der 4 Kardinal- und der 4 Inter-

kardinalpunkte, und zwar nehmen die Bezeichnungen für die acht ersten

neben den Kardinalpunkten liegenden in der osmanischen Terminologie ab-

weichend von der deutschen Bezug auf den je folgenden In ter kardinal -

punkt, während die Bezeichnung für die acht anderen neben den Inter-

kardinalpunkten liegenden in Übereinstimmung mit der deutschen Termi-

nologie auf den je folgenden Kai'dinalpunkt Bezug nehmen. Dieses

prinzipielle Verhältnis veranschaulicht folgende Ubersicht:

1 Radi off, Wörterbuch II, S. 1103 führt es an alsaltaisch, teleutisch, lebe-

disch, »chorisch, kfläretisch, krimäisch und osmanisch.

1 Das Wort letele »Kerbholz», neugriech. To-irovXo, ist identisch mit unseren:

»Zettel», mittelhochdeutsch zedeU (aber auch schon mit t: zeteU und zetUU) s

ital. ce<Iola, franz. crdulc, mittellateinisch *cedula (vom griech. cyttr). Vgl. Kluge

S.435.
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I. Kardinalpunkte:

IN kerte NO ) N zu O
Nordpn

|N kerte NWi
=

N ZU W
O kerte NO i O zu N

Süden

Westen

terkardin

Nordosten

Südosten

Südwesten

Nordwesten

i O kerte IMU
j _ O zu N

°Sten
fo kerte SO (

~ O zu S

S kerte SO
j

S zu 0
S kerte SW |

8 8

S zu W
W kerte NW| W zu N
W kerte SW i

~ W zu S

2. Inlerkardinalpunkte:

NO Avrfr N
j

NO zu N
NO kerte 0\ NO zu 0
SO kerte S

j
SO zu S

SO kerte O j

=

SO zu O
SW kerte S

j
SW ZU S

SW kerte w(
= SW zu W

j
NW kerte N

j
NW zu N

(NW kerte WJ NW zu W
Sä mi erklärt Ävr/e als -einen der 32 Teile, in welche die Russole geteilt

wird-; er meint die weitest«* Bedeutung von kerte = • Windstrich« über-

haupt; zu bedenken ist, daß die osmanischen Seeleute das Wort meist im

»•ngeren Sinne gebrauchen, und daß in diesem Falle von den 32 Wind-

strichen in Abzug kommen 1. die vier Kardinalpunkte, 2. die vier Inter-

kardinalpunkte und 3. die acht Punkte der dritten Kategorie. Redhouse,
der an diese engere Bedeutung denkt, sagt dalier mit Recht, daß krrtr

•especially each of the sixteen minor points. l>edeute.

Schließlich sei noch erwähnt, daß zwischen der Kerte und dem be-

treffenden Kardinal- oder lnterkarditialpunkte noch weitere Punkte unter-

schieden werden, die nach Sämi <J^^Ju^ n i,sf-i-kerte und <

£

£j rüb'-

i-kerte heißen.

Zu S. 237 />. 12 teilt mir Hr. Prof. Lange folgende Berichtigung mit:

-Die Japaner zählen die 4 Himmelsgegenden folgendermaßen auf:

tmainambaku

to Osten, zai steht für sai Westen, Mm für nan Süden, boku tat haiku Nor-

den. Mit anderen Worten, sie gebrauchen die chinesische Art, die Himmels-

gegenden zu nennen und sagen in diesem Fall nicht sei für Westen (das

es auch gibt), sondern die zweite in Japan übliche chinesisch-japanische

Aussprache für Westen sai.»

F. Gm
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Die Revue du Monde Musulman.

Von Maktin Hartmann.

In Paris wurde im Jahre 1890 das Comite de VAfrique Franchise, im Jährt'

1901 das Comite de VAsie Frangaise, im Jahre 1904 das Comite du Jlaroi

gegründet. Was diese Gruppen, die in der wissenschaftlichen und Ge-

schäftswelt Frankreichs tatkräftige Unterstützung fanden und finden, ge-

leistet haben, ist hier nicht zu erörtern. Gearbeitet haben sie. Sie organi-

sierten die Energien, die sich in den Dienst der französischen Expansion

stellten. Dabei wahrten sie Unabhängigkeit von der Regierung in den»

Sinne, daß sie neben dieser die Wege und Mittel der Expansion erforsch-

ten und förderten und bei aller Bereitwilligkeit, die Maßnahmen der Be-

hörden zu unterstützen, an ihnen eine entschiedene und durch ihren Einfluß

im Pnrlament wirkungsvolle Kritik übten.

Während das Afrikanische und das Asiatische Comite die äußere

Verbindung mit dem Publikum durch ein Bulletin Menstiel herstellten 1
, über-

1 Es sei hier hingewiesen auf das Bulletin Menmel, das das Comite de l'A>i>-

Francaixe seit April 1901 herausgibt (Au Siege du Comite, Paris, 19—21 Rue

Cassette; der Abonnemeiitspreis von 12 Fr. wurde im Jahre 1907 auf 20 Fr. er-

höht; die einzelne Nummer 2,25 Fr.). Das von E. Etienne unterzeichnete Pro-

gramm der ersten Nummer ist maßvoll und verständig. Das Comite will .derma-

le centre qui reunira les nombreux renteignentenU r'conomique*, diplomatique*, ethnUpu*.

sociaux et religieux, qu'esige unc action raisonne'e et «uivie en pre"*ence du probl^mt

i-inti'jw -. Die Rundgehung über »L'ceuore du ComiW', die dor Präsident Emile

Senart und die Vizepräsidenten Eng. Etienne, Guillain, de Mousticr bei

Beginn des siebenten Jahres erließen, ist würdig und patriotisch und sieht mit Ge-

nugtuung auf das Erreichte zurück. Das liulletin dient den Zielen des Comites in

ausgezeichneter Weise. Den Inhalt bilden systematische Darstellungen aus den Ge-

bieten, die die französischen Politiker besonders interessieren. In erster Linie steht

Indo- China, wo französisches Kapital in enormer Höhe festgelegt ist und zahl-

reiche Kräfte intensiv arbeiten. Die Grenzgebiete China und Indien finden ent-

sprechende Beachtung. Weniger ausgiebig ist die Behandlung Vorderasiens.

Etwa die Hälfte jedes Heftes ist eingenommen von kürzeren Mitteilungen aus den

Hauptgebieten. Entsprechend den Zielen des Comites steht in allen das Wirtschaft-

liche und das Politische im Vordergrund, wenn auch die allgemeine Rulturbewegung

nicht vernachlässigt wird. Unverkennbar ist das Streben, die großen Linien fest-

zuhalten und die Hauptphasen der Entwicklung sofort scharf zu erfassen und zu

fixieren. Das Comite hat bereits mehrfach Studienexpeditionen organisiert oder

unterstützt, die neben der wissenschaftlichen Forschung die politischen und wirt-
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ließ das Comitd du Maroc die Aufgabe, Frankreich und die Welt über

seine Tätigkeit zu unterrichten, d. h. den weniger bedeutenden Teil seines

tatsächlichen Wirkens bekanntzugeben, der Mission Scientißque du Maroc,

die sein Organ der wissenschaftlichen Erforschung Marokkos darstellt. Die

Mission gibt seit März 1904 unter dem Titel Archives Marocaines umfäng-

liche Berichte zu Geschichte, Geographie, Verwaltung, Wirtschaft, Archäo-

logie, Volkskunde und Sprache Marokkos heraus (bis Ende 1907 liegen

zehn Bände vor). Bei der Bearbeitung des Materials zeigte sich, daß nicht

weniges in das Gebiet des Gesamtislams gehöre, und es wurde zur Gründung

einer besonderen Zeitschrift geschritten, die als Revue du Monde Musulman

bestimmt ist, regelmäßigen Bericht über die Vorgänge in der gesamten

islamischen Welt zu erstatten. Werden die Archives Marocaines von den

Membres de la Mission herausgegeben, mit einem besonderen Sekretär fur

die Redaktion, so liegt die Leitung der Revue in der Hand des Herrn

A. Le Chatelier, Professor am College de France, dem ein ComitS de

Direction und ein Cmmli de Redaction* untersteht. Tatsächlich leistet fur

die Redaktion Herr Le Chatelier, der den Islam in seinen wirtschaft-

lichen, sozialen und politischen Formen während des letzten Jahrhunderts

zu seinem Forschungsgebiet gemacht hat, die Hauptarbeit 3
.

schaftlichen Verhältnisse beobachten. Die Berichte der Expeditionsleiter von Ort

and Stelle and ihre Vorträge nach der Rückkehr finden schleunigen AI »druck im

Bulletin; eine der wertvollsten Mitteilungen ist die des hervorragenden Sinologen

Ed. Chava nnes Ober seine archäologische Reise in der Mandschurei und Nord-

china (Vortrag vom 27. März, abgedruckt in der Aprilnummer S. 135— 142, mit Ab-

bildungen). Die wichtige Publikation ist der Beachtung aller zu empfehlen, die sich

mit Asien beschäftigen. Sie hat ihre volle Bedeutung neben dem weit umfang-

reicheren Unternehmen, über das hier berichtet wird, der Revue du Monde Musulman,

Diese bestreicht nur eine Gruppe der asiatischen Welt, umfaßt dafür aber auch alle

andern Teile der Erde, soweit diese Gruppe in Betracht kommt; sie hält sich fast

ganz von der Behandlung des Politischen und Wirtschaftlichen fem und konzentriert

sich auf die Kulturbewegung, deren intimsten Vorgängen sie nachgeht. Behandelt

sie auch eine Anzahl Erscheinungen und Vorgänge zusammenfassend, so ist sie doch

in erster Linie das Sammelbecken für die unzähligen kleinen Nachrichten, deren jede

für sich unbedeutend erscheint, und die doch, richtig gruppiert, und unter dem

rechten Gesichtswinkel betrachtet, das wahre Gesamtbild geben.

1 Nach dem Heft April 1906 besteht das Counts de Direction aus den Herren

H. Cordier, O. Houdas, Cl. Huart, Julien Vinson, Visiere; das (omite

de Redaction aus den Herren L. ßouvat, A. Cahaton, A. Fevret. F. Farjenel,

N. Slousch.

1 A. Le Chatelier (1870 Oßcier aus tirailleur* alp, rim,, 1878 Attach,' an

Service de» Affaires Indigene* d'Algerie, nahm 1K'.»2 seinen Abschied als Hauptmann)

machte auf ausgedehnten Reisen in Afrika Beobachtungen und Studien auf natur-

wissenschaftlichen Gebieten und über die ethnographischen und .sozialen Zustände

der Bevölkerung. Von seinen Reisen und Arbeiten seien hier folgende erwähnt:

1879 Sahara (Tuareg Atdjer), erste Mission Flatters.

I8S2 bis Ende 1887 Aufenthalt in Ouargla; darauf beziehen sich 1. Desvnp-

tion de COaris d'ln-üalah in .Bull, de Corresymdance Africaiue-, Alger 1880,
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Von November 1907 his April 1908 wurden vier Bände zu je vier

Heften ausgegeben 1
. Jedes Heft «Mithält mehrere längere Aufsätze (Memoire).

außerdem Übersichten unter Notes et Nmwelies, La Presse Mumlmane, Les Liven

et les Revues und Bibliographie. Da in dem Aufsatz - Der Islam 1907.

(hier 8. 207 ft'.) die Berichterstattung der Revue zugrunde gelegt ist, kann von

einer Übersteht über den Inhalt Abstand genommen werden. Es sei hier

nur darauf hingewiesen, daß ihre Mitteilungen die. gesamte islamische Welt

umfassen und daß sie durch Wiedergabe charakteristischer Stucke unter-

89 Seiten, mit Karte; 2. Les Medaganat in » Revue Africainc., Alger 1888, 189 Seiten;

3. Les frontihres meridionales de l'Algerie in »Revue Scientifique..

1880 Aufenthalt in der Türkei und in Ägypten: darauf beziehen sieh 1. L'ltlam

au MX'"" Silde, zuerst in .Revue Africaint-, dann in BibUothique Orientale SU-
tirienne., Paris 1888, 187 Seiten; 2. -Us Confrrries Musulmanes du Hedjaz in

- BMoth^que Orientale Ktzreiriauu., Paris 1887, 307 Seiten.

1887 Reisen im Sudan (Senegal, Gambien, Sudan, Niger, Futa-Djallon,

Guinea); darauf beziehen sich 1. Le Soudan Francais in -Revue Scientißquf.

,

30 Seiten; 2. L' Islam dans l'A/rique Occidental^ Paris 1899, 376 Seiten mit 7 Karten

(die Besprechung dieses Werkes durch Goldziher in »Orientalistische Literatur.

Zeitung. 1900, Sp. 1 39— 143, ist zu ergänzen durch meine Stellungnahme in Der

Islam in Westafrika, ebenda 19W, Sp. 101— 170; ich kann auch jetzt der Ansicht

Herrn Lc Chateliers nur zustimmen, daß der Erziehung der Bevölkerung des

Sudaus der beste Dienst geleistet wird, wenn ihnen die islamischen Missionare,

d. h. Verhetzer und Bringer einer Scheinkultur, ferngehalten werden; die Ein-

schleppung des Arabischen ist der schlimmste Feind einer gesunden Entwicklung);

3. IIoccupation Anglaise en Kggpte in .Revue mililaire de i'e'tranger .

1889— 1890 Reise in Marokko (Tanger — Tetuan — Fez — Rabat —
Mogador - Marrakeach); darauf beziehen sich 1. Ijt* tribus du Sud-Ouest Marocam

in 'Bull, de torresjvtul. A/ric.. 1890, 89 Seiten; 2. AI, moires *ur le Maroc, Paris

1890, XVI und 186 Seiten; 3. Questions Sahanennes, Paris 1890, 161 Seiten:

4. Pre'historique dans le Nord de l'A/rique in .Revue Scientifique-; 5. Note* Mir let

rilles et tribus du Maroc en J8!H), I und II, Paria 1890, 112 und 28 Seiten; 6. eine

Artikelreihe über Tuat und Marokko in .Revue Scientifique. , 1891 und 1892; im

Anschluß an die Reise wurde die Direktion der ersten Karte Marokkos in 1:500000

übernommen.

1892— 1895 drei Reisen im Kongostaat; darauf beziehen sich Berichte über

die vegetabilischen und mineralischen Erzeugnisse des französischen Kongostaates

und geologische Forschungen.

1897—1900 Keramische Studien; verschiedene Artikel in der Revue des arts

decoratifs und technische Studien über Wirkung metallischer Oxyde auf gewisse

Farbenarten.

1900— 1903 verschiedene Studien; 1. Questions d'e'conomie coloniale, Paris 1902,

275 Seiten; 2. Programme dune bibtiothtque africaine, 12 Seiten; 3. verschiedene

Artikel in .Revue Generale des sciences..

1903—1908 Professur der islamischen Gesellschaftwiasenschaft (Sociologie

muaulmaue) am College de France; Leitung der Mission Scientifique du Maroc.

1 Im Verlag von Ernest Leroux, Paris, 28 Rue Bonaparte (VP). Preis

des Jahresabonnements im Ausland 30 Fr. Preis des Einzelheftes (mit Porto)

3,50 Fr.
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stützt werden. So gehen zahlreiche Phototypien von dein äußern Habitus

der sich mächtig entwickelnden Preßerzeugnisse ein Bild; aus den Witz-

blättern werden die grotesken Karikaturen mit ihren oft umfangreichen

Heisch riften wiedergeget>en, und zu dem allen wird ein Kommentar geliefert.

In den Heften vom Fehruar und Mär/. 11)08 ist dem chinesischen Islam

besondere Aufmerksamkeit gewidmet; auch da sind zahlreiche Tafeln mit

Abbildungen von Inschriften und von Drucken gegeben (zu den Artikeln IV,

2S4—346, 512 -.".;(>). Auch die leitenden Persönlichkeiten des Orients

werden uns vorgeführt, wie Mohammed Kurd 'Ali (II, 418), Girgi

Zaidän (IV, 839) u. a.

Die Mannigfaltigkeit und Reichhaltigkeit der Hauptartikel und der

unter den Sammelüberschriften gebrachten Nachrichten ist außerordentlich.

Da die Aufgabe ist, über den gegenwärtigen Stand zu unterrichten, so

mußte durchweg schnell gearbeitet werden, und es ist nicht zu leugnen,

daß bei einigen Abschnitten die Hast, der sich Flüchtigkeit verbindet,

sichtbar ist. Es ist nicht leicht, jeden Monat ein Heft von + 200 Seiten

herzustellen, das nur das Wichtige aus Ländern bringt, die kulturell so

wenig differenziert sind wie zur Zeit die Länder des Islams, zumal wenn

der politische Tagesklatsch ausgeschaltet wird und Beschränkung auf die

Erscheinungen des sozialen und kulturellen Lebens auferlegt 1st. Herr

Le Chatelier und seine Mitarbeiter sind zu beglückwünschen zu dem
Niveau, auf dem sie unter solchen Umstanden bisher ihr Organ gehalten haben.
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Die Archives Marocaines.

Von Martin Hartmann.

Ais im Jahre 1904 das Comiti du Maroc gegründet wurde, wandte es neben

den praktischen Aufgaben, die es sich stellte, der wissenschaftlichen Arl>eit

seine Aufmerksamkeit zu. Unter dem Namen Mission Scientißque du Maroc

ging aus ihm ein Institut hervor, das mit den Mitteln des Comites arbeitet,

dessen Leitung aber in Ubereinstimmung mit der gesamten Richtung des

Comites, das sich der Regierung gleichsam als freiwillige Hilfstruppe zur

Verfügung gestellt hat, dem Minister* de PInstruction Publique untersteht.

Das Personal der Mission setzt sich nach Umschlag von Band VIII

(November 1906) so zusammen: I. Conseil de Perfectionnement: Bureau

und 20 Membres; das Bureau bestand aus: 1 Präsidenten (E. Ktienne), 2 Vize-

präsidenten (Bayet und G. Louis) und 1 Secretaire, Delegue General, Tre-

sorier (Le Chatelier); 11. Membres de la Mission: E. Michaux-Bellaire.

L. Mercier. L. Coufourier; Correspondants: M. Besnier, A. Joly, N. Slousch

;

Secretaire de la Redaction des Archives Marocaines: N. Giron. — Von

den Archiws Marocaines wurde Bd. I Nr. 1 ausgegeben im Marz 1904, von

da ab erschien monatlich oder zweimonatlich ein Heft, von denen drei oder

vier einen Band bilden; vom September 1906 ab erseheint zweimonatlich ein

starker Band. — Der Inhalt ist vorwiegend historisch und geographisch.

Hauptarbeiter an den Archires war der am 22. August 1906 in Tanger ge-

storbene (J.Salmon; ein «armer Nachruf ist ihm gewidmet von L. C(oii-

fourier) VII, 46H— 473. Kine Vorstellung von dem Reichtum der Archirt*

an wichtigen Abhandlungen gibt die folgende Aufzählung aus Bd. I—VIII

(Bd. IX und X sind gefüllt durch eine umfangreiche Textüberset/.ung; Kugene

Fumey bietet hier in franzosischer Wiedergabe den die Geschichte der jetzt

legierenden marokkanischen Dynastie umfassenden Abschnitt des bekannten

Kitäb al-istiijsä von Ahmad f>. Jfäfid an-Näsiri as Salätci dar).

Salmon: I. VAdministration marocaine ä Tanger 1. 1—37. — 2. Le

Commerce indigene ä Tang« r 1. 38—55. — 3. La Qacba de Tanger (mit -

Plänen) 1. 97—121'. — 4. Ijes Institutions Herberes (Ubersetzung aus dem

Arabischen) 1. 127—148.— 5. line tribu marocaine ; I*s Fahcya\, 149—261.

— 6. Les Chorfa Idrisides de F&8 1
1, 425-453. — 7. Essai sur rhisioirt

1 Diese und die andern Mitteilungen aus den Familiengeschichten der Schorf»

wurden einer besonderen Anregung A. Le Ch ateliers verdankt; er betrachtet

(briefliche Mitteilung) diese Studien als «In clef tie t'/tistoirr contemporaine», und er Int

insofern recht, als in Marokko das Sippenwesen, das sich dort bei der grundsäu-

lichen Beschränkung des Sippenprivilegs auf die -heilige Familie-, die Nachkommen-

schaft Mohammeds, in diesem Kähmen so stark entwickelt hat wie irgendwo sonst,

den bedeutendsten Einfluß auf die Bildung der polnischen Gruppen übt.
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politique du Nord-Marotain III, 1—99. — 8. I*.s Chor/a Ftlala et DjUala de

Fes III, 97— 158. — 9. lbn liahmoun (Verfasser d»\s anerkannten Adels-

lexikons mit vollständigen Genealogien) III, 159— 265). — 10. L'(/pusade de

Chaikh Zemmoury sur les Chor/a et les Tribus du Maroc II, 258— 287. —
11. TJn voyageur marrpcain ä la fin du XV III' Steele: la Hilda d'Az-Zeyän II,

330—340. — 12. UsDhaher (Genealogien) des Qnätra (fEl-Qcar II, 341—349.

— 13. he Dhaher des Oulad Baqqäl II, 350—353. — 14. Us Bfaloua II,

358—3G3. — 15. Liste des miles marocaines VI, 457—460. — Außerdem

zahlreiche Notizen (s. unter Geschichte, Verwaltung und Recht,
1 1 a n d s c h r i ft e n v e r z e i c Ii u i s s e , V o 1 k s k u n d 1 i c h e s , Sprachliches).

Salmon und M i c ha U x - He 1 1 ai re, El Qcar El-Kebir: Vne rille de pro-

vince au Maroc septentrional (mit 1 Karte und 7 Tafeln, wovon eine Inschrift),

II, 3—228. — Les Tribus arabes de la vallee du Lekkmis IV, 1— 151; V, 1—133.

Salmon (und L. Bruz eanx) [der Mitarheiter ist im Titel fortgelassen |,

Contribution ä Ntiule du droit coutumier du Nord-Marocain: De t Association

agricole et de ses differentes formes III. 331—412.

Beachte ferner folgende Artikel:

Zur Geschichte und Geographie Marokkos: Slousch, La

Colonie des Maghrabbn en Palestine II. 229—257. — Slousch, Etudes sur

Phistoire des Juifs au Maroc IV, 345—41 1 ; VI, I— IÜ7. — Joly (mit Xiclnna

und Mercier), Te'touan IV, 199—343; V, 1G1—264, 311—130; VII, 1—270;

VIII, 404 - 539. — Bresnier, (ie'ftyraphie ancienne du Maroc 1, 301—305.

— Joly, Le Siege de Tetouan par les tribus des Djebala 1903—1904 III,

266—330. — Me rc i er, Notes sur Rabat et Chella V, 147—156. — Rezzouk,
Notes sur le Rif VI, 398—410. — Coufourier, Description geographique

du Maroc iTAz-Zyany (Übersetzung) VI, 436—456. — Mercier, Rabat VII,

296—349. — Coufourier, Le Dhaher des Cibdra (Genealogie) VII. 441—450.

— Mercier, Les MosauJes et la vie religieuse a Rat/at VIII, 99— 195. — Cou-
fourier, Chronique de la vie de M(»day El-llasan VIII, 330— 395. — Coufou-
rier, Un redt marocain du bombardement de Sale, par le contre-amiral Dulwurdieu

en 1852 VIII, 396—403. — Notizen Salmons I, 416— 424 (Ein Marokkaner

über die Eroberung von Tuat), III, 430— 433 (Idrisiden-Schorfa im Mzäb).

Zu Verwaltung und Recht in Marokko: M ich au x- Bellaire,

Les Imptlis Marocains I, 56- 96. — Notizen Salmons II, 144—149, 150—153,

154—158; IV, 434f. — Notizen Mereiers IV, 168—180 (5 Notariatsakte). —
R ez z o u k , Notes sur rorganisation politique et administrative du Rif V, 265 275.

— Mercier, Ceremonial qui enUmre rarrMe du Stdtan ä Rabat VI, 41 1—416.—
Mercier, UAdministration marecaine ä Rabat VII, 350— 401. — Mercier,

Cinq pieces de notarial III, 168— 180. — Notizen Salmons II, 1, 144—149

(Grundeigentum im Gharb); II, 1, 150— 153 (Ein Fall von Ilabus); II, 1,

154—158 (Das Tertib); III, 434 f. (Akt über eine Feuersbrunst).

Zur Wirtschaft Marokkos: Joly, 0» cabmdrier agricole marocain

III, 301— 319. — Mercier, Vne (tpinion marocaine sur le monopole du (abac

et du kif IV, 152—167. — Rene Leclerc, Les Salines de Tanger V, 276-282.

— Besnier, La Geographie economique du Maroc VII, 271—295. — Joly,

Vindustrie ä Tetouan VIII, 196—329.
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11 andsch rifte n verze i cli nisse: Notizen Salmons V, 134—146

(Privatlribliothek in Tanger); II, 353—357 (Mss. in El-Qcar); VII, 451—462

(Handschriften fiber Alchimie in Fez). — Mercier, Sur quelques Manuscrits

arabes acheth ä Rabat et ä Sale' VII. 405—414.

Archäologisches: Bresnier, Recueil des inscriptions antiques du

Maroc 1. 366—415. — Ron Hard, Bouvat ct Hioche, IfArt Musulman

(Bibliographie) III, 1—96 (auch neben Insenhausens Bibliographie in

Zapiski der Orientalischen Abteilung der Archäologischen Gesellschaft Peters-

burg [1906] nützlich)-

Die islamische Presse: Bouvnt III, 154ff., 326ff.. 436 fT.
; IV,

181 ff.; V, 157 ff.
;

VI, 183 ff. (abgelöst durch die systematische Bericht-

erstattung in der Revue du Monde Musulman).

Wissenschaftsbetrieb: M ic h au x - B e 1 1 air e, La Science des

Rouäyä V, 431—435.

Volkskundliches: Mercier, Note sur la mentalite religieuse dans

la region de Rabat et de Sale VI, 423—435. — Mich au x -Bellaire, Um
histoire de rapt V, 436—442. — Notizen Salmons: I, 262—272 (Volks-

glauben in der Gegend von Tanger); I, 273—289 (Heiraten der Muslime in

Tanger); 1, 290—297 (Dolmen von El-Mries); II, 1, 100—114 (Brüder-

schaften in Tanger); II, 1, 1 15— 126 (Marabuts in Tanger); II, 1, 127—143

(Die Cherqa der Derqäwa und die Oherqa Sfifja); III, 144— 153 (Kanonen

als Asyl); III, 413—429 (Kult des Müläi Idris und die Schorfa-Moschee

in Fes); IV, 412—421 (Legenden über Müläi Bü Selhäm).

Sprachliches: Mercier, Influence des langues berbire et espagnoU

sur le dkdecte tnarocain VI, 417—422. — L.-R. Blanc, Deuz contes marocains

en dialecte de Tanger VII, 415—440. — Salmon, Sur quelques normt de plantef

en arabe et en berbere VIII, 1—98.

Digitized by GoO£



Die Bauinschrift der Medresse zu Egherdir.

Von Friedrich Giese.

Ochon einmal konnte ich, als ich auf Sai res Pfaden wandelte, eine in sei-

nem Renewerke veröffentlichte Inschrift ergänzen (vgl. ZDMG, Leipzig 1903,

Bd. 57 S. 20*2 und 4*20 unten). Im folgenden will ich das gleiche mit der

Inschrift des Seldschukensultans Gijät Eddin auf der Medresse zu Kgherdir

tun (vgl. Fr. Sarre, Reise in Kleinasien, Berlin 1896, 3. 159).

Da Sarre die Inschriften nur photographierte, so hing das Schicksal

der Entzifferung, die Moritz besorgte, von dem Ausfall der Platte ab. Ge-

ratie die vorliegende Inschrift ist dabei nicht vom Glück begünstigt gewesen.

Ihren Zustand geben Moritz' Worte (a. a. 0. S. 159) wieder: -Die Bauinschrift

ist leider nicht vollständig; es fehlt der Anfang und, was empfindlicher ist,

das Ende, welches das Datum enthalten muß. Kerner ist der mittlere Teil

über dem Tore von dem darüberragenden Dache so beschattet, daß auf der

Photographie nichts zu erkennen ist. Auch in den lesbaren Teilen finden

sich kleinere Lücken.

-

Als ich im August/Septemher 1904 von Akschehir einen Abstecher

nach dem malerisch gelegenen Egherdir und dem nach ihm genannten lieb-

lichen Egherdirgol machte, beschloß ich, die Inschrift zu kopieren. Leider

ließ sich im ganzen Städtchen keine hinreichend große Leiter auftreiben.

Die größte, ein äußerst gebrechliches Gestell, war gerade so lang, daß sie,

sehr steil gestellt bis über den Türbogen reichte. Sie nützte mir daher für

die Entzifferung der obersten Zeile nichts. Da ich, auf ihrer letzten Sprosse

Stehend, weit unter der Inschrift an der Mauer klebte, so konnte ich von

hier aus weniger sehen als vom Erdboden. Ich war also auf das angewie-

sen, was meine kurzsichtigen Augen von der Straße lesen konnten. Beider

großen Entfernung blieben mir einige Worte überhaupt unerkennbar, und

für einige andere will ich nicht mit Sicherheit einstehen. Es handelt sich

um die Worte von \^\ bis 4»\ <Lti- {vgl. S. 25t; Anm. 3).

Abgesehen aber von diesen paar Stellen, die nichts Wesentliches ent-

halten, bin ich nunmehr in der Lage, die Inschrift in gesichertem Texte vor-

legen zu können. Der Anfang und das Ende, obgleich stark beschädigt,

ließen sich ohne Mühe entziffern, ebenso konnte ich die Lücken des von Moritz

übersetzten Textes ausfüllen und feststellen, daß seine Konjekturen zu

, JjU| und zu fLiJ\j richtig waren. Das j des letzteren ist noch

erkennbar, ebenso die Punkte des ~. Leider kann ich aus meinen Notizen
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jetzt nicht mehr ersehen, ob seine Bemerkungen zu ^jVb stimmen;

ich nehme es jedoch an, da ich zu der Stelle nichts angemerkt habe. Ich

lasse nun den Text der ganzen Inschrift mit Uhersetzung und Anmerkungen

folgen.

dL 'pUV .li*b jJifcYI jlLU Jjjlil jlM UU .jU ^
w^L» C>UJI j^l j j& jüai- j^Ji i -v <W

jLU- 4»! ^JUi. ^ ^ UJU. > jlM jj-l gfUj gjtjll

U-0\ oUi J>f^- Jl %y £>YU j*J*>J fLjülj j*jVIj fjjl i5i

.... ;JU.j jV\ Jjü-. j *ül Ä ^ j^jl lT

Ubersetzung.

Befohlen hat den Bau dieses gesegneten Jjans der erhabene Sultan,

der hohe Konig der Konige, der Herr der Hälse der Völker, der Herr der

Sultane Arabiens und Persiens, der Sultan des Festlandes und der beiden

Meere, der £}ti-l-karnain der Zeit, der Chosrew dem Gerechten gleicht, der

zweite Alexander, der Sultan der Sultane der Welt, der vom Himmel Ge-

stärkte, der über die Feinde Siegreiche, .... der Bezwinger der Ungliubi-

1 Fehler des Steinmetzen statt
p

la.«.U , veranlaßt durch das vorhergehende

(J^Vl vgl, Sarre a. a. 0. S. 160.

2 Das Eingeklammerte fehlt. Der Grund von Moritz richtig angegeben: -Der

erste Teil von J^Ul war ihm (dein Steinmetzen) verunglückt, offenbar weil der

Stein sich hier zu mürbe erwies; er nahm deshalb ein dreieckiges Stück aus der

Platte heraus und ersetzte es durch ein gleichgroßes, auf dem er aber die Schrift

vergaß nachzutragen.

-

3 (j'-A^-^M gebe ich nur mit großem Bedenken, die Worte vorher (vielleicht

2—3) konnte ich nicht lesen. Die folgenden bis <Li>- sl**** möchte ich im allgemeinen

filr gesichert halten, mit Ausnahme des 3 das ich nicht deutlich erkennen

konnte; außerdem könnte statt auch ^ju* zu lesen sein, vgl. S. 256 Z. II v.u.

* Der Schluß ist stark beschädigt, aber die beiden entscheidenden Zahlen 99

sind deutlich zu lesen. Es ergibt sich, daß der Bau in demselben Jahre errichtet

ist, in dem der Indjir Hau zwischen Adalia und Sparta von Gijat Eddiu erbaut wurde,

vgl. die Inschrift bei Sarre S. 88.
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gen und Polytheisten, der Zerschmetterer der Dualisten und der Wider-

spenstigen, der Vernichter der {jarigiten und Frevler, die Säule des Rechts,

die Stutze des Volkes, der Helfer des Kalifen Allahs, der Unterstützer der

Geschöpfe Gottes, der Sultan der Länder Rum, Armenien, Syrien, Dijärbekr

und der Franken, die Krone der Dynastie Selguk Gijät Eddunja weddin, der

siegreiche Kaichosrew, Sohn des Kaikohäd, Sohn des seligen Sultans Kylyg

Arslän, Sohn des Mas'üd, Sohn des Kylyg Arslän, Mitregent des Beherr-

schers der Gläubigen, Gott lasse ihn herrschen im Osten und Westen der

Krde, im Jahre 635.

Mitt d. Sem. L Orient Sprühen. 1908. II. Abi. 17
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Bibliographische Anzeigen.

K. Völlers: Katalog der islamisch en, christlich-orientalischen,

judischen und samaritanischen Handschriften der Universitäts-

Bibliothek zu Leipzig von K. Völlers, mit einem Beitrag von

J. Leipoldt ( = Katalog der Handschriften der Universitäts-

Bibliothek zu Leipzig U); Leipzig (Otto Harrassowitz) 1906;

XI u. 508 Seiten gr.8°.

Besprochen von Friedrich Kern.

Im Jahre 1906 erschien der zweite Band des Handschriftenverzeichnisses

der Universitätsbibliothek zu Leipzig, der die islamischen, christlich-orien-

talischen, jüdischen und samaritanischen Handschriften umfaßt. Die Bear-

beitung dieses Bandes hat Prof. Völlers-Jena übernommen, mit Ausnahme

der koptischen Mss., die Herr Dr. J. Leipoldt-Leipzig beschrieben hat. Der

Katalog umfaßt 1120 Nummern, von denen die meisten, 1056, der Literatur

des Islams angehören, davon 898 arabische, 101 persische, 49 türkische,

4 in Hindustani und Hindi, 3 malaiische. Zur christlichen Literatur gehören

42, 16 arabische, 1 persisches, 6 syrische, 11 koptische (dabei auch Alt-

ägyptisches), 2 äthiopische und amharische sowie 5 Fragmente von arme-

nischen und georgischen Texten, zur jüdischen 21, 17 hebräische, 4 arabi-

sche, dazu 1 samaritanisches.

Prof. Völlers war durch seine gründlichen Kenntnisse in den Sprachen

des vorderen Orients und als langjähriger Direktor der Vizeköniglichen Bi-

bliothek zu Kairo besonders dazu geeignet, ein so mühevolles und langwie-

riges Werk zu unternehmen. Ks ist eine gründliche und gewissenhafte Arbeit,

die sich den besten Leistungen auf diesem Gebiete würdig anreiht.

Etwa die Hälfte der islamisch-arabischen Literatur (auf deren Be-

sprechung ich mich beschränke), gehört der berühmten Rifä'ija an. Aus der

Bibliothek des Ahmad ar Kabbät, von der ein großer Teil nach Berlin

wanderte, ist auch einiges nach Leipzig gekommen. Einige dieser Hss. sind

auch in Tübingen (Katalog Wetzstein), zwei in Turin (Katalog Nallino).

Prof. Völlers hat bei der Bestimmung der undatierten Hss. große Vorsicht

geübt, und im Zweifelsfalle lieber unterlassen, ein auch nur ungefähres Ur-

teil über die Zeit der Abschrift zu fällen.
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Im folgenden erwähne ich die Hss., welche mir der Beachtung wert

erscheinen, neue oder nicht vermerkte ältere Drucke und füge sonstige bi-

bliographisch-literaturgeschichtliche Notizen hinzu.

15. 16. [Zwei von Wfistenfeld nicht benutzte Bände Ibn Ilisäm.] Hof-

fentlich kommt nach der in einigen Jahren bevorstehenden Drucklegung des

Baläduri (ansäb al asräf) und Wäqidi eine auf diese sowie Tabari, Ibn Sa'd

usw. gestützte Neuherausgabe des Ibn Hisäm. — 19. [Ibn al Gauzi, ujiin

al-hikäjät fi sirat saijid al barijät.] — 25. Neudruck des Samhüdi Mekka
1316. — 86—93. Neudruck des kaSSäf Kairo 1318. — 112. Mss. des k. al

baida noch Tubingen-Wetzstein Nr. 95, Escorial 1521 (k. al bahl fi halq

al qurfin). — 113. Trotz der großen Stucke aus Ibn 'Asäkirs tabjin (auch

Besir Aga 234), die Subki und Mehren wiedergeben, wäre eine Ausgabe

erwünscht. Vielleicht daß es einmal in Haidaräl&d geschieht, wo von As'ans

Werken die ibäna (in einem Saminelbande 1318) und neuerdings istihsän

al fraud fi 1 kalüm (fehlt bei Spitta) erschienen sind. Ein Ms. der ibäna auch

Fätib 2894. Von sonstigen Werken al As'aris sind noch erhalten: 1. k. al

luma* Rieu 172 (daraus Straßburg-Spitta 25); 2. eine risäla über den Glau-

ben (Spitta Anhang Nr. 12, aus Kairo VII 1,3 und 41/42); 3. das Fragment

Berlin 2162, nur vier Bl. (Anfang des istibsän?); 4. maqälät al islännjin A. S.

2366, Köpr. 856, Ätif Efendi 1372 (vgl. Kairo VII 2, 565). Dagegen ist

Berlin 2395 untergeschoben; der späteste in diesem plumpen und wertlosen

Machwerke erwähnte Schriftsteller ist Taftäzäni, gest. 791 (2). Unecht ist

auch das eschatologische Schriftchen Saga rat al jaqin, Hr. Mus. 146, 16,

Cambridge-Browne 901, Konstantine (Spitta S. 82), Wargla, Agaga (Bul-

letin de Correspondence Africaine 1885, S. 263 Nr. 22, S. 482 Nr. 51). Es

geht auch unter anderen Namen : k. abwäl al qijäma (ed. M. Wolff, Leip-

zig 1872) und k. daqä'iq al-ahbär (fi djkr al ganna wa n när, Kairo 1320).

Daß k. daqä'iq al ahbär von Abdarrahmän b. Ahmad al qädi verfaßt sei, hat

der Kairoer Herausgeber aber möglicherweise nur aus H. H. 5107 (wo das

Todesjahr weggefallen ist). Die Hss. sind gewöhnlich anonym, so Berlin

2778/80. Berlin 2777 findet sich dagegen ein k. daqä'iq al ajjbär von Hamza

b. Jüsuf b. Halifa. — 118. Neudruck der durra Kairo 1323. — 150. [Samm-

lung von Glaubensbekenntnissen]. — 158. [Abu 'Ubaid al Qäsim b. Salläm,

al hutab wa ' mawä'iz.]. Er schrieb auch k. al addäd wa d didd fi 1 luga,

ASir Efendi 874, k. al amwäl, Damaskus hadil 305, 310 (soll in Kairo gedruckt

werden), k. fi 1 imän, Damaskus Zaijät S. 37 magämi' 116,4. — 166. [Ibn

al Gauzi, k. al magälis fi 1 wa'z.] — 212. [AI Hakim at Tirmidi, ad durr al

maknün.] Vgl. auch Dahabi, tadkirat al buffä? II 218/9, Subki II 20. Faiz-

alläli Efendi 306 finden sich rasail-i Hakim-i Tinnidi. Berlin 3130, nur 4 Bll.,

ist wohl ein Exzerpt. Manuskripte seines k. nawädir al usül noch Faizalläh

Efendi 108, Madrid 1518 (nur T. I), Druck Konstantinopel 1293 mit Kommen-

tar. In jedem der 291 a.sl wird eine ethische oder theologische Vorschrift

auf Grund von Traditionen besprochen ; es ist aber keinerlei Ordnung ein-

gehalten. Sein Todesjahr ist unsicher. Manche Quellen geben es überhaupt

nicht an, einige auf 255 (Br. I 164) oder 320 (Br. I 199). Der ersteren An-

Rabe widersprechen die in den Biographien (der Herausgeber hat die Isnade

17»
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des k. nawädir al u>ül bis auf den ersten getilgt) erwähnten Lehrer des Ver-

fassers, die zwischen 232 und 250 gestorben sind. Zu seinem angeblichen

Märtyrertode 255 paßt auch die Angabe nicht, daß er 285 in Nisäbür ge-

lehrt habe, nachdem man ihn aus Tirmicj vertriebeu hatte, weil er Bücher

schrieb und Lehren vortrug, die für ketzerisch galten. Er stellte nämlich die

Heiligen den Propheten gleich, ja über sie. Nach den Todesjahren seiner

Lehrer müßte er vor 220 geboren und könnte also 320 im Alter von mehr

als hundert Jahren gestorben sein. ]}ahabi gibt ihm aber nur etwa achtzig.

Ist das ihm Wien I 605 zugeschriebene persische Gedicht echt? — 219. [Abül

fadl Muhammad b. Tähir b. Ali al Maqdisi (Br. I 355), k. safwat at tasauwuf

(Fragment).] — 227. Lies al maqarrija. Bei Ihn fjäs finden sich mehrere

Männer namens al Maqarr as Saifi Mengliboga. — 252. [Abfilfath as Sikan-

dari, guz' al hiraq], Tiber die Kleidung der verschiedenen Derwischorden. —
286 II. [Jüngere zum Teil vulgäre Poesien.]— 295/96. ['Abdallah b. a 1 Mubarak,

k. az zuhd.] Eins der ältesten erhaltenen Traditionswerke. Ein anderes

altes Werk dieses Namens ist k. az zuhd von Asad b. Müsä (132—212, da-

nach Berlin 1553 und Br. I 66 zu verbessern), vgl. auch Udkira I 368/61».

Er war ein Lehrer des Buhäri. Ein zweites Ms. Damaskus hadi£ magä-

uu 101. Das Buch ist sehr kurz und enthält nur Traditionen über das

jüngste Gericht und die Höllenstrafen. Ferner k. az zuhd von Ahmad b.

Hanbai, Damaskus hadi£ 340, von Harmful b. as Sari (gest. 243), Brill-Houtsma

746 (Iis. von 531, unvollständig), von Abu Sa'id Ahmad b. Muhammad b. Zijäd

b. BiSr b. al A'räbi, Kairo VII 1, 178 (Br. 1 521 unten). — 307. Die Kgl.

Bibliothek in Berlin hat neuerdings Teile von Karmänis Buhäri-Kommentar

erworben. Ganze Exemplare uud Teile in den Konstantinopler Bibliotheken

und in Privatbesitz in Kairo. — 313. [Ihn Hubaira, al ifsäh (nur Bd. I).]—
314. [Das gleichnamige daraus abgezweigte juristische Werk.] — 316. Wahr-

scheinlich liegt trotz der verschiedenen Titel der Hss. (Br.1 166, 17, 2—4; 1518)

überall dasselbe Werk vor, in dem Ibn Fürak die Traditionen bespricht,

auf die sich die Ketzer stützen, und die richtige orthodoxe Deutung angibt.

— 318. |Lälaka"t. hu£ag u>ül i'tiqäd ahl as sunna wa 1 gamä'a] und (k. karä-

mät al anlijä ). — 319. [Baihaqi, k. Su'ab al imän.] Nur Kap. 40—57 (mit

Lücken); in Kairo I 324 nur Kap. 19— 32, 33—53 (Anfang und Schluß jedes

der beiden Bände unvollständig). — 320. [Drei wichtige Kolleghefte des Abu

Ali al Husain b. Muhammad b. al Husain ad Dulafi], die er 454/55 in Bagdad

hörte: 1. [Abdallah b. al Mubarak, k. al gihäd]; 2. Tradd. von Zuhri; 3. Ab»

Bakr an Nisäbüri (238—324), Zusätze zum mubtasar seines Lehrers Muzani.

Der muhta^ar wird jezt in Kairo (aus drei Mss. der Vizeköniglichen Biblio-

thek und einem der Azhar) am Rande der Ausgabe des k. al umm von

Säffi gedruckt, die auf Kosten des Saijid Ahmad Bey al Husaini veranstaltet

wird. Berlin 4442 ist nicht ein Heft des mu|}tasar, sondern eines späteren,

daraus abgeleiteten Rechtsbuches, etwa aus dem 5. Jahrhundert. — 321. Ein

Ms. von ihkäm al abkam noch Berlin Mq. 970 (nur T. 2). Durch Pertsch

(Gotha 1757) und Sprenger ist Br. I 360, 20 verleitet worden, das tahdib des

Mizzi für eine Bearbeitung des kamäl von Ibn an Naggär zu halten ; es ist viel-

mehr eine des kamäl von Abdalgam al Gamma ili, dem Verfasser des ihkini.
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Vgl. Rieu 625/6, ebenso im zu Lebzeiten des Mizzi geschriebenen und mit seiner

igaza versehenen ältesten Kairoer Ms. Weder das Berliner noch das Kairoer

Ms. des kamäl ist vollständig. D"habis tadhib tahdib al kamäl soll iu Haidar-

äbäd gedruckt werden. — 323. Mabäriq al azhär gedruckt Konstantinopel 1310.

— 329. [Ihn Qaijim al Gauzija, k. tuhfat al maudüd fi ahkäm al inaulüd.]

Im Orient interessiert man sich augenblicklich sehr für seine und seines

Lehrers Ibn Taimija Werke und giht viele davon heraus. — 339. [Abu

Ishäq as Siräzi, k. al luma*.] rL ü- «253 wird eine 'aqida von ihm erwähnt.

Eine kurze 'aqida wird ihm Berlin 1946, Gotha 661 zugeschrieben. — 349.

Ta'sis an nazar gedruckt Kairo o. J. (nach Nallino 1320). Dabüsi schrieb

auch ein k. al asrär (mehrere Mss. in Konstantinopel). — 351. Kin Ms. des

Kardari auch Hallesches Waisenhaus 27, 1. Druck H.aidaräbäd 1321 unter-

halb von manäqib al imam al a'zam A. Iianifa von al Muwaffaq Ii. Ahmad
al l]ii\vära/jni 484—568 (vgl. zu 707 II). — 352. [Mu'inaddin Muhammad b.

Ibrahim as Suhaili as Säfi'i, gest. 613 (Subki V 19), k. bajän al ihtiläf bain qau-

lai ... A. Hanifa wa s Säfi'i.J — 353. Aus der Beschreibung des Buches

geht nicht genügend hervor, was darin enthalten ist. Nach der hier nicht

abgedruckten Eulogie könnte man es vielleicht bestimmen. Das Angeführte

paßt weder zu einer der beiden -Wagen- (vgl. zu 850 I) noch zu einem

anderen mir näher bekannten Werke des Verfassers. — 356. Hr. I 175 ist

zu verbessern: I d. 'A. b. A. al Makki ar Räzi, 1 f. Tübingen-Wetzstein Nr. 1 17,

I k. München 257, Algier 983/84. I 378 ist nach 25 einzuschalten: 25 a. Hu-

sämaddin Abülhasan A. b. A. al Makki (oder b. al Makki, b. Maki) ar Räzi,

gest. 589, I. Qutl. Nr. 125. 1. hulä.sat ad dalä'il fi tanqih al masä'il, Kommen-
tar zum muljtasar des Qudüri s.o. S. 175 Id. 2. takmilat al Quduri, Er-

gänzung zum mubtasar aus anderen hanafitischen Rechtshüehern, München

259, 'Atif Efendi 1059, Kern. 3. sari? at takmila, Kommentar des Verfassers

zu 2, Paris 854. — 359. As Signlqi (auch mit ?) Br. I 377, 381, N. zu 426,

II 116. Mss. seines Kommentars zum tamhid des Abülmu'in an Nasafi auch

in Konstantinopel. Infolge der ungenauen Angaben der Mss. und Kataloge

sind die Angaben über Abühnu'in an Nasafis Werke Br. I 426 mehrfach un-

richtig. So ist z. B. 1, 4 und 5 dasselbe Werk, bahr al kaläm (vgl. Leiden

IV 241). — 395. Neudruck von at tibr al masbük, Kairo 1317, am Rande

des siräg al mulük 1319. Br. II 701 wird ein Buch 'umdat al muhaqqiqin

wa burhän al jaqin nachgetragen. Ein solches Werk hat nie existiert. Dies

sind vielmehr die Anfangsworte des langen Titels, den at tibr al masbük in

den betreffenden Drucken hat, und Ehrennamen für den Verfasser, die irr-

tümlich für den Namen des Buches genommen wurden, der erst am Schlüsse

des Titels steht und daher leicht zu übersehen war. Br. 1 421 Nr. 14 ist

zu streichen (= Nr. 11). — 398. Daß Kun ja. Laqab und Nisba des Ver-

fassers der nihäjat ar rutba in den Quellen so ganz verschieden angegeben

werden, beruht zum Teil wohl auf Verwechselung mit seinem Zeitgenossen

(etwa 565) und Namensvetter, dein Arzte Ahülfarag' Abdarrahmän b. Na>r

b. Abdalläh as Siräzi (Br. 1 488, 20), vgl. auch zu 775. Ilartmann hält für

den Verfasser der nihäja die Nisba a§ Saizari für die unzweifelhaft richtige

(a. die Nachträge zum Kataloge). Br. I 390 wird er al Barawi genannt,
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der Titel des Buches und die Hss. nicht angegeben und nur auf das

(nicht gesehene) Büchlein von Leonhard Freund verwiesen. Dieser be-

nutzte Hammer-Purgstalls Mitteilungen aus der Wiener Hs. (in den Wiener

Jahrbüchern der Litteratur 1838. 8. 145—156 und der Litteraturgeschichte).

Völlers wird recht haben, daß der Verfasser der nihäja auch der von an-

nahg al maslük sei. Mss. Mich Kairo VI 202 (al manhag al maslük, ohne

Verfasser), Vll 2, 596, Selim Aga 752, an. türkische Ubersetzung Wien 1887.

Der Verweis auf H. H. HI 510, 9 (6077) und Br. 1 461 ist irrtümlich, da das

bei IJ. JJ. genannte Werk raudat al qulüb wohl dem Arzte gehört, und das

Todesjahr 589 bei Br. sich auf Saladin, nicht den Verfasser, bezieht. — 399.

Br. II 7526 10 ist zwischen «Sultans- und «Auszug« einzuschalten »Leipzig

399, Wien 183« und 94,23,1 zu streichen. — 414. Neudruck des mufassal

Kairo 1323. — 448 IV. Al-maqsüd wird u. a. falschlich dem Imäm Abu

Hanifa zugeschrieben. — 455. Neudruck des mubtasar as sahäh Kairo 1319.

— 470. Ein Ms. der 'umda hat neuerdings die Kgl. Bibliothek in Berlin

erworben. Da der Tuniser Druck seinerzeit nicht über 208 Seiten hinaus-

gekommen ist, soll das Werk vollständig in Kairo gedruckt werden. —
490. Im 8. und 9. Jahrhundert hat man sich im Osten sehr für die sab'a

funün interessiert. Wir haben aus dieser Zeit Anleitungen dazu oder zu

einem Teile davon z. B. von Safi ad diu al Hilli, al 'ätil al häli, München 258,

Ihn ljagga al Hainawi, bulüg al amal fi fann az zagal, Cambridge-Browne 141.

Dagegen handelt 'Isä b. Muhammad b. 'Isä, k. al gauhar al-maknün fi s sab'a

funün Esc. 457 nach Casiris Angaben über poetische Kunststücke. Abdal-

wahhäb b. Jüs.uf al Banwäni scheint zwei Werke geschrieben zu haben. Das

längere heißt k. qurrat al 'ujün fi (tartib) as sab' (so!) funün, Leipzig 490;

es liegt dem Ms. Gotha 376, 1, al 'aqida ad darwisya Ii tahrir as sab' (so!)

funün al 'arabija zugrunde (hieß der ungenannte Verfasser etwa Darwis?)-

Das kürzere führt den Titel raf as sakk wa 1 main fx tahrir al fannain, Berlin

7170, Paris 4454, vielleicht auch Gotha 376, 3. — 503. [Diwane des Abü Tä-

lib, des Abü 1 aswad ad Dua'li und des Suhaim genannt 'Abd ßani

II as has.] Ms. von 380, aus einer dem Grammatiker Ihn Ginni, gest. 392, ge-

hörigen Vorlage. — 510. Als Verfasser des Müfaddalijät-Kommentars wird

gewöhnlich Ibn al Anbäri genannt, so auch in der Überschrift der ältesten

(427) Iis. Laleli 1858. Für den Vater sprechen mehrere Quellen, vor allem

aber die Vorrede (abgedruckt von Lyall J. R. A. S. 1904, S. 319/20). Auch

das Leipziger Fragment nennt den Vater als Verfasser. Der Sohn hat nur

einige, meist redaktionelle Zusätze gemacht, der Vater ist hingegen der

Sammler der Lesarten und Erklärungen. Da die von mir Anfang 1899 ein-

gesehene Kairoer Abschrift aus Konstantinopel, das Ms. Laleli (vgl. llaff-

ner W. Z. K. M. 13, S. 344ff.) und der unvollendete, nur mit kurzen aus

dem Kommentar ausgezogenen Glossen versehene Druck, Konstantinopel

1308, Abweichungen voneinander aufweisen, müssen in Konst&ntinopel min-

destens drei Hss. sein. Nun gibt Haffner die Hs. Jeni 2, 278 als Hs. des

Mufaddalijit-Kommentars an, der Katalog dagegen als Hs. des (ebenfalls

zwischen Vater und Sohn streifigen) Kommentars zu den 7 Mu'allaqät (ein

zweites Ms. Nür-i Osmänije 4052). Anderseits berichtet de Slane J. As.
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1846 (IV 7), S. 589 >Les Mofaddeliat se trouvent a la liibliothec]iie Kuprili.

accompagnes du coinntentaire d'Ibn al Aubari; c'e.st un trts beau volume*.

Im Kataloge wird der Kommentar des Ms. 1394 einem ganz unbekannten

Abdarrabmän al Hamdäni zugeschrieben, womit vielleicht der Verfasser der

alfäz al kitäbya, Abdarrabmän b. 'Isä al Hamadäni gemeint sein konnte,

der aber meines Wissens keinen Kommentar zu den Mufaddalijät geschrieben

hat. Vielleicht ist dies das Ms., das de Slane gesehen hat. Das Landberg-

sche Ms. ist eine junge Abschrift aus Konstantinopel (oder aus einer in Me-

dina befindlichen Abschrift aus Konstantinopel?). Die nur mit anonymen

kurzen Glossen versehene Wiener (enthält auch die Asma'yät, Wien 449, für

Hammer-Purgslall gemachte Abschrift aus Konstantinopel!, und Landberg, vgl.

Ahlwardt, Asma'yät) und Londoner (enthält einen Teil der A>ma'ijät und andere

Zusätze, Abschrift aus Bagdad) Rezensionen stehen der des Anbäri nahe. Von

diesen drei Rezensionen weicht die des Marzüqi gänzlich ab. Sie ist nur in der

einen am Schlüsse unvollständigen Hs. Berlin 7446 enthalten. Ks fehlen darin

außer einzelnen üedichten Nr. 90—95 von Anbäri (= 91-96 Wien) und am
Schlüsse mindestens sechs. Die Hs. bricht mit dem fünften Verse eines Ge-

dichtes ab, das sich sonst in den Mufaddalijät nicht findet und in Wien unter

den Asnia'ijät steht (ed. Ahlwardt Nr. 50). Uber den Kommentar des Tibrizi

Fätih 3963 ist noch nichts näheres bekannt. Wenn der Kommentator, wie eres

bei der ilamäsa getan hat, auch hier im wesentlichen Marzüqi ausschreiben

sollte, gäbe dies eine sehr erwünschte Kontrolle der Berliner Hs. Sir Charles

Lyall wird die Mufaddalijät unter Zugrundelegung des Anbäri herausgeben.

Hoffentlich wird auch einmal der Mu'allaqät-Kommentar gedruckt. — 512. [Ibn

al Mutazz, tabäsir as surür.] — 517. [Ibrahim b. al Qäsim al Kätib al Qaira-

wäni, qutb as surür (nur T. 2).] — 534. Neudruck des Kommentars von Rusai-

jid b. Gälib Kairo 1319/20. — 545. [Diwan al musidd (Br. I 263/64)]. — 546 I.

'Unwän al murqisät gedruckt Kairo 1286. — 546 III. [Muwassahät von Ibrähim

b. Sahl und anderen.] — 559. [Diwan eines syrischen Dichters.] — 562. [Diwan

des Ibn Zuqqä'a.] Auch 845 III, eine qas. 881 X. — 567/68. Vgl. meinen Ar-

tikel in diesen Mitteilungen IX, S. 31—36, 49—63 (^ S. 1— 6, 19—33 d.S.A.).

Alle Mas. der Werke des Ibn Südün, welche die Einteilung in Ernst und

Scherz sowie des Scherzes iu fünf Abschnitte bieten, sind notwendig solche

der ursprünglich 854 abgeschlossenen zweiten Redaktion. Die Angaben der

Titelblätter und Vorreden sind ganz unzuverlässig. Ich glaube nicht, daß

überhaupt eine Hs. der ersten, ungeordneten Zusammenstellung erhalten ist.

Ob die Bodl. II 619 b als Autograph bezeichnete Hs. wirklich ein solches

ist, müßte noch untersucht werden. Es kann sehr wohl wie Berlin, Wetz-

stein II 168, die Unterschrift des Originals mitkopiert worden seiu. Diese

Berliner Hs. geht übrigens auf eine Vorlage zurück, in die nachträgliche,

864 und 865 datierte Zusätze des Verfassers aufgenommen sind, von denen

sich einer auch (aber ohne Datum) in einer anderen Hs. findet. Daß der

856 hinzugefügte Anhang • Spottverse auf Fremde (a'ägim), die in Kairo

durch ihr Welschen und Radebrechen aufgefallen seien« enthalte, ist ein durch

die doppelte Bedeutung von labban. Radebrechen und Vertonen, verursachter

Irrtum. Vielmehr gefielen die Weisen dieser Fremden den Kairenern so
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gut, daß Ihn Südüns Freunde ihn aufforderten, Gedichte nach diesen Wei-

sen zu machen. — 571. Man>üba scheint eine Bezeichnung fur eine vulgär-

arabische Gedichtform in vier/eiligen Strophen zu sein. Die des Ali b. an

Nä'ib Leiden (neuer Kat. 1 760. alt I 625) ist in Wäfir, die des Ibn Zetün

dagegen in Basit, eine Folge von mawäwil. Anfang und Schluß:

Subhän» man lilwarfi fadlü nasar Vläm
welhamd» lilläh' wäbid muqtadir 'alläm

walä iläh* siwä man azhab el'äläm

walläh" akbar alä man sakk« nTisläm.

Jähl« quri(?) el'adab fi nazm'hä iftün

felqalb«* minhä gada fi hubbehä maftün

win qäl qä'il lukum hal mislchä zenün

qülü walä mislc näzimhä-zzaki Zetün.

Iftün fur iftü und zenün für zenin des Reimes wegen. — 574. [Diwän des

Ibn Maina i.] — 589. Neudruck des 'Iqd Kairo 1317. — 590. [Abu Ali al-

Muhassin b. Ali b. Muhammad at Tanütü, al mustagäd min fi'älät al-agwäd.]

— 593. [AI Abi, natr ad dürr (?).] — 594. Die risälat al gufrän, bisher nur

aus Nicholsons Auszügen J. R. A. S. 1900 und 1902 bekannt, liegt jetzt in

einem Kairoer Druck vor, den der kürzlich verstorbene Ibrähim b. Näsif

al Jäzigi aus drei Hss. in Privatbesitz veranstaltete. — 604. Ibn Zafars k.

nnba nugabä' al abnä' gedruckt Kairo o. J. (nach Nallino 1322). — 605. Neu-

druck des k. ahbär an nisä\ Kairo 1323. — 606. [Muhammad b. 'Umar b.

Sähinsäh b. Aijüb, Fürst von Hamät (Br. I 324), k. durar al ädSb wa mahäsin

dawi 1 albäb (nur T. 1).J
— 607. [Isma il b. Abdarrahmän b. Ahmad al Ansän

al Kätib(etwa 611), k. zawähir al gawähir.] Fehlt bei Br. — 612. Lau'at

as säki gedruckt Kairo 1313. — 614. [As Safadi, as Su ür bi Tür.] — 627.

[Sirat al malik al Badrnär.] — 642. [Mas'üdi, k. at tanbih wa 1 isräf.] —
648. [Sahjiwi, k. istigläb irtiqä' al jiuraf.J — 662. Az Zamlakäni ist wohl nur

der Schreiber, und der Verfasser vielmehr Muhammad ii bätibi (Br. II 263).

Die Erwähnung des zweiten und dritten Teiles rührt vielleicht von der Un-

achtsamkeit des Schreibers her, der wußte, daß das Buch in drei Teile

zerfällt, aber vergaß, daß die Hs. alle drei umfaßt. Vgl. zu 670. —
663. [Zusammenstellung von Urkunden, meist Bestallungsschreiben aus der

Mamlukenzeit (9. Jahrhundert).] Am Schlüsse u. a. ein Za£al. — 666. Neu-

druck von In im i al muhädara Kairo 1321. — 668. [Lisän ad din Ibn al £jatib.

raqm al hulal.] — 669 11. Die ihäta (oder vielmehr markaz al ihäta?) wird

in Kairo in drei Bänden gedruckt, von denen die beiden ersten bereits er-

schienen sind. — 670. liier, Berlin 9493 und Havn. 126 wird bihäb ad din

Ahmad (fehlt Havn.) al Maqqari al Fäsi, gest. 1047, als Verfasser genannt,

sonst Muhammad b. Ali as Sätibi (oder as Satibi). Fr scheint das Buch in

Ägypten geschrieben zu haben. Vgl. Wüst. Gesch. Nr. 485, Br. II 263, wo

Leiden 771, Paris 4608, 1, Br. Mus. Suppl. 618 1 zu verbessern ist. Kin

Ms. in Tunis? (Bull, de corr. Afr. 1884, S. 19). Vgl. auch zu 662. — 678.

flzzaddin Uamza b. Abmad al llusaini, al muntahä fi wafajät uli n nuhä.j

Autograph. — 685. Nawawis tahd.ib soll in Kairo neu gedruckt werden,
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auch der von Wüstenfeld fortgelassene zweite Teil über die lugät. — 688.

[Abu 1.1 .a 1 1;. Muhammad b. Hibl>än b. Mul.iamtnad (Ms. Ahmad), masähir 'ula-

rnä' al isläm.] Sein k. at taqäsim wa 1 anwä' Kairo I 259, Ihn linear al Hai-

tami' Bearbeitung seines k. at liqät Kairo I 230/31. — 694. [Biographien

älterer Sufis.] — 699. [Lebensbeschreibung des Imäin as Säfi'i.] — 707 I.

[Akmal ad din al Bäbarti, an nusta limadhab al iinätn al a'zam A. Hanifa.]

— 707 II. [Auszug aus dem manäqib al imäm al a'zam A. Hanifa von

al JJuwärazmi.] Nur Kapp. 1—2, 9— 10, 26 des zu 351 erwähnten Druckes.

— 708. [Ihn Ragab, tabaqät al Hanäbila.J Ks ist eine Krgänzung zu den

tabaqät des Ibn Abi Ja'lä (Damaskus taVi lj 59, daselbst auch Ihn Ragab 60/61).

— 729. [Sammlung von Lehrbriefen.] — 747. [Ibn al Gauzi, k. an nutq nl

mafbiim.] — 750. [Ibn al Gauzi, k. luqat al mauäfi' fi t tibb.] — 768 II.

[Ibn Mäsawaih, gawähir at rib.] — 775. Vgl. auch zu 398. Sollten der säfi'i-

tische Richter und der Arzt doch identisch sein? — 796. [Fragment eines

philosophischen Werkes.] — 843. [Muhammad at Tülüni, k. al ibtihäg fi ah-

käm al ihtiläg.] Ist das M. b. 'Ali b. Tülüil (Br. II 367/68)? — 850. Vgl.

Goldziher, ZDMG. 38, S. 678 fi*. Die Hss. scheinen sich aber anders zu

scheiden. So nennt sich Berlin 3045 zwar al kubrä, hat aber den ersten

HJdr-Einschub; der zweite wird in der Einleitung versprochen, fehlt aber.

Die Angaben bei Br. II 336 sind mehrfach unrichtig, und die der Kataloge

bedürfen einer Prüfung. — 853 II. Auch Berlin 3139 ohne Verfasser (dort

saqq al gujüb fi asrär . . . samä' al gujüb). Vielleicht liegen zwei verschie-

dene Werke vor, Saqq al gaib wa raf bigäb ar raib von Ibn 'Arabi, Kairo

VII 46, 10 und saqq al gujüb ... von Muhammad Higäzi Berlin, Leipzig,

Algier. — 855. k. al ma'älim gedruckt Kairo 1323 am Rande des k. al

muha-vsal (mit talhis al mnhassal von Nasiraddin at Tiisi). Es ist also II 5

bei Br. I 506 zu streichen und nach IV zu versetzen. Auch IV 12, lawämi'

al baijinät ist gedruckt (Kairo 1323). — 856 1V. fi hudüi al 'älam vielmehr

• über das Geschaffensein der Welt« (gegen diejenigen, welche die Welt für

anfangslos und ungeschaffen erklären). — 859 II. Völlers hat sich hier, wie

auch Br., durch einen Irrtum Ahlwardts verleiten lassen; al gänn sind hier

wirklich Ginnen, nicht Irrlehrer. -Er gab vor, die in dem Buche beant-

worteten achtzig Fragen von einem gläubigen Dschinn — denn ein Teil der-

selben bekennt sich zum Islam — in der Gestalt eines niedlichen graugelben

Hundes von der Art der Wüstenhunde vorgelegt erhalten zu haben, der mit

einem Blatte im Maule, auf welchem jene Fragen geschrieben standen, in der

Dienstagnacht, den 26. Ragab 955 (31. August 1548) durch den Bogengaug

des inneren Hauses, der sich über den Kanal erhob, zu ihm eingedrungen sei

- (Flügel ZDMG. 20. S. 3, nach Bodl. II S. 217 ff.). — 863 I. Von Ja älibi

zugeschriebenen Werken wurde k. al munfahal Alexandria 1321 zum

ersten Male, k. al mubhig Kairo 1322 wieder gedruckt. — 863 IV. Druck

Beirüt 1307. — 864 V. Ibn Arabi soll der Meinung gewesen sein, daß Pharao

durch sein Wort: -Ich bin euer höchster Herr- (Sure 79, 24) nicht zum

Ungläubigen wurde (wie dies die Orthodoxen behaupten, vgl. Schreiner

ZDMG. 52, S. 548 oben). Der Verfasser scheint nun dartun zu wollen, daß

hier ein verdeckter Ausdruck, wie oft bei den Sufis, vorliege, und Pharao
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nur eine Bezeichnung für die gegen Gott widerspenstige Seele sei. —
865 IL [Ibn al Gauzi, k. salwat al abzän (Fragment).] — 869 HI. [Ibn Qu-

däma al llanbali (unbekannt), k. üärat al 'azm wa kumämat al hazm.] Ein

unbekannter Ibn Qudäina auch 650. — 870 II. Diwan des 'Urwa b. Ward.]

— 870 III. ed. Pröbster Leipzig 1904. Die Hs. gibt ausdrücklich ai mug-

tasab, alle anderen Quellen dagegen al muqtadab, auch die von Jäqüt in sein

k. mu'gam al udalwf aufgenommene igäza des Verf. (Berlin 9852, Stück eines

Auszuges aus dem mu'gam al udabä'). — 870 V. [Muhammad b. Sälib (un-

bekannt), k. al moqni' fi n na luv.] — 870 VI. [Fragment aus Ahmad b.

Färis, k. qa>as an nahär wa samar al lad.] Ihm wird auch ein kleines, 1311

in Bombay lithographiertes Heftchen von nur acht Seiten in 8° zugeschrieben,

augaz as sijar Ii b»"* al baäar. Es ist eine kurze Aufzählung dessen, was

der Moslem über Abstammung, Geschichte und Samä'il des Propheten wissen

soll. _ 870 VII. [Gedichte und Taten des Dichters Abu Dahbal.] — 871 III.

Gedruckt Haidaräbäd 1316 (fi bajät). _ 872 II. Die gedruckten Texte

der lämija des USi weichen in der Verszahl voneinander ab. Von den Kom-

mentaren (vgl. auch 878 I), die Br. 1 429/30 aufgeführt werden, scheinen 1

und 11 (auch Kairo VII 313/14) identisch zu sein. — 874 IV. [Ibn al-Gauzi.

said al-ljätir.] — 875 II. (Ibn Taimija, k. as sifät al ihtijärija.] Wohl nur ein

Teil oder Auszug eines mir nicht näher bekannten Werkes. — 875 IV. [Qissat

al Abbäs b. Hamza ma Di n Nun al Misri.] Von Baihaqi? — 879 IV. AI

lu lu an nazim gedruckt Kairo 1319. — 880 IV. [Ibn Ah/t Mimi, al fawaid al

inuntaqät (nur T. 1).] Rüdäni (silat al b*laf, Br. II 459) nennt den Verfasser

Abu Abdallah, und das Buch nur al fawä'id. Ein Ms. auch Dam. had. mag.

117?. — 881 I. [M. b. Uusain as Sulami al Azdi, ädäb as suhba wa busn

al 'isra]. — 881 III. [Abdal'aziz b. Abdallah ... as Sulami, inulbat al i'tiqäd].

Ein Ms. auch Berlin 2080. Gedruckt in den großen tabaqät des Ibn as

Subki V 85—93. — 881 VI. Wie verhält sich dies Werk, zu dem gleich-

namigen des Ibn Arabi? (Br. I 443, 15). — 881 VIII. Ein anderes taflls Iblis

ist das angeblich von Ibn Arabi verfaßte, gedruckt Kairo 1281. Ibn al

Gauzi schrieb ein k. talbis Iblis. — 8821. [Abülbarakät Hibatalläh b. Ali

b. Malkä Aubadazzaman al-Baladi al-Bagdädi, k. sabil.i adillat an naql fi

mähijat al aql.] Fehlt bei Br. 1 460, wo statt gest. etwa 550, gest. nach

555 zu setzen ist, da das Buch 552 verfaßt wurde, und der Verfasser Leib-

arzt des Kalifen Mustangid (555—566) war. Dort ist ferner nachzutragen:

Wüst. Ärzte 177, Qifti 343—347. Nr. 1 ist zu streichen; es ist vielmehr

'ujün al masä'il von Färäbi (Schreiner). Von Nr. 3, al mu'tabar fi 1 bikma

ist nur Bd. III/IV erhalten. — 882 IV. [(Ali b. Ismä'il al Qünawi), mun-

taqS (so!) min sarb at ta'arruf], Auszug aus seinem Kommentar zum ta-

*arruf des Kaläbäd/i (Br. I 200). — 883 XI. [Ibn 'Abd al Barr, Listen von

Gelehrten der verschiedenen Länder.] Ein solches Werk ist sonst nicht

bekannt. Uber mehrere seiner Werke vgl. jetzt Seybold, Verzeichnis der

arabischen Hss. der Kgl. Universitätsbibliothek zu Tübingen (I 1907) Nr. 11.

Ein Ms. des k. al istiab auch Hamidije 202. Madrid 511 und 527 sind

Bd. 1 und 2 eines Exemplars des k. al istTäb; Madrid 512 ist der Auszug

des 'Umar b. Ali b. Jüsuf al 'Uimäni. Das k. al inbäh bildet eine Art Ein-
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leitung /um isti'äb. Vom k. al intiqä' ist auch eine Hs. Bäjezid 1605.

Brockelmamis Nr. 10 ist gleich 6 t da Schefers Ms. eine Abschrift aus dem
des Eseorial ist. In der tadkirat al liuflaz lautet der Titel al qasd (Druck

al-fasl) wa 1 amam fi ansäb al 'arab wa 1 "agam. Ein Ms. auch Straßburg

Spitta 6, 3. Das tamhid auch Damaskus hadii 332 (nur T. III), Süsa (Bul-

letin de corr. Africaine 1883). — 891 X. Völlers bringt den Abu Bakr Abd-

arrahiuän b. IsmS'il as Säbüni mit A. B. b. I. b. Ar. zusammen, den Ahl-

wardt zu Berlin 750 als Zeitgenossen (etwa 450) des Wähidi (gest. 461) er-

wähnt. Er konnte ein Sohn des Säfi'iten Abu 'Ulmän I. b. Ar. b. Ahmad (b. I.

b. Ibrahim b. Ämir b. Ä'id) sein, vgl. Br. 1 362/63, Wüst. Schaf. 392, Subki III

117—129 (dort 124— 129 seine dogmatische wasija). Andererseits gibt es

einen hanafitischen Dogmatiker Abülmahämid Nüraddin Ahmad b. Mahmud
b. A. B. as .Säbüni al-Buljäri, gest. 580 (Br. I 175). Er schrieb k. al bidäja,

Berlin 1737, Brill-Houtsma 982, 986, Esc. ('as. I 1598, ÄSir EfendilI18l,

Bäjezid magmü' 2128, vielleicht auch As'ad Efendi 1236 faqä'id as Säbüni).

Einige dieser Hss. geben sich zwar als solche des Grundwerkes, al-kiffija,

aus der der Verf. die bidäja auszog, enthalten aber vielleicht doch nur den

Auszug — 891 XIII. (AsSaibäni) as Säfi'i (auch Kairo VII 2, 473 und

486) scheint Zusatz eines Mannes zu sein, der nicht nur die Unmöglichkeit,

daß Muhammad b. al Hasan eine 'aqida in Versen geschrieben haben sollte,

einsah, sondern auch an dem Inhalte, besonders aber an dem Verse An-

stoß nahm:

Fahädä-'tiqädu-s-Säfi* ij i i mäminä
wa-Mälika wa-n-Nu'mäni aidan wa-Abmadä.

Ein Hanafit würde doch wohl seinen Imäin an erster Stelle genannt haben.

Es werden mehrere Säfi'iten erwähnt, die Saibäni hießen (z. B. Br. II 166, 5).

Das Gedicht wird nur von Säfi'iten kommentiert; der älteste Kommentar

ist der des Ihn Qädi Aglün, gest. 876. Ein Hanafit würde auch nicht sagen:

Wa-imänunä qaultm wa-fi'lun wa-nijatun

wa-jazdädu bi-t-taqwä wa-janqusu bi-r-radä.

Dies sind die as'aritischen Dogmen, während die llanafiten die Werke vom

Glauben trennen und diesen für unveränderlich erklären (vgl. z. B. Nasafi

ed. Cureton). Druck der 'aqida Kairo 1276, 1280. — 891 XXXV. Lies as

sinija? oder ist es für as san\ja verschrieben ? (vgl. 889 V). — 892 I. Vielleicht

ein Fragment des k. al bidäja wa n nihäja von Ibn Katfr. Br. II 36, 3, 1 (Bir-

zäli) ist übrigens »Abkürzung Berlin 9449« zu streichen und dafür 49,8, 1

(Ibn Katir) einzusetzen »Berlin 9449 v.J. 41—733« (vgl. Bibl. Sprengeriana

60/1, Wüstenfeld Geschichtsschreiber Nr. 434, S. 184). — 892 V. [AI Häkim

an Nisäbüri?, al mud^al ilä 1 'ihn as sahih (:')], nur 18 Uli. Sehr alte Hand,

f mit unterem, aber q mit zwei oberen Punkten. Br. I 166 ist nachzutragen

tadkira III 242—248. Zu 1.: Ms. Atif Efendi 613—618.
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Eilhard Wiedemann: 1. Beitrage zur Geschichte der Natur-

wissenschaften. XII. Uber Lampen und Uhren. XIII. Uber eine

Schrift von Ihn al Haitam -Uber die Beschaffenheit der

Schatten- (S. A. = S. 200— 248 der »Sitzungsberichte der physi-

kalisch-medizinischen Sozietät in Erlangen Jahrg. 39, 1907). —
2. Zur Geschichte des Kompasses bei den Arabern (S. A. =
S. 7<i4— 773 der »Verhandlungen der Deutschen Physikalischen

Gesellschaft«, Jahrg. IX, Nr. 24). — 3. Uber das al Berlinische

Gefäß zur spezifischen Gew ichtsbestimmung (S. A. = S. 339—343

der »Verhandlungen« usw., Jahrg. X, Nr. 8— 9). — 4. Uber das

Goldmachen und die Verfälschung der Perlen nach al Gaubari

(S.A. = S. 77— 96 aus?).

Besprochen von Friedrich Kern.

Im zwölften seiner »Beitrage zur Geschichte der Naturwissenschaften« (vgl.

Mitteilungen X, S. 290 ff.) spricht Professor E. Wiedemann über Uhren- und

Lampenkonstruktionen der orientalischen Techniker. — I. Im Kitäb al hijal

der Banü Miisä b. Säkir werden vier kunstvolle Lampen beschrieben und

abgebildet. Die erste ist eine -ewige« Lampe, die sich selbsttätig aus einem

Behälter nachfüllt und so eine Vorläuferin der Berzelius- und Schiebelampe

darstellt. Die zweite schiebt den Docht nach. Die dritte ist eine Kom-

bination der beiden ersten. Man kann sie auch als Uhr verwenden, indem

sie jede Stunde eine Kugel auswirft. Wenn man sie so einrichtet, daß sie

dies nur jeden Tag einmal tut, kann man sehen, wieviel Tage die Lampe

gebrannt hat (und auf wie lange noch öl darin ist). Die vierte hat ein

bewegliches Schutzblech, das sich in die Windrichtung einstellt und das

Auslöschen durch den Wind verhindert. — II. Ferner spricht Professor

Wiedemann über das heilige Feuer in der Grabeskirche (nach Gaubari) und

über durch Magnetkraft in der Luft schwebende Heiligen- und Götzenbilder

(nach Gaubari und Qnzwini), letzteres mit Parallelen aus antiken Quellen und

dem Talmud. Uber dieselben Dinge fand ich etwas in Qaräfi, K. al agwiba al

f.lhjra (Br. 1,385), gedruckt Kairo 1322 (am Rande der modernen polemischen

Schrift K. al fariq bain al mafrlüq wa 1 häliq von Becce-zäde) S. 6—8. Da

die christlichen Priester wohl wüßten, wie nichtig ihre Religion sei, hätten

sie allerlei Kunststücke erdacht, das Volk zu betrügen. Dahin gehören z. B.

Bilder, die weinen oder Milch geben. Eiserne Bilder, große Leuchter und

Kreuze werden durch Magnete schwebend erhalten. Sobald aber ein Teil

des Gebäudes weggenommen und somit das Gleichgewicht gestört wird,

fallen sie zu Boden. Danu wird beschrieben, wie man das -heilige Feuer«
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mittels eines mit Naphtha getränkten Drahtes zu erzeugen pflegt. In ähn-

licher Weise verfahren die -naftijün-, die Wetten darauf eingehen« daß sie

eine Lampe von fern entzünden können. AI Malik al Mu'azzam, Bruder des

Aijöbiden al Malik al Kämil, wollte das heilige Feuer abschaffen, als ihm

enthüllt wurde, wie es zustande kommt. Er unterließ es aber, weil man

ihm vorstellte, daß seine Kinnahmen dadurch vermindert würden. Auch

die Statthalter von Jerusalem werden in das Geheimnis eingeweiht. Diese

Methode wird auch in den Büchern über Naphtha und Schießen (rimäja)

erwähnt. In einem Kloster erschien einmal im Jahre die Hand Gottes und

wurde von den Anwesenden gedrückt. Einmal weigerte sich ein Konig,

die Hand losztdassen, bis ihm gestanden würde, wessen Hand sie in Wirk-

lichkeit sei. Der König ließ den betreffenden Priester töten und verbot,

den Betrug fortzusetzen. — III. Von az Zarhüri, zahr al basätin fi kasf

al masätin, Leiden 1235, wird eine Anzahl von künstlichen Lampen be-

schrieben. Eine davon soll angeblich unter Wasser brennen; eine andere

wird scheinbar mit Wasser gefüllt (wodurch das verborgene Öl hochgetrieben

wird). Es folgen eine grün und blau brennende Wachskerze und andere

Kunststücke, z. B. Flüssigkeiten, die sich übereinander schichten. Übrigens

gibt es noch eine zweite Hs. des Werkes, Rieu 1210,3 (vgl. Br. II, 139,3).

Ferner werden Zauberlampen erwähnt, die in Abülqäsim Muhammad b.

Ahmad al 'Iraqi (Br. I, 497), 'Ujün al haqä'iq wa idäh at tarä'iq (Berlin 5567,

diese Hs. fehlt bei Br.) beschrieben sind. — IV. Zarhüri beschreibt auch

eine sogenannte Kerzenuhr. — V. Wasseruhren mit Abbildungen aus Leiden

1026. — Am Ende Nachträge zu Beitr. II, V, VI, VIII, X, u. a. über die

Zitterfische.

Nr. XIII enthält einen Auszug aus Ihn al Ilaiiam, maqäla fi kaifijät

al azläl (unter Fortlassung des Unwesentlichen und der Wiederholungen)

mit Figuren. Ibn al Haifcam spricht darin auch über den Erdschatten bei

Mondfinsternissen. Es folgt ein Stück über den Schatten aus der Optik

des Kindt, welche Dr. Björnbo in Kopenhagen herausgeben will.

2. enthält Mitteilungen über die Erwähnung des Kompasses. Die

älteste Stelle ist freilich sehr unsicher. Wenn sie in Ordnung ist, wäre

damit der Kompaß bereits im Jahre 239 d. IL in Spanien bekannt gewesen.

Jedoch beruht dies nur auf einer Konjektur Dozys. Ibn al 'Idjiri ed. Dozy

II, 98 (in der Ubersetzung von Fagnan II, 154) wird erzählt, daß al Qäsim

b. al Abbäs von den Toledanern geschlagen wurde. Darauf machte sein

Bruder Safwän folgende Verse:

Darata-l-Qäsimu jauman dartatan fi-l-qaramiti

Mäta minhä kullu hütin käna fi-l-bahri-l-inuhili.

Dozy erklärt es für möglich, daß mit qaramit eine Art Kompaß ge-

meint sein könne, die in den romanischen Sprachen calamita u. ä. heißt. Er

scheint dies aus der Erwähnung der Fische des Weltmeeres zu folgern. Aber

es war ja eine Land-, keine Seeschlacht, und Safwän will doch wohl nur

sagen , daß Qäsim vor Angst auf der Flucht einen so gewaltigen Wind ließ,

daß der Schall bis zur äußersten Grenze der Erde, dem erdumgebenden

Digitized by Google



270 Bibliographische Anzeigen.

Weltmeere drang, dessen Fische durch die Erschütterung getutet wurden.

Man erwartet eher ein Kleidungsstück oder einen Bestandteil des Pferde-

geschirres. Ein Wort qaramit ist nirgends belegt und die Form im Ara-

bischen ungewöhnlich. Man könnte den Ausfall eines Konsonanten vor oder

nach dem r annehmen, woraus sich aber auch keine passende Konjektur

zu ergeben scheint. Ein qarawit = grabatum ist nicht nachzuweisen, mu-

cin spätes karawet. — Dagegen fuhrt Professor Wiedemann Stellen aus dem

7. Jahrhundert an. Im 8. wird er von Zarhüri als etwas Gewöhnliches

geschildert. Im 9. wurde nach Ibn Südün ein magnetisches Fischchen zum

Traumdeuten verwendet (vgl. Mitteilungen IX).

3. Aus der Bairuter Iis. des K. al gamähir von Berüni (vgl. Bei-

träge VIII), über das Professor Wiedemann in den Monatsheften für den

naturwissenschaftlichen Unterricht berichten wird, und al Häzinis K. al mizin

wird hier das von Berüni erfundene Gefäß zur .spezifischen Gewichts-

bestiinmung mit Abdruck der Figuren besprochen. Das durch die hinein-

geworfene zu untersuchende Substanz verdrängte Wasser fließt durch ein

Kohr auf die Wagschale.

4. Die Erzählungen aus Gaubari über die Kniffe der Goldmacher sind

recht aktuell. Wie Lemoine die in Amsterdam gekauften Diamanten im

Tiegel versteckte, so taten die betrügerischen Alchimisten das Edelmetall

in ein Stück Holzkohle, so daß es nach deren Verbrennung im Tiegel blieb.

Ferner wird die sehr eigentümliche und umständliche Anfertigung der künst-

lichen Perlen beschrieben.

Auch diese neuen Beiträge Wiedemanns bilden eine wertvolle und

dankenswerte Bereicherung unserer Kenntnis der naturwissenschaftlichen

Studien bei den Arabern.
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Hacki Tewfik (Galandj izade): Türkisch - Deutsches Worter
buch. Otto Holtzes Nachfolger. Leipzig 1907.

Besprochen von Friedrich Giese.

Dm unter obigem Titel erschienene Werk ist zwar nicht, wie der Ver-

fasser meint, das erste türkisch-deutsche Wörterbuch, aber jedenfalls das-

jenige, das zur Lektüre türkischer Texte wenigstens für den Anfang in Be-

tracht kommt. Die bisher vorhandenen konnten nur den praktischen Be-

dürfnissen des Reisenden oder des in der Türkei lebenden deutschen Kauf-

mannes genügen. Dies Wörterbuch will mehr bieten und tritt etwa in

gleiche Stelle mit Samys Dictionnaire turc-francais. Jeder, der mit diesem

vortrefflichen Hilfsmittel gearbeitet hat, wird seine Vorzuge zu schätzen

wissen, und ich erkläre von vornherein, daß das alte vom neuen wenigstens

an Fülle des Vokabelschatzes nicht ubertroffen wird. Aber da augenblick-

lich Samy schwerer erhältlich ist und der Preis sich bedeutend verteuert

hat, so tritt das neue gera.de zur rechten Zeit an seine Stelle und ist dar-

um mit doppelter Freude zu begrüßen. Außerdem wird es manchem An-

fänger viele Zeit ersparen, wenn er nicht mehr genötigt ist, die Bedeutung

des türkischen Wortes auf dem Umweg über das Französische zu lernen.

Für tiefer gehende wissenschaftliche Arbeiten reicht das Lexikon natürlich

nicht aus, aber zur Lektüre moderner Texte allgemeinen Inhaltes, für Zei-

tungen und Romane wird es ein brauchbares Hilfsmittel sein. Der Wert

oder Unwert eines Lexikons läßt sich selbstverständlich erst nach längerem

Gebrauche erkennen. Nach den Stichproben, die ich gemacht, kann ich

feststellen, daß der Verfasser sorgfältig gearbeitet und viele alte Irrtümer

beseitigt hat. Seinen Bemerkungen über Jehlitschka schließe ich mich durch-

aus an, wie ich selber die erwähnten Fehler auch immer in meinem Unter-

richt gerügt habe. Gewünscht hätte ich, daß die wirkliche Aussprache der

Umgangssprache mehr zu ihrem Rechte gekommen wäre. So gibt der Ver-

fasser zwar zu CJ y S. 357 neben der Aussprache •netobet* wenigstens in

Klammern -(nöfo/)-, dagegen bei 4»y S. 105 nur <teu>be* an, während es

doch ganz sicher ist, daß nur die Aussprache mit ö heute in der Konver-

sation zu hören ist; ebenso ist heute für doch nur die erst an zwei-

ter Stelle gegebene Aussprache »pUman* gebräuchlich. Ich führe noch

einige wenige an: S. 5 ^ftZ] (heute a<xgi ausgesprochen), S. 25 (schon

bei Samy richtig), S.89 sj£ (tohaf, nicht tuhaf), S. 184 ^L-li-, S. 216
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£jr*> ,s - <*>^% wo überall die angegebene Aussprache durchaus nicht

die gebräuchliche ist. Die Liste ließe sich leicht vermehren. In vielen

Fällen erwähnt Samy schon das Richtige.

Ein Mangel, an dem bis jetzt alle türkischen Lexika leiden, ist auch

hier noch nicht beseitigt: es fehlt die Angabe, mit welchem Kasus oder

welcher Piaposition die einzelnen Verba konstruiert werden. Unsere Gram-

matiken sind hierfür völlig unausreichend. Es wäre an der Zeit, daß diesem

Mangel abgeholfen würde. Sehr anzuerkennen ist, daß sprichwörtliche

Redensarten und Turkizismen in erheblicher Menge angeführt sind.

Ab und zu finden sich Druckfehler, z. B. S. 56 Grekoitaliker, und

darunter auch solche, die Irrtümer verursachen können, z.B. S. 169Ja»!jj

»Banden, aber im allgemeinen ist recht sorgfältig gearbeitet. Es ist daher

nur zu wünschen, daß das Büchlein von recht vielen für die Anfangszeit

ihrer türkischen Studien benutzt werde und daß so sich der vom Verfasser

erhoffte Zweck erfüllen möge, nämlich die beiden Nationen geistig einander

näher zu bringen.
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Konstantinopel 1313—1322.

Besprochen von Friedrich Giese.

Dies neue aus vier Teilen bestehende Lexikon der nichttürkischen Worter

der osnianischen Sprache liegt nun fertig vor. Das Ruch ist recht brauch-

bar, besonders zur Erklärung der Kachausdrücke, wo die sonstigen Hilfs-

mittel sehr oft im Stich lassen. Die Termini technici der verschiedenen

islamischen Wissenschaften sind in recht ergiebigem Maße angeführt, selbst

die modernsten Ausdrücke der neueren Gesetzgebung sind gut behandelt,

teilweise sogar besser als in Samys großem Qämüs. Die Abweichung der

Bedeutung, welche die arabischen und persischen Wörter im Türkischen

durchgemacht haben, ist eingehend und sorgfaltig auseinandergesetzt, außer-

dem sind Belege aus älteren und neueren türkischen Dichtein und Prosa-

schriftstellern — zu Anfang wenigstens — sehr reichlich angeführt. Ich

wüßte kein Lexikon, das sich in dieser Beziehung an Vielseitigkeit mit ihm

messen konnte, und habe viel Belehrung darin gefunden. Der Verfasser

verrät durchaus philologische Begabung. Daß der europäisch geschulte Ge-

lehrte natürlich manches anders und besser wünschte, ist klar. Für den

praktischen Gebrauch ist es recht hinderlich, daß der Verfasser innerhalb

der einzelnen Buchstaben Gruppen nach dem Vokal, den der erste Konso-

nant hat, bildet und erst unter diesen nach dem Alphabet ordnet, z. B. unter

die Gruppen l>, ^j, So muß man z. B. unter ^ und ^«
Hl Seiten später unter der Gruppe C- nachsuchen. Daß das ein Vorteil

sein soll, kann ich nicht einsehen, und für die vielen Turkologen, die nicht

ganz fest im Arabischen sind, ist diese Hinrichtung zum mindesten zeit-

raubend.

Leider werden im letzten Viertel die Artikel kürzer, und die Zitate

hören fast ganz auf. Immerhin ist es ein Buch, aus dem für die Schrift-

sprache recht viel zu lernen ist.

Mitt. d. Sem. f. Orient Spr.el.cn. 1906. II. Abt.

Berlin, gedruckt in der Reieli.druckerei.

1K



Verlag von Georg Reimer in Berlin

Lehrbücher des Seminars für

Orientalische Sprachen zu Berlin
Herausgegeben von dem Direktor des Seminare

Groß 8°» In rotem schmiegsamen Kalikoeinband mit Golddrucktitel

Erschienen sind:

Band I: Lehrbuch der Japanischen Umgangssprache von Professor Dr. Rudolf
Lange, Lehrer de« Japanischen am Seminar. 1890. Preis 24 Mark.

Band II: Suaheli - Handbuch von Walter von Saint Paul Illairo. 1890.
Preis 10 Mark 50 Pf.

Band III: Wörterbuch der Suaheli - Sprache , Suaheli - Deutsch und Deutsch*
Suaheli, von Dr. C. G. Büttner, Lehrer des Suaheli am Seminar. 1890. Preis
13 Mark.

Band IV: Japanisches Lesebuch. Märchen und Erzählungen in japanischer
Umgangssprache und lateinischer Umschrift, nebst Anmerkungen und Wörter-
buch von Hermann Plaut. 1891. Preis 20 Mark.

Band V: Praktische Grammatik der Neugriechischen Schrift- und Umgangs-
sprache. Mit Übungsstücken und Gesprächen von J. K. Mitsota kis. 1891.
Preis 12 Mark.

Band VI: Lehrbuch der Ephe-Sprache (Ewe), Aulo-, Anecho- und Dahome-
M unda rt mit Glossar und einer Karte der Sklavenküste von Dr. phil. Ernst
Henrici. 1891. Preis 16 Mark.

Band Vit: Handbuch der Nordchinesischen Umgangssprache mit Ein-
schluß der Anfangsgründe des neuchinesischen officiellen und Briefstils von
Prof. Karl Arendt, Lehrer des Chinesischen am Seminar. Mit 1 Karte.
1891. Preis 24 Mark.

Band VIII: Lehrbuch des Oahikuanjama (Bantu-Sprache in Deutsch-Südwest-
Afrika) von P. H. Brincker, Missionar. 1891. Preis 16 Mark.

Band IX: Sammlung Arabischer Schriftstücke aus Zanzibar und Oman. Mit
einem Glossar herausgegeben von Dr. B. Moritz, Lehrer des Arabischen am
Seminar. 1892. Preis 16 Mark.

Band X: Suaheli-Schriftstücke in arabischer Schrift, mit lateinischer Schrift

umschrieben, übersetzt und erklärt von Dr. C. G. Büttner, Lehrer des Suaheli
am Seminar. 1892. Preis 22 Mark.

Band XI: Lehrbuch der modernen Osmanischen Sprache von J. J. M a -

nissadjian, vormals Lektor des Türkischen am Seminar. 1893. Preis 16 Mark.
Band XII: Einführung in die Nordchinesische Umgangssprache. Prak-

tisches Lbungsbuch zunächst als Grundlage für den Unterricht am Seminar von
Prof. Karl Arendt. In 2 Abteilungen. 1894. Preis beide zusammen 48 Mark.

Band XIII: Ein Arabischer Dialekt, gesprochen in 'Oman und Zanzibar.
Nach praktischen Gesichtspunkten bearbeitet von Dr. Carl Reinhardt. 1894.

Preis 40 Mark.
Band XIV: Chrestomathie der Neugriechischen Schrift- und Umgangs-

sprache von J. K. Mitsotakis. Eine Sammlung von Musterstücken der Neu-
priechischen Litteratur in Prosa und Poesie, mit erläuternden Anmerkungen und
biographischen Notizen. Preis 16 Mark.

Band XV: Einführung in die Japanische Schrift von Prof. Dr. Ii. Lange,
Lehrer des Japanischen am Seminar. 1896. Preis 8 Mark.

Band XVI: Herero - Grammatik von Missionar G. Viehe. 1897. Preis 12 Mark.
Band XVII: Muhammedanisches Recht von Ed. Sa ch au. 1897. Preis 26 Mark.
Band X Villi Suaheli - Märchen von C.Velten, Lehrer des Suaheli am Seminar.

1898. Preis 8 Mark.
Band XIX: Übungs- und Lesebuch zum Erlernen der japanischen Schrift

von Prof. Dr. R. La nee, Lehrer des Japanischen am Seminar. 1904. Preis
28 Mark.

1

Band XX: Wörterbuch der Hausasprache von Adam Miachlich. LTeil:
Hausa- Deutach. 1906. Preis 20 Mark.

— Weitere Bände in Vorbereitung


